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B o r r c d t.

Die Geschichte der unter dem Schutze des russischen Kai

serreichs von vieljährigen inneren und äußeren Drangsalen ausru
henden Oftseelande hat ein doppeltes Interesse: zuvörderst ein 
provinzielles, in den örtlichen Bedürfnissen und Sympathieen ge

gründetes. Denn das köstlichste Erbtheil eines Volks ist seine 
Geschichte; aus seiner Vergangenheit begreift es seine Gegenwart 

und vermag es seine Zukunft vorzubereiten. Von den Bewoh
nern der Ostseeprovinzen gilt dies in noch größerm Maße als 
von denen anderer Länder. Von ihren alterthümlichen, zum 

Theil aus dem deutschen Mittelalter stammenden Institutionen 

haben sich noch viele erhalten. Noch bestehen in ihnen die aus 

Westeuropa meist'entschwundenen landständischen und Municipal- 
verfassungen mit ihren mehr odek-weniger geschlossenen Corpora- 

tionen und Innungen; noch.besteht ein dem Deutschen gemeinen 
Rechte analoges und zum Theil sich aus ihm ergänzendes Pri
vatrecht und Proceßwesen. Die Stürme, welche Westeuropa er

schütterten, hat man nur von ferne brausen gehört. Neuerungs
wuth hat keinen Eingang gefunden. So wurzelt die Gegenwart 

unserer Ostseelande noch viel tiefer in der Vergangenheit, als es 
bei den meisten germanischen und romanischen Völkern der Fall 
ist, und die erstere ist ohne eine genaue Kenntniß der letztern nicht 

zu verstehen.
Die Geschichte der Ostseeprovinzen hat aber auch ein welt

historisches Interesse: die Verpflanzung des deutschen Mittelalters 

mit allen seinen Einrichtungen in den äußersten Norden, unter 

Heiden und Barbaren und seine jahrhundertlange Erhaltung ge- 
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gen drohende innere und äußere Gefahren. Eroberungssucht, Kriegs
und Beuteluft hatten den Germanen im fünften Jahrhundert n. Chr. 

das römische Reich unterworfen. Nachdem sie sich in demselben 
festgesetzt, wandte sich ihr Thatendrang, von Glaubenseifer be
lebt, seit dem Ende des achten Jahrhunderts nach Osten und 

Norden. Erft wurden die Sachsen unterworfen und chriftianisirt, 

dann mit ihrer Hülfe die Nordslawen, endlich gegen Ende des 

zwölften und zu Anfang des dreizehnten Jahrhunderts die Preu
ßen, Letten und Esthen. Die Eroberung und Kolonifirung un
serer Ostseelande durch die norddeutschen Ritter, Kaufleute und 
Pilger bezeichnet das heroische Zeitalter ihrer Geschichte, wel

ches von dem Wirken des Staatsmannes und Helden im Prie- 
fterrock, Albert's von Burhöwden, fast ganz und auf die 
glänzendste Weise ausgesüllt wird. Nicht mit Schwert und Eru- 

cifir allein drang Albert vor. Er erkannte die Nothwendigkeit, 

durch deutsche Einrichtungen die glaubenseifrigen Krieger und ge
winnsüchtigen Kaufleute an ein neues Vaterland zu segeln. 
Riga und ein Ritterorden wurden gegründet und Güter zu Lehn 
gegeben. So fand der deutsche Edle, der Geistliche, der Kauf

und der Gewerbmann hier balv ein neues Deutschland, den Hei
den gegenüber, vor. Die Zustände, die sich hier bildeten, waren 

rein deutsch und wir haben daher bei ihrer Darstellung häufig 

auf die des Mutterlandes verweisen müssen.
Bald und schon vor der zweiten Hälfte des dreizehnten 

Jahrhunderts brach sich der Strom der Eroberung an dem kräf
tigen Widerstände des russischen Helden Alexander Newsky -und 

des Litthauers Ringold. Obgleich der Schwertorden sich mit 

dem Deutschorden vereinigte, Litthauen noch schwach und Rußland 

von inneren Kxicgen und den Tataren heimgesucht war, machten 
die deutschen Waffen keine Fortschritte. Auf die Eingebornen 
durfte man nicht rechnen; ihre Empörungen hatten immer här

tern Druck zur Folge und man versäumte es, sie nach dem Bei

spiele Preußens zu germanisiren. Zugleich brachen zwischen dem 

Orden, den Prälaten und der Stadt Riga heftige und über zwei 



Jahrhunderte fortdauernde Streitigkeiten aus, hauptsächlich durch 

Schuld des übermächtigen und nach Riga's Besitz unrechtmäßig 
strebenden Ordens. Zwar behielt er die Oberhand; allein in 
Preußen wurden seine Kräfte durch das mächtig emporstrebende 

und mit Litthauen seit dem Jahre 1386 vereinigte Polen ge
brochen. Der gewinnvolle Zwischenhandel mit Rußland und 
Westeuropa unter dem Schutze der mächtigen Hanse, deren An

gelegenheiten mit den livländischen eng verstochten waren, ver
breitete Wohlstand. Allein der kriegerische Geist des Ordens 

sank um so mehr, als seine Nachbaren erstarkten und ihn in die 
Defensive drängten. Während der Hochmeister den polnischen 
Waffen und den aufrührerischen Ständen unterlag und Polens 
Oberherrlichkeit anerkennen mußte, vergeudeten ehrgeizige Or

densmeister ihre Kräfte in nutzlosen Streitigkeiten mit dem ränke
süchtigen Erzbischöfe Sylvester und der freiheitliebenden Stadt 

Riga. Plettenberg's glänzende Siege zu Anfang des 16. 
Jahrhunderts verschafften zwar eine fünfzigjährige Ruhe, aber 

Schwelgerei und Sittenlosikeit riffen bei dem ganz zwecklos ge
wordenen und sich selbst überlebenden Orden und dann auch in 
den übrigen Ständen, vorzüglich in der tief verderbten Geistlich
keit, ein. Alle Elemente des mittelaltrigen Lebens, Kirche, Rit- 

terthum und Lehnswesen, verfielen zusehends. Ein dumpfer 
Aberglaube beherrschte ein unwissendes und vom päpstlichen Hofe 
systematisch ausgesogenes und geknechtetes Volk.

Bon einigen dieser Uebel wurden unsere Osiseelande durch 

die Reformation erlöst, deren rasche Verbreitung im genauesten 
Zusammenhänge mit ihren Schicksalen in Deutschland steht. Al
lein sie erschütterte zugleich den politischen Organismus des drei

hundertjährigen Staatenbundes, denn alle Landesherren waren 
und blieben Geistliche. Auch der Orden erhielt sich in seiner 

Verderbtheit und Plettenbergen fehlte es an Muth oder an Ge
legenheit, ihn, nach dem Beispiele Herzog Albrechts von Preu

ßen, zu sacularisiren und den alternden Staatenbund in eine 

kräftige Erbmonarchie zu verwandeln. Daher ein immer tieferer 
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Verfall, eine wahre sittliche und politische Auflösung. So muß

ten die Ostseeprovinzen den Angriffen Rußlands und seines ge
waltigen Herrschers, Joanns des Furchtbaren, so wie der ei
gennützigen Politik Polens und Schwedens unterliegen. Sie 
wurden zerstückelt und mit diesem traurigen Schauspiele endigt 

die erste Phase ihrer Geschichte, die Zeit ihrer rein germani

schen Entwickelung.
Vom deutschen Reiche waren sie nun politisch geschieden und 

auch ihr Handel, dessen Sonderinteressen man schon mehrmals 
gegen die monopolistische Politik der Hanse hatte geltend machen 

müssen, löste sich von dem dieses übrigens in Verfall begriffenen 

Bundes ab. Allein geistig blieb man mit Deutschland vereinigt. 
Deutsche Sprache, Sitten und Gesetze, das kirchliche und politi

sche Erbthcil der Väter und namentlich die landständische Ver
fassung hatte man sich gesichert. Diese unschätzbaren Güter auch 

zu erhalten, darin concentrirte sich von nun an das ganze Be
streben der deutschen Bewohner der Ostseelande. Der politische 
Conservatismuö ward umsomehr zum Grunddogma jedes Patrio

ten, als die polnische und schwedische Regierung sich häufiger 
Eingriffe erlaubten, in Kurland weniger als in den beiden 
Schwesterprovinzen. In diesem von einem einheimischen Erb- 

fürsten regierten Landestheile beschränkte sich Polen darauf, die 

Bemühungen des Adels zu unterstützen, der, in den Städten 
kein Gegengewicht findend, die Macht des Herzogs immer mehr 
zu verringern suchte. Die Geschichte Kurlands ist ein lehrreiches 
Beispiel der Nachtheile des Einkammersystems und der Ueber- 

macht eines einzigen Standes. Livland hingegen hatte unter 

Polen gegen die Willkühr seiner Machthaber und einen maßlosen 

Proselytismus, unter Schweden mit Esthland zugleich gegen den 

Eindrang schwedischer Rechtsinstitute zu kämpfen. Freilich war 
nach der Auflösung des Ordens und der bischöflichen Lehnsstaa- 

ten Vieles neu zu organisiren; Justiz und Verwaltung mußten 
umgeftaltet werden. Allein Polen war der Aufgabe nicht ge
wachsen (hatte es doch bei sich selbst es zu keiner befriedigenden 



Organisation bringen können) und ließ sich von Jesuiten leiten, 

war hauptsächlich auf Beförderung ihrer katholisirenden Bestre
bungen bedacht und drückte das Land durch die Gewaltherrschaft 

räuberischer Beamten. Bester benahm sich anfangs Schweden, 

schuf ein protestantisches Kirchen- und Schulwesen, organisirte die 
Gerichtshöfe und Behörden, regelte den Proceß und die Verwal

tung und gab eine Menge anderer zweckmäßiger Verordnungen, 
welche zum Theil noch jetzt angewandt werden. Allein auch 

Schweden war von uniformisirenden Plänen nicht frei, achtete 
die provinziellen Eigenthümlichkeiten zu wenig, vernichtete durch 
die Güterreduction den Wohlstand des Adels und hob endlich 
gar die Landesverfastung auf. Am Schlüsse dieser zweiten 

Hauptperiode der liv- und esthländischen Geschichte erscheint Pat- 
kul's tragische Heldengestalt eben so glänzend, als die Bischof 

Albert's im Beginne des ersten Zeitraums. Nachdem er den 
Märtyrertod erlitten, erwuchs aus seinem Blute seinem Vater
lande eine bessere Zukunft. Unter dem festen und milden Scep

ter der russischen, die provinzielle Individualität schonenden Herr
scher erfreute es sich innerer und äußerer Ruhe und eines stei

genden Wohlstands und auch Kurland, von dem schwachen, zum 
Guten wie zum Bösen gleich unfähigen herzoglichen Negimente 

befreit, empfand später den Segen einer kräftigen Verwaltung.
Dies sind die leitenden, aus einer vorurtheilsfreien Auffas

sung sich ergebenden und durch die Thatsachen selbst vorgezeich

neten Momente der Geschichte unserer Oftseelande bis zu ihrer 

Vereinigung mit dem russischen Kaiserthum. Trotz ihres Inter
esses für den Vaterlandsfreund und den Geschichtsforscher, haben 

sie eine ihrer würdige Darstellung noch nicht gefunden. Arndt s 

und Gadebusch'e ns steißig geschriebenen und noch immer un
entbehrlichen Werke sind trockene und ungenießbare Chroniken. 
Friebe's, Jannau's und des Grafen Bray Geschichts

werke sind, bei dem Reichthum der seitdem entdeckten oder zu

gänglich gewordenen Quellen, für unsere Zeit ungenügend. Außer
dem sind sie nicht frei von Vorurtheilen. Keiner von ihnen be- 



VI

griff daà Mittelalter und verstand es in seiner Eigenthümlichkeit 

zu schätzen. Von der falschen Aufklärerei und dem seichten Phil

anthropismus des achtzehnten Jahrhunderts angefteckt, sehen 
Friede und Jannau in Rittern und Geistlichen nur habsüch

tige Tyrannen und geben dem Orden beinah immer gegen die 
Bischöfe Recht, während der katholische Graf Bray das Gegen

theil thut. Jannau gefällt sich in Paradoxen, vertheidigt z. B. 

die Güterreduction. Cruse, der Geschichtschreiber Kurlands, 
ist seinen Vorgängern weit überlegen, aber auch er ist von Vor
urtheilen befangen und nimmt bisweilen Partei gegen den Adel.

So zeitgemäß also eine neue, umfassende Bearbeitung un

serer vaterländischen Geschichte erscheinen möchte, mit so viel 
Schwierigkeiten ist sie verknüpft. Diese liegen hauptsächlich in 
dem zum Theil noch handschriftlichen und in Archiven zerstreuten 

Quellenreichthum, so wie in dem Mangel an Monographieen, 

diesem nothwendigen Mittelgliede zwischen der Quelle und der 

allgemeinen Landesgeschichte. Durch einen vieljährigen Aufenthalt 
in Riga und die dem Verfasser gefälligst gestattete Benutzung 
der dortigen Stadtbibliothek, der Bibliothek der Gesellschaft für 
Geschichte und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen in hiesiger 
Stadt und der Bibliothek, so wie der Urkundensammlungen der 

livländischen Ritterschaft — wofür der Verfasser den Aufsehern 

jener Bibliotheken, den Herren Buch Holtz und Sodoffsky, 
so wie der Ritterschaftskanzlei zu öffentlichem Danke sich verpflich- 
tet fühlt, ist ihm die Möglichkeit geworden, beinah Alles zu lesen 
und zu excerpiren, was über die vaterländische Geschichte gedruckt 
worden ist, so wie eine große Anzahl handschriftlicher Quellen, 

als die 22 Foliobände der auf Kosten der livländischen Ritter

schaft abgeschriebenen Urkunden des ehemaligen Königsberger Or

densarchivs, das auch Voigt zu seiner Geschichte Preußens flei
ßig benutzt hat, die aus dem Würtemberger Staatsarchive ab

geschriebenen Urkunden, Hiärne's und Brotzens Eollectaneen, 

die sehr reichhaltige Bricflade des Gutes Kleinroop, das Se- 
cretbuch des rigaschen Bürgermeisters Dunte aus dem 17. Jahrh., 
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Baron Schoultz'ens handschriftliche Geschichte Livlands, viele 

einzelne handschriftliche Monographieen, dir bändereichen Samm
lungen kurländischer Staatsschriftcn u. a. m. Spätern Forschern 

wird die einstige Vollendung deö vortrefflichen livländischen Ur
kundenbuchs des Herrn Staatsrath v. Bunge manche Mühe 
ersparen. Wie viel der Verfasser überhaupt den ausgezeichneten 

Werken dieses Schriftstellers, sowie des Herrn Staatsraths v. Na- 
piersky, den Arbeiten Kallmeyer's, des zu früh verbliche

nen Paucker's und anderer Zeitgenossen verdankt, wird der 

Kundige leicht ersehen. Von dem Wunsche beseelt, etwas Gründ
liches und Zuverlässiges zu geben, hat der Verfasser, trotz der 
beschränkten ihm zu Gebote stehenden Zeit, möglichst immer nach 

den Quellen gearbeitet, und da er viel Neues brachte, Solches 

auch durch Citate belegt, ausgenommen wo er vorzugsweise ei

ner einzigen Quelle folgen durfte, wie z. B. Heinrich d. L. 

im Anfänge der livländischen Geschichte. Er hofft, daß sie dem 
Buche nicht ein zu gelehrtes Aussehen geben werden. Aus dem 
oben angeführten Grunde hat er auch weder die Rechts-, noch 

die Handelsgeschichte, die mit zu den wichtigsten Momenten der 

vaterländischen Landesgeschichte gehören und ihre Entwickelung 
mitbevingen, beseitigen mögen, sondern hat sie ausführlich, jedoch 
in besondern Kapiteln, abgehandelt. Der Leser, dem solche Ma

terien fremd sind, kann sie also überschlagen. Endlich hat er, 
was die Darstellung betrifft, die einfache und ruhige Manier eines 
Voigt der brillantirten und nach Effect haschenden Schreibart Neue

rer vorgczogen. Ueber einzelne wichtige Streitfragen sind dem 
ersten Theile einige Excurse angehängt worden. Uebrigens gehört 

die Erörterung solcher Fragen mehr in Monographieen, als in 

eine allgemeine Landesgeschichte, die sich hauptsächlich mit der 
übersichtlichen Darstellung des durch einzelne Untersuchungen Ge

wonnenen zu beschäftigen hat. Der Zweck des Verfassers wird 
vollkommen erreicht sein, wenn es ihm, — nachdem Graf Bray 
vor vierzig Jahren, die letzte, schon damals ungenügende Ge

schichte unserer Ostseelande lieferte, — jetzt gelingen sollte, durch 
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feine Arbeit die Hauptgesichtspunkte im Entwicklungsgänge sei
nes Vaterlands in ein helles Licht zu stellen, an seiner Ge

schichte ein lebhafteres Interesse zu erwecken und zu neuen For

schungen anzuregen.



Üiiclïi’ii mis) Literatur 
her Geschichte der Dstseeproiiinzen'.

I. Ouellensammlungen.
Monumenta Livoniae antiquae, Sammlung von Chroniken, Be

richten, Urkunden und andern schriftlichen Denkmalen und Aufsätzen, die 
zur Erläuterung der Geschichte Liv-, Esth- und Kurlands dienen, 5 
Bde in 4., herausgegcbcn in Riga 1835—1847 von Frantzen, wo blos 

früher Ungedrucktes ausgenommen ist.
Zur Ergänzung dient der Wiederabdruck wichtiger Chroniken in den 

Scriptores rerum Livonicarum, ebenfalls von Frantzen, 2 Bände 

gr. 8. 1855.
Sammlungen kürzerer Chroniken in Bunge's Archiv für die Geschichte 

Liv-, Esth- und Kurlands.

II. Chroniken.
a) Einheimische.

1) Chronik Heinrich's des Letten, vom Jahre 1184—1227, in den 
Script, rer. Liv. Bd. I. von dem verstorbenen Prof. Hansen mit einer 

deutschen Uebersetzung des lateinischen Urtextes und schätzenswerthen Abhand
lungen über Heinrich's Leben und Zeitrechnung hcrauSgegeben.

Dies Werk »st die Hauptquelle für die ältere Geschichte der Ostsee
provinzen, denn wie Heinrich selbst sagt, hat er nichts geschrieben, als 

wovon er Augenzeuge gewesen ist, oder was er von Augenzeugen ver
nommen hat 2. In seinem Werke nennt er sich einen mit der Taufe der 
Letten beschäftigten Geistlicher» und erscheint unter dem Namen Heinrich 

als^ Geistlicher und Schüler Bischof Albrechts L von lettischer Abkunft^. 
Vermuthlich ist er schon in seiner Jugend zu den Deutschen gekommen 

und von ihnen erzogen, wovon in seinem Werke mehrere ähnliche Bei
spiele angeführt werdend Solche Lettenjünglinge wurden die eifrigsten 

Bd. T. Sief. 1. i



2

Christen und die tauglichsten Rüstzeuge zur Bekehrung ihrer Landsleute. 
Heinrich predigte bei den Letten an der Amer im Jahre 1207, begleitete 
im folgenden Jahre im Auftrage des Bischofs Letten und Deutsche zu 
einer Besprechung mit den Esthen, und im Jahre 1212 den Bischof 

Philipp von Ratzeburg als Dolmetscher und Priester zu den aufrührerischen 
Eingebornen, die er von der Gefangennehmung des Bischofs abhielt (in 
welcher Weise, sagt die Chronik nicht) 8. In demselben Jahre unterhan- 

delte er mit dem vertriebenen russisches Fürsten Wladimir und unter
richtete die Sohne des Talibald von Tolowa im Christenthum^. Im 
folgenden Jahre begleitete er den Bischof Philipp nach Gothland; ob 
und wo er ihn sterben sah, wissen wir nicht. Später machte er mehrere 
Kriegszüge, und zwar zum Theil in Begleitung des Bischofs Albrecht, 
mit und scheint auch zum Legaten Wilhelm von Modena in Beziehung 
gestanden zu haben, mit dessen Abreise er seinem Werke einen Schluß 
gab 10 und nun noch die Eroberung Oesels mit einem zweiten Schlüsse 
hinzufügte. Dies vielbeschäftigte Leben gab ihm volle Gelegenheit zur 
Beobachtung, und sein glühender Eifer für's Christenthum und der Wunsch 
der Ritter und seiner übrigen Glaubensgenossen11 bewogen ihn, die große 
That der Bekehrung seines Vaterlandes durch „die heilige Jungfrau mit 
Hülfe ihrer Knechte, der Rigaschen, zur Ehre Gottes, Christi des Herrn 
und der Jungfrau" zu feiern^. Denn „die göttliche Vorsehung", so 
sagt er am Anfänge seines Werks, „welche an Rahab und Babylon, 
„d. h. an die verwirrte Heidenschaft gedacht hat, hat in unsern jetzigen 
„Zeiten die abgöttischen Liven vom Schlafe der Abgötterei und ihrer 
„Sünde durch das Feuer ihrer Liebe folgendermaßen erweckt." Seine 
Anschauungs- und Darftellungswcise, so wie seine Sprache sind ganz die 
der deutschen Geistlichen seiner Zeit; er erzählt Wundergeschichten" und 
macht Verse und Wortspiele. Was mit der eigentlichen Bekehrungsge
schichte nicht zusammenhängt, wie z. B. der erste Handel der Deusschcn 
an der Dünamündung vor Me in Hard's Ankunft, wird von ihm über
gangen, so wie überhaupt die Anfänge der deutschen Niederlassung bis 
auf Bischof Albrecht sehr kurz erzählt werden. Auch ist er reiner Be
richterstatter und läßt sich in eine Beurtheilung der politischen Stellung 
des Ordens zum Bischöfe, in ethnologische Schilderungen u. s. w. nicht 
ein. Bei allem dem ist sein Werk das Beste, was je ein Lette geschrieben 
hat, und ein bedeutender Beweis der Bildungsfähigkeit dieses Volkes. 
Bis zum Tode des Bischofs Albrecht ist es die einzige ganz zuverlässige 
Quelle und Zusätze oder gar abweichende Erzählungen in spätern Schrift
stellen: sind um so mehr mit Mißtrauen zu betrachten, als sich die Quelle 
und die Art und Weise der Entstellung bisweilen in ihnen nachweisen läßt.
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2) Die deutsche Reimchronik des Ditleb von Alnpeke, in der 
Comthurei zu Reval von ihm im I. 1296 geschrieben, wie am Schluffe 
der einen Handschrift desselben behauptet wird, zuletzt mit sehr schätzbaren 
Anmerkungen herausgegeben von Kallmcyer und von Napierskp mit 

einer deutschen Uebersetzung versehen in Script, rer. Liv. Bd. I. Da 
Reval im Jahre 1296 noch den Dänen gehörte, so wäre, wenn jene 
Unterschrift Glauben verdient, bei dem Ausdrucke Comthurei, nicht an den 
Orden, sondern an die Burg des dänischen Befehlshabers (was ja auch 
das Wort Comthur bedeutet) zu denken, wenn man nicht mit Paucker 
(die Regenten Livlands, Reval 1855. S. XI.) annehmen will, daß die 
Jahreszahl 1296 durch 1396 zu ersetzen wäre. Dagegen spricht aber 
V. 11647: „wer mer gelebe, der schribe nach", und so manche andere 
Stelle, die den Verfasser als Augenzeugen beurkundet. In Sprache und 
Anschauungsweise bildet dies Werk einen vollständigen Gegensatz zum vor
hergehenden; in Sprache und Character ist es rein deutsch und nicht so 

sehr von geistlicher Anschauungsweise durchdrungen, als das Heinrich's 
des Letten. Es spottet der Pfaffen, welche Andere zur Tapferkeit ermah
nen und selbst fliehen 14, woraus man auf den kriegerischen Stand seines 
Verfassers geschlossen hat. Wie bei Heinrich die Bischöfe, so sind hier die 
Ordensmeister die Hauptpersonen. Das Werk ist oft mit dichterischem Feuer 

geschrieben; an manchen Kämpfen scheint der Verfasser selbst als Augen
zeuge Theil genommen zu haben 15, ist dem Orden sehr zugethan l6, so 
wie einzelnen Ordensrittern 17, kennt die innern Verhältnisse des Ordens1H, 
so wie die Topographie Kurlands und die Sitten der Semgallcn, vielleicht 
auch ihre Sprache", erwähnt Goldingen besonders häufig'^" und scheint 

daher wenigstens eine Zeitlang in Kurland gelebt zu haben, und zwar 
wohl in den letzten zehn Jahren, früher aber in Esthland, dessen Angele
genheiten daher in der ersten Hälfte des Werks besonders ausführlich ge
schildert werden'^. Nach Kallmeper's Vermuthung wäre der Verfasser 
ein dänischer Ritter oder Lehnrräger in Esthland, aber von deutscher Ab
kunft gewesen. Die Familie Alnpeke ist eine sächsische und war noch 
am Ende des 16. Jahrhunderts in Chursachsen ansässig^. Kallmeper's 
Ansicht stützt sich wohl hauptsächlich auf die oben angeführte Unterschrift; 
denn der dänischen Vasallen erwähnt der Verfasser eben nicht mehr als 

anderer Ritter, und daß der Dänenkönig kurzweg der König genannt 
wird, ist wohl noch kein Beweis. In den Jahren 1282 bis 1292, wo 
die Schilderung am lebendigsten ist, werden keine dänischen Hülfsvölker 

erwähnt. Dagegen hat neuerdings Schirren, unter Geltendmachung 
dieser Gründe, im Verfasser einen Cistercienscrmönch, und zwar vielleicht 
den V. 11931 ff. erwähnten, in Kurland von den Litthauern gefangen

i * 
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genommenen „grauen Mönch, Bruder Wicboll Dosel", vermuthet. 
Derselbe wird in einer Urkunde, durch welche der Orden eine Landschaft 
an das Dünamündesche Kloster abiritt (im I. 1282), als Mitzeugc mit 

dem Comthur von Goldingen und andern Rittern genannt'". Diese An
sicht begründet Schirren theils durch die geistlichen Kenntnisse des Ver

fassers'^^, seinen Wunderglauben'" und die häufigen Andeutungen der 
von den Eisterciensern besonders verehrten Jungfrau Maria, theils durch 
die Verbreitung des vorzugsweise bei Kreuzfahrten gebrauchten Cistercien? 

serordens" in Liv- und Esthland, so'" wie durch den Umstand, 
daß der Spott des Verfassers meist Weltgeistliche, Pfaffen, trifft, denn 
Mönche nennt er nie so 28. Das Räthsel der Unterschrift wird freilich 
durch diese Annahme nicht gelöst. Wer aber auch der Verfasser gewesen 

sein mag, sein Werk bleibt immer, besonders für die Zeit seil dem Or- 
densmcister Dietrich pon Grüningen, die wichtigste Ouelle unterer Geb
schichte. Sein Werk geht vom Jahre 1143—1292. Es ist nicht so aus
führlich, wie die Chronik Heinrichs des Letten, und meist reine Kriegs
geschichte, die erste Ankunft und Anfiedlung der Deutschen in Livland und 
einige andere Vorfälle abgerechnet. Die erste Hälfte bis in die Zeit dieses 
Ordensmeisters steht der folgenden an Genauigkeit und Ausführlichkeit 

sehr nach. Heinrich'» Chronik, welche Alnpekc nirgends erwähnt, wird 
durch die Reimchronik nur an einzelnen Stellen ergänzt, wo die letztere 
besonders ausführlich ist und also wohl einer besondern, wahrscheinlich 
mündlicheil Ouelle folgte. Die Reimchronik bat daher für die Zeit bis 
zum Jahre 1227 neben Heinrich's Annalen wenig Bedeutung, so wie 
auch eine unrichtige Chronologie; von da an ist sie aber die Hauptquelle 
und auch die Zeitrechnung seit dem Ordensmeister Andreas von Stirland 
ganz richtig Der Verfasser anuß also wohl auch schriftliche Aufzeich

nungen benutzt haben 30.
Diese beiden Annalisten abgerechnet, besitzen wir bis zur zweiten 

Hälfte des 16. Jahrhunderts gar keine gleichzeitigen Geschichtswerke; für 
die Geschichte des 14. und 15. Jahrhunderts sind daher die Urkunden 
eine Hauptquelle. Die Kenntniß unserer beiden ältesten Annalisten scheint 

sich später verloren zu haben, und die Erinnerung an die Begebenheiten 
wurde durch mancherlei Sagen verunstaltet, die wir in den nächstfolgen
den, höchst mangelhaften Chroniken wiederfinden. Zu denselben gehört

3) die kurze Geschichte Livland's von Thomas Horner aus Eger, 
vom I. 1551, aus den Chroniken ins Kurze gezogen. Sie ist nur einen 
Bogen stark und enthält -ine sehr magere Lebensbeschreibung der Ordens- 
meister, in lateinischer Sprache, bis auf Johann von Recke, dem |te ge
widmet ist. An den Landtagsverhandlungen vom März 1558 (Inder 
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Nr. 3i67.) hat ein Licentiat, Thomas Horner, als Secretair des 
Ordensmeisters, Theil genommen. Derselbe war auch Gesandter in Ruß
land im Winter 1557. Wie fehlerhaft diese Arbeit ist, sieht man aus 
der Angabe, das Christenthum sei zuerst im I. 1235 vom Ordcnsmeifter 
Winno in Livland verbreitet worden.

4) Aulaeum Dunaidum von Augustin Eu cädius aus Livland, 
eine Lebensbeschreibung der rigaschen Bischöfe -und Erzbischöfe, in 1345 
lateinischen Versen, bis zum I. 1563; etwas besser als das vorhergehende 
Werk. Doch erscheint hier schon Kobbe in Verbindung mit Meinhard, 
und die Stiftung Riga's wird dem Bischöfe Bertbold zugeschrieben. Ab
gedruckt in Script, rer. Liv. II.

5) Bartholomäus Grefenthals Livländische Chronik bis zum 
I. 1557, nach der einzigen Handschrift in der königlichen Bibliothek zu 
Dresden, herausgegeben von Bunge in Mon. Liv. ant. V. Der Ver

fasser scheint ein naher Verwandter des Markus von Grefcnthal gewesen 

zu sein, welcher nach der Chronik Canzelleibeamter des Herzogs Albrecht 
von Preußen und später der vertrauteste Secretair des Markgrafen Wil
helm von Brandenburg, Coadjutors des rigaschcn Erzbischofs, war, auch 
mit verschiedenen wichtigen Sendungen betraut wurde. So ungenügend 
und fehlerhaft die Chronik bis zur Regierungszeit Plettenberg's ist (sie 

umfaßt mit den zahlreich eingestrcmen Urkunden in der von Bungeschen 
Ausgabe nur 42 Quartseiten), so wichtig wird sie für die folgende Zeit, 
durch die große Menge aufgenommener und vermuthlich aus dem erzbi
schöflichen Archive geschöpfter Urkunden, die den Hauplbestandtheil des 
Werkes ausmachen.

6) Balthasar Rüffow's Chronik der Provinz Livland in nieder
deutscher Sprache bis zum J. 1583 in Script, rer. Liv. IL, ins Neu

hochdeutsche übersetzt von Pabst 1845. Rüssow war ein geborner Liv

länder und Prediger an der Kirche zum heiligen Geist in Reval und 
starb im I. 1600. Bis zum 16. Jahrhundert ist seine Chronik nur ein 
sehr kurzer Abriß. Die Verderbtheit des Ordens und der hohen katholi
schen Geistlichkeit schildert er mit lebhaften Farben. Rüssow's Chronik 
ist die erste, welche mit einer kurzen Beschreibung des Landes anfängt, 
worin ihm die spätern Annalisten gefolgt sind.

7) Salomon Hcnning's livländische und kurländische Chronik vom 
I. 1554—1589, wo Henning als fürstlich kurländischer Geheimerath 
61 Jahr alt starb (in Script, rer. Liv. II. nebst einem Berichte Hen
ri in g's über die kirchlichen Angelegenheiten Kurlands, Semgallens und 
Livlands vom I. 1587); von einem gleichzeitigen und wohlunterrichteten 
Geschäftsmann geschrieben und daher für die betreffende Zeit eine Haupt



quelle. Seit 1553 in des Ordens und bald darauf in Kettler's Diensten, 
unterhandelte er in den Jahren 1554 und 1555 in Wilna, begleitete 
Kettler dann nach Deutschland, stand dem O. M. Fürstenberg bei den Unter
handlungen zu Poswol zur Seite, unterhandelte im Jahre 1558 in Deutsch
land und 1559 in Schweden und Polen, wo er den Schutzvertrag zu Stande 
brachte, und endlich im Jahre 1560 wieder in Schweden. Später negocirte er 
die Verheirathung Herzog Kettler's mit der Prinzessin Anna von Mecklenburg 
und ging auf den polnischen Reichstag von Lublin. Endlich ordnete er 
das Kirchenwesen in Kurland und begleitete in den Jahren 1579 und 
1582 den Herzog nach Polen. Man sieht hieraus, daß er in die wich
tigsten Verhandlungen seiner Zeit eingeweiht war. Die Stadt Riga und 
der König Sigismund III. von Polen veranlaßten die Unterdrückung seiner 
in Rostock 1590 und 1594 in Leipzig gedruckten Chronik durch den Her

zog Friedrich Wilhelm von Sachsen-Altenburg, als Administrator der 
Kurwürde.

8) Franz Ryenstädt's Chronik seit der ersten Erfindung der edlen 

Provinzen Livlands bis zum Jahre 1609 nebst Ryenstädt's Handbuch 
und Journal vom Jahre 1586—1607, herausgegeben von Tielemann in 

ben Mon. Liv. ant. II. Ryenstädt, am 15. August 1540 in der Graf
schaft Hoya im Weftpbälischen geboren, kam 1554 nach Dorpat, wo er 
sich dem Handel widmete, häufige Reisen bis nach Moskau unternahm 
und den Grund zu seinem nachherigen Wohlstände legte. Im I. 1571 

zog er nach Riga, wurde den 21. August Bürger, kaufte das Gut Sun- 
zel und wollte sich dort niederlassen, als er am 22. September 1583 in 
den Rath gewählt wurde. Vergebens versuchte er sein Bürgerrecht aufzu
geben und sich durch eine Summe von tausend Mark loszukaufen. Er 
mußte das ihm zugedachte Amt und am 15. October 1586 sogar die 
Bürgermeisterwürde anncbmen. In den stürmischen Zeiten der Kalender
unruhen zeichnete er sich durch aufopfernden Patriotismus, umsichtige Thä
tigkeit, menschenfreundlichen Sinn, Muth und Entschlossenheit aus. Im 
I. 1600 wurde er von seinen Feinden genöthigt, sein Amt niederzulegen, 
und zog sich auf sein Landgut zurück, von wo aus er mit seinen Gegnern 
vor dem Warschauer Reichstage prozessirte und endlich nach fünf Jahren 
vollkommen gerechtfertigt wurde und auf vielfache Bitten seine Aemter 
wieder übernahm und bis zu seinem Todesjahre, 1622 verwaltete. Auch 
seine Chronik fängt mit einer Statistik Livlands an, worauf eine sehr 
ausführliche Beschreibung der ersten Aufsegelung des Landes folgt. Aus 
welchen Quellen Ryenstädt sie geschöpft habe, ist unbekannt. Das Fol
gende bis zu Eberhard von Monheim ist ein kurzer Abriß meist nach 
Rüssow; der wichtige Zeitraum von 1341—1494, dem Regierungsan



tritte Plettenberg's, fehlt ganz. Das 16. Jahrhundert ist ziemlich aus
führlich behandelt, namentlich die Geschichte der Stadt Riga und auch 

bei weitem zuverlässiger als das Vorhergehende.
9) Moritz Brandis livländische Geschichte aus Geschichtschreibern, 

geschriebenen Chroniken und Urkunden zusammengestellt bis zum I. 1238, 

herausgegeben vom ehstländischen Gouvernements-Procureuren v. Paucker 
in Mon. Liv. ant. III. mit schätzenswerten Anmerkungen. Brandis 
stammte nach dem handschriftlichen Titel seiner Chronik aus Mevcburg in 
Meißen, lebte, wie er selbst erzählt, von 1580—1593 tut Hause des Frei
herrn Ehlert Kruse zu Kollitz, im damals Polweschen, jetzt Kannapähschen 
Kirchspiele in Esthland und wurde dann Ritterschafts- und Oberlandge- 
richts-Secretair mit achtzig Thaler schwedisch Courant Gehalt. Außer 
seiner Chronik schrieb er noch und zwar wohl ums Jahr 1600 Collecta- 
neen oder ein Rittcrrecht des Fürstenthums Esthen aus den Landesprivi
legien und Gerichtsprotocollen, letztere aus den Jahren 1593—1597, zu
sammengestellt. Die Chronik muß früher geschrieben sein, da er sich in 

der Einleitung zu seinem Ritterrechte auf sie bezieht, wenigstens die ersten 
vier Bücher. Das fünfte scheint zwischen 1602 und 1606 geschrieben, da 
Brandis in demselben S. 89, seines Gönners, des Gouverneuren Boye 
(Buch II. S. 40) als schwedischen Reichsratbs erwähnt, was Boye erst 

1602 wurde. Sein Werk ist keine einfache Chronik, sondern ein aus äl
tern schriftlichen Quellen, auch aus Sagen und Fabeln, mit sehr wenig 
Kritik, aber vieler Ausführlichkeit zusammengestelltes Geschichtswerk. Das 
erste Buch enthält eine Beschreibung Livlands, Einiges über den Ursprung 
der Eingebornen und sodann eine Vorgeschichte nach Saro Grammaticus, 
Johannes Magnus und Albert Kranz, die auch das zweite Buch einnimmt 
und ziemlich unkritisch ist. Das dritte Buch enthält die Aufsegelung Liv
lands, sodann die Ankunft Meinhard's und dessen und seines Nachfolgers 

Berthold's Thätigkeit, ziemlich ausführlich, Vas vierte und fünfte Buch 
die Regierung Bischof Albrecht's, so wie die der Ordensmcister Vinno 
und Volquin, die hier eine viel wichtigere Rolle spielen, als bei Heinrich 
dem Letten, so wie endlich einen ausführlichen und durch preußische Quellen 
bestätigten Bericht über die Vereinigung des Schwertordens mit dem 
Deutschorden. Das sechste Buch enthält nur einige Urkunden und das 
älteste livländische Ritterrecht. Seine Quellen für das dritte, vierte und 
fünfte Buch führt Brandis nicht an, indessen stimmt er mit der Reim
chronik häusig und fast wörtlich überein und kannte wohl auch andere alte 
Ordens- und Bischofschronikcn, („alte geschriebene Chroniken", auf die er sich 

S. 47 bezieht), nicht aber das Werk Heinrichs des Letten. Hiärn macht 

ihm manche Vorwürfe, namentlich in Beziehung auf die Zeitrechnung.
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10) Das Buch der Aeltermänncr großer Gilde in Riga von 
1540—1566, 1568—1573 und 1590—1611, herausgegeben von Na- 
piersky in Mon. Liv. ant. IV., enthält eine Reihe chronologischer No
tizen, die vorzüglich für die gleichzeitige Geschichte Riga's von großem 

Werthe sind.
11) Kurze livländische Geschichte von Dionysius Fabrieius, 

katholischem Priester in Fellin im Anfänge des 17. Jahrhunderts, bis 
zum I. 1611 in lateinischer Sprache (Abgedruckt in Script, rer. Liv. II.). 
In seiner Vorrede klagt Fabricius über den Mangel an ältern Ge
schichtsquellen, die er also nicht kennt, und behauptet, die Ritter hätten nach 
der Vergiftung des Erzbischofs Sylvester dessen Bibliothek geplündert und 
die daselbst befindlichen Chroniken verbrannt; die neuern von Deutschen 

und zwar von Geistlichen der neuen Lehre geschriebenen Annalen konnten 
nicht als Quellen für die Geschichtschreibung einer katholischen Zeit gel
ten. Hiemit zielt Fabricius vielleicht auf Nüssow, dessen Werk ihm 
bekannt sein konnte, da es bis zum I. 1583 schon drei Ausgaben erlebt 
batte. Indessen ist Nüssow's Werk bedeutend besser, als der kurze Ab
riß des Fabricius, der erst mit Plettenbcrg's Regierung ausführlicher 
zu werden anfängt und manches Sagenhafte vorbringt; z. B. die Erwer
bung von so viel-Land zur Erbauung einer Stadt als mit einer Ochsen
baut nmgränzt werden konnte, die Erbauung Riga's noch vor Mein
hard, seine 23jährige Regierung und Verbindung mit Kobbe, den rothen 
Stern der Kreuzritter u. s. w. Indessen lieferte er zuerst eine chronolo
gische Tafel der Ordensmeister und der rigaschen Bischöfe und Erzbischöfe. 
Sie ist nicht immer richtig und auch die kurze Geschichte des 16. Jahr- 
bunderts voll zweifelhafter, gegen die Protestanten gerichteter Anecdoten 

und sehr mangelhaft.
12) Die sogen. Bischofschronik vom I. 1158—1562,^lateinisch, 

gegen Ende des 16. Jahrhunderts aufgesetzt und noch ungedruckt; nach 
Gadebusch, der diese Chronik kannte, nur ein Auszug aus Heinrich dem 
Letten und Nüssow.

13) Melchior Fuchs, das rothe Buch inter Archiepiscopalia, 
enthaltend die Acta zwischen den Erzbischöfen und der Stadt Riga in 
Livland, herausgegeben von Brachmann in Script, rer. Liv. II., ent
hält die Geschichte Riga's und namentlich der Streitigkeiten mit dem Or
den vom I. 1360—1489, nebst einer Einleitung vomIJ.?1158 an. Von 
demselben Verfasser ist eine Geschichte der Veränderung ^der rigaschen 
Verfassung vom Jahre 1554—1654, herausgegeben von Napiersky in 
Mon. Liv. ant. IV. Fuchs, geboren im I. 1603, wurde 1639 Raths
herr und starb 1678 als Bürgermeister von Riga.
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14) Thomas Hiärn, ehst- liv- und lettländische Geschichte in sie
ben Büchern bis zum I. 1639, herausgegeben von Rapiersky in Mon. 
Liv. ant. L, ein mit vielem Fleiße und Angabe der Quellen (wahr
scheinlich auch des Werks Heinrich's des Letten unter dem Namen der al
ten Annalen) ausgearbeitetes Werk, in welchem auch Urkunden vorkom
men. Hiärn war aus Schweden gebürtig und zu den Zeiten der schwe
dischen Regierung Ritterschaftssecretair auf Qesel. Er starb im I. 1678 

als Inspector des Gutes Werder in der Wiek, daher denn auch aus sei
nem Werke eine besondere Kennmiß der esthländischen Geschichte hervor
leuchtet. An der Vollendung des achten Buchs, welches das Werk bis 
auf seine Zeit fortführen, sollte, wurde Hiärn durch den Tod verhindert. 
Es sind noch Briefe von ihm vorhanden, aus denen erhellt, daß er unter 
andern auch das schwedische Reichsarchiv benutzt hat3 *. Das erste Buch 
enthält eine Statistik Livlands und Untersuchungen über die Eingebornen, 
nach römischen und griechischen Schriftstellern, dem Eginhard, Helmold, 

Albert Kranz, Kromer, Guagnini, Einhorn u. a.; das zweite Buch die 
Vorgeschichte nach den schon oben angeführten nordischen Schriftstellern, 
als Saro Grammaticus, Johannes Magnus, Snorre Sturleson und Adam 
von Bremen. Mit dem dritten Buche fängt die Geschichte der Ostsee
provinzen an, wobei bisweilen Rüßow, Henning, Schütz preußische Chro

nik, Kojalowitsch, die dänischen Schriftsteller Huitfeld und Pontrnus, der 
Sachse Chyträus, der Schwede Locccnius und Kranz citirt werden, so 
wie auch des Petrejus rußische Geschichte (Historien und Bericht von dem 
Großfürstenthum Muschkow. Leipzig 1620). Mit dem 16. Jahrhundert 
fangen die Citate an seltener zu werden und hören seit der Mitte dessel
ben beinahe ganz auf, da der Verfasser einer Beglaubigung zu* seinen 
Anführungen wohl nicht mehr zu bedürfen meinte. Er ist der erste 
kritische Geschichtschreiber unserer Ostseeprovinzen und gibt auch viele Ur
kunden.

15) Christian Kelch's livländische Geschichte in fünf Büchern- bis 
zum I. 1690, herausgegeben in Reval 1695, folgt in der Anordnung so 
wie dem Inhalte meist dem Hiärn, führt aber als Quellen außer diesem 
Schriftsteller auch den Brandis, Menius, Rüssow, Fabricius, Hen
ning und den Preußischen Annalisten Peter von Duisburg an. Für 
das 17. Jahrhundert, besonders seit dem Schluffe von Hiärn's Werke, 
ist er beinah die einzige Quelle. Die Fortsetzung bis zum I. 1706 (wahr
scheinlich von ihm selbst) ist noch ungedruckt. Kelch, Sohn eines Pom- 

merschen Predigers und geboren im I. 1657, wurde im I. 1682 Predi
ger zu St. Johannes in Jerwen und später, da diese Gemeinde in den 
Hungerjahren von 1695—1697 beinahe ganz ausstarb, zu St. Ja
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kob in Wierland. Im I. 1710 wurde er Pastor,bcr Nikolaikirche in 

Reval, starb aber in demselben Jahre an der Pest.
16) David Werner, Lehrer in Esthland und später Prediger in 

polnisch Livland, vermuthlich Verfasser einer im I. 1680 geschriebenen 
kurzen Uebersicht der Geschichte der Ostseeprovinzen in lateinischer Sprache 
bis zum I. 1674, von welcher der Mannrichter Gustav von Lode, auch 
als Verfasser genannt, eine Deutsche Uebersetzung angefertigt hat. Dies 
Werk hat nur für die gleichzeitige Geschichte Werth und enthält viel Feh
ler. So sollen die Dänen Esthland seit dem Jahre 1075 beherrscht, Wol- 

demar II. auch Livland durchzogen und bekehrt und die Bisthümer Dor
pat und Pilten gestiftet haben u. s. w. Es ist noch ungedruckt. Einen 
Auszug aus demselben mit einer Forssetzung bis zum I. 1693 verfaßte 

der esthländische Ritterschaftssecretär v. Fischbach. Die Fortsetzung vom 
3. 1677—1726 ist vom Landrathe v. Wrangel (herausgegeben von 
Paucker 1845). Noch verdienen erwähnt zu werden einige ganz kurze 
einheimische Chroniken, welche in Bunges Archiv Th. 1^. • VI. ab

gedruckt sind, als:
17) Kleine Dünamünder Chronik vom I. 1211—1348, ver

muthlich von einem Mönche des dortigen Cistercienser-Klosters, auf einer 

Quarsseite, enthält einige chronologische Angaben.
18) Diarium des Predigers an der Jakobikirche zu Riga, ^ohann 

Reckmann, der dies Amt vom I. 1558-1601 versah, ercerpirt von 

H. v. Brevern von 1574—1589.
19) Herrmeister-Chronik von 1185—1562, auf ein paar Vo

gen, und
20) Bischofs-Chronik, eben so kurz, beides, wie v. Bunge ge

zeigt hat, Auszüge aus der Grefenthalschen Chronik, mit allen ihren 
Mißgriffen, als Quelle also ohne Werth, vermuthlich aus dem 16. 

Jahrhundert.
21) Chronik der rigaschen Bischöfe und Erzbischöfe, und
22) Chronik der Ordensmeister, beide im geheimen Ordens

archive zu Königsberg32 und eben so kurz und fehlerhaft wie die beiden 

vorhergehenden.
23) Chronik der Ordensmeister bis zum I. 1549, im königlich 

würtembergschen Haus- und Staatsarchive (Nr. 71 der für das livländische 
Ritterschaftsarchiv veranstalteten Sammlung), von demselben Werthe, na
mentlich wird in allen die Stiftung des Schwertordens in das 1.1235 gesetzt.

24) Die „aus den Acten gezogene zuverläßige Historie, wie der hohe 
„deussche Ritterorden die Provinz Livland bekommen und wie derselbe 

„successu temporis deren wieder entsetzt worden", im würtembergschen 
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Staatsarchive (Nr. 76), eine kurze und zum Theil auf Urkunden gestützte 
Geschichte des Ordens in Livland aus dem 17. Jahrhundert, doch für 
denselben partheiisch und in den ältern Zeiten nicht ohne bedeutende 

Irrthümer.
b) Ausländische Chroniken.

A. Preußische und Deutschordens-Chroniken, unter denen die 
wichtigsten.

1) Peter's von Duisburg, Priesters des Deutschordens in der 
ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, preußische Chronik in lateinischer 
Sprache von 1190—1326, fortgesetzt von einem Ungenannten bis 1435 
und gedruckt herausgegeben von Hartknoch 1679.

2) Chronik des Deutschordenö bis zum I. 1467, in der rigaschen 
Stadt- und der Dorpater Universitätsbibliothek, gedruckt in Matthäi 
Veteris aevi analecta 1710 und 1738, in Beziehung auf die livländischen 

Angelegenheiten ein Auszug aus Alnpeke, übrigens mit vielen chrono

logischen Fehlern und einer großen Parteilichkeit für den Orden. So 
soll Pabst Alexander III., der schon im Jahre 1181 gestorben war, Al
brecht zum Bischof von Riga bestätigt haben und der Bischof in den vom 
Papste gestifteten Schwertorden getreten sein, Ordensmeister Vinne soll 

bis zum I. 1223 gelebt haben u. s. w.
Die Geschichte der Vereinigung des Schwertordens mit dem Deutsch

orden, die sich in den Handschriften, nicht aber im Abdrucke bei Matthäus 
vorfindet, ist einem gleichzeitigen und glaubwürdigen Berichte 33, wahr
scheinlich des Ritters von Heldrungen entnommen. Die kurze Geschichte 
Eberhards von Monheim ist aus einer besondern Quelle geschöpft. Da 
Alnpeke's Reimchronik, wie es scheint, nur von Brandis benutzt worden 
ist, so sind die Berichte der Ordenschronik in Rüssow, Hiärn, Kelch 

u. s. w. übergegangen, so wie auch in manche preußische Chroniken, und 

sie kann, wie Napiersky 34 bemerkt hat, beinah nur zur Entdeckung der 
Quelle dienen, aus der Manches mit Ausschmückungen und Verdrehungen 
in die livländische Geschichte geflossen ist. Einen Auszug dieser Chronik, 
in sofern sie sich auf Livland bezieht, hat mit schätzbaren Anmerkungen 
geliefert Napiersky in Script, rer. Liv. I.

3) Matthias Waissel (starb 1602 als Pfarrer), Chronik alter 
preußischer, lyffländischer, curländischer Historien bis zum I. 1525. Kö
nigsberg 1595, fast nur Compilation oder wörtliche Abschrift aus der 
Ordenschronik. Es giebt noch mehrere ältere preußische Ordenschroniken, 
z. B. eine Königsberger hochdeutsche, eine Revaler plattdeussche (beide 
ungedruckt), eine holländische gedruckte u. s. w. Sie stimmen beinah Satz 
für Satz mit einander überein, scheinen aus Alnpeke's Reimchronik oder 
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einer ältern gemeinschaftlichen Quelle geflossen, und sind von spätern Chro
nisten, wie Waissel, beinah wörtlich ausgenommen, auch von Russow 

dem Anfang seiner Erzählung zu Grunde gelegt worden.
Hierher gehören auch die übrigen preußischen Chroniken von Kaspar 

Schütz, Lindenbladt, Lucas David und Andern, die von den spä
tern preußischen Geschichtschreibern und namentlich von Voigt benutzt 

worden sind.
B. Unter den dänischen Chroniken nimmt auf Esthland besonders 

Rücksicht die des Huitfeld, die zu Ende des 16. Jahrhunderts in 10 
Bänden in Kopenhagen erschien. Andere dänische Chroniken sind ge
sammelt von Langebeck (Script, rer. Danie. I—VII. 1772—1792).

C. Manche Notizen finden sich in den Urkunden der Städte Hamburg, 
Lübeck und Bremen u», besonders in der Chronik des Franziskaner Lese

meisters Detmar, herausgegeben von Grautoff. II. 1830.
D. Von deutschen Chroniken sind zu erwähnen 1) Albert Kranz

(starb 1517 als Syndicus von Hamburg) Vandalia, regionum ad mare 
B alt i cum, Pomeraniae, Livoniae etc. principes et statum reipublicae 

et ecclesiae, summatim exponens, hat mehrere Auflagen erlebt und 
ist von Chyträus fortgesetzt. 2) Davidis Chyträi (starb 1600 als 
Professor der Theologie in Rostock) Chronicon Saxoniae et vicinarum 
aliquot gentium vom I. 1500—1595. Welches Ansehn er genoß, sieht 
man daraus, daß die livländische Ritterschaft sich in der Capitulation 

vom 10. Juli 1710 auf seinen Abdruck des Privilegiums Sigismund 
August's vom 28. November 1561 berief, da das Original abhanden ge
kommen oder vielmehr vom Könige nicht vollzogen worden war (s. das 

Nähere Abschnitt V. Kap. V.). Seine Darstellung der Kalenderunruhen 
in Riga änderte er auf Verlangen des Raths, der ihm dafür 100 Du
katen zahlen ließ, in der spätern Ausgabe seines Werks (s. Theil II. 
Abschn. I. Kap. VI.). 3) Laurentius Müller's septentrionalische
Historien 1576—1593, in 2 Theilen 1595 gedruckt, wovon aber nur der 
erste, König Stephan's Regierung enthaltend, von ihm ist. Müller ist 
in Polen in Staatsgeschäften gebraucht worden (z. B. S. 14.); sein Werk 

hat Hiärn oft als Quelle gedient und ist auf Ansuchen des Königs von 
Polen und der Stadl Riga in Chursachsen und Churbrandenburg verboten 
worden, weil der König Stephan darin beschuldigt wird, gegen seinen 
Eid gehandelt, und die Stadt Riga, ihre Freiheiten muthwillig verscherzt 

zu haben 3Ö.
E. Polnische Chroniken. Bis zur Vereinigung Polens mit 

Litthauen im I. 1386 haben sie nur in sofern Werth, als sie bisweilen 
die Kämpfe der Litthauer mit den Deutschen schildern, sind alio für die 
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Geschichte der Ostseeprovinzen sehr dürftig. Reichhaltiger sind die Lit- 
chemischen, als 1) Strykówsky, Gebcimschreibers König Sigismund 
Augusts, Professors der Philosophie und Domherrn zu Samaiten, Ge^ 
schichte Litthauens vom I. 1582. 2) Kojalowicz, historia Littua- 
niae, der übrigens Vieles aus livländischen Annalisten geschöpft hat, 
z. B. Alles, was er von der großen Niederlage des Schwertordens im 
I. 1236 weiß, wie er selbst eingcsteht. Er schrieb erst im 17. Jahrh. 

Von polnischen Chroniken sind für die Geschichte der Ostseelande am wich
tigsten 3) die des Dlugosch, Kanonikus von Krakau und Unterhändlers 
des Thorner Friedens, geht bis zum I. 1479; 4) des Kromer, Bi
schofs von Warmien, bis zum Tode des Königs Alerander, meist ein 
Auszug aus Dlugosch, doch mit einigen eigenthümlichen Nachrichten 
über die Ostseclande; 5) des Guag uini, von wenig Werth, eines Ita
lieners von Geburt und polnischen Befehlshabers, lebte 1538—1614; 
6) des Sarnicki Annales in 8 Bänden, bis zum I. 1586, im I. 1587 

zuerst gedruckt, die über unsere Ostseelande wenig enthalten, und seine 
descriptio veteris et novae Poloniae ut et Russiae ac Livoniae 
1585. Die Beschreibung Livlands ist sehr ckurz und ungenau.

F. Die russischen Chroniken, sehr wichtig für die Beziehungen 
Rußlands zu den Ostseeprovinzen, jetzt gesammelt und gedruckt in der 
Cofipauie ^łroiiiiceii ; zahlreiche Auszüge finden sich in der Geschichte 

Rußlands von Karamsin.

G. Die schwedischen Chroniken sind für die Geschichte unserer 
Ostseelande wegen der Geringfügigkeit der Beziehungen beider Staaten zu 
einander bis zum 17. Jahrh, von untergeordnetem Werth.

III. Urkunden.
a) Einheimische Sammlungen.

Die Sprache unserer Urkunden bis zum 14. Jahrh, ist ausschließlich 
die lateinische und herrscht auch dann noch einige Zeit vor, um allmälig 
der niedersächsischen zu weichen, auf welche seit dem zweiten Viertel des 
16. Jahrhunderts die hochdeutsche folgt. Bei der Dürftigkeit unserer 
Chroniken, sind die Urkunden eine Hauptquelle für die Geschichte, beson
ders für die des 14. und 15..Jahrh., aus denen wir gar keine gleichzei
tigen Annalisten haben. Sämmtliche bis jetzt bekannte und auf die Ge
schichte der Ostsccprovinzen bezügliche Urkunden finden sich gesammelt und 
mit ausführlichen Regesten versehen in Bunge'S Urkundenbuch, so 
wie in dessen Brieflade oder Sammlung von Privat-Urkunden. 
Das erstere ist leider noch nicht vollständig erschienen. Die wichtigsten 
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Urkunden des geheimen Königsberger Ordensarchivs sind auf Kosten der 
livländischen Ritterschaft abgeschrieben und bilden eine durch mehrere an
dere Urkunden, besonders aus dem rigaschen Rathsarchive vermehrte und 
in zwei und Zwanzig Foliobänden bestehende Sammlung, die im rigaschen 
Rittcrschaftsarchive aufbewahrt wird. Eine kurze Anzeige und ein Aus
zug derselben, so wie von noch ein paar hundert andern, in den unten 
anzuführenden Sammlungen vorhandenen, befindet sich in dem von Na
pi er sky veranstalteten und gedruckten Index corporis historico-diplo
matie! Livoniae, Esthoniae et Curoniae. II. fol. 1833. Fernere hand
schriftliche Sammlungen von Urkunden sind die auö dem königl. Würtem 
bergischen Staatsarchive für die livl. Ritterschaft veranstaltete Samm
lung in zwei Bänden, die Collectaneen von Hiärn im livl. Ritterschafts
archive 37, die von Brotze in der rigaschen Stadtbibliothek nebst seinen 
Proben von Schriftzügen vom I. 1300—1501, und die von Recke im 
kurländischen Provinzialmuseum. Außerdem finden sich viele Urkunden 
abgedruckt in den Mon. Liv. ant. und den Script, rer. Liv., in von 
Bunge's Archiv, die Geschichte Vto-, Esth- und Kurlands betreffend, in 
den Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Ehst- und Kur
lands, die von der Gesellschaft der Geschichte und Alterthumskunde der 
Ostsecprovinzen hcrausgegeben werden, in Hupcl's neuen nordischen 
Misccllaneen, in Dogiel cod. dipl. regni Poloniae 1759. T. V. 
und in einigen andern Werken. Zur Beurtheilung der Urkunden bteni : 
Schwarz, Bürgermeisters zu Riga, diplomatische Bemerkungen, aus 

den livländischen Urkunden gezogen, in den n. Mise. St. 27 u. 28. Der 
Inhalt der Urkunden ist besonders für die ersten vier Jahrhunderte der 
Geschichte der Oftseeprovinzen bis zum I. 1562, bei dem Mangel an 
sonstigen gleichzeitigen Geschichtsquellen, überaus wichtig.

b) Ausländische Urkundcnsammlungcn.

1) Codex diplomaticus Prussiens, herausgegeben von Voigt, 
vom I. 1217—1337. 2) Urkundenbuch der deutschen Hanse von den 
Jahren 1154—1376 als zweiter Bd. von Sartorius Geschichte der 
deutschen Hanse, 1830. 3) Hamburgisches Urkundenbuch, berausgegeben 
von Lappenberg vom I. 786—1300. Hamburg 1842 und lübeckischeo 
vom I. 1139—1300. Lübeck. 1843. 4) Diplomatarium Svecanum. 
1842, vom I. 817—1310. 5) Codex Diplomaticus Litthuaniae ex 
Archivo Regiomontano. 1845, vom I. 1253—1434. 6) Historica 
Russiae Monumenta cd. Turgenjew II. 1841 et 1842. 7) Urkunden 
zur Geschichte des deutschen Ordens von Hennes. 1845.
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IV. Münzen, Siegel, Wappen, Inschriften.
1) Münzsammlungen befinden sich in den Museen der gelehrten Ge

sellschaften in Riga, Mitau, Dorpat und Reval, ferner im Besitze der 
Erben des Bürgermeisters Germann in Riga und des Rathsherrn Gloi 
in Reval. Am reichhaltigsten ist die von Reichel in Petersburg, von der 
eine Beschreibung gedruckt ist; s. ferner Köhne, Zeitschrift für Münz-, 
Siegel- und Wappenkunde. Jahrgang 1 und 2.

2) Viele Siegelzeichnungen finden sich in der auf dem livländischen 
Ritterhause befindlichen Sammlung kvnigsberger Urkunden und in Brotze's 
ungedruckter Sammlung verschiedener livländischer Monumente, Münzen, 
Wappen in zehn Bänden, mit zweitausend Abbildungen, so wie in den 
Sammlungen der gelehrten esthnischen Gesellschaft zu Dorpat; s. ferner 
Arndt's Anhang zu seiner Chronik, Napiersky's Anhang zum Inder und 
die gelehrten Beiträge zu den rigaschen Anzeigen, Jahrgang 1766. St. 20.

3) Livländische Wappenbücher, von Brotze und Anna von Vege

sack gezeichnet, befinden sich in der rigaschen Stadtbibliothek und dem 
livländischen Ritterschaftsarchive. Ein esthländisches adliges Wappenbuch 
ist herausgegeben von Damier 1837 und ein kurländisches von Neimbts, 
Mitau 1793 (eine neue Ausgabe des letzten: ist angefangen im Jahre 
1840); s. auch v. Lieven in Hupel's n. n. Miscellaneen. Stück 

13 und 14.

V. Geschichtswerke.
1) Henricus Schurzfleisch, historia ensiferorum. 1701. mit 

Urkunden, sehr kurz und ungenügend, meist aus den einheimischen Chroniken 
des Kojalowitich und Peter von Duisburg gezogen.

2) Hartnak (eines Predigerssohnes in Pommern, lebte 1642—1708): 
Kurzer Entwurf livländischer Geschichten, 1700, sehr ungenügend.

3) (Freiherr von Blomberg), an account of Livonia with a 
relation of the Bise, Progress and Decay of the Marian Teutonie 
Order, 1701, auch französisch zu Utrecht 1705, unter dem Titel: De
scription de la Livonie. Blomberg, war kurländischer Abgesandter an 
verschiedenen Hofen; sein Werk ist meist ein Auszug aus Kelch und ent
hält viele Ungenauigkeiten.

4) Hylzen (Uelzen, Aelzen, vielleicht mit dem gleichnamigen Or

densmeister verwandt, dessen Geschlecht noch im 18. Jahrhundert blühte), 
Kastellan von polnisch Livland und im I. 1754 Wojewode von Minsk, 
schrieb eine Geschichte Livlands in polnischer Sprache unter dem Titel: In
flanty w dawnych swych y wielorakich az do wieku naszego dziejach 
y rewolucyach przez Jana Augusta Hylzena. W Wilnie 1750.
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5) Arndt (starb 1767 als Conrector des Lyceums in Riga), liv
ländische Chronik 1747—1753 in zwei Theilen fol., von denen der erste 
eine Übersetzung Heinrich's des Letten und der andere eine Chronik der 
Ordensmeister bis zum I. 1562 enthält; ein wegen der vielen von Arndt 
benutzten, obwohl nicht immer genau angegebenen Urkunden noch jetzt un

entbehrliches Werk.

6) Gadebusch (Bürgermeister von Dorpat), livländische Jahrbücher 
1780—1783, geht bis zum I. 1761, eine sehr fleißige Arbeit, aber mehr 

eine Chronik, als ein eigentliches Geschichtöwcrk.
7) Gebhardi, Geschichte von Liv-, Csth- und Kurland und Sem

gallen bis 1561, in Schlözer's nordischer Geschichte oder der Fortsetzung 
der hallischcn allgemeinen Welthistorie 1785. Als Fortsetzung: Dessen 

Geschichte des Herzogthums Kurland und Semgalleu, 1789.
8) Baron Schoulz von Aschcraden, Versuch über die Geschichte 

von Livland, im livländischen Ritterschaftsarchive, noch ungedruckt, ausge
nommen die Darstellung der schwedischen Réduction, welche gedruckt ist in 
Hermann'6 Beiträgen znr Geschichte des russischen Reichs 1843.

9) Friede, Handbuch der Geschichte von Liv- Esth- u. Kurland 5 Bdch. 
1791—1794, die erste lesbare Geschichte unserer Ostseelande, aber nach den 
Ansichten des 18. Jahrhunderts mit vollkommner Verkennung des Geistes 
des Mittelalters und mit Parteilichkeit gegen den Orden und noch mehr 
gegen die Erzbischöfe, später auch gegen die Schweden, geschrieben.

10) H. von Jannau, Prediger zu Lais, Geschichte von Liv- und 
Esthland pragmatisch vorgetragen, 2 Bände Riga 1793, 1796. Von ihm 
gilt ungefähr dasselbe, was von seinem Vorgänger. Er ist nicht frei von 

Hypothesen. Sein vermeintlicher Pragmatismus besteht in nichts Anderm, 
als seinem Hasse gegen die Erzbischöfe, und bei der Darstellung der spä
tern Zeiten, gegen den livländischen Adel und in seiner blinden Vorliebe 
für die Schweden und die Güterrcduction, die er mit den erbärmlichsten 

Sophismen vertheidigt.

11) L. C. D. B. (le comte de Bray) essai critique sur l’hi
stoire de la Livonie 1817. 3 Bde 8., eine kurze Uebersicht, mit einiger 
Vorliebe für die Erzbischöfe. Bray war Katholik und bayerischer Ge
sandter in St. Petersburg, hat aber viel in Livland gelebt.

12) Ziegenhorn, Geschichte Kurlands in seinem Staatsrechte der 
Herzogthümer Kurland und Semgallen 1771. Der Verfasser war Ge

heimer Justiz- und Tribunalsrath.
13) Willigerod, Geschichte Esthlands. 1814, unkritisch.
14) Cruse (Oberlehrer zu Mitau), Geschichte Kurlands unter den 
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Herzögen. 2 Bde, 1833 und 1837. Nicht ohne Verdienst, obwohl ge
gen den Adel zu sehr eingenommen.

15) Burhöwden, Beiträge zur Geschichte der Insel Oesel. 1838,
16) Napiersky, chronologischer Abriß der ältern Geschichte Liv

lands, im livländischen Kalender 1849 und 1850.

17) Kienitz, vier und zwanzig Bücher livländischer Geschichten I. 
1847. II. i. 1849. Noch unvollendet, sehr fleißig und ausführlich, ob

wohl durch einige ethnographische Hypothesen entstellt.

VI. Werke über Alterthümer und alte Geographie.
Die beiden Hauptwerke sind gegenwärtig: Kruse (ehemaliger Pro

fessor in Dorpat), Necrolivonica 1842 und Urgeschichte des esthnischen 
Volksstamms und der russischen Ostseeprovinzen überhaupt, 1846. In
dessen sind diese Werke voll kühner Hypothesen und daher die Kritiken 

des erstem von Napiersky in Kruse's russischen Alterthümern, 2. Be
richt 1845 und von Giesebrecht in Schmidt's Zeitschrift für Ge- 
schichtökunde, Bd. IV. Heft 2., so wie die des zweiten von Kallmcyer 
im Jnlande 1848, Nr. 12 zu vergleichen. Die ältern Werke von Bor
ger 1778, Merkel, die Vorzeit Livlands, 1807 zwei Bände, von Parrot, 

Versuche einer Entwickelung der Sprache der Liven u. s. w. 1828 und 
v. Luce, Beitrag zur ältesten Geschichte der Insel Oesel 1827, haben 
sehr wenig Werth.

Zur alten Geographie gehören: Hard er's Versuch einer alten Geo
graphie von Livland in denn. n. Miscell. St. 1 u. 2., Watson, Darstel
lung der alten Eintheilung von Kurland, nebst Karte, in den Jahres
verhandlungen der kurländischen literärischen Gesellschaft Bd. II., und 
Hupel, topographische Nachrichten von Liv- und Esthland, drei Bände, 

1774—1782.

VII. Rechtsgeschichte.
1) v. Helmersen, Geschichte des livländischen Adelsrechts bis 

zum I. 1561 und dessen Abhandlungen aus dem Gebiete des livländi
schen Adelsrechts, zwei Bde. 1832.

2) Geschichtliche Uebersicht der Grundlagen und der Entwickelung des 
Provinzialrechts in den Ostseegouvernements 1845, von der 2. Abtheilung 
der eigenen Kanzellei Sr. Majestät des Kaisers.

3) v. Bunge und Madai, Erörterungen aus den in Liv-, Esth- 
und Kurland geltenden Rechten, 1839—1849. Bunge war Professor 
in Dorpat und dann Bürgermeister in Reval, und ist der Begründer des 
rechtsgeschichtlichen Studiums in den Ostseeprovinzen. Dessen Einleitung

Bd. I. Lief. 1. 2 
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in die NV-, esth- und kurländische Rechtsgeschichte 1849, ferner dessen 
Beiträge zur Kunde der liv-, esth- und kurländischen Rechtsquellen 1831, 
dessen geschichtliche Entwicklung der Standesverhältnisse in Liv-, Esth- 
und Kurland bis zum I. 1561. 1838, dessen über den Sachsenspiegel 

als Quelle des livländischen Ritterrechts 1827.
4) Bröcker, Jahrbuch für Rechtsgelehrte in Rußland 1822. 1824.

VIII. Geschichte und Genealogie des Adels.
1) v. Firks, über den Ursprung des Adels in den Ostseeprovin

zen Rußlands 1843, ist zum Erweise ' einer Nicht gehörig begründeten 

Hypothese geschrieben.
2) (v. Lieven) Materialien zur Adelsgeschichte der Ostseepro

vinzen in den n. Miscell., St. 9, 10, 15—17, 18, 19, 20 u. 21.
3) v. Wrangell, über eine Sammlung geschichtlicher Notizeü, 

den Adel in Livland betreffend 1836; die Sammlung selbst ist im liv

ländischen Ritterschaftsarchive.
4) Paucker (ehemaliger Gouvernements-Procureur in Esthland), 

das Geschlecht der von Lode.
5) E. v. Tiesenhausen (Kreisdeputirter), ein Beitrag zur Tie- 

senhausenschen Familiengeschichte 1852.
6) v. Hagemeister (ehemaliger Kreisrichter zu Wenden), Ma

terialien zu einer Geschichte der Landgüter Livlands II. 1836 u. 1837, 

mit E. v. Tiesenhausen's Fortsetzung 1843.
7) Paucker, Esthlands Landgüter zur Zeit der Schwedeüherrschaft L, 

1847.
8) Killani, Geschichte der Livländischen Landgüter, ungedruckt.

IX. Geschichte der Städte.
Am vorzüglichsten 1) Napiersky, kurze Uebersicht der ältern Ge

schichte der Stadt Riga th Mon. Liv. ant. IV. Des Staatsraths von 

Napiersky zahlreiche Werke und Ausgaben alter Geschichtsquellcn haben 
über die Geschichte der Ostseeprovinzen, vorzüglich über die ältere, ein 

ganz neues Licht verbreitet.
2) Wiedow, Geschichte der Stadt Riga in Müller's Sammlung 

russischer Geschichten Bd. IX.
3) Sonntag (Generalsuperintendent von Livland), Anzeichnungen 

aus der Geschichte Rigas bis 1816 und Jahrzahlen aus der Geschichte 

von Riga bis zum I. 1548.
4) Brotze, Annalen Riga's, handschriftlich in der rigaschen Stadt

bibliothek.
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ö) Bergmann, Erinnerungen an das unter dem russischen Kaiser- 
thum verlebte Jahrhundert 1810—1814.

6) Moller, kurze Beschreibung von Esth- und Livland und von 
den Schicksalen der ehmaligen Stadt Dorpat, 2 Tbeile in schwedischer 
Sprache 1756.

7) Lenz, Skizze einer Geschichte der Stadt Dorpat 1803, unbe

deutend.
8) Henning, Geschichte der Stadt Goldingcn 1809 (kurländische 

Sammlungen Theil I.).

X. Geschichte des Bauernstandes.
1) v. Jannau, Geschichte der Sklaverei und Character der 

Bauern in Liv- und Esthland 1786.
2) Merkel, die freien Letten und Esthen, 1820. Beide Werke sind 

nicht unparteiisch.

3) Sams on von Himmel stiern (Landrath und Hofgerichtspräsi
dent), historischer Versuch über die Aufhebung der Leibeigenschaft in den 
Ostseeprovinzen.

4) (Hueck), Darstellung der landwirthschaftlichen Verhältnisse in Esth-, 
Liv- und Kurland 1845.

XL Kirchengeschichte.
1) Menetius oder Meletius, de sacrificiis et idolatria veterum 

Livonum in Script, rer. Liv. II. Der Verfasser war ein pol
nischer Edelmann und seit 1537 Pfarrer in Preußen.

2) Paul Einhorn, Prediger und seit 1636 Superintendent von 
Kurland, starb 1655 (ein eifriger Theolog, aber schlechter Geschichtschreiber): 
Reformatio gentis letticae 1636 und Widerlegung der Abgötterei 1627 
in Script, rer. Liv. II.

3) Henning, (s. oben) wahrhaftiger Bericht über Religionssachen 
in Kurland, Semgallen und Livland in Script, rer. Liv. EL

4) Bvcler, der einfältigen Esthen abergläubische Gebräuche, aus 
den Papieren des Magisters Forselius im I. 1685, abgedruckt in Script, 
rer. Liv. IL, vom Consistorium confiscirt. Ueber Böcler's wenig 
ehrenvolles Leben s. das livländische Schriftstellerlericon I. S. 204.

5) Tetsch (Prediger zu Libau, lebte 1708—1772) kurländische Kir
chengeschichte 3 Bände 1767—1768, zum Theil aus Kelch und Einhorn, 
enthält einige Unrichtigkeiten.

6) H. R. Paucker, Ehstlands Geistlichkeit in geordneter Zeit- und 

Reihefolge. 1849.
2*
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7) Napiersky, Beiträge zur Geschichte der Kirchen und Prediger 
in Livland, 4 Hefte 1843—52.

xn. Literatur und Gelehrtengeschichte.
1) Gadebusch, livländische Bibliothek HL 1777 und Fortsetzungen 

in n. Mise. St. 18. Dessen Abhandlung von livländischen Geschichts

schreibern, 1772.
2) v. Recke und Napiersky, allgemeines Schriftsteller- und Ge

lehrten-Lericon der Provinzen Liv-, Esth- und Kurlands, 4 Bände. 
1827—1832.

3) Zimmermann, Versuche einer Geschichte der lettischen Literatur, 

1812.
4) Napiersky, Conspect der lettischen Literatur von 1587—1843, 

im Magazin der lettisch-literarischen Gesellschaft Bd. III. und VII.
5) Jürgensen, kurze Geschichte der esthnischen Literatur in den 

Verhandlungen der gelehrten esthnischen Gesellschaft Bd. I.

IM. Vermischte Schriften.
1) Ceumern (aus dem Magdeburgschen, Advocat, Ritterschaftsse- 

cretair, Landrichter, Hofgerichts-Vice-Präsident, Landrath, lebte 1612— 
1692), Theatridium Livonicum 1690, eine Sammlung historischer und 

statistischer Notizen.
2) Winkler, gelehrte Beiträge zu den rigaschen Anzeigen 1761 

bis 1767.
3) Hupet, nordische Miscellanee« 1781—1791 und n. n. Mise. 

1792—1797, im Ganzen 64 Stücke in 23 Bänden.
4) Gadebusch, Versuche aus der livländischen Geschichtskunde 2 

Bände 1779—1785.
5) Tilemann, Livona 2 Bände 1812 und 1815 und Livonas 

Blumenkranz 1818.
6) Albers, nordischer Almanach für die Jahre 1806, 1807, 1809.
7) Bergmann, Magazin für Rußlands Geschichte 2 Bände. 1825, 

1826.
8) Schleicher, Estona, 2 Bände 1828, 1830.
9) Schriften der kurländischen Gesellschaft für Literatur und 

Kunst: Jahresverhandlungcn 2 Bände. 1819, 1822. Sendungen 3 Bde. 
1840—1847, Arbeiten 10 Hefte 1847 ff.

10) Verhandlungen der gelehrten esthnischen Gesellschaft zu Dorpat 

seit 1840.
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11) Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv--, Esth- und 
Kurlands, herausgegeben von der Gesellschaft für Geschichte und Alter
thumskunde der Ostseeprovinzen Rußlands seit 1840.

12) Archiv für Geschichte Liv-, Esth- und Kurlands, herausgegeben 
von Bunge seit 1842.

13) Rigasche Stadtblätter seit 1810, eine Wochenschrift.
14) Das Inland, eine Wochenschrift seit 1836.

15) v. Mirbach, Briefe aus und von Kurland während der Re
gierungsjahre des Herzogs Jakob, 2 Bde. 1846.

Als Hülfsmittel zum Studium der Geschichte der Oftseeprovinzcn, 
dienen die Werke über die Geschichte der umliegenden Staaten, namentlich 
Voigt's vortreffliche Geschichte Preußens bis zum Untergang der 
Herrschaft des Deutschen Ordens, 9 Bde. 1827—1839, so wie die über 
die Latinirät des Mittelalters, die niedersächsische Sprache der umliegen

den Volker. In sprachlicher Hinsicht sind für die Ostseeprovinzen beson

ders zu bemerken:
1) Oelrich's Glossarium ad statuta rigensia antiqua et ad 

Ridderrecht als Zugabe zu seiner Ausgabe dieser Rechtsquellen.

2) Rapiersky's Glossar zur Reimchronik in Script, rer. Liv. II.
3) Desselben Glossar hinter der Ausgabe von Rüssow's Chro

nik in Script, rer. Liv. II.
4) (Brotze), Bemerkungen über in livländischen Urkunden vorkom- 

, mende Ausdrücke, in den n. n. Miscell. St. 11, 12—15, 17.
5) Bergmann, Sammlung livländischer Provinzialwörter 1785.
6) Hupel, Idiotikon der deutschen Sprache in Liv- und Esthland 

1795 in den n. n. Miscell. St. 11 u. 12.
Die Schriften über einzelne Zeiträume und Gegenstände der Geschichte 

der Ostseeprovinzen sollen weiter unten, wo gehörig, angezeigt werden.
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Fortlaufender Commentar.

Belege und Anmerkungen.

1) Seite 1. S. Napiersky, über die Quellen und Hülfsmittel der Livl. Geschichte, 
in den Mittheilungen aus der Livl. Geschichte. I. S. 61—89. — Gadebusch, 
Abhandlung von Livl. Geschichtschreibern. Riga 1772. — Napiersky, fortge
setzte Abh. von Livl. Geschichtschreibern. Mitau 1824. — Paucker, die Litera
tur der Geschichte Liv-, Esth- und Kurlands aus den Jahren 1836—1847. Dor
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Erster Abschnitt.

Geschichte des Laildes vor tiiifmnft der Deutschen.

Kapitel 1.

Aelteste Nachrichten und Urgeschichte des Landes.
Nachrichten der Griechen.

2ie ältesten Nachrichten über das heutige Esth-, Liv- und Kurland 1 

verdanken wir den Bernsteinsuchenden Griechen und Römern. Zwar han
delten schon damit die Phönicierdoch ist es ungewiß, wie weit ihre 
Fahrten sich erstreckten. Im Gedichte über die Fahrt der Argonauten3 
und in Dionysius dem Periegeten* kommt freilich schon das kronische 

Meer, nach der damaligen Anschauung als ein Theil des erdumfluthenden 
Oceans vor. Dieses Meer aber wegen der bloßen Namensähnlichkeit für 
ein kuronisches zu erklären, während der Namen der Kuren doch erst viele 
Jahrhunderte später in der Geschichte erscheint, ist wohl zu gewagt. He- 
rodot gibt eine ausführliche Beschreibung Scythiens (des 6 südlichen und 
mittlern Europäischen Rußlands) und setzt nördlich von den Scythen die 
Malanchlänen oder Schwarzröcke, 20 Tagereisen vom Schwarzen Meere, 

vielleicht die den Esthen stammverwandten Tschuden. Indessen ist es 
nicht erwiesen, daß die Wohnsitze derselben sich bis an die Ostsee erstreckt 
hätten. Pytheas aus Massilia (gegen 360 v. Chr.) nennt am Nordmeer 
jenseits des Rheins die Ostiäer oder Ostionen6 und eine unermeßlich 
große Insel Basilia, von Xenophon von Lampsakus Baltia genannt7, 
drei Tage von der scythischen Bernsteinküste. Ob indessen seine eigene 
Entdeckungsreise sich bis ins baltische Meer erstreckt habe, ist sehr zu be
zweifeln 8. Timäus, gegen 320 v. Chr., setzte auch noch eine Insel Ba
silia auf eine Tagereise weit von den Guttonen, die beim Meerbusen 
Mentonomon wohnen, und diese nannte Pytheas Ab a lus. An diesen 
Inseln soll Bernstein gesammelt worden sein'. Timäus nennt noch die 
Insel Raunonia'o (Runo), ebenfalls eine Tagereise von der scythischen 
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Küste entfernt, an der Bernstein ausgeworfen wird. Basilia nennt auch 
Diodorus von Sicilien als eine Bernsteininsel, Scythien gegenübern. 

Artemidorus von Ephesus (ungefähr 100 Jahr v. Chr.) nennt wiederum 
die Ostionen und zwar als identisch mit den Ostiäern des Pytheas 12. 

Diese Nachrichten sind wohl zu schwankend und zu widersprechend, als 
daß darnach die wahre Lage der obgenannten Länder und Völkerschaften 
ermittelt werden könnte.

Nachrichten der Römer, des Ptolemäus und Jornandes.

Durch die Messungen der Römer unter Julius Cäsars erhielt die 
Geographie etwas mehr Bestimmtheit. Plinius 14 rechnet von Carnun
tum (bei Petronell an der Donau) bis zur gegenüberliegenden Küste Ger
maniens 600 Milliarien oder 120 deutsche Meilen, was bis auf 2.) deut
sche Meilen richtig ist, und vom Ausflusse des Dorystbcnes oder Dniepr 
durch das Land der Sarmaten und Scythen nach Norden 930 Milliaricn 
(186 deutsche Meilen; bis zur Mündung der Newa sind 173 Meilen). 
Die Ausdehnung des östlichen Germaniens und Scythiens zusammen 
schätzt er auf 1200 Milliarien (240 deutsche Meilen), während von Narwa 
bis zur Donau an der südlichen Gränze von Dacien 200 Meilen sind 
und 40 Meilen wohl auf die nöthigen Umwege zu rechnen wären, da die 
römischen Messungen nur durch Ausschreitungen bewerkstelligt wurden. 
Plinius nennt die Namen Nerigon (Norwegen), den codanischen Meerbu
sen, Skandien, Feningien (Finnland) und als Anwohner der Sndküste 

der Ostsee von der Weichsel an, die Hirren, Scyrren, Weneder, Sarmaten 

und Scythen 15, auch kennt er nach Philemon, sowohl den weißen als 
den rotbbraunen an der kurischen Westküste gefundenen Bernstein, so wie 
daß er gerieben Funken gibt und in einigen Gegenden (wie beut zu Tage 
an der preußischen Küste) aus der Erde gegraben wird *6. Der im nörd
lichen Kurland und auf der Insel Oesel gewöhnlich in Masse aufge
worfene Copal, der vom Libauschcn Bernstein kaum zu unterscheiden ist, 

wurde von den Römern ebenfalls für Bernstein gehalten. Tacitus nennt 
die Bernsteinsammelnden A est y er, wohl die Ostiäer oder Ostionen der 
Griechen am rechten Ufer des suevischen Meeres und weiter nach ihnen 
die Peuciner, Veneder und Fennen 17 (Finnen). Schon aus dieser west

lichen Lage der Aestyer, so wie aus spätern Berichten, z. B. den Wulf- 
stan's aus dem 9. Jahrhundert n. Chr., welche dies Volk an die preußische 
Küste setzen I8, erhellt, daß sie nicht unsere Esthen sein können. Ptolemäus 

nennt längs der Küste vier Flußmündungen, die des Cbronos, Rhubon, 
Turuntus und Chesinus, deren Länge und Breite er angibt und die man 
darnach auf die der Windau, der Düna, -des Bachs bei Kosch und der 
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Naro w a gedeutet hat ”. Allein abgesehen davon, daß jene Angaben nach 

dieser Deutung zum Theil falsch sind (die Mündungen der Weichsel und 
der Windau kommen unter dasselbe Parallel), so sind sie auch jedenfalls 
sehr unsicher, denn Ptolemäus hatte hier nur Reiseberichte vor, die Ent

fernung und Richtung höchstens im Allgemeinen angeben konnten 20. Pto
lemäus Nachfolger, Marcian 2', der dieselben Mündungen aufzählt, läßt 

daher die genauern Ortsangaben weg und man hat den Nhubon neuer
dings auf den Niemen oder vielmehr seine Mündung auf das kurische 
Haff gedeutet, weil Ptolemäus die Quelle desselben der des Borysthenes 
(Dniepr) benachbart nennt, seine nördlichste Quelle des letzter« aber die 

Beresina ist. Dann wäre der Chronos, die Pregel oder seine Mündung 
das frische Haff, die beiden andern Ströme aber sind nicht mit Sicherheit 
anzugcben22. An diese von Ptolemäus zum europäischen Sarmatien ge
rechnete Küste setzt dieser Geograph die Veneder am gleichnamigen 
Meerbusen, wohl von Danzig bis Windau, von wo sie unter dem Namen 

Wenden nach Heinrich dem Letten'" von den Kuren vertrieben wurden. 

Die Gythonen etwa bis Guttstadt, ein Ueberbleibsel der von Pytheas er
wähnten Guttonen (Gothen), die Phinni, die Galindä und Sudini (Ga

lindier und Sudauer des i4. Jahrh.), ferner Völkernamen, deren Deu
tung noch viel unsicherer ist, als Velten (Pillen?), über diesen die Osii 

(Esthen) und die Carbones, Schwarzröcke, Melanchlänen und östlich von diesen 
die Salii (Salis, Salctsa bei Heinrich d. L.) 24 und Carnotä (Harrten?). 
Von diesen südlich kommen noch mehrere andere Völkerschaften vor, die 

Savari, nach Schaffarik, Nestors Sewerier und die Borusci, nach dem
selben 25 in der Nähe der uralten Stadt Borowsk an der Porotwa im 
Kalugaschen Gouvernement.

Diese Kenntniß der Ostseeküste und besonders der Flußmündungen 
konnte nur die Frucht fortgesetzter Seefahrten und Handelsverbindungen 
sein, namentlich des Bcrnsteinhandels. Für denselben zeugen auch die 
zahlreichen, in unsern Ostseclanden Vorgefundenen griechischen und römi
schen Münzen und andere Alterthümer, wie bei Kölzen an der Küste 
nördlich von Riga, bis wohin der ächte Bernstein reicht. Münzen von 
Thasos, Syrakus und Macédonien aus der Zeit des Dionysius Poliorketcs 
und eine Bronzestatuette von griechischer Metallmischung aus der elegan
ten Periode der Erzgiefierei zu Alerander's des Großen Seit26, ferner 
eine griechische cyrenäische Münze etwas weiter nördlich bei Dreimanns

dorf, eine von Panormos auf der Insel Oesel und eine von Neapolis 
bei Dorpat. An der Preußischen Küste hat man ebenfalls eine Münze 
von Neapel bei Fischhausen, eine athenische bei Königsberg und 39 von 
Aegina, Cycikus, Athen und wahrscheinlich Olbia bei Osielsse (Ascaucalis) 
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entdeckt. Römische Münzen haben sich gefunden: in Oesel von Augustus, 
der eine Flotte um Deutschland und das cymbrische Vorgebirge (Jütland) 
herum bis nach Scythien, also an die Ostseeküste schickte27, von Tiberius, 
Caligula, Claudius, Domitian und Trajan in Gräbern und wenig abge

rieben in den Gräbern bei Kapsehten, drei von Trajan, sehr abgenutzt, 
also einer spätern Zeit angehörig, so wie von Hadrian, Antoninus Pius, 
Faustina d. à., Commodus und Philippus Arabs (v. I. 217). Unter 

ben 10a0 an der preußischen Küste bei Schreitlaken gefundenen Münzen 
sind itui 9 vielleicht von Domitian, die übrigen aber von fpätern Kaifern 

bis Commodus à". In dieselbe Zeit gehören die 63 im I. 1844 auf 
Gothland entdeckten 30, so daß damals der Handel sich aus Oesel süd
wärts gezogen zu haben scheint. Vielleicht bestand bei Kapsehten eine 
römische Factorei und die viereckige Form einer alten, wie es scheint 
thurmlosen, Burg ist darauf gedeutet worden-". Mit dem zunehmenden 
Verfalle des römischen Reichs wird dieser Seehandel wohl aufgehört 
haben, obwohl die Münzen des Volusian diesen prahlerisch den Finnischen, 
Galindischen und Wendischen nennen 32. Spätere römische Münzen bis 

gegen Ende des 4. Jahrhunderts von Aurelian, Claudius Gothicus, 
Constantin, Constans, Valens, Gratianus u. s. w. find landeinwärts bei 
Bersemünde in Curland und Sunzel in Livland gefunden 33, so wie auch 
in Pruschani in Litthaucn und können wohl auch zum Theil von den 
Gothen gezahlten römischen Jahrgeldern und von Plünderungen derselben 
herrühren 34; zürn Theil aber auch gewiß durch den Landhandel hinge

kommen sein, ohne welchen jene Messungen der Römer nicht möglich ge
wesen waren. Die Peutingersche Tafel, zur Zeit Theodosius des Großen 
vollendet3», zeigt östlich vom Borysthenes einen in zwei Ausflüssen, ins 
nördliche Meer mündenden Strom; der westliche Ausfluß heißt Seliani 
(Fluß der ctltit die Düna), der örtliche caput Anis paludis (bic 
Aamündung mit den nahbelegenen Seen); westlich hievon sitzen Venedcr 
und Lupionen. Nach Jornandes 36 sollen von Hermanrich (gegen 350 
n. Chr.) die Veneder, Aesteer oder Acstier37, die Caren u. s. w. besiegt 

worden sein, und nach Cassiodorus die Hüften eine Gesandtschaft und 
Bernsteingeschenke an Theodorich, König der Ostgothen 3Ö, abgeschickt haben.

Die bis hieher angeführten fragmentarischen Nachrichten liefern also 

wohl kein weiteres Resultat, als daß schon im 1. Jahrh, n. Chr. von 
der Weichselmündung bis etwa zur Windau die Veneder und weiter östlich 
ein von ihnen verschiedenes Volk, esthnisch-finnische Stämme, saßen, denn 
Tacitus und Ptolomäus nennen hier Finnen, Oster und Carbonen, 
(Schwarzröcke, das unterscheidende Merkmal dieser Völkerschaften). Der 
Name der Veneder erinnert an die Wenden, die nach Heinrich dem Letten 
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aus der Gegend von Windau von den Euren vertrieben, sich zuerst in 
der Gegend des spätern Rigas nicderlicßen, und auch von da verjagt, zu 
den ihnen vermuthlich stammverwandten Letten zogen und Wenden grün
deten 39. Die Veneder, die Jornandes mit Anten und Slaven zusammen
stellt, gehörten also wohl zu den lettisch-litthauischen Völkerschaften, die 
demnach schon im 1. Jahrh, n. Chr. Ostpreußen besetzt hielten. Von 

den Euren, die sich, wie wir seben werden, bis zum kurischen Haff ver
breiteten, sind sie zwar aus dem westlichen Kurland vertrieben worden, 
zum Theil aber auch daselbst sitzen geblieben, wie noch ihre heutigen Ue- 
berbleibsel beweisen4O. Schon vor beinahe zweitausend Jahren theilten 
sich also, wie noch heut zu Tage, die lettisch-litthauische und esthnisch
finnische Völkerfamilie im Besitze der südlichen und östlichen Gestade der 
Ostsee. Allein neben den Venedern werden auch, wie wir gesehen haben, 
die Guttonen (Gothen) erwähnt. Diese saßen ursprünglich am Don, dem 

uralten Stammsitze ihres Volks, von wo die nordischen Sagen Odin mit 

seinen Äsen durch Gardariki (Rußland) und Sachsen nach Schweden 
ziehen und am Mälarsee in der Nähe des alten Sigtuna seinen Wohnsitz 
nehmen lassen4^ Aus Skandien, wo Ptolemäus sie nennt42, sollen ei
nige von ihnen nach der Weichselmündung gezogen sein 43, die Gothen
schanze 44 d. h. Danzig 45 oder Gdansk und andere Festen gebaut haben 46 

und endlich unter ihrem fünften Könige wieder nach dem Don gegangen 
fein4T. Wir seben hier die ersten, vielleicht nicht zahlreichen später 
beinah alljährlich wiederkehrenden Wikingszüge, als die vermehrte Bevöl
kerung sich im unfruchtbaren und wenig bewohnten Lande nicht zu er
nähren vermochte, die Väter ihre Söhne, einen ausgenommen, aus dem 
Hause trieben und die Jugend darüber loste, wer im Auslande sich durch 
Beute und Krieg seine Nahrung zu suchen habe49. Erst nach dieser Ver
einigung wurden die Gothen des schwarzen Meeres zu Eroberern, die in 

Südschweden nachgebliebenen verbanden sich mit den Suionen und die 
Süd- und Ostküste des nach einem gothischen Herrschergeschlechte genann
ten baltischen Meers blieben in den Händen der lettisch-litthauischen und 

esthnisch-finnischen Völkerschaften.

Skandinavische, fränkische und angelsächsische Nachrichten 

und Münzen.

Einzelne Anhaltspunkte liefern uns fränkische und angelsächsische 
Nachrichten und Münzen, ferner die byzantinischen Münzen, die sich in 
unfern Ostseelanden vorgefunden haben. Sie zeugen für das Vorhan- 
denscyn von Beziehungen zwischen diesen Ländern und ihren östlichen 
sowohl, als ihren überseeischen Nachbaren.
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Hieher gehören die zahlreichen angelsächsischen.Münzen v. I. 800, 
die anglikanischen v. I. 1017, deutsche und fränkische v. I. 822 und 
byzantinische v. I. 868 an, eine Russische von Iaroslaw (gegen 1030) 

und viele kufische schon v. I. 762 an. Letztere, die sich auch zahlreich an 

allen Ufern der Ostsee gefunden haben 50, so wie auch in Rußland, sind 
vermuthlich über dies Land aus ihrem östlichen Vaterlande in unsere 
Ostseeprovinzen und von dort vielleicht nach Schweden und Dänemark 
gekommen. Sie gehen bis zum Anfänge des 10. Jahrh, und sind meist 
in Esthland und dem esthnischen Livland, einige doch auch in Oesel und 
Kurland gefunden worden. Die anglodänischen Münzen, welche sich an 
die Anglosächsischen anschließen, gehen bis in die zweite Hälfte des 12. 
Jahrh., also bis zur Ankunft der Deutschen und sind in Oesel, bei Reval, 

Pernau, Ascheraden, Windau, aber auch im östlichen Livland bei Dorpat 
und Wcrro gefunden. Die Deutschen und fränkischen Münzen, gehen bis 
ins 11. I.; es giebt deren auch einige aus dem 12. und 13. I. Am 
zahlreichsten sind die deutschen und fränkischen Münzen aus der Zeit von 
Ethelred (378) bis zu Kanuts Tode (1036), was indessen eine directe 
Verbindung mit Deutschland schon vom 9. bis ins 11. Jahrh, nicht be- 

beweist, da die Deusschen Münzen, welche meist aus Köln, dann auch aus 
Utrecht, Dortmund, Trier, Strasburg, Augsburg u. s. w., d. h. aus dem 
westlichen Deusschland stammen, vermuthlich durch die Anglodänen in die 
Ostseeprovinzen gekommen sind. Aus derselben Zeit sind sämmtliche, auch 
die byzantinischen und arabischen, in den Gräbern zu Ascheradcn und 

Eremon gefundenen Münzen und also wohl auch die daselbst entdeckten 
Alterthümer. Um jene Zeit waren also die Verbindungen, sowohl mit 
den Anglodänen, als dem von den Kriegen der Theilfürsten noch nicht 
zerfleischten Rußland am lebhaftesten, denn es ist wohl anzunehmen, daß 
den Leichen ungefähr gleichzeitige, nicht aber erst mühsam zusammen zu
suchende viel ältere Münzen ins Grab mitgegeben wurden. Aus dersel
ben Zeit werden auch die in Gräbern gefundenen Waffen und Zierrathen 
stammen. Sie sind vermuthlich theils skandinavischen, theils tschudischen, 
theils auch, nämlich die einfachern, einheimischen Ursprungs, die Gräber 
aber gehören den Esthcn an, sind die Ueberreste blutiger Schlachten und 
rühren wohl aus den Zeiten her, wo die Letten den südöstlichen Theil 

von Livland einnahmen à'.
Die fränkischen und angelsächsischen Nachrichten über die Ostseepro

vinzen sind ziemlich unbestimmt. Das angelsächsische Gedicht Sängers 
Weitfahrt aus dem Ende des 6. Jahrh, nennt als von dem Dichter be
suchte Völker, Finnland (Vers 20), Holmgard (Nowgorod, V. 21), die 
Dänen (V. 38), die Winden (Veneder, V. 60), die Finnen (V. 75), 
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die Scridefinnen (V. 79), Litwitmgen und Leonen (V. 80) und endlich 
die Jfthen und Jdumingen (V. 87), welche letztere Namen an die Liven 
und Esthen und die Provinz Jdumäa Hcinrich's des Letten erinnern. 
Eginhard erwähnt im Leben Karl's des Großen (Eap. 12) der Aisthen 

und der zu Alfred's Zeit lebende Schiffer Wulfstan des ausgedehnten 
Ei ff land es oder Witlandes (vielleicht das lettische Widsemme), so wie 

der Osti an der Ostküste der den Dänen gegen Norden liegenden 

Ostsee, welche auch von den Normanen Epftrasald genannt wurdet 
Adam von Bremen 63 nennt die' Inseln „Kurland und Esthland" im 
baltischen Meere.

Die nordischen, von spätern Schriftstellern, wie Saro Gramma
ticus, Petrus Olai und Anderen gesammelten Sagen hingegen, ge
ben nicht blos Namen, sondern auch häufige und zwar meist kriegerische 
Beziehungen zwischen Skandinavien und den „Ostländcrn" an, worunter 

man aber nicht immer blos unsere Ostseeprovinzen zu verstehen braucht. 

Diese Sagen reichen bis zu den Zeiten Abrahams hinauf und zeigen sich 
schon daher als sehr unzuverlässig. Selbst da wo die Namen der Esthen 
und Kuren vorkommen (die letzter« unter dem latinisirten Namen Curetes), 
nämlich die Euren bei Saro zuerst zur Regierungszeit Hadings, Sohnes 
des Königs Gorm von Dänemark etwa ums 3. Jahrh, n. Chr. und 

während seines Nachfolgers Frotho L, unter dem auch der Name Rotala 
vorkommt, und die Esthen zuerst während der Regierung des Hothbrod 
und seines Sohnes Höter^, selbst da könnte es noch möglich sein, daß 
diese Namen andere, früher in den Ostseeprovinzen wohllenden Völker- 
ichaften gegeben worden seien, deren wahre Namen unbekannt waren, oder 
sich aus der Erinnerung verloren hatten. So spricht Saro schon unter 

der Negierung des wohl fabelhaften Königs Frotho I. und seiner Nach
folger, kurze Zeit nach Odin, den Saro für einen Zauberer ausgiebt, 
wie auch zur Zeit der Hunnen, von häufigen Kriegen mit den Russen, 

unter denen doch nur die damaligen Bewohner Rußlands, keinesweges 
aber die Russen des 9. u. 10. Jahrh, zu verstehen find r>\ Die nordischen 
Sagen, die wie die altgriechischen durch den Mund der Sänger (Skalden) 
von Geschlecht zu Geschlecht gingen, besitzett wir nicht einmal in ihrer 
ursprünglichen Gestalt, sondern in den viel spätern Sammlungen und 
Ueberarbeitungen Snorre Sturleson's und Saro's. Ersterer, im 
Jahre 1178 geboren, auf Island Lagman, in Norwegen Jarl, ließ die 
alterthümlichen Königssagen, wie er selbst sagt, nach den Gesängen der 
Skalden, den Geschlechtsregistern der Könige und Häuptlinge und den 
Erzählungen wohlunterrichteter Männer aufzeichnen. Die Geschichte des 
ersten K'önigsgeschlechts, das auf das Göttergeschlecht Odins folgte, die 
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der Inglinger, ist nach einem Gedichte des Hofskalden Harald Schönbaar's, 
der erst im 9. Jabrh. lebte, in Island geschrieben und von Snorre 
meist wörtlich ausgenommen und nach den Berichten einsichtiger Männer 
vermehrtSo soll Snorre auch die unter dem Namen der jüngern 
oder prosaischen Edda bekannte Sammlung von Göttersagen veranstaltet 
haben, der die poetische Edda, eine wie man glaubt, vom Priester Sä
mund (f 1133) ««gefertigte Sammlung mythischer und Heldensagen, 
vorangegangen war. Aus derselben trüben Quelle mündlicher Ueberlie
ferung schöpfte Saro, der gegen Ende des 12. Jahrh, schrieb. Johan
nes Magnus, aus dem 16. Jahrh., ist für die ältern Zeiten sehr un
zuverlässig, sogar in Beziehung auf die Königsverzeichnisse 57. Die älteste 
Geschichte ist ganz mythisch. Odin, der mit seinen Äsen die Gothen nach 

Schweden geführt haben soll, ist zugleich der erste und verehrteste der 
alten priesterlichen Herrscher und der höchste und mächtigste der Götter. 

Durch das ganze Mythen- und Sagengewebe geht ein tragischer, der 
Poesie, aber nicht der nackten Geschichtswahrheit günstiger Zug, denn wie 
die Göttersage mit dem Untergange der Götter selbst, so schließt die Sage 
der Königs- und Heldengeschlechter mit ihrem Sturze, gewöhnlich immer 
durch innere Spaltungen in Folge eines alten Fluchs. Die Berichte selbst 
über spätere und offenkundige Thatsachen, wic z. B. die berühmte Schlacht 
von Brawalla aus dem 8. oder 9. Jahrh., sind nicht ohne mythologische 
Ausschmückung, denn die streitenden Könige werden von Odin selbst, der 
die Gestalt eines Rathsherrn Brune angenommen hat, zum Kampfe ge

reizt und Harald, einer von ihnen, von ihm getödtet. Außerdem wider
sprechen die colossalen Streitkräfte und ausgedehnten Eroberungen, die 
Saro den dänischen Königen zuschreibt, und die wir insofern sie unsere 
Oftseelande mit umschließen sollen, kurz anführcn werden, allen Thatsachen 
der gleichzeitigen Geschichte, so wie der nicht zu bezweifelnden Getheiltheit 
der skandinavischen Reiche bis ins 9. Jahrh. Die letztere erhellt aus 
der Nichtübereinstimmung der Königsverzeichnisse, aus dem Umstande, daß 
die Gothen im südlichen Schweden, ihre nördlichen Nachbarn, die Be
wohner Suithods, oder die eigentlichen Schweden, über welche allein die 
Inglingcr herrschten 68, und die nördlich von diesen wohnenden Finnen, 
von einander unabhängig waren, so wie überhaupt aus Allem, was wir 
von der ältern Geschichte Skandinaviens wissen. Jene Eroberungen haben 
also, insofern sie vor das 9. Jahrh, gesetzt werden, gar nicht stattgefun
den und sind auch für spätere Zeiten auf das Maß kurzer Streifzüge und 

zeitweiliger Besitzergreifungen herabzusetzen, sonst würden sie sich in der 
Sache auch nicht so oft wiederholen. Als Quelle zur Beschreibung der 
Brawalla-Schlacht nennt Saro selbst einen Gesang, der dem unten zu 
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erwähnenden Helden Starkater zugeschrieben wurde, welcher in der Schlacht 
mitgefochten haben soll. Obwohl in diesem Kampfe Harald, „König von 
Dänemark und Ostgothland", von Sigurd dem Könige „von Switiod 
und Westgothland" besiegt wurde und der letztere die Staaten des erstem 
erobert haben soll, so erscheint dennoch Ragnar Lodbrok, der berühmteste 
Held der Normannenzüge und Sigurd's Sohn, blos als König von Däne

mark und führt mit dem Könige von Schweden, Harald's Sohne, Krieg. 
Auch seine Geschichte ist sehr fabelhaft und enthält Nachklänge aus ältern 
eddäischen Gesängen, deren Inhalt mit beinah denselben Umständen und 
Namen schon beim Jornandes, nach alten Sagen der Gothen vorkömmt 59. 
Ragnar lebte nach Einigen im achten'''", nach Andern erst im neunten 61 
Jahrhundert, wo die Wikingszüge der Normannen am fürchterlichsten waren, 
Schottland, England, Irland, Frankreich, Italien, von ihnen heimgesucht 
und das russische Reich gestiftet wurde. Hierdurch und durch ihren Kriegs

dienst in Konstantinopel, wo sie, so wie in Rußland, unter dem Namen 

Waräger erscheinen, wurden sie dem civilisirten Europa bekannter. Der 
Kaiser Konstantin Porphyrogenetes im zehnten, Adam von Bremen und 
Nestor im eilften Jahrhundert beschreiben die Handelswege der Skandi
navier über den Dniepr und die Wolga nach Süden 6‘2. Aus dem neunten 
Jahrhundert, in welches die Stiftung des russischen Reichs fällt, stammen 

auch die ältesten, in unsern Ostseelanden gefundenen angelsächsischen, frän
kischen und byzantinischen Münzen und gehen, so wie auch die arabischen, 
bis ins eilfte Jahrhundert. Während dieser zwei Jahrhunderte waren 

aber auch die Beziehungen Rußlands zu Skandinavien und zu den Anglo- 
dänen, unter Andern auch durch Heirathen 63 der Regenten, am lcbbafte- 
sten und mit dem neunten Jahrhundert wird cs auch in der Geschichte 
des Nordens lichter. Mag auch, wie einige Gelehrte vermuthen, die 
ältere Runenschrift bis in Odins Zeiten hinaufreichen 64, so ändert das 

den sagenhaften Charakter der skandinavischen Geschichte bis zum 9. Jahrh, 
nicht und Saro's und Snorre's Compilationen können nicht auf größere 
historische Glaubwürdigkeit Anspruch machen, als die Homer's und der 
kyklischen Epiker, wie aus einer kurzen Uebersicht derselben, insofern sie 
unsere Ostseelande betreffen, auch schon erhellen wird.

Esthen und Kuren nach den ältesten skandinavischen Sagen 

bis ins 8. Jahrhundert.

Die nordischen Sagensammler nennen als Bewohner unsrer Ostsee
lande schon sehr früh die Esthen, einen nach Sprache, Schädelbildnng 65 
und Kleidung offenbar tschudisch-finnischen und daher von den Russen von 
jeher Tschuden, Tschuchonzen genannten Stamm, und gleichzeitig mit ihnen 

Bd. I. Lief. 1. 3 
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die ihnen stammverwandten Kuren, deren Land wenigstens zum Theil 
auf esthnische Art, in Kilegunden (Bezirke) getheilt war und wo die Orts
namen und namentlich die auf Icrw (See) und Küll (Dorf) sich en

denden, aus der esthnischen Sprache hcrzustammen scheinen. Sie wohnten 
westlich von den Esthen, bis an die Memel und dem nach ihnen benann
ten kurischen £aff66. Daß beide Völker die Ostseeküste von diesem Haff 

an nordwärts bewohnten, und schon in den ältesten Zeiten eben so kühne 
Seeräuber, wie im zwölften und dreizehnten Jahrhundert waren und daß 
sie auch seit dem neunten Jahrhundert, aus welcher Zeit sich angelsächsi
sche Münzen in unsern Ostseelanden vorfinden, mit Skandinavien in Be
ziehungen gestanden haben, ist nicht zu bezweifeln. Aber völlig unerwie
sen ist es, daß diese, wie Saro behauptet, in das erste Jahrh, n. Chr. 

hinaufgereicht hätten, und eben so zweifelhaft sind die einzelnen, von ihm 
und andern alten skandinavischen Schriftstellern aufgezäblten Eroberungen 
in unsern Ostseelanden. Die von ihm und Andern so häufig erwähnten 
und mit den Skandinaviern im Kriege verflochtenen Ostvölker können auch 
häufig die Ureinwohner Finnlands und Ingermanlands gewesen seyn und 
namentlich werden von den ältern Schriftstellern die Karelier, wegen der 
Namensähnlichkeit (Karen, Kuren) häufig Curonen genannt und mit den 
Euren verwechselt67. Saro erzählt, schon Hading, der neunte König von 
Dänemark und ein Zeitgenosse Odins, habe die Stadt Düna in Livland 
erobert und die Euren (Curetes) überfallen, sei aber von ihnen zurückge

schlagen worden 68, Begebenheiten die im 9. Jabrh. erzählt werden, wo 
eben so wenig eine Stadt Düna vorhanden war, als zu des mythischen 
Odins Zeiten. Sein Nachfolger Frotho I. soll die Kuren, freilich aber 
auch Britannien, alle Länder an beiden Seiten des Rbeins und den Hel- 
lespont unterworfen, auch Rotala, d. h. die später so benannte Gegend 
belagert und erobert haben69. Von dem Könige Hotbbrod und seinem 
Sohne Hötber wird erzählt, sie hätten die Ostvölker (welche?) mit Krieg 
überzogen Als Höthcr getödtet worden, hätten sich Euren, Sueonen 
und Slaven von der dänischen Herrschaft und dem Tribute losgesagt, 
allein Höthers Sohn Rorik habe sie geschlagen, während der Sohn des 
letztern, der die Ostvölker wieder bekriegte, eine Niederlage erlitten und 
sich nach Schweden habe zurückziehen müssen Tl. Der schwedische König 
Bothoild soll sich vor einem feindlichen Angriffe zu den Euren geflüchtet 
haben 72 und der König Grammer von den Esthen und Kuren in Schwe
den selbst angegriffen und in Ketten aufgehängt worden sein 73. Sein 
Sohn Tordo soll sie zurückgetricben und Erich der Weise und Lindorn sie 
wieder unter schwedische Oberherrschaft gebracht haben 74. Darauf wandten 
sich die Eroberungen der Scandinaven mehr gegen England und Deutsch- 
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land und vom Ostlande ist lange nicht mehr die Rede. Zur Zeit der 
Hunnen wird von Saro ein mächtiger König der Ostvölker, Olimar, 
genannt, welcher Hästia, Olandia und Curetia eroberte, nachdem er zuvor 
mit den Hunnen vereinigt, mit einer Flotte von 30,000 Schiffen, auf denen 
9,000,000 Bewaffneter waren (! !), Schweden, jedoch vergebens, angegriffen 
hatte. Später soll er von Frotho III. überwunden worden sein und von 
ihm Holmgard (wie später Nowgorod genannt wurde), Dagö und Hästia 

zum Vcbn erhalten haben. Um diese Zeit sprechen die Dänischen Chroni
sten von einem esthnischen Niesen Starkater, welcher ganz Europa sieg
reich durchzogen, auch Eindrücke seines Niesenkörpers auf einem Felsen 
hinterlassen haben soll 7d, vielleicht ein Anklang an die esthnische, unten 
anzuführende Mythe vom Niesen Kalewi Poeg. Daß bei dieser Gele
genheit Petrus Olai Livland das Vaterland der Cureten nennt, beweist 
nicht, daß der Name der Liven schon um die von ihm geschilderte Zeit 

(etwa zu Anfänge des 6. Jahrh.) bekannt war, sondern nur daß Petrus 

Olai ihn kannte. Zwar nennt Saro Grammaticus S. 158 die Semgallen 

unter den von Starkater besiegten Völkern; indessen ist diese Angabe eines 
um viele Jahrhunderte spätern Schriftstellers zu unzuverlässig, um aus ihr 
schon auf das damalige Vorhandensein der Scmgallen in ihrem jetzigen 
Vaterlande schließen zu dürfen. Ferner erwähnt die Anglinga-Saga cap. 
36. einer Niederlage des Königs Jngwar von Schweden in Eistland bei 
einem Orte genannt Steen, ein sehr verbreiteter Namen, den man aber 
doch im Gute Kiwwidcpe d. h. Steinkopf, 1 ’/2 Meilen S. S. W. von 
Rötel76, hat wicdcrsinden wollen. Diese Schlacht, in der der Schwedenkönig 
getödtet wurde, soll nach Torfäus um das I. 541 statt gefunden haben. 
Der Sohn des Jngwar soll den Tod des Vaters durch einen verheeren
den Zug nach Eistland gerächt haben 77. Später soll der König Jwar 
Widfamne, den Saro gar nicht kennt, nach Torfäus im 6. Jahrh, n. Chr. 
ganz Skandinavien und das Ostreich „Kur-, Esth- und Livland" bis Gar- 

darika unterworfen haben; Petrus Olai läßt ihn auch England, Frank
reich und Italien erobern 78 ! Zwischen dem Könige Harald von Schweden 
und Sigurd Ring kam es bei Brawalla am Asensee bei Sorby, wo noch 
jetzt eine Menge Gräber vorhanden sind, zu einer großen Schlacht, in der 
Harald von Dänen und Liven, Sigurd von Kuren und Esthen unterstützt, 
Harald besiegt worden und mit 30,000 Mann der Seinigcn gefallen sein soll. 
Sigurd soll nicht weniger als 2500 Schiffe79 gehabt haben. Daß eine 
solche Schlacht wirklich stattgefundcn hat, bestätigt eine unter König Wol- 
de:nar(1152—82) entdeckte8" und vonFinn-Magnusscn entzifferte Nunen- 

inschrift auf einem Felsen in Bleckingen bei Hoby, zwischen Corsham 
und Renemo, welche vor der Schlacht verfaßt zu sein scheint und in der 

3* 
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dem Harald der Sieg gewünscht wird 8l. In dieser Schlacht wird auch 
wiederum Starkater, ein offenbar mythischer Held, unter Sigurds Krie

gern erwähnt.

Liven, Letten und Wenden.

Das wiederholte Anfuhren der Liven, gesondert von Eschen und 
Kuren, deutet auf ein wichtiges Ereigniß unserer vaterländischen Geschichte, 

nämlich auf das Eindringen des lettisch-litthauischen Völkerstammes. 
Die Liven, deren Ueberreste noch fetzt an der Nordküste Kurlands und 
um Salis vorhanden sind und sich noch beut zu Tage wie die Esthen, 
schwarz kleiden und einen esthnischen Dialect sprechen8'^, erstreckten sich 
noch zu Anfang des 17. Jahrh, über die ganze kurische Küste und von 
der Düna bis über die Salis 84. Sie sind offenbar ein esthnischer Volks
stamm, der seinen Namen vermuthlich von seinem Wohnorte am sandigen 
Meeresstrande erhalten hat, so wie die Kuren früher ihre Namen eben
falls von ihrem Wohnen in einem einer andern Gegend zur Seite her
vorragenden Lande, nach der finnischen Bedeutung des Worts Kuri, be
kommen haben können 85.

Die neuen Einwanderer gehörten ihrer Sprache nach, welche mit dem 
Sanscrit eine auffallende Aehnlichkeit hat, zur großen indoslawo-germani- 
schen Völkerfamilie und zwar zunächst zur slavischen Abtheilung derselben, 
denn das Lettisch-Litthauische hat mit dem Slavischen und namentlich mit 

dem Russischen viel mehr Aehnlichkeit, als mit dem Gothischen. Schon 
Hiärn S. 17, erklärt die Letten, Altpreußen, Litlhauer und Jacygcn für 
ein einziges Volk, was auch aus der geringen Verschiedenheit ihrer Mund
arten hervorgeht. Indessen hat das Preußischlitthauische Manches aus 
dem Sanskrit nachbehalten, was sich aus dem Lettischen verloren hat. Die 
Scheidung der slavischen Sprachen von den lettischlitthauischen reicht bis 
weit über die historischen Zeiten hinauf und scheint der Einführung des 
Ackerbaus und sogar der Viehzucht vorangegangen zu sein86. Schon zu 
Ptolemäus Zeiten scheinen die preußischen Litthauer unter dem Namen 
der Veneder die Ostseeküste von der Weichsel bis zum kurischcn Haff be
wohnt zu haben und weiter nach Norden finnische Stämme, die Voreltern 
unsrer Esthen, ansäßig gewesen zu sein. Indessen drängten sich die Wen
den, wohl mit den Venedern identisch, an die Westküste des heutigen Kur
lands bis Windau, ein Landstrich, dessen Bewohner sich noch fetzt in Sprache, 

Kleidung und manchen Gebräuchen von ihren östlichen Nachbarcn unter
scheiden8^. Für ihre Stammverwandtschaft mit den Letten spricht auch 
der obenangeführte Umstand, daß nach Heinrich dem Letten 88 ein Theil 
von ihnen, aus der Umgegend Windaus von den Kuren vertrieben, sich 
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unter den Letten ansiedelte, wo er Wenden gründete. Zu dieser Zeit 
müssen also auch die Letten sich schon im heutigen Liv- und Kurland fest
gesetzt haben. In diese Epoche der Einwanderung wird man auch die 
Scheidung des lettischlitthauischen Namens in verschiedene Völkerschaften, 
Preußischlitlbauer, Veneder, eigentliche später polonisirte Litthauer oder 
Schmudcn, Samaiten, welche Alnpeke mit den Litthauern identisieirt, und 
Letten setzen können, da sie verschiedene Wohnsitze einzunehmen ansingen. 
Zwischen Letten und Litthauern entspannen sich wohl bald Feindseligkeiten 
und Haß, wie wir aus den vielen Einsällen der letztem in Kur- und Liv
land zur Zeit der deutschen Eroberung sehen. Die Zeit der Einwan
derung, wenigstens in Lettgallen, läßt sich einigermaßen durch die in den 
dortigen zahlreichen Gräbern (vielleicht Ueberrcfteii der damaligen Kämpfe) 
Vorgefundenen Münzen bestimmen. Sie gehen vom 9. bis ins 11. Jahrh. 
Die lettischlitthauischen Völkerschaften mögen also sehr allmälig und da 
sie aus Litlhauen kamen, zuletzt in das heutige Lettland vorgedrungen sein89. 

Nach Nestor's Bericht wurden um diese Zeit viele Tschuden nach Süd
rußland verpflanzt, um als Vormauer gegen die Petschenegen zu dienen, 

was die lettische Eroberung erleichtern mußte. Wenden wäre al^o auch 
erst dann gegründet worden. Da seitdem bis auf die Zeit, wo Heinrich 
d. L. schrieb, beinahe zwei und bis auf Nestor's Zeit beinah ein volles 
Jahrh, verflossen war, so ist es natürlich, daß beide der Letten, aber nicht 
ihres Eindringens gedenken. Vom 9. und 10. Jahrh, an hegannen also 
zuerst Kurland und Semgallen, dann Lettland, von zwei ganz verschiede
nen Völkerschaften, einer tschudischen und einer lettischlitthauischen, bewohnt 
zu werden, welche letztere die erstere an die Westküste Kur- und Livlands, 
von Windau bis an die Salis und in das heutige esthnische Livland 
drängte und im Landstriche zwischen der Windau und Semgallen, wo die 
eigentlichen Kuren der ältesten Urkunden des 13. Jahrh, wohnten, sich mit 

ihnen vermischte.

Weitere Beziehungen zu den nördlichen und sodann auch zu 
den südlichern Skandinaviern, den Russen.

Die nordischen Geschichtschreiber, deren Berichte zuverlässiger werden, 
sobald sie sich auf neuere Ereignisse beziehen, erzählen im 9. Jahrh, von 
der Eroberung Kurlands und Sambiens durch den berühmten Ragnar 
Lodbrok90, dessen Geschichte aber doch noch sehr sagenhaft ist, und einem 

Siege desselben am Hafen Dine9'. Im 9. und 10. Jahrh, wurde Eist- 
land von Halfdan dem Schwarzen, König im südlichen Norwegen, und 
von seinen Nachfolgern mit Krieg überzogen92. Um 950 n. Chr. ero
berten die Dänen Samland und ihre Nachkommen bildeten dort, wie es 
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scheint, den spätern Adel des Landes, die Withinger »3. Auch die Könige 
Olaf und Erich sollen Kur- und Esthland unterworfen haben 94, wobei 
die Insel Eysysle (Oescl) vorkömmt. Diese sich wiederholenden Erobe

rungen können wohl nur von kurzer Dauer und werden meist Streifzüge 
gewesen sein. Zu Ende des 10. Jahrh, bildete sich in Skandinavien die 
furchtbare Genossenschaft der Askemänner, von den Dänen Wikinger ge- 
genannt, weil sie in den Wiken den Vorbeisegclnden auflauerten 96. Es 
waren Seeräuber, welche alle Küsten des baltischen Meeres plün
derten. Olaf Tryggveson, Sohn des Königs Tryggve Olafson, soll von 
einem esthnischen Seeräuber nach Esthland entführt und dort sechs Jahre 
gehalten worden sein. Dies geschah wohl ungefähr nach 970 n. Chr.: 
denn cs ist von dem Könige Waldimar (Wladimir) in Gardariki (Now
gorod) die Rede, bei dem der Oheim des jungen Prinzen lange Gast 
gewesen war, und von diesem Oheim, der im Auftrage des Königs Wal
demar nach Eistland gekommen war Tribut zu erheben, wurde Olaf los
gekauft 96.

Aus dieser Nachricht ist ersichtlich, daß der seit einem Jahrhunderte, 
vermuthlich von skandinavischen Fürsten gestiftete junge Staat Rußland 
ebenfalls anfing seine Herrschaft auf einen Theil unserer Oftseeländer 

auszudehnen. Daß Handelsverbindungen mit dem fernen Osten schon 
lange stattgcfunden hatten, beweisen die in unsern Ostseeprovinzen zahl
reich gefundenen arabischen Münzen, die bis zum I. 762 hinaufreichen, 
so wie die weniger häufigen byzantinischen, die bis zum I. 868 hinauf 
gehen und welche aus ihrer Heimath nur durch Vermittelung der vielen 
dazwischen liegenden Völker bis hieher gelangen konnten. Dies gilt auch 
von den in den Ascheradenschen Gräbern gefundenen, nur in Ostindien 
vorkommenden Muscheln (Cypraea Moneta) und ägyptischen Perlen. 
Nestor beschreibt in der Vorrede zu seiner Chronik ausführlich die Was
serwege, welche vom Warägischen (baltischen) Meere über die Düna oder 
den See Newa (Ladoga), den Wolchow und den Dniepr nach Griechen- 
chenland und über die Wolga nach Asien führten. Auch Adam von 
Bremen spricht von dem Flußwege aus Schleswig und Dänemark auf 
der Düna über Ostragard und Chive (Kiew) nach Konstantinopel 97. Noch 
genauer beschreibt den Wasserweg auf dem Dniepr der Kaiser Konstantin 

Porphyrogeneta 9" und bemerkt ausdrücklich, daß der Handel durch die 
Russen vermittelt wurde. Dasselbe sagt von dem Wolgahandel Ibn Foz- 
lan, ein Schriftsteller des 10. Jahrh., welcher denselben und die Russen 
ausführlich geschildert hat. Allerdings folgt hieraus noch nicht, daß die 
Bewohner unserer Ostseeländer an diesem Handel thätigen Antheil ge
nommen haben, allein jedenfalls ging er durch diese Gegenden und machte 
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die Einwohner mit den denselben treibenden Völkern bekannt. Daß die 
skandinavischen Beherrscher Rußlands auf die Ostseelande dieselben Rechte 
sich anmaßten und ihre Einwohner auch eben so behandelten wie es die 
skandinavischen Beherrscher des Nordens thaten, kann uns nicht Wunder 

nehmen und unter den Tschuden, welche Oleg nach Byzanz folgten, können 
auch wohl einige Eschen gewesen sein, welche die Lust nach Beute dahin 
führte. Zur Sicherung des Tributs erbaute Jarofslaw nach Nestor im 

I. 1030 Jurjew (Dorpat), in dessen Nähe auch eine seiner Münzen ge
funden worden istv9. Jarosslaw kommt auch in skandinavischen Sagen 
vor »00. Nestor, der zu Anfang des 12. Jahrh, schrieb, zählt die Be

wohner der Ostseelände unter den Namen Tschud, Littwa, Simgola, Koro, 

Letgolla und Lib ganz richtig auf *.
Die Eroberungen der Russen, die man die südlichen Skandinavier 

nennen könnte, hielten die nördlichen nicht von den ihrigen ab. Kanut 
der Große von Dänemark, der London eroberte, unterwarf auch Esthland 2 

und der Embach mag einige Zeit lang die Gränze zwischen den dänischen 
und russischen Besitzungen gebildet haben, so wie er noch jetzt den reval- 
schen Dialect von dem dörptschen scheidet. Jarosslaw's Sohn Wladimir 

machte im I. 1042 auch die nordöstlichen Nachbaren der Esthen, die Je

men (die Tawaster der Schweden) zinspflichtig 3.
Die Eroberungen sowohl der Dänen als der Russen bahnten der 

Verbreitung des Christenthums den Weg. Jarosslaw, der so viele Kirchen 
baute und wie der Chronist sagt, froh war, so viele Christen zu sehens 
war gewiß in diesem Sinne thätig. Vielleicht sah Jurjew die ersten 
christlichen Kirchen Livlands. Indessen bemerkt Heinr. d. L. ausdrücklich, 

die russischen Fürsten hätten unterworfene Völkerschaften nicht zur Annahme 
des christlichen Glaubens genöthigt (fidei Christianae subjicere), son
dern nur Zins von ihnen gefordert. Ungefähr zur selben Zeit, gegen 
1048 n. Chr., ließ der dänische König Swen IIL Estritson in Kurland, 

vermuthlich bei Domesnees, welches hievon seinen Namen haben mag, 
die erste christliche Kirche in Kurland bauend Harald IV. von Däne
mark schickte im I. 1078 junge Leute nach Rom, um sie zu Aposteln auch 
für die Küstengegenden der Ostsee zu bilden. Von beiden Seiten dauerten 
die Verheerungö- und Erobcrungszüge fort und unterstützten die Verbrei
tung des Glaubens6, welche auf friedlichem Wege, zwar in gedeihlicherer 
Weise, aber auch langsamer statt gefunden hätte. Der nachmalige König 
von Dänemark Knut II. machte noch als Jarl von Seeland im I. 1076 

einen Einfall in Kurland, Samogitien und Esthland 7. Desgleichen that 
drei Jahre später Knut, jüngerer Bruder Haralds IV. von Dänemark8, 

und Knut II. der Heilige unterwarf Samland, Kurland und Esthland 
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völlig 1080—1086. Die Fortschritte der Dänen wurden durch die häuft- 
gen innern Kriege Rußlands begünstigt. Im I. 1093 soll nach Brandis 9 
König Erich Eyegod (der Gütige) das später in der Stadt Reval stehende 
Michaelis-Nonnenkloster gestiftet haben. Die Aechtheit der sich hierauf 
beziehenden und im esthländischen Ritterschaftsarchive entdeckten Urkunde 
vom 28. August 1093 ist indessen sehr bestritten. Der Cistercienser-Orden, 
welchem nach der Urkunde dies Kloster angehören sollte, ist erst im Jahre 
1098 gestiftet worden *°. Ordericus 11 sagt freilich, daß das erste Kloster 
zu Citeaur schon einige Zeit vor 1094 gegründet worden sei, allein gegen 
die vermeintliche Urkunde sprechen andere Thatumstände. Nach Petrus 
Olai ist Erich nämlich erst 1095 zum Könige gewählt worden und nach 
Hamsfort12 erst im Jahr 1096. Für das Jahr 1095 erklären sich auch 

die neuern Geschichtschreiber13. Daß Petrus Olai zugleich anführt, Erich 
habe 8 Jahre regiert und sei im I. 1100 oder 1101 (MCI) gestorben, 
sann leicht auf einem Schreibfehler in dieser letzter« Jahreszahl beruhen, 
umsomehr, da an derselben Stelle einige Zeilen höher behauptet wird, er 
sei im I. 1102 (MCII), nach zwei Handschriften aber im I. 1104 
(MCIIII) und nach einer im I. 1103 (MCIII) gestorben. Das To- 

dessabr des in der Fremde auf der Reise nach Palästina verblichenen 
Königs war und blieb unbekannt; es läßt sich also aus demselben gar 
nicht schließen und man darf nicht beliebig das I. 1101 oder 1100 an- 
"khmen, um die viel bestimmtere und sicherere Annahme des Regierungs
antritts (1095 oder 1096) zu entkräften. Ferner führt der König in der 
Urkunde eine Erscheinung, die er während der Belagerung von Prag ge

habt, als Veranlassung zur Stiftung des Klosters an; wir wissen aber 
von ihm blos, daß er sich im I. 1090, wo Prag belagert wurde, in 
Deutschland befand l4, während dagegen dänische Annalisten zum I. 1249 

bte Stiftung ganz unter denselben Umständen erzählen, nämlich nach der 
Erscheinung des von seinem Bruder Boleslaw vor drei Jahrhunderten, 
zu Kaiser Otto's Zeit, ermordeten Herzogs Wenzel von Böhmen 15. Auch 
ist es kaum zu glauben, daß Heinrich d. L., bei der Erzählung von Zer
störung der alten Burg Lindanissa und Erbauung einer neuen, nicht das 
nahe beiliegende Kloster erwähnt haben sollte, wenn es vorhanden gewesen 
wäre. Endlich werden in der Urkunde Gulden (florini) erwähnt, was 
auch noch die Aechtheit derselben zweifelhaft macht. Nach Petrus Olai 
hat der König Erich Plogpennig das Kloster im I. 1249 gebaut, was 
auf ein späteres erst im I. 1843 gänzlich abgerissenes Kloster bezogen 
wird, während man vom anfänglichen kleinen Kloster im ältern Baustyl 
noch einige Nebengebäude gesehen haben will l6. Die Bestätigungsurkun

den der Königin Margaretha, zweiten Gemahlin Waldemars II. und Re- 
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stcntin in seiner Abwesenheit (1206), und des Königs Erich X. (1207 
und 1210), eines Gegenkönigs Waldemars II., gehören in die Jabre 
1267, 1307 M und 1310 *«.

Die Dänischen Könige scheinen auch im 12. Jahrhundert den Titel eines 
Herzogs von Esthland 19 angenommen zu baden, der auch dem König Erich 
^yegod in einer päpstlichen Bulle vom I. 1104 gegeben wird und es 

sind bei Ringen, Wendau, Werro und Rappin eine Menge angelsächsischer 

und dänischer Münzen des 11. Jahrh., auch Kanuts I. (1016—1035) 
und Haralds I V., der oben genannten Eroberer, gefunden worden, so daß 
die dänischen Eroberungen sich um diese Zeit noch südlich vom Embach, 
erstreckt zu haben scheinen. Im I. 1132 suchte der dänische König Ni
kolaus von Esthland aus sogar Jsborsk, wiewohl vergeblich, zu erobern 
(nach der handschriftlichen, von Kruse eingesehenen Pleskauschen Ehronik, 
die die Dänen Niemzen (Deutsche) nennt). Später verfiel Dänemark in 
innere Zwistigkeiten. Indessen gab es feine Beziehungen zu Esthland auch 

nach dem Erscheinen der Deutschen an der Düna nicht auf. Im Jahre 

1170 wurden die Estheu und Kuren aus der von ihnen eingenommenen 
Insel Oeland vom Bruder des dänischen Erzbischofs Absalou vertrieben2', 

und der Mönch Fulco aus Tropes ward zum Bischöfe und Bekehrer 
Esthlands ausersehen und im I. 1171 vom Pabste der Unterstützung der 

Könige von Dänemark, Norwegen und Schweden empfohlen22, ohne fe 

etwas Anderes als Bischof in partibus geworden zu seyn. Kriegszüge 
Kanuts IV. fanden in den Jahren 1186 und 1196 statt23 und er nannte 
sich wieder Herzog von Esthland 24. Sigtuna aber scheint nicht von den 
Esthen, sondern von den häufig Kurones genannten Kareliern im Jahre 
1187 verbrannt worden zu sein " unb Karelier, die im Jahre 1195 mit 
Nowgorod verbündet waren, mögen auch die nach Karamsin an der dor
tigen Sophieukirche befindlich gewesenen schwedischen Kirchenthüren dahin 
verhandelt haben 26. Im I. 1202 verheerten die Oeseler die Landschaft 
Bleckingen; drei Jahre darauf fiel Waldemar II. in Oesel ein und er
baute dort eine Burg, gab sie aber bald wieder auf. Endlich landete im 
Jahre 1219 Waldemar mit einem starken Heere bei der Burg Lindanissa, 
schlug die Esthen, baute an der Stelle des alten Schlosses ein neues, 
Reval nach dem einheimischen Namen der umliegenden Gegend, die ihn 
nach Heinrich d. L. schon vorher trug, genannt, und unterwarf ganz Esth
land -7, mit Ausnahme jedoch des südlichen und südöstlichen Theils, das 
die Deutschen schon inne hatten. Waldemars Gegenkönig Erich X. 
Knutson 1205—1210, der auch König von Schweden war, hatte, wie nach 
den oben angeführten Urkunden erscheint, eine Oberherrlichkeit über das 
Land behauptet, nachdem im I. 118928 ein Herzog von Schweden auf 
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Ansuchen der Deutschen Wierland verheert und daselbst Tribut erpreßt 
hatte. Als Waldemar IL in Leal ein Bisthum gegründet hatte, erschien 
daselbst der neue schwedische König Johann Swerkerson (1216—i 222) 

mit einem starken Heere, verließ das Land aber bald wieder und das 
Schloß Leal wurde von den Oeselern in Brand gesteckt Von Schwe
discher Herrschaft ist weiter nicht die Rede; die Dänen aber befestigten 

die ihrige immer mehr. Eine schwedische Colonisirung bezeugt, was oben 
von den Bewohnern einiger Inseln gesagt worden ist. Ein bestimmtes 
Zeugniß hierüber giebt uns die alte gothländische Sage, nach welcher die 

kühnen gothländische Seefahrer nicht nur über Rußland mit Byzanz ver
kehrten, sondern auch auf der Insel Dagaipi (Dago), Esthland gegen
über, eine Burg bauten und von dort die Düna hinauf durch Rußland 

nach Griechenland zogen3Ü. Auch in Gothland haben sich römische 
Münzen gefunden und das dort schon im 8. Jahrh, gestiftete und im 12. 
zu einer städtischen Gemeinde erhobene Wisby wurde zum Mittelpunkt 
eines ausgebreiteten Handels zwischen christlichen und heidnischen Völker
schaften3', besonders seitdem es allmälich christlich wurde, der dahin ge

flohene König Olaf der Heilige von Norwegen eine Kirche baute und die 
rivalisirenden Handelsstädte Julin auf der Insel Wollin im I. 1130 von 
den Dänen und Arkona auf Rügen im I. 1170 von den Pommern zer
stört worden. Im 11. und 12. Jahrh, wanderten sehr viele Deutsche ein 
und Wisby zählte bald 10—12000 eingcborne Kaufleute, ohne die zeit
weilig sich aufhaltenden Deutschen, Russen, Griechen, Dänen, Wenden, 
Preußen, Polen, Juden, Eschen und Liven zu rechnen 3‘2. Dort bildete 
sich ein eigenes See- und Handelsrecht, welches auf das Lübische und auf 

das der Ostseeprovinzen einen großen Einfluß gewann. In Livland 
finden sich zahlreiche wisbysche Münzen bis nach Dorpat herein. Zwi
schen Deutschen und Skandinaviern fanden in Wisby heftige Streitig
keiten statt. Heinrich der Löwe stellte im I. 1163 den Frieden wieder 
her33. Nach neuen entstandenen Zwistigkeiten stiftete König Magnus I. 
von Schweden um 1278 Frieden, und Magnus IL (seit 1319) gab den 
Einwohnern ein Siegel und ein Rechtsbuch, das sowohl für Deutsche, 
als Gothländer gelten sollte3''. Der Handel Wisbys ging einerseits 
nach Köln, England und Lübeck, anderseits nach den Ostseeländern und 

Nowgorod.
Durch die Germanisirung dieser Stadt verbreitete sich das deutsche 

Element bis in die Nähe unserer Oftseeprovinzen. Schon im I. 1142 
ließen sich Deutsche Kaufleute in Nowgorod nieder. Allein eine Unter
werfung dieses von Deutschland entfernten Theils der Ostsceküste mußte 

die der westlicher gelegenen baltischen Lande vorhergehen. Angebahut 
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wurde dieselbe durch den Sturz des Wendischen Königreichs in Nord
deutschland im I. 1126, den Fall der großen slavischen 35 Handelsstadt 
2ulin (1130), die Erbauung Neulübecks (1143) und die darauf folgende 
allmälige Christianisirung, Unterwerfung und Germanisirung des ganzen 
slavischen Norddeutschlands durch Heinrich den Löwen und Markgraf Al
brecht von Nordsachsen, wozu außer ihren Eroberungen die Stiftung zahl
reicher deutscher Seestädte beitrug, die sich bald des Ostseehandels be
mächtigten.

Die innern Zwistigkeiten Rußlands nach des Großfürsten Jarosslaw 
Wladimirowitsch Tode hemmten zwar die Fortschritte der Russen und er
leichterten die der Dänen und später die der Deutschen, unterbrachen aber 
doch nicht ganz die Beziehungen der Theilfürstenthümer Nowgorod und 
Pskow zu den Esthen und die des schon im I. 980 vom Skandinavcn 
Rogwolod gestifteten Fürstenthums Polotzk zu den Letten und Semgallen. 
Seine Nachkommen versuchten im I. 1106 vergeblich die letzter« zu un

terwerfen und wurden 23 Jahr später von Mstislaw, Sohn des Wla
dimir Monomach, vertrieben und nach Byzanz verbannt38. Im I. 1113 
hatte dieser schon nach zweimaliger Niederlage der Tschuden Odenpäh 

J'o.ioBa) erobert35. Im I. 1130 wurden die Tschuden 
von den Söhnen des Großfürsten Jsiasslaw Mstisslawitsch, des neuen 
Fürsten von Polotzk, und dem Fürsten von Nowgorod überwunden und zu 

erneuertem Tribut gezwungen. Doch dauerte dies Verhältniß nicht lange.
den Jahren 1191 und 1192 geschahen aus Nowgorod erneuerte Feld

züge, die Städte Jurjew und Odenpäh wurden wiederum erobert, worauf 
sich die Heere wieder zurückzogcn. Wassilko, ein Sohn des nach Byzanz 
verbannten David von Polotzk, bemächtigte sich im I. 1132 dieser Stadt 
wieder und Wladimir, dessen Sohn, ist vielleicht der Wladimir, der nach 
Heinrich dem Letten in Polotzk zu Anfang des 13. Jahrh, regierte und 

unter dem Vesceka (Wjehsslaw) zu Kokenoys und Wiffewald (Wssewo- 
lod) zu Gercike standen 38. Von den Fürsten der Rurikschen Linie ge
drängt 39, erlaubte Wladimir im I. 1186 den Deutschen ohne Schwierigkeit, 
die Liven, die ihm übrigens Heeresfolge leisteten, zu bekehren4". Aus 
Livland ließen die Polotzkischen Fürsten Baumaterialien auf der Düna 
flößen und steine mit den Namen jener Fürsten sind in älterer und 

neuerer 41 Zeit unweit Disna gefunden worden4^. Durch die Festsetzung 
an bestimmten Punkten längs der Düna, wie Gerzike und Kokenois, hatte 
vielleicht die russische Herrschaft über die Letten und Liven schon etwas 

mehr Festigkeit erlangt, als über die Esthen. Russischer Einfluß scheint 
sich bis über die Gegenden von Thoreida und Ascherad hinaus und beinah 
längs der ganzen Düna verbreitet zu haben, denn schon die ersten deutschen
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Bekehrer baten den Fürsten von Polotzk um die Erlaubnis zu Taufen. 

Diese Ansicht war auch noch im Anfänge des 16. Jahrh, im Politi
schen verbreitet 43, gab zu den Eroberungen des Zaren Joann Wassilje

witsch in der 2. Hälfte des 16. Jahrh, und zu dem Gerüchte von der 
damals noch fortdauernden, aber nie stattgehabten Tributpflichtigkeit von 

ganz Livland die Veranlassung oder wenigstens den Vorwand und war 
später auch in Livland bekannt44. Es mußte freilich den Russen umsomehr 
an der Herrschaft über den Dünastrom gelegen sein, als derselbe der na
türlichste Vermittler ihres schon blühenden Handels mit Deutschland war. 
So wird z. B. in der Urkunde vom I. 1165, durch welche der Erzbischof 

von Koln der Stadt Medebach in Westphalen ihre Rechte erneuert, vom 
Handel mit Rußland als einer ganz gewöhnlichen Sache gesprochen. Un
ter Rußland möchte hier wohl im Allgemeinen das östliche Uferland des 
baltischen Meers zu verstehen sein, da man es am Rheine mit der Geo
graphie dieser entfernten und wenig bekannten Gegenden nicht so genau 
nahm und unsere Ostseeprovinzen damals häusig zu Rußland gerechnet 
wurden; man braucht also nicht hier für Rußland Rugien (statt Rutia: 

Ruiia) zu setzen. Eine 53uUe45 Clemens III. rechnet sogar das Uer- 
küllsche Bisthum und des Messenius Chronik der Bischöfe von Lynköping 46 
die Wiek zu Rußland. Der vom Kaiser Friedrich I. im I. 1188 der 
Stadt Lübeck gegebene Freibrief beruft sich auf eine Verordnung Heinrichs 
des Löwen, nach welcher Russen, Gothen, Normannen und andern öst
lichen Völkern zollfreier Handel in Lübeck gestattet war47. Daß dieser 
Handel zum Theil über Livland ging, sieht man daraus, daß nach Hein
rich dem Letten Güter mit Kaufleuten zu Wagen von der Düna nach 
Pleskau gingen, welche einmal im Werthe von wenigstens 1000 Mark 
von den Unganniern auf Anstiftung der Liven geraubt wurden 4a. Dieser 
Vorfall beweist aber auch die Unsicherheit dieses Handels, so lange die 
Ostseelande der europäischen Bildung nicht zugänglich, d. h. christianisirt 
waren. Solches war aber weder den Skandinaviern noch den Russen, 
sondern dem nachhaltigen Unternehmungögeiste der mit Handel, Kreuz und 
Schwerdt zugleich vordringenden Deutschen vorbehalten.

Kapitel II.

Land unb Bolk vor der deutschen Eroberung.
Allgemeine Ansicht des Landes.

Ueber die Zustände des Landes und seiner Bewohner vor dem Ein
dringen der Deutschen finden wir bei unsern ältern Annalisten nur ge
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legentliche Andeutungen. Ausführlicher sind die neuern, doch lassen sich 
ihre Schilderungen, wie die Ein Horn's", Menecius^" und Böc- 
ler's à', nicht unbedingt auf die frühern Zeiten zurückbeziehen, obwohl die 

Eingebornen, vom katholischen Christenthume nur äußerlich und vom 
Deutschthume nur feindselig berührt, an ihren alten Gebräuchen starr fest 
hielten, worüber schon Einhorn, auch jene Ursachen anführend, bitter 
klagt. Im Mittelalter sah man überhaupt auf alles Nichtchristliche mit 
zu viel Abscheu, um durch eine genaue Erforschung desselben sich eine 
Bahn zu einer allmäligen Läuterung und Umgestaltung zu eröffnen. Esthen 
und Letten werden sogar nicht immer von einander unterschieden; auf die 
Aehnlichkeit mit Finnen und Litthauern darf man sich nur mit Vorsicht 
beziehen.

Die jetzigen Deutschen Ostsecprovinzen nehmen einen Flächenraum 
von 1639 Geviertmeilen ein. Rechnet man aber das zum Witepskischen 
Gouvernement gehörige Stück, das südöstliche s. g. polnische Livland hinzu, 

so wird derselbe den Ost- und Westpreußens, zusammen 1700  Meilen, 
wohl noch etwas übertreffen. Die Bevölkerung beläuft sich auf ungefähr 

1,680,000 Köpfe, wovon gegen 650,000 Esthen, 770,000 Letten, 5500 
schwedische Bauern auf Runö und einigen Inseln der Nordküste Esthlands, 
200,000 Deutsche (wovon nur etwas über 16,000 auf dem Lande), 20,000 
Juden und 35,000 Russen. Ueber die Stärke der eingebornen Bevölke

rung um die Mitte des 12. Jahrh., wo die Deutschen einzudringen an
fingen, haben wir keine Angaben und nicht einmal Vermuthungen. Nach 
dem damaligen Zustande des Landes zu urtheilen, muß sie sehr gering 
gewesen seyn. Die Oeseler und benachbarten Esthen des Festlandes (etwa 
Harriens und der Wiek) stellten nach Heinrich d. L. an 10,000 Krieger, 
was eine Bevölkerung höchstens von 80,000 Menschen vermuthen läßt, wo 
jetzt etwa 270,000 E. oder nach Abzug von höchstens 10,000 Deutschen 

(in den Städten Pernau, Leal und Hapsal gegen 7000 E. und auf den 
Gütern) 260,000 Eingeborne wohnen, also über das Dreifache, so daß 
nach diesem Maßstabe in den drei Ostseeländern damals etwa 437,000 
Menschen gewohnt hätten.

Die Witterung des vom 55" 40' bis 59" 30' belegenen und kalten 
Ost- und Nordwestwinden ausgesetzten, meist besonders in seiner Nord
hälfte flachen Landes ist viel rauher und unbeständiger, als in Ostpreußen, 
und die Kürze der Sommer erschwert bedeutend den Anbau des Landes. 

In seiner Südostecke an das Waldai-Plateau sich anschließend, steigt es 
terrassenähnlich nach Westen zu gegen das Meer herunter und enthält 
mehrere ebenfalls terrassenförmig aufsteigende Plateaus, mit dazwischen
liegenden Becken und in der Richtung vielfach gekreuzten Wasserfäden und 
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Systemen. Im Ganzen zeigen sich von der Westküste aus zwei Erhe
bungsrichtungen, nach NNO. (Esthland) und nach SO. und O. (Kur- 
und Livland). Das nördliche Plateau, das heutige Esthland, ist ein mit 
dünner Dammerde überzogener Kalkflötz, wovon die Hälfte morastig ist 
und höchstens Wälder und Heuschläge trägt. Das südlicher liegende Liv
land hat einen Untergrund von gelbrothem Sandstein und bildet theils 
weite von Höhenzügen durchzogene Ebenen und Moräste, theils Plateaus 

und rundliche Anhöhen bis auf 1000 Fuß Mcercshöhe. Die bedeutendste 
Erhebung bilden die zusammengedrängten Hügelkuppen um den Munna- 
mäggi bei Hahnhof, an der Wasserscheide zwischen den südlichen Neben
flüssen des Peipus und dem Stromgebiete der Aa und Düna. Für 
fruchtbar gelten folgende Gegenden: die Dünagegend, die Fellinsche, Ru- 

jensche, Salisburgsche, Ermessche und Wolmarsche Gegend; am unfrucht
barsten ist die sandige Seeküste und das morastige Flußgebiet der Pernau. 
In Kurland ist der Untergrund dem livländischen ähnlich, aber mit auf
geschwemmtem strengen Lehmboden und eignet sich sehr zum Waizenbau, 
namentlich in der fruchtbaren Mitauschen Ebene, der Dauskeschen Umge
gend und dem südwestlichen Theile des Landes, während er in Liv- und 
Esthland nur sehr spärlich gedeiht. Längs der Küste zieht sich eine Sand

region, welche auch über Livland hin, bis über Pernau sich erstreckt und 
an das steile Kalksteinufer Estblands anschließt. Alle drei Provinzen sind 
sehr reich an Gewässern und Seen. Hauptproducte sind in Kurland der 
Waizen, in Liv- und Esthland der Roggen, in Livland der Flachs, dazu 

kommen noch Gerste, Hafer, Buchwaizen, Erbsen und Dohnen. Runkel
rüben gedeihen nicht; aber die Viehzucht ist bedeutend. Noch jetzt nehmen 
die sumpfigen Wälder und Wiesen nebst den nutzlosen Hochmooren, min

destens Vs des Landes ein, im Pernauschcn Kreise 3/4r in Kurland dagegen 
nur V» und die Hochmoore allein bilden zusammen einen Raum von 36 
 Meilen, so groß als das Großherzogthum Mccklcnburg-Strelitz. Die 

größten Moore befinden sich in der Wieck zu 100  Werst, in Allentacken 
zu 250 g Werst, nördlich von Pernau um den Lawwasarsee von 150  

Werst, zwischen Pernau und Fellin zu 400  Werst, zwischen Pernau 
und der Salis eben so viel, der Olgepurws im Lubahnschen auf 150  
Werst, am Peipus, am Wirzjerw, an der Ewst und an der Aa, jeder zu 
100  Werst 52. Nach einer offiziellen Taxation enthält Esthland 2/14 
Acker, a/»4 Wiesen, */,4 Wald, a/14 Heide, und a/,4 Morast und S&ciffer 54. 
Preußen hingegen hat ungefähr ®/14 Acker, 2/14 Wiesen, a/14 Weide, eben 
so viel Wald und nur l/14 Gewässer und Impedimente

Um die Mitte des 12. Jahrh, muß der Anbau noch viel geringer 
und die Zahl der Wälder viel ausgedehnter gewesen sein, als jetzt, na- 
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mentlich scheinen viele fruchtbare Gegenden von großen Eichenwäldern 
eingenommen gewesen zu sein, deren Reste sich theils in einzelnen Eichen 
und in der Erde gefundenen Eichenwurzeln, theils in zahlreichem, in Ge
wässern versenktem oder zu Knüppeldämmen verbrauchtem Eichenholz er
halten haben und deren Erinnerung in dem Namen mancher Güter noch 
fortlebt “. Heinrich der Lette erwähnt so häufig der Wälder, durch welche 

die deutschen Kriegsheere dringen mußten, daß sie beinahe das ganze 
Land eingenommen zu haben scheinen, und nur von zerstreuten Ansied
lungen unterbrochen waren. Die Letten nämlich wohnten nur in verein
zelten Gehöften mitten im äßcdbe56. Ein ähnlicher Zustand herrschte 
damals in Preußen67. Daher konnten denn auch die Litthauer häufig 
mit kleinen, nur einige hundert Mann starken Heerhaufen, wie Heinrich 
der Lette berichtet, bis nach Esthland vordringen. Selbst die Reisenden 
des 17. Jahrh, schildern das Land, als meist von Wäldern bedeckt und 
wenig bebaut/- und Olearius erklärt es für ganz bewaldet, mit Aus

nahme der durch Ausbrennen zu Acker gemachten Stellen 69. Daher auch 
die zahlreichen wilden Schweine und Bären, deren Fabricius noch in 
seiner Chronik erwähnt6O.

Volksstämme und Volkscharacter.

Die diese ausgedehnte Wildniß bewohnenden Stämme waren von 

Westen nach Osten und Süden nach Norden:

I. Vom lettisch-litthauischen Stamme
1) im westlichen Kurland bis zur Windau die Wenden, ein lettisch- 

litthauischer Stamm, mit den Landschaften Winda, Bihavelanc61, Ban
dowe, Dowzare, Saggara, Ceclis, Pilsaten und Meczowe und den Bur
gen Kreten, Ampillcn, Mutcne, Grösen, Amboten, Grobin, Asseboten, 
Kuldica und Wentespils. Sie waren Abkömmlinge der alten Veneder, 

gehörten zum lettisch-litthauischen Völkerstamme und werden in unsern 
Quellen schon nicht mehr von den Kuren unterschieden, die zu Ende des 
12. Jahrh, wohl auch nicht mehr die alten esthnisch-finnischen Kuren, 
sondern ein Gemisch einiger ihrer Abkömmlinge mit einem weit stärkern 
Theile von Litthauern waren, aus dem die heutigen Kuren entstanden 
sind

2) Die Kuren östlich von den Wenden, mit den Burgen Talsene, 
Lasen, Merkes, und Sintcles. Die drei letzter» sind von den Deutschen

* zerstört worden 63. In ihrem Lande war zum Theil noch die ursprüng
liche esthnisch -kurischc Eintheilung in kleine Bezirke (Kilegunden) bei- 

' behalten.
3) Die Semgallen südöstlich von den Kuren in den Landschaften 
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Doblene, Terwitcne, Meschotene und den gleichnamigen Burgen, so wie 
die Burgen Baboten, Doben, Racken, Ratten und Sidobren.

4) Die Selen, südöstlich von den Semgallen, längs der Düna in den 
Landschaften Tawracken, Ralfen, Polone und Medene und der Burg 

Selpils. Roch Einhorn unterscheidet bestimmt die Dialecte der drei 
eben benannten Völkerschaften und sagt, die Kuren würden von den beiden 

andern Tahmi, die schlechtredenden, genannt".
5) Die Letten oder Lettgallen, nördlich von der Düna, von Koke- 

nois an bis etwa zum 45" L. östlich, bis über das spätere Rositten und 
Marienhausen hinaus (nach Ein Horn'6 ausdrücklichem Zeugniß), west
lich bis Sydegunde und Urele (Orellen), die schon den Liven gehörten, 
und nördlich bis zu ihrer jetzigen Gränze. Von Landschaften kommen 

vor: Antine, Tricatien, Rosula, Tolowa, von Burgen Antine, Beverin, 

Sotekle, Wenden.

II. Esthnisch-finnischen Stammes.
1) Die Liven, von beinahe der Windau bis zur Pernau, doch beim 

Scmgaller Hafen wohl von Semgallen unterbrochen. Nördlich von der 
Düna werden die Landschaften Thoreida, Idumea und Metsepole erwähnt, 

mit den Burgen Holme, Ukeskola, Lenewarde, Ascherade, Sattcsele, Syge- 
walde, Urele, und Dabrel's und Caupo's verschwundenen Burgen.

2) Die Esthen, das noch jetzt von ihnen besetzte Gebiet (mit Oesel, 
Mone, Dagden und einigen kleinern Inseln) bewohnend, in den Land
schaften Sakele (Burgen: Viliende, Orele, Purke); Sontagana (Burg 
gleichen Namens); Uggenois (Burgen: Tarbat (Tartolin), Odenpäh); So- 
belitz, Sogentagana; über welche alle die dänische Herrschaft sich nicht er
streckt hatte; ferner unter dänischer Botmäßigkeit: a) Wierland, mit 5 

Kilcgunden und den Burgen Maianpake, Agelinde, Somclinde, Riola; 
b) Jerwe mit Lappegunde und dem großen Dorfe Karethen, mit 3 Ki- 
legunden; c) Waygele, links vom Embach, 1 Kilegunde; d) Mocke, 1 
Kilegunde; e) Nurmegunde mit der Burg an der Pala, 1 Kilegunde; t) 
Alempois, 1 Kilegunde; g) Harrien mit den Burgen Lone und Warbole 
und dem Orte Rugele, wohin die Esthen sich aus allen Gegenden zu 
Berathungen versammelten, 3 Kilegunden; h) Rotele Wiek mit der Burg 
des Aeltesten Lembits, Leale, und der Burg Rotala, in 7 Kilegunden; i) 

Revele, in 3 Kilegunden, mit der Burg Lindanissa, wie die Sage erzählt, 
nach des mythischen Helden Kalewe Gemahlin Linda genannt, indem sich 
die Einwohner an ihrem Busen (Nissa), wie Kinder an der Mutterbrust, 
genährt65, an deren Stelle später von den Dänen die Burg Reval ge
baut wurde, auch Danilin (Dänenstadt) genannt; und k) Oesel, das 
später auch Kurresaar (Kranichinsel) und Sarema (Jmelland) genannt 
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wurde. Es war in 4 Kilegunden getheilt, nach Luce aber, gemäß einer, 

von ihm nur aus dem Gedächmisse angeführten Urkunde des 14. Jahrh, 
in acht s« ; seine festesten Burgen waren Wolde und Mone. Die genaue 
Eintheilung des Landes stammt erst aus der Mitte des 13. Jahrh., wo 
eine Art Kataster, (der noch heute vorhandene liber Census Daniae), 
behufs der Steuererhebung von den Dänen nach vollendeter Eroberung 
angefertigt wurde, mag sich aber wenigstens zum Theil an die ältere ein

heimische angeschlossen haben.
Außerdem haben sich in den Ostseelanden noch viele Spuren alter 

Bauerburgen, lett.: Pils-kalni, esthn.: Linnamäggi d. h. Schloßbcrge, er
halten.

Der Nationalcharactcr der beiden Hauptstämme, des Lettischen und 
Esthnischen, obwohl von unsern Chronisten, wohl etwas ins Schwarze 
gemalt, zeigt doch die noch jetzt bestehenden Verschiedenheiten. Die Eschen 
erscheinen zwar grausamer, aber auch kräftiger, tapfrer und widerstandsfä

higer als die Letten. So bemerkt Alnpeke Vers 1828 bei Gelegenheit 

einer Schlacht gegen die Litthauer, die Liven hätten sich vortrefflich ge
schlagen, so wie überhaupt alle aus Esthland, die Letten aber hätten „fast 
Schande davon getragen." Dagegen sind auch noch heut zu Tage die 
letztem friedlicher und gutmüthiger, weniger verschlagen, heimtückisch und 

nachtragend als die Esthen, halten aber auch weniger Wort und sind un
beständig und wankelmüthig, wogegen der gegen äußere Eindrücke unem
pfindlichere Esthen seinen Entschlüssen, so wie seiner Neigung oder Abnei
gung, wenn er sie einmal gefaßt hat, treu bleibt. Die meisten dieser Ei
genschaften haben die Letten mit den unvermischt gebliebenen slavischen 
Stämmen gemeinschaftlich und sind auch, wie sie, mehr oder weniger unter 
die Herrschaft kräftigerer Nachbarvölker gerathen. Die Nüssen sind ein 
Mischvolk, in welchem slavisches Blut mit finnischem und etwas normani- 

schem, schon in alten Zeiten versetzt wurde. Sowohl Letten als Esthen 

wird heute Trägheit, Beschränktheit und ein großer Mangel an geistiger 
Regsamkeit vorgeworfen. Diese Eigenschaften können aber zum großen 
Theile Folge ihrer Unterjochung sein. In ihrem Aeußem gleichen die 
Letten den mit ihnen stammverwandten Litthauem und Altpreußen, sind 
von Mittlerin Wüchse und frischer Gesichtsfarbe, haben Helle Augen und 
Haar. Die Esthen hingegen, wie die übrigen Tschuden, der Mongolischen 
Race in der Schädclbildung sich annähernd, sind klein von Wuchs, von 
weniger frischer Gesichtsfarbe, (obwohl nicht gelbhäutig wie die Mongo
len) und haben langes flachsfarbigcs Haar (nicht schwarzes wie die 
Mongolen) und zwar häufig helle Augen, halten aber die braunen für die 

schönsten.
Bd. I. Lief. 1. 4
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Ackerbau und Gewerbe.
Außer Jagd, Fischerei67 und Viehzucht, welche letztere mit großem 

Erfolg gettieben wurde, (denn nach Heinrich dem Letten wurden in den 
Strandprovinzen über 4000 Ochsen und Kühe und noch mehr Pferde, in 
Oesel 2000 Pferde und in Sakele eben so viel auf einem einzigen Zuge 
erbeutet)68, beschäftigten sich die Eingebornen mit Ackerbau. Von den 
heute gebräuchlichen Ackerwerkzeuge sind mehrere, wie Pflüge und Eggen, 
offenbar einheimischen Ursprungs, so wie auch der Gebrauch, das Korn 

vor dem Dreschen zu dörren, das Küttisbrennen oder Durchräuchern der 
Ackerkrume u. s. w. Der Ertrag reichte wohl zum Bedarfe hin, nur im 
I. 1205 fand einmal nach einer Mißerndte eine Einfuhr statt. Schon 
im I. 1206 sehen wir vom Haken (Pfluge) eine Abgabe erheben. Der 
Gemüsebau war vielleicht eben so wenig bekannt, als im preußischen Lit- 
thauen69. Die Eschen wohnten in schonen großen volkreichen Dörfern 

(villis) 70, während die Letten, wie noch heut zu Tage, in Gehöften zer- 
streut lebten7', und die spärlich genannten Oerter theils Burgen waren, 
theils aus der esthnischen Zeit übrig gebliebene Ansiedlungen gewesen sein 
mögen. Das Zusammenwohnen der Esthen mußte bei ihnen einen regern 

geistigen Verkehr erzeugen und ihnen die Vertheidigung des Landes er
leichtern. Beide Völker trieben Bienenzucht72 und tranken Meth 73. Bier 
wird gar nicht erwähnt, was mit Wulfstans Bericht übereinstimmt. Von 
den heutigen Gesinde- und Dorffeldern, die jetzt ungefähr das Doppelte 

der Hoffelder ausmachen, bezeichnen die in der nächsten Umgebung der 
der Niederlassungen liegenden, wohl den beschränkter: Umfang des dama
ligen Feldbaus. Der Gewerbfleiß beschränkte sich auf die Anfertigung von 
Kleidungsstücken, Waffen und Geräthen zu eignem Gebrauch. Die erstern 
waren, wie noch heut zu Tage, von grobem Wollenzeugc (Wadmal), von 
Heller Farbe bei den Letten (wie bei den Altpreußen), von dunkler bei den 
Esthen, welches auch aus Gothland eingeführt wurde74. Unter den 
Röcken trugen sie wohl schon leinene Hemde und Hosen und an den Füßen 

schon Bastschuhe, wie noch heut zu Tage und wie die Litthauer und Alt
preußen. Daß sie durchgängig nackt gingen, läßt sich aus einem von 
Heinrich dem Letten angeführten einzelnen Vorfälle, daß nämlich nackte 
Körpertheile der Liven von feindlichen Pfeilen getroffen wurden, durchaus 
nicht schließen7^ Ihr Geräthe war sehr einfach und von Holz, so wie 
auch ihre Häuser. Die letztem waren ohne Oefen und Fenster, denn sie 

kannten kein Glas 76. Zum Schutze gegen die Feinde dienten die soge
nannten Burgen77. Von über 50 derselben haben sich Reste erhalten. 
Häufig an von der Natur durch hohe Lage oder sumpfige Umgebung 
befestigten Stellen angelegt, pflegten sie mit einem tiefen Graben 78 und
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hinter diesem mit einem Erdwall oder einer Plankenwand, wie in Preu
ßen, oder von einem von Erde und Holz gemachtem Walle79 umgeben zu 
sein. Manche hatten Erker, in denen so wie auf dem Walle Männer zur 
Vertheidigung aufgestellt waren 80. Bei der Bestürmung wurden die Be
festigungen gewöhnlich verbrannt8'. Im steinreichen Esthland wurden die 
Wälle meist durch auf einander gelegte große Feldsteine gebildet und von 

der Verbindung der letztem durch Mörtel oder von Mauern hatte man 
so wenig einen Begriff, daß die Semgallen die ersten von den Deutschen 
aufgeführtcn Mauern mit Stricken abzureißen versuchten 82. Bei Belage
rungen suchte man solche Wälle zu untergraben oder die Holzbefestigung 
vermittelst vorgethürmter großer Holzhaufen, von denen man auch die 
Belagerten mit Lanzen und Pfeilen beschoß, anzuzündcn 83. Ihre Waffen 
bestanden wie die der Altprcußcn, aus Schwertern (Gladii) 84, Lanzen 8S, 
die auch zu Wurfspießen dienten und nach Saro in der Schlacht von Bra- 
walla mit solcher Kraft, von Esthen, Kuren und Liven geworfen wurden, 

daß ihnen keine Schilde widerstanden, Pfeilen88, Beilen87, Keulen oder 
Knütteln (clavae, fustes) und Schilden (clypei) bei den Esthen 88, wäh

rend von den Kuren einmal erzählt wird, daß sie aus zwei Brettern zu- 
sammcngeschlagene Tafeln vor sich trugen, die von einer Keule gestützt 
wurden 89. Diese Waffen scheinen sehr einfach und werthlvs gewesen zu 

sein, wenigstens wurden sie bei der Eroberung Dorpats von den Deutschen 
im I. 1223 nach Heinrich dem Letten nicht beachtet, während die russi
schen Waffen und Kleidungen von ihnen weggenommen wurden, ehe sie 
die Burg niederbrannten. Im I. 1222 bauten die Oeseler 17 Wurfma
schinen, nach dem Vorbilde der deutschen. Schiffbau und Schifffahrt 
und auch die Weberei und das Seilerhandwerk verstanden, gleich den 
Samländern90, die Oeseler und Strandesthen und konnten in wenig 
Tagen Flotten von mehreren hundert Naubschiffcn zusammenbringcn9', die 
von Schiffen anderer Gattung unterschieden werden 92. Feindliche Schiffe 

suchten sie mit eisernen Haken zu entem, oder durch Brander anzuzün
den 93. Ihre Waffen und kunstlosen Geräthschaftm verfertigten sie ver
muthlich selbst, obwohl sie das Metall erhandeln mußten; ob auch die 
zahlreichen, in Gräbern gefundenen und zum Theil wohl von ihnen (na
mentlich von den Weibern) getragenen Zierrathen, z. B. die Arm- und 
Beinspangen, Ringe, Halsketten, Haarnadeln und die auch als Geld die
nenden großen silbernen Heftschnallen (Oeseringe), ist schwer zu entschei
den. Npenstädt9^ berichtet, daß ein von den deutschen Kaufleuten mitge

brachter Goldschmidt durch seine Kunst große Verwunderung erregt habe. 
Der kunstvolle, in Gräbern vorgefundene Schmuck mag theils von 

den Skandinaviem, theils von den Tschuden erhandelt oder erbeutet 
4* 
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worden sein95. Aehnliche Zierrathen trugen übrigens auch die Alt

preußen 96.

Handel und Verkehr.

Zur Erleichterung des Verkehrs scheint es schon einige Straßen ge
geben zu haben, wenigstens wird eine große Straße nach Wendeküll er
wähnt 97. Salz und Wadmal wurden wahrscheinlich aus Gothland ein
geführt 98, wenigstens erkundigen sich die Liven bei Heinrich d. L. nach 
ihrem Preise auf jener Insel, und die Beziehungen zu den Skandinaviern 
werden doch nicht immer bloß aus Raubzügen bestanden haben,, nament
lich nach geschehener Unterwerfung und Tributzahlung. Die Heimskringla 99 
erwähnt eines reichen Kaufmanns in der Wiek, der dazwischen auch See

räuberei trieb, den Sommer meist die esthnischen Jahrmärkte besuchte und 

dort eine ehemalige Königinn in der Sklaverei fand, sie befreite und hei- 
rathete. Heinrich d. L. unterscheidet ausdrücklich Raubschiffc von Schiffen 
anderer Art 10°. An letzter« wird es beim Waldreichthume des Landes 
nicht gefehlt haben; an Verkaufsgegenständcn hatten die Eingebornen 
Häute, Flachs, Hanf, Wachs, Talg und Pelzwerk; einen Pelzhandel sogar 

an der preußischen Küste erwähnt Adam von Bremen *. Einen wichtigen 

Handelsgegenstand bildeten die geraubten oder kriegsgefangenen Sklaven 3. 
Es fehlte auch keinesweges an edelen Metallen, die man erhandelte oder 
raubte. So fand ein normannischer Seeräuber ums I. 917 in Kurland 
einen mit Silber ausgestopften Thierbalg 3; nach Heinrich d. L. legte im 

I. 1206 Bischof Albert jedem Letten oder Liven, der sich nicht zum Heere 
stellen würde, eine Buße von 3 Mark auf, und im I. 1211 der Land
schaft von Thoreida eine von 50 Mark Silbers (wohl 25 Pfd.)^; die 
Festen Odenpäh und Warbola kauften sich in den Jahren 1209 und 1210 
von den sie belagernden Russen mit resp. 400 und 700 Mark Nogaten 
(100 und 135 Mark Silber) 8 los; im I. 1213 erbeuteten bei einem 
Ueberfalle einiger esthnischen Dörfer die Söhne des Thalibald allein 3 

livländische Talente Silber (3 Ließpfd. 60 Pfd.)6, und im folgenden 
Jahre gab ihr Vater den Eschen 50 „Ocseringe" Lösegeld, verschwieg ih
nen aber die übrige Baarschaft und wurde zu Tode geröstet. Daß Zah
lungen in Metall entrichtet wurden, geht daraus hervor, daß, als im I. 
1206 nach Heinrich d. L. der Kasten des Ritters Gottfried erbrochen wurde, 
der als Richter in Thoreida von den Liven Geld gesammelt hatte, sich 
in demselben noch 19 Mark Silber vorfanden. Die lettische sowohl, als 
die esthnische Sprache haben für Geld einheimische Namen (Nauda, Rahha), 
allein eigne Münzen hatten die Eingebornen nicht. Die Oeseringe sind 
die großen silbernen Heftschnallen der Weiber, die noch heute bei den 
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Bäuerinnen in Gebrauch sind. Sie wiegen nach Arndt7 häufig ein hal

bes Pfund und ein Oesering wäre Ungefähr so viel als eine Mark ge
wesen. N y c n st ä d t * berichtet, beim Anfänge des Handels mit den Deutschen 
hätten die Eingebornen mit Stückchen Grauwerk gezahlt, was in Rußland 
freilich damals allgemein gebräuchlich war, wo auch die Tribute in Mar

derfellen erhoben wurden 9.

Aus dem im vorhergcheuden Kapitel Angeführten geht genugsam 
hervor, daß die Ostseelande und zwar die Nordküste vermuthlich von han
deltreibenden Skandinaviern, die Westküste aber hauptsächlich von Goth
ländern, seit kurzem aber auch von Deutschen besucht wurde10. Schon 
Adam v. Bremen spricht von häufigen Handelsfahrten der Deutschen 
nach Esth- und Kurland n. Daß unsere Ostseeländer nur eine Zwischen
station für den Handel mit Rußland abgegeben und sich darauf beschränkt 
haben sollten, die durchziehenden Kaufleute zu plündern oder von ihnen 
Abgaben zu erpressen, wovon Heinrich d. L. einen Fall anführt12, ist um 

so unwahrscheinlicher, als nach Nyenstädt's Chronik die ersten Bezie
hungen der Bremer Kaufleute, die um die Hälfte des 12. Jahrh, die 
Dünamündung entdeckten, zu denEingeborneu ebenfalls friedlich waren". 
Ein unmittelbarer Handel zwischen den Eingebornen und den fremden 
Kaufleuten ist umsomehr zu vermuthen, als jene den letztcrn dieselben 

Landesproducte zu bieten hatten, wie die Russen, das Pelzwerk nicht aus
genommen, woran es bei dem damaligen großen Waldreichthum gewiß 
nicht fehlte. Da kufische und byzantinische Münzen nur bis ins 11. Jahrh, 
vorkommen, so müssen seitdem wohl keine mehr aus Rußland in unsere 
Oftseelande, so wie aus ihrem Vaterlande nach Rußland wenige derselben 
gegangen sein, wovon theils die Festsetzung der Polowzer im südlichen 
Rußland, die den Zusammenhang mit Byzanz und dem Orient unterbrachen, 
theils der durch die Kreuzzüge aufblühende Handel Italiens mit diesen 

Ländern die Ursache war. Die deutschen und anglodänischen Münzen 
hingegen, die bis gegen Ende des 12. Jahrh, gehen, beweisen den Handel 
mit Skandinavien bis zur Ansiedlung der Deutschen; die fränkischen und 
die meisten deutschen Münzen gehen vom 3. bis 11. Jahrh., wo noch 
keine unmittelbare Beziehungen Deutschlands zu den Ostseelanden statt
fanden. Solche waren auch im 12. Jahrh, noch selten und daher haben 
sich aus dieser Zeit hieselbst wenig deutsche Münzen gefunden.

Sitten und Gebräuche.

Die Sitten der Eingebornen scheinen noch sehr roh gewesen zu sein; 
Heinrich der Lette führt mehrere Beispiele empörender Grausamkeit, nicht 
nur gegen Feinde an, indem im Kriege die Männer getödtet und Weiber 
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und Kinder in Gefangenschaft geführt wurden 14, was ihnen von den 
Deutschen wieder vergolten wurde, sondern auch gegen ihre eignen Lands- 
Ieilte, die das Christenthum angenommen hatten. So wurden im I. 1206 
mehreren christlichen Liven von ihren Landsleuten die Glieder auseinan
dergerissen und dem esthnischen Priester Johann wurde von den Holmschen 
Liven der Kopf abgehauen und sein Körper zerstückeltl5. Ein anderes 
Mal wurden kriegsgefangene Deutsche, Letten und Liven, von den Eschen 
theils lebendig gebraten, theils gekreuzigt,6. Vielweiberei war, wie in 

Preußen, allgemein verbreitet und ein Haupthinderniß der Einführung des 
Christenthums. Heinrich d. L. erzählt, daß die Oeseler von den kriegs
gefangenen Weibern je drei oder auch mehrere zu Weibern genommen 
hätten, diejenigen noch ungerechnet, die sie mißbrauchten ’7, und an einer 

andern Stelle sagt er, die Esthen hätten, als sie vom Christenthume ab
fielen, ihre früher fortgeschickten Weiber wieder zu sich genommen 1R, was 
doch nur sich auf die mehreren Weiber beziehen kann. Aus den von 
Einhorn, Hiärn und Luce geschilderten Hochzeitsgebräuchen der Letten, 
Strandefthen und Oeseler 19, wobei ein Scheinraub stattfand, geht hervor, 
daß die Mädchen in den ältesten Zeiten geraubt oder gekauft wurden; 
dies behauptet auch Fabricius (S. 10), Menius (S. 22. b.) und 
Nyenstädt (Kap. 3). Auch in preußisch Litthauen fand der Kauf und 
Tausch der Weiber statt, wie aus dem diese Sitte verbietenden Privilegio 
des päpstlichen Legaten Jakob vom I. 1249 zu ersehen ist20. Unter den 
Liven namentlich scheint nach Heinrichs des Letten Zeugniß -l, in jeder Be

ziehung das Recht des Stärker» geherrscht und ein sehr rechtloser Zustand 
vorgewaltet zu haben22. Wir sehen die Sohne des Letten Thalibald 
seinen qualvollen Tod durch einen Verheerungszug an den Esthen rächen 
und beim Mangel aller Gesetze muß wohl Blutrache23, so wie in Preu- 
ßischlitthauen, ftattgefunden haben 2+. Auch unter den verschiedenen Stäm
men, Liven und Semgallen, Semgallen und Litthauern, Letten und Lit- 
thauern, Letten und Esthen und Liven, gab es beständige Raubzüge und 
Fehden'". So erwähnt Heinrich d. L. eines Aeltesten der Liven, Russi- 
nus, als eines geschworenen Feindes der Esthen, sagt von den Letten, 
daß sie von allen ihren Nachbarn bedrängt, vor den Litthauern sich nicht 
einmal in den tiefsten Wäldern retten konnten 26.

Wichtige Verträge wurden bisweilen durch Auftreten auf die Waffen 
bestätigt27. Entscheidungen selbst in öffentlichen Angelegenheiten wurden 
häufig durchs Loos gefaßt28, welches wohl als ein Gottesurtheil ange
sehen wurde. Es kommen auch eigentliche Gottesurtheile vor. So wurde 
das Leben eines christlichen Priesters dadurch gerettet, daß ein Pferd mit 
dem Fuße des Lebens auf eine Lanze trat29. Auch bei den Rugiern und 
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Lausitzern galt dasselbe Wahrzeichen30. Fiel das Opferfleisch hin
gegen auf die linke Seite, so galt dies bei den Esthen für ein schlechtes 

Zeichen 31.
Für die Reinlichkeit des Körpers wurde durch häufiges Baden ge

sorgt 3a.
Die Kriegszüge fingen gewöhnlich noch vor dem Aufthaucn der Erde 

um die erste Fastenwoche an 33, das Aufgebot geschah durch einen Boten 34. 
Das Kriegsheer, bei den Esthen malewa genannt3^ wovon vielleicht der 
spätere Namen malvia für Hecresfolge abstammt36, bestand aus Fußvolk 
und Reiterei3? und wurde bisweilen in drei Treffen, ein Mitteltreffen 

mit zwei Flügeln, getheilt38. Bisweilen, namentlich bei Rückzügen, wurden 
Keile gebildet, deren breite Seite dem Feinde zugekehrt war39. Das 
Treffen begann mit Geschrei und Klopfen auf die Schilde4O. Zuvor 
wurde der Feind durch Kundschafter oder Wegeschützen (custodes viarum) 
ausgekundschaftet", plötzliche Ueberfälle der Dörfer kommen unzählige 

Mal vor. Den Feind aufzuhalten, machte man Verhaue" und brachte 
Weiber, Kinder und die beste Habe in Gehege, die man im tiefsten 

Walddickicht anlegte43. Friedensverträge wurden durch Opfer44 und Aus
wechselung von Lanzen bekräftigt, die zur Kriegserklärung zurückgeschickt 

wurden 45.
Die Todten wurden bei allen Völkerschaften der Ostseelande, so wie 

auch in preußisch Litthauen46 und bei den Skandinaviern, unter vielem 
Wehklagen und Trinken mit ihren Waffen verbrannt " und ihnen zu 
Ehren im Spätherbste ein Todtcnfest gefeiert48. Dieser Gebrauch erhielt 
sich hin und wieder noch Jahrhundete lang nach der- Christianisirung des 
Landes, z. B. in Kurland bei einer besondern Secte, wie ein Reisender 
des 15. Jahrh., der Ritter Gilbert von Lanuoy aus Flandern, erzählt"; 
daß die Asche, wie bei Slaven und Germanen, in Urnen gesammelt wor

den, kömmt nicht vor. Vielmehr haben sich die Ueberreste verbrannter 
Leichname in den alten Gräbern unter den Geräthen zerstreut gefunden, 
bisweilen auch neben Pferdegebcinen h", so daß wenn diese Gräber, deren 
sich etwa 70 und zwar nur im lettischen Livland gefunden haben, einhei
mische sind, die Sitte der Altpreußcn, das Pferd des Verstorbenen mit zu 
verbrennen, auch hieselbst geherrscht haben müßte. Dagegen haben sich in 
vielen Gräbern unvcrbrannte Leichname mit Waffen, Schmucksachen, Ge

räthen, Resten von Kleidungsstücken und neben manchen derselben, Urnen 
stuè leichtgebranntem Thon, vielleicht einst mit Speise gefüllt, wie noch 
Einhorn" und Böcler" berichten und Lappen und Wotiäken thun^3. 

Sind diese Gräber einheimisch, wie wahrscheinlich anzunehmen ist64, so 
muß neben dem Verbrennen, auch ein Begraben der Leichen statt gefunden 
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haben, wovon indeß Heinrich der Lette nichts erwähnt. Er erzählt nur, 
daß sich in Litthauen einmal 50 Weiber, deren Männer im Kriege ge
fallen waren, selbst erhängten, in der Hoffnung, nach dem Tode mit ihnen 

vereint zu.werden. Dasselbe sagt Duisburg von den Knechten und 
Mägden der Altpreußen, die mit ihren Herrschaften umgebracht wurden.

Bürgerliche und politische Verhältnisse.

Keiner der verschiedenen, die Ostseelande bewohnenden Völkerstämme 

war zu einer staatlichen Einheit verknüpft. Heinrich der Lette nennt ihre 
einzelnen Vorgesetzten Seniores, majores natu, Aeltesten, die auch die 
Anführer (duces) im Kriege 55 und in den Burgen (seniores castri) »» 
waren, und bisweilen ganzen Landschaften (provinciis) Vorständen5T. 
Sie werden auch Fürsten (principes) 58 und Könige (reges) 5» genannt. 
Vermuthlich wurden sie gewählt, oder zum Theil stillschweigend anerkannt, 
und so wie sich keine Spur von Gesetzen oder einer geordneten Regie- 
rungeform findet, so war auch wohl die Einsetzungsart dieser Aeltesten 
sehr willkührlich. Erblich waren sie wohl eben so wenig, als die spätern 
Wannems oder Aeltesten der esthnischen Kilegunden, denn daß nach dem 

Tode deS Aeltesten der Sakalaner, Lembit, dessen Bruder den Frieden mit 

den Deutschen abschloß, ist dafür noch kein Beweis«". Eher mag oft 
Tapferkeit die Wahl bestimmt haben. So wird der Aelteste Russin der 
tapferste Lette genannt«'. Dergleichen Aelteste, Weiseste, Beste kommen 
auch bei den Samayten vor «2. Ueber wichtige Angelegenheiten beschlossen 
Volksversammlungen (bei Heinrich d. L. Maja) 63, und aus ganz Esth

land kam man zu diesem Zwecke in Rugele in Harrien zusammen «4.
einem Erbadel, wie er in Preußen, namentlich in Samland schon 

vorhanden gewesen zu sein scheint, ist noch keine Spur und ein solcher 
läßt sich aus den unbestimmten Ausdrücken Heinrich's des Letten (die 
Vornehmern, primores, Vorzüglichen, Meliores,) 65 nicht schließen. Ab
kömmlinge .ehemaliger Häuptlinge haben sich fünf Meilen hinter Hasen- 

poth unter dem Namen der kurischen Könige und im Kirchholmschen ebenfalls 
ein mit 7 Haken förmlich belehnter, sogenannter König erhalten ««, jene haben 
noch zu verschiedenen Zeiten, z. B. in den Jahren 1454 und 1621, beson
dere Privilegien bekommen, die in den Jahren 1644, 1688 und 1700 

bestätigt worden sind. Ueberhaupt erscheinen die kirchliche und politi
schen Zustände noch nicht so ausgebildet, wie bei den Altpreußen, die sich ‘ 
in einem gemeinsamen geistlichen Oberhaupte (dem Grive) und einem 
Kriegsanführer, einen Mittelpunkt gegeben hatten. Nach Einhorn «' und 
Hiärn sott der jüngste Sohn, wie nach dem ältesten russischen Gesetzbuche, 
den väterlichen Hof geerbt haben. Hiärn sagt das auch von den Esthen.
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Religion und Bildung.
Ueber die religiösen Vorstellungen der Eingcbornen sind wir sehr we

nig unterrichtet. Was über die der Litthauer und Finnen berichtet wird, 
darf auf Letten und Esthen nicht ohne Weiteres ausgedehnt werden, deren 
Glaube sich nach der Trennung von ihren Stammesverwandten sehr ver
schieden ausgebildet haben kann;' den vor dieser Trennung stattgefunde
nen ältern gemeinsamen Glauben kennen wir ebenfalls nicht. Die altern 
Schriftsteller, wie z. B. Einhorn, sind hierin auch vorsichtiger als 
manche neuern, z. B. Bergmann 68 und Parrot, welche sich, was die 
lettischen Volker betrifft, ausführlich über die in Romowe verehrte Göt- 
terdreiheit auslassen 69 und so wie Hiärn und Menecius lange Götzen
verzeichnisse liefern, während doch über die Verehrung der in denselben 
genannten Götzen bei den Letten gar keine Zeugnisse vorhanden sind und 
bei den schwankenden Vorstellungen eines noch nicht durch die plastische 
Kunst firirten Polytheismus, die Göttertypen ohnehin nicht streng von 

einander geschieden sein konnten, leicht in einander übergingen und meist 

Lokalgottheiten bezeichneten. Ob die Letten je mit Romowe, dem Hauptsitze 
der altpreußischen Gottesverehrung, in Verbindung gestanden haben, wissen 

wir nicht. Daselbst wurden hauptsächlich Perkun, Potrympos und Pekolö 
als Götter des' Himmels, der Erde und der Unterwelt verehrt. Außerdem 
werden eine Menge Gottheiten beiderlei Geschlechts erwähnt, als der 
Altvater (wie bei den Esthen), wohl eine andere Bezeichnung für Gott 

überhaupt, der Frühlings- und Erdgott (Pergrubis), der des Reichthums 
oder der Erndten (Pilnitis), der der Blumen, der Bienen, der Schaafe, 
des Hanfs, der Stürme, der Luft, der Liebe (Lihgo), der Vater und die 

Mutter der Erde, die Mutter des Meers, des Gartens, des Viehs, des 
Feuers, der Blumen, des Windes, des Waldes, die Göttin des Glücks, 
der Früchte, des Reichthums und der Geburt. Dazu kamen noch die 

Hausgötter, der Hausherr (Mahjas Kungs) oder Zeemneeks, Hauswirth 
genannt, und der Herr des Düngers, die kleinen Kobolde oder guten Gei
ster; so wie anderseits auch böse. Von Festen werden erwähnt, ein Weih

nachts- und ein Frühlings- oder Allerseelenfest. Von diesem Allen finden 
wir bei den Letten nur Bruchstücke. Heinrich d. L. nennt durchaus keine 
lettische Götzen, sondern bezeichnet die Eingcbornen nur überhaupt als 
Götzendiener 70. Brandis und Dionysius Fabricius sagen, die Letten 
hätten Sonne, Mond und Sterne, auch Schlangen und andere Thiere, 
Steine und Hölzer verehrt, das Letztere bestätigt Ny en st ädt. Fabricius 
und Kelch nennen den Donnergott Perkun, der ein Glied der Romowe- 
schen Trias war. Einhorn erzählt, daß zu seiner Zeit noch verschiedene 
Göttinnen, als die Waldmutter, Viehmutter, Gartenmutter, Meermuttcr 
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und namentlich die Glücksgöttin Laime, besonders von Kindbetterinnen 
angerufen wurde, führt auch noch die Göttinnen des Ackers und des Wegs 
und als Gegenstände der Verehrung Sonne, Mond, Donner, Blitze und 
Winde71 an. Ferner nennt er den Gott des Reichthums Puk, welcher 
den Hauswirthen, die ihn bei sich in einem besondern Gemache halten und 
täglich speisen und tränken, allerlei Güter zubringt. Auch heilige Bäume, 
namentlich Eichen, wurden noch bis ins 17. Jahrh, verehrt". Lihgo 
wird noch heut zu Tage, sonderbarer Weise mit Johannis zugleich, be
sungen, ohne die Bedeutung des Worts zu ahnen. Wer erkennt hierin 
nicht die Willkührlichkeit des Naturgefühls, welches jede es umschwebende 
oder bedrohende Macht ohne Weiteres personificirt und jeden beliebigen 
Gegenstand zum Sinnbilde irgend einer bestimmten Naturkraft stempelt. 

Von Opfern, die noch zu seiner Zeit im Schwange waren, erwähnt Ein
horn eines gegen die Pest, So bar oder Zusammenlegung genannt, weil 
das geopferte Vieh und Getraide von mehreren zusammengelegt wurde, 
eines im December den Wölfen dargebrachten, ferner das Todtenopfer 
und den Blockabend (um Weihnachten), an welchem ein hölzerner Block 
bei einem fröhlichen Gelage herumgezogen und verbrannt wurde7S. Meh
rere Schriftsteller, z. B. Dionysius Fabricius, erwähnen der Haus

schlangen, die mit Milch gefüttert und als eine Art Hausgötter angesehn 
wurden. Von Priestern und Priesterinnen ist nirgends die Rede, obgleich 
sie bei den Altpreußen eine bedeutende Nolle spielten. Heinrich d. L. 
erwähnt eines Wahrsagers (Harulus, Ariolus), welcher bei Gelegenheit 
einer Befragung der Götter, dergleichen oft vorkommen, die feierliche 
Handlung leitete". Nyenstädt (Kap. 3) meint, die Aeltesten seien 
auch Priester gewesen. Die Samaiten hatten allerdings Priester, welche 
die Opfer besorgten, aus ihnen wahrsagten und den Antheil der Götter 

an der Kriegsbeute bestimmten (letzteres wie bei den Litthauern) 75. Geo
pfert wurden Hunde, Böcke und andere Thiere76 (Bockopfer kamen auch in 
Samland vor, wo sie im I. 1677 vom Herzoge von Preußen verboten 
wurden). Daß der Glaube an die einzelnen Formen des höchsten Wesens, 
d. h. an die einzelnen Götzen nicht tief gewurzelt war, beweist die Erzäh
lung Heinrich d. L., daß seine Landsleute ihre eignen Götter und zwar 
durchs Loos über die Annahme des Deutschen oder russischen Glaubens 
besrugen 77. Wahrsagerei scheint sehr im Schwange und der Glaube an 
Zauberei bedeutend verbreitet gewesen zu sein. Er dauerte noch zu Nyen- 

stàdt's Zeiten fort und kommt unter mancherlei Formen vor, indem das 
Auftreten eines Pferdes mit dem rechten Fuße78 oder das Fallen des 
Spans auf die rechte Seite 79 für ein günstiges Zeichen angesehen wurden.

Auch im altesthnischen Glauben finden fich nur Bruchstücke des finni- 
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schen 80. Der höchste Gott der Finnen hieß Jumala, wie Gott noch heut 
zu Tage von den Estben genannt wird. Ferner kommt vor der Donner
gott Ukko (bei den Eschen Kukc oder Pilken), welchen die dörptschen Esthen 
beim heiligen Bache Wehanda im Odenpähschen Kirchspiele wohnen ließen 
(ein Gebet an denselben vom I. 1644 ist vom Prediger Gutzlaff aufbe

wahrt worden), seine Gemahlin Nauna, die Erdmutter (Man-Emmen, 
esthnisch Ma-Emma), ebenfalls Gemahlin des Ukko, Wainemonen, Gott 
des Gesanges und der Schmiedekunst, sein jüngerer Bruder Jlmarinen, 
eine Art Vulcan, deren Vater Kawe (in einer Rune mit Ukko identificirt), 

die Gotter der Sonne, des Monds und der Sterne, der vergötterte Bär 
im Siebengestirn geboren und dessen Gemahlin, die Riesenmuttcr, Herrin 
des Nordens nebst ihren Söhnen, die Liebesgöttin, die jungfräuliche 
Jmmi, die Götter und Göttinnen des Winters, der Wälder und der 
Jagd (den Esthen jetzt unbekannt), der göttliche Schmidt Karelainen, der 
Unansehliche, die göttliche Biene, das Weltvögelchen, der Kriegsgott (Tur- 

rises bei den Esthen, mit dem Donnergott identisch), der Gott des Todes, 
der die Schatten über einen reißenden Strom in die Unterwelt brachte, 
die Schlangenumwundene Hitu, mehrere Parzen, welche Schmerzen sam
meln und Plagen zubereiten, Mcergötter, Wasser- und Baumnymhfen, 

Wald- und Berggeister, der Hausgott Tont (auch bei den Esthen), kleine 
Erdgeister, die nach der Esthen Meinung sich in der Neujahrsnacht in 
Zwerggestalt zeigen, endlich noch verschiedene Niesen, alte Könige und 
mythische Stiere von ungeheuerer Größe. An Festen werden genannt ein 
Frühlingsfest, ein Pfingstfest, ein Weihnachtsfest (zu Ehren Ukkos), ein 

Fest zu Ehren des Bären u. a.
Adam von Bremen sagt von den Esthen, sie hätten Drachen und 

Vögel vergöttert. Heinrich der Lette erwähnt ihrer Götzenbilder und 
der Verwunderung der Esthen, daß kein Blut aus ihnen floß, als der 
christliche Priester sie umhieb8'. Ferner nennt er den Tharapita, als 
den großen Gott der Oeseler, der in einem Walde in Lappegunde geboren 
und von dort nach Oesel geflogen sein soll 82. Nach Hiàrn (Buch 1.) 

sollen die Esthen Sonne, Mond und Sterne, daneben Schlangen und an- 
Thiere, Steine und Hölzer verehrt haben. Daß sie Menschenopfer kann
ten, geht aus der Erzählung Heinrich's, die Liven hätten den Priester 

Dietrich ihren Göttern opfern wollen und im I. 1204 mehrere Gefangene 
wirklich geopfert, so wie aus Adam von Bremen*" hervor, der ganz 
bestimmt anführt, die Esthen hätten Menschen erhandelt, um sie zu opfern, 
wenn sie ohne Mahl gewesen wären. Bei den sanftern Letten kommen 
dergleichen Grausamkeiten nicht vor, wohl aber bei den Samaiten84.

Tara oder Jumala ist der Name der Gottheit im Allgemeinen, er 
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führt aber auch in den zahlreichen und sehr poetischen Sagen der Esthen 
den Namen des Alten (Wannamees) oder des Altvaters (Wannai,ssa). 
Tarawita oder vielmehr Taraawwita heißt esthnisch Tara hilf; daher 
der von Heinrich dem Letten angeführten Name “ Tara mit geringen 
Lautmodificationen, bei vielen finnischen Stämmen, den Namen Gottes 86 
bezeichnet und vielleicht zum Namen Tarbate, Dorpat, die Veranlassung 
gegeben hat "''. Altvater bewohnte, nach der von Fählmann erzählten 
Sage, seinen hohen Himmel; „in seiner Vorhalle prangte die höhere 

„Sonne. Die Helden hatte er erschaffen, um sich ihres Rathes, ihrer 
„Kunst und ihrer Stärke zu bedienen. Der älteste unter ihnen war Wan- 
„nemuine, (nach Fählmann's Übersetzung, der Aelteste der Andern)«". 
„Er hatte ihn alt geschaffen, mit grauem Haar uud Bart und ihm die 

„Weisheit des Alters verliehen, aber das Herz war ihm jung und er be- 
„saß die Gabe der Dichtkunst und des Gesanges. Altvater bediente sich 
„seines klugen Raths, und wenn Sorgen seine Stirne trübten, spielte 
„Wannemuine vor ihm auf seiner wunderbaren Harfe und sang ihm seine 
„lieblichen Lieder. Ein zweiter war Jlmarine, im besten Mannesalter 
„und in männlicher Kraft, mit Weisheit auf der Stirne und Nachdenken 
„in den Augen. Ihm war die Gabe der Kunst verliehen. Ein dritter 

„war Lämmeküne, ein munterer Jüngling, voll Laune, immer froh und auf- 
„gelegt zu jedem Muthwillen. Andere wie Wibbrane, der gewaltige Bo- 
„genschütze, waren weniger beachtenswerth. Aber alle betrachteten sich als 
„Bruder, und der Alte nannte sie seine Kinder. Ihr Wohnsitz war Kal- 

„lewe oder Kaljowe oder Kaljowald (Felsgebiet)."
„Da trat nun der Alte zu den Helden und sagte, ich habe in meiner 

„Weisheit beschlossen, die Welt zu schaffen. Betroffen sahen ihn drob die 

„Helden an und antworteten, was du in deiner Weisheit beschlossen 
„hast, kann nicht schlecht sein. Und während sie schliefen, schuf er die 
„Welt und als sie erwachten, rieben sie sich die Augen und staunten das 
„Werk an. Aber der Alte war ermüdet von der Arbeit der Weltschöpfung 
„und legte sich schlafen (puhkama). Da nahm Jlmarine ein Stück von 
„seinem besten Stahl und hämmerte es aus zu einem Gewölbe, spannte 

„dies Altgezelt über die Erde und heftete die silbernen Sternchen dran 
„und den Mond; aus der Vorhalle des Alten nahm er die Leuchte und 

„befestigte sie mit einem wunderbaren Mechanismus an das Gezelt, so 
„daß er immer auf und nieder steigt. Voll Freude ergriff Wannemuine 
„seine Harfe, stimmte ein Jubellied an und sprang auf die Erde und die 
„Singvögel folgten ihm und wo sein tanzender Fuß die Erde berührte, 
„sproßen Blumen hervor, und wo er auf einem Steine sitzend sang, 
„wuchsen Bäume hervor und die Singvögel setzten sich drauf und beglci- 
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„teten seinen Gesang. Lammeküne jubelte in den Wäldern und auf den 

„Höhen herum und Wibbrane versuchte seinen Bogen. Der Alte erwachte 

„über dem Lärm und wunderte sich, wie die Welt anders geworden war, 
„als er sie erschaffen. Und er sagte zu den Helden: recht so Kinder! ich 

„habe die Welt als rohen Klotz geschaffen, euere Sache ist es, sie zu ver- 
„schönern. Und bald werde ich die Welt bevölkern mit allerlei Gethier 
„und werde dann die Menschen schaffen, welche die Welt beherrschen 
„sollen. Den Menschen aber will ich schwach schaffen, damit er seiner 
„Stärke sich rühmen könne und ihr sollt euch mit den Menschen befreunden 

„und euch mit ihnen vermischen, damit ein Geschlecht erwachse, das dem 

„Bösen nicht so leicht unterliegt, das Böse mag und kann ich nicht ver- 
„tilgen, es ist des Guten Maß und Stachel."

Der Alte leitete nun selbst die Entwicklung der Welt, bis sie im 
Gange war. Jeder Mensch ist ein Glied im Getriebe, treibendes und 
getriebenes und jeder ist seines Seins Macher. Der Alte kömmt nicht 

mehr leibhaftig auf die Erde und greift nicht mehr mit eigner Hand ins 
Getriebe, aber Keiner mag sich beklagen, er sei verlassen, hat doch der 
Alte jedes Menschen Stirne angehaucht, so daß jeder dem Bösen aus

weichen mag. Wer aber dem Verhängniß unterliegt, dem wird cs nicht 
Schuld gegeben; heut zu Tage geht das Verhängniß mit eisernem Stritt 

einher und Keiner freut sich, der von seinem Tritt getroffen wird und 

mancher steht nicht wieder auf89.
Die unmittelbaren Abkömmlinge der Helden (Kallewe Pöad, des 

Felsgebiets Söhne genannt) waren die ersten Länderbeherrscher. Unter 
ihnen ragt hervor So ni, schlechtweg Kallewe Pöad genannt, der Liebling 

des Efthenvolks, ein Riese, der Bäume zusammenbrach und auf ihnen 
lag, wie auf Stroh. Er war der jüngste Sohn eines gewaltigen Herr
schers über Land und Meer, welcher auf der hohen Revalschen Felsenküste 

und namentlich auf dem mächtigen Domberge begraben sein soll, wo sonst 
das alte Danilin lag. Der russische Name Revals, Kolywan, esthnisch 
von Kalew und Wann, der Alte, erinnert ebenfalls an diese Sage.9". 
Seine Wittwe legte ihn in ein selbstgcgrabenes Grab (ein Beweis, daß, 

wie oben bemerkt worden, nicht alle Leichen verbrannt wurden) und trug 
Steine dazu (wie bei manchen Gräbern in Ascheraden, Ocsel und Neu
hausen). Aus ihren Thränen sammelte sich der obere See bei Reval, 
seine Söhne loosten um die Herrschaft durch Schleudern von Steinen. 
Der jüngste, Kallewe Poeg, schleuderte den Seinigen über den Sadjerw- 
scheu See am weitesten. Dieser Stein, der noch jetzt beim See liegen 
soll, ist ein von Blitz gespaltener Granitblock von l'/2 Menschen Höhe. 
Im Meere bei Abo befindet sich ein ähnlicher Stein, den der Kalewam 
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Poika der Finnen auf die erste dort gebaute Kirche geworfen haben soll, 
ohne sie zu treffen. In Finnland gehen Sagen von den 12 Niesensöh
nen des Kalewam, die große Schlosser bauten; sie sind von Lönroth 
herausgegeben. Als Fremde das Land bedrohten, ging Kallewepög durch 
den Peipus und hatte 12 Dutzend großer Bretter; das Wasser reichte 
ihm nur bis an den Leib, obgleich ein Zauberer von Alozkiwi aus, es zu 
Bergen anbließ. Darauf ruhte er auf einem Hügel (nach Kruse einer al
ten Bauerburg), Bette des Kallewe Poeg genannt. Während seines 
Schlafs, stahl ihm der Zauberer sein von seinem Oheim in Finnland in 
sieben Jahren, aus siebenerlei Eisen unter sieben Zaubersprüchen täglich 
geschmiedetes und in sieben Wassern (unter andern in der Aa und dem 
Wirzjerw, wo jetzt nur Letten wohnen) gefärbtes Schwert, ließ es aber 

in einen Bach fallen. Der Riese zog darauf in vier Tagen, während 
welcher er manche Abentheuer bestand und dem Igel, der ihn im Kampfe 
ermunterte, durch Zuwerfen eines Stücks seines Pelzes seine struppige 
Haut schuf, bis in die Gegend von Reval, welches er baute; seine Nacht
lager sind noch jetzt zu sehen91. Bei Assama, zwischen klein Marien und 

Wesenberg, vertrieb er die am finnischen Meerbusen gelandeten Feinde; 

sein Niesenroß stürzte aber bei einem Sprunge von einer Bergspitze zur 
andern und aus dessen Bauche entstand der noch jetzt vorhandene und 
vom Helden verfluchte Sumpf mit vier Gruben, die durch die Füße des 
Pferdes hervorgebracht sind. Ein ander Mas, als er sich in eine Wildniß 

an der Aa zurückgezogen hatte und sein Heer von den Eisenbekleideten 
Männern aufgerieben worden, kamen drei derselben und forderten ihn zur 
Unterwerfung auf, er schleuderte sie aber bis tief in die Erde. Einen 
andern Unterhändler schickte er an die Aa, um seinen Stab herauszuzie
hen, an dem ein Krebsköder befestigt war. Dieser vermochte es nicht, 
denn der Stab war ein Baumstamm und der Köder ein Pferd; der Riese 
zog sie heraus und sagte zu dem Unterhändler, gehe zu den Deinen und 
sage ihnen, was du gesehen, ich bin zu gewaltig, um euch zu dienen, und 
bedarf euer nicht, um zu leben. Sein Tod erfolgte durch sein eignes 
Schwert, welches ihm beide Füße beim Durchwaten durch den Bach ab
schnitt. Er hatte selbst früher dem Schwerte aufgettagen, die Beine des
jenigen, der es getragen, abzuschneiden, wobei er aber den Zauberer 
meinte. Sein Körper bedeckte eine Lofstelle Landes, sein Stöhnen drang 

bis in den Himmel, von wo Freunde kamen und vergeblich Kräutersaft 
in die Wunden gossen. Sein Geist schwang sich zu den Göttern. Alt
vater wurde darüber besorgt und trug ihm, um ihn zu beschäftigen, auf, 
Ordnung in der Hölle zu halten. Nach einer andern Sage werden Spuren 
seiner Finger, einen Fuß lang, noch jetzt in einem Steinblocke am Peipus 
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beim Gesinde Persekiwwi gezeigt. Diesen soll der Niese vom jenseitigen 
Ufer herübergeworfen haben, um einen Wolf zu todten, der ein Lamm 
zerriß. Er soll das Land beherrscht und ihm Ueberfluß verschafft haben, 
bei der Erscheinung Christi aber völlig verschwunden, und an die Pforte 
der Holle genagelt worden sein. Auch zeigt man hart am Sadjerwschen 
See seinen Stuhl, einen Felsen von 1 % Menschen Höhe, mit einer Rück- 

wand und zwei rohen Lehnen, der von dem Körper des Riesen diese 
Gestalt erhalten haben soll. Dasselbe berichtet Saro vom Starkater 92. 
Auch in Oesel sind Sagen von einem Riesen, Toll genannt, welcher 
Wannem in Töllist (bei Arensburg) war und seinen Kohlgarten in Runo 
hatte, wohin er durchs Wasser ging. Als er starb, trug er seinen Freun
den auf, ihn zu rufen, so bald der Feind käme. Von einem muthwilligen 
Knaben einmal gerufen, erschien er, sah daß er nur geneckt war, und er

scheint seitdem nicht lieber93.
Eine unmuthigere Sage ist die esthnische, von dem Morgen- und 

Abendroth, welche die Leuchte am Himmel auslöschen und wieder anfachen, 

einst Diener und Dienerin Altvaters, aus dem Geschlechte, dem ewige 

Jugend verliehen war. Sie entbrannten in Liebe gegen einander und 
Altvater wollte sie ehlich verbinden, sie wünschten aber ewig Braut und 
Bräutigam zu bleiben. Rur einmal im Jahre kommen beide auf vier 

Wochen zur Mitternachtsstunde zusammen, und wenn Abendroth die erlö
schende Sonne in die Hand des Geliebten legt, folgt darauf ein Hände
druck und ein Kuß und ihre Wange erröthet und spiegelt sich am Him
mel, bis der Geliebte die Leuchte wieder anzündet und der gelbe Schein 
am Himmel die aufgehende Sonne ankündigt. Der Alte schmückt noch 
immer zur feurigen Zusammenkunft, mit den schönsten Blumen die Fluren 
und die Nachtigallen rufen dem Abendroth zu: säumiges Mädchen, die 

Nacht ist lang 94.
Aus Kurland sind wenige Sagen bekannt. Der Tosmarsee bei Liban 

soll auf dieselbe Weise, wie das todte Meer in Palästina, entstanden sein, 
ein Zauberer, zugleich ein lettischer Herkules, den Fluthen aber ihre 

Gränzen angewiesen haben 96.
Dies führt uns auf die Bildung unserer Urvölker, die nach dem 

Zeugnisse Heinrich's des Letten, eine sehr geringe gewesen sein muß 96, 
höher vielleicht bei den kriegerischen, seefahrenden und mit mehr Einbil
dungskraft begabten und eine sehr wohlklingende Sprache redenden Esthen, 
obwohl eine dichterische Phantasie sich sehr häufig bei der größten Unwis
senheit und Sittenrohhcit vorfindet. Obwohl beide Völker die Schreib
kunst vor Ankunft der Deutschen nicht gekannt zu haben scheinen, so ist 
ihre Sprache dennoch grammatisch sehr ausgebildet, namentlich die esth- 
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msche, welche nach Fählmann9^, einem der- tiefsten Kenner dieser 
Sprache, zwei verschiedene Declinationsarten für bestimmte und unbe
stimmte Handlung und in der einen zwölf und in der andern acht ver
schiedene Casus, ferner fünf Conjugationen zählt. Das Lettische hat dreißig 
verschiedene Consonantenlaute, sechs Casus (nämlich außer den fünf 
deutschen, noch einen Locativ), nach einigen Grammatikern sechs Decli
nationen und drei oder vier Conjugationen. Aus diesem grammatischen 
Reichthum läßt sich indessen gar nicht auf eine hohe geistige Bildung des 
des Bolts schließen. Die Volkslieder der Esthen und Letten sind in neuern 
Zeiten, die ersteren von Neus und Kreuzwald, die letztern von Bütt
ner 98 gesammelt worden. Vielen, namentlich den lettischen erzählenden 
Liedern läßt sich ein hohes Alter zuschreiben, neuere werden auch wohl 

noch gedichtet und die Nationalen hängen sehr an dem alten Liederschatz. 
Selbst die esthnischen Lieder haben wenig poetischen Schwung, sie 
sind aber alle ein treuer Spiegel eines rohen und einfachen Volkslebens, 
über dessen Darstellung sie sich auch nicht erheben. Einige esthnische Lieder 
enthalten Erinnerungen aus dem Heidenthume und dem Katholicismus, 
lettische auch aus dem letztern. Manche sind Zauberlieder oder erinnern 

an die Kriege der Vorzeit gegen Deutsche und Russen und an die Unter
drückung der Eingeborncn. Andere sind elegisch. Am zahlreichsten aber 
sind bei Letten und Esthen, die auf tägliche Vorkommnisse des Lebens 
sich beziehenden, bei den Letten meist sehr kurze und häufig nur vierzei
lige Hochzeits-, Liebes-, Tanz-, Spiel-, Schaukel-, Kinder-, Fest-, Trauer

und Trinklieder, so wie die esthnischen Räthsel-, Scherz-, Spott- und 
Hohnlieder, welche letztere sich durch ihre Schärfe auszeichnen. Zur Probe 
folgen hier einige der ausgezeichnetsten esthnischen Lieder.

Die Gattenmörderin
(aus Jcrwen).

Jürgen fuhr entlang die Straße, 
Maie wallt entlang des Weges. 
Maiens Kranz wie köstlich glänzt er? 
So wie sieht auf uns die Sonne. 
Wie war Mai' im Kettengürtel? 
Co wie sieht der Mond vom Himmel. 
Sie hub Jürgen an zu speisen, 
Ihn zu speisen, ihn zu tränken. 
Sie hob an das Bett zu betten: 
Legt aufs Wasser leis das Lager 
Breitet auf den Boden Linnen.

Als zu lang sie schlafend lagen, 
Eilt die Mutter um zu wecken:
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„Auf, steh auf, o liebe Maie, 
Auf, steh auf, o meine Schnur, 
Auf, die Herde hinzuführen. 
Schon im Thau der Andern Herde, 
Steht in Stadeln unsre Herde."

Maie ging die Herde führen; 
Fragten ferneher die Freunde: 
O Maie, uns Gefreundte du, 
Warum ist voll Bluts dein Messer- 
Nächtig roth der Nebelärmel, 
Hochgcfärbt dein Haubentnchlein? 

Maie merkt es, gab zur Antwort: 
Hart traf einen Hahn ich firne, 
Einen schwedischen Sperling einstmals, 
Darum ist voll Bluts mein Messer, 
Nächtig roth der Nebelärmel, 
Hochgefärbt mein Haubentüchlein. 

„Sage, trafst du, o Maie, 
Trafst du jäh den jungen Jürgen, 
Schlugst den cingeschlafnen Gatten? 
Mai', entrinne, magst du Rettung!" 

Maie ging zu flehn der Erle: 
Eile mir zur Hülf, o Erle! 
Ihr entgegen ächzt die Erle: 
„Wie mag ich dir Hülfe bringen? 
Nieder-werd' ich noch geschlagen, 
Werd' ein wohlgetrocknet Nutzholz. 
Mai', entrinne, magst du Rettung!" 
Maie ging zu flehn der Espe: 
Eile mir z>tr Hülf, o Espe! 
Ihr entgegen stöhnt die Espe: 
„Wie mag ich dir Rettung bringen? 
Gleich wie meine Blätter beben, 
Also bebt dein Blut und banget. 
Mai', entrinne, magst du Rettung!" 

Maie ging zu flehn der Birke: 
Eile mir zur Hülf, o Birke! 
Berget mich ihr Birkenzweige! 
Ihr entgegen brüllt die Birke: 
„Wie mag ich dir Hülfe bringen? 
Anheizt man der Oefen viele, 
Bricht von mir die Badequäste. 
Hier entdecket wirft du werden. 
Mai', entrinne, magst du Rettung!" 

Sb. I. Lief. 1. ‘ 5
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Maie ging zu flehn der Tanne: 
Eile mir zu Hülf, o Tanne!
Decke du mich, dichte Rinde!

Hörts die Tanne, hat zur Antwort: 
„Wie mag ich dir Hülfe bringen? 
Nieder werd' ich noch geschlagen, 
Zimmerbalken braucht man nöthig. 
Hier entdecket wirst du werden.
Mai', entrinne, magst du Rettung!"

Maie weinte, gab zur Antwort: 
Tragt meine Gaben auf den Anger, 
Fachet dorten das Feuer an 
Mit den Garnen, mit den blauen, 
Mit den Bändern, mit den bunten!

Maie ging zu flehn dem Farren: 
Eile mir zu Hülf', o Farre!
Hörts der Farre, hat zur Antwort: 
„Steig auf meinen Nacken nieder, 
Rück zurecht auf meinen Rücken;
Weg dich führ' ich weit in's Wasser, 
Trage fort dich unter's Ufer.
Dahin nahn der Netze Männer, 
Nahn der Netze junge Männner,
Alte Garnenauserbeuter:
Werden die dich dort entdecken!"

Die Tage der Vorzeit
(aus Wiertand).

(Dem letzten der herumziehenden esthnischen Barden zugeschrieben, der im Jahre 1812 
oder 1813 starb.)

War des Würgens Zeit die Vorzeit, 
Eine lange Zeit des Leidens, 
Die der Drangsal dornenvolle, 
Stachelspitze Zeit der Narben, 
Die verzehrend zährenreiche! 
Würgegeister waren grimm uns, 
Pfaffen Rosenkränze pfetzten, 
Raffende Ritter plünderten, 
Raubende Scharen raubeten, 
Mörderschwerter, sie metzelten! 
Mehlthau war der Schlag des Schweden, 
Gallenblase das Sech des Sachsen! 
Brot der Pest, das brachten Raben, 
Hungerhafer Henkerniren.
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Aecker waren des Sachsen Atzung: 
Leden mußten uns ernähren, 
Haidekraut uns halten aufrecht, 
Uns des Spreues Speicher helfen. 
Zehnten klauten ihre Klauen, 
Den Gerichtötheil ihre Truhe, 
Geldesgroschen ihre Seckel.

Reichthum raffte des Kreuzes Vater, 
Raubte den Schatz aus dem Verschluß-, 
Brach heran zum Baum, den heilgen, 
Griff ihn an, den Gnadenbronnen: 
Traf die Art die Eiche Tara's, 
Kiro die klagende das Beil!

Stachlich war des Speeres Spitze, 
Angeschärft des Schwertes Schärfe, 
Wie behend des BogenS Bolzen!'

Goldner Bruder, mein Brüderchen, 
Theurer Knabe, du Trautester!
Rennt zu dem Runoer rüstiglich, 
Hin zu dem eisernen Volk in Eil'!
Aus des Ai'chgraun Nacken nach Turja, 
Mit des Fahlen Macht in's Siegsland. 
Wohl aus Finnland naht die Freundschaft, 
Her aus Desei unsers Gleichen, 
Her der Mann der Hüls' aus Harrten, 
Her der harte Mann aus Wicrland.

Zornig sind die Sensen WierienS, 
Hitzig Harnens Stecheisen, 
Herb lie Keulen Hienlandes, 
Turjalands Eishauen eisern.
Doch vor den Keulen deckte der Schild, 
Hielt die Hitze der Stecher auf, 
Stumpfte den Speer, den stachelhaften, 
Band das Beil, das angeschärfte, 
Zähmte die Sense, die zornige, 
Zauste die Eishauen, die eisernen ...

... Hin zur Zufluchtghöhl' entwich ich, 
Zog zurück mich zwischen Moore;
Flocht das Band deü Flehns zusammen, 
Sandt' empor der Seufzer Opfer, 
Räucherte Beruhigungen,
Meine Wünsche heimlich wispernd.

5*
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Doch der Ruff', o du mein Bruder, 
Halszerbrecher, Bärenthierlein, 
Hub an Köero hart zu sengen, 
Warf die Feuerwolk' auf Wierland, 
Mordbrand auf der Pala Matten, 
Unheil in Fellins Gefilde.

Das ist kein Rauch der Dorfesrödung, 
Das ist Rauch aus Kriegesräumen, 
Dampf zerstörter Feuerstätten, 
Ein Laurentiusrauch der Feldschlacht, 
Heerrauch feuervoller Vesten!

Reich vom Raub, des Kreuzes Vater, 
Neuer Namen Nasennetzer, 
Barg den Buhlen binnen Garben, 
Hinter der Hürde Volk den Mörder. 
Und der Sachse, schlangenschleichend, 
Eine Eider, abgeglättet, 
Zocht, uns jetzt in's Sklavenjoch ein, 
Ins Geschirr mit ehrner Schlinge.

Dies nicht ist des Abends Nöthe: 
Ist des Würgens Jeuerröthe, 
Von den Sturmes Spiel die Nöthe, 
Von der Brüder Blut die Nöthe, 
Die, am Himmelsrand geronnen, 
Säumt die Wolken wie mit Zacken. 
Stand erstarrt der Abendstern da, 
Stand bestürzt der Morgenstern da, 
War des Mondes Wang' erblichen.

Die Tage der Unterjochung
(aus Pleskau).

Brüderchen, sehet, immer sann ich, 
Wo der Vorzeit Kund' ich finde, 
Unter Kallewi's Grabesklinte 
Feiern stumm der Vorzeit Tage!

Dies doch sing' ich, dies doch spend' ich. 
Welche Zeitung mir im Zwielicht, 
Welche Kunde ward im Mondschein. 
Wären sie, wären sie doch nur zwiefach. 
Doch nur dreifach mir gesammelt: 
Auferftchn würd' unsre Lust dann, 
Unser Lied erstehen lieblich, 
Wohl dann kämen zu Kunden wir!
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Flücht'gen Fußes, der Geister Schemen, 
Schweigsamen Schattenlands Geschlecht, 
Festgefesselt das Wort im Mund, 
Geben keine der Kunden, keine!

Sehet, seht, ich sinn' und sinne, 
Wende forschend mich zur Vorzeit: 
Gott nur kennt der Zukunft Zeiten, 
Die des neuen Jahres namhaft.

Sieh, was ich dir sagen will: 
Tobten der Tod' im Sommer dreie; 
War der erst' ein arges Sterben, 
War der andr' ein Seuchewürgen, 
War der dritte des Fremden Fahnden. 
Fing der Fremd' uns ein zu Sklaven, 
Kettet' uns zu Zwingherrnknechten, 
Bog uns ihm zu Bothenläufern.

Brüderchen, was soll ich singen? 
Traurig tönt das Lied der Thränen! 
Sklavenschicksal ist ein zu schweres!

Du mein Dorf, du mein goldnes, 
Du mein Dorf, in dem ich aufwuchs, 
Ort, in' dem ich einst gelebt!
Dort erwuchsen keck die Kinder, 
Stiegen stattlich die Töchter auf! 
Das ist erst ein Dorf das unsre!
Hüben Hufen, oben Aecker, 
Hüben Hufen Heu zu mähen, 
Oben Aecker Brod zu säen, 
Mitten drin des Dorfes Linnen. 
Unser Dorf, das duftet Kümmel, 
Unsre Felder scheinen Schwefel, 
Stehn am Engweg Stachelbeeren, 
Stehn des Zaunes Stäbe würzig. 
In der Aepfel Duft die Höhe.

Schwind', o Dorf du, schwank', o Dorf du, 
Schwind', o Dorf, wirst du gepriesen, 
Als ein guter Ort gcehret!
Moraftmoder, Eckelcrde, 
Seelenmord der Menschenkinder, 
Du der Töchter Tadelstätte, 
Mutterkinderkränkungsstätte!
Ja, mein eignes Dorf das preis ich,
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Meinen eignen Ort den ehr' ich: 
Das ist erst ein Dorf das unsre! 
Auf dem Felsen wie ein Münster, 
Aus dem Klint wie eine Kirche, 
Auf dem Berge wie ein Bildchen! 
Drin nur dürft'ger als ein Städtchen, 
Mindern Werths, als Wesenberg ist, 
Daß nicht schaukeln Länderschiffe, 
Daß nicht schwimmen Bortenschiffe, 
Glicht anlegen Lakenschiffe, 
Nicht antreiben Tabacksschiffe.
Dort oft kamen Kaulkopfschiffe, 
Längs des Landwegs ein Wanderschiff, 
Legten an auch Lakenschiffe, 
Kamen keck des Salzes Schiffe, 
Drangen heran uns Scidenschiffe, 
Legten an selbst Lakenschiffe, 
Trieb in's Zimmer daö Tabacksschiff!

Ach ich arm und elend Spätzchen, 
Ich Ameischen blauen Rückens, 
Wohin soll mein Nest ich setzen? 
Unter harten Erdreichs Sträuchen 
Werden all zerdrückt die Eier, 
AuSgekehrt des Nestes Kleine; 
Mitgespielt des Moders Eiern!

„Gruß dir, Gruß dir, o du Kätzchen! 
Wohin wanderst du, mein Rätzchen?" 
Wandr' ins Holz, um Holz zu schlagen. 
„Stürzt das Holz dir auf den Nacken?" 
Ei, so schlüpf' ich unter Wurzeln. 
„Doch wenn du vor Hunger stürbest?" 
Nag' ich nicht des Holzes Rinde? 
„Doch, wenn sie im Hals dir haftet?" 
Klaub' heraus sie mit den Klauen. 
„Aber bricht hervor ein Blutstrom?" 
Ei, so breit' ich Butter drüber.
„Woher in der Wüste Butter?" 
Aus des alten Weibes Kammer 
Durch die Fug im neuen Fäßchen.

Um auch eine Probe von dem Wohlklange der Sprache und der Art 
der Dichtkunst zu geben, welche letztere in rhythmischen Wiederholungen,
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merkwürdiges Liedchen auf Wannemoine, den Liedergott, aus Kreuzwald 

Sammlung in Orginal und Übersetzung:

Er der Liedersäng' Ersinner, 
Sangerfinner, Liedergockel, 
Wanemuine, der witzreiche, 
Saß am Berghang hingebogen, 
Hingebogen bei der Tanne, 
Lauschend auf der Lerche Rufen, 
Auf der Singedroffcl Seufzen, 
Auf des Kuckuks goldnes Kucku, 
Auf der Nachtigallen Schlagen, 
Auf des Niftevogels Flüstern, 
Auf des Täubchens turtelnd Girren, 
Auf der Vogelwittwe Weinen. 
Danach ordnet er die Worte, 
Er die Worte, wohl gebunden, 
Liederklänge, lustdurchglühte, 
Der Bekümmernisse Klagen, 
Daß er damit Iugendscherzen, 
Trauerssnnes Traurigkeiten 
Seinen Liedern einverleibe, 
In Gesängen sie versöhne.

Laulo loode luuletaja 
Luuletaja, laulo kikkaS; 
Wanemuine nuiste rikas 
Jstus künkal küürakile 
Küürakile kuuse alla 
Kuulas kiuro kutsumista, 
Laulo rääfta rääkimifta 
Kàgo kulda kukkumista 
Künnilinno loksatufta 
Pesilinno pajatusta, 
Tuwikese tuikamifta, 
Lese linno teina laulo 
Sealta seadis sonasiida, 
Sonasiida solmituie, 
Lugusiida lustilisi, 
Haledusè laigamisi, 
MiSga noore naljatusi, 
Kurda meele kurwastufi 
Lugudesse lüganesse, 
La^lodesse lepitasse.

Die lettischen Lieder haben weniger poetischen Werth, sind aber zahl

reich (bei Büttner 2854) und manche über ganz Kur- und Livland ver
breitet. Der in Oesel und der Wiek vorgefundene und vor nrcht gar 
langer Zeit von den Bauern gebrauchte Runenkalender von 13 Monaten, 
von je 28 Tagen, ist wohl ein Nachlaß der Skandinavier. Einhorn 
führt lettische und nach seiner Meinung alte Namen unserer. 12 Monate, 
an 99. Einige derselben z. B. der Birken-, Saat-, Linden- und Frost

monat (Mai, Juni, Juli und November), stimmen mit den altpreußischen 

überein ll,n. Von der tiefen Unwissenheit der Eingebornen zeigt der Um
stand, daß die Esthen bei einer Sonncnsinsterniß den Missionaren Dretnch 
tödten wollten, weil sie glaubten, er habe die Sonne gefressen (im Juni 
1191); von ihrem Aberglauben, daß die ersten zum Christenthum bekehr

ten Liven ihre Taufe im Dünawasser abzuwaschen glaubten



Fortlaufender Commentar.

Belege und Anmerkungen.

1) Seite 25. Vergl. hierüber vorzüglich die Werke des 'Prof. Kruse, seine Anastasis, 
Necrolivonica (1842) und vor Allen seine Urgeschichte des esthnischen Volks, 
stammes 1846, welche aber leider von unbegründeten Hvpothcsen wimmeln und 
den nordischen Volkssagen zu viel Glauben schenken, s. Beilage I. — Vergl. 
auch Schirren's Programm: Nachrichten der Griechen und Römer über die 
östlichen Küstenländer des baltischen Meeres 1852.

2) Odysa. XV. 460.
3) Orpheus Argonautica v. 1075 etc.
4) Vers 27—35.
5) Herodot IV. 101.
6) Pytheas von Lelewel, übersetzt von Dr. Hofmann 1838. S. 30.
7) Plinius, H. N. IV. 13.
8) Humbold's Kosmos, II. S. 411.
9) Plin. ». N. L. 37. c. 2.

10) Plin. 1. c. nach HarduinS Ausgabe, der sich auf alle Handschriften beruft.  
Kallmeper (Rig Mitth. V. 407 ff.) will lesen: Dafflia.

11) Seite 26. Bibliotheca V. cap. 31.
112) Steph. Byzant. s. v. S^.(îTltt)Vtç.

13) A ethicus Cosmograph. : C. Julio Caesare et M. Antonio Consulibus orbis ter
rer um metiri coepit.

14) Plinius H. N. 37, 11.
15) Plinius ». N. 4, 30. 27.
16) Plinius ». N. 37, 11.
17) Germ. 45. 46.
18) S. Beil. I. und Voigt Preuß. Gesch. I. 208.
19) Seite 27. Kruse, Urgesch. S. 361 f.
20) Schirren, a. a. O. S. 16 f.
21) Marc. Heracl. in Hudson Geogr. min. I. p. 15.
22) Schirren, a. a. O. S. 17—19.
23) Orig. Liv. p. 44.
24) 1. c. p. 95.
25) Slav. Alterthümer II. S. 212.
26) Kruse, Necrolivonica Tab. 21.
27) Seite 28. Plinius ». N. 11, 67.
28) Kruse, erster Bericht der Dorpater Centralsammlung 1844. S- 51.
30) Petersb. Zeitg, v- 30. Juli (11. Aug ) 1844.
31) Kruse, Urgeschichte S. 354.



73

32) Vaillant numismata Imperat. Rom. praestant. Ed. III. 1694 T. II. p. 351 
und 220. 221.

33) Kruse, Necroliv. Beil. D. S. 6 und Na pierskp's Recension bers. to. 63 ff.
34) Kruse, Urgesch. S- 393, 398.
35) Katancsich Orbis Antiquus I. p. 13.
36) De rcb. get. C. 23.
37) Nach Gibbon B. VI. S. 245, in einer Handschrift
38) Cassiodorus Var. V. 2.
39) Seite 29. Orig. Liv. p. 44. ed. Gruber.
40) S. Beilage I.
41) Ingling« Sage Kap. 5 nachWächter's Uebersetzung von Snvrre Sturlesons 

Weltkreis I. S- 18-20.
42) L. 11. c. 2.
43) Jörn, de reb. get. c. 4. 17., Paul Warnefried de gestis Longob. L. 1. c. 4.
44) Jo man d. 1. c.
45) Auctor Vitae 8. Adalberti, v. Schotti Prussia Christiana p. 58.
461 Lucas David Chron. Pruss. nach der Chronik des ersten preußischen Bischofs 

Christian aus dem 13. Jahrh.
47) Jörn, c, 4.
48) Jörn c. 17.
49) Dudo und Wilhelm us Gemmeticensis, bei Du Chesue script, norm. p. 62.

217., Saxo L IX. p 171. ed. Steph.
50) Seite 30. Ledebur, über die in den Baltischen Ländern in der Erde gesunde- 

nen Zeugnisse eines Handelsverkehrs mit dem Orient 1840.

51) f. Beilage II.
52) Seite 31. Schlözer, Altnordische Geschichte S. 543.
53) p. 58. ed. Lindebrog. script, rer. german, pars. I.
54) Saro p. 13 und 65, Petrus Olai S. 79 und 83.
55) Saro p. 27, 130, 134, 156 u. a.
56) Seite 32. Geiser, Gesch. Schwedens. 1832. I. S. 22.
57) L. c. I. S. 189.
58) Ingling« Sage Kap. 29, 38, 43.
59) Seite 33. Geiser, Gesch. Schwedens. I. S. 43.
60) Geiser, Gesch. Schwedens. I. S. 44.
61) Dahlmann, Gesch. Dänemarks 1840, I. S. 62, nach dem Zeugnisse des Asser 

Ann. rer. gest. Aelfredi ad A. 878 ed. Wise p. 32.
62) Constantinus de administrando Imperio Pars II. cap. 9 bei (Stritt er Russin 

T. II. pag. 982., Adam Brem. hist. eccl. lib. II. cap. 13
63) Der Großfürst Jaroslaw Wladimirowitsch hcirathete nach Nestor eine Tochter des 

schwedischen Königs Olaf Schooßkönig und seine Tochter Elisabeth den König 
Harald Haardrade von Norwegen; Wladimir Monomach eine englische Prinzesssn 
und sein Sohn Mstislaw eine schwedische.

64) Grimm über die deutschen Runen 1821, S. 39., Heimökringla, Wachter I. S. 22.
65) .Hueck de cran. Esthon. 1838.
66) Seite 34. S. Beilage I.



74

67) Paucker in den Sendungen der kurl. Gesellsch. II. S. 105 ff. Um das I. 
1192 sollen Kuronen einen Geistlichen in Finnland gefangen genommen haben.

68) Saro p. 13 ed. Klotz.
69) Saro p. 26-29, Petrus Olai S. 79.
70) Saro p. 38 und 65, Petrus Olai S. 83.
71) Job. M. S. 115.
72) Job. M. S. 123.
73) Job. M. S. 156.
74) Jo h. M. S. 157 und 166.
75) Seite 35 Saro p. 154-236, Petrus Olai S. 85.
76) Kruse, Urgeschichte S. 436 und russische Alterthümer 1844, I. S. 17.
77) Inglinga Sage Kap. 37.
78) Inglinga Sage Kap. 45 und Petrus Olai S. 89.
79) Saro S. 224, Petrus Olai S. 100., Inglinga Sage und Fragment der 

Skjöldunga Sage, herausgegeben von Rasn.
80) Saro, Vorrede zu seiner dänischen Geschichte S. 69.
81) Seite 36. Leitfaden zur nordischen Alterthumökunde, herauSgegeben von der 

königl. dänischen Gesellschaft für N. A. 1837. S. 76.
82) Einhorn, H. L. pag. II., Hupet topographische Nachrichten S. 183, Kruse 

Urgeschichte S. 212. ff.
83) Brandis Chronik ed. Paucker S. 14.
84) Hiärn (Monumenta Liv. Ant.), S. 2 und 3.
85) Thun mann, Untersuchung über die Geschichte einiger nordischen Völker. S. 24.
86) Die Belege hiezu und zum Folgenden s. in der Beilage I.
87) Büttner im Jnlande 1836. Nr. 9., Sp. 137 f., Watson in den Verhandl. 

der kurl. Gesellschaft für Lit. und Kunst. II. 1822. S. 285.
88) Orig. pag. 44.
89) Seite 37. S. Beilage II.
90) Saro S. 268.
91) Torfaeus, Hist. Norv. T. II. p. 486.
92) Heimskringla I. pag. 109, 110 Kap. 33 und 34., Wächter pag. 221. 222., 

Rußwurm Eibofolke I. S. 28 f, wo mehrere einzelne Züge aufgezählt 
werden.

93) Seite 38. Voigt Pr. G. I. S. 236.
94) S norre Sturleso n und nach ihm Hiärn S.60., JohannesMagnusS.641.
95) Adam Bremen sis, Hist. eccl. 1. II. cap. 13.
96) Heimskr. cap. 21.
97) Kirchengeschichte cap. 13., De situ Daniae pag. 56.
98) De administrando Imperio Pars IL cap. 9. bet Stritte r Russia T. II. pag. 982.
99) Seite 39. Kruse, Necrolivonica. Beilage Münzen: S. 10.
100) Edmundar Sage. Haffn 1833. S. 59.

1) „ lnTna, äiiM'kio.ia, Kop<"b, JlhTbnijin, .Insii., Jlsxt, Bchch. h llpyccH, 
HH»,^h npcc*,iflTb ki. Mopm Bapa?Ki.oii) s. Schlözer ' s Nestor Bd. II. 
S. 24, 30. Unter den Völkern, welche mit Oleg gegen Konstantinopel zogen, 
nennt Nestor die Tschuden, aber sonst keine Bewohner der Oftseeprovinzen.



t

75

2) Petru s Olai, S. 117., König Erichs des Pommern Historia gentis Danorum 
pag. 267. ed. Lindenbrog.

3) Sjögren, in den Memoiren der Petersb. Akademie, historisch-philologische Classe 
T. I. u. III. 1830.

4) Nestor zum I. 1037.
5) Adam Bremensis pag. 58.
6) Saro. S. 213.
7) Saro. S. 334.
8) Saro. S. 213.
9) Seite 40. Chronik ed. Paucker S. 41, darnach auch in Lode's Chronik (im 

Auszuge in Wrangel's Chronik) S. 18. 21. ed. P aucker.
10) Hiärn S. 63.
11) Lib. VIII. pag. 711.
12) Bei Langebeck I. S. 38.
13) Sahm, Gesch. Dänemarks 1777. S. 56. — Hüllmann, Geich. Dänemarks 

1796. S. 102. — Dahlmann, Gesch. Dänemarks S. 205.
14) Palazky, Gesch. von Böhmen I. S. 325.
15) Petrus Olai, Chron. reg. Dan. in Langebe ck Script, rer. Dan. I. p. 124.; 

Chron. Dan. ibid. II. p. 437. Ueber Huitfeld, der aber das Kloster in Reval 
irrthümlich Padis nennt, f. Arndt in Bunge's Archiv II.

16) Dies behauptet Kruse, der für die Aechtheit der Urkunde ist, in seiner Urge
schichte S. 514 ff., wo auch das Facsimile der Urkunde zu sehen ist, s. auch Vergl. 
der gel. esthnischen Gesellschaft zu Dorpat I. 2. S. 63. Dagegen Paucker in 
seiner Ausgabe von Brandis Chronik S. 42 und Bunge's Archiv 1843. II 
S. 82.

17) Seike 41. Bunge, U. B. Nr. 723.
18) Bunge's Urk.-B. Nr. 729. Die ältesten, auf das Kloster bezüglichen Urkunden 

find erst aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrh., nämlich die Bulle Papst Aleranders 
IV. am 27. April 1855 (Bunge's Urk.-B. Nr. 319) und der Freibrief der 
Königin Margaretha von Dänemark vom 1. August 1267 (Bunge's Urk.-B. 
Nr. 458). Hingegen scheinen die Urkunden von den Jahren 1286, 1302, 1350 und 
1345 unächt zu sein, da diese Jahreszahlen nicht zu den Negiernngsjahren der 
als Aussteller derselben angegebenen Könige passen und eS muß daher in diesem 
Kloster eine wahre Urkundenfabrik stattgefunden haben.

19) Brandis Chronik S. 40.
20) Petrus Olai Chronik (Langeb. I. S. 119).
21) Saro, Hist. Dan pag. 515.
22) s. Urk. bei Gruber, Orig. Liv. pag. 232. Vergl. die ausführliche Schilderung 

von Paucker (die Regenten Esthlands S. 62—69).
23) Verschiedene Annalisten bei Langeb. I. S. 121, 164, 179, 180, 252, 342.
24) Annales Olai bei Langebeck I. S. 181.
25) Paucker in den Sendungen der kurl. Gesellschaft für Literatur und Kunst II. 

S. 105 ff.
26) Adelung, über die Korsunschen Thüren in Nowgorod.
27) Orig. Liv. p. 129, 147, 156. — Petr us O lai, Exe, ex hist. Dan. ad 

annum 1219.



76

»!

28) Orig. Liv. p. 9.
29) Seite 42. 1. c. ad a. 1219
30) Gutalagh, herausg. von Schildener 1818. S. 106.
31) Gutalagh, Kap 3.
32) Gutalagh, Schildener I. S. 106 und Vorrede S. 43.
33) S. die Urkunden bei Sartorius, urkundliche Gesch. des Ursprungs der deut- 

schen Hansa II. S. 5.
34) Lappenberg, Gesch. der deutschen Hanse Theil I. S. 6—11. Theil II. Nr. 8.
35) 43. Strahl de Commerciis quae Germani cum Russis exercuerunt 

1834. p. 5.
36) Nestor Regiom. ad a. 1106, 1129.
37) Karamsin, Gesch. Rußlands II. S. 124.
38) Orig. Liv. ad a. 1208, 1211.
39) Nestor Regiom. ad a. 1186.
40) Karamsin III. 49.
41) Strpkowski, Chronik von Litthauen 17ß6 S. 24.
42) Kruse, Urgesch. S. 555.
43) Seite 44. Ind. Nr. 2583. Verhandlung der polnischen Gesandtschaft mit dem 

Ordensmeister, vom Februar 1513, bei Gelegenheit eines Einfalls der Russen in
• Litthauen.

44) Npenstädt S. 127.
45) Gruber, p. 204. (Lappenberg, Hamb. U.-B- Nr. 280.)
46) Gruber, p. 146.
47) Sartorius-Lappenberg, urkundliche Geschichte des Ursprungs der deutschen 

Hanse I. S. 7 f.
48) Orig. pag. 57.
49) Seite 45. Historia lettica 1649, Reformatio gentis letticae 1636., Widerlegung 

der Abgötterei 1637 in den Script, rer. liv. II.
50) De sacrificiis et idolatria veterum JLivonum et Borussorum, ibid.
51) Der einfältigen Esthen abergläubische Gebräuche, ibid.
52) Seite 46. Hueck, Darstellung der landwirthschaftlichen Verhältnisse in Efth-, 

Liv- und Kurland. 1845. S. 1—45. — Rathlef. orographische Skizze von 
Liv-, Esth- und Kurland. 1851.

53) Livländische Jahrbücher der Landwirthschaft Bd. VIII. S. 70. 1833.
54) Harthausen, die ländliche Verfassung in den Provinzen Ost- und Westpreu- 

ßens. 1839.
55) Seite 47. LöwiS, über die ehemalige Verbreitung der Eichen in Liv- und Esth

land S. 238 ff. 1824.
56) Alnpeke, V. 344. 345.
57) Bock, Naturgeschichte von Preußen Bd. III. S. 25, 27.
58) Strauß, denkwürdige Reisen 1668. S. 66, 67.; Brand, Reisen durch Preu- 

ßen, Ehurland, Liefland u. s. w. (im I. 1673). Wesel 1702. S. 134, 143, 156.
59) Olearius, Repse nach Muscau und Persien u s. w. 1663. S. 156.
60) Aprorum et ursorum aliquibus in partibus magna multitudo, ut subinde ag

mina eorum videas.
61) Die wirkliche Existenz einer Landschaft dieses Namens geht aus den zwei Thei--



77

lungSurkunden vom I. 1253 (Mitth. IV.) hervor, in welchen die obigen Pro
vinzen vorkommen. Möglich, daß der Name Bihavelanc, (wie Kallmeper in 
seiner Recension der Kruseschen Urgeschichte im Jnlande von 1848 vermuthet 
hat), aus den Worten Pügawa (in der Gegend von Jwanden) und LangiS, der 
Fluß Lange, welche beide im Vertrage vom I. 1230 (Silv. Docum. Nr. 45) als 
Kilegunden vorkommen, gebildet worden ist. Dieser Vertrag, so wie die beiden 
übrigen aus dem I. 1230,-können aber nicht als für die Eintheilung des westli
chen Kurlands maßgebend angesehen werden, denn außer einer später nicht mehr 
erwähnten Provinz Esestua oder Durpis (um Durben) kommen in der einen, nur 
einzelne Kilegunden und in den beiden andern, außer Bandowe und Wanenia 
(Wende), nur einzelne Dörfer (Villae) und Oerter (Loci) vor.

62) S. Kap. I. und Beilage I.
63) Alnpeke, V. 6853, 6846, 6865.
64) Seite 48. Hist. Jett. p. 1,
65) . Verhandl. der esthn. gel. Ges. III., 1. S. 40, vergl. NeuS, Revals sämmtliche

Namen, und Inland Nr. 48. 49. 52 von 1855.
66) Seite 49. Luce, Beitrag zur ältesten Geschichte der Insel Otsel 1827. S. 152.
67) Seite 50. Einhorn, hist. Lett. cap. X.
68) Orig. Liv. pag. 71, 77, 119.
69) Lukas David, preuß. Chronik IV. S. 3.
70) Orig. pag. 82.
71) Alnpeke, V. 342 ff.
72) Orig. pag. 43, 86.
73) 1. c. pag. 14.
74) 1. c. pag. 8.
75) Orig. p. 38. “Vulneratur passim hostium nuditas a sagitta volante.“
76) Ein Horn, hist Lett cap 8.
77) S. Graf Melltn in Hupel's nord. Miocellaneen St 15—17 und neue, St. 9 

und 10, — Hagemeister, über die Pilökalni in den Mitth. II. S- 133 ff. — 
Hueck, in den Verhandl. der gelehrten esthnisch. Gesellschaft. I. Stück 1.

78) Orig. p. 73.
79) Seite 51. 1. c. p. 97.
80) 1. c. p. 135.
81) I. c. p. 40.
82) 1. c. p. 4.
83) 1. c. p. 73, 97, 162.
84) 1. c. p. 64, 86, 153.
85) 1. c. p. 13, 55, 56, 64, 77, 119, 137, 153
86) 1. o. p. 103.
87) 1. c. p. 98.
88) 1. c. p. 77, 153.
89) 1. c. p. 67.
90) Voigt, Gesch..Pr. I. S. 545.
91) Orig. p. 77, 104.
92) Orig. pag. 28.
93) 1. c. p. 28, 103.



H
h

78

94) Chronik Kap. 6.
95) Seite 52. S. Beilage II.
96) Voigt, Geschichte Pr. I. S. 550.
97) Orig. p. 76. . ; 1 ?
98) 1. c. p. 8.
99) TrpggwasonS Sage c. 57.
100) Orig. pag. 28.

1) De situ Daniae 77.
2) Adam Brem, de situ Daniae, 75. — Orig. Liv. ad a. 1203 u. 1225.
3) Torfaei hist. Norv. T. II. p. 158.
4) Löhne, Zeitschrift für Münzkunde 1842. S. 82.
5) Karamsin, I. Anm. 288 u. 486. II. Anm. 64 in Betreff des Werths der 

Nogaten.
6) Arndt, Chronik II. S. 177. Anm.
7) Seite 53. Arndt, Chronik II. S. 30.
8) Chronik Kap. V.
9) Karamsin I. S. 200 ff. 384. Anm. 483 ff.

10) Orig. pag. 1. U. 9.
11) De situ Daniae p. 75 f.
12) Orig. Liv. p. 57.
13) Nyenstädt's Chronik, Kap. 5 u. 6.
14) Seite 54. S. z. B. Origines p. 100 ll. 101.
15) Orig. Liv. p. 37,
16) Orig. p. 70.
17) Orig. Liv. p. 178 „illudentes eas et copulantes alias (für aliquas) sibi in 

uxores.“
18) 1. c. p. 155.
19) Luce, Beitrag zur ältesten Gesch. der Insel Oesel. S. 72 ff. — Hiärn S. 41.
20) S. auch Duisburg, preußische Chronik Th. II. Kap. 5.
21) Orig. p. 45.
22) 1. c. p. 100.
23) Kelch S. 31.
24) Duisburg 1. c.
25) S. z. B. Arndt's Chronik S. 7, 32, 35, 39, 50, 66, 68, 69 u. 8.
26) Orig p. Ó2.
27) Orig. p. 86. Das Wort calcatione könnte ein Anschlägen an die Fersen bedeuten 

und würde dann mit dem von Tacitus in seiner Germania c. 2. geschilderten 
Gebrauche der Deutschen „frameas concutiunt“, ziemlich übereinftimmen.

28) Orig, ad Alb. a. 9 § 7.(p. 51), 10. § 2. (p. 55), 24. § 7. (p, 155) etc.
29) Orig p. 8.
30) Seite 55. Saxo hist. Dan, lib. 14.; Dittmar Merseburg, c. 17.
31) Orig. p. 46.
32) Orig. p. 14 U. 100.
33) Orig. p. 19 u. 120.
34) 1. c. p. 41.
35) 1. c. p. 108, 110, 134.



79

36) Urkunde des O- M. Goswin vonHerike, vom Tage Dionysii (9. Octbr.) 1349.
37) S. z. B. Orig. p. 70.
38) Orig. p. 118, 119.
39) Orig. p. 30, 55 (von Litthauern und Semgallen).
40) z. B. Orig. p. 77, 137.
41) 1. c. p. 30, 71, 120, 123,
42) 1. c. ad Alb. a. 13. § 7.
43) 1. c. p 82.
44) 1. c. p. 21.
45) 1. c. p. 13, 23, 93.
46) Duisburg 1. c.
47) Orig p. 58, 119, 68. Alnpeke, von den Samaiten V. 3870 3890.
48) Einhorn 1. c. c. 13. — Hiärn S. 42.
49) Bunge'S Arckiv V. S. 170.
50) Bähr, die Gräber der Liven 1850. S. 17.
51) 1. c. c. 13 , Reform, gent. lett. c. 6.
52) Der Esthen Gebräuche S- 23.
53) Beschreibung aller Nationen deö ruff. Reichs, Petersb. 1776.
54) S. Beilage 2.
55) Seite 56. Orig, ad Alb. a. 8. § 10. (p. 39), 7. § 2. (p. 29), 10. § 2. (p. 54),

21. § 4. (p. 131).
56) Orig, ad Alb. a. 9. § 5. (p. 50), 13. § 1. (p. 72. 73), 15. § 7. (p. 93).
57) 1. c. ad Alb. a. 21. § 7. (p. 134), 19. § 3. (p. 119).
58) 1. c. ad Alb a. 8. § 8. (p. 38), 14. § 4, (p. 89), 19. § 2. (p, 118).
59) 1. C. ad Alb. 5. § 5. (p. 25); Alnpeke v. 1700. 1729.; Unterwerfungsvertrag

der Kuren v. I. 1230. (Grub. Sylv. Docum.)
60) 1. c. ad Alb. a. 19. § 5. (p. 120).
61) 1. c. ad Alb. a. 10 § 6. (p. 58).
62) Alnpeke, Vers 3783, 3790, 3786, 3824, 3872, 4007, 4023.
63) 1. c. ad Alb. a. 13. § 7. (p. 80), 21. § 7 et 9. (p. 133. 137).
64) 1. c. ad Alb. a. 18. § 2. (p. 109).
65) 1. c. ad Meinh. § 10. (p. 8), ad Alb. a. 10. § 6. (p. 56), 13 § 3. (p. 76), 28

§ 5. (p. 181). Schwerlich gab es also einen Adel und Priesterstand, wie Bon- , 
nell (int Jnlande 1852) muthmaaßt.

66) Nyenstädt, c. 3. — Dionysius Fabricius S. 11.
67) Hist. lett. c. 10.
68) Seite 57. Magazin der lett. litt. Gesellschaft III. 1838. S. 142 ff.
69) De sacrificiis et idolatria veterum Borussorum, Livonorum et aliarum gen

tium in den Script. Liv. II.
70) Orig. pag. 7, 51, 88.
71) Seite 58. Hist. lett. cap 3.
72) Dionys. Faèricius, pag. 8. — Kirchenvisitation von 1613 in Hupel's 

neuen nordischen Mise. St. 11 u. 12. S. 529.
73) Einhorn, ref. gent. Lett. cap. 2—4 et 7.
74) Orig. pag. 7.
75) Alnpeke, V. 4680, 4700, 6087.



'80

76) Orig, pag. 88, 89. — N yenstädt Kap 3.
77) Orig. pag. 61.
78) Orig. pag. 7.
79) Alnpeke, V. 24, 85.
80) Seite 59. S. Thomasson, finnische Mythologie bearbeitet von Peterson in 

R osenplänter's Beiträgen zur genauen Kenntniß der esthnischen Sprache, 14. 
Heft, 1822, meist nach altfinnischen Liedern.

81) Orig. pag. 149.
82) Orig. pag. 148. Der Hain lag „an der Gränze Wirlands" wie Heinrich d. 8. 

sagt, wohl in der Nähe des von ihm Kettis genannten Dorfs (heute Katko). 
Ueber den Berg Ebbafer s. Knüpffer im Jnlande 1836. Nr. 22. 23. Er 
zeigt auch (Nr. 51), daß Tharapita und nicht Tharapilla zu lesen ist.

83) De situ Daniae p. 94.
84) Alnpeke, V. 3759-3763.
85) Seite 60. Fählmann, im Anhänge zu Böcler'S Werk über jdie Esthen in 

den Script. Liv. II. S. 684,
86) Knüpffer im Jnlande 1836. Nr. 51.
87) Erdmann, die historische Wichtigkeit des Namens Dorpat (das der Vers, in 

Asien wicderfinden will) in den Arbeiten der fini. Gesellschaft für Litt, und 
Kunst 1850.

88) Nach Kreuzwald, (Mythische Lieder der Esthen. 1854. S. 47.) für Altvor
malige oder Aktvordere, indem „in muinc auch der Begriff von muiste vormals, 
hereinspielen mag."

89) Seite 61. Fählmann in Script, rer. Liv. II. S. 681.
90) S. Neus, die Namen Revals. 1849.
91) Seite 62. Verhandlungen der gelehrten esthnischen Gesellschaft, Bd. I. Heft 3; 

Znland 1836. Nr 32, nach aus dem Munde mehrerer Esthen gesammelten Sagen.
92) Seite 63. K ruse, Urgeschichte S. 182 ff.
93) Luce, Beitrag zur ältesten Geschichte der Insel Qesel S. 41. u. Kruse 1. c.
94) Kruse 1. c. S. 185.
95) Kruse 1. c. S. 187.
96) S. die Berhandl. der esthnischen Gesellschaft, Bd. I. u. II.
97) Seite 64. S. die Verhandlungen der esthnischen Gesellschaft, Bd. I. u. II.
98) Kreuzwald und Neus, mythische uird magische Lieder der Esthen 1854. — 

Neus, esthnische Volkslieder 1850—1852, 3. Abth. — Büttner, der ketten 
Lieder 1841 im VIII. Bande des Magazins der lettisch litterarischen Gesellschaft. — 
Inland 1846 Nr. 13.

99) Seite 71.. Hist, Jett c. 5.
100) V oigt, Geschichte Preußens I. S. 563, nach Prätorius Schaubühne S. 405.
101) Orig. p. 6 et 7.



81

Zweiter Abschnitt. 

A e 8 e r s'N ch t.

Die Geschichte der dem Kaiserthum Rußland cinverleibten deutschen 
Ostseeprovinzen theilt sich bis zur Epoche ihrer Vereinigung mit demsel
ben in zwei Zeiträume, die einen wesentlich verschiedenen Charakter an 
sich tragen. Im ersten erscheinen sie als selbstständige Glieder des deutschen 
Reichs, als deutsche Territorien und unter deutschen Herrschern, und ihre 
Geschichte hat einen rein germanischen Charakter, später bilden sie deutsche 
Provinzen nichtdeutscher Staaten, ich sage deutsche, weil in beiden Zeit

räumen die Eingebornen nach dem Verluste ihrer Unabhängigkeit ganz 
wie deutsche Leibeigne behandelt wurden und ihr Verhältniß zu ihren Be

herrschern also ebenfalls ein germanisches war.
Der erste Zeitraum, der für die sämmtlichen Provinzen mit dem 

Jahre 1562 schließt, läßt sich füglich in vier Perioden theilen. Die erste 
geht bis zum Jahr 1237 und umfaßt die Zeit der ersten Niederlassungen 

und Kämpfe l^er Deutschen, der Eroberung und Kolonisirung des Landes 
durch den Schwertorden und den sonstigen deutschen Adel und zwar in 
Esthland unter dänischer Landesherrlichkcit, so wie die Gründung der Bis- 
thümer und Städte, bis daß der Großfürst Ringold von Litthaucn dem 
weitern Vordringen der Deutschen Einhalt thut und die Kräfte des Schwert
ordens bricht. Im zweiten Zeitraume, der mit dem Jahre 1347 schließt, 
dauern, nachdem der Schwertorden durch seine Aufnahme in den Deutsch

orden neue Kräfte gewonnen hatte, die Kämpfe mit den Litthauern und 

den Russen, den kriegerischen Nachbarn der deutschen Eroberer, mit un
gleichem Erfolge fort. Die Eingebornen werden gänzlich unterworfen 
und das deutsche Leben fängt an, sich in seinen Elementen, dem Nitter- 
und Bürgerthum, zu entwickeln, die ersten Rechtsbücher erscheinen und der 
Handel fängt an zu blühen, allein die verderblichen Streitigkeiten zwischen 
dem Orden und der bischöflichen Gewalt fangen auch schon an, die Ei
nigkeit und mit ihr die Kräfte des livländischen Staatenbundes zu schwä
chen. Gegen Ende dieses Zeitraums wird das dänische Element durch 
die käufliche Erwerbung Esthlands Seitens des Ordens gänzlich ausge
stoßen. Im dritten Zeitraum bis zum I. 1494 zeigen sich die Spuren 
des innern und äußern Verfalls. Drohend erhebt sich im Westen das

Bd. I. Lief. 1. 6 



mit Litthauen vereinigte Polen und unterwirft sich den preußischen Theil 
des deutschen Ordensstaats, während der Orden in Livland in beständigem 
und blutigem Hader mit der bischöflichen Macht liegt. Zwar demüthigt 
er dieselbe, aber in seinem Schoße verfallen Zucht und Ordnung, seitdem 
er seine Bestimmung verfehlt und keine Heiden mehr zu unterwerfen hat. 

Nicht geringer ist die gleichzeitige, sittliche Verderbtheit der Geistlichkeit 
und des Katholizismus überhaupt; nur das Bürgerthum gedeiht durch 
Munizipaleinrichtungen, Gewerbe und Handel, unter dem Schutze des 
mächtigen Bundes der Hanse, und in den Bisthümern bilden sich land
ständische Verfassungen, die einzige Garantie provinzieller Eigenthümlichkeit 
gegen gleichzeitige und spätere Unterdrückung. Der vierte Zeitraum ist 
der der Auflösung der politischen und religiösen Elemente des mittelaltri- 
gen Lebens. Geistlichkeit und Orden gehen in Ueppigkeit und Sittenlo
sigkeit unter, von der auch die übrigen Stände, trotz der reinigenden Macht 
der Kirchenreform, einigermaßen behaftet erscheinen. In Preußen löst 
der Orden sich auf und durch die Kirchenreform werden die Grundfesten 
des politischen Lebens in den Ostseeprovinzen erschüttert. Plettenberg's 
Versuch, eine politische Einheit zu gründen und die Bisthümer dem Orden 

zu unterwerfen, mißlingt und seine glänzenden Siege über die Russen schaffen 
zwar auf ein halbes Jahrhundert Ruhe, allein dann ergießt sich die rohe 
Naturkraft des gewaltigen Nachbarstaats verheerend über die Provinzen 
und zwingt sie in der Unterwerfung unter fremde Mächte eine precäre und 
durch mancherlei Uebelstände verbitterte Sicherheit zu suchen.
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Erster Zeitraum.
Deutsche 3t'osorüfinnig uni) Anterwersung des Landes, 
dis zur Vereinigung des tzchmertordens mit dem 

Deutschorden.
1159 — 1337.

Kapitel I.

Erste Berühmng der Deutschen mit den Eingebornen, durch 
Handel und Bekehrung, unter den Bischöfen Meinhard und 

Berthold.
1 1 5 9 — 1 1 98.

Durch den vom halbdeutschen Wisby aus mit unsern Ostseelanden 

getriebenen Handel mußte die Kunde derselben nach Deutschland gelangen, 
allein erst die fortschreitende Germanisirung der Ostseeküste von Schleswig 
an bis zur Weichsel durch Heinrich den Löwen, ebnete den Weg zur An
knüpfung direkter Verbindungen mit dem noch heidnischen Livland unter 
Umgehung der Zwischenstation Wisby Hiezu trug besonders die Wie

derbegründung der "wendischen, im I. 1134 von Ratzau, Fürsten von Rü
gen, zerstörten Stadt Lübeck, durch Adolph II., Grafen von Nassau, im 
I. 1143, mächtig bei. So viel aus den in ein sagenhaftes Dunkel ge- 
hüllten Berichten über die erste Aufsegelung Livlands erhellt, so waren 
cs doch nicht Lübecker, sondern nach Heinrich's des Letten bestimmten 
Zeugnisse Bremer Kaufleute, welche im I. 1159 die erste Fahrt nach 
Livland machten, nach spätern Annalisten Bremer und Lübecker vereint. 

Heinrichs Zeugniß wird noch durch andere Umstände unterstützt. Schon 

seit dem 11. Jahrh, war Bremen eine bedeutende Handelsstadt und die 
kirchliche Metropole von ganz Skandinavien, auch im I. 1158 von Kaiser 
Friedrich I dazu bestätigt2, obwohl die Päpste die skandinavischen Reiche 
von dem allzumächtigen Erzbisthume allmälig schon getrennt hatten. Rüs- 
sow nennt am Anfänge seiner, dem Bremischen Rathe zugeeigneten Chro
nik, Bremen die Mutter vieler livländischer Städte und sagt, es habe 
ganz Livland aus der Taufe gehoben. Lübeck hingegen war im I. 1157 
durch eine Feuersbrunst zerstört worden und erstand erst allmälig aus der 
Asche. Seine spätere politische und Handelsgröße kann denn wohl zu 

der von jüngern Chronisten aufgcnommenen Sage, daß Lübecker mit Bre
mern vereint, oder nach Lübecker Schriftstellern sogar allein, die erste Liv- 

6* 
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landsfarth gemacht hätten, Veranlassung gegeben haben. Die Beweggründe 
zu derselben und ihr Gang, werden von dem ritterlichen Alnpeke mit 
dichterischer Anschaulichkeit geschildert. Der Handelsgeist war es, der 
deutsche Kaufleute bewog, Schiffe in die Ostsee auf Entdeckungen auszu
schicken. Der Sturm trieb sie in die Dünamündung und so wurde der 
livländische Hafen, wie Heinrich d. L. sich ausdrückt, für Deutschland 

entdeckt und zugängig gemacht. Mit den Eing^ornen fing sogleich ein 
Tauschhandel an, der nach Alnpeke und spätern Chronisten durch Ge

waltthätigkeiten Seitens der Liven unterbrochen, nach einer tapfern Ge
genwehr der Deutschen wieder hergestellt wurde. Dieser Verkehr erneuerte 
sich alle Jahre, bis endlich der Erzbischof von Bremen hievon Künde er
hielt und Meinhard, einen bejahrten, aber glaubenseifrigen Mönch des 

ihm unterworfenen Klosters Segcberg, nach Livland zur Bekehrung der 
Eingebornen auf einem Bremerschiffe absandte. Dies geschah etwa um 

das I. 1 186. Derselbe baute nach H einri ch d. L. die erste Kirche im Dorfe 
Ik es ko la (Uerküll) an der Düna, zu der er den Grund von den Einge
bornen kaufte und der er später auch noch einen Augustinerconvent hinzufügte. 
Da die Deutschen keine bewaffnete Macht besaßen und friedlich auftreten 

mußten 3, die Liven sich aber vermuthlich für Zinsner des russischen Fürsten 
von Polozk erklärten, so fand Meinhard für nöthig, denselben um die 
Erlaubniß zur Bekehrung der Liven ersuchen zu lassen, was ihm auch 
gewährt wurde. Toleranz zeichnete schon damals die Russen aus. Bald 
fand er auch Gelegenheit, seinen Täuflingen einen wichtigen Dienst zu 

erweisen. Ihrer Gewohnheit nach machten die Litthauer einen verheerenden 
Einfall. Meinhard bot den Liven unter Bedingung der Taufe an, ihnen 
zu ihrer Vertheidigung Burgen aufzubauen. Nach wiederholten Versiche

rungen der Eingebornen, die Taufe annehmen zu wollen, ließ er durch 
aus Gothland gekommene Steinmetzen die Burg Akeskola errichten (1187), 
welche die mit der Natur eines solchen Baus ganz unbekannten Semgal
len vergebens mit Stricken niederzureißen suchten, so wie bald darauf 
die Burg Kirchholm, auf einer Dünainsel, von welchen beiden noch 
Ueberreste vorhanden zu sein scheinen. Meinhard ward (wohl um das 
Jahr 1188) vom Papste zum Bischöfe von Akeskola, später zum Bi
schöfe der Liven oder Livlands, ernannt und vom Erzbischöfe von Bre
men, Hartwich, ordinirt, dem das neue Bisthum untergeben wurdet 
Doch sollte er seine Würde nicht in Ruhe genießen. Theils hielten die 
Liven ihr Versprechen nicht, theils gaben sie den neuen Glauben sogar 
wieder auf und wuschen sich die Taufe, die sie wohl für eine Art Zauberei 
hielten, im Dünawasser ab, mißhandelten seine Leute und wollten seinen 
Gehülfen, den Cistereiensermönch Dietrich, tödten, weil auf seinen Fel
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dern das Korn besser stand, als auf den ihrigen. Durch ein Gottesur
theil wurde er gerettet. Den ersten vornehmen Vtvcn, den er bekehrte, 
hatte er zuvor von einer Krankheit geheilt. Meinhard, der an dem Er
folge des ganzen Unternehmens zweifelte, wollte nach Gothland zurück. 
Die Liven, seine Rückkehr mit bewaffneten Haufen fürchtend, versprachen 
die Taufe und Meinhard blieb, in der Hoffnung auf bewaffnete Unter

stützung. Als aber die Kaufleute, mit denen er zurück wollte, sich mit 
ihren Schiffen entfernt hatten, hielten die Liven ihr Versprechen nicht 
und wie er sich über Esthland entfernen wollte, machten sie sogar Anstalt, 
ihn unterwegs umzubringen. Er wurde gewarnt und ging nach Uerküll 
zurück. Heimlich sandte er einen Geistlichen an seinen hohen Gönner, den 
Papst. Mit Stola, Buch und Weihwasser, wie zu einem Krankenbesuche 
versehen, soll derselbe auch glücklich durch die Feinde gekommen und in 
Rom angelangt sein. Der Pabst griff zu einem damals sehr gewöhn
lichen und wirksamen Mittel; er predigte einen Kreuzzug nach Livland, 

unter Verheißung von Jndulgenzen. Meinhard hatte sich unterdessen, 

vielleicht in Gothland, mit dem Herzoge von Schweden zu einem Zuge 
nach Kurland verbunden. Ein Sturm verschlug die Verbündeten nach 
Wierland, wo die Schweden sich zum großen Aergerniß der Deutschen 
mit Tribut begnügten, ohne die Taufe zu fordern. Kurz darauf starb 

Meinhard am 14. August 1196, nachdem er vier Jahr als Bischof fun- 
girt hatte. Sein herannahender Tod soll die Liven mit ihm versöhnt 
haben, so daß sie sich sogar einen neuen Bischof ausbaten, eine übrigens 
ziemlich unwahrscheinliche Erzählung des eifrig katholischen Heinrich's. 
Der ersten Ausbreitung des Christenthums durfte der Glaubenseifer der 
damaligen Zeit es auch nicht am poetischen Schmucke des Wunders fehlen 
lassen. So sah nach Heinrich's Erzählung ein Neubekehrter die Seele 
eines der ersten in der Gegend von Thoreida zum Christenthum überge- 

iretenen vornehmen Eingebornen von Engeln in den Himmel getragen 
und erkannte sie sogleich, obgleich er sieben Meilen davon entfernt war. 
Nach Alnpeke litt Meinhard einmal Hunger, weiter alle seine Vorräthe 
an die Armen vertheilt hatte, sah aber Plötzlich seinen Kasten wieder 
gefüllt.

Da in Livland wohl noch kein bischöfliches Kapitel bestand, so er
wählte die Mutterkirche zu Bremen zu Meinhard's Nachfolger Bertholden, 
Abt des Cistercienser Klosters zu Lockum, nach einigen Nachrichten seinen 
Gehülfen, und bestimmte ihm bei der Unsicherheit der dortigen Verhält
nisse, einen Jahrgehalt von zwanzig Mark. Dieser, ein durch Wohlre- 
denheit und Leutseligkeit bekannter Geistlicher, erschien anfangs ohne be
waffnete Mannschaft und versuchte die Bekehrung auf dem Wege der 
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Güte. Da sie nicht gelang, ihm die Liven vielmehr nach dem Leben 
trachteten, floh er über Gothland nach Sachsen, worauf der Papst einen 
Kreuzzug nach Livland ausschrieb. Als Berthold mit Bewaffneten zu
rückkehrte, kam ihm ein livischer Heerhaufe bei der Anhöhe Riga, viel
leicht an der Quelle des gleichnamigen Fluffes entgegen, worauf zwar 
ein Waffenstillstand durch Auswechslung von Lanzen geschlossen, sogleich 
aber wieder von den Liven gebrochen wurde und ein hitziger Kampf er
folgte. Die Deutschen siegten, aber Berthold, von seinem wilden Pferde 

unter die fliehenden Liven geführt, von einer Lanze durchstochen und Glied 
für Glied zerrissen, fiel am 24. Juli 1198. Aus Rache verwüsteten die 
Deutschen die Umgegend, worauf die Liven Frieden boten, Priester in ihre 
Burgen aufnahmen, sich gegen 150 an der Zahl taufen ließen und zum 

Unterhalte der Priester ein Maß Getraide von jedem Pflug zu geben 
versprachen. Nach dem Abzüge der Bewaffneten aber wuschen sie die 
Taufe in der Düna wieder ab, warfen einen geschnitzten Menschenkopf 
als vermeintlichen Chriftengott ins Meer, mißhandelten die Geistlichen 
und drohten ihnen mit dem Tode, wenn sie sich nicht im Frühjahr ent
fernten, was auch geschah. Die Kaufleute retteten ihr Leben nur durch 
Geschenke; die beiden von den Deutschen erbauten Schlösser dienten ihnen 

zum Zufluchtsort und sie wurden daselbst von den Eingebornen einge
schlossen 5. So schien also einer friedlichen Verbreitung des Christenthums 
der Weg versperrt. Nach den damaligen Ansichten vielt sich die Kirche 
zur gewaltsamen Taufe und Bestrafung der Abtrünnigen befugt und der 
durch den Handel eingeleiteten Bekehrung mußten Krieg und Eroberung 
folgen. Massenweise Bekehrungen, besonders roher Völker, sind nie durch 
die bloße Predigt des Worts vollzogen worden. Macht, Ansehen und 
Freigebigkeit der Bekehrer haben hiebei immer eine große Rolle gespielt. 

Der letzte heidnische Herzog von Polen, sich kinderlos sehend, wurde be
wogen, seine Beischläferinnen zu entfernen und eine christliche Prinzessin 
unter Bedingung der Taufe zu heirathen, worauf die Götzenbilder überall 
auf seinen Befehl zertrümmert wurden und der heidnische Cultus auf
hörte. Ungefähr zwei Jahrh, später (tm I. 1386) ließ sich der Großfürst 
von Litthauen Jagial, taufen und erwarb so mit der Hand der polnischen 
Prinzessin Hedwig, die Königskrone Polens. Vergebens suchte er eine 
Zeitlang die litthauischen Großen zur Annahme des Christemhums zu 

überreden. Nachdem er aber die ewigen Feuer auslöschen, die Tempel 
zerstören, die heiligen Haine abhaucn, die Götzenbilder vernichten und die 
heiligen Schlangen in Litthauen und Samayten tödten lassen, hielt sich 
das Volk von der Ohnmacht seiner Götter überzeugt und die mündlichen 
Belehrungen fanden Eingang, wozu die neuen Kleider, die der König 
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anfangs unter die Neubekehrtcn vercheilen ließ, nach des polnischen Anna
listen Meinung nicht wenig beitrugen 6. In Samaiten, sagt der Annalist, 
wurde der Unterricht mit Drohungen, Geschenken, Versprechen und Bitten 
untermischtT. So ist es denn wohl zu begreifen, daß auch die Deutschen 
in Livland den allein seligmachenden Glauben nicht blos durch die Kraft 
des Worts, sondern auch durch andere, weniger reine Mittel und endlich 

auch durch das Schwert verbreiteten, welches sie anfangs zu ihrer eignen 

Vertheidigung gezogen hatten.

Kapitel II. 

Bischof Albrecht der Eroberer. 
1198-1229.

1) Bekehrung und Unterwerfung der Liven und Letten. 

1198—i 208.

Zum Bischof ward nun in Bremen der dortige Domherr Albrecht 
von Burhöwden oder von Apeldern gewählt, der zu diesem gefähr
lichen Amte sich selbst angeboten haben soll8. Er stand im besten Man
nesalter, denn im I. 1220 nennt ihn Heinrich d. L. einen ehrwürdigen 
Greis. Nach dem Zeugniffe seines Zeitgenossen, des Lübecker Abts Arnold, 
zeichnete er sich noch als Jüngling durch Reife des Charakters aus, stand 

bei Fürsten und Großen in hoher Gunst und hatte viele Verwandte und 
Freunde zu Gehülfen o. Dazu gesellten sich noch rastloser Eifer, uner
müdliche Thätigkeit und ein staatsmännischer Blick, der ihn die richtigsten 
Mittel zum großen Zwecke der Begründung eines christlichen Gemeinwe

sens unter den östlichen Barbaren, erkennen und wählen ließ.
Ueberzeugt, nur durch Waffengewalt wirken zu können, betrieb der 

neue Bischof, durch einen Aufruf des nicht minder unternehmenden Inno- 

cenz III. an die Gläubigen Nordalbingiens 10 (October 1199) und durch 

reiche Geschenke des Königs von Dänemark, den er besuchte, unterstützt, 

aufs eifrigste die Kriegsrüstung, warb eine Menge Kreuzfahrer, nament
lich 500 derselben in Gothland und erschien mit 23 Schiffen in Beglei

tung der Grafen Conrad von Dortmund und Herrman von Iburg aus 
dem Osnabrückschen im Frühsahr 1200 an der Mündung der Düna, zur 
Rettung des in Kirchholm und Ikeskola eingeschlossenen Häufleins der 
Christen. Von den Liven zweimal und das letzte Mal sogar während 
einer von ihnen selbst erbetenen Waffenruhe angegriffen und in Kirchholm 

belagert, erzwang er den Frieden durch Verwüstung der Umgegend und 
verschaffte sich sogar von den Aeltesten, die er in ein Haus cingesperrt 

hatte, dreißig junge Leute aus den angesehensten eingebornen Familien zu 



88

■Mi
|h.

Geißeln. Diese ließ er in Deutschland zurück, als er im Herbste zu neuen 
Werbungen dahin gegangen, im folgenden Frühling wieder nach Livland 
kam. Dies war er jedes Jahr zu wiederholen genöthigt, weil die Kreuz- 
fahrer durch einen einzigen Zug ihr Gelübde schon erfüllten. Maßregeln 
zu einer dauernden Behauptung des Landes waren unumgänglich, denn 
nur unter ihrem Schutze konnte sich das Christenthum ausbreiten. Al
brecht schritt daher im I. 1201 zur Erbauung einer Stadt in einer ge
räumigen Fläche unweit des Meers, an dem Orte Riga, zwischen dem 
Bache gleichen Namens" und der schiffbaren Düna, gleich Lübeck an 
einer gegen Seeangriffe geschützten Stelle. Dahin verlegte er auch später 
den bischöflichen Sitz und den Dom mit der großen Kriegsglocke12 nebst 

dem dazu gehörigen Augustinerkloster, dessen Abt sein Bruder Engelbert 
wurde, und die er, so wie ganz Livland, der Mutter Gottes weihte. An 
der Mündung der Düna stiftete er das Cistercienserkloster des heil. Ni

kolaus 13 und bestellte zum Abte desselben Meinhard's vieljährigen Ge
hülfen, den Cistercienser-Mönch Dietrich, genannt von Thorcida, ver
muthlich weil er schon früher Besitzungen in der Gegend erworben haben 
soll14. Der Cistercienserorden wurde damals von Jnnocenz III. viel 
gebraucht und war in Dänemark sehr angesehen, verbreitete sich auch bald 

nach Liv- und Esthland. Mit den zwei schon vorhandenen Schlössern 
Uerküll und Lenewarden, von dessen letztern Erbauung nichts gemeldet 
wird, belehnte er die Adligen Daniel v. Bannerow und Conrad von 
Meindorp, dadurch die Besitznahme des Landes sichernd und den ersten 

Act eigentlicher Landeshoheit ausübend. Denn sollten Deutsche sich in 
Livland ansiedeln, so mußten auch deutsche Verhältnisse sie dahin locken. 
Endlich beschloß er im I. 1202 zur Sicherung der Christen und zur Ver
breitung des Glaubens einen besondern geistlich-militärischen Ritterorden 
nach dem Muster der zeither in Palästina, später auch in Spanien ge
stifteten, zu gründen. Jnnocenz III., von dem der Bruder Dietrich dem 
Bischöfe schon vorher die Bestätigung seiner Würde verschafft hatte, gab 
dem Orden die Regel des Tcmpelherrnordens, aber um dessen Selbst
ständigkeit anzudcuten, ein verschiedenes Abzeichen 1S, Kreuz und Schwert 16 
auf weißem Mantel und unterwarf ihn dem Bischöfe, was eine Bulle 
vom I. 1210 bestätigte. Brüder der Ritterschaft Christi werden 
die Ritter von Heinrich d. L. genannt, später hießen sie Gottesritter lT 
und auch Schwertritter Zum ersten Ordensmeister wurde, nachdem 
sich die Zahl der Ritter durch Eintritt Dietrichs v. Burhöwden, des Bi
schofs Bruder, Arnolds von Mcindorp und anderer deutscher Edlen ver
mehrt, Vinno gewählt, nach der Ordenschronik zugleich mit der Stiftung 
des Ordens (den stolzen Ansprüchen des letzter« gemäß), nach Brandis 
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erst im I. 1204. Ursprünglich war vielleicht der Bischof, der nach der 
Ordenschronik in den vom Papste gestifteten und ihm nicht untergebenen 
Orden getreten sein soll, desselben unmittelbarer Vorgesetzter. So wurde 
also in Livland ein neues Staatsgebäude auf rein hierarchischen Grund

lagen, nämlich ein von keiner weltlichen Oberhoheit abhängiges und durch 
einen geistlichen Ritterorden vertheidigtes Bisthum errichtet, das schon 

als solches und als von Rom aus gestiftet unmittelbar unter der päpst
lichen Curie stand; ein Jnnocenz des III. würdiges Werk und daher von 
ihm möglichst begünstigt. Schon im I. 1199 hatte er die Norddeutschen 

in verschiedenen Bullen 19 zur Unterstützung der Bekehrer ermahnt und 
erlaubte, das Gelübde zur Wallfahrt nach Jerusalem in eine Pilgerreise 
zur Vertheidigung der livländischen Kirche zu verwandeln 20. Er erließ 
auch noch, vermuthlich um dieselbe Zeit, eine Bulle, in der er den Neu
bekehrten vorläufig gestattete, ihre Weiber, selbst die im ersten oder zweiten 
Grade mit ihnen verwandten, beizubehalten und ihre Cousinen zu heira- 

then. Ein livischer Häuptling von Thoreida, Kope, der nach Nom wall- 
fahrtete, wurde vom Papste reich beschenkt und ward nach seiner Rückkehr 

zum eifrigsten Glaubcnskämpfer und Freunde der Deutschen. Auch welt
liche Rechte übte der Pabst in Livland aus. Um Riga zum Stapelort 
zu machen, wurde der Besuch des Hafens in Semgallen, wohin man die 
Düna herunter fuhr, also wohl der Bolderaa, bei Strafe des Banns 

verboten 21.
Alle diese Maßregeln hatten einen glänzenden Erfolg. Theils aus 

Religionseifer, theils um kriegerische Abentheuer aufzusuchen, theils endlich 
aus kaufmännischer Spéculation, um „ohne Schande zu erwerben Ehr und 

Gut22", zogen zahlreiche Pilger, durch Albrecht's feurige Kreuzpredigten 
begeistert2^, nach Livland, so z. B. im I. 1210 drei Bischöfe, welche 
während B. Albrecht's alljährlicher Reise nach Deutschland ihn einige 

Zeitlang vertraten, und der Graf Bernhard von der Lippe, früherer Ge

neralissimus Heinrich's des Löwen, nebst vielen andern Edlen, im Jahr 
1215 Graf Burchard von Altenburg, im I. 1217 Graf Albert von 
Lauenburg, im I. 1219 Graf Albrecht von Sachsen Anhalt mit glän
zendem Gefolge und der Fürst Borwin von Mecklenburg. Ihr Schwert 
schützte die Kirche vor den unaufhörlichen Anfällen der Heiden. Während 
Riga's Handel, durch vieljährige Zwistigkeiten zwischen Nowgorod und 
Gothland begünstigt, wuchs 24, bahnten ihre Siege Missionairen und deut
schen, durch feste Schlösser geschützten Ansiedlern den Weg.

Kaum hatten Kuren und Litthauer die angefangene Erbauung einer 
Stadt vernommen, so eilten sie (im I. 1201), mit den Deutschen einen 

Friedens- und Freundschaftsvertrag zrr schließen. Dasselbe thaten die 
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Semgallen im folgenden Jahre und schlugen sogar im I. 1205, vom 
tapfern Aeltesten Westh ard oder Wester angeführt25 und mit einigen Deut
schen unter Konrad von Meindorp oder Uerküll vereint, einen von einem 

Raubzuge durch Liv- und Esthland zurückkehrenden Heerhaufen Litthauer. 
Die Liven aber hatten 1204 das noch schwache und von Wäldem umge
bene Riga vergebens zu überfallen versucht. Indessen erregten die Fort

schritte der deutschen Waffen die Eifersucht der Russen. Der Fürst Wla
dimir von Polozk griff ( 1203) Uerküll an. Die Liven versprachen ihm 

Zins, worauf er das von den Deutschen rasch besetzte Kirchholm bela
gerte, doch ohne Erfolg. Eben so raubte der russische Fürst von Gercike, 
Wffewolod, mit Litthauern vereint, in der Umgegend Riga's. Rach einer 
freundschaftlichen Aufforderung des im Frühling 1205 mit dem Grafen 

Heinrich von Stumpenhausen, mehrern sächsischen und westphälischen Rit
tern und vielen andern Pilgern aus Deutschland zurückgekommenen Bi
schofs, die Taufe anzunehmen, flohen die Liven ohne Kampf in die Wäl
der. Von den Deutschen verfolgt, die ihre Dörfer und ihre einheimischen 
Burgen Lennewarden und Aschrad in Brand steckten, gaben sie neue Gei
ßeln und ließen sich taufen, worauf sie ihre Felder und Dörfer zurücker
hielten, mit Ausnahme des von Meinhard erbauten Schlosses Uerküll, 

welches dem schon früher damit belehnten Konrad von Meindorp 
übergeben wurde, — das erste Lehn- und Ritterschloß in den Ostseepro
vinzen. In Folge dessen eilte der russische Fürst von Kukenoys Wetschesslaw 
herbei, um mit dem Bischöfe einen Freundschaftsvertrag zu schließen. 

Der Fürst von Polozk, an den Bischvf Albrecht den Abt Dietrich als 
Friedensboten sandte (1206 n. Chr.), entließ diesen zwar, sann aber, von 
livischen Boten, welche behaupteten, „das Joch des Glaubens sei nicht zu 

ertragen", aufgestachelt, auf Krieg. Dies ward dem Abte durch einen 
von ihm bestochenen Rath des Fürsten verrathen. Zuvörderst schlug er 
eine Unterhandlung an der Oger vor, zu der er die Liven uud Letten 
einlud. Trotz seiner Geschenke erschienen die letzter« nicht, und eben so 
wenig die vorsichtigen Deutschen, namentlich nicht der Bischof, vielmehr 
forderte er den russischen Abgesandten zur Unterhandlung nach Riga auf. 
Die bewaffneten und an der Oger versammelten Liven und die Kirch- 

holmschen Aeltesten, die ihre Landsleute weit und breit wider die Deut
schen aufgeregt hatten, ließen mehrere getaufte Liven den Märtyrertod 
sterben, so wie auch den von Meinhard aus der Gefangenschaft losge
kauften, zur Unterweisung ins Kloster Segeberg geschickten und später von 
Albrecht ordinirten Priester Johann, einen eifrigen Heidenbekehrer aus 
Wierland. Die Liven verschworen sich, Riga anzugreifen, wurden aber 

von einem aus Riga die Düna heraufgefahrenen Häuflein Christen bei 
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Kirchholm geschlagen, und die Burg daselbst mußte sich ergeben. Die 
Liven aus Thoreida bekamen freien Abzug; die Kirchholmschen Aeltesten 
wurden gefangen nach Deutschland geschickt. Mit Hülfe von 3000 Sem
gallen, welches Volk mit den Liven von Thoreida in beständiger Feind

schaft lebte, wandten sich die Deutschen nun gegen letztere. Ihr ehma- 
liger Häuptling Kope, der aus Rom zurückgekommen und von den Sei- 

nigen wegen seiner Glaubensänderung angefeindet, in Riga lebte, bekam 
den Oberbefehl über das halbe Heer und erstürmte seine eigene Burg. 
Doch die eines andern Aeltesten, Dabrel, widerstand allen Angriffen. 

Während Bischof Albrecht wiederum nach Deutschland reiste, um Pilger 
zu sammeln, suchte der russische Fürst von Polozk, von den Liven aufge- 
fordcrt, diese Gelegenheit zu benutzen, und belagerte mit Hülfe der Trey- 
denschen Liven Kirchholm, wo sich nur zwanzig Deutsche befanden. Als 
dieser unverrichteter Sache, auf die Nachricht von der Annäherung christ
licher Schiffe, nach elf Tagen wieder abzog, baten die Liven inständig 

um Frieden, versprachen Priester zu sich zu nehmen und ihnen in Allem 
zu folgen, und gaben die Kinder aus den angesehensten Familien nach 
Riga als Geißeln. Die von Lencwarden versprachen dem Lehnsherrn der 
gleichnamigen Burg, Daniel Bannerow, zur Sühne ein halbes Talent 
oder Schiffpfund Roggen von jedem Pfluge, was später noch erhöht wurde, 

die erste bäuerliche Leistung in Livland.
Während in Riga „Prophetenspiele", theatralische Vorstellungen aus 

der Geschichte des alten Testaments, den spätern „Mysterien" ähnlich, 
die Neubekehrten belehrend ergötzten, wurden in die verschiedenen Districte 
Livlands Priester geschickt, die im Laufe des Jahrs 1206 beinahe alle 

Eingeborncn tauften, worauf das Land im folgenden Jahre in Kirchspiele 
getheilt und allenthalben der Kirchenbau, namentlich in Cubbesele und an 
der Rope angefangen wurde. Zugleich forderten die Trcydenschen Liven, 

ihres rohen und gesetzlosen Zustandes müde, ihren Taufvater Alobrand 
auf, unter ihnen das Richteramt zu übernehmen. „Denn die Liven waren 
vordem, wie Heinrich der Lette sagt, ein sehr treuloses Volk und ein 

jeder nahm seinem Nächsten mit Gewalt, was er hatte, wenn er 
nur stärker war." So entstand die Vogtei. Später von Weltlichen 
ausgeübt, gab sie bald zu Erpressungen Anlaß, wovon Heinrich 

d. L. schon jetzt ein auffallendes Beispiel erzählt, obwohl sie den aus
gezeichnetsten Rittern, wie Engelbert von Tiesenhusen, Dietrich 

von Burhöwden, Daniel von Banerow übertragen wurdet 
Freilich erhielt eine solche auch der aus Pleskau vertriebene Fürst Wla
dimir Mstisslawitsch, natürlich als Einnahmequelle, und machte sich 
auch besonders durch Erpressungen verhaßt27. Dieser Fürst, ein Urur
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enkel des berühmten Wladimir Monomach, soll nach den livländischen 
Annalisten deswegen vertrieben worden sein, weil er seine Tochter mit dem 
obengenannten Ritter Dietrich verheirathet hatte, vielleicht hatte er sich 
aber schon in Pleskau Bedrückungen erlaubt.

Bald verbreitete sich das Christenthum unter die Lettgallen. Die int 
Bezirke von Tolowa wohnenden wurden von den Russen, denen sie schon 
lange zinseten, aufgefordert, ihren Glauben anzunehmen, während Albrechts 
Missionaire an der Imer erschienen. Die Lettgallen, von den Litthauern 

oft geplündert, von den Liven stets gedrückt, daher sie die ihnen schon 
mehrmals gemachten Allianzvorschläge der letzten immer zurückgewiesen 
hatten 2Ö, nahmen die Deutschen als Beschützer auf und das Loos ent
schied für die Annahme des römisch-katholischen Glaubens. Hatten doch 
auch die Deutschen kurz vorher die Litthauer, die ihre frühere Niederlage 
zu rächen in Thoreida plünderten, auf dem Rückzüge bei Aschrad geschla
gen und die gefangenen Neubekehrten ihnen abgejagt und den Ihrigen 
zurückgesandt (1207). Zur Hecresfolge bei diesem Zuge waren Liven 
und Letten erschienen und hatten schon bei Geldstrafe dazu aufgefordert 
werden können. Die Burg der Selen, ein gewöhnlicher Zufluchtsort der 
Litthauer, wurde belagert und dieser bisher den Russen zinsende Stamm 

ergab sich auf die Bedingung, die Taufe anzunehmen und Geißeln zu 
geben (1208). Nur ein Häuflein Christen, das den Semgallen, auf ihr 
inständiges Bitten, gegen die Litthauer zu Hülfe gezogen war und sich 
mit ihnen vereinigt hatte, mußte, in der Schlacht von seinen feigen Bun
desgenossen verlassen, der Uebermacht weichen, worauf in Riga beschlossen 
wurde, nie wieder mit Heiden ein Bündniß einzugehn. Auch Kokenois, 
bis dahin einem russischen Fürsten gehörig, kam in deutsche Hände. 
Dieser Häuptling, der schon vor zwei Jahren mit Bischof Albrecht in 
freundschaftliche Verhältnisse getreten war und ihn später um Schutz gegen 
die Litthauer ersucht hatte, ihm dafür seine halbe Besitzung abzutreten 
versprechend, beunruhigte die Deutschen von Lenewarden, welche ihn dafür 
übersielen und gefangen nahmen. Bischof Albrecht ließ ihn frei, beschenkte 
ihn und sandte ihm eine Besatzung, um sein Schloß besser zu befestigen 
und gegen einen etwanigen Angriff der Litthauer zu schützen. Dcmunge- 
achtet überfiel er die Deutschen bei der Arbeit, während Bischof Albrecht 
mit den Pilgern abgereist war. Allein der Bischof, von widrigen Winden 
in Dünamünde zurückgehalten, warb sogleich Truppen und bewog drei

hundert schon zur Rückfahrt bereite Pilger zur Vertheidigung der be
drohten Kirche zu bleiben, denn auch der Fürst von Polozk, von Wiätsche- 
slaw aufgefordert, rüstete. Aus Schrecken vor diesen Maßregeln zündete 
der russische Häuptling mit den Seinigen Kokenois an und verließ es auf 
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immer. Diese Eroberung, schreibt Alnpeke, welcher alle übrigen Vor
gänge seit Stiftung des Schwerdtordens ausläßt, dem Ordensmeister 
Vinno zu, der auch wohl bei den frühern Kriegszügen nicht unthätig 
war. Auch baute dieser nach Alnpeke die Schlösser Sygewalde, Wen
den (nämlich Alt-Wenden, das heutige Arrasch) und Äscheraden.

So erstreckte sich nach achtjährigen Kämpfen das Christenthum und 
mit ihm eine gewisse Oberhoheit der Deutschen über ganz Liv- und Lett
land. Riga war unterdessen so weit befestigt, daß es keinen Ueberfall zu 
fürchten hatte. Der zahlreicher und in mehreren Schlössern seßhaft ge

wordene Orden konnte nun schon einen Antheil an den gemachten und 
noch zu machenden Eroberungen verlangen. Diese Angabe Heinrichs 
d. L. ist gewiß wahrscheinlicher, als die Alnpeke's (V. 602) von einer 
Theilung gleich bei Stiftung des Ordens, oder gar die der Ordenschronik, 
welche (Kap. 136) das ganze Land vom Papste dem Orden zusprcchen 
läßt. Bischof Albrecht versprach dem Orden (1207) ein Drittel der ero
berten Ländereien, über die noch zu erobernden sollte der Orden sich mit 

den dort zu ernennenden Bischöfen einigen. Dies bestätigte im I. 1210 
der Papst und zwei Jahr später der Kaiser Otto 29. Der Orden theilte 
nun Livland in drei Theile und der Bischof wählte nach Heinrich d. L. 
den dem Aeltesten Kope untergebenen District von Thoreida, wogegen 
der Orden Gackele sich ausbedung, dem Bischöfe aber noch ein Drittel 
von Metsepole ließ. Diese Angabe stimmt einigermaßen mit der kaiser

lichen Urkunde vom 7. Juli 1212, welche Sackele und Uggenois dem 
Orden zuspricht, obwohl die beiden letzter« noch nicht erobert waren. Auf 
das ihm zugesagte Drittel hielt der Orden so streng, daß der Edle Ru

dolph v. Jerichow aus den Elbgegendcn selbst von dem neuerbauten und 
ihm (im I. 1210) vom Bischöfe verliehenen Kokenhuscn, ein Drittel dem 
Orden überlassen mußte, das später gegen den District Antine ausgetauscht 

wurde3O. Nach dem Ausspruche des Papstes sollte der Orden aus sei

nem Antheile dem Bischöfe ein Viertel des Zehnten zur Anerkennung 
der Oberherrlichkeit desselben abgeben. Dies bestätigte eine päbst- 
liche, vom Bischöfe und dem Ordensmeister Volquin, die zusammen in 
Rom waren, erportirte Bulle vom 19. Octbr. 1210. Aus seinem Drittel 
sollte der Orden dem Bischöfe keine Dienste und Abgaben (temporale 
servitium) leisten und das Präsentationsrecht zu den geistlichen Stellen 
in demselben haben, auch die Inhaber von letztern, von allen Abgaben 
an den Bischof frei sein, der Orden aber die Oberherrlichkeit des letztern 
anerkennen (obedientiam semper Rigensi Episcopo repromittet.) und 
die Kirche und das Land gegen die Heiden vertheidigen 3l. Demzufolge 
fand auch im I. 12|| eine besondere Theilung Lettlands zwischen dem 
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Orden und der Kirche statt32 und obwohl der Pabst dem Orden die Er

nennung eines besondern Bischofs für seinen Antheil abschlug (im 1.1212), 
so wurden doch im folgenden Jahre dem Orden seine Besitzungen in 
Gackele und Uggenois von Jnnocenz III. bestätigt und dem Bischöfe von 
Riga befohlen, sich jeder Beeinträchtigung desselben und seiner Güter 
zu enthalten 33.

Zu dem Schutze des geistlichen Oberhaupts der Christenheit suchte 
Bischof Albrecht auch noch den des weltlichen zu gewinnen, des deutschen 
Kaisers, der, obgleich in seiner Macht sehr beschränkt, doch nach der Mei
nung jener Zeit das Schwert Gottes auf Erden in weltlichen Dingen 
eben so gut zu führen hatte, als der Papst in geistlichen2 3^. Als er sich 
im Winter 120| in Deutschland befand, trug er Livland dem Könige 

Philipp von Schwaben an und wurde von ihm mit allen Hoheitsrechten 
über dasselbe belehnt. Diesen Vorgang erzählt zwar nur Heinrich d. L., 
er findet aber in der Urkunde vom I. 1225 über die spätere Belehnung 
Albrechts durch König Heinrich eine Bestätigung 3Ö. Da Livland stets, als 
zum deutschen Reiche gehörig angesehen worden ist und sich auch mehr
mals als solches geriet hat, während der geringe Antheil, den die Kaiser 
an den Begebenheiten daselbst nahmen, theils durch ihre Schwäche, theils 

durch ihre weite Entfernung, theils endlich durch die Natur der Reichs
verfassung und die Ausdehnung der den Neichsfürsten zustehenden Rechte 
erklärlich ist, — so ist kein Grund vorhanden, an der Richtigkeit dieser 
an sich gar nicht unwahrscheinlichen Angabe zu zweifeln. Auch finden 

sich mehrere kaiserliche Bestätigungen der Ordensbesitzungen aus den Jahren 

1211, 1216 und 1232 oor 36, und die Oberhoheit des Reichs über Livland 
ist auch nie bestritten worden.

2) Unterwerfung Esthlands durch Deutsche und Dänen. Krieg 

mit Litthauern und Russen.
1208—1220.

Von zwei Seiten her war das gutmüthig schwache Volk der Letten 
gedrückt worden: einerseits von den Esthen und Liven und andrerseits 

von den wilden und tapfern Litthauern, vor deren verheerenden Einfällen 
sie sich kaum in die dichtesten Wälder zu retten vermochten. Unter dem 

Schutze der Deutschen hofften sie auch Sicherheit, doch war diese nicht ohne 
Kampf zu erringen, wozu der auf Krieg und Bekehrung angewiesene 
Ritterorden ohnehin nur allzu geneigt war. Mit esthnischen Seeräubern 37 
hatten die Pilger schon mehrmals gefochten, im I. 1202 in Wisb'y, wo 
sie ihnen in Dänemark gemachte Gefangene und Beute abnahmen und im 
folgenden Jahre an der esthnischen Küste, wo sie von ihnen auf der Rück-
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fahrt nach Deutschland angegriffen wurden 3«. Noch vor der Gründung 
Rigas waren deutsche Kaufmannsgüter, die nach Pleskau gingen, von den 
Unganiern geraubt worden. Die Deutschen hatten Genugthuung verlangt, 
doch vergebens, und eben so wenig Erfolg hatte die Friedensbotschaft der letti

schen Aeltesten. Diese baten nun die Deutschen um Hülfe. Vereint ver

wüsteten sie im 1.1208Uggenois und verbrannten die Burg Odenpäh. Als 
sie sich zurückgezogen, fielen Unganier und Sackalaner in Trikatien ein und 

belagerten Bewerin, doch vergeblich. Auf ihre Friedensvorschläge ant
worteten die Letten mit der Forderung, sich taufen zu lassen, und brachen 
bald darauf, Tag und Nacht marschirend, mit den eiligst aufgerufenen 
Ordensrittern in Sackele ein, wo sie alle Dörfer mit Blut färbten Durch 
Vermittelung des mit dem beständigen Blutvergießen unzufriedenen Vogts 
der Liven, Hermann, ward ein Waffenstillstand auf ein Jahr geschlossen, 
und nachdem er abgelaufcn, wieder ein Streifzug nach Uggenois gemacht. 
An demselben betheiligten sich aber nur die wendenschen Ordensritter mit 

einigen Letten und Wenden. Die damit unzufriedenen Liven von Thoreida 

bewogen den Bischof, den der dortigen Völkerschaft wohl bekannten Priester 
Alobrand nach Unganien zu schicken. Ihm gelang es auch, einen Frieden 
zu schließen, den aber die Ritter, der kriegerischen Natur ihres Ordens 
gemäß, nicht annahmen. Als nun im I. 1209 die Russen aus Now
gorod und Pleskau (Mstisslaw Mstisslawitsch der Kühne und sein Bruder 

Wladimir) das wohl wiederhergestellte Odenpäh mit einem großen Heere 
belagerten und erst nach einer Geldzahlung abzogen, auch einige der Ein- 
gebornen tauften und Priester zu schicken versprachen, es aber aus Furcht 
vor den Deutschen unterließen, nahmen die Unganier, so von allen Seiten 
bedroht, doch lieber die deutschen Priester an und einige,ließen sich von 
ihnen taufen. Von den Kuren aber angeregt, die mit einigen Pilgern 
auf der See ein vortheilhaftes Gefecht gehabt, fielen die Esthen wiederum 
in Livland ein und belagerten Wenden im I. 1210. Auf die Nachricht 

von dem Anzuge Kope's Mit einem zahlreichen Heere von Liven und Let
ten, gingen sie an die Imer zurück, wo in Folge eines unvorsichtigen, 
gegen den Rath der Deutschen unternommenen Angriffs, die Esthen einen 

Sieg erfochten. Vierzehn von ihnen gefangene Deutsche wurden getvdtet, 
einige lebendig gebraten. Um Weihnachten verheerten die Nigaschen mit 
einem Aufgebote von Letten Sontagana, wo sie nicht weniger als 4000 
Stück Rindvieh erbeuteten. Die Liven, denen man nicht traute, hatten 
Geißeln geben müssen. Kurz darauf zogen die Rigenser wiederum mit 
den Ordensrittern, den Pilgern, einem starken Aufgebot von Liven und 
Letten und den nöthigen Kriegsmaschinen vor Veliende. Hier entspann 
sich ein heftiger Kampf. Während die Bogenschützen die Belagerten vom 



96

Walle wegtrieben, tödteten die belagernden Liven und Letten die früher 
gemachten Gefangenen, füllten die Gräben mit zusammengetragenem Holze 
und schoben ein Sturmdach darauf, von wo sie mit Pfeilen und Lanzen 

viele tödteten. Vergeblich suchten die Eschen das Holzwerk anzuzünden, 
die Liven und Letten löschten das Feuer mit Eis und Schnee. Die 
Deutschen richteten eine Wurfmaschine gegen die Burg, deren Plankenwall 
sie durch stetes Steinschleudern durchbrachen. Nun drangen die Deutschen 
in die Burg, sanden aber in derselben eine zweite Befestigung. Sie 

steckten sie in Brand, die Eschen aber riffen die Planken auseinander, 
löschten so das Feuer und setzten sie am folgenen Morgen wieder zusam
men. Endlich am sechsten Tage, da fast Alle verwundet waren und es ihnen 
an Wasser fehlte, erklärten sie den Christengott für stärker als die ihrigen, 

ergaben sich und versprachen die Taufe, nahmen auch Priester zu sich und 
gaben Geißeln (vor Ostern 1211). Kaum hatten die Christen sich ent
fernt, so brach der Krieg wieder los, denn die Heiden wollten die Abwe
senheit des Bischofs benutzen, der nach Rom gegangen und noch nicht 
mit frischen Pilgern aus Deutschland zurückgekehrt war. Ganz Liv- und 

Lettland wurden bis an die Goiwe (Aa), sowohl durch zahlreiche Landheere 
aus ganz Ehstland, als auch durch öselsche Seeräuber, die mit 300 Fahrzeugen 
jenen Fluß bis Thoreida herauf schifften, verwüstet. Ein zweites zahl
reiches See- und Landheer mit mehreren tausend Reitern aus dem west
lichen Esthland und Oesel unter Anführung sämmtlicher Aeltesten, bela
gerte darauf Kope's Burg Kubbesele. Nun aber kehrte Bischof Albrecht, 

der mit dem Ordensmeister nach Nom gegangen war und dort die Be
stätigung der Ländertheilung und das eigentlich dem Erzbischof von Bre

men zustehende Recht, Bischöfe für die zu bekehrenden Heiden zu ernennen, 
erlangt hatte, mit einem zahlreichen Pilgcrheere, den Bischöfen von Ratze
burg, Verden und Paderborn, den Grafen Helmold von Plesse und Bern
hard von der Lippe zurück. Sie eilten den bedrängten Liven zu Hülfe 
und schlugen die Feinde aufs Haupt, wobei sämmtliche Aelteste getödtet 
und gegen dreihundert Raubschiffe erbeutet wurden. Zur Belohnung er
hielten die Kaufleute mehrere Privilegien 39, die Ordensritter die verspro
chenen Ländereien und die treugebliebenen Liven die Verwandlung des 
Zehnten in eine feste Abgabe. Graf Bernhard, der frühere berühmte 

Feldoberste Heinrichs des Löwen, der schon die Mönchskutte trug und 
dessen Anordnungen man zumeist den glänzenden Erfolg verdankte, ward 
statt Dietrichs Abt von Dünamünde und dieser Bischof von Esthlands 
Diesem Siege folgten in demselben Jahre mehrfache Streifzüge, sowohl 
der Deutschen als Letten, die alle Bezirke des südlichen Esthlands bis über 

das blühende Jerwen und Waigele hinaus verheerten, worauf endlich 
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Ermüdung und eine in Folge der vielen unbeerdigten Leichen ausgebrochene 
Pest die Gemüther besänftigten und zwischen Esthen, Letten und Liven 

Friede geschlossen und im folgenden Jahre mit Zuziehung des Bischofs, 
des Ordens und der Aeltesten von Riga, auf drei Jahre bestätigt wurde. 
Die Sackalaner, die unter Auslieferung von Geißeln sich zur Taufe an

heischig gemacht, blieben unter deutscher Botmäßigkeit (im Anfänge des 
Jahrs 1212). Die Verlegenheit der von den Deutschen angegriffenen 

Efthen benutzten kurz vorher auch die Russen aus Nowgorod unter den 
beiden obengenannten Fürsten zu einem Streifzuge. Sie kamen bis Warbole, 

das sich mit 700 Mark loskaufen mußte.
Diese Kämpfe geschahen unter Anführung des lettischen Aeltesten 

Russin von Sotakle am See Astijerw, eines tapfern Mannes und ge- 
schworncn Feindes der Esthen4', der Aeltesten Dabrel aus Thoreida 
Waridot aus Antine und Kope und der Ritter Berthold von Wen
den und Engelbert von Tysenhusen, Schwagers des Bischofs. Des 
Ordensmeisters wird hiebei nicht gedacht. Nachdem im I. 1209 (nach 
Brandis und der Ordenschronik erst im I. 1223) Vinno von einem 

wegen Verdachts von Entweichung verhaftet gewesenen, aber wieder frei- 
gelassenen Ritter, Wigbert, meuchelmorderisch umgebracht worden4^ war 
Vol quin zu diesem Amte gewählt worden. Dieser von Heinrich d. L. 
gerühmte, gottesfürchtige und tapfere Ritter führte von nun an die Chri

sten in allen spätern Feldzügen. Er verlegte die Residenz des Ordens 
aus dem an einem See belegnen Alt-Wenden in das von ihm neuerbaute, 
sehr vortheilhaft gelegene jetzige Wendensche Schloß. Hiärn und Kelch 
nennen ihn Volquin Schenke von Winterstädten aus Schwaben, so wie 
den Vinno, Vinand von Rohrbach (ein baiersches Geschlecht), doch 

ohne ihre Quellen anzuführen.
Während des Kriegs mit den Esthen war auch nach Süden, Westen 

und Osten hin die Herrschaft der Deutschen gesichert worden. Der Ort 

Gerzike, dem russischen Fürsten Wissewald (Wssewolod) einem Bundes
genossen der Litthauer gehörig, „ein Fallstrick und wie ein großer Teufel für 
alle Dünaanwohner" 43 wurde erobert, geplündert, verbrannt und nur als 
Lehn der Mutter Gottes zurückgegeben 44 (im I. 1209). Die Lehnshul- 
digung geschah öffentlich auf dem Petrikirchhofe, durch Ueberrcichung dreier 
Fahnen. Als der Fürst aber die Einfälle der Litthauer begünstigte, wobei 

sie zweimal Lettland verheerten, wurde der Ort im I. 1214 von den 
Deutschen wiederum überfallen und geplündert. Daß Wssewolod aus Po- 
lozk vom tapfern Mstistlaw dem Kühnen keine Unterstützung erhielt, kam 
vielleicht daher, daß beide Fürsten verschiedenen mit einander verfeindeten 

Linien der Nachkommen Wladimir Monomach's gehörten. Als Bischof 

Bd.I. Lief. 1. 7



98

Albert im Frühjahre 1210 seiner Gewohnheit nach, nach Deutschland 
ging um Pilger anzuwerben, erlitt er in der Meerenge zwischen Kurland 
und Oesel eine Niederlage durch acht kurische Raubschiffe. Hiedurch er- 
muthigt, verschworen sich die abtrünnigen Liven von Thoreida und Adya 
mit den Kuren, diese mit den Esthen, Litthauern, Semgallen und Russen 
gegen die Deutschen. Die Litthauer griffen das wiederhergestellte Koken
husen an, doch ohne Erfolg. Ein zahlreiches Heer Kuren schiffte die 
Düna hinauf, in der Hoffnung, mit den Liven von Adya vereint, Riga 

zu überrumpeln. Weit und breit erglänzte das Feld von ihren großen 
weißen Schilden. Allein auf den Ruf der Sturmglocke griff Alles, selbst 
Weiber und Geistliche zu den Waffen. Die Vorstadt ward einige Zeit 
vertheidigt, dann angezündet, worauf die Kuren vor die Stadtmauer Holz 
aufschichteten und in Brand steckten, um die Vertheidiger zurückzuscheuchen. 

Gegen Abend schlugen sich die in Dünamünde zur Abfahrt bereit stehen
den Pilger nach Riga durch, es kam Hülfe aus Kirchholm und in der 
Nacht erschien Kope mit seinen Liven, endlich auch Konrad von Uerküll 
und Berthold von Wenden. Die Kuren zogen sich zurück, nachdem sie 
ihre Todten drei Tage lang beweint und verbrannt hatten. Die Liven 

von Thoreida und die Semgallen warteten den Erfolg ab und unternah
men nach Abzug der Kuren nichts. Dem Bischöfe gelang es zwar, mit 
dem Fürsten von Polotzk Frieden zu schließen (1210), doch unter Bedin
gung der Fortbezahlung des frühern Zinses von Seiten der Liven an die 
Russen unter Garantie des Bischofs. Zn demselben Zahre unterstützten 
nun auch die Russen das deutsche Heer bei einem Streifzuge nach Sonta- 
gana. Zwei Jahre darauf forderte der Fürst den Bischof zu einer Un

terredung nach Gerzike, wo er von ihm verlangte, er solle sich des fernern 
Taufens der Liven enthalten. Auf die Weigerung des Bischofs und die 
drohende Stellung, die die Deutschen annahmen, überließ er ihm 
Livland ohne Zins unter Bedingung freier Schifffahrt auf der Düna 
und eines ewigen Bündnisses gegen alle Heiden, namentlich die Litthauer, 
die damals Weißrußland zu bedrängen anfingen.

Im Jahre 1212 brachten die Letten von Antine, so wie die Liven 
von Sattesele und Thoreida bei dem Bischöfe heftige Klagen gegen einige 
Ordensritter vor. Vergebens suchte der Bischof Frieden zu stiften, Liven 
und Letten verschworen sich gegen die Deutschen, verstärkten ihre Burgen, 
versahen sie mit Lebensmitteln und beschlossen die Vertreibung der Deut
schen, während Kope sich damit begnügen wollte, den Bischof um eine 
Verminderung ihrer Leistungen zu ersuchen. Da ließ der Vogt Daniel 
von Lennewarden die dortigen Aeltesten gefangen nehmen und ihre Bur

gen verbrennen und die Rigenser zerstörten die Zinnen des von Meinhard 
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erbauten Kirchholmer Schlosses und steckten die Burg der Thoreidaschen 
Liven in Brand. Die Liven fingen gegen die Ritter des neuerbauten 
Schlosses Sygewalde Feindseligkeiten an, sammelten sich unter ihren Aeltesten 
(zu denen sogar Russin sich gesellte) in einer Burg in Thoreida und 
trieben öffentlich Götzendienst. Belagert, vertheidigten sie st'ch tapfer und 

erst als der Wall untergraben worden, ergaben sie sich und versprachen, 
den Zehnten wieder zu entrichten. Der Streit der Letten von Antine mit 
den Rittern wurde durch erwählte Schiedsrichter dahin entschieden, daß 
jene ihre Bienenbäume nach abgelegtem Eide zurückerhalten, diese aber 
auf ihren Schwur die Aecker behalten, und den Letten den zugefügten 
Schaden mit Geld ersetzen sollten. Der Friede, den nunmehr die Kirche 
unter der weisen Verwaltung des den Bischof Albert tu seiner Abwesen
heit ersetzenden Bischofs Philipp von Ratzcburg genoß, wurde nur durch 
einige litthauische Einfälle im I. 1213 unterbrochen. Im folgenden 

Jahre unterwarfen sich die Söhne des kürzlich in litthauischer Gefangen
schaft gewesenen Thalibalds von Tolowa, Rameke nebst seinen Brüdern, 

vertauschten den von den Russen empfangenen christlichen Glauben mit 
dem katholischen und versprachen einen jährlichen Zins in Korn. Esthland 
schien schon in soweit unterworfen, daß Jnnocenz III. dem Erzbischöfe von 
Lund die Einsetzung eines Bischofs für dies Land auftrug, der so wie 
der Rigasche unmittelbar unter dem Papste stehen sollte und berechtigt 
wurde, aus Sachsen Geistliche zu Missionaircn zu nehmen (im I. 1213). 
Der zu diesem Amte von den Stellvertretern Bischofs Albert unter
dessen ernannte Dietrich, Abt von Dünamünde (beim Berge des heiligen 
Nikolaus, am rechten Dünaufer), wurde ebenfalls vom Papste bestätigt 

und dem Orden vorgeschrieben, keine Hindernisse in den Weg zu legen. 
So kam die auf das mächtige Erzbisthum Bremen eifersüchtige Politik 
des Papstes den livländischen Kirchenfürsten zu gut45.

Als nach abgelaufenem dreijährigen Frieden die Esthen nicht um 

Verlängerung ansuchten, verheerten die Deutschen, 3000 Mann stark, mit 
eben so viel Liven und Letten, im Jahre 1215 Rotale, wobei Liven und 
Letten sich durch Grausamkeit und Raubsucht befleckten. In einem, kurz 
darauf folgenden Zuge (noch vor Ostern) eroberten sie die Burg Leal, 
nachdem sie den aus Holz und Erde gemachten Wall in Brand gesteckt, 
worauf die Besatzung sich ergab und die Taufe annahm. Dennoch wurde 
die Burg geplündert und die Aeltesten in die Gefangenschaft fortgeführt, 
von der sie nur gegen Hinterlassung ihrer Kinder als Geißeln befreit 
wurden. Darauf verabredeten sämmtliche Esthenstämme einen allgemeinen 
Feldzug, sperrten im I. 1215 die Dünamündung mit versenkten Fahr
zeugen und rückten zugleich gegen das kürzlich durch eine Feuersbrunst 

7* 
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verheerte Riga. Die Oeseler wurden aber von den Mannen des Bischofs 

und einigen Ordensrittern zurückgeschlagen und flohen, als sie deutsche 
Kauffahrteischiffe aus der See den Rigischen zu Hülfe kommen sahen, 
worauf die Mündung der Düna theils von den Deutschen, theils durch 
die Gewalt des Stroms wieder frei gemacht wurde. Die in Metsepole 
eingefallenen Rotalier und die Antine belagernden Sakalaner und Unga- 

nier entfernten sich, so wie sie feindliche Zurüstungen merkten. Neun 
mal wurde nun Unganien im I. 1215 von den Letten, zum Theil mit 
Hülfe der Deutschen, aufs fürchterlichste verheert, bis weder Menschen noch 
Lebensmittel irgendwo zu finden waren. Namentlich rächten die kürzlich 
getauften Söhne des von den Esthen lebendig gerosteten Aeltesten Tha- 
libald, aus Bewerin, von denen der eine Rameke hieß, den Tod des 

Vaters, indem sie über hundert der Vornehmsten von . ihren Gegnern 
theils lebendig verbrannten, theils unter verschiedenen Martern hinrichte- 
ten. Unganier und Sakalaner baten nun um Frieden und Taufe. Kurz 
darauf reiste der Bischof von Ratzeburg mit dem Bischöfe von Esthland 
zur Kirchenversammlung nach Rom, wohin Bischof Albert schon voraus
geeilt war. Vom Sturme an die öselsche Küste verschlagen, sah er seine 

Schiffe von den Oeselern umringt und vom verheerendem Feuer bedroht. 
Da wandte sich plötzlich der Wind, die Deutschen entkamen den Flammen 
und schlugen sich glücklich durch. Der Bischof von Ratzeburg starb auf 
der Reise, Albert aber berichtete vor der glänzenden, aus über 1500 
Prälaten bestehenden Kirchenversammlung über die Leiden und Gefahren 
der livländischen Heidenbekehrer. Innocenz III. erneuerte seine Jndul- 
genzen für die neuangeworbenen Pilger und befreite die Bischöfe von 

Liv- und Esthland von jeder Metropolitangewalt. Während so Rom 
Gesetze gab, fuhr Riga fort, durch abgesandte Priester zu taufen (Roma 

dictat jura: Riga vero rigat gentes). Sontagana wurde noch in dem
selben Jahre unterworfen, im nächsten Harrten, Jerwen und Wirland 

verheert, worauf Jerwen Tribut und Taufe versprach und ganz Esthland 
zwischen dem Orden und den Bischöfen von Riga und Esthland, unter 
Zustimmung der Rigaschen Aeltesten, zu gleichen Theilen getheilt ward.

Unterdessen erneuerten die Pleskauschen Russen, über den der katholi
schen Taufe von den Eingebornen gegebenen Vorzug erbittert, ihre An

sprüche und forderten von den Ungantern und den Letten von Tolowa 
Tribut. Diese zahlten, jene riefen die Deutschen zu Hülfe und verheerten 
Nowgorodsches Gebiet. Die Russen, durch viele Oeseler und glaubens
abtrünnige Esthen verstärkt, belagerten nun, an 20,000 Mann stark, im 

I. 1217 die Deutschen und Unganier in Odenpäh, das sie zwar nicht 
einnahmen, aber doch den Abzug der Deutschen zur Bedingung des dar
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auf geschlossnen Frieden machten. Bald darauf aber versammelte sich 
aus allen Theilen Esthlands nach versprochener Hülfe aus Nowgorod, 
ein Heer von 6000 Mann unter dem Aeltesten Lembit von Veal an 
ber Pala. Dreitausend Deutsche, Liven und Letten rückten ihnen bis 
oberhalb Viliende entgegen und schlugen sie völlig (am 21. ^ept. 1217). 

Die Deutschen, die das Mitteltrcffen bildeten, und zum Theil unter An

führung des Grafen Albrecht von Lauenburg oder Orlamünde, eines 
Neffen König Waldemar's U. standen, entschieden den Kampf, in welchem 
Lembit von einem Letten erschlagen wurde und auch Kope, seit seiner 
Taufe ihr eben so getreuer als eifriger Bundesgenosse, von einer Lanze 
durchstochen, den Geist aufgab. Sein Leib wurde verbrannt, seine Ge
beine aber in Cubbcsele begraben. Sein Vermögen hatte er den Kirchen 
vermacht. Die Sakkalaner unterwarfen sich, dasselbe thaten die Einwoh
ner der westlichen Bezirke Esthlands, nach einem Streifzuge der Deutschen 
daselbst, gaben Geißeln, nahmen die Taufe an und versprachen Tribut. 

Diesem Beispiele folgte Jerwen. Die Russen, von den obengenannten 
Fürsten von Nowgorod und Pleskau angeführt, die durch Geschenke der 
Esthen gewonnen, noch vor dem letzten Feldzuge ihnen Hülfe zugesagt 

hatten, rückten nun 1218 an den Embach. Nicht ohne große Anstrengungen 
wurden sie von den durch Kreuzfahrer, unter Andern von Burewin Herrn von 
Mecklenburg, verstärkten Ordensrittern und ihren Bundesgenossen zurückge

schlagen. Ein anderes russisches Heer, 16,000 Mann stark, verheerte 

einen Theil Lett- und Livlands und belagerte ohne Erfolg Wenden 46.
Die Deutschen machten zwar noch einen glücklichen Streifzug in den 

District Revele. Das Erscheinen starker russischer Heere auf dem Kampf

plätze hatte indeß den Bischof bewogen, sich nach fremder Hülfe umzusehen. 
Im I. 1203 hatten öselsche Seeräuber eine dänische Provinz verwüstet; 
ihre Beute war ihnen von den Pilgern unter Anführung des Bischofs 

Albert bei Wisby abgesagt und den Dänen zurückerstattet worden. Drei 
Jahre später war der mächtige Herrscher Dänemarks, Schonens, Nordal- 
bingiens mit Hamburg und Lübeck, Rügens und der Grafschaft Schwerin, 
Waldemar II., mit großer Macht in Oesel erschienen, hatte es aber bald 
wieder verlassen, da die dänischen Kricgsleute, den Deutschen ungleich, 
sich in diesem wilden Lande nicht niedcrlassen wollten. Er begnügte sich 
mit der Anknüpfung näherer Beziehungen zu Riga und ließ seinen Kanz
ler, den Erzbischof Andreas von Çutib ; während Bischof Albert's Abwe

senheit einen ganzen Winter dort verweilen, wo derselbe theologische Vor

träge hielt. Darauf erneuerte er alte Ansprüche Dänemarks auf Preußen, 

besetzte dies Land nebst Pommern und ließ sich von. Kaiser Friedrich die 

Schirmherrschaft über ganz Nordalbingien übergeben (1214). An ihn 
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wandte sich der Bischof persönlich um Unterstützung (1217) und Walde
mar erschien mit dem Fürsten Wizlaw von Rügen (1219) und einem 
starken Heere dänischer, deutscher und slavischer Lehnleute bei Lindanissa, 
einer ehemaligen Burg der Reweler, zerstörte sie, baute das Schloß Revel 
und schlug die Efthen, die trotz ihrer Freundschaftsversicherungen ihn an
griffen, am 15. Juni 1219 aufs Haupt, worauf ganz Rewele allmälig 
unterworfen und getauft wurde. Bald darauf rückten die Deutschen, von 
den Ierviern selbst dazu aufgefordert und mit Beistand der Sakalaner, 

Unganier, Liven und Letten in Wirland ein, das verheert, sich unterwarf 
und das Christenthum anzunehmen und Zins zu zahlen versprach. Nach
dem nun noch die Oeseler, die in Jerwen eingebrochen waren, aufs Haupt 
geschlagen und auch Harrien unterworfen worden, schien ganz Esthland 
bezwungen. An den Feldzügen der Jahre 1218 und 1219 nahm der 

tapfere Borwin, Fürst von Mecklenburg, der Gründer Rostocks, Theil.
Nach Westen zu erweiterte sich in demselben Jahre die deutsche 

Herrschaft durch die freiwillige Taufe der Semgallcn von Mesoten, mit 

denen um diesen Preis die Deutschen 'ein Bündniß gegen die Litthauer 
schlossen. Semgallen hatte schon in der Person des Grafen Bernhard 

von der Lippe, Abts von Dünamünde, einen Bischof erhalten. Die 

auf ihre Bitte in die Burg gelegte deutsche Besatzung mußte sich zwar, 
von andern Semgallen unter Anführung des tapfern Westhard angegriffen, 
zurück ziehn und die Mesotener fielen wieder ab; allein ein Heer von 

4000 Deutschen und eben so vielen Liven und Letten eroberte nach sechs
tägiger Belagerung die Burg, nachdem die hölzernen Befestigungen der

selben durch Steinwürfe aus Kriegsmaschinen zerstört worden, und unter
warf die ganze Umgegend. In diese Zeit (1219) fällt vielleicht auch 

der von Alnpeke erwähnte litthauische Streifzug über das Eis nach 
Oesel, welcher beim Rückzüge durch Esth- und Livland mit einer völligen 
Niederlage der Litthauer bei Lenewarden durch die Deutschen cnbtgte47. 
An allen diesen Kämpfen nahm der mit dem Bischöfe aus Deutschland 
gekommene tapfere Herzog von Sachsen Anhalt, einen thätigen Antheil. 
Alnpeke, der über die vorhergehenden Ereignisse sehr kurz ist, erwähnt 
auch noch eines Zuges desselben mit dem Ordensmeister nach Esthland, 

vermuthlich schon im I. 1219 48.

3) Streitigkeiten mit den Dänen wegen Esthland. Empörung 
und erneuerte Unterwerfung des letzter«, so wie Oesels.

Allgemeiner Friede. 1220—1229.

Zahlreiche deutsche Missionaire tauften nun in allen Districten Esth

lands, stießen aber in den nördlichen mit den dänischen zusammen und 
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beide Theile verlangten den Alleinbesitz des Landes; nur auf die Provinz 
Revele machte der Ordensmeister Volquin keinen Anspruch. Der Erz-- 
bischof von Lund hingegen behauptete, das ganze Land sei seinem Könige 
zum Lohne für seine Bemühungen zu überlassen, verbot den Eingebornen, 
sich von Deutschen taufen zu lassen und ließ sogar einen Aeltesten, der 

Solches gethan, aufhängen. Waldemar II. versprach endlich dem von 
ihm vor sich berufenen und durch den Komthur Rudolph vertretenen Orden 
ganz Gackele und Uggenois, als das vom Papst bestimmte Drittel des 
Landes, mit Ausschließung jedoch der deutschen Bischöfe von Liv- und 
Esthland. Die Dänen, denen Honorius III. erlaubt hatte, die neu zu 
Bekehrenden ihrer Herrschaft zu unterwerfen", tauften Harrien, hetzten 
dann die Bewohner gegen Jerven auf und bedrohten auch Wirland, so daß 
alle diese Districte sich ihnen unterwarfen und dänische Bischöfe, einer 
für Revele und Harrien und der andere für die zwei übrigen Provinzen 
ernannt wurde. Zum Schutze derselben bauten sie das Schloß Wesen

berg 50 (1220). Den nach Bischof Dietrichs in der Schlacht bei Reval 

erfolgtem Tode zum Bischof von Esthland von Bischof Albert er
nannten Bruder desselben, Hermann, ließen die Dänen, seit Jahren im 
Besitze Lübecks, nicht einmal von dort abreisen, so daß derselbe sich ent
schließen mußte, sich zum Könige zu begeben, das Bisthum von ihm zu 

empfangen und ihm Treue zu geloben. Auch Johann, König von Schweden, 
fiel in Rotala ein und besetzte die Burg Leal, sie wurde aber nach der 
Abreise des Königs von den Oeselern erobert und alle Schweden nieder
gemacht Dies rächte (nach Alnpeke) der Ordensmeister durch einen 
verheerenden Zug in die Wiek62. Bischof Albert, vom Könige Wal

demar vor sich berufen, erschien nicht, sondern wandte sich persönlich an 
seine natürlichen Beschützer und Oberherrn, Papst Honorius HL und 

Kaiser Friedrich II53. Zwar nahm Honorius III. durch Bullen vom 

28. und 29. October 1219 54 die livländische Kirche in des heil. Petrus 
und in seinen Schutz, bestätigte die Eroberung Esthlands, Seloniens und 
Semgallens und forderte den König auf, die Zuzüge von Pilgern nach 
Livland nicht zu verhindern, allein Waldemar H. gelobte dem römischen 
Stuhle einen Zins und unterstützte den Kaiser gegen die Welfen in Rord- 
deutschland, so daß Bischof Albert keine weitere Hülfe erhielt. Der 
Bischof entschloß sich also, Liv- und Esthland dem Könige unter Bedin

gung der Zustimmung der Geistlichkeit, der Rigenser, der Liven unb Let
ten, zu unterwerfen. Diese Zustimmung wurde aber sofort verweigert, 
indem Alle erklärten, zur Ehre Christi und seiner gebenedeiten Mutter 

und nicht des dänischen Königs ihr Blut vergossen zu haben und das Land 
eher verlassen zu wollen, als sich ihm zu unterwerfen. Der nach Riga 
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gesandte königliche Vogt wurde von Niemanden anerkannt und mußte die 
Stadt verlassen (1221). Selbst der Erzbischof von Lund, der in Reval 
Statthalter und so eben von den Oeselern belagert, eingeschlossen und 
durch das ringsum unterhaltene Feuer in große Gefahr gebracht worden, 
hielt es für angemessener, Livland frei zu erklären. Er überließ den 
Deutschen Sakele und Uggenois, (d. h. die weltlichen Rechte dem Orden, 

die geistlichen dem Bischöfe,) unter Bedingung einer Allianz gegen Hei
den und Russen. Die Nothwendigkeit derselben fühlte wohl auch der 

König und genehmigte Alles. Die Selbstständigkeit der deutschen Herr
schaft in den Ostseelanden erhielt bald eine neue Anerkennung durch 
Heinrich VII., welcher Liv- und Lettland, Lcal und die Stranddistricte 

im I. 1224 zu einer Mark erhob und dem Bischof Albert die fürstli

chen Hohcitsrechte über dieselbe und das Recht verlieh, zu Riga und in 
andern gelegenen Orten bürgerliche Verfassungen (civitatem) zu grün
den 55. Im I. 1219 hatte Kaiser Friedrich II. in der Hoffnung, die 
Herrschaft noch weiter auszudehnen, sogar schon die Länder „jenseits Liv
land und an dessen Gränzen", dem Erzbisthum Magdeburg geschenkt56. 

Doch blieb diese Verleihung nur nominell. Indessen erbitterten die Er

oberungen der Deutschen und Dänen in Esthland den Fürsten Wssewolod 
Mstisslawitsch von Nowgorod. Er sah darin einen Bruch des Vertrags 
vom Jahr 1217, schickte die betreffende Urkunde zurück und Heerte mit 
12,000 Mann bis hinter Wenden. Ihm folgten Litthauer. Die Deutschen 

rächten sich durch Einfälle ins Pskowsche und Nowgorodsche Gebiet (1221), 

worauf noch Plünderungszüge der Sakkalaner und Unganier folgten.
Noch blieb Oesel zu bezwingen übrig, dessen kriegerische Bewohner 

im Frühling 1221, mit den Esthen vereint, das neue Dänenschloß Reval, 

obwohl vergebens belagert hatten, wofür die Dänen sich durch die Auf
knüpfung der esthnischen Aeltesten und die Verdreifachung des Zinses 
rächten. Waldemar II. zog nach Oesel und erbaute ein Schloß. Nach 
seiner Abreise mußte es sich den dasselbe mit nachgeahmten deutschen Wurfma
schinen belagernden Oeselern ergeben, die es schleiften (1222) und ihre übri
gen Landsleute zum Aufstande aufriefen, ihre blutigen Schwerdter und 
die erbeuteten Kleider und Pferde als Wahrzeichen herumsendend. In 

Bittende und Tarbat wurden die meisten Deutschen, namentlich die Vögte 
oder Gerichlsherrn, nach grausamen Martern getödtet, die zur Erde be
statteten Leichen der Eingebornen wieder ausgegraben und nach dem alten 
Gebrauche verbrannt, die ehemaligen Kebsweiber zurückberufen, die Taufe 
von Menschen und Gebäuden abgewaschen und russische Krieger in die 
Burgen verlegt. Die von den nördlichen Esthen und Oeselern im Früh

ling 1223 wiederum unternommene Belagerung Revals hatte zwar keinen 
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Erfolg, doch eben so wenig die Streifzüge der Letten unter Rameke in 
Uggenois und die der Deutschen in Takele. Vielmehr rückte ein starkes 
esthnisches Heer über die Amer und plünderte Liv- und Lettland. Die 
Christen zogen gegen dasselbe aus und schlugen es bei demselben Flusse 

(im I. 1223). Graf Bernhard von der Lippe, seit 1217 Bischof von 

Semgallen, sammelte ein anderes christliches Heer von 8000 Mann und 

belagerte Viliende, das sich am 15. August ergab und das Christenthum 
wieder annahm. Die zu Hülfe gekommenen Russen wurden aufgehängt. 

War doch der nun in Dorpat von den Pleskauern und Nowgorodern zum 
Befehlshaber eingesetzte tapfere russische Fürst Vesceka der Anstifter aller 
dieser Kämpfe. Cin Heer von 20,000 Russen aus Susdal, Nowgorod 
und Pskow erschien auf Ansuchen der Saccalaner, besetzte Dorpat und 
Odenpäh und belagerte vier Wochen lang Reval unter Anführung des 
Fürsten Jarofflaw von Perejasslawl, zog aber unverrichteter Sache zurück. 
Die Deutschen rückten darauf den Dänen zu Hülfe und eroberten die 
Burg Lonc in Harrien, worauf allmälig sich ganz Esthland unterwarf, 
ausgenommen Dorpat, das von den Russen hartnäckig vertheidigt, erst im 
August 1224 mit Sturm genommen wurde. Auf hSchaufgeschichteten 
Holzmassen waren die Belagerer an die Mauer herangeklommcn, während 
Steine, glühendes Eisen und Feuertvpfe aus ihren Maschinen auf das 

Schloß flogen. Vergebens hatten die Vertheidiger versucht, die wichtigste 
derselben, einen hohen Thurm, durch mit Feuer gefüllte Räder in Brand 
zu stecken; dagegen gelang es den Belagerern, die Brücke des Schloßthors 
durch darunter aufgehäuftes Holz anzuzünden, ^obann von Appeldern, 
Bruder Bischof Albert's, erstieg zuerst den Wall. Vesceka kam mit den 
Seinigen beim Sturm tapfer kämpfend um. Engelbert von Tysenhusen 
besetzte darauf Odenpäh, wo bald ein deutsches Schloß sich erhob. — Die 
umliegende Gegend wurde zum Bisthum Dorpat und Leal geschlagen und 
der Bischof Hermann, der von Esthland nur diese Landschaften behielt, 

belehnte Engelbert von Tysenhusen, seinen Bruder Dietrich, Johann von 
Dolen und andere Edele, je mit einer Kilegunde Landes. Den Esthen 
wurde die Zahlung des Zehnten aufgelegt und Hermann erhielt ein 
Diplom Königs Heinrich VII., ganz dem seines Bruders gleich 5T.

Die Niederlage an der Kalka (31. Mai 1224) hatte unterdessen 
Rußland gedemüthigt. Nowgorod und Pleskau schlossen Frieden 58. Da 
schickten zu demselben Zwecke alle umliegenden Völker, Oeseler, Strand- 
esthen, Semgaller, Kuren und Litthauer Gesandte nach Riga. Zum ersten 

male seit 40 Jahren, genoß das ganze Land der ersehnten Ruhe, Liven 

und Letten kehrten aus den Wäldern, die Esthen aus ihren Burgen, zu 
den Aeckern zurück und bauten die eingeäscherten Dörfer und Gesinde 
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wieder auf. Auf Bitten Bischof Albert's sandte Honorius HL den 
Bischof Wilhelm von Modena als Legaten nach Riga. Feierlich em
pfangen, durchzog dieser predigend und sowohl die Eingebornen zum Fest
halten am Glauben, wie die Deutschen zu einer billigen Behandlung der
selben ermahnend, ganz Liv- und Esthland (1225) und entschied öffent
liche und Privatftreitigkeiten, wodurch die gegenseitigen Beziehungen des 
Bischofs, des Ordens und der Stadt Riga genauer geregelt wurden (s. 

unten). Er empfing auch den Fürsten der Semgallen, der einen Geistli

chen von ihm annahm, russische Gesandte, die um Bestätigung des kürz
lich geschlossenen Friedens baten, Oeseler und Strandesthen, die die Taufe 
versprachen, wenn er sie von den Anfällen der Dänen befreien wollte, 

was er auch von den letzten verlangte. Als die Deutschen von Odenpäh 
die Dänen aus Wirland zu vertreiben anfingen, nöthigte er beide Theile, bei 
Strafe des Banns, die streitigen Districte, 3ernten, Wirland und die 
Wieck, in den Schutz des Papstes zu geben. Harrien ließ er den Dänen, 
deren König sich diesem Verfahren um so weniger wiedersetzen konnte, 
als er damals sich in der Haft des Grafen von Schwerin befand und 
den von Bischof Albert zum Bischöfe von Esthland bestellten Bruder 

desselben, Hermann, in dieser Eigenschaft anerkannt hatte.
Auf seiner Rückreise begegnete er öselschen Seeräubern, die mit Beute 

und Gefangenen aus Schweden kamen. In Gothland angekommen, pre
digte er daher das Kreuz gegen Oesel. Die Unterwerfung der kriegeri
schen Inselbewohner war zur Sicherung des Handels, so wie zur Befe

stigung der christlichen Herrschaft auf dem Feftlande nothwendig. Ein 
Heer von 20,000 Deutschen, Liven, Letten und Esthen, welche letztere hier 
ebenfalls Heeresfolge leisteten, rückte unter Bischof Albert's und des 

Ordensmeisters Volquin persönlicher Anführung nach Weihnachten 1226 
übers Eis gegen Mone und Oesel (welche beide Insel Heinrich der 
Lette nicht unterscheidet), erstürmte und verbrannte die Burg Mone am 
3. Februar 1227, worauf sich Walde, der wichtigste Ort des Landes, er
gab und alle Insulaner eilten, die Taufe anzunehmen, Geißeln gaben und 
die gefangenen Schweden freiließen 59.

Durch diese glänzende Waffenthat ward die Unterwerfung der Esthen 
vollendet. Mit ihr schließt auch das Geschichtswerk Heinrich's des 

Letten und wir sind genöthigt, von nun an späteren und weniger zuverläs

sigen und ausführlichen Annalisten zu folgen, von denen Alnpeke als 
der älteste und offenbar die Quelle der spätern im Allgemeinen den Vor

zug verdient. Brandis hat einige abweichende Züge und muß noch eine 
andere Quelle benutzt haben. Indessen werden wir Alnpeke's oft weit
schweifige Kriegsgeschichten eben so sehr abkürzen, wie wir es bisher gs- 
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than haben. Eine größere Ausführlichkeit würde auch gegen die kurzen 

Berichte unserer spätern Annalisten zu sehr abstechen.
Während des Feldzugs nach Oesel überfielen die Semgallen das 

Kloster Dünamünde Der Ordensmeister zog nach seiner Rückkehr in 

ihr Land und schlug sie, so wie auch die Litthauer61. Zugleich entstan
den Streitigkeiten mit den Dänen in Esthland. Diese, die mit dem päpstli

chen Commissair, nach Heinrich d. L., in den sequeftrirten Nordprovinzen 

Streit gehabt und ibn, wie es scheint, und Brandis auch behauptet, 
daraus verdrängt hatten, schickten nach diesem Schriftsteller und dänischen 
Annalisten62 einen falschen Legaten nach Riga, um den Deutschen weitere 
Eroberungen zu verbieten. Unterdessen beschwerten sich die Jerwier bei 
den Deutschen über das dänische Regiment. Die Deutschen, obiger fal
schen Botschaft nicht Glauben schenkend, wandten sich an Gregor IX., 
der so eben den päpstlichen Stuhl bestiegen hatte (am IS. März 1227). 
Gregor ermächtigte sie, gegen die Dänen Gewalt zu brauchen, worauf 

Volquin mit leichter Mühe Jerwen und Wirland und nach kurzer Bela
gerung auch Reval einnahm. Dieser Vorfall, den die Ordenschronik und 
nach ihr Brandis, nicht aber Alnpeke, Rüssow, Nyenstädt und 
Hiärn erwähnen, findet im Schenkungsbriefe des römischen Königs 
Heinrichs VII. über Reval, Jerwen, Harnen und Wirland an den liv

ländischen Orden, vom 1. Juli 1228 63 eine Bestätigung, nachdem Kaiser 

Friedrich II. schon im vorhergehenden Jahre dem Orden alle von den 
Bischöfen von Livland und Leal schon erhaltenen oder künftig noch zu er
werbenden Besitzungen bestätigt hatte64. Am 29. Juni 122H überließ 
auch der Bischof von Oesel den dritten Theil dieser und der übrigen In

seln des Bisthumö dem Orden, mit der Civilgerichtsbarkeit und dem 
Zehnten65. Unterdessen dauerten die Kämpfe mit dem tapfern Uten, 
Fürsten von Nordlitthauen und Samaiten, fort, sa er soll sogar im 

1228 Livland mit einem großen Heere verwüstet haben, was indessen nur 

der für diese Zeiten unzuverlässige Kosalowicz ansührt««. Volquin^ 
faßte nun den Entschluß, den Schwerdtorden mit dem mächtigen und an
gesehenen und in Deutschland und kürzlich auch im Kulmer Lande besitzlich 
gewordenen Deutschorden zu vereinigen. Abgesehen von der Gleichheit 

des Zweckes und der ähnlichen Organisation beider Ritterorden, war von 
dem Deutschorden gegen Dänen, Litthauer und Russen eber, als von Papst 

und Kaiser wirksame Hülfe zu erwarten. Freilich ließ es der erstere an 
Unterstützung durch geistliche Waffen nicht fehlen. Dem Erzbischöfe von 

Bremen und der Stadt Lübeck wurde jede Behinderung der nach Livland 
ziehenden Pilger aufs strengste verboten68, der Bischof von Reval wurde 
ermächtigt, aus den Klöstern aller Orden Mönche mit sich zu führen, und 
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der Schwerdtorden, die nach Livland kommenden Pilger auf beliebige 
Zeit in Dienst zu nehmen 69 ; die Deutschen in Wisby nahm der Papst 
in seinen Schutz und verbot, sie in der Bekehrung der Oeseler zu hin
dern 70. Allein seins Aufforderung an die Christen in Rußland, die Be
kehrer Livlands zu unterstützen (im I. 1224), und drei Jahr später an 
die russischen Fürsten, zur römischen Kirche überzutreten und mit den Chri

sten in Liv- und Esthland Friede zu halten n, blieben ohne Erfolg. Hatte 
doch Volquin unmittelbar nach der Eroberung Esthlands wieder einen 
Einfall der Litthauer zurückzuschlagen.

Doch kaum hatte er zum Hochmeister des Deutschordens, Herrmann 
von Salza, der sich zu Venedig aufhielt, gesandt, um Behufs der Ver

einigung zu unterhandeln 72, als Bischof Albert am 17. Jan. 1229 sein 

thatenreiches und mühevolles Leben beschloß. Mit Recht mag ihm der 
Name des Eroberers zugelegt werden. Im Felde so wie daheim war 
dieser gefeiertste der geistlichen Beherrscher der Ostseeprovinzen die Seele 
aller Unternehmungen, und die Ordensmcister, die später dem bischöflichen 
Ansehen so entschieden entgegen traten, spielten, so lange er lebte, eine 
sehr untergeordnete Rolle. Der Eifer, mit dem er zwanzig Jahre lang 

alljährlich die gefahrvolle Reise nach Deutschland unternahm, um frische 
Krieger anzuwerben, deren nach seinem Tode nur noch wenige nach Liv
land kamen, und die wohlberechncten Einrichtungen, durch welche er alle 
Elemente des damaligen deutschen Lebens, Ritter- und Bürgerthum, krie
gerische Bildung, Gewerbe und Handel, unter Leitung des priesterlichen 

Gedankens, an die Ufer der Ostsee verpflanzte, machten erst eine rasche 
und sichere Bekehrung der Eingebornen und die Ausrottung ihres rohen 
Hcidenthums möglich. Seine Handlungsweise muß nach dem Geiste 

seiner Zeit beurtheilt werden, der auch gewaltsame Mittel zur Verbreitung 
des einzig wahren Glaubens für erlaubt,- ja für verdienstlich hielt und im 
treubrüchigen Benehmen der ersten Bekehrten, so wie der noch unbekehrten 
Eingebornen gegen die anfangs friedlich auftretenden Deutschen, eine 
Rechtfertigung zu finden glaubte. Uebrigens wurde die Eroberung durch 
die vieljährigen, gegenseitigen Fehden der Litthauer, Eschen und Letten 
nicht wenig erleichtert. Namentlich fand das zuerst bekehrte friedliebende 
Volk der Letten bei den Deutschen einen wirksamen Schutz gegen seine 

kräftigern Nachbarn, so wie auch gegen die Russen.
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Kapitel 111«

Vorfälle feit Bischof Albert's Tode bis zur Bereinigung des 
Schwerdtordens mit dem Deutschorden.

1 2 2 9 — 1 23 7.

Das bremische Domkapitel, wähnend das Bisthum Riga wie früher 

vergeben zu können, wählte nun zu Albcrt's Nachfolger eines seiner 
Glieder. Das rigische aber, wohl auf die Bulle Jnnocenz III. vom 
Februar 1213, welche das rigasche Bisthum jeder Metropolitangewalt 
entzogen hatte, und auf das dem Kapitel am 1. Jan. 1223 von Bischof 

Albert unter päpstlicher Genehmigung ertheilte Wahlrecht gestützt 'J, de- 
stgnirte einen der seinigen, den Domherrn Nikolaus von Magdeburg, 

der auch von dem zur Entscheidung der Sache abgesandten Kardinal-Le
gaten Otto und sodann vom Papste bestätigt wurde (am 8. April 
1231) 74. Von den einheimischen Geschichtschreibern wird er als ein 

wohlwollender und einsichtsvoller Regent gerühmt, der indessen die glän

zenden Eigenschaften seines großen Vorgängers nicht besaß.
Zu derselben Zeit erschienen die Kuren mit abtrünnigen Liven und 

Letten vereint vor Riga, und wurden von den herbeigeeilten Rittern zu
rückgeschlagen, die nun ganz Kurland durchstreiften. Die Windauschen 

Kuren erboten sich zur Annahme der Taufe und schlossen mit dem Beich

tiger des Kardinals Otto, Balduin von Alna, der im Namen des 
Papst's, der Nigaschen Kirche, des Abts von Dünamünde, des Ordens, der 
Pilger, der Kaufleute und der Rigaschcn Bürger auftrat, Verträge, in 
denen sie versprachen, die ihnen zugesandten Geistlichen zu unterhalten, 
denselben sowie dem Bischöfe zu gehorchen und ihnen dieselben Leistungen 
zu entrichten, wie die Gothländer, so wie auch gegen die Heiden nicht 
blos zur Vertheidigung, sondern auch zur Verbreitung des Glaubens zu 

kämpfen und sich binnen zwei Jahre dem Papste vorzustellen. In einem 
besondern, mit dem Rigaschen Domcapitel, dem Orden und der Stadt 
Riga abgeschlossenen Vertrage, wurde einem Theile der Kuren das Ei
genthum an ihren Feldern, so wie ihre bewegliche Habe gegen die jähr

liche Abgabe eines halben Liespfunds Roggen von jedem Pfluge und von 
eben so viel von jeder Egge zugesichert, wer aber vor Pflug und Egge 
nur ein Pferd spannte, sollte im Ganzen nur ein halbes Liespfund ent
richten 75. Papst Gregor IX. belohnte Balduin mit dem Bisthum Sem

gallen und der Verwaltung des Bisthums Kurland und ernannte ihn 

zum Legaten von Liv-, Esth-, Kur- und Gothland, Pommern, Semgallen 
und den angrenzenden Ländern und Inseln (im I. 1232) 76. Mit Niko



HO

laus scheint der Papst unzufrieden gewesen zu sein. Er warf ihm vor, 
die Stiftung neuer Bisthümer zu vernachlässigen und in Erhebung des 
Zehnten zu nachsichtig zu sein 77, was dem Bischöfe eben nicht zum Vor
wurf gereicht. Ersteres bezog sich vielleicht darauf, daß Nikolaus im I. 
1231 der Stadt Riga den dritten Theil von Oesel, Kurland und Sem
gallen zusicherte78, während die Bestimmung Wilhelm's von Modena vom 
Jahre 1226 ihn nur dazu ermächtigte, künftige Eroberungen in dieser 

Art zu theilen. Auch scheint Gregor IX. beabsichtigt zu haben, die Ver
waltung der neubekehrtcn Ländereien, wo möglich, unter feine Legaten zu 
ziehen. So verbot er den dortigen Gläubigen, ohne Erlaubniß mit den 
Heiden oder Russen Frieden, Waffenruhe oder Verträge wegen eines Zin
ses zu schließen, und trug dem Legaten auf, die bekehrten Landstrecken, die 

nicht abgetheilte Diöcesen wären, für den Papst in Besitz zu nehmen. 

Ungeachtet der früher vom päpstlichen Stuhle gestatteten Ländertheilung 
sollten die Geißeln aus Kurland, Semgallen und Oesel dem Legaten 
überliefert werden, und dieser sollte nicht nur jene Ländereien verwalten, 
sondern auch die zwischen den Deutschen und Dänen streitig gewordenen 
Provinzen, trotz der Gnadenbriefe Kaiser Friedrich's und seines Sohnes, 
in Besitz zu nehmen79. Diese weit aussehenden Entwürfe gingen aber 
nicht in Erfüllung und Balduin mußte sich mit der Stadt Riga ver

gleichen.
Die Theilnahme der Stadt Riga an den obgenannten Verträgen be

weist nämlich ihre steigende Macht. Schon im I. 1211 hatte Bischof 
Albert durch eine besondere Urkunde89, um den Handel zu heben, allen 
Kaufleuten und namentlich den gothländischcn eine zollfreie Beschiffung 

der Düna, die Aufhebung des Strandrechts und der Eisenprobe und über
haupt den Gebrauch des gothländischen Rechts zugesichert; indeß sollte 
keine Gilde ohne bischöfliche Erlaubniß errichtet werden und über die 
wohl schon damals in Riga geschlagene Münze ward ebenfalls eine Be
stimmung getroffen. In demselben Jahre weihte er einen Platz, wohl 
neben der Marien- oder Domkirche, zu einem Kloster und bischöflichen 
Hofe ein 81. Die Kirche und der zuerst mit Mauern umgebene Theil der 
Stadt brannten zwar ab, im Jahr 1215 ward aber eine neue Marien- 
(die jetzige Dom-) Kirche gebaut. Im I. 1220 stiftete Albert ein Ho
spital8^, vermuthlich den Convent zum heiligen Geist, der immer vom 

Bischöfe abgehangen hat, dort wo jetzt das Schloß steht, außerhalb der 
damaligen Stadt8^, und veranlaßte die Pilger mit Zustimmung des Or
densmeisters zur Vergebung ihrer Sünden über den Bach zwischen dem 
Jägel- und Stintsee eine Brücke zu bauen und so die Verbindung Rigas 
mit dem Lande zu sichern (1221) 84. Große Verdienste um die Stadt 
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erwarb sich ferner der Bischof von Modena durch Schlichtung zahlreicher 
Streitigkeiten, z. B. im December 1225 zwischen der Rigaschen Bürger
schaft einerseit und dem Bischöfe, dem Rigaschen Propste und dem Or
densmeister über die Bedeutung des den Bürgern verliehenen gothländi
schen Rechts. Ihnen wurde das Recht zuerkannt, sich einen Richter 
(judex) zu wählen, der vom Bischöfe zu bestätigen war, und dessen Ge

richtsbarkeit, in Betreff der auf Stadtgebiet begangenen Verbrechen oder 
geschlossenen Verträge, sich auch auf die der Gerichtsbarkeit des Bischofs 

unterworfenen oder von ihm belehnten Personen als den Ordensmeister 
und Propst erstrecken sollte. Hievon wurden aber die in den Liegenschaften 

dieser cremten Individuen begangenen Vergehen oder geschlossenen Ver
träge ausgenommen, auch dann, wenn diese Liegenschaften sich auf Stadt
grund befanden. Jeder in Riga sich Niederlassende sollte das Bürgerrecht 
erlangen können, und alle Rechte, deren die Deutschen in Gothland ge
nossen, auch den Rigensern zu Theil werden. Das Münzrecht bedielt sich 

der Bischof vor, doch versprach er, den gothländischen Münzfuß beizube- 

behalten. Des obenerwähnten Stadtgebiets (Stadtmark) Gränzen be
stimmte, der Legat durch eine Urkunde vom 15. März 1226 (bestätigt 
durch eine päpstliche Bulle vom December d. I.), und zwar sollten sie 
sich erstrecken von der Jägelbrücke links an die Puckeraa, sodann längs 
und innerhalb des Rodenpoisschen (des. Stint-) Sees bis an die Düna

mündesche Grenze, rechts aber bis an den Rummel, von dort in gerader 
Linie nach dem Flüßchen Misse, sodann an den Verbindungspunkt der sem- 
galler Aa mit dem Babitsee und endlich auf der Aa selbst bis an das 
Meer und das Klostergebiet von Dünamünde. Die Gränze zu demselben 
bildeten auf der Ostseite der Düna das aus dem Rodenpoisschen See in 
die Düna strömende Flüßchen und der Mühlgraben (von einer dortigen 
Klostermühle genannt), so daß der von diesen Gewässern, der Langenaa 
und der Treidener Aa umflossene Raum dem Kloster gehören sollte, und 

auf der Westseite der Düna mehrere Bäche bis zur Mündung der Sem- 
galler Aa. Das damalige Stadtgebiet scheint also so ziemlich seine heu
tige Ausdehnung gehabt zu haben. Innerhalb desselben sollten Weiden, 

Fischereien, Kalkbrüche und Wald jedem zur Benutzung freistehen, neuan
gelegte Felder aber der Stadt nach Ablauf von Freijahren einen Grund
zins zahlen, welcher im Jahre 1232 vom Vogte und Rathe auf einen 
halben Ferding (ferto oder Mark) von jeder Hufe von dreißig Morgen 
zu 400  Ruthen festgesetzt wurde85. Die Insel Osmesaar sollte der 
Marienkirche und eine Hufe (mansus) dem heil. Geistspitale gehören und 

eine halbe Hufe zur Jägelbrücke geschlagen werden, Grundstreitigkeiten 

aber durch zwei oder drei vom Bischöfe, Propste und Ordensmeister zu 
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Schiedsrichtern erwählte und für ihre Mühwaltung von den Interessenten 
zu bezahlende Bürger entschieden werden86. Die außerhalb der Stadt 
(in suburbio) belegene Jakobikirche sollte nicht dem Orden, sondern nur 

dem Bischöfe, die Georgenkirche aber keinem Patron unterworfen fein 87. 
Zum Stadtgebiete wurde ferner das Schloß und Gebiet Dolen geschlagen 
und der Besitzer ercomunicirt, weil er das vom Legaten dem Schutze des 

Papstes übergebene Wirland in Besitz genommen hatte88. Endlich sprach 
der Legat sogar der Stadt, da sie, gleich dem Bischöfe und dem Orden, 

an den Kreuzzügen z. B. in den Jahren 1214 gegen Oesel, 1215 nach 
Wirland, 1217 ins Revalsche und 1223 nach Harrien Theil genommen 
hatte 89, den weltlichen Besitz eines Drittheilö aller noch zu machenden 
Eroberungen zu; der Zehnte und die geistliche Gerichtsbarkeit sollte den 

daselbst zu ernennenden Bischöfen zustehen. Zu jedem Bischofssitze sollten 
zwei bebaute und 18 unbebaute Hufen Landes frei von allen Lasten ge

schlagen werden, zu jeder Kathedralkirche aber hundert Haken bebauten 
und zehn Hufen unbebauten Landes, ebenfalls schatzfrei 90. Auch Bischof 
Nikolaus zeigte sich der Stadt günstig. Im Jahre 1231 überließ er ihr, 
in Folge des eben erwähnten Beschlusses, den dritten Theil von Oesel, 
Kurland und Semgallen91 mit dem Zehnten und dem Patronate der 

Kirchen. Im Jahre 1232 sprach der Bischof Nikolaus das oben ange
führte Drittel von Semgallen und die Hälfte des Drittheils von Kurland 
über der Windau den Kaufleuten zu, die hier als gesonderte Genossen
schaft auftreten, so wie auch das Schloß Mederothe, die andere Hälfte 
aber den Bürgern und Kurland diesseits der Windau dem Stifte; in Zu
kunft aber sollten neue, von den Bürgern und den Kaufleuten gemein

schaftlich gemachte Eroberungen zu gleichen Theilen ihnen zufallen92. 
Indessen hatte Papst Gregor IX. die Ueberlieferung des ganzen Bis- 
thums Semgallen ohne Rücksicht auf frühere Veräußerungen an den von 
ihm ernannten Bischof Balduin, seinen Legaten, aufs strengste befohlen 93. 
Im folgenden Jahre überließ daher die Bürgerschaft ihren Antheil an 
Semgallen und Kurland dem Bischöfe Balduin, derselbe belehnte dagegen 
sechs Rigasche Bürger mit je 25 Haken in Kurland an beiden Seiten der 
Windau94, jedoch unter Gewährleistung der den Neubekehrten von ihm 
und dem Papste zugesicherten Freiheit. Schon im Jahre 1226 hatte der 
Bischof von Riga seinen Theil von Semgallen dem dortigen Bisthume 
gegen den Landstrich der Selen abgetreten 95, so daß mit Ausnahme der 

dortigen Ordensbesitzungen, fast ganz Kurland und Semgallcn zu dem
selben gehörte. Von seinem Drittel in Oesel trat er ebenfalls die Hälfte 
dem dort zu errichtenden Bisthume ab. Bischof Balduin, dessen Macht 

und Einkommen durch die ausgedehnte Belehnung an die Rigaschen 
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Bürger geschwächt war und der sich nicht im Stande sah, die großartigen 
Entwürfe des Papstes zu vollführen, (denn auch die Schwertritter wei
gerten sich, ihm ihre Eroberungen in Esthland zu überliefern), — Balduin 

verklagte den Bischof von Riga, den Orden und die Rigaschen Bürger 
beim Papste, sie beschuldigend, Ländereien des heiligen Petrus an sich ge
rissen und ihn, den Legaten, so wie die Neubekehrten vielfach gekränkt zu 

haben. Der Papst citirte zwar die Beklagten nach Rom66, doch erst 
nachdem er den Bischof Balduin von seinem Legatcnamte entlassen und 
dasselbe dem frühern Legaten, Bischof Wilhelm von Modena, übertragen, 

auch ihn ermächtigt hatte, die Biöthümer von Reval und Wirland wegen 
ihrer Armuth zu vereinigen, doch unbeschadet der Rechte des Erzbischofs 

von Lund an denselben97.
Nach Maßgabe der in Bezwingung der Heiden gemachten Fortschritte 

hatten auch in den übrigen Landestheilen zwischen den erobernden Ver
bündeten wiederholte Theilungen statt gefunden. Als im I. 1223 die 
Ordensbrüder der Hülfe der Bischöflichen und der übrigen Deutschen ge
gen die Esthen bedurften, wurde dieselbe ihnen nur unter der Bedingung 

zugestanden, sich mit einem Drittel von Esthland zu begnügen und die 
beiden übrigen den Bischöfen von Dorpat und Riga zu überlassen98. 
Im Jahre 1221 erhielt der Orden die Districte von Sakele; der Lealsche, 
nach Zerstörung des Schlosses Leal durch die Oeseler ins Innere des 
Landes übergeführte Deutsche Bischof von Esthland, den District Ugge- 
nois und der Bischof von Riga die Strandwiek und Leal mit sieben Ki- 

legunden Im selben Jahre fand aber eine neue Theilung statt, wo
nach der Orden die weltlichen Rechte sammt dem Patronatsrechte und 
den Zehnten auch noch in Nurmegunde, Mocke, Alempois und der Hälfte 

von Waigele frei von allen Lasten und mit der alleinigen Verpflichtung 
erhielt, das Biöthum gegen Feinde zu vertheidigen und die geistliche Ge
richtsbarkeit des Bischofs anzuerkennen. Diese Uebereinkunft bestätigte 

der Papst am 2. November 1229 und im I. 1234 wurde sie nach Ue- 
berführung des bischöflichen Sitzes nach Dorpat, erneuert 10°. Auch von 
der Landschaft Tolova erhielt der Orden ein Drittel, nämlich das an 
den See Astijerw gränzende Stück und einen Theil der Landschaft Adsel, 
der Bischof von Riga aber das Uebrige Oesel ward durch Vertrag 
vom 20. December 1234 in der Art durchs Loos getheilt, daß der Orden 
Horile, Mone und 300 Haken von Kielkond, das Bisthum Riga Waldele 
und 200 Haken von Kielkond und die Stadt Riga, die Halbinsel Sworbe, 
Karmel und 100 Haken von Kielkond erhielten 2. Da aber der Bischof den 
Schutz des Ordens bedurfte, so wurde ihm derselbe durch Vertrag vom 
28. Februar 1239 unter der Bedingung der Abtretung des vierten Theils

Bd. I. Lief. 1. 8 
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der Wiek nebst sieben Kilegunden und 50 Haken in Oesel oder der Wiek 

und der gemeinschaftlichen Erbauung des Schlosses Steinburg bei Leal, 
zugesagt, wogegen der Orden dem Bischöfe den vierten Theil der Insel 
Mone überließ 3. Durch diese Verträge, so wie durch die oben ange

führten, bei denen die Stadt Riga betheiligt war, und durch die dem 
Orden im Mai 1226 und im Juli 1232 gewordenen Bestätigungen seiner 
Besitzungen seitens Kaiser Friedrich's II.4, war der Besitzstand der neuen 

christlichen Staaten in den Ostseeprovinzen nun geregelt. Außer Riga 
fing auch Dorpat an aufzublühcn. Im I. 1230 wurde der dortige schöne 

Dom vollendet und drei Jahr später in der Nähe der Stadt das Kloster 

Falkenau vom Bischöfe gestiftet.
Doch bald ereignete sich ein Vorfall, der in den gegenseitigen Beziehun

gen der Bundesstaaten große Veränderungen hervorbringen mußte. Im 

Jahre 1234 hatte der Fürst Jaroßlaw, der schon früher in Livland ein
fallen wollte, aber durch das Widerstreben seiner, die Unterbrechung des 
gewinnreichen Handels wohl fürchtenden Unterthanen daran verhindert 
worden war, Uggcnois ungestraft verwüstet, — ein Beweis der Schwäche 
der Deutschen in Livland. Volquin knüpfte im Jahre 1235 die Unter

handlungen mit dem eben in Deutschland anwesenden Hochmeister des 
Deutschordens wieder an, der nun schon die Landschaften Culm, Löbau 
und Pomcsanien unterworfen hattet Unterdessen erschienen in Riga, in 
Folge einer Krcuzpredigt des Papst's Gregor IX., im Februar 1236 zahl
reiche Pilgrime, unter Andern der Graf von Danneberg aus dem Lüne- 
burgschen, dessen Geschlecht im I. 1376 ausstarb, und der Ritter Johann 
v. Haseldorp (Haselhorst im Braunschweigischen, ausgestorben im 18. Jahrh., 
in Stormarn liegt übrigens auch ein Schloß Hascldorp). Mit ihnen und einem 

zahlreichen Heere Deutscher und Eingeborner aus allen Landestheilen, zog der 
Ordensmeister Volquin gegen Litthauen, welches unter seinem ersten Groß
fürsten, dem kühnen Usurpator Ringold, zu einem größern Staate erstarkt, 
sich von Kurland bis über Tschernigow erstrecktes vielleicht hoffend, das 
Wachsthum des gefährlichen Gegners im Keime zu ersticken. Am 22. 
September 7 wurde er aber bei Saule (der lettische Namen der Gegend 
von Rahden, bei Bauske) aufs Haupt geschlagen, wobei er selbst, die 
oben genannten Edlen nebst 48 Rittern und einigen tausend Mann auf 
der Wahlstatt blieben. Die heimwärts Fliehenden wurden von den Sem
gallen erschlagen8. Eine so empfindliche Niederlage mußte dem Schwert
orden die Nothwendigkeit des Beistandes seines mächtigen Nachbars in 
Preußen um desto fühlbarer machen. Sechs Jahre waren in fruchtlosen 
Unterhandlungen verstrichen 9. Die Verewigung der beiden Orden suchte 
vorzüglich der König von Dänemark zu hintertreiben, dessen noch strei-
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tiger Besitz Esthlands dadurch gefährdet erschien, da Volquin es einge
nommen hatte und die Rückgabe verweigerte. Zwar hatte Gregor IX. 
die darauf seitens König Waldcmar's erfolgte Sperrung von Travemünde 
durch Androhung des Jnterdicts wieder heben lasiert, befahl aber doch 
seinem Legaten, Wilhelm von Modena, Reval dem Könige und die Ge
richtsbarkeit über die Bisthümer Harrten und Wirland dem Erzbischöfe 
von Lund zu übergeben, der sich vor den Deutschen in Ouasiposieß der

selben befunden habe l0. Der Hochmeister des Deutschordens Herrmann 
von Salza hatte zwei Comthure nach Livland gesandt, um über den 
Zustand des Schwcrtordens Erkundigungen einzuziehen. Diese statteten 
dem in Marburg versammelten und von Ludwig von Oettingen in 
Abwesenheit des Hochmeisters präsidirtcn Kapitel ihres Ordens keinen 
sehr vortheilhaftcn Bericht ab, die Schwertbrüder des Eigennutzes, der 
Rohheit und der Gewaltthätigkeit bezüchtigend, worauf die Sache an den 
Hochmeister verwiesen wurde. Dieser aber reiste mit zwei Abgeordneten 

des Schwcrtordens nach Viterbo zum Papste. Als nun ein vom riga

schen Bischöfe und den übriggebliebenen Rittern eiligst abgesandter Bote 
die Traucrnachricht von jener schrecklichen Niederlage brachte und Her
mann von Salza sich auch zur Befriedigung der dänischen Ansprüche auf 
Nordesthland nicht ungeneigt zeigte, genehmigte Papst Gregor IX. die 

Vereinigung beider Orden im folgenden Frühling 11 und ließ die Abge

ordneten sofort einkleidcn ’2. Das Ordcnskapitel wählte nun den preu
ßischen Landmeister, den erfahrenen Hermann Balke, zum Landmeister 
auch von Livland und sandte ihn mit über 50 Rittern dahin, um von 
dem Lande Besitz zu nehmen ’3. Allein das nördliche Esthen-Land, wel

ches der Legat Wilhelm, den wiederholten Befehlen des Papstes zuwider ", 
noch immer in den Händen des Ordens gelassen hatte, mußte trotz des 
Widerstrebens der Abgeordneten, den Dänen zurückgegeben werden; Oesel, 
die Wiek und Jerwen verblieben den Deutschen. Dies bestätigte ein vom 

Legaten Wilhelm von Modena und dem Landmeister Balke mit dem Kö
nige am 9. Mai 1238 zu Stenby abgeschlossener Vertrag, in welchem 
Dänemark und der Orden sich auch gegenseitige Hülfe gegen Russen und 
Heiden versprachen 16, eine Bedingung, die treulich erfüllt worden ist.

Kapitel IV.

Politische und sociale Zustände.
Das eroberte Gebiet.

Mit der Vereinigung des Schwertordens mit dem ihm durch Zweck, 
innere Einrichtung und geographische Lage so nahe verwandten Deutsch- 

8* 
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erben und des nördlichen Esthlands mit Dänemark, schließt der erste Zeit
raum der Geschichte unserer Ostseelande, — der ihrer politischen Unab

hängigkeit unter der unmittelbaren Schutzherrlichkeit des Papstes und des 
deutschen Reichs, der der allmäligen Eroberung des Landes und der er
sten Begründung eines deutschen Staatenbundes und deutschen Lebens 

in demselben.
Die Herrschaft der Dänen und Deutschen erstreckte sich nun längst 

der See von der Mündung der Narowa bis nach Klaipede (Memel) und 
landeinwärts bis nach Rußland und Litthauen. Bisthümer in demselben 

waren: 1) das Revalsche, nach der Eroberung Revals durch die Dä
nen im I. 1218 unter Wesselo, dem Kaplane des Königs Waldemar II., 
den ganzen dänischen Antheil Livlands umfassend und dem Erzbischöfe 

von Lund untergeben'8; 2) das Oeselsche, in weltlicher Beziehung die 
Hälfte von Oesel umfassend, seit 1225 unter Gottfried, früher Prior ei
nes Cistercienserklosters bei Naumburg, dessen geistlicher Sprengel auch 
die Wiek und Jerwen umfaßte; 3) das Dörptsche, dessen weltliche Ge
richtsbarkeit sich nach den im I. 1224 dem Orden gemachten Abtretungen 
nur über Uggenois und das halbe Waigele erstreckte. Sein geistlicher 

Sprengel umfaßte auch noch das halbe Waigele, Mocha, Nurmegunde 
und Takele, die unter der weltlichen Herrschaft des Ordens standen. Alle 
drei waren aus dem ursprünglichen Bisthume Esthland gebildet; 4) das 
Bisthum Riga, dessen Hauptsitz noch in Riga war und dem alle 
übrigen, ausgenommen das Revalsche, im I. 1223 vom Papste un
tergeben wurden ,7. Die Gränze seines Sprengels war durch eine päpst
liche Bulle vom 28. Mai 1237 18 bis xin die Einmündung der Abau in 

die Windau erneuert worden, von wo die Gränzen desselben durch die 
Abau und Düna bezeichnet wurden. In denselben fiel ganz Livland mit 
Ausnahme des zum Bisthum Dorpat gehörenden Theils; 5) das Stift 
Kurland zwischen der Memel und Windau bis nach Litthauen zu und 
von der Einmündung der Abau in die Windau bis nach Semgallen; 6) 
das Bisthum Semgallen, das eigentliche Semgallen umfassend'«; 7) 
die Stadt Riga gehörte zwar zum geistlichen Sprengel des gleichnami
gen Bischofs, aber besaß ein eigenes, durch die Verfügung des Bischofs 
von Modena ihr zugesichertes und oben beschriebenes Gebiet nebst einem 

Sechstel von Oesel; 8) der Orden besaß ein Drittel von Oesel, ferner 
Jerwen, die Wiek, Takele, Mocke, Nurmegunde, Alempois, das halbe 
Waigele und ein Drittel von Tolowa und des übrigen Liv-, Lett- und 
Kurlands. Die Deutsche Herrschaft in diesem ausgedehnten Landstriche 

stand nicht mehr vereinzelt da, vielmehr schien sie sich bald an die des 
Deutschordens anschließen zu können, der aus dem Kulmerlande siegreich 
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gegen die Ostsee vordrang. In Wagrien, Mecklenburg und Pommern 
war die slavische Urbevölkerung unterjocht. Auch Lübecks Neubegründung 
im I. 1157, durch Heinrich den Löwen, war die Zerstörung der slavischen 
Stadt Arkona (1168), die Erbauung Rostocks (1170), Stralsunds (1209), 

Kolbergs, Wolgasts, Usedoms, Kamins, Stettins, Wismars, Greifswaldes, 
Kulms, Thorns, Marienwerders, Elbings (von Lübeck aus ums Jahr 

1237) gefolgt. Danzig wurde zu einer großen Handelsstadt und kurz 

darauf wurden Memel (1250) und Königsberg (1255) angelegt. Zwar 
schien mit dem Tode Heinrichs des Löwen (1180) das Deutsche Element 
vor den Eroberungen des tapfern Dänenkönigs Waldemar bis hinter die 
Elbe und Havel zurückweichen zu müssen und selbst die in unsern Ostsee
landen gestifteten deutschen Niederlassungen waren bedroht. Allein im 
I. 1227 brach das durch die Plünderung Schleswigs im I. 1157 von 
seinem ältern Nebenbuhler befreite und so eben zur Reichsstadt erhobene 
Lübeck mit dem Grafen von Schwerin und dem Herzoge von Sachsen 

vereint, Dänemarks Macht in der Schlacht von Bornhövede und machte 
seiner Herrschaft in Norddeutschland ein Ende. Gegen die unablässig aus 
dem volkreichen Deutschland strömenden Züge bewaffneter Ansiedler konnte 
das kleine Dänemark nicht aufkommen. Seine frühere Größe war durch 
den Unternehmungsgeist einzelner Regenten und die Rohheit der Urein

wohner der baltischen Gestade bedingt und mußte mit ihnen schwinden.

Mittel zur Eroberung des Landes.

Frägt man, wie in Livland in einer Zeit von ungefähr dreißig 
Jahren, eine geringe Anzahl von Deutschen, deren nie mehr als 4000 zu

gleich unter den Waffen waren, so ausgedehnte Eroberungen machen und 
gegen die Eingebornen behaupten konnte, so ist zuvörderst auf die gegen
seitige Feindschaft und die beständigen Kriegs- und Raubzüge der Einge

bornen zu verweisen, welche sich außerdem auch noch durch Dänen, Russen 
und Litthauer bedrängt sahen; ferner auf ihre mangelhafte Bewaffnung, 
Kriegsführung und Befestigungskunst, während die von Kopf zu Fuß be- 

panzerten Ritter gegen ihre Angriffe geschützt waren, vermittelst ihrer un
geheuern Wurfmaschinen die hölzernen Befestigungen der Eingebornen 
zerstörten, oder dieselben anzündeten oder untergruben, oder aus bewegli

chen, dieselben überragenden Thürmen mittelst Fallbrücken auf sie herunter
stürmten (so z. B. die Belagerung von Viliende im I. 1210 und von 
Dabrels Feste im I. 1212). Zur Sicherung der schon gemachten und 
zur Erleichterung der noch zu vollführenden Eroberungen dienten die bis
weilen tief ins feindliche Land hinein, aus den stärksten bis 4 Ellen dicken 
Mauern erbauten und mit Thürmen und großen Wurfmaschinen versehe
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nen, von tiefen Gräben umgebenen und allen Angriffen der Eingcbornen, 
selbst mit einer geringen Besatzung, trotzenden Schlösser, unter deren 
Schutz sich anfangs einfache Vor- oder Pfahlwerke bildeten, aus denen 
allmälig Flecken und Städte wurden. Die Burgen waren, nach den übrig 
gebliebenen Ruinen und Ansichten zu urtheilen, ausschließlich in Rücksicht 
auf Festigkeit und daher sehr unregelmäßig gebaut, hin und wieder mit 
kleinen Fensteröffnungen oder vielmehr Schießcharten von verschiedener 
Größe, häufig auch mit besondern Ringmauern versehen. Große Schloß

höfe gab es nicht, da in Livland keine Turniere gehalten wurden; die 
Hofplätze waren vielmehr zum Theil von Gebäulichkeiten eingenommen, 
denn die Burgen hatten oft, namentlich bei Belagerungen, eine große 

Anzahl Menschen und Pferde aufzunehmen, so z. B. Odenpäh im Jahre 

1215, das sich wegen Mangel an Lebensmitteln ergeben mußtet In 
jeder Burg befand sich ein mehr oder weniger großer Rittersaal (Remter), 
außerdem aber nur kleine, gewölbte und ziemlich dunkele Gemächer, durch 
steinerne Windeltreppen oder hölzerne Gänge nut einander verbunden, die 
bei Belagerungen bisweilen in Brand gericthen. Daher wir von ver
brannten, aber nach kurzer Zeit wieder in Bertheidigungszustand gesetzten 
Burgen lesen. Außerdem gab cs wohl große Stallungen und Vorraths

magazine. Die Dächer fielen nach innen zu. Aus welchem Material 
sie aber angcfertigt waren, rst jetzt nur zu vermuthen; vermuthlich waren 
es Dachziegeln. Nur von Fellin wissen wir, daß es im 1.1560 mit Mc- 

tallplatten gedeckt W(ir2I. — Der äußerste Rand der Einfassungsmauern 

war mit einem Gange und vielleicht mit einer Brustwehr versehen, an 
welcher die Stein- und Bogenschützen standen. Als Material zu den 
sämmtlichen Gebäulichkeiten und zu den Mauern dienten Bruchsteine, 
Feldsteine oder vortrefflich gebrannte Ziegel; Mörtel und Arbeit sind un
vergleichlich und trotzen noch jetzt der Zeit, obwohl man ziemlich schnell 
baute. Die Burgen lagen meist auf Erhöhungen, die die Umgegend bc- 
herrschten. Die Gräben waren tief und breit und mit Zugbrücken ver
sehen, bisweilen mit Wasser angefüllt und wie wir z. B. von Fellin 
wissen, mit Mauerwerk bekleidet22. Ucbrigens war die Anlage und in
nere Einrichtung sehr mannigfaltig und läßt sich nicht nach Analogie der 
deutschen Ritterburgen bestimmen 23. Der Schlösser gab es am Ende des 
1. Zeitraums etwa folgende: 1) dem Bischof von Riga gehörig: Uerküll 
seit 1192, Dahlen kurz darauf, Düna münde seit 1201, gemauertes 
Kloster, Lennewarden seit 1205, ursprünglich eine livische Feste, Ko
kenhusen, seit dem 15. Jahrh, das Rcsidenzschloß des Erzbischofs, er
baut 1208, an Stelle einer russischen Feste, und Treiben, wohl unter 
dem Namen Fredeland angelegt, 1213; 2) dem Bischöfe von Dorpat 
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gehörig: Odenpäh und Dorpat, ursprünglich esthnische Festen, jene 
zuerst um 1210, diese um 1224 von den Deutschen besetzt und etwa 1223 
und 1224 in Schlosser verwandelt, so wie die gemauerte Abtei Falkenau, 
vom Bischöfe Hermann im I. 1233 gegründet; 3) dem Bischof von 

Oesel und Wieck gehörig: Leal; 4) dem Orden gehörig: Wenden, als 
Residenz des Ordensmeisters, ursprünglich Altwenden, das jetzige Arrasch, 

auf einer Insel, später das jetzige Schloß Wenden, von Volquin erbaut, 
Kirchholm im I. 1192, Ascheraden und Segewolde vom Ordens
meister Vinno erbaut, Fellin, ursprünglich esthnische Feste (zuerst besetzt 

um 1210), Oberpahlcn desgleichen. In: Ganzen, wenn man noch das 
gemauerte Riga seit 1201 und die königlich-dänischen Schlösser Reval 
und Wescnberg seit 1219 und 1220 hinzurechnet, siebzehn Schlösser und 
befestigte Orte. In Kurland wurde die Herrschaft der Deutschen erst 
später durch die Erbauung von Burgen gesichert.

Verhältniß zu den Eingebornen.

Hiezu kam noch, daß die Lage der Eingebornen bei weitem noch nicht 
so drückend war, als sie cs später geworden ist. Die Annahme der Taufe, 
welche ursprünglich von Seiten der Liven, so wie auch später noch von 
Seiten der Letten freiwillig gewesen war, führte allerdings die Entrichtung 

des Zehnten zum Unterhalte der ihnen gesandten Geistlichen und der für 
sie oder von ihnen gebauten Kirchen mit sich, so wie die Verpflichtung 
zur Vertheidigung derselben und der Deutschen überhaupt gegen alle 
Feinde, also die Heeresfolge, zuweilen auch zur Ausbreitung des Glau
bens, wic z. B. in den Verträgen mit den Kuren vom Jahre 1230. 
Hiezu kam nun noch der den Bischöfen und dem Papste zu leistende Ge
horsam „nach allgemeiner christlichen Sitte." Alle diese Verpflichtungen 
wurden unter dem Namen des christlichen Rechts (jura Christiano

rum 24) begriffen. Der Zehnte wurde schon von Bischof Albert im I. 

1211, auf Bitte der Letten in eine feste Abgabe, ein Scheffel Maaß von 
18 Zoll von jedem Pferde, verwandelt2'^. Die Kuren legten sich im I. 

1230 die jährliche Abgabe eines halben Liespfundcs Roggen von jedem 
Haken oder Pfluge, sowie von jeder Egge auf; wer aber für Egge und 
Pflug nur ein Pferd hatte, sollte nur ein halbes Liespfund im Ganzen 
liefern. Die Messung nach Pflügen findet sich nicht nur in Deutschland 
(Hufen), sondern auch in England (hydes, jugera uni aratro suffi
cientia) 26 und Dänemark27. Sie scheint eine allgemein verbreitete 
skandinavisch-germanische Einrichtung gewesen zu fein, welche die Deut
schen nach Livland brachten, keine dort einheimische, denn die Eingebornen 

brauchten sie nicht; sie kannten weder- Zins noch Steuern. Auch in Ruß- 



120

land kommen sehr früh Abgaben vom Pfluge (pnjib, coxa) vor; das 
alte Hakenmaaß scheint sogar von dem heutigen, wenn man nur das be
baute Land in Betracht zieht, kaum verschieden gewesen zu sein, denn der 
Dienst mit zwei Pferden war bis auf die neuesten Zeiten die in Livland 
gesetzliche Leistung von einem Haken Bauerland 2». Der Zehnte wurde 
durch jene Umwandlung zu einem festen Zinse (Census) oder zu einer 
wahren Grundsteuer, die umsomehr zu den landesherrlichen Einkünften 
geschlagen wurde, als die Landesherren in Livland Geistliche waren. Daß 

außer dieser Abgabe und der Heeresfolge allmälig doch noch andere Lei
stungen entstanden, läßt sich aus der Entscheidung des Legaten Wilhelm 
von Modena vom 11. April 1226 schließen, welche die Bauern (Coloni) 

der Kirchengüter von allen Abgaben und Erpressungen (vectigalibus et 
exactionibus quibuslibet), so wie von der Hecresfolge (ab expeditio

nis onere) befreit. Die Päpste erließen häufig Befehle zum Schutze der 
Neubekehrten, mit Recht anführend, daß Bedrückungen derselben ihren 
Abfall herbeiführen müßten und die Annahme des Ehristenthums keine 
Verschlimmerung ihrer früheren Lage zur Folge haben dürfte 2». Im 
Jahre 1213 empfahl schon Papst Jnnocenz III. dem Rigaschen Bischöfe 
und im I. 1222 Honorius III. dem Orden, die Eingebornen zu scho

nen 30. Der letztere verbot auch, sie der Eisenprobe zu unterwerfen 31 und 
die Vereinigung des Schwertordens mit dem Deutschorden wurde sogar 
seitens des Papstes Gregor IX. von der Befolgung der zu Gunsten der 
Neubekehrten erlassenen Verfügungen abhängig gemacht32. Indessen hatten 

dieselben anfangs freiwillig, um dem unter ihnen herrschenden recht- und 
gesetzlosen Zustande ein Ende zu.machen33, hernach wohl gezwungen, in 
Friedensverträgen (wie im nächsten Zeitraume in den Verträgen mit den 
Oeselern vom Jahre 1241 und 1251 und mit den Semgallen von 1272) 

oder auch ohne dieselben, die weltliche Gerichtsbarkeit der Deutschen, als 
einen Theil des deutschen christlichen Rechts anerkannt. Diese wurde an
fänglich von Geistlichen, später von Weltlichen unter dem Namen der 
Vögte oder der Xclvocati ausgeübt und kommt bei Heinrich dem Letten, 
als ein allgemein verbreitetes und schon Erpressungen veranlassendes Ver

hältniß vor. Gregor IX. suchte die Neubekehrten dadurch zu schützen, 
daß er sie in geistlichen Dingen der unmittelbaren Gerichtsbarkeit der 
Bischöfe unterwarf und ihnen in weltlichen Sachen erlaubte, vom Richter 
an den Bischof zu appelliren34. Das Letztere konnte nach der geschehenen 
Landestheilung, natürlich nur in den Bisthümern geschehen. Hiedurch 

wurden wohl allmälig die einheimischen Aeltesten überflüssig, welche in 
diesem Zeitraume noch die Eingebornen, sowohl gegen die Deutschen, als 

mit ihnen verbündet, anführten und am Gerichte des Vogts, wenigstens 
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in manchen Gegenden theilnahmen, wie z. D. in Ocsel nach dem Vertrage 
vom I. 1241. Noch während des ganzen 13. Jahrhunderts sehen wir 
die Eingebornen nach Alnpeke's Chronik in abgesonderten Hcerhaufen 
und die Letten namentlich unter einem eignen roth und weiß gestreiften, 
der Wendischen Schiffsflagge gleichen, Banner 35 Kriegsfolge leisten. Auch 

sollten die Eingebornen nach ausdrücklichen päpstlichen und kaiserlichen 
Vorschriften im Vollgenusse ihrer persönlichen Freiheit bleiben und ihrer 
nur durch Apostasie verlustig gehen, wie es im Unterwerfungsvertrage der 
Kuren vom Jahre 1230 heißt. Sie wurde auch gegen die mit Güter 
belehnten Christen aufrecht erhalten 36. Außerdem wurden die Eingebor
nen anfangs im Besitze ihrer Felder und ihres beweglichen Vermögens 
erhalten, so daß sogar den abgefallenen Liven nach ihrer Bezwingung im 
I. 1204 ihre Dörfer und Ländereien zurückgegeben wurden 37. In der 
Urkunde Wilhelm's von Modena vom 7. Mai 1226 werden Aecker er
wähnt, die die Selen von den Liven gekauft hatten. Den Platz zur Ri
gaschen Domkirche kaufte Bischof Albert den Liven ab 38 und noch viel 
später, im I. 1279 erwarb der Bischof von Oesel von den Eingebornen 
durch freiwillige Abtretung Land zur Stadtmark von Hapsal39. Im I. 
1212 erwarben die Ordensbrüder von Wenden durch einen schiedsrichter
lichen Ausspruch mehrere Aecker, mußten aber den Letten die genommenen 
Bienenbäume zurückgeben und den angestifteten Schaden ersetzen^'. In
dessen sah sich schon im I. 1237 Gregor IX. veranlaßt, denjenigen, die 

die Neubekehrten ihrer Freiheit und ihres Eigenthums berauben würden, 

mit strengen Strafen zu drohen.
Der in Folge der deutschen Niederlassung nothwendig gewordene er

weiterte Anbau des Landes war mit jenen Rechten der Eingebornen sehr 
wohl vereinbar. Die Deutschen fanden noch unbenutztes Land in Menge 
vor und bauten es an, wie z. B. der Mönch Dietrich, den um 1190 die 

Liven ibren Götzen opfern wollten, weil seine Felder besser standen, als 
die ihrigen^'. Vermuthlich bearbeitete er sie fleißiger. Denn obwohl 
noch heutzutage der Boden der Bauerfelder in der Regel besser ist, als 
der der Hofsfelder, und daher ursprünglich von den Eingebornen gewählt 
sein muß, so ist ihr Ertrag wegen der mangelhaften Bearbeitung dennoch 
gewöhnlich verhältnißmäßig geringer. Bei der damaligen schwachen Be
völkerung des Landes, die sich höchstens auf ein Viertel der jetzigen be
lieft, ist wohl anzunehmen, daß die heutigen Hofsfclder gar nicht und 
die Bauerländereicn (ungefähr das Doppelte jener) nur zur Hälfte bebaut 
waren. Die heutigen Hofsfelder sind also, wenigstens die ältesten derselben, 
Product deutscher Cultur, welche unbenutztes und wüst liegendes Land zu

erst anbaute und so auf sie ein wohlbegründetes Eigenthumsrecht erwarb.



122

Der erste Schritt zur spätern Hörigkeit der Eingebornen oder Bauern, 
was bald gleichbedeutend wurde, war die Belehnung Deutscher, wie z. B. 
der Ordensbrüder (in allen Theilungsverträgen), anderer Ritter, z. B. 
nach der Eroberung Dorpats, und sogar rigascher Bürger 43 mit den Zehn
ten und sonstigen Gerechtsamen (cum omni jure), womit meist nach dem 
Vorbilde Deutschlands, die Gerichtsbarkeit verbunden war44, obwohl 
Kaiser Friedrich II. die Eingebornen für dem Reiche unmittelbar unter

worfen erklärt hatte46. Hieher ist auch die vom Bischof Wilhelm von 

Modena verfügte Zuschlagung zweier bebauten und 18 unbebauter Hufen 
(mansi) zu den bischöflichen Sitzen und 100 bebauter Haken, so wie 2 
unbebauter zu jeder Kathcdralkirchc zu rechnen 46, so wie das Versprechen 
der Lennewardschen, dem mit dem gleichnamigen Schlosse belehnten Rit
ter ein halbes Liespfund (talentum) Roggen von jedem Pfluge zu ent
richten4'' (1206). Hiedurch wurden die Eingebornen zu Schutzpflichti
gen von Privatpersonen; ihre unmittelbaren Beziehungen zum Landesherrn 
hörten auf. Sie traten in das Lehnsverhältniß ein und da sie in der 
Hierarchie desselben die unterste Stufe cinnahmcu, so wurden sie, nach 
der Analogie der Deutschen Bauern, als Zubehör der Lehnsgüter be
trachtet und so allmalig hörig. Ihr häufiger Abfall vom Christenthume 

und ihre spätern blutigen Empörungen verschlimmerten im folgenden 
Zeitraume noch ihre Lage und beraubten sie der ihnen übriggebliebenen 
Rechte. Die sittliche Entwickelung der Eingebornen war von nun an 
durch die Annahme des Christenthums bedingt. Wie mangelhaft leider 

der Unterricht in demselben war und wie wenig cs anfänglich in das 

Herz der Eingebornen drang und von den Neubekehrten begriffen wurde, 
zeigen die leichtsinnig und um weltlicher Vortheile, z. B. um des Baus 
von Schlössern, willen gegebenen Versprechen, sich taufen zu lassen, die 
häufigen Abfälle, der Wahn sich die Taufe wieder abwaschen zu können 
u. s. w. Auf die Einbildungskraft suchte man durch Aufführung geistlicher 
Schauspiele, namentlich in Riga, zu wirken; das Christenthum, eine Re
ligion mehr des Glaubens und der Liebe als des kalten Verstandes, war 
übrigens das zur sittlichen Veredelung dieser rohen Naturvölker geeignetste 
Werkzeug. Da) cs den Eingebornen übrigens an Bildungsfähigkeit nicht 
fehlte, beweist Heinrich der Lette, so wie das von ihm verfaßte Ge
schichtsbuch, welches den lebendigsten Eifer für das Christenthum, aber 
auch den streng katholischen und wundergläubigen Geist seiner Zeit athmet. 
Besondere Gesetze (das sog. livische, von manchen dem Bischof Albert 
zugeschriebene Recht) erhielten sie von den Eroberern wohl erst zu Anfang 
des folgenden Zeitraums.
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Die bischöflichen Lehnsstaaten.
Die socialpolitischen Einrichtungen der Eroberer trugen ganz das 

Gepräge ihres deutschen Ursprungs und des von dem neu-europäischen so 
sehr verschiedenen Geistes des Mittelalters; sa ste wurden ohne die ge

ringste Veränderung aus Deutschland in unsere Ostseelande verpflanzt, 
welche ja auch einen Theil des deutsch-römischen Reichs und der katholi
schen Christenheit bildeten, wie schon im vorhergehenden Kapitel gezeigt 

worden ist. Sie lassen sich daher nur durch einen Rückblick auf die gleich
zeitigen deutschen Zustände begreifen. Wir wenden uns zuerst zu den bi

schöflichen, von einander in weltlicher Hinsicht ganz unabhängigen Lehns
staaten, deren Entstehung und Organisation uns setzt fremd und nur durch 

die damaligen Zeitbegriffe zu erklären ist.
Der Begriff eines auf dem abstrakten Staatsbürgerthum beruhenden 

und alle Unterthanen der Staatsgewalt gleichmäßig mit absoluter Auto
rität umfassenden politischen Verbandes war dem germanischen Mittelalter 

unbekannt. Der auf seine Freiheit eifersüchtige Germane ließ sich nur 
durch sein eignes Wort binden. Zeder politische Verein, sede weltliche 
Gewalt beruhte daher auf wechselseitiger Treue, auf freiwilliger Einigung; 

das ganze Recht des Mittelalters geht vom genossenschaftlichen Principe 
aus und tritt zuvörderst als hemmende Schranke der Sclbsthülfe und des 
Fehderechts auf. Durch diese Mittelstufe erhob sich die germanische 
Welt zu einer ständischen Gliederung des gesummten Volks und endlich 
zum Begriffe eines allgemeinen staatlichen Organismus, zu dessen bloßen 
Gliedern die Stände herabsanken bis auch diese sich in neuerer Zeit auf
lösten und die Allgemeinheit des Staats wiederum dem Individuum oder 
höchstens der Ortsgemeinde als ältester und ursprünglichster Einigungs
form gegenüberstand. Diesen Weg haben auch unsere Ostseeprovinzen 
durchgemacht; allein nur zur Hälfte. Mit dem Lehns- und dem städtischen 

Communalveroande, so wie dem geistlich kriegerischen Verbände des er
dens, die sämmtlich aus dem genossenschaftlichen Principe entsprungen 
waren, fingen sie an. Diese Organismen konnten sich aber zu keinem 
G sammtstaate vereinen, wie es z. B. in Preußen geschah. Erst nach 
dem Verschwinden des Ordens und als die Ostseelande Provinzen frem
der Staaten geworden, bildeten sich jene zuvor ziemlich von einander ge
schiedenen Corporationen vollkommen zu Ständen eines provinziellen Ganzen 
um. Auf dieser Stufe sind die Provinzen geblieben und die ständische 
Gliederung hat sich in ihnen erhalten, so wie sie auch im ganzen russischen 

Reiche besteht.
Die einzige objective Macht, welcher der germanische Freihcitssinn 

sich beugte, ohne nach ihrem Ursprung zu fragen, war das Absolute, an 
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und für sich Gewisse, Gott, die Religion und die dieselbe verkörpernde 
römisch-katholische Kirche und doch trug der Germane seine Begriffe von 
einer vertragsmäßig erworbenen Gewalt auch auf dieses Feld über. Zwar 
war der Papst Stellvertreter Christi und der deutsche Kaiser von ihm ab
hängig; dieser sollte ihm nach dem Ausdrucke des sächsischen Landrechts 
(aus dem ersten Viertel des 13. Jahrh., Buch T. Art. 1.) „den Steig

bügel halten." Wir sehen daher die Päpste wiederholt die Rechtmäßig
keit der Kaiserwahlen prüfen und dieselbe bestätigen oder verwerfen, ja 

die Kaiser wegen vermeintlicher Vergehen absetzen und in Bann thun. 
Der Kaiser galt aber, wenigstens den Deutschen, für den Obertehnsherrn 
der ganzen Christenheit, und ihre Gewalt verliehen Papst und Kaiser 
wiederum weiter an die geistlichen und weltlichen Herren, welche die ihnen 

ertheilten Rechte nur auf Grund des Lehnvcrtrags und der wechselseitigen 
Lehnstreue, nicht wie unter den Carolingern als ein Amt, sondern als 
lehnbares Eigenthum besaßen und ausübten48. Einen Theil derselben 
vergaben diese hohen Würdenträger wiederum weiter an ihre Untergebenen 
und so bildete sich in Kirche und Staat eine Stufenfolge von Gewalten, 
deren jede Kraft eigenen, aber nur lehnsweise besessenen, Rechts ihren 

Obern, von dem sie dasselbe besaß, in der Ausübung seiner Lehnsherrlich- 
keit beschränkte. Es gab daher auch nirgends eine unbegränzte Gewalt, 
denn eine jede beschränkte sich auf die ihr von oben herübergetragenen und 
von ihr nicht wieder weiter verliehenen, sondern sich selbst vorbehaltenen 

Befugnisse. Sie umfaßte zugleich politische und privatrechtliche Verhält

nisse. Die weltliche Gewalt war nicht auf einem Vertrage von Privat
personen zu gegenseitiger Treue gegründet, also auf freiwilliger Verbin
dung Einzelner, nicht auf einem die Gesammtheit eines Volks umfassen

den Staatsverbande. Die weltliche Lehnshohcit hatte außerdem immer 
noch eine dingliche Grundlage, d. h. die Verleihung von Grundeigenthum. 
Die Oberhoheit des Kaisers über die geistlichen Herren beruhte daher eben
falls, namentlich seit dem Concordate von 1122, auf der Belehnung mit 
Gütern, an welchen politische Rechte hafteten. Die weltlichen Gewalten 
waren, mit Ausnahme der Kaiserlichen, allmälig erblich geworden, nicht so 
die geistlichen. Die dem Kaiser unmittelbar untergebenen Herren und 
Prälaten genossen die Landeshoheit, d. h. die kaiserliche Verleihung 

übertragener Rechte, die Regalien, hauptsächlich die Grafschaft nach ihren 
beiden Bestandtheilen, Gerichtsbarkeit und Heerbann und in der Regel 

auch Münze, Zoll und andere fiskalische Nutzungen, ferner das Recht, ein 
Dienstgefolge zu halten, so wie die Schutzherrschaft über die Hintersassen. 
Vollständig war nur die Landeshoheit, mit welcher die Rechte des Fürsten
amts verbunden waren. Von dieser Art war denn auch die der livländi
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schen Bischöfe, seit der oben erwähnten Verleihung der Fürstcnwürde an 
die Bischöfe von Riga und Dorpat durch Heinrich VH. Diese Würde 

wurde auch von den übrigen livländischen Bischöfen beansprucht und wir 
sehen sie später kraft derselben auf den Deutschen Reichstagen erscheinen.

Die mit Hoheitsrechten ausgestatteten geistlichen Herren hatten nun 
theils geistliche, theils weltliche Untergebene. Von jenen wird besser 
bei der Darstellung der kirchlichen Einrichtungen die Rede sein. Die 

letzter» waren die vom Bischöfe oder Abte mit Dienstgütern belehnten 
Vasallen, welche ihren Lehnsherrn die Lehnstreue gelobt und sie ihnen 

bei Strafe des Verlusts des Lehns zu halten hatten Dagegen war 
der Lehnsherr dem Vasallen zum Lehnsschutze verpflichtet", daher das 
Sprüchwort sagte: „getreuer Herr, getreuer Knecht"". Die Verpflichtung 
des Vasallen bestand im Lehnsdicnste62, cs sei denn die Unternehmung 
des Lehnsherrn offenbar ungerecht, oder gegen den Oberlehnsherrn gerich
tet, und in der Anerkennung der lehnsherrlichen Gerichtsbarkeit in Lehns- , 
fachen 53, welche Gerichtsbarkeit aber in der Regel nur durch einen Lehns- 

hof aus andern Vasallen unter Vorsitz des Lehnsherrn ausgeübt wurde64. 
Im Uebrigen hatte der Lehnsherr seinem Vasallen nichts vorzuschreiben 

und die Landesherren hatten daher gar keine eigentliche gesetzgebende oder 
verwaltende Gewalt; eine alle Interessen umfassende und ihr Gesammt- 
wohl bezweckende Regierung war gar nicht vorhanden und lag dem Zeit

geiste fern. Daß das Lehn ohne Einwilligung des Lehnsherrn nicht ver
äußert nnd zertheilt werden durfte und nur auf die männliche ebenbür
tige und lehnsfähige Descendenz vererbte", lag in der Natur der Sache. 
Der Vasall übte seinerseits auf die seiner Schutzherrschaft oder Vogtei 
unterworfenen Bewohner des Lehnguts dieselben Rechte aus, die dem 
Lehnsherrn gegen ihn zustanden. Er hatte übex sie, wie auch die oben 
angezogene Stelle des Woldemar Erichschen Lehnrechts besagt, die Ge
richtsbarkeit und das Recht, Kriegs- und andere Dienste und Abgaben, na

mentlich in Livland die geistlichen Zehnten oder den sie ersetzenden Zins 
zu fordern. Da aber diese Hintersassen" oder Bauern, so schon 
im Schwabenspiegel aus dem Ende des 13. Jahrh, und in einem andern 
Dokumente des 13. Jahrh. (Buringi) genannt ", auf der untersten Stufe 
der Lehnshierarchie standen und nur Pflichten gegen ihre Obern, nicht 
aber Rechte gegen Untergebene, deren es gar keine gab, auszuübcn hatten, 
so waren sie macht- und beinahe schutzlos, der Gewalt ihrer Lehns- oder 
Gutsherren unterworfen, besaßen keine kriegerische Ehre, als welche nur 
dem Ritterstande zustand, und wurden als ein Zubehör des Guts, als 

hörige, eigene Leute", wie sie schon der Schwabenspiegel nennt, ange
sehen. Dahin neigte auch allmälig der Zustand der Eingebornen in Liv- 
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land, umsomehr als in Deutschland auch die eigenes Gut im Umfange 
des Lehnguts Besitzenden zu den Hintersassen gerechnet wurden 59.

Desto größere Rechte genossen die kriegerischen Vasallen der Bischöfe 
(Viri Episcopi, Vasalli 60, Milites 61, Nobiles 6‘2). Obgleich nicht sem

perfrei oder zum alten Adel oder Herrnstande gehörig (denn Glieder die
ses Standes sind nur auf kurze Zeit nach Livland gekommen), waren sie 
doch ritterbürtig und daher lehnsfähig63, konnten also die Rittcrwürde 
erlangen, besaßen die Waffcnfähigkeit, das Fehderecht, waren Schöppen

barfrei, d. h. saßen über ihre Standesgenossen zu Gericht und besaßen 
das Recht der Einigung und der Autonomie, d. h. sie schufen sich selbst 
die Rechte, denen sie gehorchen wollten und zwar für alle diejenigen 
Gegenstände, in welchen sie nicht durch das göttliche Recht oder ihre 

Lehnstreue gebunden waren. So ausgedehnte Befugnisse mußten die Ge
setzgebung und Verwaltung der Landesherrn, deren Bedürfniß auch nicht 
empfunden wurde, beinahe ganz ausschließen. Jeder sorgte, so gut er 
konnte, für sich selbst. Obwohl diese unbeschränkte Freiheit der Selbstbe
stimmung nicht die Fürsorge des Staats ersetzen konnte und Unordnungen 
und Gewaltthätigkeiten mancher Art zuließ, so begünstigte sie doch auch 
die vollste Entwickelung der Individualitäten und rettete vor derjenigen 

Erstarrung und Apathie, welche die Folgen einer übertriebenen Vielrc- 
giererei und Beamtenherrschaft sind. Raubritter hat übrigens Livland 
nie gekannt; sein Adel war wenig zahlreich und daher sehr begütert. So 
wie in ganz Deutschland war er von seinem Oberlehnsherrn beinahe un
abhängig und vom Kaiser, seinem einzigen politischen Oberherrn, war 

er es ganz, denn Lehnspflicht galt mehr als Unterthanentreue, und eben 
so unabhängig war er vom niedern Volke, weil es entwaffnet war. Ob
wohl die livländischen Ritterschaften nicht aus freien Grundeigcnthümern, 
sondern nur aus Vasallen bestanden, so sind von ihnen doch noch die 
niedern Dienstleute der Bischöfe (Familia, Servi Episcopi) zu unter
scheiden, welche wohl zur Klasse der erblichen Ministerialen (auch in deutschen 
Urkunden Familiares, Servi genannt,) gehörten. In der Ausübung ih
rer Hoheitsrechte handelten die Landesherren meist nach dem Rathe ihrer 
Vasallen und Dienstleute. Steuern durften sie aus eigner Machtvollkom
menheit nicht erheben, ausgenommen in besonders dringenden Fällen, in 
Kricgsnoth, zur Lösung aus der Gefangenschaft, zur Tilgung von Schul
den. Ihre Einkünfte, deren sie beim Mangel aller Verwaltungsbedürf- 
niffe meist nur zu ihrem eignen Unterhalte und zu ihrer Hofhaltung be
durften (denn nicht mit Gütern belehnte Dienstleute erhielten, wem: sie 
sich am Hofe befanden, Nahrung, Kleidung und Wohnung), zogen sie aus 
den nicht ausgeliehcnen Gütern, deren Zahl in Livland sehr groß war 
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und von denen einige auch den Kapiteln zu ihrem Unterhalte angewiesen 
waren, den Tafelgütern und spätem Domainen und aus den nutzbaren, 
den Landesherren vorbehaltcncn Regalien, die aber in Livland, namentlich 
während des ersten Zeitraums, bei der vom Bischof Albert dm Rigen
sern zugestandenen Zollfreiheit der Düna, sehr unbeutend sein mußten.

Eigentliche, für alle Bewohner der Livländischen Bisthümer verbind
liche Gesetze gab es in Livland eben so wenig als in Deutschland über
haupt, seitdem die alten Volksrechte und die Kapitularien der Carolinger 
veraltet und außer Gebrauch gekommen waren. Das damalige deutsche 
Recht beruhte meist auf vertragsweiser oder stillschweigender Uebereinkunft 
der Interessenten, also auf Autonomie. Das vertragene Recht bestand 
in den lange Zeit noch ungeschriebenen und daher äußerst mannigfaltigen 64 
Dienst- oder Lchnrechten, in den Verträgen zwischen Kirche und Staat, 
dem Kaiser und den Ständen. Auf stillschweigende Uebereinkunft beruh
ten die ebenfalls ungeschriebenen Rechtsgewohnheiten, welche durch die 
Richter und ihre Schossen ausgebildet und durch Wcisthümer, d. h. Ent- . 

scheidungen in einzelnen Fällen, firirt wurden. Denn da das Recht noch 

nicht aus geschriebenen Gesetzen geschöpft werden konnte, so mußte es der 
Urtheilsfinder, der Volksgeuosse, der unter Leitung des Richters das Ur
theil zu sprechen hatte, für den concreten Fall selbst finden und zwar 
entweder in seiner eigenen Brust oder im Nationalgefühle und dem das

selbe aussprechenden Herkommen. Indessen fing man seit dem Anfänge 
des 13. Jahrh, in Deutschland schon an, die oben angeführten Rechts
quellen in Rechtsbüchcrn zu sammeln, welche durch die gerichtliche Praris 
ohne ausdrückliche obrigkeitliche Bestätigung, deren cs nach dem Geiste 
der damaligen Rechtsbildung anch nicht bedurfte, eine ausgedehnte Auto
rität erlangten, und zwar in Norddeutschland und folglich auch in Livland 
der vermuthlich zwischen den Jahren 1231 und 1235 verfaßte Sach
senspiegel. Diese Rechtsquellen wurden ergänzt durch die wenigen Reichs

gesetze und die von den Landesherren ihren Unterthanen freiwillig gemach
ten, nicht vertragsmäßigen Bewilligungen, so wie durch solche Anordnun
gen, die als ein Ausfluß der damaligen Landeshoheit betrachtet werden 
können. Durch das zu Worms im I. 1230 erlassene Edict König Hein
richs waren übrigens die Landesherren bei Erlassung jedes Gesetzes (Con
stitutio vel novum jus) an die Zustimmung ihrer vorzüglichsten Vasal
len (majores et meliores terrae) gebunden. Das römische und lom
bardische Recht hatten damals in Deutschland noch keinen Einfluß erlangt.

Während diese Art der Nechtsbildung einerseits den Individua
lismus, andrerseits das ihn beschränkende genossenschaftliche Prin
cip, diese hervorstechenden Eharacterzüge des Mittelalters, bestimmt aus
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sprach und ihre weitere Ausbildung begünstigte, fand der kriegerische Sinn 
der Zeit seine Befriedigung im Ritterthume, welches durch die Kreuzzüge 
eine bestimmte und rein christliche Richtung erhalten hatte und daher auch 

durch sie zur höchsten Blüthe gelangte. Das Nitterthum war eine 
durch bestimmte Gebräuche geregelte und die sittlichen Mächte des dama
ligen Lebens, Glauben, Liebe und Treue, zu ihrem höchsten und lebendig
sten Ausdrucke steigernde, freiwillige Genosienschaft waffenfähiger, also 
freigeborncr Männer, in verschiedenen Abstufungen, doch ohne äußeres 
Band, ausgenommen in den geistlichen Ritterorden. Die höchste Stufe 

derselben, die Ritterwürde, wurde schon gegen Ende des 42. Jahrhunderts 
in der Regel nur Rittersöhnen ertheilt««. So mußte sich allmälig ein 
erblicher, nicht an Güterbesitz haftender, sondern rein persönlicher Ritter- 
stand bilden, der aber ziemlich allgemein mit dem einer kriegerischen Le
bensart ergebenen Vasallenstande zusammenfloß, namentlich in Livland, 
wo die hingekommenen Ritter (milites) durch Güterbelehnungen an das 
Land gefesselt werden mußten und so zu bischöflichen Vasallen wurden, 
es sei denn, daß sie in den Schwertorden traten. Die hohe religiöse und 
sittliche Bedeutung des Ritterthums findet fich unter andern sehr bestimmt 
in dem von Wilhelm von Holland (der noch als Knappe zum römischen 

König gewählt wurde), bei Erhaltung des Ritterschlags im I. 4247 aus
gesprochenen Gelöbniß: die Messe täglich zu hören, die Kirche zu verthei
digen, Wittwen und Waisen zu beschützen, für die Befreiung jedes Un
schuldigen zu kämpfen, ungerechte Kriege zu meiden, an Kampfspielen nur 
zur Waffenübung theilzunehmcn, dem Kaiser zu gehorchen und vor Gott 
und Menschen untadelhaft zu leben «7. Dieser edle Sinn, der schon dem 
Jünglinge durch seine Erziehung als Edelknabe und Knappe eingeimpft 
wurde, leitete die wilde Kriegerkraft und milderte die Rohheit der dama
ligen Sitten. Die Ritter aller Länder sahen sich als Standesgenossen an 
und die Gleichheit der Lebensweise näherte sie einander und schied sie 
von den übrigen Ständen. War doch die Waffenfähigkeit schon nach 
altgermanischem Rechte Bedingung der vollen Freiheit und Ehre und der 
damit verknüpften Privatrechte gewesen, nämlich 1) der Selbstvertheidigung 
durch Kampf (das Fehderecht) oder vor Gericht (die Urtheilsfindung); 
2) des Schutzrechts über nicht Waffenfähige (Vormundschaft und Vogtei) 
und der Gewahre oder der Vertheidigung und also des Besitzes von 
Sachen, namentlich von liegenden Gütern. Durch den Einfluß des alle 
politischen und privatrechtlichen Verhältnisse des Rittcrstandes durchdrin
genden Lehnswesens, namentlich in Livland, wo es zwar nicht ausschließ
lich «8, aber doch meist Lehnsgüter gab, und durch die Jdentificirung des 
Ritterstandes mit dem der Vasallen, nahmen die eben aufgezählten Rechte 
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des freien Standes die Gestalt der oben geschilderten Rechte der Vasallen 
an. Da die Rechtsfähigkeit von der Waffenfähigkeit abhing, so entstand 
daraus die Geschlechtsvormundschaft, die Beschränkung der Fähigkeit des 
Weibes zum Zeugnisse und ihre Ausschließung von der Erbfolge in Stamm- 
und Lehngüter. Die Mündigkeit fing mit der Wchrhaftmachung des Jüng

lings an, doch war dazu in Norddeutschland meist schon ein Alter von 
21 Jahren erforderlich 69 und Alte oder Gebrechliche begaben sich wieder 

in Vormundschaft 7ü. Die Gewehre am Eigen, die nur durch gerichtliche 
Auflassung erworben wurde71, wurde zur Lchnsgewehre, welche zwischen 
dem Lehnsherrn und Vasallen getheilt war und diesem durch die Inve
stitur, jenem durch den Lehnseid erworben wurde. Die spätern Romanisten 
nannten jene einen Nießbrauch (usum fructum), diese ein abstractes 
Eigenthumsrecht (nudum dominium, proprietas) 72 was aus der römi
schen Ansicht von der nothwendigen Ungetheiltheit des Eigenthumsrechts 
geflossen ist, aber der germanischen Rechtsanschauung nicht entspricht. Zu 

Veräußerung von Eigen war dem Principe der Familieneinheit gemäß, 
die Zustimmung der nächsten Erben erforderlich 73 ; zu der des Lehn- oder 
Dienstguts auch noch die des Lehnsherrn. Von der Beschränktheit der 
Erbfolge ist schon oben die Rede gewesen. Indessen finden wir schon am 
Schluffe dieses Zeitraums eine Ausdehnung derselben, in dem vom Bi
schöfe Nikolaus von Riga seinen Vasallen gegebenen Privilegium. Nach 
demselben sollten kinderlose Wittwen die lebenslängliche Nutzung der 
Lehnsgüter behalten, sogar im Falle einer zweiten Verheirathung, wenn 
dieselbe mit Beirath ihrer Söhne und Freunde (Verwandte) statt fand 
und der Gatte ihrer Wahl ihr ebenbürtig war. Widersetzten sich die 
Freunde im Interesse der Kinder der Wiederverheirathung der Wittwe, 
so durfte dieselbe dennoch statt finden und die Wittwe behielt, was ihr 

erster Mann ihr ausgesetzt hatte, war ihr aber nichts bestimmt, dann ei
nen Sohnestheil aus den Gütern des Mannes. Wollte sie sich einem 
beschaulichen Leben widmen und der Sorge für ihre Kinder entschlagen, 
so erhielt sie nur soviel, als zu ihrem anständigen Lebensunterhalte nöthig 

war. Söhne erbten das Lehngut zusammen und in Ermangelung dersel
ben, die Töchter. Brüder mußten ihre Schwestern ausstatten und nach 
ihrem unbeerbten Tode fiel das Lehn an ihre Schwestern74. Zu so aus
gedehnten Zugeständnissen wurde wohl der Bischof durch den Wunsch be
wogen, tüchtige Vasallen nach Livland herüberzuziehen. Die Zahl der

selben muß aber immer sehr gering gewesen sein. Selbst im 16. Jahrh, 
finden wir " nur 19 Schlösser bischöflicher Vasallen, von denm 8 im 
Erzbisthum Riga (den Tiesenhausens, Rosens, Krüdners und Ungerns 
gehörig), 6 im Bisthum Dorpat (den Tiesenhausens, Tödwens und Kur-

Dd. I. Lief. 1. • 9 - 
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seins gehörig), 4 in der Wiek (zum Theil den Uerkülls gehörig) und 1 
im Bisthum Kurland (den Sackens gehörig), während zu derselben Zeit 
43 Schlösser aufgezählt werden, die den Erzbischöfen und Bischöfen oder 
ihren Kapiteln und 61, die dem Orden unmittelbar zugehörten; außerdem 
besaß der Orden noch vier Schlösser, die vcrlehnt waren (Lude, Asse, 

Etz und Ruhenthal, an die Familien Plettenberg, Gilsen, Taube und 
Grothusen verlehnt). Die angezogenen Verzeichnisse aus dem 16. Jahrh, 
beziehen sich nur auf Liv- und Kurland; um die Anzahl der sämmtlichen 

in den jetzigen drei Ostseeprovinzen vorhanden gewesenen Schlösser und 
adligen Familien kennen zu lernen, wären noch die ehemaligen königlich 
dänischen Lehnsschlösser mit den ehstländischen Vasallenfamilien hinzuzu
rechnen, die nach der Vereinigung Esthlands mit dem Orden zu Vasallen 
des letztern wurden und im nächsten Zeitraum schon sehr zahlreich vor
kommen. Der Vasallenstand hat sich daher auch in Esthland viel 
mehr ausgebildet als in Liv- und Kurland; daselbst entsprang, wie wir 
im nächsten Zeitraum sehen werden, das älteste Ritterrecht und verbreitete 
sich von dort nach Livland. Aus Esthland stammt also der älteste Adel 
und es giebt auch jetzt daselbst der Krongüter nur sehr wenige, während 
in Liv- und Kurland die zahlreichen Ordens- und Stiftsgüter in die 

Hände der späten: Landesherren fielen, und zum Theil noch jetzt Kron
güter, zum Theil an jüngere, meist ausländische, adlige Geschlechter ver
geben sind, die sich später im Lande niederließen.

Die oben kurz geschilderten deutschen Institute, so wie auch die übri
gen norddeutschen Rechtsgewohnheiten über das Güterrecht der Ehegatten, 

das Gerichtsverfahren und das Strafrecht gingen mit den Pilgern nach 
Livland über und bildeten die Grundlage seiner socialen Zustände.

Der Ordensstaat.

Ein zweites und bald vorherrschendes Element derselben war der 
von Bischof Albert zur Eroberung des Landes gestiftete und vom Papste 
mit der Regel des schon blühenden Tempelherrnordens versehene Schwert
orden. In den geistlichen, im Laufe des 12. Jahrhunderts gestifteten 
Ritterorden fand der religiöse und kriegerische Sinn der Zeit seine höchste 
Beftiedigung, denn auf Krieg und zwar auf Krieg gegen die Ungläubigen 
waren sie hingewiesen und doch auch zugleich wahre Mönchsorden, dem 
Gelübde der Keuschheit, der Armuth und des Gehorsams unterworfen, 
außerdem auch von keiner weltlichen Territorialgewalt abhängig. Anfangs 
war der Schwertorden, wie die oben angeführten Bullen Jnnocenz III. 

ausdrücklich fordern, dem Bischöfe von Riga untergeben, und so lange 
der kräftige Bischof Albert lebte, blieb dies Verhältniß auch unangetastet. 
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Die Autorität des Ordensmeisters erstreckte sich nur über die Ordens
glieder und bei allen Kriegszügen und sonstigen Verhandlungen sehen 
wir die bischöflichen Vasallen und Dienstleute, die Kaufleute, die Pilger 
und die Rigaschen, selbstständig neben dem Orden auftreten. In den 
oben angeführten Verträgen über die Theilung des Landes wurden die 
Hoheitsrechte der Bischöfe von Riga und Dorpat reservirt; da dem Or
den aber auch zugleich der Zehnte und das Patronatsrecht zugeftanden 

und er von allen weltlichen Leistungen an den Bischof, mit Ausnahme 
der Landesvertheidigung, befreit wurde, so scheint diese Oberhoheit in 
weltlichen Dingen beinah auf nichts reducirt gewesen zu sein, und in der 
Urkunde des Bischofs von Dorpat ist auch ausdrücklich von einer nur 
geistlichen Oberhoheit die Rede, während die ganze weltliche Gerichtsbar
keit (jurisdictio civilis) und alle weltliche Einkünfte (emolumentum 
temporale) den Rittern überlassen werden. Auf diese Urkunde stützte sich 

auch der Ordensmeister Volquin dem Bevollmächtigten des Bischofs ge

genüber. Der Legat Wilhelm von Modena entschied aber, daß die Or
densglieder selbst in weltlichen Angelegenheiten vom Ordens
meister an den Bischof appelliren dürften und die geistlichen An
gelegenheiten der unmittelbaren Gerichtsbarkeit des letztem zu unterliegen 
hätten 76, was Papst Honorius III. bestätigte7T. Uebergriffe der geistli
chen Gewalt wies er zurück, und verbot z. B. dem Rigaschen Propste, 
der einen Ordensbruder wegen rechtswidriger Holzfällung ercommunicirt 
hatte, Glieder des Ordens in den Bann zu thun7«. Desgleichen er
mächtigte Honorius III. den Bischof von Riga, das etwa vom Bischöfe 

von Semgallen gegen den Orden geschleuderte Interdict wieder aufzu
heben ‘ Allein Kaiser Friedrich II. befreite, durch einen Gnadenbrief 
vom September 1232, den Orden von jeder Vogtei oder Pflegschaft und 

nahm ihn in den unmittelbaren Schutz des Reichs, wodurch also der 
Orden reichsunmittelbar wurde«". Seit der Ländertheilung mit einem 
ausgedehnten Gebiete ausgestattet und dabei immer kriegerisch gerüstet, 
bildete der Orden fortan eine selbstständige politische und an Macht den 
Bischöfen sogar überlegene Genossenschaft, die außerdem Jnnocenz III. 
durch besondere Bullen gegen Uebergriffe Bischof Albert's in Schutz

81. Er sowohl als der Kaiser bestätigten auch ihren Länderbesitz «2. 
Residenz des Ordens war das im Mittelpunkt seiner Besitzungen gelegene 
Schloß Wenden.

Von den innern Einrichtungen des Ordens wissen wir sehr wenig, 

sie müssen aber denen des Tempelhcrrnordens gleich gewesen sein, da er, 
so wie auch der Deutschorden, derselben Regel unterworfen worden war, 

mit alleiniger Ausnahme der Kleidung, die ihn von demselben unterschei- 

9* 
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den sollte83. In einer Bulle vom 30. Januar 1232 werden die Ritter 
sogar livländische Tempelritter (fratres de militia Christi in Livonia) 
genanntM. Die Regel aller dieser Orden war der der Mönchsorden 
nachgebildet. Dem Ordensmeister waren Kapitel aus den Lokaloberen, 
den Comthuren (Commendatores), beigegeben, denen die Verwaltung 

der Ordensgüter und eine Disciplinarjurisdietion über die Ordensglieder 
übertragen war. Die letzteren bestanden nach Analogie der Mönchsorden: 
1) aus eigentlichen Rittern (milites), die zum Kriegsdienste und zum 

Leben nach der Regel verpflichtet waren, einzelne Ordensgüter nach Art 
der Kirchenpsründen zum Genuß erhalten konnten und von ritterlicher 
Geburt sein mußten; 2) Geistlichen (fratres clerici) zur Verrichtung 
des Gottesdienstes, 3) dienenden Brüder (servientes), nach Analogie der 
Laienbrüder, die zu Kriegs- und anderen Diensten zum Besten des Ordens 

und zur Beobachtung der Regel verbunden waren, ohne indessen die Rechte 
der Ritter zu genießen. Die militärische Organisation, der str-enge Ge
horsam, zu dem man gegen die Oberen verpflichtet war, und der im Ge
gensatze zum lockern Vasallenverbande, sich in der ganzen Geschichte 
der Ostseeprovinzen zeigt, die Freiheit von Verwandtschastöbanden und 
Familienrücksichten, da die Ritter unverheirathet waren, und endlich 

die Gemeinschaft des Güterbesitzeö mußten den Orden, so lange sein 
kriegerischer Geist durch stete Uebung sich erhielt, jeder andern weltlichen 
oder geistlichen Macht furchtbar und gefährlich machen, noch viel mehr 
als es die andern nicht militärischen Mönchsorden waren. In Livland 

scheint er nach der oben erwähnten Aussage der Abgesandten des Deutsch

ordens schnell ausgeartet zu sein. Schon Papst Jnnoeenz warf ihm Hab
sucht und Gleichgültigkeit für die Ausbreitung des Glaubens vor85. 
Vermuthlich ergänzte er sich aus den wildesten Abentheurern, welche in 
dem entlegenen und unwirthbaren Lande unter beständigen Kämpfen ihr 
Glück suchten, wie Alnpeke sagt, weil sie es nirgends anderswo fanden. 
Auch trug zu seiner Entartung die Schnelligkeit seiner Eroberungen bei, 
welche schon vor Bischof Albert's Tode, also nach Ablauf nur eines 
Menschenalters, den weit größten Theil unserer Ostseelande umfaßten 
und dem Orden wenig zu thun übrig ließen, während dagegen die ums 
Jahr 1230 angefangene Unterwerfung des benachbarten Preußens durch 
den Deutschorden über ein halbes Jahrhundert erforderte. Daß der 
Orden sich nicht durch die Geburt, sondern durch deutsche Ankömmlinge 
fortpfianzte, erhielt ihn im steten Zusammenhang mit dem deutschen Mut
terlande, dessen Adel in den Ostseelanden, neben kriegerischen Gefahren, 

auch Ehren und Reichthümer erwarb. Diesen Zusammenhang belebte auch 

der Besitz einiger Güter in Deutschland, des Vorwerks Darzow oder
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Dassow, Travemünde gegenüber, vielleicht ein Geschenk des Grafen Albert 
von Orlamünde, der seit dem I. 1216 in Livland kämpfteDie Or
densglieder sahen daher aber auch Livland nicht für ihr eigentliches Va
terland, sondern nur für einen zeitweiligen Aufenthaltsort an, dessen 

Wohl und Weh ihnen nur insofern am Herzen lag, als es auf ihre per

sönliche Lage Einfluß hatte. Dasselbe gilt von den geistlichen Herren 
des Landes. Auch die Rigasche Kirche besaß im Meklenburgschen ein ihr 
vom Fürsten Borwin im I. 1224 geschenktes Dorf Thatecowe oder Ta
tów 87 und mehrere vom Fürsten Wizlaw von Rügen ihr geschenkte Güter 
im Festlande Rügen88. — Das Kloster Dünamünde hatte Besitzungen 
beim Flusse Temnitz, südlich von Witstok, auf denen es einen Hof Düna
münde 89 erbaute, ferner 30 Hufen beim Dorfe Trammnitz im Bistbum 
Havelberg9", verschiedene Güter in der Herrschaft Rostock9' und drei 
Dörfer bei Parchim, letztere wohl von dem Grafen von Danneberg, der 
in der Schlacht gegen die Litthauer fiel92. Die oben erwähnten Umstände 
mußten nicht wenig zum spätern sittlichen Verfall des Ordens und der 

Geistlichkeit beitragen.

Die Stadt Riga.

Da Handelsintereffen die erste Veranlassung zur Stiftung einer 
dauernden Niederlassung an den Ufern der Düna gegeben hatten, so 

mußte dieselbe bei dem steigendem Verkehre und der durch herbeiströmende 
Kaufleute und Pilger anwachsenden Bevölkerung, sich bald zu städtischen 
Rechten und Freiheiten erheben 93. So wie die meisten deutschen Städte, 
so entstand auch Riga durch einen Zusammenfluß von Leuten verschiedenen 
Standes, ja sogar aus verschiedenen Ländern und bedurfte umsomehr 
einer bestimmten Regelung seiner bürgerlichen Verhältnisse, einer Ver
fassung und Gesetzgebung. So wie in Deutschland Kaiser und Bischöfe 
die durch Gewerbe und Handelsverkehr entstandenen Orte von der Ge
richtsbarkeit der Landesbeamten, der Grafen, befreiten und der besonderer 
Vögte unterwarfen, ihnen erlaubten sich mit einer Mauer zu umgeben, 
Grundeigenthum zu erwerben und sich durch Aufnahme von Ausbürgern 
zu verstärken; so wie die Schöffen des Vogts allmälig die Gestalt 
eines Gemeinderaths annahmen, der über die nothwendig gewordenen 
Polizeieinrichtungen und die sich schnell bildenden Gewerbsinnungen 
wachte; so wie die Entstehung neuer Verhältnisse unter den Stadt
bewohnern und das Aufhörcn ihrer Beziehungen zu ihren frühern 
Standesgenossen die Nothwendigkeit einer besondern Stadtverfassung 

und eines besondern Stadtrechts fühlbar machten und die Landes
herren solche durch Privilegien regelten und so die Städte zu bei
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nabe selbstständigen Genossenschaften, mit abgesonderter Justiz und Polizei

verfassung und einer wenigstens der Form nach besondern, obwohl dem 
Inhalte nach oft mit dem gemeinen Rechte identischen, oder andern Städten 
nachgebildeten und von ihnen oft wörtlich entlehnten Gesetzgebung erhoben, 
so ging es auch mit Riga und dieses durchlief die verschiedenen Entwick
lungsstadien der übrigen deutschen Städte um so schneller, als es zu einer 
Zeit entstand, wo das Städtewesen in Deutschland schon eine hohe Aus
bildung erlangt hatte und die dortigen Einrichtungen auf die neue Pflan

zung nur übertragen zu werden brauchten. Im 12. Jahrh, hatten die 
meisten deutschen Städte schon eine eigene Obrigkeit 94, einen Rath (con
sules), aus den ansässigen ritterlichen und andern freien Geschlechtern, 
mit Ausschluß von Kaufleuten und Handwerkern, unter einem oder meh

reren Bürgermeistern (proconsules). Der Rath besorgte alle städtischen 
Angelegenheiten, die wichtigsten jedoch bisweilen mit Zuziehung der Bür
gerschaft, und schränkte den landesherrlichen Vogt immer mehr ein, ihm 
meist nur die Gerichtsbarkeit lassend. Die Bürgerschaft war erblich, aber 
Fremde von makelloser d. h. freier und ehelicher Geburt, die sich in der 
Stadt niederließen, wurden ohne Schwierigkeiten in sie ausgenommen. 

An Rechten stand sie den alten Freien und den damaligen Ritterbürtigen 
beinahe gleich, etwa mit Ausnahme des Rechts der Autonomie, das sie 
wohl erst später erwarben, denn sie besaß das Waffen- und Fehdcrecht, 
ein Schutzrecht über ihre Ausbürger und sonstigen Hintersassen, die durch 
Ansiedlung in der Stadtmark von allen Lasten der Hörigkeit, so wie von 

dieser selbst befreit wurden; ihre Glieder waren schöppenbar frei und 

konnten ächtes Eigenthum in der Stadtmark erwerben und nach Stadtrecht 
vor Gericht vertheidigen. Die ursprünglich Ritterbürtigen besaßen auch 
oft ländliches Grundeigenthum mit gutsherrlichen Rechten, ein Verhältniß 
das noch sehr lange fortgedauert hat95. Zur Beförderung ihres Ge
werbes verschafften sich die Städte allmälig dasStapcl- und Einlagerrecht 
(letzteres ein Vorkaufsrecht an allen, die Stadtmark berührenden Waaren, 
oder gar die Ausschließung aller Nichtbürger vom Ankäufe derselben), 
wodurch die Bedeutung des Bürgerrechts gehoben wurde, das Markt- 
und Geleitsrecht, Zollfreiheit und das ausschließliche Recht auf sog. 
bürgerliche Nahrung. Die Kaufleute und Handwerker, das altgerma
nische Einigungsrecht benutzend, verbanden sich ebenfalls zu Gilden und 

Innungen.
Ungefähr dieselben Verhältnisse finden wir in Riga. Die Zollfrei

heit erhielt es im I. 1211, das Stapelrecht gleich nach seiner Stiftung, 
da die Einfahrt in den semgallischen Hafen (die Bolderaa) verboten 
wurde, ein Privilegium, dessen Beobachtung die Bürger auch sofort durch 
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Waffengewalt erzwangen. Ferner ertheilte der Bischof, als die älteste 

und einige Zeit lang einzige von Kaiser und Papst anerkannte christliche 
Autorität Livlands, den Bürgern (cives, so schon im Privilegio Bischof 

Albert's vom I. 1211 genannt), das gothländische Recht, wie Hermann 
von Salza der von ihm gestifteten Stadt Thorn im I. 1232 das magde- 
burgische, nicht blos einzelne Befugnisse desselben, was aus den Aus
drücken der Urkunde Wilhelm's von Modena, vom December 1225 
(in genere jus Gotorum et specialiter libertatem a duello, wie in 
Freiburg, Soest, Eisenach u. a.96), so wie aus derjenigen Bestimmung 

der Urkunde hervorgeht, nach welcher den Bürgern der Genuß aller der
jenigen Rechte verstattet wurde, deren wirklicher Gebrauch unter den 
deutschen Kaufleuten Gothlands binnen drei Jahren von ihnen nachgewiesen 
würde. Das erhellt auch noch daraus, daß während nach dem Privile
gium von 1211 ein bischöflicher Richter Streitigkeiten zwischen den Bür
gern entscheiden sollte, nunmehr in Gemäßheit des gothländischen 

Rechts ihnen die Befugniß zur Wahl desselben, unter bischöflicher Be
stätigung, zustehen sollte. Daß das wisbysche Stadtrecht zum Theil d. h. 
mit Ausnahme der von Lothar II. (1125—1137) und Heinrich dem Lö

wen der Stadt ertheilten Rechte, damals noch ungeschrieben war, beweist 
dagegen eben so wenig, als die Nichtübereinstimmung des ältesten, so

gleich zu erwähnenden, beinah gleichzeitigen Nigaschen Stadtrechts mit 

dem um ein Jahrhundert späteren Wisbpschen Rechte. Jenes älteste 
geschriebene Rigasche Stadtrecht konnte deswegen doch immer mit jenem 
ältern gothländischcn Rechte identisch sein, welches in Riga galt und 
vielleicht nur für diese Stadt zum ersten mal ausgeschrieben wurde. Da 
es nur Civil-, Polizei- und strafrechtliche Bestimmungen enthält, so konnte 
es zur Ergänzung und Vervollständigung der beiden obgenannten Privi
legien dienen. Im I. 1238 erhielt der Rath vom Bischof die Befugniß, 

das gothländische Recht, „nach dem man bis dahin gelebt hatte", „nach 
eignem Ermessen" zu verbessern, da einige Bestimmungen desselben dem 
Gemeinwesen nachtheilig schienen.

So früh schon erlangte die Stadt das Recht der Autonomie, erkannte 
jedoch die Oberhoheit des Bischofs an, der ihr ihre Rechte gab, den von 
den Bürgern gewählten Richter bestätigte und das Münzrecht und die Bestäti
gung einzelner Genossenschaften oder Gilden sich vorbehielt97. Die Stadt 
hatte (spätestens schon im I. 1231) einen Rath (concilium) von zwölf 
Gliedern (consules)98, aus den ritterfähigen und sonstigen freien Ge

schlechtern, einen obrigkeitlichen Stand, der wie jede Genossenschaft sich 
selbst durch Aufnahme neuer Glieder ergänzte und zwar ursprünglich wohl 

nur auf ein Jahr, wie in dem Rigaschen Stadtrechte aus der 2. Hälfte 
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des 13. Jahrhunderts ausdrücklich gesagt wird, ferner ein dem jetzigen 
ungefähr gleiches Stadtgebiet und zur Belohnung für ihre kriegerischen 
Anstrengungen ein Drittel Kurlands, Semgallens und Oesels zum Lehn 
(in beneficio), mit voller weltlicher Gerichtsbarkeit, den Zehnten und dem 
Patronatsrecht 99, trat indeß diese Besitzungen bis auf ein Sechstel 
von Oesel kurz darauf den Bischöfen von Semgallen und Oesel ab, wo
gegen 56 Rigasche Bürger, jeder mit 25 Haken, in Kurland belehnt wur

den und zwar auf derselben Grundlage und mit denselben Verpflichtungen 
wie andere Vasallen. Ein Gleiches geschah freilich häufig in neueroberten 
Ländern, wie z. B. in Preußen bei Gründung der Stadt Kulm im I. 
1232 10°. Indessen wird es in Riga unzweifelhaft eben so wohl, wie in 
Reval', Preußen2 und ganz Deutschland? viele lehnsfähige Bürgerge
schlechter gegeben haben, die daselbst wie überall den Rath bildeten. — 
Ueberhaupt machten die Stadtbürger damals in Deutschland noch keinen 

vom Adel strenggeschiedenen Geburtsstand aus. Die Stadtmark wurde 
denen, die sich darauf anbauen wollten, gegen einen Grundzins von einem 
halben Ferding von jeder Hufe von dreißig Morgen, zu je 400  Ruthen 
den Morgen, übergeben mit acht Freijahren und dem Verbot, solches Läd 
an Nichtbürger und namentlich an Klosterbrüder zu veräußernd Die 

Kaufmannschaft erscheint zu dieser Zeit als eine von der Bürgerschaft ge
sonderte Corporation, welche in Kriegszügen und bei politischen Verhand
lungen, als für sich bestehend, auftritt und im I. 1232 sich verpflichtete, 
mit wenigstens 71 Mann, doch unter der Stadtfahne, die Kriegszüge der 

Stadt mitzumachen, wogegen ein Drittel des städtischen Antheils in Sem

gallen und die Hälfte desselben über der Windau an Kaufleute gegen 
einen Zins vertheilt werden sollte; künftige Eroberungen sollten zwischen 
Bürgern und Kaufleute zur Hälfte getheilt werden5. Im Uebrigen ist 

von der damals sich erst bildenden städtischen Verfassung nicht Zuverlässi
ges bekannt. Die Stadt führte das bremische Wappen nämlich eine 
gerade Mauer mit einem Thor in der Mitte und über derselben an den 
beiden Seiten zwei Thürme, zwischen welchen zwei umgekehrt aufrechte 
Schlüssel und in deren Mitte ein gerades bischöfliches Kreuz sich be

findet 7,
Bischof Albert scheint schon ein kurzes geschriebenes Stadtrecht gege

ben zu haben, welches die Revaler und Wierländer (wie es in der Ein
leitung heißt,) ebenfalls annahmen und für sich abschreiben ließen und 
zwar wenigstens vor dem Jahre 1248, in welchem der Stadt Reval das 
viel ausführlichere lübische Recht verliehen wurde. Von diesem Stadt
rechte, aus nur 48 Artikeln, ist in neuester Zeit das Concept der für 
Reval gemachten Abschrift von L. Napierskp entdeckt wordene In 
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diesem Concept wird Neval in der Einleitung und im Artikel 29 erwähnt 
und der Ausdruck Fürst (Princeps) im Artikel 30 ist wohl auf den Kö
nig von Dänemark zu beziehen. Das Eremplar ist also für Neval an
gefertigt; die Artikel aber kommen größtentheils in den meisten Recensionen 
des Rigaschen Stadtrechts wieder vor und der Inhalt gehört also ur
sprünglich der Stadt Riga an, muß aber wohl aus dem gothländischen 
Rechte geschöpft sein, da dasselbe in der Stadt Geltung hatte und dersel
ben ausdrücklich verliehen worden war. Dies Werk enthält polizeiliche, 
civil- und strafrechtliche Bestimmungen. Meuchel- und Raubmord sollten 
mit dem Tode bestraft werden; war aber der Schuldige entflohen, so konnte 
sich der Raubmörder durch Bezahlung des Vierfachen, der Meuchelmörder 
durch Bezahlung einer bedeutenden Buße lösen (§ 2 u. 3). Dies ist 
altgermanisches Recht, während nach dem Sachsenspiegel und sogar schon 
dem Westgothischen und dem Burgundischen Gesetze ein Wehrgeld nur im 
Falle einer Tödtung aus Nothwehr oder durch ein Vieh angenommen 
wurdet Von diesen Bußen fiel im erstem Falle die Hälfte, im zweiten 
sechs Mark an die Stadt. Auch Verwundungen, Mißhandlungen, Ge
waltthätigkeiten, Kränkungen und Verläumdungen, falsches Maaß und 
Gewicht waren nach altgermanischem Rechte und nach dem Sachsenspie
gel 10 mit Geldstrafen belegt. Auf Bigamie stand eine Buße von zehn 
Mark Silber, oder der Schandpfahl (Schupestoel genannt H), auf Noth
zucht und Ehebruch, wie im Sachsenspiegell2, Todesstrafe, oder auf Er
steres die gewöhnliche, schon im Privilegio vom I. 1211 festgesetzte Mann
buße von 40 Mark, auf Dieses so viel als der beleidigte Ehemann zur 
Genugthuung forderte (ein Nachhall des ältern Rechts 13); wer mit einer 

Jungfrau auf der That ertappt wurde, mußte sie mit Genehmigung der 
beiderseitigen Eltern ehelichen oder den Ihrigen die von ihnen festgesetzte 
Genugthuung bezahlen (§ 37), nach altgermanischem Rechte eine Geld
buße". Derjenige, in dessen Besitze zwei Oer falscher Münze gefunden 

wurde, verlor die Hand. — Jede Selbsthülfe und eigenmächtige Pfän
dung der Sachen eines Mitbürgers waren verboten (§ 1 und 33), des
gleichen gewaltsame Beschützung eines Mörders, wofür der Thäter glei
cher Strafe mit dem Mörder unterlag (§ 5). Gerichtlicher Zweikampf 

war zwar erlaubt, wer aber in demselben unterlag, mußte eine Buße von 
zwölf Mark zahlen (§ 6). Wer dem Raubmorde ergeben war (ad la

trocinium addictus), konnte sich von neuen Beschuldigungen nur durch 
das Zeugniß von zwölf unverdächtigen Männern reinigen (§ 2). Eine 

Sache, die man Jahr und Tag im Besitz gehabt hatte, konnte man gegen 
Vindication durch das Zeugniß zweier Nachbarn schützen (§ 15). Wer 

ine Schuld leugnete, mußte zu seinen Gunsten das Zeugniß zweier Rath- 
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männer anführen, oder zweier Zeugen überhaupt, (denn hier ist der Tert 
verdorben — § 16). Dem Gläubiger durfte der Schuldner nur vom 
Richter zum Abarbeiten der Schuld, wie nach deutschem gemeinen Rechte15, 
ausgeliefert und er konnte dann in Fesseln gehalten werden; doch hievon 
konnte der Schulder sich durch genügende Bürgschaft befreien. Nur eine 
Nacht hindurch durfte den Schuldner der Gläubiger bei sich behalten, 
dann mußte er ihn vor Gericht führen (§17 und 24). Der Besitzer 
eines Pfandes wurde in demselben gegen jeden Dritten geschützt, ausge

nommen, wenn jemand die Sache als gestohlen oder geraubt zurückfor
derte (§ 18), denn solche Sachen durften schon nach dem ältern Rechte 
in der dritten Hand verfolgt werden 16. Geliehenes Gut konnte man bei 
seinem Eide zurückfordern; war es aber nicht mehr in natura vorhanden, 
so hatte der Gläubiger, der zuerst klagte, den Vorzug (§ 47); bei Geld
schulden fand also kein Concurs statt. Der Nachlaß eines Verstorbenen 
wurde zwei Jahre und ein Tag (nach andern Stadttechten meist nur 
Jahr und Tag 17) für die Erben aufbewahrt und dieselben mußten sich 
durch Bürgen legitimiren (§ 19). Der Verkäufer eines Pferdes mußte 
für die drei Hauptfehler des Thiers einstehen (§ 20). Wer in die Stadt 
flüchtet, ist frei (ein auch im übrigen Deutschland häufig anerkannter 
Grundsatz 18), es sei denn, daß er als Leibeigener oder Gefangener von 
einem Dritten vor Gericht reclamirt wird (§ 21). Thiere, die nicht ge
zeichnet worden, darf man sich nicht ohne Genehmigung der Bürgerschaft 
zueignen (§ 22). Der Hausherr, der einen Dienstboten entläßt, muß 
ihm den versprochenen Lohn auszahlen, verläßt aber der Dienstbote seinen 

Herrn, so verliert er den noch ausstehenden Lohn (§ 23). Der Miether 
eines Hauses ist für, durch seine eigene Schuld entstandene Feuersbrunst, 
sowohl dem Hausherrn, als der Stadt verantwortlich (§ 24). Wer ge

hörig vorgeladen, nicht vor Gericht erscheint, darf von dem Kläger mit 
Gewalt hingebracht werden, desgleichen ein Schuldner, der sich heimlich 
entfernen will (§ 26 u. 27). Wer seinen Mitbürger vor einer fremden 
Behörde verklagte (im Revalschen Eremplar steht: vor dem Fürsten), zahlte 
der Stadt eine Buße von 40 Mark Pfennige (§ 30). Fremde, die ein 
Gewerbe in der Stadt treiben wollten, mußten sich dem Stadttechte un
terwerfen (§ 38). Wer ohne Erlaubniß der Bürger, durch Aufrichtung 

einer Fahne, das Zeichen zur Fehde gab, zahlte eine Buße von 40 Mark; 
wer bei seinem Hause kein Wasser hatte, wenn es Noth that (vermuthlich 
bei Feuersbrünsten) zahlte 3 Oer; ein Wächter, der auf der Wache in 
der Nacht einschlief, 1 Mark und ein Wracker, der falsches Gewicht oder 
Maaß hatte, 3 Mark Strafe (§ 40, 43 u. 45). Jeder selbstständige 
Familienvater war verpflichtet, der Reihe nach die Wache zu beziehen, bei 
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Strafe von 3 Oer. Die Bestimmungen sind ein wichtiger Beleg zu der 
damaligen Sittengeschichte; sie sind dem ältern, robern germanischen Rechte 

mehr verwandt als dem ausgebildetern des Sachsenspiegels und zeugen 
von den Bemühungen einer sich erst bildenden Gesellschaft, rohe Gewalt
thätigkeit und Verbrechen aus ihrem Schooße zu entfernen und einige 

Ordnung einzuführen, wobei aber, dem damaligen Zeitgeiste gemäß, der 
Thätigkeit des Einzelnen noch viel überlassen blieb.

Die damalige Stadt Riga umfaßte nur einen kleinen Theil der jetzigen 
und erstreckte sich etwa von der Düna bis zur heutigen Schmiedestraße, 
wo die Stadtmauer längs dem Bache Rigbe hinlief, denn die im Jahr 
1226 vom Legaten Wilhelm von Modena dem Orden ab- und dem Bi
schöfe zugesprochene Jakobikirche 19 und die jetzige Domkirche, im I. 1214 
an Stelle der früher in der Stadt selbst gebauten angelegt, befanden sich 
außerhalb der Stadt20. Innerhalb derselben befanden sich nur die Pe
rrikirche, die schon im I. 1208 von Heinrich d. L. erwähnt wird und 
auf deren Kirchhofe der Fürst von Gerzike mit seinem Fürstenthume be

lehnt wurde, die eigentliche Stadtkirche, und die Johanniskirche, wohl bei 
dem um 1227 gebauten Dominikanerkloster 2'. Ganz in ihrer Nähe stand 
wohl die Ordenskirche, 1214 erwähnt, wahrscheinlich beim Ordensschloße 
Wittenstein mit dem Ordenshofe St. Jürgen (später Hospital), beide in 
der Gegend des jetzigen Stifts zum heiligen Geist. Wie Lübeck, war 

also auch Riga durch eine nahbelegene Burg geschützt, allein dieselbe 
diente in spätern Zeiten eben so sehr dem Orden gegen die Stadt. So
wohl der Dom als die Petrikirche waren mit Ländereien dotirt. Zwischen 
dem Dom und dem jetzigen Schlosse lag in der heutigen Küterstraße und 
in der Nähe des sog. Bischofsbergs, der bischöfliche Palast, vermuthlich 
der jetzige Speicher der Küterstraße mit dem gewölbten Durchgänge22.

Das Ansehen, das die Stadt Riga schon in diesem Zeitraum errang, 
erhellt aus der Theilnahme derselben an wichtigen Landesangelegenheiten, 
z. B. an der Landestheilung vom I. 1216, an der Weigerung, sich Dä

nemark zu unterwerfen u. s. w.
Die Stadt Dorpat war damals schon vorhanden und besaß seit dem 

I. 1231 einen Dom, vielleicht den schönsten Livlands. Die übrigen liv
ländischen Städte scheinen erst später entstanden zu sein. Zwischen den 
verschiedenen Herrschaften, die sich in den Ostseelanden gebildet hatten, 
bestand damals noch kein anderes Band, als das zwischen den Christen 
überhaupt und insonderheit den Deutschen, als Unterthanen des römischen 
Reichs, den Heiden gegenüber. Keine dieser Herrschaften war der andern 
unterworfen; dem Geiste des Mittelalters gemäß, bestand aber eine jede 
aus einem Compler sich selbstbeftimmender Genossenschaften verschiedener 
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Art, unter denen manche, namentlich die Städte, wiederum in eine Mehr
heit untergeordneter Corporationen zerfielen. Auf der Grundlage einer 
freien und selbstbewußten Einigung errichtet, verstattete jeder solche Ver
band seinen Gliedern die vollste Entwickelung seiner Individualität; wer 
aber zu keiner der anerkannten Genossenschaften gehörte, war rechtlos und 
mußte sich in den Schutz irgend eines Gliedes derselben begeben. Durch 
gegenseitiges Bedürfniß verbunden, verwuchsen diese Gemeinwesen, die 
Kapitel, Stiftsvasallen und Städte, der spätere geistliche, adlige und 
bürgerliche Stand zu einem lebensvollen Organismus, der sich so lange 
kräftig bewegte, als seine Gliederung dm socialen Verhältnissen der Zeit 
angemessen w<ir23.

Kirchliche Zustände.

Die kirchlichen Zustände der damaligen Zeit sind um so wichtiger, 
als die Religion die einzige Quelle geistiger und sittlicher Bildung war. 
So innig und in sich selbst sicher der Glaube war, so wurde er dennoch 
seinem Ursprünge nach, dadurch verunstaltet, daß er nicht auf der Kennt

niß der Schrift beruhte, sondern auf einer blinden Unterwerfung unter 
die geistliche Autorität, welche sich sogar in einem einzigen Individuum, 
in der Person des Papstes concentrirte. Seinem Inhalte nach erstreckte 
sich der Glaube auf eine Menge rein kirchlicher und dazu noch ganz ir
riger Satzungen, namentlich in Beziehung auf die unbeschränkte Gewalt 
des Papstes, nach den Bestimmungen der verfälschten isidorischen Decre- 

talen. Den Papst, welchem alle Bischöfe Gehorsam schwören mußten'", 
nicht für den allgemeinen Bischof und geistlichen Oberherrn der Christen
heit zu halten, oder das durch Jnnocenz III. auf der vierten Lateranischen 
Synode festgesetzte Dogtna der Transsubstantiation oder die seit dem An
fänge des 12. Jahrh, angenommene Siebenzahl der Sacramente zu be
zweifeln, würde für eine eben so todeswürdige Ketzerei angesehen worden 
sein, als das Läugnen der Grundartikel des christlichen Glaubens. Ketzer, 
welche man bis zum Kreuzzuge gegen die Albigenser (im I. 1209) nur 
in den Bann gethan und der weltlichen Obrigkeit zur Bestrafung über
geben hatte und die früher nur der Vermögensconfiscation unterlagen, 
wurden nun nach zwei Verordnungen Friedrichs II. vom I. 1222 immer 
verbrannt25 und Gregor IX. fing an, für einzelne Gegenden beständige 
Jnquisitionscommissionen aus Dominikanern zu ernennen. Der Kirchen
bann erhielt allmälig die Wirkungen der bürgerlichen Acht; das Jnterdict 

oder die Suspension des Gottesdienstes wurde immer häufiger angewandt. 
Wohlthätig wirkte die allmälige Einführung des Gottesfriedens, nach 

welchem an gewissen Tagen der Woche alle Fehden ruhen mußten und 
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die Verhängung geistlicher Strafen auf den Bruch desselben 26, nachteilig 
hingegen die Ausdehnung des Ablasses auch auf künftige Sünden (in
dulgentia plenaria), zuerst von Urban II. im I. 1095 auf der Synode 

zu Clermont den ersten Kreuzfahrern ertheilt. Aus dem Grunde, daß 
die Kirche berechtigt sei, jeder sündlichen Handlung zu steuern, erklärte 
Jnnocenz III. die geistliche Gerichtsbarkeit auch in bürgerlichen Sachen 
jeder Art für concurrirend mit der weltlichen27. Die Praxis und ein

zelne Statuten begnügten sich damit, diese Concurrenz zu gestatten, wenn 
man vor dem weltlichen Richter kein Recht fand. In Lehnssachen wurde 
zwar die Competenz der weltlichen Gerichte von den Päpsten selbst aner
kannt2^, jedoch in Strafsachen der Geistlichen häufig abgelehnt. Cöle
stin III. setzte im 1.1189 fest, daß verbrecherische Geistliche von den geist
lichen Behörden gerichtet und abgesetzt und im Wiederholungsfälle in 
Bann gethan, bei völliger Unverbesserlichkeit aber den weltlichen Gerichten 
übergeben werden sollten29, was zur Grundlage der Praris wurde. Die 

Ehe wurde als Sacrament in Absicht des Ehebandes für unauflöslich 
erklärt3"; die Ehescheidung fand nur von Tisch und Bett statt wegen 
Ehebruch, Mißhandlungen, böslicher Verlassung, Impotenz und Apostasie, 
wie nach älterm canonischen Rechte31. Sie konnte nur durch die geistli
chen Gerichte ausgesprochen werden, welche in allen Ehe- und Testaments
sachen ausschließlich competent waren. Als Ehehinderniß galten Ver
wandtschaft und Schwägerschaft, seit Jnnocenz III. nur bis zum vierten 
Grade deutscher Computation 32, die durch Alexander IL seit 1065 zur • 
canonischen geworden war, früher und zwar seit demselben Jahre 1065 
bis zum siebenten33, ferner auch die geistliche Verwandtschaft zwischen 

Gevattern und seit Jnnocenz III. auch zwischen ihren Kindern 34. Den 
Neubekehrten in Livland wurde indeß gestattet, ihre frühern Weiber bei
zubehalten 35. Die Abgeschlossenheit des geistlichen Standes und die Macht 

des Papstes über ihn und mütelbar auch über die Laien, wurde durch 
das ganz allgemein gewordene Cölibat der Geistlichen nicht wenig be
günstigt, welches die Geistlichkeit dem Leben entfremdete, sie Ehr- und 
Selbstsucht lehrte, zu großer Sittenlosigkeit Anlaß gab und so allmälig 
ihr Ansehen wieder untergrub. Das kanonische Leben der Geistlichen bei 
den Domkirchen hatte im 12. Jahrh, größtentheils aufgehört. Seitdem 
die Kapitel die Trennung ihrer Güter von den bischöflichen (die auch in 
Livland vorkommt) 36 durchgesetzt hatten, entzogen sie sich dem Chordienste 
und dem Zusammenleben im Stifte und lebten jeder auf seiner Präbende37. 
Das rigasche und dörptsche Domkapitel gehörten indeß zur Klasse der re- 
gulirten Chorherrn, die nach der Regel des Prämonstratenser-Ordens zu

sammen lebten3». B. Albert verwandelte diesem Orden zur Ehre die 
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schwarze Kleidung und Kopfbedeckung der rigaschen Capimlaren in eine 
weiße39. Allgemein nahmen die Kapitel an der bischöflichen Verwaltung 
in geistlichen sowohl als weltlichen Angelegenheiten4" Theil und in manchen 
Fällen war der Bischof gesetzlich an ihre Zustimmung gebunden, welche 
auch in vielen Erlassen livländischer Bischöfe erwähnt wird. Kirchengüter 
durften in Livland nicht ohne päpstliche Genehmigung veräußert werden 41. 
Die Kapitel wählten ihre Bischöfe seit dem Wormser Concordat mit Aus
schließung des übrigen Klerus und des Volks 42, doch in Livland mit Ge
nehmigung des Papsts43, so wie auch ihre eignen Glieder, genossen des 
Rechts der Autonomie und standen unter der Disciplinargerichtsbarkeit 
des Propsts. Die Klöster genossen vieler Vorrechte und bisweilen einer 

völligen Eremtion von der weltlichen Gerichtsbarkeit44. Eine Schirm
vogtei über seine Kirchen übte in Livland nur der Orden aus, dem auch 
das Patronatsrecht und die allgemein eingeführten Zehnten zugestanden 
wurden, welche letztere sehr häufig in Deutschland in weltliche Hände ge
kommen waren und ihnen auch trotz des Beschlusses der dritten Laterani
schen Synode v. 1179 verblieben. Der Nachlaß der Geistlichen fiel den 
Kirchen zu43 und diese erwarben durch Verleihungen oder Schenkungen 
von Privatpersonen bedeutendes Grundeigenthum. So vermachte schon 

Kope alle seine Güter den livländischen Kirchen46. Das Dünamündsche 
Kloster erhielt von den Markgrafen von Brandenburg (am 17. Juli 1237) 
82 Hufen Landes in Mecklenburg und der Legat Wilhelm hob sogar im 
I. 1237 das in Liv- und Esthland damals herkömmliche Verbot der 

Schenkungen an die todte Hand auf47. Die Bischöfe und andern Geist
lichen führten oft eine kriegerische Lebensart, zogen namentlich in die 
Kämpfe gegen die Ungläubigen mit48, mordeten und heerten nicht weni
ger als die Laien 49. Von den kirchlichen Zuständen ihrer Diöcesen soll
ten sich die Bischöfe durch Visitationen überzeugen. Zu diesem Behufe 
bewog Bischof Nikolaus, obwohl nicht ohne Mühe, die rigaschen Bürger, 
aus ihrer Mitte Synodalzeugen zu wählen 50, welche den Visitatoren die 
ihnen bekannten Mängel und Vergehen aufdecken sollten und in dieser 
Art auch in andern Ländern bestanden haben 51. Ob sie mit Erfolg wirk
ten, ist nicht bekannt. Jedenfalls war die Kirche durch die ihren Wür
denträgern zugeftandenen und von Friedrich II. noch vermehrten 62 landes-' 
hoheitlichen Rechte schon sehr verweltlicht und die Geistlichkeit ihrer Be

stimmung entfremdet.

Handel und Gewerbe.
Der Handel, die erste Veranlassung der deutschen Niederlassung in 

den Ostseelanden, konnte durch dieselbe nur gewinnen. Neben Wisby 
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trat nun Riga als Vermittler zwischen Rußland und Deutschland na
mentlich Lübeck auf, wo die Russen schon im I. 1188 von Zollen befreit 
worden roarcn 53. Im I. 1229, dem Todesjahre Bischof Albert's, wie 
die desfallsige Urkunde besagt, schloß Msstisslaw Dawydowitsch von Smo
lensk einen Vertrag mit mehreren Bürgern Rigas, Gothlands, Bremens, 
Lübecks, Münsters, Groningens, Soests (warb) und Dortmunds, die im 

Namen der deutschen Kaufleute zu Gothland auftraten, über den Handel 
in Riga und Wisby. Nach demselben sollte der Verkehr auf der ganzen 
Düna und bis zum gothländischen Ufer zollfrei sein und die Deutschen 
erst bei ihrer Ankunft in Smolensk dem Fürsten eine Abgabe entrichten, 
der Handel in Riga und Wisby den Russen, in Smolensk den Deutschen 
freistehen und jene von dort nach der Trave (Tpauna, Trawna), diese 
nach andern Städten ihre Waaren verführen dürfen. Deutsche sollten 
nur in Smolensk, Russen in Riga und Wisby (na Fotckhxt» m-perax-i, 
an dem Gothischen Ufer) belangt werden. Zur Begründung einer Klage 

zwischen Russen und Deutschen sollte ein unbescholtener Zeuge aus jeder 
Völkerschaft gestellt und Niemand zur Eisenprobe genöthigt werden, auch 
zwischen Russen und Deutschen kein gerichtlicher Zweikampf statt finden. 
Deutsche mußten zuförderst bei ihrem Aeltesten verklagt, und durften nur, 
wenn sie sich dessen Ausspruche nicht fügten, verhaftet werden. Ausländi
sche Gläubiger sollten den einheimischen vorgehen. Auf Mord, Ehebruch 
und Mißhandlungen wurden Geldbußen gesetzt^. Aus der Theilnahme 
von Rigensern an den Unterhandlungen läßt sich auf eine eben solche am 
Handel selbst, in Smolensk und wohl auch in den andern russischen 
Städten, namentlich Nowgorod schließen. So wie in Wisby, so bildeten 

auch in Nowgorod sämmtliche Deutsche eine Genossenschaft, die den Activ- 
handel trieb und die Russen allmälig auf den Passivhandel beschränkte. 
Mit diesen Genossenschaften, nicht mit den einzelnen Städten, von denen 

jene zur Zeit sich unabhängig gerieten, unterhandelten die russischen Für
sten. Noch ehe sich die Hanse bildete, bestand in Nowgorod ein deutscher 
Hof, dessen Schutzpatron St. Peter war, unter einem Altermanne der 
Wasserfahrer, und einem der Landfahrer, die von den Kaufleuten, sobald 
sie mit ihren Schiffen in die Newa kamen, aus ihrer Mitte gewählt 
wurden. Dem Aeltermann des Hofes stand der Aeltermann zu St. Peter 
zur Seite, welcher den Haushalt der Niederlage besorgte. Der Aelter
mann rief die allgemeinen Versammlungen zusammen, auf denen alle 
Anwesenden, „Meister und Knappen", erscheinen mußten. Die gemein
samen Ausgaben wurden durch Steuern und Strafgefälle bestritten. Nach 
der Verordnung (Skra, Schrägen) aus dem zweiten Viertel des 13. Jahrh., 
welche die Stadt Riga später ausdrücklich für verbindlich erklärtes 
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zahlte jeder Winterfahrer, der zu Schiff in die Newa kam, von je hundert 
Mark seines Guts einen Ferding als Schoß, d. h. y4 Mark kubischer Wah
rung, nach der man sich wohl richtete, da sie bald in àn Ostseelanden Gel
tung erhielt66, und eben so viel für Hausmiethe, der Svmmerfahrer aber 
den halben Schoß und für die Miethe eine Mark Pelzwerk (Kunen), d. h. 
wohl y4 Mark Silbers, denn so wird im oben angeführten Vertrage von 

1229 das Verhältniß der Griwne Silber zur Griwne Pelzwerk angegeben. 
Bei der Landfahrt, so wie auf der Rückkehr wurde nur der halbe Schoß 
entrichtet und der Ueberschuß nach Gothland gebracht und im St. Peters
kasten in der Marienkirche niedergelegt, zu welchem die Aeltermänner von 
Wisby, Soest, Lübeck und Dortmund den Schlüffel hatten. Auf dem 
Hofe waren die Deutschen einer strengen Disciplin und klösterlichen Zucht 

unterworfen. Namentlich waren die Knappen ihren Meistern zum streng
sten Gehorsam verpflichtet, durften aber auch von ihnen vor der Heimfahrt 
nicht entlassen werden67. Ueberall hielten die deutschen Kaufleute aus 
den verschiedenen Städten zusammen und unterstützten einander58. So 
bestätigte Herzog Albrecht von Sachsen im 1. 1232 dem „gemeinen Kauf
mann" (universitas communium mercatorum), wie die deutschen Kauf
leute in Wisby hießen, die ihnen in seinen Ländern (in Norddeutschland 
um Hamburg herum) schon zu Bischof Albert's Zeiten zugestandenen 
Handelsfreiheiten". Bei der damals allgemein herrschenden Unsicherheit 
und Rechtlosigkeit konnten nur corporative Verbindungen den Handel 
schützen und bleibende Niederlassungen oder Comptoirs, wie sie die Hanse

städte später überall errichteten, waren zu einer ununterbrochenen Betrei- 
bung des Handels unerläßlich. Gegenstände dieses Verkehrs waren, seit
dem die Handelsbeziehungen Rußlands zu den Griechen und dem Orient 
durch Polowzer und Tataren gelitten hatten und der Orient unmittelbar 
mit Italien handelte, einerseits wohl nur russische, später auch livländische 
Bodenerzeugnisse, so wie Pelzwerk, Talg und Wachs, und andererseits 
verschiedene Fabrikate und Kunsterzeugnisse60. Durch die Kriege mit den 
Russen wurde der Handel bisweilen unterbrochen und Papst Gregor IX. 
forderte sogar einmal die Einstellung desselben, wegen der Feindseligkeiten 
der Russen gegen die zum katholischen Glauben bekehrten Finnen 6I.

Der Münzfuß war von B. Albert auf 4y2 Mark an Pfennigen 
oder Denaren —1 Gothl. Mark oder 16 Loth (l/2 Pfund) Silber festge
setzt worden”, Der Legat Wilhelm von Modena befahl, sich nach dem 
Gothländischen Münzfuß zu richten ”, nach welchem die Mark 8 Oer = 

24 Artig oder Schilling — 192 Pfennig hielt. Die Rigasche Mark selbst, 
nach dem Obigen etwa 2 Rbl. 9 Kop.64 oder 2 Reichsth., war nur eine 
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Nechnungs- und keine Geldmünze und mußte also durch die Verschlechte
rung der letzter» an Werth verlieren, was auch bald geschah.

Verhältnisse des nördlichen Esthlands.

Das nördliche oder dänische Esthland (Revele, Harrien und Wirland), 
welches Alnpeke blos Revele nennt, war nach demselben Schriftsteller 
vom Könige Waldemar IT. an kriegerische Vasallen vertheilt worden, 

die reichlich von ihm belehnt waren und unter einem Hauptmanne stan
den 65. Diese Krieger bestanden meist aus Deutschen, wie ihr Namenver- 
zeichniß in dem unter Waldemar II. und seinen nächsten Nachfolgern ent
worfenen Schatzbuche (liber census Daniae) 66 beweist. Dies Buch ent
hält eine Aufzählung sämmtlicher Besitzungen nach Haken von 30 Aeckern, 
ieder von 400  Ruthen groß, und erstreckt sich auch über die durch den 
Vertrag von Stenby dem Orden überlassenen Theile Esthlands. Schon 
1231 angefangen, scheint es nach einigen darin vorkommenden Namen 

erst 1254 vollendet zu fein 6T. Heinrich d. L. erzählt, der König habe 
auch Deutsche mit sich gehabt68 ; die große Anzahl fremder Krieger in 
seinen Diensten hatte schon kurz vor dem Zuge nach Esthland einen Auf

stand der Dänen veranlaßt69, welcher vielleicht mit Veranlassung zu die
sem Zuge war, und wir wissen auch, daß die Dänen sich nicht gern in 

diesen unsichern Gegenden ansiedelten und das im I. 1205 von Walde
mar II. eroberte Oesel aus diesem Grunde verlassen werden mußtet 
Auch im nördlichen Esthland erblühten also deutsches Leben und deutsche 
Einrichtungen. — Die Stadt Reval, von der wir, da sie erst nach dem 
Jahre 1219 gegründet sein kann, nichts weiter wissen, scheint ebenfalls 
Rigasches Recht sich angeeignet zu haben, wie oben angeführt worden ist. 
Endlich haben auch die später im nördlichen Esthland entstandenen Rechts
sammlungen einen deutschen Charakter und sind beinahe wörtlich in die 

livländischen übergegangen und hatten auch noch im 16. Jahrh, in den 
Stiftslanden subsidiarische Gültigkeit T1.

Bd. I. Lief. 1. ' 10
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Fortlaufender Commentar.

Belege iiitb Anmerkungen.

1) Seite 83. S. über den ersten Zeitraum: Kienitz, Vier und zwanzig Bücher 
livländischer Geschichten, eine ausführliche, aber durch unbegründete ethnographi
sche Hypothesen verunstaltete Arbeit. — Kurt von Schlözer, Livland und 
die Anfänge des deutschen Lebens im baltischen Norden, eine Reihe giänzender 
Schilderungen einzelner Begebenheiten und vorzüglich Persönlichkeiten, keine voll
ständige Geschichte. — Pabst, die Anfänge der deutschen Herrschaft in Livland 
in Bunge's Archiv. — Die Begründung der römisch-deutschen Herrschaft in 
Livland im Jnlande 1851 ff. Da übrigens unserer Darstellung dieses Zeitraums 
bis auf Bischof Alberts I. Tod Heinrich d. Letten Chronik als gleichzeitige und 
zuverlässigste Quelle zu Grunde liegt, so haben wir sie nur selten citirt und zwar 
immer nach der Gruberschen Ausgabe und dagegen unsere übrigen Quellen ge
nau angeführt. Die Untersuchungen, deren Resultate unser erstes Kapitel enthält, 
finden sich in der Beilage III.

2) Dahlmann, Geschichte Dänemarks I. S. 277.
3) Seite 84. Orig. p. 4 et 6.
4) Das Bisthum Ikeskola wurde dem Bremischen Erzstift untergeben durch Bullen 

vom ersten Regierungsjahre Clemens III. (1187); geweihter Bischof der Liven 
heißt Meinhard in einer Bulle Cölestin's III. vom 27. April 1193.

5) Seite 86. Heinrich der Lette ad annum 1199.
6) Seite 87. S. die ausführlichen Schilderungen bei D lu g o sch B. IL S. 91. 

X. S. 109. — Kromer S, 32. 247. U. Kojalowicz P. II. p. 93 f.
7) Kojalowicz a. a. O.
8) Alnpeke V. 59. Ueber den Familiennamen Alberts s. Beilage III. — S. 87 

bis 96 ist sein Name unrichtig Albrecht statt Albert gedruckt worden.
9) Arnold, Chronik Lüb. VII. 9.

10) Hamburger Urk.-Buch S. 280.
11) Seite 88. Dieser Bach, dessen Namen vielleicht vom plattdeutschen Rüje, Bach, 

stammt, auch in mehreren Urkunden v. I. 1258, 1330 vom Freitage vor Palm
sonntag, u. Vorabende vor Marits Himmelfahrt und 1348 vom Tage Phil. u. 
Jakobi, so wie in einem Leichengedichte des Pistorius auf den rigischen Superin
tendenten Battus v. 2. Juli 1548 erwähnt wird (Arndt IL S. 110 , N. n. M. 
St. 1. S. 126 ), entsprang anderthalb Meilen von der Stadt in einer quellen
reichen Gegend, die bei hohem Wasser der Düna leicht überschwemmt werden 
konnte, daher H. d. L. ad a. 1198 einen Berg und ad a. 1199 einen See Rige 
nennt, umfloß die sogenannte Altstadt, wohl das ursprüngliche Riga, und mündete 
in die Düna (daher die ehemalige Rigemünde-, heute Peitaustraße). Die Schiffe 
liefen in denselben ein (Rig. Stadt-R. ed. Oelrich's XI. p. 58.) und hatten da
selbst ein gegen Eisgang gesichertes Winterlager. Nach der schwedischen Eroberung
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kam er durch die Festungswerke und Graben in den Bereich der Stadt. Da das 
Wasser zu stagniren anfing, ward er im I 1733 zugeschüttet und hat fich seitdem 
als Risingkanal (die lettische Verkleinerung von Rige) erhalten. (Napiersky's 
Gesch. Riga's in den Mon. Liv. ant. IV. p. XIX.)

12) Campana belli dulcisona, Orig. p. 67, 96.
13) H. d. L. ad a. 1202.
14) H. d. L. ad a. 1192.
15) Bulle v. I. 1210 in Sylva, doc. Nr. 10.
16) So auch auf dem Siegel des Meisters in den N. n. Mise. St. 17. und nach 

einem Original beschrieben in Inder I. 7. Anm.
17) Alnpeke V. 599 u. 2010. — Brandis S. 69.
18) Orig. p. 136. — Alnpeke V. 721 u.- 2033.
19) Seite 89. In der Sylva, docum. bei Gruber.
20) Innoc. Ep. 191.
21) H. d. L. a. 1201.
22) Alnpeke V. 612.
23) Orig. pag. 46.
24) Lehrberg, Unters, zur altern Geschichte Rußlands S. 136.
25) Seite 90. Westhard ist der von Heinr. d. L. germanisirte Name Vesters (bei 

Alnpeke V. 1730) oder Bester (V. 1700).
26) Seite 91. Orig. p. 44, 46, 72—87. 91. 169
27) Orig. p. 91.
28) Seite 92. H. d. S. ad a. 1206.
29) Seite 93. Bulle v. 19. Oct. 1210. Kasserl. Diplom v. 17. Juli 1212.
30) Orig. p. 59. 60. 91. Vergl. Sylva, docum. N. 64.
31) Sylva, docum. N. 10.
32) Seite 94. Sylva doc. N. 63.
33) Sylva, doc. N. 19 a. d. e. f,
34) Sachs. Landr. I. 1. Schwab. Landr. Vorrede.
35) Napiersky de diplomate <juo Albertus, episc. Liv., declaratur princeps 

Imperii 1832.
36) Bestätigungen: 1) Otto IV. v. 27. Januar 1211, abschriftlich im geheimen Kö

nigsb. Archiv und bei Voigt, Gesch. Preußens I. S- 425 u. 675, und Kotze
bue, Gesch des alten Preuß. I. S. 329 2) Friedrichs II. vom Mai 1226 bei 
Arndt II. 19. und Voigt II. 317. 3) Desselben vom September 1232 in ei
nem Transsumpte des Lealschen Bischofs Hermann v. I. 1283 im königl. Archiv 
zu Stuttgard und Script, rer. Liv. I. p. 369; eine alte deutsche Uebersetzung 
im Königsberger Archiv. (Inder Nr. 40.)

37) Vergl. von hier an die ausführlichen Schilderungen in Paucker's Regenten u. 
Oberbefehlshaber Esthlands. Reval 1855.

38) Seite 95. Orig. p. 24. 28.
39) Seite 96. Urk. v. I. 1211, Mon. Liv. ant. IV. N. 1. S. Kap. IV.
40) Was Binterim's Geschichte der kölnischen Weihbischöfe, 1843 (lat.) über Bern

hard von der Lippe erzählt, weicht von den Angaben unserer Quellen sehr ab und 
ist nicht frei von Irrthümern. Vergl. Inland v. 1849. Sp. 365 f.

41) Seite 97. Orig. p. 59.
10*



148

42) Rig. Mitth. UI. S. 187-230.
43) Orig. p. 62,
44) S. die Urkunde bei Dogiel, Cod. dipl. reg. Polon. V. N. 2. und Ziegen

horn, furt. Staatsrecht Beilage 3. — Sylv. doc. N. 61.
45) Seite 99. Sylv. docnm. No. 6. a, b. c. d., 19. o., 12. a., 13. 20.
46) Seite 101. Nach KaramsinIII. S. 155. im I. 1221; vielleicht der von Alnp. 

V- 1553—1612, doch mit andern Nebenumständen erwähnte Streifzug der Russen.
47) Seite 102. Alnpeke V. 1333- 1415 und Kallmeper'S Anm.
48) Alnpeke V. 914—1178. — Koja lowicz, Hist. Litth. P. 1. p. 65. ed. 

Dantisci 1650, erwähnt einen unglücklichen Einfall der Ritter in Litthauen im 
Jahre 1218, aber sehr kurz und unbestimmt.

49) Seite 103. Brief Honorius III. an König Waldemar vom 18. April 1220 in 
Bunge's Urk.-B.

50) Brandis S. 194. Narva, dessen Gründung er auch erwähnt, wird indessen von 
Heinrich d. L. bei der Schilderung dortiger Kriegszüge nicht genannt (Orig. p. 
176. 177.) und ist nach der Nowgorodschen Chronik erst im I. 1256 erbaut. S. 
Rig. Mitch. VI. S. 339.

51) Heinr. d. L. und weniger ausführlich Alnpeke V. 1223—1238.
52) Alnpeke V. 1239—1268.
53) Orig, pag 147: eo quod Livonia cum provinciis omnibus subjugatis ad Im

perium semper haberet respectum,
54) In Bunge'S Urk.-Buch.
55) Seite 104. Sylv. docum. ; Tranösumpte v. I. 1356 u. 1393 im Rig. Stadtar

chiv; das Original jetzt in der Kaiserl. Bibliothek zu St. Petersburg.
56) Urk. v. 25. März 1219 in Mitth. VIII. S. 192.
57) Seite 105. Sylv. doc, N. 3, b, — Brandis S. 124.
58) Im Jnlande von 1853. Sp. 717 wird angeführt, der Bischof Albert und die 

Schwertritter hätten den Russen die Fortzahlung des früher aus Tolowa erho
benen Zinses versprochen. Hiervon sagt weder Heinr. d. 8. (S. 171 u. 174), 
wo er der russischen Gesandtschaften erwähnt, noch der Theilungsvertrag über 
Tolowa (Sylv doc. Nr. 67.) ein Wort und es paßt auch nicht zum Gange der 
Begebenheiten.

59) Seite 106. Heinr. d. L. und Alnpeke V. 1673—1689.
60) Seite 107. Brandis S. 111. Dünamünder Chronik ad a. 1228 (in Bunge's 

Archiv IV. 271).
61) Alnpeke B. 1690—1846. — Äojalowicz P. 1. p. 75 erzählt zum Jahr 

1225 von der ersten großen Niederlage der Deutschen durch die Litthauer, welche 
Kurland als ihnen unterworfen betrachteten, wobei ein Erzbischof AvigenuS von 
Köln, der die Deutschen mit kaiserlicher Machtvollkommenheit befehligte, umge
kommen sein soll, — offenbar falsch.

62) Voigt, Geschichte Preußens II. S. 319.
63) Mitth. aus der livl. Geschichte IV. 430. Inder Nr. 3992.
64) Bunge's Urk-B. Nr. XCI1I b. und Nachtrag Nr. 195 b.
65) Bunge's Urk.-B. Nr. XCIX a. und Nachttag Nr. 112 a.
66) Kojalowicz P. 1. p. 77.
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67) Nach Alnpeke, der Ord.-Chronik S- 707., Hiärn S. 109., Duisburg P. 
III. c 28 und Lukas David B. III. S. 2.

68) Bullen vom 30. April 1218 u. 28. Nov. 1226 in Bunge's Urk.-Buch.
69) Seite 108. Bullen vom 19. März 1220 u. 27. Nov. 1226 ebendaselbst.
70) Bulle v. 17. Jan. 1227 ebendaselbst.
71) Sylv. doc. Nr. 44 n. Bunge's Urk.-B.
72) Hiärn S. HO.
73) Seite 109. Bunge's Urk.-B.
74) Dogiel, Cod. dipl. Polon. V. Nr 16. p. 12. Albert v. Stade zum Jahre 

1229. Albericus ad a. 1230. Brandis S. 120. Hiärn S. 110.
75) Sylv. doc. Nr. 46-47, wo freilich talentum navale (Schiffpfund) statt talentum 

(Liespfund) steht, doch wohl irrig, denn nach Orig. p. 43. gaben die Lenneward- 
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Dritter Abschnitt. 

Zweiter Zeitraum.
wachsende Macht des Ledens dis zur Erwerbung 

Esthlands.
Vom Jahre 1239-1347.

Kapitel I.

Kriege mit Kuren, Semgallern, Litthauern und Ruffen.

Im dreizehnten und in der ersten Hälfte des vierzehnten Jahrhun
derts zeigt sich uns, nach der Vereinigung des Schwertordens mit dem 
Deutschorden, die in Folge derselben wachsende Macht des erstem gegen 
äußere sowohl als innere Feinde, die völlige Unterwerfung Kurlands 
und Semgallens, so wie die der aufständischen Esthen, die Kriege mit 
Russen und Litthauern, welche den Deutschen zwar noch nicht gefährlich 
wurden, aber doch ihren fernern Eroberungen ein Ziel setzten, endlich die 
Kämpfe des Ordens mit den Bischöfen und der Stadt Riga, während 
Esthland des Friedens genoß und Revals und Rigas Handel aufzublühen 
anfing. In diesen Zeitraum fällt auch die Abfassung der ältesten Stadt- 

und Land- oder Adelsrechtel.
Die kriegerischen Unternehmungen dieser Zeit, welche den ausschließ

lichen Gegenstand von Alnpeke's Chronik ausmachen und von ihm bis 

zum Jahre 1290 sehr ausführlich behandelt werden, sind häufig durch 
zahlreiche Zuzüge von Ordensrittern aus Preußen unterstützt worden, die 
nach Livland übergeführt wurden. Indessen waren dieselben von den in 
Preußen selbst unternommenen meist unabhängig, und beschäftigten die 
livländische Abtheilung des Ordens zu sehr, als daß sie auch ihrerseits 
ihren westlichen Nachbarn hätte Hülfe leisten können. So war der 
Hauptvortheil von der stattgehabten Vereinigung augenscheinlich auf Sei

ten Livlands, das ohne dieselbe vielleicht schon bald den Litthauern und 
Russen unterlegen wäre. Auch die deutschen Vasallen des Königs von 

Dänemark in Esthland unterstützten vertragsmäßig die livländischen Or
densritter sehr häufig. Wir treffen zuerst auf einen Heereszug nach 
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Rußland?» Das nach russischen Annalisten noch durch flüchtige Nowgo- 
roder unter Anführung des Fürsten Jarosslaw Wladimirowitsch, der 
Pleskau hatte verlassen müssen, verstärkte Heer eroberte Jsborsk nach ei
nem heftigen Kampfe, wobei 800 Russen umkamen (ün I. 1238). Allein 
die Pleskauer nahmen es wieder und schickten Jarosslaw gefangen nach 
Jarosslawl Ssusdalsky. Er erlangte indessen seine Freiheit wieder, ging 
nach Odenpäh und reizte den Bischof von Dorpat zu einem neuen Zuge. 
Die Deutschen nahmen wiederum Jsborsk und belagerten Pleskau, das 
sich auf Anstiften der Anhänger Jarosslaw's und aus Furcht vor einem 
Sturme ergab (1240) 3. Im Winter zogen die Deutschen mit einem 
Heere von Esthen in das Land der Woten (noch heute Watialaiset ge
nannt, in der Umgegend Jamburgs4) und bauten eine Burg in Koporje5, 
wo auch ein Bisthum errichtet wurde, welches noch in einigen Urkunden 
vorkömmt, aber wohl nur auf dem Papier bestanden hat6. Anfangs 
hatte der Orden die Absicht, alle die hier zu erobernden Ländereien, auch 
die in Jngrien und Karelien der geistlichen Gerichtsbarkeit des Bischofs 
von Oesel zu unterwerfen, sich aber die ganze weltliche Oberherrschaft 
zuzueignenT. Später bat der Erzbischof Albert von Riga für diese 
Gegenden den Papst um einen eignen Bischof8. Ernannt wurde der Ham
burger Domherr Friedrich von Haseldorf, dessen Vater schon in der 
Reihe der Schwertbrüder gekämpft und an der unglücklichen Schlacht vom 
22. September 1236 Theil genommen hatte Derselbe ward später Bi
schof von Dorpat (1268).

In ihrer Noth wandten sich die Nowgoroder an ihren ehemaligen 
Fürsten, den durch Tapferkeit und Frömmigkeit gleich ausgezeichneten 
Alerander, der von seinem, am 15. Juli 1240, über die Schweden und 
Finnen an der Newa erfochtenen Siege den Beinamen des Newaischen 
erhalten hat. Dieser ließ sich erbitten zurückzukehren, nahm Koporje (1241) 
und im folgenden Jahre Pleskau ohne Mühe wieder (nach der Ordens
chronik zur Zeit des Hochmeisters Conrad von Thürigen, der auf Hermann 
von Salza folgte, zwischen 1239 und 1241). Bald darauf brach er mit 
einem bedeutenden Heere in Livland ein. Das nicht zahlreiche Ordens
heer durchbrach zwar die Reihen der russischen Bogenschützen, wurde aber 
umringt und aufs Haupt geschlagen (vermuthlich bei Usmana am Pei- 

pussee) am 5. April 1242 10. Daß die Russen ihre Siege nicht ver
folgten, ist wohl nur der traurigen Lage ihres damals von innern Un
ruhen zerrütteten und von den Mongolen unterjochten Vaterlandes zuzu
schreiben. Jarosslaw schenkte die Hälfte des für ihn verlorenen Fürsten- 

thums Pleskau dem Bisthum Dorpat. Der Bischof übertrug es dem 
Orden 11 (1248) und Papst Jnnocenz IV. genehmigte sogar in einer 
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wohl aus Unkenntniß an Alerander gerichteten Bulle (15. September 
1249) den Bau einer Kathedrale in Pleskau 12.

Die Waffen des Ordens konnten sich also ungehindert nach Westen 
wenden. In Kurland hatte der Orden vom Legaten Wilhelm von Mo
dena im Jahre 1242 einen Platz an der Windau zum Bau einer Burg 

verlehnk erhalten 13. Die Kuren, vielleicht darüber erbittert, ermordeten 
ihren ums Jahr 1234 eingesetzten Bischof Engelbert '4 und fielen vom 
Christenthume ab 16. Der neue Ordensmeister Dietrich von Grünin- 
gen, früher Vicemeister und ein ausgezeichneter Ritter, der schon im I. 
1237 trotz seiner Jugend mit dem erfahrnen Hermann Balke zugleich auf 
der Wahl zum ersten livländischen Landmeister gewesen war, unternahm 
nun mit Hülfe der Bischöflichen und der Dänen einen Zug gegen die 
Kuren, welche sich ohne Schwertschlag ergaben, und baute vermuthlich auf 
der oben bezeichneten Landstreckc eine stattliche Burg Goldingen, die 
bald daranf den Namen Jesusburg erhielt und deren massive Ruinen noch 

bei der jetzigen Stadt Goldingen zu sehen sind. Kurz darauf wurde auch 

die Burg Amboten erbaut18. Die noch immer sehr widerspenstigen Kuren 
mußten durch strenge Mittel zur Annahme der Taufe und zur Bczahluug 
eines Zinses gezwungen werden, wobei viele umkamcn.

Ein bedeutenderer Feind erhob sich jetzt, der Großfürst von Litthauen 
Mindowe (Mendog), Sohn des Großfürsten Ringold, der den Orden 

im I. 1236 besiegt hatte. Von den (südlichen) Kuren herbeigerufen I9, 
während die (nördlichen) Kuren nach Alnpeke2" dem Orden treu blie
ben, rückte er mit einem großen Heere gegen Amboten und fing an es zu 
bestürmen, wurde aber von den Ordensbrüdern unter dem tapfern Mar
schall Bern eck oder Burchard von Haren überfallen und aufs Haupt 
geschlagen (im I. 1244). Darauf erfolgten noch häufige Streifzüge 
der Litthauer, doch ohne die allmälige Eroberung von ganz Kurland hin
dern zu können. Der litthauische Häuptling Lengewin, der von einigen 
Rittern gefangen genommen und für die Summe von 500 Oeseringen (nach 

Heinrich dem Letten 21 250 Mark Silber oder die Mark zu 16 Loth ge
rechnet 22, gegen 2875 Rubel Silber) freigelassen worden war, rückte so
gar gegen Wenden und schlug die dortigen Ritter23. Im Jahre 1247 24 
zog der neue Ordensmeifter Andreas von Stirland durch das Land 
der Selen nach Samayten, Alles um sich her verwüstend, und berannte, 
doch vergeblich, Mindowes Burg, in der derselbe sich eingeschlossen hatte. 
Kurz darauf verheerten im I. 125 0 26 die Ritter Semgallen, worauf die 
Einwohner um Frieden baten und Zins versprachen2T. Das Land war 
nebst Kurland und Litthauen schon im I. 1245 von Kaiser Friedrich II. 
dem Deutschorden verliehen28 und Semgallen zu Lyon.von drei Kardi- 
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nälen, unter denen sich auch der ehemalige Legat Wilhelm von Modena, 
nunmehr von Sabina,, befand, am 3. März 1246 zu einem Drittel dem 
Orden und zu zwei Dritteln dem Bischof von Riga zucrkannt, das Bis- 
thum Semgallen mit dem Rigaschen vereinigt und der Bischof nach Kur
land versetzt und ihm ein Drittel des Landes, dem Orden aber zwei 
Drittel und dem Rigaschen Domkapitel die früher ihm dort angewiesenen 
200 Haken zugesprochen worden, weil der livländische Orden, seit seiner 
Vereinigung mit dem Deutschorden der Vorrechte desselben theilhaftig ge
worden fei29, was eine päpstliche Bulle im I. 1251 bestätigte. Auch 
von einer andern Seite, nämlich in Oesel erweiterte sich der Besitz des 
Ordens durch den Erwerb mehrerer Gebiete und eines Viertels der Wiek, 
das ihm der Bischof überließ und dagegen 300 Haken für seine Domkirche 
erhielt (1242) 3“. Die deutsche Herrschaft daselbst ward durch einen vom 
Könige Abel von Dänemark zu Rpborg am 19. August 1251 ertheilten 
Gnadenbrief gesichert, in welchem der König zu Gunsten des öselschen 
Bischofs Hermann von Burhöwden, seines frühern Kanzlers, allen An
sprüchen auf das Bisthum entsagte3'. — Zwistigkeiten mit seinen Neffen 
und die Fortschritte der Ordensherrschaft sowohl in Kurland als auch in 
Preußen, bestimmten Mindowe sich taufen zu lassen. Durch Vermitte

lung des Ordensmeisters, der sich auf seine Einladung zu ihm begab und 
darauf einen vornehmen Litthauer mit einem Ritter nach Rom sandte, er
hielt er vom Papste auch die Königswürde, nebst einem Schreiben, das 
sich noch erhalten hat32. Der Bischof von Kulm bekam vom Papste den 

Auftrag, ihn zum Könige zu krönen33. Bei dieser Feier, welcher im I. 

1252 zu Nowogrodeck die vermuthlich von demselben Bischöfe verrichtete 
Taufe Mindows und seiner Frau folgte34, war auch der Ordensmeister 
mit einem zahlreichen Gefolge von Rittern und Geistlichen zugegen, welche 
im Lande blieben, um das Volk im Christenthume zu unterweisen. Dem 
Orden schenkte Mindow zu wiederholten Malen, aus Rücksicht auf den 
nun von demselben zu erwartenden Schutz, ausgedehnte Ländereien, von 
denen sich einige mit Bestimmtheit angeben lassen, z. B. im I. 1254 un
ter päpstlicher Genehmigung unter andern Kersowe, das der Orden schon 
besaß, und Rossiene; ferner im I. 1255 das Land der Selen, das der 
Orden gleichfalls schon eingenommen hatte. Zweifelhaft aber sind seine 
späteren Schenkungen, namentlich die seines ganzen Königreichs für den 
Fall seines unbeerbten Absterbens im I. 1260, (nur in einem viel spä
tern Abdrucke vorhanden, mit der Unterschrift des O. M. Andreas und 
des Bischofs von Kulm, die jedoch damals sich nicht in Litthauen befan-

- t'en). Die desfallsigen Urkunden scheinen ein Machwerk der Ordens

priester zu sein 36. Im Rigaschen Stadtarchive findet fich auch ein unbe- 
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siegeltet Entwurf zu einem Handelsprivilegium für die deutschen Kaufleute 
vom Jahre 1253, angeblich am Krönungstage ertheilt, welcher daher auch 
wohl in dieses Jahr zu setzen ist36.

Unterdessen verheerte Eberhard von Sayn, Ahnherr der Grafen von 

Sayn und Wittgenstein3'', der als Stellvertreter des Hochmeisters den kränk
lichen Ordensmeister ersetzte, Samayten und vollendete daselbst den am 29. 
Juli 1252 beschlossenen Bau der Memelburg am Zusammenflüße der Memel 
und Dange38, welche zu Kurland geschlagen wurde. In das noch unabge- 
theilte Stück Kurland theilten sich der dortige Bischof und der Orden 39, so 
daß der Bischof sowohl in der Provinz Fredekuronia (so benannt weil die
ser Landstrich sich im I. 1230 freiwillig unterworfen hatte), zwischen der 
Windau, dem Livenlande und Semgallen belegen, als, in den übrigen Theilen 
Kurlands (mit Ausnahme Semgallens) ein Drittel und der Orden zwei 
Drittel erhalten sollte, was Alles vom Papste bestätigt wurde. Im April 
1254 theilten sich der Erzbischof, sein Kapitel und der Orden in die Län

dereien, die ihnen in Semgallen zufallen sollten, wobei auch abgemacht 
ward, daß keiner der Theilnehmer in dem Antheile des Andern Grund
stücke durch Kauf oder auf andere Weise an sich bringen sollte40. Von 
dem Semgallischen Landstrich Opemele erhielt der Erzbischof zwei Drittel 
und der Orden ein Drittel. Die Samen, welche an vierzig tausend 

Bewaffnete zusammenbringen konnten, durch die gleichzeitige Zerstörung 
des alten Heiligthums zu Romove und die Erbauung der Burg Königs
berg erbittert, zogen zu Schiffe gegen die Memelburg und griffen sie an 
(im Jahre 1256 4l), wurden aber vom zur Hülfe herbeigeeilten Ordens
meister Anne von Sangerhausen geschlagen. Demungeachtet verheer
ten die Samen Kurland, was ihnen durch einen eben solchen Berhee- 

rungszug vergolten wurde, zu welchem der Ordensmeister auch die riga
schen Pilgrimme, die Eschen, Liven, Letten, Kuren und Semgallen entbo
ten hatte, die alle Heeresfolge leisteten. So weit also war die Unter
werfung dieser Volksstämme schon gediehen. Der folgende Ordensmeister 
Burchard von Hörnhusen wurde bei Memel von einer überlegenen 
Heeresmacht der Samayten geschlagen (im I. 1257), worauf auf Antrag 
der letztern ein Waffenstillstand geschloffen wurde. Nach Ablauf desselben, 
fielen sie mit breitaufeiib Mann in Kurland ein und schlugen die vom 
tapfern Bernhard von Haren angeführten, aber von den feigen Kuren 
schnell verlassenen Deutschen bei Schoden (im I. 1259). Der Ordens

meister sammelte nun ein großes Heer von Deutschen, Liven und Letten 
und rückte gegen die Burg Wartdach. Die Samaiten zogen sich zurück 
und das deutsche Heer kehrte nach Riga heim (im I. 1259). Da ver
trieben die Semgallen ihre Vögte, ohne ihnen weitern Schaden zu thun,

Bd. I Lief. 2. 11 



162

eine Mäßigung, die selbst Alnpeke rühmt. Der Ordensmeister versam
melte ein Heer von bischöflichen und königlich dänischen Vasallen, Esthen, 
Liven und Letten. Die Burg Terweten wurde bestürmt, indessen nicht 
eingenommen 4‘2. Die Christen, welche ihre Eroberungen in Kurland schon 
durch Errichtung mehrerer Burgen, als Grobin, Asseboten, Mesoten, Kan- 
dau und Durben gesichert hatten, bauten nun die Burg Doben (südlich 

von Terweten und in der Nähe des Guts Dobelsberg 43), welche die Sa- 
maiten vergeblich bestürmten, dafür aber in der Landschaft Karsowe eine 
Burg bauten. In deren Nähe errichteten wiederum die Deutschen und 
zwar die beiden Ordensabtheilungen von Preußen und Livland auf ge
meinschaftliche Kosten eine Burg Karschowc auf dem Georgenbcrge (das 

heutige Jurburg44). Der Ordensmeister erbat sich Hülfe aus Preußen 
und ein preußisch-livländisches Heer, von einem esthnisch-dänischen Hülfs- 
corps und von Kuren und Esthen begleitet, sammelte sich bei Memelburg, 
wurde aber an der Dorbe (Durbe) von den verrätherischen Kuren und 
feigen Esthen verlassen und von den Samaiten aufs Haupt geschlagen; 
der Ordensmeister, der preußische Ordensmarschall und hundert fünfzig 
Ritter blieben auf dem Kampfplatze (am 13. Juli 126 0 45). Die Kuren, 
Samen, Natangen (ihre südlichen Nachbarn) und Ermen (Ermeländer 
zwischen der Pasarge, Alle und dem frischen Haff) fielen nun vom Chri- 
stenthume ab und die von den Kuren hereingerufenen Litthauer eroberten 
die Burg Sintelis (Sintere46, ein Nebengut von Apricken, im Kirchspiele 
Pilten-Hasenpoth) in der Landschaft Byhavelanc. Acht Ordensritter wur

den auf die Burg Wartdach gelockt und dort theils verbrannt, theils in 
Stücke gehauen. Die Burgen Doben und Karschowe wurden von den 
Christen verlassen; die von Sintelis und Asseboten4T zwar wieder erobert, 

aber am 3. Februar (1261) 48 bei Lennewaden die Deutschen von den 
eingedrungenen Litthauern geschlagen. Unterdessen zog der Vicemeister 
Iuries von Eichstädt mit einem Theile der Ordensritter, den Bi
schöflichen, den Dänen aus Esthland, den Liven und Esthen über das Eis 
nach Oesel, bestrafte die von der Taufe abgefallenen Einwohner durch 
Verheerung des Landes und eroberte die Feste Karmel (im I. 1261), 
worauf die Oeseler sich unterwarfen und den schon im I. 1255 abge
schlossenen Friedensvertrag zu halten versprachen. Zugleich suchte der 
Vicemeister in das verödete Land Deutsche hereinzuziehen, indem er den
selben Lehne und zwar jedem Ritter, oder ehrsamen Stadtbürger (honesto 
burgensi) je sechzig sächsische Hufen (mansos), jedem Knappen (famulo) 

vierzig und jedem Knecht (servo) zehn versprach, jedem Bauern aber 
nach Belieben und zwar mit sechs Freijahren4», eine sehr weise 
Maßregel, die aber vereinzelt unternommen, nicht dieselben Früchte 
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tragen konnte, wie ähnliche wiederholte Maßnahmen im benachbarten 

Preußen.
König Mindow, von den Samaiten und ihrem Häuptling Traniate 

angestiftet und den Orden in Preußen in einen schweren Kampf mit 

den aufgeftandenen Eingebornen verwickelt sehend, fiel zur Freude seiner 
meist noch heidnischen Unterthanen vom Christenthume ab, ließ die Chri
sten in seinem Lande einfangen und zum Theil erschlagen, verbündete 
sich mit den Russen und machte im I. 1262 einen Zug gegen Wenden, 
wo er zu seinem großen Unmuthe die Russen nicht traf, so daß er wieder 

abziehen mußte. Unterdessen nämlich hatten die Russen unter Anführung 
von Dmitri, Sohn von Alerander Newsky 60, Dorpat verbrannt und be
stürmten die dortige Burg. Zu ihrem Entsätze eilte der Meister Werner 
von Brytzhusen herbei, fand aber die Russen nicht mehr vor und sandte 
im Anfänge des Jahres 1263 ein Heer nach Kurland, welches die Bur
gen Grobin, Merkes, (Nerkes)^' und Lasen (sämmtlich im süd-westli

chen Kurland) eroberte. Unterdessen unternahm der tapfere Litthauer 
Traniate einen kühnen Streifzug in die Wiek. Bei seiner Rückkehr 
hatte er bei Dünamünde am 9. Februar 1264 einen Kampf mit den 
Rittern und den Rigaschen zu bestehen, schlug sich aber nach Litthauen 
durchö2. Kurz darauf verbrannten die Ordensritter von Memel die nah

gelegene Heidenburg Kretene (Kretingen), worauf die Samaiten ihre Burg 
Ampille (Empliten, oder Empilten^, im Lande Dowzare, das heutige 
Dorf Jmpelt an der litthauischen Grenze) verließen. Noch in demselben 
Jahre ward Mindow, von einem vornehmen, seine Macht beneidenden 
Litthauer ermordet^. Nach Kojalowicz sollen Herzog Dowmont^, 
dessen Frau er sich zur Gattin genommen hatte, und der von diesem an
gestiftete Traniate seine Mörder gewesen sein und sich sofort der Regie
rung bemächtigt haben, in Livland eingefallen und bis Pernau vorge

drungen, nach Jahresfrist aber ermordet worden sein. Mindowes, Sohn. 
Wolstinik^ oder Woischelg^, welcher Christ und nach dem Abfall 
seines Vaters nach Rußland geflohen war, wandte sich nach Alnpeke 
um Hülfe an den unterdessen neu gewählten Ordensmeister Conrad von 
Mandern, genannt Medem^. Dieser wollte ihm ein Heer zu Hülfe 
schicken, als der Prinz ihm sagen ließ, er habe sich mit seinen Leuten 
geeinigt „ganz nach der Ordnung der Heiden" und ihn bat, lieber aus 
dem Lande wegzubleiben. Auch wurde er wirklich zum Großfürsten er
wählt 69. Der Ordensmeister sandte das Heer nun nach Kurland, wo es 
die Burg Grösen (beim gleichnamigen Gute an der litthauischen Grenze) 
verbrannte; wurde aber selbst von den Semgallen geschlagen. Dies Volk 
zu bezwingen, erbaute er im I. 1266 die Burg Milau an der Semgaller 

ii*
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Aa, vier Meilen von Riga, und verheerte darauf das Land, eine Abthei- 

lung seines Heeres ward jedoch zurückgeworfen. Im August 1267 verzieh 
der Ordensmeister Otto v. Lutterberg mit Zustimmung der kurländi
schen Gebietiger (des ganzen Landes zu Kurland) den Kuren gegen einen 

Zins von 2 Los Roggen vom Haken, nebst zwei Sommer- und zwei 
Wintertagen Frohnen, wobei zugleich ihr Eigenthumsrecht an ihren Ge
sinden anerkannt wurde.

Es folgte eine augenblickliche Ruhe. Im Herbst 1267 drangen nack- 
russischen Berichten60 die Rowgoroder in den dänischen Antheil von 
Esthland bis Wesenberg (russisch Rakowor, dem esthnischen Rakeweve 
nachgebildet). Das ihnen fehlende Belagerungsgeräthe wurde in Now
gorod angefertigt und es sammelte sich unter mehreren russischen Fürsten 
und dem litthauischen Dowmont, den die Pleskauer zu sich erbeten hatten, 
ein Heer von 30,000 Mann, wovon ein Theil nördlich vom Peipus zog, 
ein anderer aber durch das Dörptsche gegangen zu sein scheint, denn auch 
die livländischen Annalisten sprechen von einem gleichzeitigen Einfalle der 
Russen und Litthauer"'. Sofort sammelte sich ein zahlreiches Heer aus 
Fellin, Leal, Weißenstein und Dorpat und der Bischof dieser Stadt, 

Alerander, rückte selbst mit demselben nach Wesenberg. Am Flüßchen 
Kegola (dem jetzigen Wesenbergschen Bache, in der Gegend des heutigen 
Dorfs Kehhala), traf das eiserne Heer der Deutschen auf die Russen und 
am 18. Februar 1268 fand eine mörderische Schlacht statt, in welcher 
der Bischof Alerander fiel und nur 80 Deutsche, eine Brücke hcldenmüthig 

gegen 5000 Russen vertheidigend, ihre wenigen übrig gebliebenen Lands

leute vor der gänzlichen Vernichtung retteten. Da die Russen sich darauf 
entfernten, so schrieben beide Theile sich den Sieg zu, Dowmont aber 
verwüstete das Küstenland und führte viele Beute und Gefangene nach 
Pleökau. Kurz darauf fielen die Dänen und Deutschen in das Nowgo- 
rodsche Gebiet und lieferten den Russen beim Flusse Miropowna (Pim- 
sha?) am 23. April ein blutiges Treffen. Der neue Ordensmeister Otto 
von Lutterbergs sammelte darauf ein anderes Heer von 18,000 M., 
drang ins Plcskausche, zerstörte Jsborsk und berannte Pleskau (im Som
mer 1269), wurde aber von Dowmont geschlagen 63 und von den herbei
geeilten Nowgorodern bis zum Fluße Welikaja verfolgt. Unterdessen 
hatten der frühere Ordensmeister von Mandern, der König von Dänemark 
und der Bischof Friedrich von Dorpat schon im Frühjahre 1268 die 
Stadt Lübeck und den gemeinen Kaufmann (vielleicht zu Wisby) bewo
gen, für das laufende Jahr eine Handelssperre gegen Nowgorod eintreten 
zu lassend Die Russen boten nun Frieden und derselbe ward sowohl 
mit Liv- als auch später mit Esthland und der Stadt Reval geschloffen, 
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wie der Nowgorodsche Annalist anführt. Hierauf folgte noch im Jahre 
1270 ein Handelsvertrag, der unten ausführlicher besprochen werden wird. 
Ein mecklenburgscher Fürst, Heinrich der I., der Pilger, der seit dem I. 
1264 regierte, erschien in den ersten Jahren seiner Regierung in Livland, 
um gegen die Ungläubigen zu kämpfen; an welchen Kriegszügen er Theil 

genommen habe, ist nicht bekannt
Sofort brach der Kampf mit den Litthauern wieder los. In Sem

gallen eingerückt, erfuhr der Ordensmeister, daß die Litthauer sich mit 
einem großen Heere gegen Livland rüsteten, worauf er zurückkehrte und 
von allen Seiten, auch aus dem dänischen Esthland, Kriegsvolk zusam

menzog. Inzwischen rückten die Litthauer bis nach Oesel vor und ver
wüsteten es. Auf dem Rückzüge trafen sie auf der beeisten Meerenge das 
nicht zahlreiche deutsche Heer und schlugen cs am 16. Februar 1271 nach 
einem heftigen Kampfe, in welchem der Ordensmeistcr nebst 52 Brüdern 
und 600 Deutschen siel66 und der Bischof von Oesel tvdtlich verwundet 
wurde. Mit der gemachten Beute zogen sie in ihr Land zurück und 

schlugen und tödteten noch in demselben Jahre den Vicemeister Andreas 
von Westphalen 67. Der neu gewählte Meister Walter von Norteck 

brachte ein großes H?er, auch aus Esthland, zusammen, brach in Sem
gallen ein, eroberte Terweten und im folgenden Jahre Mesoten und Rat
ten (Rahden unweit Bauske). Der Orden, der den Besitz seiner 300 

Haken in Seingallen wohl nicht für ein hinreichendes Aequivalent der 
von ihm zur Bezwingung dieser Landschaft angewandten Unkosten ansah, 
erhielt vom Erzbischöfe und seinem Kapitel die Abtretung zweier dortigen 
Schlosser, unter der Bedingung, deren übrige Güter zu schützen so gut wie 
seine eignen und die Burg Terweten wieder aufzubauen, was auch ge
schah 68. Das neue Ordensschloß wurde beim Gute Hof zum Berge in 
der Nähe von Gemauerthof aufgebaut. Die Semgallen boten nun Frie

den und Zins an, welcher letztere auf 2 Lof rigisch, halb Roggen und 
halb Gerste und zwei Sommer- und zwei Wintertage an Frohnen festge
setzt wurde. Die Naturalienleistung sollte mit Gelde zu zwei rigischen 
Artigen 69, zwei Marderfellen oder acht Grauwerkfellen für jedes Lof ab
gelost werden dürfen. Auch beim Burg-Wegebau und Kriegsaufgebote 
sollten die Eingebornen Hülfe leisten und Schieße stellen und drei Mal 
jährlich vor den Vögten vor Gericht stehen, welche nach lettischer und 
esthnischer Landesgewohnheit richten sollten. Diese Verfügungen wurden 
gemeinschaftlich vom rigaschen Erzbischöfe, dem dortigen Dompropst und 
dem Ordensmeister getroffen und in einer Urkunde vom 7. Juli 1272 
hinterlegtDie Kämpfe mit den Litthauern dauerten unterdeß fort. 
Der nach Abdankung des kränklichen Norteck erwählte Ordensmeister 
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Ernst von Rasburg erbaute Dünaburg, welches der litthauische Fürst 
Troiden (später Großfürst) mit Hülfe russischer Schützen vermittelst 
vier großer Wurfmaschinen belagerte, jedoch vergeblich. Der Meister 
machte nun, mit den Esthländern vereint, einen Raubzug nach Litthauen 
und verwüstete es zwar bis Kernów, wurde aber auf dem Heimwege von 
einem überlegenen Heere Litthauer bei Ascheraden umzingelt, geschlagen 
und nebst 71 Rittern getödtet (5. März 1279 ™). Dasselbe Schicksal hatte 
Heinrich von Tiesenhausen, Träger der Ordensfahne, welche so in die 
Hände der Feinde fiel. Dies benutzten sofort die Semgallen, welche ein 

von ihnen gefangener Deutscher um den Preis seines Lebens, den Ge
brauch der Armbrust gelehrt hatte, um unter Anführung eines von den 
Christen früher mit Ehren überhäuften, aber wie es heißt, über eine von 
einem Ordensritter erhaltene Ohrfeige erbitterten^ Häuptling Nam eise 
die Burg Tcrweten anzugreifen, welche die Christen nach tapferer Gegen

genwehr anzündeten und verließen. Der tapfere Johann von Ochten- 
husen, Vogt von Goldingen, rückte nun in Semgallen und schlug Na- 
meisen mit Hülfe der Kuren (1279). Derselbe ging demungeachtet auf 
Riga los, kehrte aber vor den heraneilenden Rittern zurück. Im Jahre 

1280 rückte der neue Ordensmeister Conrad von Feuchtwagen mit 
einem ansehnlichen und durch Zuzug aus Esthland verstärkten Heere vor 
die Burg Doblen und fing an sie zu belagern. Als die Litthauer zum 
Entsätze herbeizogen, ging er auf sie los; sie entfernten sich aber schleunig 
und er konnte sie nicht erreichen. Im folgenden Jahre zog er mit 14,000 
Mann, die er aus ganz Liv- und Esthland gesammelt hatte, vor Ter- 

weten und begann es zu belagern. Als die Semgallen die Burg ange
zündet sahen, ergaben sie sich. Nam eise brach zwar in Preußen ein, kehrte 
aber nicht wieder nach Semgallen zurück, sondern scheint sein Vaterland 
auf immer verlassen zu haben. Zur Sicherung der neuen Eroberung 

ward Terweten gegenüber im I. 1286 vom Herrmeister Wille kin von 
Schauerburg eine Burg Heiligenberg gebaut und gegen die heranstür
menden Litthauer behauptet, welche seit dem Siege vom I. 1279 ihre 
Waffen gegen Preußen und Polen gekehrt und beri Semgallen nicht bei
gestanden hatten n. Die Semgallen verbrannten darauf Terweten, zogen 
sich nach ihrer Burg Racken (vielleicht Raggenhof ^) und machten wie

derum einen Zug nach Riga, wo sie in der Nacht (im Frühjahr 1287) 
den Marstall des Ordens überfielen und verbrannten. Dasselbe geschah 
kurz darauf dem Hakelwerke bei Uerküll; der Herrmeister, der ihnen mit 
500 Mann nachsetzte, ward von einer beinah dreifachen Schaar Sem
gallen geschlagen und nebst drei und dreißig Rittern getvdtet (am 26. 
März 1287). Ihre Burgen Doblen, Raketen (oder Racken) und Sydo- 
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bren (bei Russow Spdroben, vielleicht auf dem Silberberge, (Siddrabu- 
kalns, zwischen Dobelsberg und Siemeln im Autzschen Kirchspiele 7ft) wurden 
von den Deutschen vergeblich angegriffen, ja als die Heiden gegen 7000 
Mann stark in Lettland einfielen, fand der neue Meister Kune v. Her- 

zogenftein (so bei Rüssow, Alnpeke nennt ihn Hazigenstein, andere 
wieder anders), der aus Kurland, Riga und den Bisthümern nur Dritt

halbtausend Mann hatte sammeln können, es für gerathen, sie in ihrem 

Streifzuge nicht zu beunruhigen. Vielmehr fingen die Deutschen an, 
Semgallen durch unaufhörliche Verwüstungen zu verheeren, bis eine Hun
gersnoth eutstand und die Bewohner das Land verließen und größtentheils 
auswanderten; ihre Burgen wurden von den Deutschen verbrannt (im 
1290) und Heiligenberg als überflüssig abgebrochen. Ein Einfall der 
Litthauer, die kurz darauf bis Talsen drangen und es bestürmten, ward 
abgeschlagen, womit Alnpeke seine Chronik beschließt. Wir sind nun 
genöthigt, spätern und daher für die nächstfolgenden Zeiten weniger zuver
lässigen Quellen zu folgen, unter denen die in der Chronologie frei

lich sehr ungenaue Ordenschronik und die des Hiärne oben anftehen, 
während Rüssow und Nyenstädt sehr kurz und Kelch viel später ist.

Durch die letzten Eroberungen waren die westlichen Grenzen zwar 
auf einige Zeit gesichert, indessen dauerten die Einfälle der Litthauer fort, 
z. B. in den Jahren 1296 und 131076. Bald darauf dehnte der Groß

fürst Gedimin seine Herrschaft bis über Kiew aus und legte hiedurch, so 
wie durch weise Verwaltungsmaßregeln, z. B. durch Hereinziehung deutscher 
Künstler und Handwerker 77 und Eröffnung eines Handels mit den Han
seaten 7^, den Grund zur Größe seines westrussischen Staats, welcher an 
Sprache und Nationalität dem Oftrussischen gleich, ihm auch bald an 
Macht nicht nachstand. Einen Einfall der preußischen, durch viele fremde 
deutsche Edle verstärkten Ritter zu rächen, verwüstete er im I. 1322 das 
Stift Dorpat, wobei an 5000 Menschen, theils getödtet, theils weggeführt 

wurden". Im folgenden Jahre fielen die Litthauer wiederum ein, ver
brannten Memel, drangen, alles verwüstend, bis nach Esthland und tödte- 
ten oder führten mehrere tausend Menschen mit sich fort80. Im selben 
Sommer erhielt indessen der Papst und mehrere Oftseestädte Briefe Ge- 
demins, in denen er sich zur Taufe anbot und um Geistliche, deutsche 
Handwerker und Kaufleute bat8'. Eine livländische Gesandtschaft begab 
sich nun zu ihm und schloß mit ihm einen Frieden, den der Papst bestä
tigte und dessen Befolgung die von ihm an den Großfürsten zu dessen 

Bekehrung abgesandten Nuntien auch dem gesummten Deutschorden vor
schrieben 82; allein im folgenden Jahre fingen die Feindseligkeiten wieder 

an und es ist eine Frage, ob es beiden Theilen mit dem Frieden ein
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Ernst gewesen ist. Der Orden wurde damals vom Erzbischöfe, so wie 
von Gedemin selbst beschuldigt, durch seine Gewaltthätigkeiten den Abfall 
seines Vorgängers Mindowe verschuldet zu haben und die Bekehrung 

Litthauens absichtlich zu verhindern, ja sogar die sich dahin begebenden 
Prediger- und Minoritenbrüder unterwegs zu todten, oder aufzufangen. 
Allerdings sagte ein dauernder Friede mit Litthauen dem kriegs- und 
eroberungslustigen Orden wenig zu und mußte dessen militärische Bedeu
tung auch auf die Dauer schwächen. Der Friede war kaum geschlossen, 
so wurde er von mehreren preußischen Bischöfen und Priestern für ein 
Teufelswerk erklärt und die livländischen und esthländischen Vasallen auf
gefordert, ihn wieder zu kündigen 83. Zwar befahl der Papst dem Orden 
fest an, den Frieden zu halten84, derselbe wurde aber beschuldigt, noch in 

demselben 1324. Jahre Boten Gedemin's, theils gefangen, theils getödtet 
zu haben und offen auf einen Bruch des Friedens hinzuarbeiten8Ö. Als 
die päpstlichen Nuntien in Riga ankamen, kam ihnen ein Gesandter Ge- 

- demin's, mit der förmlichen Abläugnung der obenerwähnten Briefe Gede
min's entgegen88 und die Litthauer fielen sofort verheerend in Masovien 
und das Rosittensche Gebiet ein.

Die gegenseitigen Kriegszüge dauerten nach der Ordenschronik87 auch 

noch unter dem Ordensmeister Eberhard von Monheim fort. Die Me
melburg ward von der livländischen Ordensabtheilung, der diese Besitzung 
zu entfernt lag, mit.ihrem Gebiete und dem ganzen Lande Karsowene, 
den Brüdern in Preußen überlassen88. Der König von Böhmen ver
sprach zwar dem Deutschorden, alle seine Rechte über die benachbarten 
Länder der Heiden zu vertheidigen (im I. 1337) 89, und der römische 
Kaiser Ludwig IV. schenkte sogar dem Deutschorden ganz Litthauen aus 
kaiserlicher Machtvollkommenheit und aus Rücksicht auf die Verdienste des 
Ordens um die Verbreitung des Glaubens (15. Novbr. 1337) 90. Allein 
bloße Urkunden konnten den Orden nicht in den Besitz Litthauens setzen 
und berechtigten dessen Volk und Fürsten vielmehr zu neuen Angriffen.

Im I. 1345 benutzten die Litthauer die Abwesenheit des Ordens
meisters, der eines Bauernaufstandes wegen sich in Oesel befand, um. in 
Samland und kurz darauf in Semgallen einzufallen, während der Hoch

meister mit seinem Heere, statt Livland Hülfe zu bringen, in Litthauen 

eingerückt war. Durch die Verräthcrei eines Semgallen eroberten sie das 
Schloß Tarweten, erwürgten die Besatzung, steckten die Stadt Mitau in 
Brand, wodurch auch das dortige Schloß Feuer fing, und zogen vor Riga. 
Einige von ihnen versuchten in die der Stadt Riga gegenüber auf der 

andern Seite der Düna gelegene ummauerte Mühle einzudringen, indem 
sie durch das Loch hineinkrochen, bei welchem das die Mühle treibende
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Wasser hcrausfließt. Die Bäckerknechte aber tödteten die Hereinkriechen- 
den einen nach dem andern, bis daß die Landsleute derselben das Wasser 
mit Blut gefärbt sahen und von ihrem Unternehmen abstanden. Dafür 
erhielten die Bäckerknechte ein gewisses Privilegium in der Domkirche. 

Die Litthauer zogen ab,, wandten sich aber nach Norden, verbrannten 
Neuermühlen, Segewold und Walk und führten mehrere tausend Gefan
gene mit sich fort91. Dies Unglück soll sich der Hochmeister, Ludolph Kö

nig, so sehr zu Herzen gezogen haben, daß er in eine tiefe Melancholie 
verfiel und sein Amt abgeben mußte. Sein Nachfolger, Heinrich Dus- 
mer von Arffberg, ein thätiger. Mann und erfahrener Krieger, zog 
nun im folgenden 1348. Jahre mit vierzehntausend Mann nach Litthauen, 
verheerte es und schlug den Großfürsten Algert, Gedcmins Sohn, aufs 
Haupt92. Kurz darauf verwüstete auch der neuerwählte livl. Herrmeister 

Goswin von Herike Samaiten.
Bon geringerer Bedeutung waren die gleichzeitigen Kämpfe mit den 

Russen. Ums Jahr 1290 sollen, nach russischen Annalisten, die Deutschen, 

die Karelien mit einer Abgabe belegen wollten und die nowgorodschen 
Fahrzeuge auf dem Ladogasee ansielen, vom Nowgorodschen Possadnik 
(Bürgermeister) Simeon an der Mündung der Newa geschlagen und ihre 
Schiffe meist zerstört worden fein93. Im Winter 1298—1299 sotten die 
Ritter plötzlich vor Pleskau erschienen sein und es belagert haben, vom 
tapfern Greise Dowmont aber an den Ufern der Welikaja aufs Haupt 
geschlagen und die gefangenen Felliner Bürger zum Großfürsten gesandt 
worden sein 94. Nach unsern deutschen Chroniken eroberte und plünderte 
der Herrmeister Gerdt von Jocke im I. 1307 Pleskau 9^, wovon wie
derum die russischen Annalisten nichts wissen, muß es aber bald wieder 
verlassen haben, da es später wieder in den Händen der Russen erscheint96. 
Einige Zeit darauf (nach 1313) schloß der Fürst Iwan Alerandrowitsch 

ein Freundschaftsbündniß mit dem Ordensmeister, dem Crzbischofe und der 
Stadt Riga9T. Dennoch wurden nach den russischen Annalisten Pleskau- 
sche Kaufleute und Jäger von den Rittern getödtet, worauf die Pleskauer 
unter Anführung des tapfern litthauischen Fürsten David (in der Ge
schichte Preußens unter dem Namen des Kastellans von Gartha häufig 
genannt) Esthland bis Reval hin verwüsteten (im I. 1323). Der Wen- 
denschen Comthur Reymar Hahne schloß darauf nebst einigen andern 
Rittern im Namen der „gesammten Christenheit" ein Bündniß mit den 

Nowgorodern gegen die Pleskauer und Litthauer ab; würden jene von 
diesen nicht lassen, so sollten sie den Nowgorodern unterworfen werden98. 
Im folgenden Jahre belagerten die Deutschen Pleskau und hatten nach 

18 Tagen schon den größten Theil der Mauern zerstört, als David her



170

beieilte und sie gänzlich schlug. Auch unter dem Ordensmeister Eberhard 
von Monheim (1328—1340) fanden dergleichen Kriegszüge statt". 
Durch die Ermordung ihrer Gesandten erbittert, verheerten die Pleskauer 

das südöstliche Livland und da zum Schutze desselben Neuhausen befestigt 
wurde, so verbrannten sie die Vorstadt von Narwa (Nugodiw), wurden 
aber trotz der Beihülfe der tapfern litthauischen Fürsten Olgerd und Kin- 

stutte, von den Rittern geschlagen, die nun Jsborsk belagerten, indessen 
sich bald wieder zurückzogen 10°.

Die Gränzen zu sichern, ließ der Ordensmeister Burchard von 
Dr ei lew en im I. 1341 das Schloß Marienburg erbauen, welches die 
Russen vergeblich belagerten. Arnold von Vietinghof war dort der 

erste Comthur J. Zwei Jahr später versuchten noch die Russen, von den 
aufständischen Esthen aufgefordert, einen Einfall in das Stift Dorpat und 
heerten bis Odenpäh. Auf ihrem Rückzüge schlugen sie noch, nach russi
schen Annalisten, den Ordensmeister Burchard, schlossen aber dann Friede 
(im I. 1343) 2. Hingegen ertheilten mehrere Fürsten des südwestlichen 
Rußlands dem Hochmeister Friedens- und Freundschaftsversicherungen, die 
insofern wichtig werden konnten, als diese Fürsten Nachbaren der ver
haßten Litthauer waren-. Zu Lichtmeß des I. 1346 errang nach unsern ' 
Annalisten der Ordensmeister Goswin von Hericke einen entschiedenen 
Sieg über die mit den Litthauern verbündeten Russen aus Smolensk, 
Polozk und Witebsk, deren wenigstens 10,000 erschlagen sein sollen 4.

Kapitel II.

Beziehungen zu den Eingebornen.

Während die Deutschen mit wechselndem Glücke sich gegen ihre ge
fährlichen Nachbarn behaupteten, wurde ihre Macht durch einen Aufruhr 
der Esthen in seinen Grundfesten erschüttert. Kelch behauptet, zu den 
damaligen Zeiten wäre Livland der Himmel des Adels, das Paradies 
der Geistlichen und die Goldgrube der Fremdlinge gewesen, die Haufen
weise sich daselbst niederließen und durch Handel und Wandel See- und 
Landstädte emporbrachten; Kelch setzt hinzu, Livland sei zugleich die Hölle 

der Bauern gewesen 5. Hiemit stimmen die übrigen Chronisten im Gan
zen überein 6. Das Eigenthumsrecht der Eingebornen an ihren Feldern, 
Wäldern, Bienenbäumen und Fischereien wurde zwar noch anerkannt7 und 
sogar durch Verträge des Ordens mit den Bischöfen bei Landestheilungen, 
z. B. bei der Kurlands im I. 1253, so wie bei einer dortigen Gränz- 

berichtigung vom I. 1310 festgestellt, allein ihre persönliche Stellung 
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scheint schon sehr abhängig gewesen zu sein. In der obengenannten Ur
kunde ist von Leuten die Rede, die zu gewissen Landstücken gehören mit 
ihrem Erbe, ebenso in den Schenkungsurkunden des Erzbischofs von 

Riga, Johann von Fechten vom I. 1288 und 1294 über das Schloß 
Dolen „nebst seinem Zugehör, Dörfern und Leuten." Das Hörigkeits
verhältniß bildete sich aus der Zins und Dienstpflichtigkeit der Einge- 

bornen, so wie aus der nun allgemein vorkommenden Gerichtsbarkeit der 
Vögte8 über dieselben. Zins und Ackerfrohnen wurden zwar häufig > 
durch die Friedensurkunden oder obrigkeitlich und zwar zu einem sehr mä
ßigen Fuße festgesetzt, nämlich zwei Sommer- und zwei Wintertage und 
zwei Los Roggen (4 Artig — 4 Marder- oder 16 Grauwerkfellen) vom 
Hakenpflug, d. h. von jedem Arbeitspferde, wie im I. 12309. Dies 
Verhältniß, das ziemlich oft vorkömmt 10 wurde nach den örtlichen Be
dürfnissen modificirt. So schrieb der Bischof Hermann von Dorpat an 
den Bischof von Reval, daß er in seiner Diöcese von jedem Haken ein 
Külmet Hafer, ein halbes Külmet Roggen, ein Viertel Külmet Waizen 
und ein Zwanzigstel Fuder Heu erhebe, den Zins (Census) ungerechnet u. 

In Esthland erhoben die königlichen Lehnsleute von den Eingeboren 
Zehnten, die auch abgelöst werden konnten ia. Indeß wurden noch andere 
Leistungen beim Burg- und Wegebau und Schießstellungen festgesetzt13. 

Vom Bischöfe Hermann von Oesel wurde im I. 1284 mit Genehmigung 
seiner Vasallen der Zins außer dem Zehnten auf zwei und eine halbe Mark 
(nach dem obigen Werthanschlage, da die gothländische Mark 24 Artige 
galt — 30 Los Korn) und ein Huhn per Haken festgesetzt, außerdem sollte 
ein Kubikfaden Holz angeführt, ein Tag im Jahre gepflügt und zwei 
Tage gemäht, auch Bier geliefert werden. Ferner sollten die Eingeboren 
beim Schloß-, Kirchen- und Pastoratsbau helfen, Heercsfolge leisten, in 
weltlichen Sachen vor ihren Herren vor Gericht stehen, von denen sie an 

den Bischof appelliren durften, und freiwillig sollten sie noch zu mehreren 
Leistungen sich verpflichten dürfen14. Die Vögte sprachen Urtheil nach 
livischem, lettischem oder esthnischem Rechte ", anfangs auch wohl mit 
Beihülfe der einheimischen Aeltesten, wie im I. 1241 noch für Oesel 
ausdrücklich festgesetzt wurde und auch Rüssow berietet 16. In Todt- 
schlagsfällen fand häufig noch Blutrache, wenigstens nach Rüssow, statt1T, 
indessen sehen wir aus der obigen Urkunde für Oetel, daß oft auch die 
Gerichtsbarkeit der Lehnsherren ausdrücklich festgestellt wurde. Allerdings 
sagt Rüssow, die den Deutschen treu gebliebenen Esthen seien von Zins 

und Hofdiensten freigeblieben und von ihnen stammen zum Theil wohl 
die einheimischen Landfreien ab18. Einen ähnlichen Ursprung mögen 
wohl auch die durch besondere Lehnbriefe (in diesem Zeitraume v. d. Iah- 
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ren 1320 und 1333) Privilegien s. g. kurischen Könige gehabt haben ł®, 
und im I. 1268 sehen wir den Erzbischof Albrecht einem in Kopenhagen 
getauften „Edlen aus der Provinz Lechonia" seine der Kirche geschenkten 
Güter als Lehn verleihen 20. Allein solche Fälle waren viel zu vereinzelt, 
um das Loos der Eingebornen im Allgemeinen in solchem Grade zu 
mildern, wie es in Preußen geschehen ist.

Für die Bauern scheint ein eignes Strafrecht niedergeschrieben und 
ziemlich allgemein verbreitet und beobachtet gewesen zu sein. Es haben 
fich nämlich vier einander sehr ähnliche Terte eines kurzen bäuerlichen 
Strafgesetzbuchs vorgefunden. Der eine steht in der esthländifchen Pri
vilegiensammlung, dem sog. rothen Buche vom 4. September 1546 und 

mehreren esthländifchen Privatsammlungen und hat die Ueberschrift „das 
ist das weltliche Recht, das gesetzet ist von einem Herrn Bischöfe zu Liv
land und von den Gottesrittcrn und von den ältesten Liven, von dem 
Baucrrechte, wie in Livland gewöhnlich zu halten" (nur in älterer Sprache). 
Er hat daher vermuthlich in Esthland Geltung gehabt. Seine Abfassung 
in die Zeit der Dänenherrschaft zu setzen, weil in einigen Abschriften vom 
Aufgebote der königlichen Majestät die Rede ist, scheint nicht richtig, denn 
dieser Ausdruck war im 14. Jahrh, noch gar nicht üblich und im Terte 

des rochen Buchs wird nur „des Herrn Both" genannt, wie in den liv
ländischen Texten. Der letztere Ausdruck scheint glso in den spätern 
Handschriften mit jenem vertauscht worden zu sein2'. Eine andere Re
cension, die vermuthlich für die Ordenslaude angefertigt worden, ist im 
geheimen Ordens-Archiv zu Königsberg und eine Abschrift derselben in 
der königlichen Bibliothek zu Dresden gefunden worden. Eine dritte Re
cension mit der Ueberschrift „das gemeine Land Recht was die Alten be
willigt haben und in Liess- und Cuhrland und Scmgallen im üblichen 
Braug gewesen" also wahrscheinlich für Kurland und Semgallen bestimmt 

und am Schlüsse durch einige privatrechtliche Bestimmungen vermehrt, 
auch in (27) §§ abgetheilt, hat sich in einer Sammlung, hauptsächlich 
kurländischer Rechtsquellen aus dem Anfänge des 17. Jahrh, erhalten 22. 
Die vierte Recension endlich ist ein von Arndt mitgetheilter hochdeutscher 
Tert für Livland, mit der Ueberschrift „das weltliche Bauerrecht, wie es 
von den ältesten Liven vor Burrecht (nicht Burgrecht, wie Arndt schreibt) 

gehalten und von den Bischöfen in Livland bestätigt und genehmigt wor
den", der Sprache nach das jüngste Eremplar und in den Stiftslanden 
gültig gewesen, da von einer Bestätigung des Ordens in der Ueberschrift 
nicht die Rede ist. Bon diesen Terten sind der erste und vierte die aus
führlichsten und stimmen am meisten mit einander überein; der kürzeste 

ist der für die Ordenslande; zwischen ihnen steht der kurländische und 
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die beiden letztem stimmen auch am meisten mit einaàr überein, sowohl 
im Inhalte als in der Anordnung desselben. Dies Bauerrecht ist ur
sprünglich ohne allen Grund dem Bischöfe Albert I. zugeschrieben worden. 
Eben so falsch ist die Annahme, es enthalte die alten Landesgewohnheiten 
der Eingebornen, denn das Verzeichniß von Bußen für Todtschlag und 
verschiedene Verwundungen, welches den hauptsächlichsten Inhalt desselben 
ausmacht, namentlich die auf den Todtschlag festgesetzte Buße von 40 Mark, 
die auf Mord im esthländischen und stiftischen Terte und auf Kirchen- 
und Mühlendiebstahl im kurländischen gesetzte Strafe des Rades und das 
in den beiden erstern verordnete Verbrennen der Ketzer und Zauberer sind 
offenbar germanischen Ursprungs. Daß die Aeltesten der Eingebornen 
bei Feststellung dieses Bauemrechts zu Rathe gezogen worden, wie aus 
den Ueberschriften hervorgeht, ist möglich. Zwar ist auf die Ueberschrif- 
ten wenig zu bauen, sie sind häufig später hinzugesetzt und die Ueberschrift 
der kurländischen Recension scheint der Sprache nach viel jünger als der 
Tert. Allein es ist nicht wahrscheinlich, daß diese Theilnahme der Ein
gebornen, die nach Urkunden aus den Jahren 1253, 1255, 1262 und 1272 
nach eignen Gebräuchen gerichtet werden sollten, erst in den spätern Zei
ten harter Knechtschaft hinzugedichtet worden sei. Die Abfassung unsers 

Rechtsbuchs wäre also in das letzte Drittel des 13. Jahrh, zu setzen. 
Die ältesten Terte scheinen die in den Ordenslanden und Kurland im 

Gebrauch gewesenen zu sein. Sie sind die kürzesten, in beiden kommt 
noch die schon im I. 1222 vom Papste für die Neubekehrten verbotene 
Eisenprobe vor und der kurländische Tert setzt die Bußen in Artigen und 
Oeseringen fest, welche letztere zuletzt in der Oeselschen Urkunde von 
1241 erwähnt werden. Daselbst ist nämlich auf Kindermord, der im 
Rechtsbuche nicht erwähnt wird, außer der Leibesstrafe eine Buße von 
dreiOeseringen festgesetzt, auf Götzenopfer oder Brechung der Fasten, 

wovon ebenfalls im Rechtsbuche nicht die Rede ist, 1,î Mark Silbers, 
auf Todtschlag eine von 10 Mark Silbers, was mit den 40 Mark Münze 
der liv- und esthländischen Terte ziemlich übereinstimmt, da Bischof Albert 
aus 1 gothl. Mk. Silber 4% Mk. Pfennige schlagen ließ.

Nach dem Terte für die Ordenslande soll der Mord mit dem Tode 
gebüßt werden. Dieselbe Strafe steht in allen Terten auf Schwächung, 
außer im kurländischen, wo nur die halbe Buße festgesetzt wird, und im 
esth- und kurländischen auf Vorenthaltung des Herrschaftlichen Zehnten, 
wovon in den beiden andern und wohl ältern so wenig die Rede ist, als 
von der Strafe der Staupe für Versitzen des herrschaftlichen Ge
bots, von der des Rades für den Mord, von verschiedenen Geldbußen 
für falsche Klagen, vom Felddiebstahl und vom Verbrennen der Ketzer.
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Auch die Vertheilung der Bußen zu einem Drittel an die Herrschaft und 
zu zwei Dritteln an den Kläger, kommt in den beiden altern Terten nicht 
vor, die hingegen mehrfache andere singuläre Bestimmungen enthalten, 
namentlich der kurländische einige offenbar spätere Zusätze (von § 25 an), 
unter andern einen über Erbrecht. Nach dem letztern darf der Ehegatte 
seiner Frau nur sein bewegliches Vermögen vermachen. Brüder haben 
ihre Schwestern auszustatten. In Ermangelung der Söhne erben die 
Töchter mit der Mutter zugleich, so lange sie unverheirathet bleibt. So 
finden wir auch hier germanische Grundsätze und zugleich das Eigenthums
recht der Eingebornen an ihren Aeckern, Wiesen und Waldungen aner
kannt. Die häufige wörtliche Uebereinstimmung unserer vier Terte er
fordert die Annahme eines einzigen, ursprünglichen, vielleicht des Königs

berger Tertes. Der letztere hatte indessen nur in den Ordenslanden volle 
Geltung und wurde wohl bei der Anfertigung der Rechtsbücher für die 
übrigen Landestheile nach den dortigen Gewohnheiten abgeändert. Dies 
geschah keinesweges auf Befehl der Landesherren, die eben so wenig an 
der Erlassung dieser Bauerrechte Antheil hatten, als an der anderer gleich
zeitiger deutscher Rechtsbücher, wie der Sachsen- und Schwabenspiegel 

Deutschlands und die bald zu erwähnenden Ritterrechte der Ostseelande. 
Sonst wäre solches erwähnt worden, wie z. B. in der Einleitung zum 
Ritterrechte König Erichs für Esthland und es wäre in der Ueberschrift 
des esthländischen Tertes des Bauerrechts dieses nicht für ein altlivisches 
und in Livland beobachtetes erklärt worden, wodurch es doch für Esth

land keine Gültigkeit erlangen konnte. Diese Rechtsbücher sind also 
Privataufzeichnungen der im Gerichtsgebrauche bei Entscheidung von 
Bauerrechtssachen vorkommenden Regeln, allein nicht gleichzeitig und selbst
ständig in den verschiedenen Landestheilen, sondern sämmtlich nach einem 
Urterte angefertigt und aus ihm unter Beachtung localer Abweichungen 
und mit spätern Zusätzen ausgeschrieben, woraus sich sowohl die letzteren, 
als die wörtliche Uebereinstimmung vieler Artikel erklären lassen. Dieser 
auf dem autonomischen Gewohnheitsrechte beruhende Gang der Rechts
bildung stimmt ganz mit demjenigen der Land- und Ritterrechte, sowohl 
in unsern Ostseelanden, als im übrigen Deutschland überein.

Aus dem Inhalte des oben angeführten Coder ist ersichtlich, daß der
selbe den Eingebornen wenig Bürgschaften gewährte. Das Aufhören der 
frühern innern Kriege und die von ihnen nicht begriffenen Segnungen 
des Christenthums entschädigten sie in ihren Augen für die ihnen aufer-' 
legten Lasten nicht. Friede gab es übrigens auch jetzt im Lande nicht 
immer. Die päpstlichen Ermahnungen zur mildern Behandlung der Neu
bekehrten 23, die ohnehin seltner wurden, hatten wenig Einfluß. In ihren 
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häufigen Empörungen, die immer mit einem Abfalle vpm Glauben ver
bunden waren, fanden die Deutschen einen Rechtsgrund zu immer härterem 
Drucke. War doch schon im Vertrage mit den Kuren vom Jahre 1230 
die persönliche Freiheit derselben von ihrem Verharren im christlichen 

Glauben abhängig gemacht worden. Im Jahre 1241 fielen die Oeseler 
ab und wurden vom Vicemeister Andreas von Velven wieder unter
worfen, der ihnen einen Zins von einem halben Pfunde (wohl Liespfunde) 
per Haken auferlegte24. Der Orden, dessen Schutz der Bischof von Oe- 
sel schon im I. 1238 mit dem Versprechen eines Viertels seiner Besitzun
gen erkauft hatte, erhielt nun zu seinem Antheile die Halbinsel Sworbe, 
mit der Bedingung, daß der dortige Hafen für Jedermann frei sein 
solle. Ungefähr zehn Jahre darauf empörten sich die Oeseler von neuem, 
wurden vom Ordensmeister Andreas von Stierland besiegt, erhielten 
aber von seinem Nachfolger Anno von Sangershausen Verzeihung 
und Bestätigung ihres Erbrechts, mit dem Zusatze, daß nur erblose Güter 

an den Landesherrn fallen sollten, es sei denn, daß Jemand um des Er
bes willen einen Mord begangen hatte, wo er denn desselben verlustig 
wurde. Alljährlich zu Michaelis sollte der Vogt des Landmeisters dem 
Volke nach seinen Gebräuchen das Recht sprechen; die Oeseler dage
gen verpflichteten sich blos zu Kriegsdiensten, im'Winter zu Pferde und 

im Sommer zu Schiffe28 (27. August 1257). Darauf folgte eine beinah 
hundertjährige Ruhe, unter deren Schutze viele Mißbräuche sich verbreitet 
zu haben scheinen. In Esthland, wo die mächtigen und zahlreichen Va
sallen den härtesten Druck ausgeübt zu haben scheinen, wurden die Einge- 
bornen häufig durch Drohungen und Mißhandlungen oder auch ein Stück 
Geld aus ihrem alten Besitz (ab antiqua terra) gesetzt 27. Rüssow 
klagt28, daß die Ritter und Vasallen die Gerichtsbarkeit an sich rissen, 
indem sie zwar die Urtheile durch die Aeltesten der Eingebornen fällen 

ließen, dennoch aber die Bauern vielfach in ihren Rechten kürzten, sich 
ihrer Erbschaften bemächtigten, sie für kleine Vergehen unbarmherzig mit 
scharfen Ruthen strafen ließen und sie bisweilen sogar gegen Windhunde 
tauschten. Obwohl dies Alles von Rüssow erst zu Ende des'14. Jahrh, 

erzählt wird, so zeigt es doch die traurige Richtung, welche die Verhält
nisse der Eingebornen schon früher genommen haben müssen.

Im Jahre 1343 verschworen sich die Esthen in Harrien, welche schon 
einige Jahr vorher sich klagend an den Ordensmeister gewandt hatten, 
von ihm aber an den König von Dänemark verwiesen worden waren, 

und ermordeten in der Nacht vor Georgi fast alle Deutschen, gegen 1800 
an der Zahl, ohne Unterschied des Alters und Geschlechts. Diesem Bei
spiele folgten sofort ihre Nachbaren; zu Padis wurden 28 Mönche umge- 
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bracht. Zehntausend Bauern aus Harrten und Jerwen zogen gegen Re
val und die von der Wiek gegen Hapsal. Zu Jakobi erhoben sich die 
Oeseler, ermordeten die Deutschen und belagerten den Vogt mit seinen 
Rittern zu Peude. Auf der Insel befand sich damals nur eine ein
zige Deutsche Burg, nämlich das Schloß Arensburg, welches kurz vor
her vom Bischöfe Hermann von Osnabrügge aufgebaut und vermuthlich 
nach dem Grafen von Arensborg benannt worden war. Derselbe war 
vor mehreren Jahren dem Ordensmeister Eberhardt mit einem preußischen 
Ordensheere zur Hülfe gekommen, um die Litthauer zu bekämpfen. Er 
blieb lange in Livland und hat dem Schlosse Arensburg nicht nur seinen 
Namen, sondern auch sein Wappen, einen silbernen Kranich im blauen 

Felde gegeben, woraus später mit einigen Veränderungen das Wappen 
der öselschen Ritterschaft entstanden ist. Der Vogt von Peude, der sich 
nicht halten konnte, erhielt freien Abzug, wurde aber dennoch mit allen 
Deutschen umgebracht. Die Bauern vor Reval schickten einen Abgesand
ten an den schwedischen Bischof von Abo und Wiburg und versprachen, 
die Stadt ihm zu überliefern. Der dänische Statthalter hatte unterdessen 
den Herrmeister Burchard von Drey lew en um Hülfe gebeten. Der
selbe erschien auch bald mit einem starken Heere und siebenhundert Rei

sigen aus Preußen. Die Bauern erklärten sich nun bereit, sich dem Orden 
zu unterwerfen unter der Bedingung, keine Edelleute zu ihrer Obrigkeit zu 
haben, sich bitter über die Tyrannei und Härte derselben beklagend. Dem 
widersetzte sich der Adel und die meisten Belagerer wurden vom Ordens

heere niedergemacht. Die vor Hapsal versammelten Bauern stoben so
gleich aus einander. Die Schweden kamen zu spät und unternahmen 
nichts Bedeutendes, vielmehr schlossen ihre Beamten in Finnland mit dem 
Revaler Rathe und den königlichen Räthen in Esthland am 2d. Mai 
1343 einen Waffenstillstand, dem bald ein vom Könige von Schweden 
mit denselben abgeschlossener Friede folgte (5. September 1343), nachdem 
beide Könige dahin übereingekommen waren, ihre Streitigkeiten schieds
richterlich entscheiden zu lassen (2. August 1343). Die harrischen Esthen 
riefen die Russen zu Hülfe. Diese fielen ins Stift Dorpat ein, wurden 
aber bei Odenpäh geschlagen, bei welcher Gelegenheit unter Andern der 
Adlige Johann von Löwenwolde fiel. Den Winter darauf verheerte 
der Meister Oesel. Nachdem 9000 der Eingebornen umgekommen, erga
ben sich die übrigen und mußten zur Sühne das Schloß Sühneburg 
(später Sonnenburg) bauen. Kurz darauf im Herbste versuchten die 
Esthen um Fellin, sich des Schlosses durch List zu bemächtigen, indem sie 

sich am St. Thomas-Abend, in Säcken verborgen, von ihren Genossen be
waffnet hereinfahren ließen. Eine zärtliche Mutter, für ihren Sohn fürch- 
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tend, der sich in einem der Säcke befand, verrieth diesen Anschlag dm 
Deutschen mit der Bitte ihren Sohn zu verschonen, was ihr auch zugesagt 

wurde. Man ließ so viel Bauern mit Säcken hineinfahren, als man zu 
bemeistern glaubte, und erstach sie dann in ihrem Verstecke. Den übrigen 
wurde ein neuer am St. Thomas Abend jährlich zu erlegender Zins zur 

Strafe aufgelegt29. So schnell endete durch die militärische Ueberlegen- 
heit der Deutschen, die Anfangs so furchtbare Empörung der Esthen, de
ren natürliche Folge ein noch härteres Loos der Bauern war, wie auch 

Rüssow meldet.
Werfen wir einen vergleichenden Blick auf die Zustände der Einge- 

bornen im benachbarten und mit unsern Ostseelanden unter ganz gleichen 
Verhältnissen eroberten Preußen, so finden wir daselbst anfangs eine milde 
Behandlung derselben und sogar ein Verbot zwangsweiser Taufen30. 
Auch ward im Jahre 1249 31 mit ihnen ein Vertrag abgeschlossen, der fie 
im erblichen Besitze ihrer Güter, mit Heimfallsrecht an den Orden und 
vollstem Verfügungsrechte über dieselben ließ, gegen das Versprechen der 
Enthaltung von Vielweiberei und andern heidnischen Gebräuchen, (auch 
vom Aussetzen der Kinder), des Kirchenbaus, der Dotirung der Kirchen 
mit je 8 Hufen Landes und dem Zehnten von 20 Haken, ferner der Ent
richtung eines allgemeinen Zehntens an den Orden und der Heeresfolge. 
Allein die selbst von Rom aus gebilligte Härte32, mit der die Leistungen, 

namentlich die schweren Burgfrohnen, eingefordert und Glaubensabfälle 
bestraft wurden 33, erbitterte die Eingebornen und führte, wie in Esthland, 
zu einer allgemeinen Empörung im I. 1261, die den Orden an den 
Rand des Abgrunds brachte und nur nach jahrelangem Blutvergießen 

gedämpft werden konnte. Die neuerdings Unterworfenen wurden nun 
zwar im Besitze ihrer Ländereien gelassen, aber zu Gutsunterthanen des 
Ordens, der Bischöfe oder der Lehnsleute derselben gemacht, indem sie 
das freie Verfügungsrccht über ihre Grundstücke verloren, übrigens aber 

von einem Herrn zum andern gegen Zahlung eines Ferdings überziehen 
durften34. Sie hatten nur den Zehnten und andere Leistungen und 
Dienste zu entrichten und zwar nach dem Ermessen des Herrn» und viel
leicht im stärkerm Maße als früher. Ihre Lage war der ihrer Brüder 
in unsern Ostseeprovinzen nun glcichgcworden, allein die der zahlreichen 
deutschen Einzöglinge aus dem Bauernstande und die der Bauern in ganz 
Deutschland, England und Frankreich (wo sie la gent corréable et tail- 
lable à merci et miséricorde hießen), war um nichts besser. Zweier 
bedeutender und in ihren Folgen sehr wichtiger Vorzüge erfreuten sich in
dessen die unterworfenen Preußen vor den Letten und Esthen. Eines 
Theils waren die treu Gebliebenen im Genusse ihrer Güter, sowohl der

Bd.l. Lief. 2. .. 12
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eignen als der zu Lehn erhaltenen, belassen worden. Sie bestanden theils 
aus den frühern samländischen Edeln, den Withingen, die ganz den 
deutschen Lehnsleuten gleichgestellt waren und alle gutsherrlichen Rechte, 
mit Einschluß sogar der höhern Gerichtsbarkeit, genossen, theils aus den 
einheimischen von Schaarwerk und Zehnten freien Grundbesitzern oder 
Lehnsleuten, die den größten Theil der Landbesitzer ausmachten, auch hier 
hin und wieder, so wie die Withinge, preußische Könige in Urkunden ge
nannt, theils endlich aus sogenannten Kölmern, die nach Kulmischem 
Rechte dem Orden und dem Bischöfe einen festen Zins (dem letztem ei

nen Scheffel Korn vom Haken) zahlten, ganz wie die deutschen Einzög
linge. Diese treu Gebliebenen scheinen sehr zahlreich gewesen zu sein 
und bildeten einen einheimischen Adel und freien Bauernstand, 

der dem Deutschen ganz gleich stand. Andrerseits zogen die Landmeister 
wiederholt in das durch Pest und Kriege verwüstete Land deutsche An
bauer und sorgten dadurch nicht nur für die Cultur desselben, sondern 
diese zahlreichen Einwanderungen hatten auch allmälig die vollkommene 
Germanisirung der Eingebornen zur Folge. So tauschten diese ihre 
alte Nationalität mit ihren Rohheiten und Mängeln gegen eine gedieg
nere und gebildetere — ein glücklicheres Loos als das der Letten und Esthen, 
die ihre Sondernationalität zwar bewahrten, allein die Entwickelung der
selben durch die Knechtschaft, der sie verfallen waren, gehemmt sahen.

In unsern Ostseelanden war die Anzahl der bevorzugten Eingebornen, 
so wie die der deutschen Ansiedler offenbar viel zu gering, um einen ein- 

gebernen Adel und einen deutschen Bauernstand zu gründen und durch 
beides die Germanisirung des Landes anzubahnen. Eben so wenig Ein
fluß auf die Entwicklung des einheimischen Bauernstandes konnten die 
auf einigen Inseln an der Nordküste Esthlands angesiedelten freien Schwe

den haben. Schon das Hapsalschc Stadtrecht vom I. 1294. § 68 er
wähnt der freien Schweden, die von den Hapsalschen Bürgern beerbt 
werden konnten, während der Nachlaß eines Esthen an den Ratb fiel

sie nach schwedischem Rechte lebten, bezeugen mehrere Urkunden des 
14. Jahrhunderts 3<t. Nach denselben zahlten die Runoschen Bauern dem 
Bischöfe von Kurland einen Zehnten und solches ist wohl auch von den übri
gen ^nselschweden anzunehmen, da bei Kirchenzehnte in Schweden schon 
zu Anfänge des 13. Jahrh, eingeführt worden war37. Der Ursprung 
und die Zeit der Niederlassung dieser Insel- nnd Küstenschweden sind 
schwer zu bestimmen. Nach ihren eigenen Ueberlieferungen sind die Be
wohner von Nunö, Nogö, Odinsholm und Kertell auf Oesel aus den 
Scheeren bei Stockholm oder aus Noslagen, jedoch den finnischen Schwe

den nahe verwandt; die von Worms gehören auch zu den letztem. Wich-
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terpal soll von Upsala aus bevölkert sein, die Sprachanalogic führt aber 
ebenfalls auf das näher gelegene Südsinnland, wofür auch die Tradition 
der Esthen aus Padis spricht. Dasselbe gilt von Roicks; Nuckv soll von 

Dalarne aus besetzt sein. Nach der Hypothese neuerer Gelehrten, na
mentlich des Geschichtsschreibers Munch, der die Schweden aus Asim 

über Rußland in ihre jetzige Heimath ziehen läßt, konnten lcne^nst 
den Ueberbleibsel dieser ersten Einzöglinge sein. Allein sie werden von 
keinem einzigen Schriftsteller und in keiner Urkunde vor dem Ende des 13. 

und dem 14. Jahrh, erwähnt und zwar zuerst un I. 1294 in 
1345 in Groß Rogö und Laydes (Ladyssa)38 unweit Baltischport, 
1470 in Roicks, im 15. Jahrh, nach Rüssow und Hiärn m Worms, 

ün 16. Jahrh, in Odinsholm (Wackenbuch von 1588), im^Jahre > 
in Nuckö und Egeland3». Die Vermuthung einer Uebersiedelung aus 
Schweden zu Ruricks Zeit ist daher von ihrem Urheber 40 schon zuruckge- 
nommen worden41 und die Zeit derselben wohl für die verschiedenen 

Niederlassungen nicht dieselbe und jetzt nicht mehr zu bestimmen.

Kapitel III.

Streitigkeiten zwischen dem Orden und den Bischöfen.

Kirchliche Verhältnisse.

Der Kampf zwischen der bischöflichen und Ordensgewalt in den 
Ostseelanden, den geringfügige Streitigkeiten zum Ausbruch brachten und 
der später beinah die ganze innere Geschichte Livlands bis gegen Ende 
des 15. Jahrh, ausfüllte, — ist vorzüglich durch die rücksichtslow Erbitte

rung mit der er von beiden Seiten geführt wurde, verderblich geworden. 
Der'nachtheilige sittliche Einfluß, den dieser Zwist gleich verehrter und 
durch die Kirche geheiligter Gewalten auf den Geist des Volks ausuben 

mußte, ist nicht höher anzuschlagen, als die durch das päpstliche Schisma 
und die Verderbtheit der Kirche schon ohnehin in den gläubigen Gemü
thern hervorgebrachte Zerrissenheit. Allein die Gewaltmaßregeln des Or
dens und die Herbeirufung auswärtiger, ja sogar heidnischer Kriegshulfe 
von Seiten der Bischöfe, führten zu Verheerungen; zugleich wurde das 
Land nach außen hin durch die Uneinigkeit seiner Gebieter geschwächt. 

Ter endliche Ausgang dieser Zwistigkeiten, der beinah vollständige 
des Ordens, beförderte dagegen die politische Einheit des Landes und 
verstärkte seine Macht nach Außen. Die richtige Auffassung dieser Ver- 

bälmisse wird durch die Parteilichkeit unsrer früheren Geschichtsschreiber 

Friebe und Jannau für den Orden erschwert. Sw gehören zur
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Schule des 18. Jahrhunderts, das mit dem Geiste mittelalterlicher Einrich

tung wenig vertraut, in jeder weltlichen Herrschaft geistlicher Oberhäupter 
nichts als verderbliche Ehr- undHabsucht sah. Befriedigender ist Berg- 

mann's Darstellung dieses Kampfes^; der katholische Graf Bray neigt 
sich zu sehr auf die Seite der Bischöflichen.

Der tiefere Grund des Zwistes lag in der Unbestimmtheit des staats
rechtlichen Verhältnisses des Ordens zu den Bischöfen, namentlich zu dem 
Nrgaschen. Es galt hier keinen Kampf zwischen Staat und Kirche, wie 
ihn anderswo Kaiser und Könige mit Päpsten und Erzbischöfen durch
fochten, sondern einen Streit mehrerer geistlich weltlichen Regenten unter 

ernander. Der Orden war ein geistliches Institut, so gut wie die Bi
schöfe, und diese waren eben so gut Landesherren wie der Orden ja der 

Schwertorden war ursprünglich den Bischöfen von Riga und Dorpat auch 
m weltlicher Hinsicht untergeben, wie zum vorigen Zeitraume gezeigt wor
den rst. Mit diesem Rechtsverhältnisse standen die factischen Zustände im 
grellsten Widerspruche.

Drr Schwertordcn war von Bischof Albert als ein bloßes Werkieua 
znr Eroberung des Landes gestiftet worden, allein dies Werkzeug erkannte 
bald eine solche Gewalt, daß eS sich der ihn leitenden geistlichen Hand 

entwand und vollkommen selbstständig wurde. Im Orden lag beinah die 
ganze kriegerische Kraft der Deutschen. Er war Herr eines großen Theils 

- des Landes mit allen weltlichen Hoheitsrechte», so daß selbst den Verträ

gen gemäß seine Unterwerfung unter die Bischöfe nur eine nominelle sein 
konnte. Hiezu kam, daß er seit seiner Vereinigung mit dein Dcutschorden 

als ein Theil desselben, alle dessen. Rechte beanspruchte, wie schon eine 
Ehronik des 16. Jahrhunderts anführt « Zwar hatte der Papst bei der 
Vereinigung beider Orden die Gerichtsbarkeit der Bischöfe über den in 
Swfonb befindlichen Theil desselben Vorbehalten", allein im I 1279 
Mn« Kaiser Rudolph ausdrücklich die Rechte des DcMschordenS auf seine» 
livländischen Zweig aus *». Auch war der Deutschorden keine rein welt- 
ttche Macht, sondern selbst cm geistlicher Ritterorden, ein bewaffnetes 
Mönchthum, und hatte von den Päpsten vielfache Vorrechte erhalten die 
.hm d.e neidilchen Umtriebe der preußischm Geistlichkeit nickt entiftben 
konnten ". Am unangenehmsten war ihr das dem Orden ertheilte Reckt 
jährlich einmal in seinen Kirchen Almosen zu sammeln, und die durck 
Bulle voiu L Febr. 1228 " ihm zugesagte Befreiung von Ereommuniea- 

tton und Jnterdict, den schärfsten geistlichen Waffen, ausgenommen von 
Setten des Papstes selbst". In den daraus zwischen Orden und Geist
lichkeit entstehenden Stteüigkciten entschieden die Päpste meist zu Gunsten 
deck erstem und unterstützten ihn außerdem auf jegliche Weise, weil sie in 
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ibm das tauglichste und sogar einzige Werkzeug, zuerst zur Beschützung 
des heiligen Landes und später nachdem der Orden sich in Preußen an
gesiedelt hatte, zur Bekehrung des nördlichen Deutschlands erkannten. 
Hiezu mag wohl die ausgezeichnete Persönlichkeit des Hochmeisters Her
mann von Salza beigetragen haben, der in so hohem Ansehen stand, daß 

Papst und Kaiser ihn wiederholt zum Schiedsrichter wählten und der 
letztere ihm auch die Reichsfürstenwürde ertheilte. So ließen Gregor IX., 

Jnnocenz IV. und Johann XXII., wenn dem Orden eine besondere Ge
fahr drohte, oder er durch Niederlagen geschwächt war, wie in den Jahren 
1240, 1243, 1253, 1258, 1260 und 1265, das Kreuz nach Esthland, Liv

land und Preußen predigen mit denselben Jndulgenzcn, wie für einen 
Kreuzzug nach dem heiligen Lande". Die von kränklichen Kreuzfahrern 
für die Dispensation von ihrem Gelübde dargebrachten milden Gaben 

sollten dem Orden nach einer noch vor der Vereinigung des Schwertor
dens mit dem Deutschorden erlassenen Butte vom 13. Mai 1237 zufallen5,t. 

Alexander IV. bestätigte nicht nur im Jahr 1259 alle Privilegien des 
Deutschordcns, so wie auch durch eine besondere Bulle vom 30. Mai 
seine Befreiung von jeder Excommunication, ausgenommen der päpstli

chen, sondern befahl auch noch am 22. Juni, Ordensleute keinen Geld
strafen, sondern geistlichen Censuren zu unterziehen; erlaubte dem Orden 

am 28. Juli, sowohl Geistliche als Weltliche, sogar mit Interdikt oder 
Bann belegte, ohne vorheriges Noviciat, sofort zu lebenslänglichen Glie
dern aufzunehmcn, bestätigte am 9. Juni 1258 das geistliche Patronatrecht 
des Ordens, gestattete (am 22. November d. I.), die der Simonie etwa 
schuldigen Ordensbrüder mit einer Buße zu belegen, und erlaubte am 17. 

December den Priesterbrüdern des Ordens, die wegen Mißhandlungen 
von Geistlichen ercommunicirten Ordensbrüder zu absolviren, sobald die 
Beleidigten die gehörige Genugthuung erhalten hätten, ausgenommen in 

sehr schweren Fällen, die an den Papst gehen sollten. Ferner erklärte er 
in zwei Bullen vom I. 1260 alle Eroberungen des Ordens, so wie die 
Schenkungen, die er etwa in Rußland erhalten sollte, für hes heiligen 
Petrus Eigenthum und verlehnte sie an den Orden, befahl auch am 21. 

Februar den Bischöfen in Livland und Preußen, aus ihren Bisthümern 
dem Orden Heeresfolge leisten zu lassen. Im Jahre 1271 schärfte Gre
gor X. allen Prälaten ein, die zu Gunsten des Ordens erlassenen Bullen 
zu befolgen6*. Hiezu kommt', daß weder in Preußen noch in Kurland 
eine weltliche Oberhoheit der Bischöfe über den Orden statlfand. Welche 

auch die frühern zwischen dem Orden und dem ersten Bischöfe und Be
kehrer von Preußen, Christian, stattgefundenen Verhandlungen seyn mö
gen so hatte nach der Gefangennehmung desselben durch die heidnischen
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Preußen, Papst Gregor IX. durch Bulle vom 3. Aug. 1234 das ganze 
Land für den römischen Stuhl in Besitz genommen und es dem Orden 
zu Lehn gegeben 63. Von den zu erobernden Landestheilen erhielt der Bi
schof nicht, wie er es im I. 1231 festgesetzt hatte ", zwei Drittel, son
dern (im J. 1242) auf Entscheidung des Legaten Wilhelm von Modena, 
desselben der auch in Livland thätig war, nur ein Drittel, der Orden 
aber das Doppelte, als Belohnung für die blutige Eroberung des Ganzen. 
Dieser Grundsatz wurde vom Papste auch im I. 1243 bei der Errichtung 

neuer Bisthümer in Preußen befolgt". Der Orden hatte sich sogar 
über die preußische Kirche einen unmittelbaren Einfluß verschafft, indem 
die Bischöfe verpflichtet wurden, ihre Kapitel aus Ordensgeistlichen zu 
besetzen ", was auch der vom Papste Urban IV. auf Verwendung des 
Ordens und ohne Zuziehung des Erzbischofs von Riga unmittelbar er

nannte" Bischof Emund von Kurland im I. 1290 einging, dem Or
densmeister die Bestätigung der Ernennungen und dem Kapitel ein Drittel 
der bischöflichen Einkünfte überlassend Mit einem Worte, der den 
Schwertorden jetzt mit umfassende Deutschorden stand so mächtig da, daß 
er in Preußen reichsunmittelbar, in Livland unmöglich eine Oberhoheit 

oder auch nur Gerichtsbarkeit geistlicher Fürsten ertragen konnte, und aus 
der Anerkennung derselben nur Streitigkeiten entstehen und die Wider
standskraft des Landes gegen die es umgebenden Heiden schwächen 
mußten.

Bischof Nikolaus hielt sich von jeder eingreifenden politischen Thä
tigkeit fern und gab so seines großen Vorgängers glänzende Laufbahn 

auf. Den Viertel des Zehnten, welcher ihm nach der von seinem Vor
gänger getroffenen Uebereinkunft in den Ordensländereien zustand, ver

wandelte er in eine jährliche Zahlung von zwölf Mark Silber oder 
sieben Last Korn und erließ ihn später ganz gegen eine Zahlung 

von zweihundert Mark, für welche Summe Kirchengüter gekauft wer
den sollten Papst Jnnocenz IV. aber ernannte durch Bulle vom 
9. Januar 1246 den ihm persönlich bekannten gelehrten Albert 
Suerbeer aus Köln", Erzbischof von Armagh in Irland, einen durch 
Geist und Kenntnisse ausgezeichneten, aber auch seiner Vorzüge sich be
wußten und dem römischen Stuhle sehr ergebenen Prälaten^ den das 

Bremer Kapitel schon im I. 1229 zu Bischof Albert I. Nachfolger ge
wählt hatte61, zum Legaten und Erzbischöfe von Preußen, Liv- und so
gar Esthland, obwohl das letztere dem Erzbischöfe von Lund untergeben 

war. So sah sich das Rigasche, seit 1214 dem Papste unmittelbar unter- 
worfene Stift Riga nebst den übrigen livländischen Bisthümern wiederum 
einem Metropoliten untergeben, der vorläufig noch in Lübeck blieb, dessen 
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Persönlichkeit aber einen kräftigen Schutz erwarten ließ 62, ausgenommen 
freilich gegen päpstliche Erpressungen, denen er in Irland ruhig zugeschcn 
hatte"'. Anfangs sehen wir Albert, der auch zum Legaten in Roth- 
Rußland ernannt war, beschäftigt, daselbst mit dem tapfern Fürsten Da
nilo von Galitsch über dessen Uebertritt zum Katholicismus zu unterhan
deln, jedoch ohne dauernden Erfolg (1246-1249)"4. Zugleich aber 
brachen schon Streitigkeiten mit dem Orden aus, indem der Erzbischos die 

Lösungsgelder der Kreuzfahrer, dem oben erwähnten Befehle des Papstes 
zuwider, zu seinen Gunsten einzog, andrerseits der Orden ihm die schul
digen Ehrenbezeigungen verweigerte und die Ausübung der erzbischöflichen 
Gerichtsbarkeit hinderte". Im Jahre 1249 vermittelten zwar die Bi
schöfe von Preußen und der Markgraf von Brandenburg einen Vergleich, 
nach welchem der Orden versprach, die Rechte des Erzbischofs zu achten 
und ihm 300 Mark Silber zu zahlen, der Erzbischof hingegen sich anher- 
schig machte, ohne Zustimmung des Ordens seinen Sitz nicht in Preußen 
zu nehmen"". Albert mußte wohl fühlen, daß er es mit stärker» Geg

nern zu thun habe, als sein berühmter Vorgänger. Die Streitigkeiten er- - 
hoben sich indessen bald von neuem. Zu ihrer Vermittelung reiste der 
Landmeister von Preußen, der kluge Dietrich von Grüningen, im 
Juli desselben Jahres zu dem ihm vom Erzbischöfe anberaumten Tage 
nach Lübeck, wo derselbe noch seinen Sitz hatte, fand ihn aber nicht vor 
und ließ sich vom dortigen Rathe ein Zeugniß über sein rechtzeitiges Ein
treffen ausstcllen "7. Darauf reiste er nach Rom und wirkte vom Papste 
eine Citation an die beiden streitenden Theile und außerdem einen Befehl 

an den Erzbischof aus, nichts gegen den Orden zu unternehmen "8. ^0» 
folgenden Jahre erschien der Erzbischof in Lyon und wurde angewiesen, 

von seiner Legatsvollmacht vorläufig keinen weitern Gebrauch zu machen"», 
und namentlich in Preußen, Esth- und Livland keine Bischöfe einzusetzen. 

Endlich wurde am 24. Februar 1251 der Streit durch mehrere vom 
Papste dazu bevollmächtigte Prälaten dahin entschieden, daß der Orden 
in Preußen und Kurland zwei Drittel des Landes mit den Zehnten be
sitzen, dagegen aber Ungläubige, die sich bekehren würden, freundlich auf

nehmen, dem Erzbischöfe die gebührende Ehre erzeigen und die von ihm 

Gebannten nicht ferner in Schutz nehmen sollte; der Erzbischof hingegen 
versprach die Privilegien des Ordens und namentlich die Anordnungen 
des Legaten Wilhelm von Modena zu achten und weder mit Heiden noch 
mit Cbriften sich gegen den Orden zu verbinden 70. Auch sollte er seinen 

Sitz nicht in Preußen, sondern in Riga als der dazu geeignetsten etat't 
’ nehmen, jedoch sollte es dem Rigaschen Bischöfe freiftehen, seinen Sitz bis 

zu seinem Lebensende unter der Oberhoheit des Erzbischofs zu behalten.



184

©«* geschah. Nach dem Tode des Bischofs Nikolaus im Jahre 1253 

erwählte das Nigasche Kapitel nebst den übrigen livländischen Bischöfen 
den Erzbischof auch zum Bischof von Riga 7I. Derselbe nahm nun sei
nen Sitz in Livland, verzichtete auf die Würde eines Legaten in Preußen 
und behielt sie nur für Liv-, Esth- und Rußland bei. Er bekam zugleich 
den Befehl, nichts gegen den Orden zu unternehmen 72. Das hinderte 
tßn indessen nicht an der Wahrung der Oberhoheit seiner Kirche über dem 

^rden in Livland. Zu Sens mußte am 12. December 1254 Dietrich 
vcn Grünmgen, im Namen des Meisters von Livland, dem Erzbischöfe 

und den Bischöfen von Oesel und Dorpat denjenigen Gehorsam geloben, 
den ihnen der livländische Meister auf Grund der vorhandenen Briefe 
schuldig sei; in Betreff des Bischofs von Kurland sollte es aber beim 
Alten bleiben Einer solchen auf bestehendes Recht gegründeten, übri

gens m sehr unbestimmten Ausdrücken abgefaßten Versicherung konnte sich 
Dietrich nicht entziehen. Zu derselben Zeit starb Albert's Gönner, Jnno- 
cenz IV. Sein Nachfolger Alerander folgte Anfangs der Politik seines 
Vorgängers. Er untergab dem Erzbischöfe ausdrücklich die Bisthümer 
Dorpat Kurland, Oefel, Wirland, Kulm, Ermeland, Pomefanien, Sam- 
land, Ruthenien und Reval « und bestätigte der Rigaschen Kirche ihre 
Besitzungen, namentlich die Stadt Riga mit Vorbehalt der Rechte des 
Ordens, die Schlösser Toreida, Lennewaden, Rescule (Ekeskule, Uerküll), 
Rennln (Remine?), Dalen, Kirchholm, Kokenhusen, Assucen (Seswcqen?) 
und Lepone (Lubahn?), den Berg Gertzichen, die Besitzungen in Sem
gallen (doch wiederum unbeschadet der Rechte des Ordens), Uppemale 
( etlisch das Flußufer d. h. das Land zwischen der semgallischen Aa und 

der Duna 7S, von welchem der Orden im I. 1254 vertragsmäßig ein 
Drittel erhielt) ferner Mctsepvle, Tdlewa und Selen 7«. Dies hinderte 
te" ÿa?s* abcr bc,n Erzbischöfe den Befehl seines Vvrgäiigcrs cin- 

zu^chärfcn, stch aller Einmischung in die Angelegenheiten des Deutschor- 
dcns zu enthalten ", und später sogar dm Bischof von Ermeland, einen 
Ordcnepr,ester, juin Legaten für die Nigasche Erzdiöcese zu ernennen ", 
Die Zuziehung Rutheniens (Nothrußlands) zu Albert's Sprengel hatte 
seit der Abbrechung der lliitcrhaiidlungen mit Danilo keine Bcdcutuna 

desgleichen auch die Revals, denn die dänische Regierung gab das Pa' 

.ronatsrecht auf das m ihr gestiftete Bischum nich, auf und bedieme 
s.ch dessen bei der nächstei, Vaeanz. Der Papst gmehinigte di- Wahl 
(Bulle voin 13. Januar 1264) Als wenige Jahre darauf der Orden 

Nch beklagte, daß die Bischöfe sein Patronatörecht nich, beachteten, wurde 
dasselbe dein Orden durch Alerander IV. bestätigt Auch suchte der 

Pap,t verschiedenen Mißbräuchen zn steuern, durch welche der Erzbischof 
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und seine Geistlichkeit bald die Kreuzfahrer im Besitze ihres nachgelasse
nen Vermögens beunruhigten 8’, bald ihnen ihre Gelübde gegen Geld er
ließen und die Lösungsgeldcr sich zucignetcn, statt sie der Uebereinkunft 

vom Jahre 1251 gemäß dem Orden zu überliefern 8‘2. Es liefen nun 
beim Papste mannigfache Beschuldigungen des Ordens ein, welche auf 
seinen sittlichen Wandel und seine Beziehungen zu den von ihm geknech

teten Neubekehrten ein schlechtes Licht warfen. Sie scheinen keine Folge 
gehabt zu haben, nachdem der Orden in einem seiner frühern Gegner, 
dem Herzoge Semovit von Masovien, und dem Guardian Dietrich, aus 
einem Kloster zu Thron, freiwillige und beredte Vertheidiger gefunden 
hatte. Betrachtet man aber den damaligen Zustand der Eingebornen na
mentlich in Livland und den Lebenswandel so vieler Glieder auch andrer 
geistlicher Orden, so mögen diese Beschuldigungen wohl nicht ganz unge
gründet gewesen sein. Mit dem Kapitel schloßen zwar die Ordensmeister 
Conrad von Mandern und Otto von Lutterberg Friedens- und Schutz
bündnisse (3. Febr. 1267 und 16. Jan. 126883). Im letztem erlangte 
sogar das Kapitel, daß keine im Bereiche des Erzstifts fällige Erbschaft 

der Ordens- oder Kapitelsangehörigcn in den Besitz von Ordensbrüdern 
fallen dürfe. Der Erzbischof sah sich aber dennoch nach auswärtigem 
Schutz um. Er wählte im Jahre 1267 den Grafen Gunzelin III. von 

Schwerin, einen ritterlichen und kunstliebenden Fürsten, zum Schirmherrn 
des Erzbisthums, ihm sogar die meisten Einkünfte desselben überlassend. 

Der Graf kam auch selbst nach Riga und machte der Kirche bedeutende 
Schenkungen84. Es findet sich aber keine Spur von einer wirklichen Aus
übung dieses Schirmrechts und in einem vom Erzbischöfe und Ordens

meister schon im folgenden Jahre vermittelten Vergleiche zwischen dem 
Domkapitel und der Stadt Riga versprach jenes sogar, keinen Fürsten zum 
Nachtheile der Kirche, des Ordens oder der Stadt ins Land zu rufen, 
vorbehältlich das Recht der kanonischen Wahl85. Ueberhaupt scheint das 
Verhältniß zwischen Orden und Erzbischof bis zu des letztem Tode (im 
I. 127 4 86) ein friedliches gewesen zu sein. Im Jahre 1262 legte Al
bert das schöne Schloß Ronneburg, von da an die Residenz der Erzbi
schöfe, im I. 1255 Cremon und im I. 1271 Laudohn cm87. Der erst 
im I. 1298 vom Erzbischöfe Jobann von Schwerin angezeigte und nur 
durch das parteiische Zeugenverhör vom Jahre 1312 bewahrheitete, sonst 
nirgends erwähnte Ueber satt des Erzbischofs Albert in seinem Hofe zu 
Riga und seine Entführnng unter Begleitung von nur zwei Rittern nach 

Segewold und Wenden ist sehr zweifelhaft. Die darüber erst nach mehr 
als dreißig Jahren erhobene und durch Zeugen nach Hörensagen bestätigte 

und vermuthlich in Analogie eines spätern ähnlichen Vorfalls ersonnene 
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âge mag wohl zu den vielen damals gegen den Orden ausgestreuten 
Verleumdungen gezählt werden 88.

9?od) viele Jahre nach Albert's Tode fanden zwischen Orden und 
Geistlichkeit keine erheblichen Streitigkeiten statt. Im I. 1289 sollen die 
erzbischöflichen Vasallen, wie es scheint unter Mitwirkung einiger Ordens
ritter, wenigstens nach dem erst im I. 1312 in Riga abgehaltenen und 
nicht ganz unpartheiischen Zeugcnverhöre, den Erzbischof Johann II. 
von zeckten, wegen Nichtbeachtung ihrer Beschwerden gefangen genom

men und nicht eher freigelassen haben, als bis er sich gerechtfertigt hatte. 
Den weitern Folgen dieses Ereignisses vorzubeugen, verglichen sich der 
Ordensmeister und Erzbischof und schlossen am 5. März 1292 einen 
Freundschaftsvertrag 89.

Wenige Jahre darauf entbrannte zwischen der Stadt Riga, die dem 
erzbischöflichen <5>tuble, wie wir oben gesehen haben, Unterthan war, und 
dem Orden ein Streit, in welchen auch der Erzbischof Johann III. Graf 
von Schwerin, Sohn des Grafen Gunzelin, hineingezogen wurde. Wie 
nämlich aus einem Schreiben des Rigaschen Raths an den Lübcckschen 
vom Juni 1297 hervorgeht9", ließ die Stadt, um sich gegen den Eis

gang zu schützen, das rechte Ufer der Düna mit einem Bollwerk umfassen, 

von wo zur Erleichterung der Zufuhr des von einer Dünainsel herüber
zubringenden Holzes eine Brücke mit einer Klappe zum Durchlässen der 
Schiffe gelegt wurde. Als einmal ein Schiff dabei Aufenthalt fand, ver
suchten die Ordensleute ohne Weiteres die Brücke wegzuhaucn. Da der 
Erzbischof abwesend war, wollte die Stadt an den Papst appelliren und 

durch die ^tiftsgeistlichkeit ward zur Verhinderung weiterer Thätigkeiten 
ein Waffenstillstand vermittelt. Dennoch bemächtigte sich der Orden des 
städtischen Hospitals ^>t. Jürgen (in der Gegend des fetzigen Eonvents 
zum heiligen Geist), zog es zum nahbelegenen Ordensschlosse Wittenstein 
und versammelte daselbst 500 Bewaffnete, die durch Brandpfeilc in der 
Stadt eine Feuersbrunst erregten. Der unterdessen angekommene Erzbi
schof eilte ins Ordenslager und versprach die Abbrechung der Brücke, er- 
bielt aber den Bescheid, nicht die Brücke,' sondern frübere Zwanzigjährige 
Ursachen hätten die Fehde veranlaßt, welche nur noch fortdauerte und 

Noth und Hunger über die Stadt brachte9'. Plötzlich wurde der Erzbi
schof vom Landmeister überfallen und in Kokenbusen eingekerkcrt, wo er 
einige Monate bis zum Tode des Vicemeistcrs Bruno blieb und ein mit 
gefangener Domherr, wegen übler Behandlung, im Gefängnisse gestorben 
sein soll. Vergeblich versuchten die Bischöfe von Oesel und Dorpat, so 
wie Gesandte aus Lübeck und Wisby den Streit beizulegen 9‘2. Der (5rj- 

fatrfwf wandte nun gegen den Orden nicht nur geistliche Waffen an, in-
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indem er in seiner Kirche Gebete zur Vertilgung desselben halten ließ, 
sondern er erlaubte sich sogar, die Heiden, nämlich den Großfürsten Witen 
von Litthauen, zu Hülfe zu rufen. Noch ehe derselbe erschien, überfielen 
und zerstörten die Rigenser das Ordensschloß ihrer Stadt, hmgen den 
Komthur am Barte auf, tödteten sechzig der Conventsbrüder und zerstör
ten die Kirche und Ordenskapelle Die Ordensgebietiger sammelten als
bald eine starke Heeresmacht. In achtzehn Monaten wurden neun bluttge 

Treffen geliefert»»; der Erzbischof, der sich in der Burg Thorerda emge- 
schlossen batte, wurde belagert, mußte sich ergeben und wurde nach Fellrn 
gebracht, wo er acht Monate gefangen blieb und oft nur Brod und Wal
ser zur Speise erhielt. Der Großfürst Witen brach mtt semen wilden 
Litthauern in Livland ein und verwüstete cs aufs Schrecklichste. Verge
bens ließ unterdessen der Komthur von Königsberg das litthamsche Gar- 
then (Grodno) angreifen, sein Heer mußte sich zurückziehen. Dee Litthauer 
folgten ihm auf dem Fuße nach und verheerten einen Tbeil des Kulmer- 

landes. Im folgenden Jahre (1298) fiel Witen aufs neue in Livland 
ein, vereinigte sich mit den Rigaschen und den Mannen des Erzbischofs, 

nahm durch Verrath das Schloß Karkus ein und ließ die Besatzung er
würgen und die Burg verbrennen. Seine wilden Horden zerstreuten sich 
weit und breit, marterten und erschlugen die Geistlichen, erbrachen die 

Kirchen, besudelten und raubten die heiligen Gefäße, ließen ihre Lüste und 

Leidenschaften an den unglücklichen Bewohnern aus und schleppten eine 
Menge Frauen und Kinder weg, so daß über anderthalbtausend Menschen 
Leben oder Freiheit verloren»-'. Bruno, der die Litthauer bei Treiben 
angriff, wurde nach heftigem und lange zweifelhaftem Kampfe am l. 

Juni aufs Haupt geschlagen und nebst einer Menge Ritter getödtet, wor
auf die Litthauer die Ordensburg Nymolen (Neuermühlen), in welcher 
der Erzbischof gefangen saß, belagerten. Allein der mit einer starken Schaar 

von Reitern und dem zum livländischen Landmeister kürzlich ernammu 
Gottfried von Rogge herbeigeeilte tapfere Komthur Bertbold von 
Brühaven schlug die Litthauer gänzlich, plünderte die erzbischöfliche Burg 
zu Riga, so wie die erzbischöflichen Güter und fiel selbst in Litthauen ein, 
wo unterdessen von einer andern Seite der Komtbur von Brandenburg 

eingedrungen war9<$*. * , ,
Das rigasche Domkapitel hatte sich unterdessen an den König Cnch 

den VI. von Dänemark gewandt, der seine Hülfe unter der Bedingung 

zusagte, die von der Kirche dem Orden verliehenen, von demselben aber 

nun verwirkten Ländereien einnehmen, für sich behalten und namens der 
Kirche wieder zu Lehn vergeben zu können, während er die übrigen von 
ibm etwa besetzten Burgen dem rigaschen Domkapitel wieder auszuliefern 
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versprach (am 12. Juni 1298 97). Der Hochmeister berichtete von seiner 
Seite an den Papst, der beide Theile nach Rom citirte, (am 17. Januar 
1299,) zugleich aber sofortige Freilassung des Erzbischofs und Zurückge- 
bung der Kirchengüter in sehr gemessenen Ausdrücken befahl9». Da beide 
Theile Unrecht hatten, der Orden den Streit mit Riga', wie es scheint 
ohne genügenden Grund angefangen hatte, der Erzbischof aber ein Bünd- 
niß mit den Heiden eingegangen war, so verglichen sie sich. Der Orden 
gab die erzbischöflichen Besitzungen wieder heraus und der Erzbischof ver
zieh ihm den erlittenen Schaden. Er sollte nun freigelassen werden, allein 

das rigasche Domkapitel appellirte an den Papst, so daß der Orden mit 
der Freilassung des Erzbischofs zögerte, bis daß Riga's kriegerische Bür
ger dieselbe durch Berheerung der Ordensgüter erzwangen Der vom ' 
geschlossenem Vergleiche benachrichtigte Papst hob die Eitation vorläufig 
auf (13. Mai); der Erzbischof aber begab sich dennoch nach Rom, wo 
er seine Klagen erneuerte. Dasselbe that die Stadt Riga und auch der 
Bischof Konrad von Oescl erhob eine bittere Klage gegen den Orden, 
ibn beschuldigend, sein Stift mit Gewalt eingenommen und verwüstet und 
bei der Gelegenheit viele Kirchen und Krankenhäuser zerstört oder ge

plündert und viel Menschen getödtet zu haben l0°. Die Veranlassung 
btesu ist dunkel. Der Orden scheint, wie aus seiner Erwiederungsschrift 
vom Jahre 1306 hervorgeht, den Bischof eines Einverständnisses mit den 
^ttchauern und den Rigaschen bczüchtigt zu haben. Wahrscheinlich aber 
wollte der Bischof über die Art, wie die Ritter bei der Stillung eines 
Bauernaufstandes verfahren waren, Klage führen, denn der Ordensmeister 

ckieß sich von mehreren stiftischen Rittern ein Zeugniß über die Nothwen
digkett des bei dieser Gelegenheit geführten Krieges ertheilen. Die Ritter 

verheerten im Jahre 1298 die bischöflichen Besitzungen, belagerten Leal, 
die damalige Residenz des Bischofs, und nöthigte ihn, seine Schlösser ab- - 

zutreten und zu geloben, keine Klagen wider den Orden zu führen.
Nachdem der Erzbischof in Nom gestorben, ernannte der Papst Bo- 

nifacius von sich aus zu dessen Nachfolger am 19. December 1300 seinen 
Kapellan Isarnus Tacconi, der schon früher einmal Legaj in Däne
mark gewesen war und dort das ganze Reich mit Interdikt belegt hatte ' 

Derselbe verglich sich im folgenden Jahre mit-dem Orden dahin daß 
beide Theile ihre Ansprüche auf Schadenersatz fallen ließen und die 
Georgenkirche in Riga den Ordensbrüdern wieder eingeräumt wurde, doch 
sollten ihrer nicht mehr als zehn tu der Stadt verweilen und sie daselbst 
weder Thürme noch befestigte Orte besitzen. Die Brücke, die Veranlassung 
des ganzen Streits, sollte erhalten, aber mit einer Durchfahrt versehen 
werden, der Handel beiden Theilen mit einander frei stehen und von 
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keinen Zöllen beschwert werden. Ueber die Güter von Ordensbrüdern in 
der Nigaschen Stadtmark, so wie die Rigascher Bürger in Liv- und 
Kurland, die den Besitzern genommen worden, sollte der Papst entscheiden, 

das Hoheitsrecht über die Stadt aber dem Erzbischöfe verbleiben 2. Die
ses Resultat war den damaligen staatsrechtlichen Verhältnissen um so an
gemessener, als der Orden nie irgend ein Recht an der Stadt Riga ge
habt «nd diese von jeher nur vom Erzbischöfe abgehangen hatte. Es ist 
daher auch nicht zu verwundern, daß der Papst die übrigen, seiner Ent
scheidung überlassenen Streitpunkte zum Nachtheil des Ordens entschied 
und ihm befahl, nicht nur alle bischöflichen Güter herauszugebcn, sondern 
auch die Kirche' noch für die entmißten Einkünfte zu entschädigen und 
zwar unter Androhung des Bannes 3. Um den Frieden vollkommen her
zustellen, eilte der Hochmeister Gottfried von Hohenlohe, von fünfzig 
Rittern, die er dem livländischen Meister zuführen wollte, begleitet, selbst 
nach Livland und es gelang ihm, den Herrmeister Gottfried von Rogga 
(seit 1298) mit dem Erzbischöfe, dessen versöhnliche Gesinnung vom Or
den selbst gerühmt wird, auszugleichen. In Oesel gebot Isarnus als er
wählter Schiedsrichter Frieden und verpflichtete den Orden, dem Bischöfe, 
seine Schlösser zu restituiren und auf der Insel keine neuen Befestigungen 
anzulegen (16. Juni 13024).

Der Erzbischof entsagte indessen seinem Amte noch zu Ende des I. 

1302 und wurde zum Erzbischöfe in Lund bestellt. Seinem dortigen Vor
gänger war das Erzbisthum zugedacht, allein er nahm es nicht an und 
ging im I. 1303 nach Rom. Ein Jahr lang blieb der erzbischöfliche 
Stuhl in Riga unbesetzt, bis der Papst am 21. März 1304 auf den 
Rath der Predigerbrüder seinen Beichtiger, den böhmischen Minoritcnmönch 
Friedrich dazu ernannte3. Derselbe verständigte sich auf seiner Durch
reise in Venedig mit dem Hochmeister und versprach, die Rechte des Or
dens zu achten, wogegen der letztere sich zur Vertheidigung der Kirche ge
gen jedweden Feind anheischig machte. In Livland wurde er mit großen 
Ehrenbezeigungen ausgenommen und empfing die Huldigung der Stadt 
Riga und der Vasallen der rigaschen Kirche, trat auch ungestört in Besitz 
des ganzen Bisthums. Vorbereitet wurde diese friedliche Aufnahme durch 
zwei Schiedssprüche, die der ehemalige Rigasche Erzbischof Jsarnus an 
demselben Tage, wo sein Nachfolger erwählt wurde, sowohl zwischen dem 
Erzbischöfe und dem Orden im Auftrage des Papstes, als zwischen dem 
Orden und der Stadt als erwählter Schiedsrichter derselben fällte. Nach 
dem erstem, welchen wir nur aus dem Referat des dänischen Chronisten 
Huitfeld kennen, sollte der Orden seine Besitzungen im rigaschen Erz
stifte wieder eingeräumt bekommen und die Gerichtsbarkeit in der Stadt 



190

dem Erzbischöfe zustehen, das ganze Land aber wie bisher dem Papste 
verbleiben. Nach dem andern, dessen Tert sich noch erhalten hat, sollte 
der Orden der Stadt ihre Güter zurückgeben und zwischen derselben und 
dem Ordenshofe zu St. Georg eine massive Mauer von sechs Ellen Höhe 
mit nur einer Thür von vier Fuß Breite und sechs Fuß Hohe auf Kosten 
des Ordens errichtet werden. Mehr als zwanzig Brüder, nebst eben so 
viel Dienern, sollten in der Stadt nicht wohnen, auch daselbst keine Or- 
dcnsvcrsammlungen und kein Kapitel gehalten werden, außer einmal im 
Jahre und dann sollten zu diesem Zwecke nicht mehr als fünfzig Or
densbrüder hinkommen. In der Stadt und deren Gebiete versprach der 
Orden keine Befestigung anzulegen. Die von den Bürgern (über den 
Fluß Riga) gebaute Brücke sollte stehen bleiben, die Fahrzeuge des Or
dens aber frei durchpassiren können; zwischen beiden Theilen sollte zoll
freier Handel stattsinden. Ueber die 1500 Haken Landes, welche die Stadt 
vom Orden in Kurland und die 100 Haken, welche sie von demselben in 
Oesel forderte, sollte der Papst entscheidend So günstig dieser Spruch 
auch für die Stadt war, so appellirte sic dennoch von demselben nach 
Rom 7. Der Orden einigte sich darauf mit der Stadt dahin, daß er ihr 
sein Schloß in Riga für tausend rigasche Mark verkaufte, wogegen die 
Stadt in Jahresfrist allen Bündnissen mit den Litthauern entsagen und 
versprechen sollte, nicht einseitig mit ihnen Frieden oder Waffenstillstand 
zu schließen. Der Schiedsspruch des Isarnus sollte denn ohne Kraft 

bleiben 8.
Zwischen der Stadt Riga und dem Bischof von Oesel war indessen 

eine Fehde ausgebrochen. Ein an der Oeselschen Küste gestrandetes Schiff 
hatte dort keine Sicherheit gefunden. Die Rigenser wollten sich dafür ei
niger in der rigaschen Domkirche niedcrgelegten Güter des Bischofs be
mächtigen und als sich ihnen seine Lehnsleute, unter andern der Dompropst 
Wedekin widersetzten und die Domkirche gewaltsam in Besitz nahmen, 
wurden die meisten von den durch die Sturmglocke zusammenberufenen 
Bürgern erschlagen (im Jahre 1306). Mit den Verwandten der Getöd- 
tcten, unter andern dem Ritter Heidereich von Burhöwden und dem Bi
schöfe von Oesel, gerieth die Stadt nun in eine Fehde, die erst am 15. 
Juni 1319 durch einen Vergleich beendigt wurde. Nach demselben mußte 
der Magistrat zu Ehren Jesu und der Jungfrau Maria in der Oeselschen 
Kathedralkirche eine Strafvicarie von zwölf Haken Landes stiften, zu 
der der Edle Johann von Burhöwden den ersten Priester Vorschlä
gen sollte, so wie zum Andenken der Erschlagenen in der rigaschen 
Dom- und verschiedenen anderen Kirchen, zu Wisby, Bremen, Lübeck, 
Hamburg u. s. w., Seelmessen lesen lassen 9. Die Rückgabe der genoin- 
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menen Güter war schon durch einen Vergleich vom Jahre 1307 verfügt 

worden 1O.
Unterdessen hatte der Landmeister mit den Bischöfen von Dorpat und 

Oesel und den dänischen Lehnsleuten in Esthland ein Schutzbündniß ge
gen alle Christenfeinde (am 25. Februar 1304) abgeschlossen und die 
Rigenser aufgefordert ", von ihrer Verbindung mit den Heiden, gemäß 
der wegen Verkauf des Schlosses getroffenen Uebcreinkunft, abzustehen. 
Dieser Vertrag, der als der erste Versuch einer Einigung zwischen den 
meisten Landesherren und Ritterschaften der Ostseeprovinzen merkwürdig 
ist, setzte unter andern für alle zwischen der Düna und Narwa Wohnen
den eine ewige Gemeinschaft aller Kriegsuntcrnehmungen fest. Streitig
keiten unter den Verbündeten sollten durch Schiedsrichter entschieden wer
den und zwar je sechs aus den Bisthümern Dorpat und Oesel, dem Or
den und den dänischen Lehnsleuten. Für Streitigkeiten zwischen dem Or
den und der Stadt Riga sollte aber das Schiedsgericht aus dem Bischöfe 
von Dorpat, den Aebten von Dünamünde und Falkenau, drei andern vom 
Bischöfe zu wählenden Prälaten und zwölf dänischen Lehnsleuten bestehen. 
Würde zu Gunsten der Stadt Riga entschieden, so sollten der Bischof von 
Dorpat und die königlichen Vasallen neutral bleiben; fände es sich aber, 
daß der Orden Recht habe, so sollten ihm die übrigen Verbündeten be
waffnet beistehen. Auch mit den Russen sollte kein Krieg ohne vorherge
gangenen Ausspruch eines aus den Verbündeten zusammengesetzten Schieds
gerichts und ohne gütliche Vorstellungen angefangen, er dann aber auch 
mit gemeinschaftlicher Kraft geführt werden. Die Bestimmungen dieses 
Vertrags und namentlich der Schiedsgerichte waren offenbar im Interesse 

des Ordens.
Hiedurch gestärkt, dachte derselbe an neue Unternehmungen und so 

blieb der Friede nicht lange ungestört. Er kaufte das von den Heiden 
kürzlich verwüstete Dünamünde von dem Abte für viertausend Mark köl
nisch am 26. Mai 1305 12, indessen in der Art, daß ein Convent von 
dreizehn Mönchen noch einige Zeit daselbst fortbestehen konnte13 und be
festigte es nebst der dortigen Burg von neuem. Die Stadt Riga stritt 
mit Recht die Gültigkeit dieses Verkaufs an, weil im Jahre 1263 der 
Abt von Dünamünde Wilhelm sich schriftlich verpflichtet hatte, diesen Ort, 
so wie das zu demselben gehörige Gebiet zwischen der Semgaller und 
Treidener Aa, ohne Genehmigung der Stadt nicht zu veräußern 14. Zu
gleich soll der Erzbischof der Stadt gerathen haben, ihr Bündniß mit den 
Litthauern nicht aufzugeben und so ihren Vertrag wegen Ankauf des 
Schlosses nicht zu erfüllen. Plötzlich brach ein bedeutender litthauscher 
Heerhaufe, wie man sagt, auf Einladung der Rigenser, plündernd und 



192

verwüstend in Livland ein, und als ein Ordensherr ihm nachfolgte, um 
die zahlreichen Gefangenen zu befreien, zog er sich unter die Mauern 
Riga's zurück, wo er aus der Stadt mit Lebensmitteln versorgt worden 
sein soll. Erst nachdem die Ordensgebietiger die Stadt durch eine Summe 
von 700 Mark bewogen hatten, die Litthauer nicht weiter zu unterstützen, 
wagten sie den Kampf, während dessen aber die Heiden alle christlichen 
Gefangenen niedermetzelten. Die Ritter siegten und vertrieben ihre 
Feindel5.

Der Erzbischof richtete nun im September 1305 an den Papst eine 
weitläuftige Klageschrift gegen den Orden, in welcher er denselben an
klagte: obwohl Unterthan des Erzbischofs, suche er dennoch, auf seine 
Ucbermacht trotzend, sich gegen denselben zu erheben und ihn auf jede 
Weise zu kränken. Es sei kaum Jemand in der Provinz, der nicht von 
den Ordensbrüdern verletzt worden, und sie seien die ärgsten Feinde der 
rigaschen Kirche und der römischen überhaupt, denn durch ihr Benehmen 
sei in der rigaschen Diöcese die Christenheit zmn großen Theile ver
tilgt und Glaube und Sittlichkeit beinah ausgerottet; sie erbauten für die 
Neubekehrten keine Kirchen, stellten keine Priester an, so daß das Volk in 
seinem Irrglauben beharre, und erlaubten keinem Mönche, sich unter den 
Neubekehrten niederzulassen, außer an den von den Erzbischöfen vor Al
ters eingerichteten Orten; Prediger- und Minoritenbrüder hielten sie ge
fangen und verboten ihnen, den Heiden und Neubekehrten das Wort 
Gottes zu predigen. Die ercommunicirten Ordensbrüder würden ohne 

Absolution in höheren Aemtern angestellt und die vierzigtägigen Fasten 
nicht beachtet. Sie griffen in die Gerichtsbarkeit des Erzbischofs und 
nöthigten die Bischöfe, die Ordensbrüder zu Verwaltern der Kirchengütcr 
einzusctzen, welche dieselben gänzlich verdürben. Der Orden masse sich 
die Vergebung der Kirchenpfründen an und habe kürzlich aus dem Stifte 
Kurland die weltlichen Domherren vertrieben und dagegen Kanoniker sei
nes Ordens eingesetzt. Er erhebe eigenmächtig die Waffen gegen die 
Christen und tödte die, welche ihm nicht beistimmten, so z. B. kürzlich 
drei rigasche Bürger, trotz des mit der Stadt geschlossenen Vergleichs, 
und viele tausende Menschen in Oesel nach der widerrechtlichen Einnahme 
dieser Insel. Den Heiden verkaufe er Waffen, Eisen und andere Waa
ren, stehe mit ihnen in beständigen Verbindungen und habe ihnen das 
Schloß Dünaburg für dreihundert Mark verkauft und das erzbischöfliche 
Schloß Polozk ebenfalls überlassen. Auch der erzbischöflichen Schlösser 

Uerküll, Mitau und Kirchholm, des Lubahnschen Sees und des Landes 
Astigerw habe er sich bemächtigt und kürzlich trotz der in Venedig gege
benen Versprechung, das erzbischöfliche Schloß und Kloster Dünamünde 
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eingenommen und dadurch den Erzbischof in die Stadt eingesperrt *6. Um 
sich zugleich die Stadt Riga geneigt zu machen, bestätigte der Erzbischof 
zu derselben Zeit die ihr vom Legaten Wilhelm von Modena ertheilten 
Privilegien, so wie die Freiheit von Zehnten und Auflagen jeder Art 
und erlaubte, den Richter der Stadt in sein Amt einzuführen, ohne die 
erzbischöfliche Investitur desselben abzuwarten, wenn der Erzbischof gerade 

abwesend oder nicht leicht zugänglich wäre17.
Die gegen den Orden vorgebrachten Klagen waren offenbar zum ge

ringsten Theil gegründet, theils sehr übertrieben, theils ganz aus der 
Luft gegriffen. Die Vertheidigung des Ordens lernen wir aus der Er
klärung des Ordensprokurators an den römischen Stuhl vom Jahre 1306 
kennen, von der wir noch den Entwurf besitzen,8. In die geistliche Ge
richtsbarkeit, erklärte der Orden, nicht eingegriffen zu haben und behauptete, 
er sei sowohl in Preußen als in Livland von derOberhoheit des Erzbischofs seit 
mehr als hundert Jahren befreit, welches letztere in Beziehung auf rein 

geistliche Angelegenheiten, freilich nicht ganz richtig war. Die Predigt unter 
den Heiden verhindert zu haben, leugnete der Orden gewiß mit Recht und 
behauptete, der Abfall der Semgallen sei nicht vom Orden verschuldet. 
Allerdings seien neunzig Familien neubekehrter Anwohner der Ewst zu 
den Heiden übergegangen, es sei aber deswegen geschehen, weil das erz
stiftische Kapitel ihnen keine Burg zu ihrem Schutze habe bauen wollen* 

Den Vorwurf unerlaubter Verbindung und des Handels mit den Heiden 
wälzte der Orden mit Recht auf die rigaschen Bürger zurück. Die Ein
mischung in die kanonischen Wahlen, die Besetzung der Kirchengüter, die 
Nichtachtung rechtmäßiger Ercommunicationen wurde geleugnet und dar
auf aufmerksam gemacht, daß der Orden Kraft seiner Privilegien das 
Patronatsrecht in seinen Ländereien besitze und nur vom Papste mit Bann 
oder Interdikt belegt werden dürfe. Die kurländischen Kanoniker hätten 
schon vor mehr als vierzig Jahren mit Zustimmung des damaligen Erzbi
schofs und Bischofs die Ordensregel angenommen. Ein erzbischöfliches 
Schloß Polozk sei gar nicht vorhanden, sondern das gleichnamige Bis- 
thum, so wie die Bisthümer Litthauen und Semgallen, seit einem Jahr
hundert in den Händen der Ungläubigen. Dies war um so mehr wahr, 
als erst im Jahre 1406 die Deutschen in Polozk einen Platz zu Er
bauung einer Kirche erhielten 19. Dünaburg und Mitau seien vom Or
den erbaut und Uerküll ihm verpfändet, was alles vollkommen gegründet 
war. In Oesel habe der Orden zu den Waffen gegriffen, weil der dor

tige Bischof und mehrere Stiftsgeistliche sich mit den Rigaschen und Lit- 
thauern gegen den Orden verschworen hatten und die Brüder ein
kerkerten und beraubten, übrigens habe der Orden den daselbst ge-

Bd. I Lief. 2. 13 
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stifteteten Schaden, dem Ausspruche des Erzbischofs Isarnus gemäß, 

ersetzt.
In Folge des mit dem Orden über den Ankauf des Schlosses zu 

Riga abgeschlossenen Vertrags, zahlte die Stadt dem Orden achthundert 
Mark 2", erhielt aber den St. Jürgcnshof doch nicht, weil sie die Haupt
bedingung des Vertrags, dem litthauischen Bündnisse zu entsagen, nicht 
erfüllt hatte. Der Erzbischof forderte vom Orden die Erfüllung des 
Schiedsspruchs seines Vorgängers2l. Der Orden aber verstärkte seine 
Macht durch die von ihm im I. 1309 vom Bischof von Kurland auf 
dessen Lebenszeit erlangte Abtretung seines Bislhums mit allen Einkünften 
und der weltlichen Gerichtsbarkeit22. Papst Clemens der V. trug dem 
Erzbischöfe von Bremen und seinem eigenen Kapellane im Jahre 1309 

auf, die Angelegenheit an Ort und Stelle zu untersuchen und zu diesem 
Zwecke bedeutende Diätengelder zu erheben2^. Im Juni 1312 erschien 
in Riga ein päpstlicher Commissar Franz von Moliano, Domherr von 
Laon, welcher bis zum November über zweihundert und dreißig vorgelegte 
Klagepunkte ein Zeugenvcrhör abhielt'". Die Aussagen der Zeugen fie
len meist gegen den Orden aus. Obwohl in einigen Zeugnissen be
kannte geschichtliche Thatsachen vorkommen, wie z. B. die einem vorneh
men Semgaller zugefügte und oben erwähnte Beleidigung und die Gefan- 
gennehmung der Erzbischöfe von Fechten und von Schwerin, so giebt es 
doch eben so viele, die der Geschichte widersprechen, wie z. B. die Schen
kung des Königreichs Polozk an die rigasche Kirche, die Bedrückung der 

dortigen Einwohner durch die Ordensbrüder, die Weigerung des Ordens, 
die dem Neffen des Mindowe abgenommenen Güter herauszugeben, was 
den Mindowe zum Abfall vom Christeuthum vermocht haben sollte, die 
Gefangennehmung des Erzbischofs Albert u. s. w. Ueberhaupt waren 
die Aussagen sehr unzuverlässig; sie bezogen, sich häufig auf Vorfälle, die 
sich vor dreißig, auch vierzig Jahre« ereignet haben und die den Zeugen 
nur durch Hörensagen bekannt sein konnten. Dennoch belegte der Inqui
rent am 11. Mai 1313 den Hochmeister und den ganzen Orden mit 
Bann und Interdikt, weil derselbe ihm Dünamünde nicht sofort und ohne 
vorherige Untersuchung einräumen wollte. Der Bann wurde indessen am
2. October gegen eidliche Caution, sich zu Recht zu stellen, aufgehoben, so 
wie das Interdikt, nachdem dem Comnrissarius seine Diätengelder ausge
zahlt worden auch wurde der römische Hof durch große Geschenke zu 
Gunsten des Ordens gestimmt, unter andern der Papst durch ein ihm 
persönlich bestimmtes von 4000 Goldgulden. Der Orden verschaffte sich 
vom Erzabte Heinrich von Cisterz die Bestätigung des Verkaufs des ehe
maligen Klosters Dünamünde an den Orden unter Vorbehalt der päpstli- 
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ch en Genehmigung^. Um dieselbe Zeit wurde auch, vielleicht in Folge der 
Landeseinigung vom Zahre 1304, von Seiten der Bischöfe von Reval 
und von Oesel, des csthländischen Adels und der Städte Reval und 
Dorpat durch eine besondere Gesandtschaft bei dem Orden und der Stadt 
Riga ein Vermittelungsversuch gemacht, indem beide Theile aufgefordert 
wurden, mit einander eine feste und dauernde Freundschaft einzugehen, 

ihre gegenseitigen Rechte und Freiheiten zu achten, zugefügten Schaden 
nach einer billigen Schätzung zu vergelten und die zur Unterstützung der 
Stadt gekommenen Litthauer in ihre Heimach abziehen zu lassen. Der 
Friede sollte durch die angesehensten Ritter und zwölf oder mehr Bürger 
auf das Crucifir beschworen und durch eine feierliche Urkunde und Gei- 
ßeln bekräftigt werden. Welcher Theil den Frieden weigere, sollte 

sämmtliche Vermittler zu Feinden haben, unbeschadet der Anordnung des 
Papstes, damit nicht die ganze Christenheit durch längere Zwietracht 
leide2T. Demungeachtet machten die Rigenser im I. 1316 einen Angriff 

auf Dünamünde.
Franz von Moliano sprach im Jahre 1317 gegen den Hochmeister 

wiederum den Bann aus, weil er sich nicht in Rom gestellt hatte 
Papst Johann der XXII., seit dem Jahre 1314 Klemens des V. Nach
folger, der in Erfahrung gebracht haben wollte, daß der frühere blühende 
Zustand der Kirche in dem dem heil. Petrus gehörigen Livland bedeutend 

abgenommen habe und zwar mehr durch die Gottlosigkeit der Christen, 
als durch Feindseligkeit der Heiden, daß viele, die sich zum Christenthum 
bekehren wollten, sich wieder zurückgezogen hätten und die Neubekehrten 
aus Mangel an Seelsorgern sich wieder heidnischen Irrthümern zuwand
ten, forderte mehrere Vasallen des Erzstifts Riga^ (v. Rosen, Uerküll, v. 
Tiesenhausen, v. Ungern, v. Palen) bei Verlust ihrer Lehne nach Rom, 
um ihn vom Zustande des Laudes zu unterrichten. Zugleich bekam der 
Orden Befehl, Dünamünde und die übrigen etwa in Besitz genommenen 
Güter dem Erzbischöfe zurückzugeben. Damit nicht zufrieden, forderte der 
Papst auch noch zu demselben Zwecke Abgesandte des Bischofs von Oesel 
und des rigaschen Kapitels nach Rom, ließ den Ordensmeister mit seinen 
Gebictigern dahin vorladen29 und verlangte vom Abte von Cisterz Re
chenschaft über den Verkauf von Dünamünde, da Kirchcngüter nur mit 
päpstlicher Bewilligung veräußert werden durften 30. Indessen scheint der 
Papst bald günstigere Gesinnungen für den Orden gefaßt zu haben. Er 
ernannte zu Conservatoren desselben mehrere deutsche Erzbischöfe und Bi
schöfe und verpflichtete sie, denselben gegen jede Bedrückung durch Kirchen
strafen, oder selbst mit Hülfe der weltlichen Macht zu schützen, und 
bestätigte auch den Ankauf Dünamünde's durch den Orden, weil der 

. 13 *
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Erzbischof Friedrich sein Recht auf dasselbe nicht bewiesen habe31 (am 
25. Juli 1319).

Einen neuen Anlaß zu gegenseitigen Beschuldigungen gab das Be
nehmen Gedemin's, Großfürsten von Litthauen. Im I. 1323 erhielten 
der Papst, die Vorsteher des Prediger- und Minoritenordens zunächst in 
Sachsen, so wie die Städte: Lübeck, Rostock, Stralsund, Greifswalde, 
Stettin und Wisby von ihm Briefe, in welchen jener Fürst den Orden 
beschuldigte, durch seine verrätherischcn und gewaltthätigen Handlungen 

den Abfall seines Vorgängers Mindowe vom Christenthum verschuldet 
und auch seine eigene und seiner Unterthanen Bekehrung verhindert zu 
haben. Zugleich versprach er, die Taufe anzunehmen, wenn er nur nicht 

jenen Peinigern, dem Meister und den Brüdern des Ordens, verpflichtet 
würde, und bat um Priester, Kaufleute und Handwerker, welche in seinen 
Besitzungen unterm Rigaschen Stadtrechte leben sollten 32. Diese Briefe, 
deren Aechtheit von älteren33 und neuern34 preußischen Schriftstellern 
nicht ohne Grund bezweifelt worden ist und die man für ein Machwerk 
des Erzbischofs gehalten hat, weil Gedemin geschworen haben soll, im 
Glauben seiner Väter zu leben und zu sterben 35, stimmen indessen ihrem 
Inhalte nach, mit den bekannten Bemühungen Gedemins um die Bildung 

seiner Unterthanen, werden auch in vielen andern derzeitigen Urkunden 
erwähnt36 und wurden von mehreren livländischen Ordensbeamten, denen 
einige derselben vom Lübeckschen Rathe vorgelegt wurden, anerkannt. Die 
letztern erklärten sich mit ihrem Inhalte sogar zufrieden und im Namen 
ihres Ordens bereit, eine Friedensgesandtschaft nach Litthauen abzusenden. 
Dieselbe fand auch, wie die Stadt Riga dem Papste meldete, statt, nach
dem die Glaubwürdigkeit der königlichen Briefe in einer Versammlung 
der gesammten liv- und esthländischen Landcshcrrn am St. Laurentiustage 
(10. August) geprüft worden war. Die Gesandten wurden glänzend 
empfangen, die Briefe von Gedemin anerkannt und der oben erwähnte 
Friede zwischen Litthauen und den livländischen Landesherren geschlossen 3T. 
Mehrere preußische Bischöfe bezeugten nun freilich schriftlich, der Orden 
habe die Litthauer von der Annahme des Christenthums nicht abgehaltcn, 
sondern die letztern wären vielmehr noch im vorhergehenden Frühjahr 

verheerend in Livland und Preußen eingebrochen 38 und die Vorsteher der 
Minoriten in Preußen sagten aus, die zum Könige in Folge seiner Briefe 
geschickten feierlichen Sendboten hätten das Ganze für ein leeres Vorgeben 
erkannt und den König Gott lästern gehört39, woraus vielleicht die Be
hauptung späterer Schriftsteller geflossen ist, Gedemin habe behauptet, als 
Heide leben und sterben zu wollen. Der Papst ließ sich dadurch nicht ab
halten, im Sommer des folgenden Jahrs an den König zu schreiben und 
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ihm zwei höhere Geistliche als Nuntien zur Predigt des Evangeliums 
zu schicken, wobei er auch den Orden ermahnte, den König nach Annahme 
des Christenthums nicht weiter zu belästigen4". In Riga angekommen, 
forderten die Nuntien den Orden zur Beobachtung des mit Gedemin ge
schlossenen Friedens auf41, allein sie sollen auch eben daselbst einen ihnen 

entgegengeschickten Gesandten Gedemins angetroffen haben, der die Aecht- 
heit der vom Könige geschriebenen Briefe ableugnete42, und noch im selben 
Jahre fiel der Großfürst verheerend in Masovien und das Rosittensche 

Gebiet ein, sei es daß er seine Absicht geändert oder gleich ursprünglich 
den Papst getäuscht hatte, oder endlich die obenerwähnten Briefe wirklich 
unächt waren. Im Sommer des Jahrs 1325 kehrten die päpstlichen Le
gaten unverrichteter Sache zurück 43. Noch sechzig Jahre lang sollte Lit- 
thauen in seinem rohen Heidenthume und der blutigen Feindschaft gegen 
die Christen und namentlich gegen den Orden verbleiben.

Unterdessen hatte der Papst für gut befunden, die noch unentschieden 
gebliebenen Klagepunkte gegen den Orden durch eine Bulle vom 10. Febr. 
1324 zu erledigen44. Dünamünde wurde zwar dem Orden gelassen, allein 
ohne die Schifffahrt sperren zu dürfen. Was die streitenden Theile ein
ander an Gütern genommen hatten, sollten sie herausgeben. Den Brü

dern des Prediger- und des Minoritenordens, die nach Litthauen zur 
Predigt des Evangeliums zögen, sollte der Orden sicheres Geleit geben, 

die Neubekehrten nicht bedrücken, sich keine Gewaltthätigkeiten gegen die 
Kirchen und Geistlichen erlauben, den Abgeordneten der Prälaten 
den freien Durchzug nach Rom nicht versagen, in der Schlacht ver
wundete Mitbrüder nicht, ehe sie ihr Leben aushauchten, tödten, und 
die Leichen derselben verbrennen, auch sich der ihm angeschuldigten 
Wahrsagereien enthalten. Zugleich wurden alle den Prälaten abgedrun- 
genc und der Kirche nachthcilige Vergleiche kassirt und der Hochmeister so 
wie der Ordensmeister sollten auf das im Jahre 1304 geschlossene und 
schon 1316 vom Papst aufgehobene Bündniß in des Papstes Gegenwart 
feierlich verzichten. Daß das Urtheil nicht strenger ausfiel, verdankte der 
Orden theils der Gegenwart des beredten Hochmeisters Karl von Trier 
in Avignon, theils dem in: Eingänge der Bulle erwähnten Umstande, 
daß der Orden der ihm angeschuldigten Vergehen nicht überwiesen werden 
konnte und der Papst sich damit begnügte, ihm solche für die Zukunft zu 
verbieten.

Der livländische Orden scheint indessen sich nicht genau au der päpst
lichen Entscheidung gehalten zu haben; wenigstens wurde er vom Erzbi
schöfe Friedrich beschuldigt, Geistliche und Rigasche Bürger, die nach Rom 
gingen oder von dort kamen, so wie nach Boten des Königs von Lit- 
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thauen theils getödtet, theils eingekerkert zu haben, die Neubekehrten zu 
bedrücken und auf die Aufhebung des Friedens mit den Litrhauern hinzu
arbeiten. Dies alles ist keineswegs unwahrscheinlich, besonders das Letz
tere, denn ein beständiger Friede mit Litthauen sagte dem kriegslustigen 
Orden nicht zu und mußte auf die Länge seine militairischc Bedeutung 
schwächen. Da nun der Papst in seiner Bulle dem Orden für die Nicht
beachtung seiner Entscheidung mit dem Banne gedroht hatte, so hielt sich 
der Erzbischof für berechtigt, denselben in der Charwoche des Jahrs 1325 
auch wirklich auszusprechen und einen noch in Riga weilenden päpstlichen 
Nuntius zum Zeugen dieser Handlung aufzurufen45. Die Herzöge von 
Masovien und die Bischöfe von Plozk, von Ermeland und von Reval, so 
wie mehrere esth- und livländische Adlige (die Ritter Friedrich von 
Wrangele, Johann von Tisenhusen, Woldemar und Otto von Rosen, 
Otto von Birhovede und Rudolph von Ungern) traten als Vertheidiger 
des Ordens auf46. Eine Entscheidung scheint nicht erfolgt zu sein und 
das Jnterdict wurde vom Orden nicht beachtet. Dem Bischöfe von Dor
pat gelang es eben so wenig, sein Hoheitsrecht über die Ordensritter zu 

behaupten. Der Ordensprocurator Johann von Elbing protestirte dawi
der mit der Behauptung, dsr Orden sei von der bischöflichen Gerichtsbar
keit erimirt und hänge unmittelbar vom Papste cib47, was nur in Be
treff des Deutschordens als Ganzes wahr, in Betreff des mit ihm verei
nigten ehemaligen Schwertordens, also der livländischen Ordensabtheilung, 
falsch und der eignen Erklärung des Ordens vom 12. December 1254 

zuwider war.
Dem päpstlichen Ausspruche zum Trotz, machten die Rigenser in der 

Donnerstagsnacht vor Johanni 1328 einen plötzlichen Angriff auf das 
Schloß Dünamünde, verbrannten das daselbst wieder aufgebaute Hakel
werk und tödteten gegen hundert Personen beiderlei Geschlechts; zugleich 
riefen sie die Litthauer um Beistand an. Diese umgingen das Ordens- 
heer und drangen im Rücken desselben verheerend bis Esthland, von wo 
sie mit großer Beute und vielen Gefangenen in ihre Heimath zurückkehr
ten. Im Januar 1329 schloß der Ordcnsmeister Eberhard von Mon
heim Riga ein. Vergebens suchte die Stadt auswärtige Hülfe. Nach 
dreizehnmonatlicher Belagerung mußte sie sich am 18. März 1330 aus 
Mangel an Lebensmitteln 48 ergeben. Nachdem sie den Siegern zu ihrer 
Sicherheit durch den „nackenden Brief" vom 23. März zwei feste 
Thürme, unter andern den Sandthurm und den heil. Geistthurm einge
räumt und die Rathshcrrn im Ordenslager am Mühlgraben sämmtliche 
Privilegien und Freiheiten dem Meister zu Füßen gelegt hatten, mußte 
sie am 30. März einen sogenannten Sühnebrief ausstellen, in welchem 
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sie unter Bereuung des Vorgcfallenen dem Orden Treue schwor und ge
gen jeden Feind, mit Vorbehalt der Rechte des Erzbischofs und dessen 
Kirche, Hülfe zu leisten versprach, dem Orden den ^tadttheil des heil. 
Geistes, wo das jetzige Schloß steht, und Ländereien vor der Jakobspforte 
zur Errichtung eines neuen Schlosses, so wie den Fischzelmten, als Ersatz 
für das zerstörte Schloß Jürgenshof abtrat und eine jährliche Abgabe 
von hundert Mark und die halben Gerichtsgebühren versprach. Die 

Grundstücke des Ordens im Stadtbezirke sollten künftig von städtischen 
Abgaben frei sein, nicht aber die unadligen Bewohner derselben. Die 

S Bürger und ncugcwählten Rathsherrn sollten dem Orden Treue schworen 
und ein Ordensbruder im Rathe und Gerichte mitsitzen. Dem Meister 
sollte die Stadt, wenn er in den Krieg zog, oder Feinde ins Land ein
brachen, nach ihrem Vermögen und seinem Willen Heeresfolge leisten, 
dem Landmarschall aber nur dreißig Reisige stellen. Für die im Kriege 
Erschlagenen sollten fünf Vicarien je zu sechs Mark Rigisch gestiftet 

werden.
Durch einen Raum von dreißig Faden abgerissener Stadtmauern zog 

Monheim als Sieger ein und ertheilte der Stadt am 15. August den ei
gentlichen Sühne- oder Versöbnungöbrief, durch welchen er die Privile
gien, Freiheiten und Rechte der Stadt zu beobachten versprach, insofern 
sie den neuen zwischen dem Orden und der Stadt abgeschlossenen Verträ
gen nicht widersprächen, und der Stadt ihre Gärten, die Viehweide, meh
rere andere Landstücke und das Fischercirecht in den Ordcnsgewässern zu
rückgab; auch sollten Ordensleute, die in der Stadt sich eines Vergehens 
schuldig machten, nach Stadtrecht gerichtet werden, und in Abwesenheit des, 

Ordensvogts die Urtheile des Stadtvogts volle Krast haben, ausgenom

men in Criminalsachen 49.
Riga hatte nun seine Unabhängigkeit vom Orden eingebüßt. Erzbi

schof Friedrich kam nicht mehr hin, sondern hielt sich bis an sein Ende 
im Jahre 1340 am päpstlichen Hofe auf und seine beiden Nachfolger 

verlegten ihren Sitz nach Kokenhusen. Die günstigen Bedingungen des 
Versöhnungsbriefs verdankte vielleicht die Stadt einem päpstlichen Briefe 

vom 7. Mai 13305", in welchem Johann der XXII. die Aufhebung der 
Belagerung verlangt und den Orden nach Nom citirt hatte, um seine 

Eremtionsprivilegien vorzuweisen, auch sollte er dem Erzbst chose und Ka
pitel ihre Besitzungen hcrausgebcn. Erzbischof und Orden processircen 
nun beim päpstlichen Hofe, welcher den Verlust des Erzbstchofs abschätzen 
ließ und beiden Theilen eine Frist zur Ausführung ihrer Ansprüche auf 

die Stadt Riga setzte^', wogegen der Orden im Jahre 1332 eine kaiser

liche Bestätigung des Sühnebriefs erlangte62. Nachdem die Prioren des 
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Predigerordens in Preußen sich für den Orden beim Papste verwandt 
hatten, auf seine Verdienste in Bekämpfung der Ungläubigen hinweisend 63, 

und der livländische Orden dem Rigaschen Kapitel seine Besitzungen re- 
ftituirt und darüber von demselben eine Bescheinigung erhalten hatte ", 
erfolgte am 30. April 1336 eine päpstliche Entscheidung, welche sich in
dessen darauf beschränkte, die Restitution sämmtlicher erzbischöflichen Be
sitzungen von neuem anzuordnen. Die sofortige Erfüllung derselben wurde 
dem Orden durch den Bischof von Dorpat als päpstlichen Erecutor unter 

Androhung des Bannes vorgeschrieben55. Dieselbe erfolgte auch wirk
lich 56, doch blieb wenigstens Riga in den Händen des Ordens. Der
selbe ließ auch andere Bisthümer seine Uebermacht fühlen. So wollte im 
Jahre 1335 der Hochmeister das Bisthum Kurland visitircn lassen, wo

gegen der Bischof mit Recht proteftirte57.
Daß die Verhältnisse des Ordens zum Rigaschen Domkapitel sich 

freundlicher gestalteten, rührte daher, daß das Kapitel, dessen Macht in 
Folge bedeutender Schenkungen der frühern Bischöfe sehr gestiegen war 58, 
sich in sehr unfreundliche Beziehungen zu den seit der Butte vom 19. 
December 1300 immer von Rom aus ernannten Erzbischöfen befand. 
Seitdem die Domkirche, die ursprünglich außerhalb der Stadt angelegt 

war, nebst den nahgelegenen Häusern der Domherrn und dem Bischofs
hofe in die Ringmauer gezogen worden, hatte die Stadt die Schließung 
aller Pforten, Fenster und Oeffnungen des Stifts nach der Dünaseite zu 
ihrer Sicherung für nöthig befunden und zu diesem Zwecke am 16. Au

gust 1311 einen erzbischöflichen Befehl ausgewirkt". Zwar erlangte die 
Geistlichkeit nach zwei Jahren die Wiedereröffnung jener Ausgänge, unter 
der Bedingung, sie in Kriegszeiten wieder zu schließen 60, errichtete aber 
dennoch mit dem Orden „zum Schutze des zwischen Russen und 
Litthauern neugepflanzten orthodoren Glaubens" am 23. April 
1316 ein Schutzbündniß", gegen welches der Papst wiederholt (m den 
Jahren 1317 und 1324), doch vergeblich mit dem Bann drohte62 Im 
Iabre 1326 ließ die Stadt, der Abmachung vom Jahre 1313 entgegen, 
die Stiftspforte vermauern; bei Nacht ließen aber die Stiftsherren die 
Mauersteine wieder wegnehmen, worauf nach langen Verhandlungen am 
1. April schiedsrichterlich dahin entschieden wurde, daß der Schlüssel zu 
einer kleinen innerhalb des großen Stiftsthors angebrachten Pforte den 
Domherren übergeben, in Kriegszeiten aber der Stadt wieder eingehändigt 
werden sollte, sobald die Predigermönche und Minoriten auch ihre Schlüssel 
abgeben würden. Die verbaute Hauspforte sollte zwar geöffnet und ihre 
Schlüssel dem Kapitel ehrfurchtsvoll vom Rathe, dann aber sofort diesem wie

der vom Kapitel übergeben werden und in den Händen des Raths bleiben 63.
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Um seine Herrschaft über Riga zu sichern und dasselbe immer mehr 
der des Erzbischofs zu entfremden, fand sich der Orden bewogen, im Jahre 
1343 den Rath zu fragen, welche Rechte den Erzbischöfen über Riga zu
ständen, worauf derselbe erwiederte, die Stadt sei dem Erzbischöfe in 
geistlichen Dingen unterworfen, stelle ihm, wenn er im Lande sei, den 
Stadtvogt zur Bestätigung vor, und auf die Münze dürfe der Erzbischof 
sein Zeichen setzen lassen 64. Welche Folgen diese Erklärung gehabt, ist 
nicht bekannt, indessen erließ der Ordensmeister Goswin von Herike 
am 1. Mai 1348 der Stadt gegen Abtretung eines Hauses und einiger 
Ländereien die jährliche Abgabe von hundert Mark und gab im Jahre 
1353 die an den Orden verpfändeten Gildstuben zurück 65. So war also 
für den erzbischöflichen Stuhl der Verlust dieser wichtigen Stadt zum End
resultate seiner blutigen Fehden mit dem Orden geworden. Das geistliche und 
das päpstliche Ansehen war in Livland, wie überhaupt in der ganzen ka
tholischen Welt, in Folge der Sittenlosigkeit der Geistlichen, der Verderbt
heit und Feilheit des päpstlichen Hofs, des ärgerlichen Schismas sich ge

genseitig verfluchender Päpste, der Abhängigkeit der in Avignon residiren- 
den von Frankreich, des Sieges Philipps des Schönen über Bonifa
tius VIII. und endlich des, jede weltliche Obergewalt des Papstes über 
das deutsche Reich bestreitenden und die Befolgung päpstlicher Decrete 
verbietenden Beschlusses der deutschen Kurfürsten zu Rensa vom 15. Juli 

1338, bedeutend gesunken, was auch schon aus dem geringen Gehorsam 
ersichtlich ist, den der Deutschorden in Livland den päpstlichen Befehlen 

leistete.

Kapitel IV.

Innere Verhältnisse Esthlands, ältestes Ritter- nnd Stadtrecht.

Von dem traurigen und einförmigen Gemälde blutiger Kriegszüge 
und innerer Fehden, welches wir möglichst abzukürzen gesucht haben, wen
den wir uns zu der Entwickelung des socialen Lebens, namentlich der po
litischen und der Rechtsinstitute und des Handels, auf welche sich von je
her die ganze Thätigkeit der Ostseeanwohner geworfen hat, während 
Künste und Wissenschaften einen weniger gedeihlichen Boden fanden 66.

In Esthland, welches weder von äußeren Feinden, noch von innern 
Streitigkeiten heimgesucht war, den gefährlichen Bauernaufruhr gegen 
Ende dieses Zeitraums abgerechnet, und dessen kriegerischer Adel seine 
Kampflust nur dadurch befriedigte, daß er mit den ihm durch gemeinsame 
deutsche Abkunft verwandten Ordensrittern gegen Litthauer und Russen 
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zog, beschäftigte sich die dänische Regierung meist mit innern Einrichtun
gen. Vorzugsweise suchte sie die Kirche, das einzige Bildungsmittel der 
damaligen Zeit, sowohl den heidnischen Eingebornen, als den kriegerischen 
deutschen Vasallen gegenüber, fester zu begründen. Das von der Krone 
gestiftete und dotirte Biöthum Reval blieb auch von derselben abhängig. 
Schon Waldemar II. befahl am 14. Juli 1240 allen seinen Lehnsleuten 
in Esth- und Wirland, dem Bischöfe von Reval den Zehnten von den 
von ihnen eingenommenen Zehnten zu bezahlen. In demselben Jahre 
(14. September) bewidmete er die Revalsche Domkirche mit achtzig Haken 
in Harrien und vierzig in Wirland und ernannte zugleich als Patron der 
Kirche den Torchill zum Bischof, dem der Erzbischof von Lund die kano
nische Bestätigung ertheilte87. Wirland, das im Jahre 1220 einen eig
nen Bischof, Oftradus, erhalten hatte, ward wohl nach dessen Tode dem 
Bischöfe von Reval unterworfen. Der letztere, in kirchlicher Hinsicht dem 
Erzbischöfe von Lund untergeordnet, hatte auf dem dänischen Reichstage, 
gleich den dortigen Bischöfen, Sitz und Stimme. Bischof Johann erschien 
z. B. im Jahre 1284 auf dem Herrentage zu Nvborg, Bischof Heinrich 
auf den Reichstagen in den Jahren 1299 und 130068. Doch konnte ihr 
Einfluß nicht bedeutend sein. Sie hielten sich daher von den politischen 

Parteiungen fern, wofür ihnen bisweilen die Nolle der Vermittler zufiel. 
So war Bischof Heinrich Vermittler in der Streitigkeit König Erichs Mcn- 
ved mit dem Erzbischöfe Johannes Grand von Lund (um das I. 129 9 69). 
Die der Revaler Kirche geschenkten Güter waren nicht bedeutend genug, 
um den Bischöfen eine andere Stellung zu geben als die, die ihnen eigent

lich gebührte, nämlich die, geistliche Oberhirten in ihrer Diöcese zu sein, 
ohne nach politischer Unabhängigkeit, oder gar nach Herrschaft streben zu 
können, was ihnen auch weder die dänischen Hauptleute, noch die zahlreichen 
esthnischen Kronvasallcn gestattet hätten. Eigene Vasallen hatten sie nicht.

Der tapfere und unternehmende Waldemar starb am 28. März 1241. 
Mit ihm ging Dänemarks Größe unter, und blutige Streitigkeiten der 
Krone mit geistlichen und weltlichen Vasallen brachen aus 70, welche die 
Könige, die häufig darin den Kürzern zogen und von denen die meisten 
in Schlachten umkamen oder ermordet wurden, wohl vermögen konnten, 
sich wenigstens den ruhigen Besitz von Esthland durch Gunstbezcugungen 
zu sichern. Waldemars Sohn Erich IV. befahl im Jahre 1242, aus 
Kron- und Lehngütern dem Bischöfe von Reval von je 20 Haken zwei 
Schiffpfund (Talenta ponderata) Korn, halb Roggen halb Gerste, zu 

entrichten7'. Im Jahre 1249 erhandelte er von seinen deutschen Lehns
leuten mehrere Dörfer, die er dem schwedischen Kloster Kudwal, unter 
Vorbehalt des gewöhnlichen Zinses und der Heeresfolge schenkte, was 
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später vom Könige Erich Glipping bestätigt wurde71, belehnte auch 
die Revalsche Kirche wiederum mit vierzehn Haken Landes 73 und bestä
tigte die größere Schenkung seines Vaters 74. Auch soll er den Bau des 
Cistercienser-Nonnenklostcrs zu St. Michael bei Reval in demselben Jahre 
angefangen haben 75, und errichtete in dieser Stadt das schöne Kathari

nenkloster der Predigcrmönche (des Dominikanerordens) mit einer großen 
Kirche. Die Einführung des Pflugschosses erbitterte aber seine dänischen 
Unterthanen, und im Jahre 1250 ward er auf Befehl seines Bruders, 
Herzog Abel, mit Ketten beladen und dann von einem seiner Vertrauten 
ermordet. Abel folgte ihm in der Regierung. Sein Gewissen zu beru
higen, oder sich Freunde zu erwerben, bestätigte Abel durch neue Urkunden 
die Abtretung Oesels und der Wick an den dortigen Bischof und die Jer- 
wens, Allenpois, Nurmegundes, Moches und Waigelcs an den Orden 7". 
Die bei der Mündigwerdung ihres Sohnes, König Erich Glippings, 
im Jahre 1266 zur Herriu von Esthland erklärte Königin Margaretha 
verlieh in den Jahren 1266 und 12ß7 dem Revaler Cistercienser-Nonnen- 
kloster ein Grundstück und die Olaikirche77, überließ zehn Jahre später 
dem Revalschen Domkapitel das Recht der Bischofswahl und den Genuß 
der Kirchengüter in Gemeinschaft mit dem Bischöfe, befreite die letzteren 
auch von allen Landesleistungen. Einen Streit zwischen dem Bischöfe und 
dem Adel entschied ein von ihnen, am 28. December 1280 geschlossener 

und vom Könige Erich Ghpping, einem übrigens den Geistlichen wenig 
geneigten Fürsten, und den schwedischen Prälaten am 17. Juli 1281 be
stätigter Vertrag dahin, daß der Kirchcnzehnte wie bisher zwei Külmet 
Korn vom Haken betragen und der Adel außerdem zur Ablösung des 

Zehntens von neuangelegten Hoflagen (allodia) und von den von den 
Bauern erlegten Zehnten, sechzig Haken Landes, die er zu diesem Behufe 
kaufte, nämlich Vätele und Koddial (jetzt Weädla und Koddila) der 
Kirche abtreten sollte7**; Erich Glipping so wie sein Sohn Erich VI. 
Menved bestätigten zwar (in den Jahren 1283 und 1289) das dem 

Kapitel schon von der Königin Margarethe am 21. August 1277 verlie
hene Wahlrecht eines Bischofs, nachdem schon Papst Urban IV. vor 
mehreren Jahren gegen das Patronat der Krone protestirt hatte. Erich V. 
erkannte auch die Steuerfreiheit der Kirchengüter an; allein dieser Versuch 
des Kapitels, zu einer größern Unabhängigkeit von der Krone zu gelangen, 
hatte bald ein Ende. Schon bei der nächsten Erledigung des Bischofs

stuhles, im Jahre 1294, gab es sein Wahlrecht auf und erklärte, daß von 
jeher dem Könige das Präsentationsrccht des Bischofs in seinem und des 
Kapitels Namen gebühre79. Umsomehr konnten die Könige darauf be

dacht sein, die Rechte des Bischofs dem Adel gegenüber in Beziehung 
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auf seine Einkünfte zu sichern. Am 17. September 1314 wurde dem Adel 
eingeschärft, den Zehnten nach altem vollen Maße zu entrichten 80. Im 
Jahre 1307 erlaubte Erich VI. den Nonnen des Cistercienscr-Michaelis- 
klostcrs zu Reval, (die schon auf Betrieb seines Vorgängers von Papst 

Martin IV. in seinen unmittelbaren Schutz genommen und von jeder 
Visitation, Abgabe und Inspection befreit waren,) ihre Güter nach Ge
fallen zu verkaufen und zu vertauschen8' und dreißig Haken Landes zu 
kaufen (tnt I. 1307), mit Ausnahme der vollständigen Güter eines 
Vasallen oder der an den König heimfallenden82, wofür sie auch von 
allen den Vasallen obliegenden Lasten frei sein sollten. Später bestätigte 
er ihnen einen Kauf von sechzig Haken Landes 83. Er übergab sie dem 
Schutze seiner Beamten und setzte die Buße für Tödtung eines der Con

ventsglieder der für den Mord eines königlichen Vasallen, das Wehrgeld 
eines Klosterdicncrs dem eines Deutschen gleich 84. Dem Abte und Con
vente zu Stolpe erlaubte derselbe König, ein Cistercienser-Kloster zu Pa- 
dis von Stein aufzuführen, und verlieh ihm dazu ein Gut, doch unter der 
Bedingung, daß das Kloster mit seinen Besitzungen dem Fürstenthum 
Esthland zufallen solle, wenn es demselben irgendwie Eintrag thun 
würde85. Das Kloster war dem Bischof von Reval untergeordnet, wie 
man wenigstens aus dem Eide schließen durfte, den der Abt demselben zu 
leisten hatte 86. Die erste auf Schulen sich beziehende Verordnung ist vom
3. Januar 1319. In ihr befahl König Erich VI. Menvcd zu Reval, 
die Kinder nur zur Domschule zu schicken87, welche also damals schon 

vorhanden gewesen sein muß und nicht erst um diese Zeit vom König ge
stiftet sein kann, wie Gadebusch meint.

Esthland war von zahlreichen königlichen Vasallen meist deutschen 
Ursprungs bewohnt, die die Könige durch neue Belehnungen noch ver
mehrten. So soll im Jahre 1318 König Erich Menvcd nicht weniger 
als acht und vierzig Familien, unter ihnen die von Dolen, von Lüding
hausen, von Lode, Rosen, Orgis, Farensbach, von Wrangel, Byscowit 
(Burhöwden), Hahn, Prehn, von Oertzen und Berkhahn (letztere vier 
aus Mecklenburg), mit Gütern belehnt haben 88. Nachdem König Chri
stoph I. im Jahre 1251 durch einen besonderen Erlaß den Vasallen den 
Erbbesitz ihrer Lehne zugesagt hatte89, ward eine schriftliche Aufzeichnung 
der herkömmlichen Lehnsrechte nothwendig und auf Befehl Königs Erich VI. 
Menved im Jahre 1315 vollzogen. Dies ist das sogenannte Walde- 
mar-Erichsche Lehnrecht, das Waldemarsche genannt, weil nach der 
Vorrede zu demselben, es bis zu König Waldemar II. hinaufreicht. Dies 

ist natürlich nur von seinen Hauptgrundsätzen zu verstehen, nach welchen 
allerdings wohl schon Waldemar bei den ersten Güterverleihungen sich 
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gerichtet haben mag, denn es ist undenkbar, daß ein Rechtsbuch von die
ser Ausdehnung ungeschrieben eristirt habe, und die Vorrede sagt aus
drücklich, daß die erste schriftliche Aufzeichnung unter König Menved er

folgte. Daß sich ein esthländisches Gewohnheitsrecht schon gebildet hatte, 
sieht man aus einem Rescripte des Königs Erich Menved vom 13. Au
gust 1314, durch welches er den vom ehemaligen königlichen Hauptmann 
Ago Sareson seiner Güter beraubten Christian Scharenberg wieder in 
Besitz derselben zu setzen und darin zu schützen befiehlt, bis daß sie ihm 
etwa nach den Gesetzen Esthlands wieder abgesprochen würden ®°. 
Seinem Inhalte nach ist dies Rechtsbuch keineswegs dänisch, sondern 
rein germanisch und namentlich dem, obwohl viel kürzern und weniger 
ausgebildeten Hildesheimschen Dienstrechte, mit dessen Eingänge es beinah 
wörtlich übereinstimmt9 *, nahe verwandt. So weiß z. B. das Walde- 
mar-Erichsche Lehnrecht nichts von der in Dänemark seit den ältesten 
Zeiten hergebrachten partikulären Gütergemeinschaft der Ehegatten, noch 
von der doppelten Erbportion der mit Töchtern concurrirenden Söhne•*. 
Vielmehr erscheinen in diesem Rechtsbuche die norddeutsche Morgengabe, 

das Heergewette, das Gnadcnjahr der Wittwe und andere deutsche Rechts
institute, die in Dänemark nicht vorkommen. Dies erklärt sich leicht dar
aus, daß, wie oben bemerkt worden ist, die dänischen Vasallen in Esthland 
beinah lauter Deutsche waren. Die Vorrede des Rechtsbuchs bezeugt auch 

die Uebereinstimmung desselben mit den in den Stiftern und Ordenslan

den gebräuchlichen Rechten; die dortigen, wie wir sehen werden, etwas 
später verfaßten, Rechtsbücher sind wörtlich aus dem Erichschen geschöpft. 
Das vorerwähnte Hildesheimsche Dienstrecht ist vielleicht etwas älter, als 

das esthländische, denn statt des Beweises durch Zeugen kennt es nur den 
durch Eid. Die älteste auf uns gekommene Handschrift des esthländischen 
Rechtsbuchs ist die von der esthländischen Ritterschaft im Jahre 1546 
veranstaltete und in das sogenannte rothe Privilegienbuch aufgenommene 
Abschrift. Außerdem haben sich noch eilf jüngere Abschriften und mehrere 
alte Drucke vorgefunden, die Paucker zu seiner Ausgabe benutzt hat".

Der wesentliche Inhalt desselben ist folgender94: Bei jeder Thron- 
veränderung und nach der Krönung des neuen Königs waren die Lehns
leute binnen drei Jahren verpflichtet, nach Dänemark hinüberzufahren, 

dem Könige zu huldigen und von ihm ihr Lehn mit allen Nutzungen, 
Zehnten, Zinsen, dem Gerichte an Hals und Hand und der Gerechtigkeit 
in Dörfern und Feldern, in Wäldern und Gewässern, zu empfangen, so 
weit sich die Mark des Guts erstreckte Daß bei Thronveränderungen 
dieser in Deutschland allgemein verbreitete96 Gebrauch befolgt wurde, geht 

unter andern aus der Bestätigung der ritterschaftlichen Privilegien durch 
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Christoph IL tnt Jahre 1321 hervor97. Außerdem waren sie zur Lan- 
desvertheidigung auf eignen Kosten verpflichtet, auch Kriegsschäden muß
ten sie selbst tragen und aus etwaniger Gefangenschaft sich auf eigene 
Kosten lösen ", Nach dem Tode eines Lehnsmanns sollte der mündige 
Sohn binnen eines Jahres und sechs Wochen hinüberfahren und sein Lehn 
bei Verlust desselben empfangen", er beweise denn ächte Noth, die ihn 
daran verhindert habe 10°. Nicht abgetheilte Brüder erbten das Gut zu
sammen und zwar einer von dem andern Selbst nach geschehener Thei
lung konnte aber der König Brüdern oder Brüderkindern die Gesammt- 
hand ihres Gutes verleihen. Dies war eine bedeutende Erweiterung der Ge- 
sammthand des sächsischen Rechts, nach welchem die Gesammthandbefitzer nur 
dann von einander erbten, wenn sie das Gut ungetheilt besaßen 2. Starb 
dann einer von den Gesammtbefitzern kinderlos, so fiel nach dem esthlän- 
dischen Lehnrechte sein Antheil an diejenigen, die die gesammte Hand 
daran hatten. Sie waren dann auch verpflichtet, seine Schulden zu be
zahlen, so weit der angefallene Antheil reichtet Seine Wittwe und Töch
ter bekamen nur den Nießbrauch am Gute (die Leibzncht), jene wenn 
sie kinderlos war, ihre Morgengabe, d. h. die vom Manne ihr bestimmte 
Wiedergabe für die Mitgift ohne Leibzucht am @ute4. Gesammthandbe- 

fitzer hatten beim Verkaufe ein Vorkaufsrecht5. Das Recht der gesamm- 
ten Hand, so wie überhaupt jede Belehnung konnte der Lehnsmann dem 
Könige gegenüber mit zwei Zeugen beweisen °, nach dem Hildesheim- 
schen, also wohl etwas ältern Dienstrechte, mit seinem Eide.

Diese Bestimmungen und namentlich das Institut der Gesammthand, 
durch welches das Erbrecht ausgedehnt und der Rückfall der Lehngüter 
an den Lehnsherrn erschwert wurden, mußten die Macht des Adels ver
mehren und gingen auch bald auf Livland über. In diesen Bestimmun
gen sehen wir das moderne und alttömische Princip des freien Privat
besitzes schon gegen den Lehnsverband, die damals verbreitetste Gestalt 
des germanischen genossenschaftlichen Princips, ankämpfen, allein noch 
nicht selbstständig, sondern in der Hülle einer andern Form dieses Prin
cips, der Gesammthand. Dem Begriffe kriegerischer Lehnsfolge gemäß, 
erbten die Güter nicht auf die Töchter, denn sie hatten daran immer 

nur die Leibzucht7, wohl aber auf die Söhne. Vcrheiratheten diese 
ihre Schwestern nicht, so erhielten die Schwestern zwar mit ihren Brü
dern gleiche Theile, allein nur auf Lebenszeit^. Indessen verlieh schon 
im Jahre 1329 König Christoph den Töchtern ein Erbrecht in den väter
lichen Gütern, jedoch nur auf ihre Lebenszeit; nach ihrem Tode fielen 
die Güter an die Krone zurück9. Von einem Erbrechte der Enkel und 
überhaupt entfernterer Verwandte ist gar nicht die Rede; waren keine
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Söhne oder Gesammthandsverwandte vorhanden, so fiel das Gut an 
den Lehnsherrn zurück, der die Tochter ausstatten mußte. Der Vater 
erbte vom Sohne, was er ihm gegeben hatte10, denn so konnte der Lehns
herr nichts verlieren. Die Mutter hatte kein Lehngut zu vergeben und 
konnte also auch keins erben.

Von der Vormundschaft wegen Altersschwäche, die im sächfischen 
Landrechte Buch 1. Art. 42. und anderswo vorkommt, ist in unserm 
Rechtsbuche nicht die Rede. Unmündige Kinder erhielten nach ihres 
Vaters Tode dessen nächsten Verwandten (Schwertmagen) zum Vormund, 
desgleichen auch die Wittwe1 \ Dieser mußte ein Mann des Königs 
sein; in Ermangelung eines solchen, war der König Vormund'2. Hat
ten die Söhne das Alter von zwölf Jahren erreicht, so hatten sic ihr 
Gut zu empfangen und dem Könige zu huldigen; durften sich auch nach 
Belieben irgend einen Lehnsmann zum Vormund wählen 13. Der Vor
mund durfte ohne Zustimmung seiner Mündel ihr Gut nicht veräußern 
oder verpfänden; war aber Solches während ihrer Minderjährigkeit ge

schehen, so durften sie cs widerrufen und hatten dazu ein Jahr und sechs 
Wochen vom Anfänge ihrer Mündigkeit an Zeit 14.

Eine Wittwe, die mit ihren Kindern im Gute wohnen blieb, dem
selben vorstand und von ihm den Dienst leistete, brauchte keinen Vormund 
zu nehmen, so lange sie unverehlicht blieb behielt auch die ihr ge
gebene Morgengabe, wenn sie dieselbe durch Zeugniß zweier tadelloser 
Männer beweisen konnte l6.

Die kinderlose Wittwe durfte ein Jahr und sechs Wochen im Besitze 
des Gutes bleiben; dann wurde ibr die vom Manne ausgesetzte Mor
gengabe 17. Bestand diese in Geld, so durfte sie frei über
sie verfügen; bestand sie in liegenden Gütern, dann nur über so viel 
als ihre Mitgift betragen hattelö. Das Gut selbst »fiel an die Erben 
des Mannes 19 (unabgctheilte Brüder oder Vettern in samender Hand), so 
daß also die Morgengabe die Leibzucht am Gute zu ersetzen hatte. Nach 
ihrem Tode fiel auch die Morgengabe an die Erben ihres Mannes 2u. 
Die beerbte Wittwe aber blieb, auch wenn sic ihre Kinder aus derselben 
Ehe vor dem Ableben des Mannes verloren hatte, im lebenslänglichen 
Besitze des Gutes, allein ihre Morgengabe erlosch2'. Sie erhielt auch 
(bei etwaniger Theilung) Sohnesthcil an demselben, aus welchem sie 
einen verhältnißmäßigen Theil der Schulden ihres Gatten bezahlen mußte, 
ohne ihn jedoch anders, als an ihre Kinder vererben zu dürfen22. Alle 
fahrende Habe des Mannes erbte seine Frau, mit Ausschluß der Kinder. 
Zu derselben wurden aber weder Zinsen, Zehnten und was erd- und na
gelfest war, noch das Heergewette gerechnet, d. h. des Verstorbenen be- 
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stes Pferd, nebst Waffen, Sattel und Zaum und zwei Knechtspferden, 
wenn sie in natura vorhanden waren 2'. Dies allein erbte, wenn keine 
Söhne vorhanden waren, der nächste Schwertmagc24, in Ermangelung 
eines solchen aber der König25. Hatte jemand mehrere Frauen gehabt, 

so standen sich diese (und ihre Kinder nach dem erklärenden Zusätze der 
livländischen Ritterrechte) an Rechten gleich26. Starb hingegen die 
Frau vor ihrem Manne kinderlos, so vererbte sie ihrer Mutter ihre ins 
Haus mitgebrachten Kleinodien und ihr Jngedömde (nach einigen Hand
schriften und dem Wiek-Oeselschen R. R. ihr Eigenthum, vielleicht die 
sächsische Gerade, das Geräthe2^), ausgenommen dasjenige, worüber 

sie zu ihrer Seele Heil verfügt hatte28.
Bei Theilungen unter zwei Brüdern machte der älteste (der auch 

das Heergewette behielt) die Theile und der jüngste wählte, waren meh
rere Brüder vorhanden, so wurde gelost'". Theilte sich die Mutter mit 
ihrem Sohne oder die Schwester mit dem Bruder, so fielen ihre Theile 
nach ihrem Tode an den Sohn, resp. Bruder zurück, nicht aber um
gekehrt 30, denn Mutter und Schwester hatten an ihren Theilen nur den 
lebenslänglichen Nießbrauch. Die unverheirathete Tochter beerbte ihren 
Vater, die unverheirathete und unabgetheilte Schwester ihren Bruder3^ 
Die vaterlose Jungfrau durfte nämlich, wenn sie sechszehn Jahr alt ge
worden, sich einen Vormund wählen und einen Sohnestheil aus dem 
Nachlasse von ihren Brüdern oder Vettern (in samender Hand) fordern, 
der nach ihrem Tode an diese, oder waren keine Erben vorhanden, an 

den König zurücksiel32.
Starb ein Lehnsmann ohne rechte (d. h. lehnsfähige männliche) Er

ben, so erbte die Mannschaft an den König, mit Ausschluß der Töch
ter, Schwestern, Wittwe oder Mutter des Verstorbenen33. Die oben 
angeführte Leibzucht der Wittwe und der weiblichen Verwandten be
schränkte sich also auf den Fruchtgenuß; starben sie erblos, so fiel das 
Gut an den König 34. Damit unbeerbte Lehnsleute ihre Güter oder we
nigstens deren Werth bei ihrem Ableben der Krone nicht entzögen, hatte 
im Jahre 1313 der König verordnet, daß der für solche Güter gelöste 
Kauf- oder Pfandschilling nach dem Tode des Veräußerers der Krone zu
fallen solle, wenn derselbe gestorben war ohne ein anderes Gut dafür zu kaufen.

Das Veräußerungsrecht der Lehngüter war natürlich durch den Lehns- 

verband und das Princip der Familieneinheit sehr beschränkt. Mann 
oder Frau, die erblos waren, durften ihr Gut weder veräußern, noch 
versetzen ohne des Lehnsherrn Genehmigung, ausgenommen um Schulden 
zu bezahlen, wenn Solches durch Zeugen erwiesen wurde. Hatten sie 
aber Erben, so mußte die Zustimmung derselben eingeholt werden38.
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Dieses Rechts gingen die Erben verlustig, wenn sie nicht binnen Jahr und 
Tag nach erlangter Mündigkeit der Veräußerung widersprachen 36. Wohler

worbene Güter durften ohne Zustimmung der Erben veräußert werden 37. 
Der Verkäufer oder Verpfänder hatte dem Käufer während Jahr und 

Tag die Gewähr gegen jegliche Ansprache, außer dem ctwanigen Ein
sprüche der Erben zu leisten 3». Wer keine Erben hatte, durfte sein Gut 
auch weiter verlehnen, im Fall der Afterlehnsmann stark genug war, um 

noch ohne Hülfe zu reiten und zu gehen 39.
Nach Regelung des Güterwcsens und der Erbfolge beschäftigt sich 

das Rechtsbuch mit dem Proceßverfahren. Die oberste Gerichtsbarkeit 
im Lande übten der königliche Hauptmann und der vom Könige gesetzte 
Rath (das spätere Landraths-Collegium), an welchen vom Richter erster 
Instanz appellirt werden durfte40. Die Gerichtsbarkeit dieses Raths 
wurde noch durch den Erlaß König Christophs vom Jahre 1329 bestä
tigt und den königlichen Hauptleuten verboten in' dieselbe einzugrcifen 4’. 
Wurde ein Lehnsmann vom Hauptmann um Lehngut verklagt, so hatte 

er sich binnen sechs Wochen zu verantworten, konnte aber auch die Sache 
an den König bringen und genoß dann Jahr und Tag Zeit, nach Däne
mark herüber zu fahren. Antwortete er aber nicht, so wurde ihm, wenn 
er im Lande sich befand, ein dreimaliger vierzehntägiger Termin gesetzt; 
befand er sich im Auslande, so war jeder Termin von sechs Wochen. 

Auch dann konnte er die Sache an den König bringen4'4; wegen anderer 
Klagen, die nicht Lehngut betrafen, mußte man sich vor dem Haupt
mann verantworten 43. Termine mußten dem Beklagten in seinem Hause, 
und befand er sich außer Landes, in seinem Gute angezeigt werden. 
Wer zum Termine nicht erschien, unterlag der dreifachen Buße von 
sechszig Schilling, er beweise denn ächte Noth, die ihn verhindert habe 
und bezeuge Solches mit seinem Eide. Demjenigen, dem von Seiten 
seines Oberherrn oder seiner Feinde Gefahren drohten, mußte ein siche
res Geleit zur Hin- und Rückreise ertheilt werden 44. Wer nicht erschien, 

dessen Gut wurde unter Sequester gelegt, und was er sich aus demselben 
zueignete, wurde als ein Raub angesehen46; durch sein Erscheinen hörte 
das Sequester von Rechtswegen auf46. Behauptete der Geladene, nicht 
auf gesetzliche Weise befristet worden zu sein, so hatte der königliche 

Hauptmann oder Richter durch das Zeugniß zweier Lehnsmänner daS 
Gegentheil zu beweisen47. Beschwor hingegen der Beklagte, daß er die 
nöthigen Ladungen nicht erhalten habe (die Wahrzeichen, wie das Rechts
buch sagt), so bezahlte er die Buße nur für so viel Ladungen, als ihm 

wirklich zugekommen waren4». Dieselben Regeln wurden in Processen 
zwischen Lehnsmannen beobachtet". War die Buße bis Sonnenunter-

Bd. I. Lief. 2. 14 
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gang nicht bezahlt, so stieg sie den nächsten Tag aufs Doppelte, am fol
genden aufs Vierfache und am dritten aufs Achtfache, aber nicht hoher. 
Dann wurde ein Termin von drei mal vierzehn Tagen gesetzt und nach 
Ablauf desselben der säumige Zahler gepfändet 50. Nach einigen Urkun
den scheinen Pfandschuldner sich bisweilen verpflichtet zu haben, im Nicht
zahlungsfalle, sich dem Gläubiger persönlich zu stellen; z. B. in Reval 
einzureiten und die Stadt nicht vor geschehener Bezahlung zu verlassen51. 
In Betreff des Strafprocesses hatte schon Erich V. im Jahre 1280 die 
wohlthätige Bestimmung erlassen, daß Niemand verhaftet werden sollte, 
der nicht eines schweren Verbrechens überwiesen oder geständig, oder auf 
Handhafter That ertappt worden war. Nach der Einigung vom 26. März 
1306 sollte der eines schweren Verbrechens wegen Angeklagte, den der 
Mannrichter nicht überführen konnte, vor den Landesrath gestellt werden, 
und wenn dieser ihn bei seinem Eide für schuldig erklärte, so hatte er 
sowohl den König als den Ankläger seines Verbrechens wegen zufrieden 
zu stellen. War der Angeschuldigte ein Esthe und die Klage ward vom 
Ankläger beschworen, so konnte sich jener nur durch die Eisenprobe recht
fertigen. Auf das Finden eines ungerechten Urtheils stand, wie im hil- 

desheimschen Dienstrechte, eine Geldstrafe von einem Pfund (von zwan
zig Schilling) lübischer Münze (d. h. etwa 6*/e Nbl. S.), welche 
Münze bis zur Hälfte des 14. Jahrhunderts in den Ostseelanden gegol
ten hat6a. Wer aber ein gerechtes Urtheil angriff, unterlag einer Buße 
von zwei Pfund. Den Inhalt der von ihm gepflogenen Verhandlung 

konnte der Richter jeder Zeit durch das beschworne Zeugniß zweier Ding
männer (Beisitzer) beweisen 53. War eine Klage vor Gericht gekommen, 
so durfte sie ohne Genehmigung des Richters nicht verglichen werden. 
So lange der Sohn noch kein Lehn von seinem Oberlehnsherrn erhalten 
hatte, war der Vater sein Richter; desgleichen war der ältere Bruder 
der Richter der jüngern, so lange die. letzteren zum Waffendienste noch 
untauglich und sie in ungetheiltem Besitze waren.

Im Ganzen beurkundet das Waldemar-Erichsche Lehnrecht noch 
die volle Herrschaft des germanischen genossenschaftlichen Princips. Die 
Strenge des lehnsrechtlichen Verbandes erscheint in demselben nur durch 
die Macht eines andern Bandes, der Familieneinheit, gemildert, der sich 
das Privatrecht des Individuums beugen mußte. Der Entwickelung des 

Privatwohlstandes war dies Recht nicht viel günstiger, als das anderer 
deutscher Länder. Zwar war die Erblichkeit der Lehne entschieden, aber 
sie gingen nur auf die Söhne über. Die Benutzung derselben war durch 
keine Regalien beschränkt, indessen waren der Veräußerung sehr enge 
Gränzen gesteckt. Für einen lebendigen Familiensinn und die ritterliche
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Achtung, die man dem weiblichen Geschlechte zollte, spricht das ausge
dehnte Erbrecht der Wittwen, für ein tiefes Rechtsgefühl und einen ge

wissen Grad von Aufklärung das Nichtvorkommen der in der germani
schen, wie in der slavischen Welt damals allgemein üblichen gerichtlichen 
Zweikämpfe. Die dem Lehnsherrn auferlegte Verpflichtung gegen seine 
Mannen, Recht vor einem ans ihres Gleichen gebildeten Gerichtshöfe zu 
suchen, sicherten Recht und Freiheit. Die individuelle Selbstständigkeit, 
die auf dem Felde des Eigenthumsrechts so beschränkt war, zeigte sich um 
so deutlicher in der Anerkennung des Lehnrechts, offenbar auf Kosten der 
öffentlichen Sicherheit. Indessen hat es in unsern Ostseelanden nie Raub

schlösser gegeben. Um die Bestrafung von Gewaltthätigkeiten zu sichern, 
hatte eine Versammlung der Lehnsleute, schon im Jahre 1306, auf zwei 
Jahre festgesetzt, daß heimlicher Mord, Mordbrand und Raub in erster ' 
Instanz von dem Richter, und wenn dieser die Sache nicht ins Klare 
ziehen kann, von einem Landesrathe von dreizehn Gliedern, untersucht 
und bestraft werden sollten, t Wurde ein Esthe solcher Verbrechen durch 

eine eidliche Beschuldigung bezüchtigt, so sollte er sich nur durch die Ei
senprobe reinigen können54, und wir finden hier wohl die erste Spur 
von dem esthländischen Landesrathe, als der obersten Justizbehörde des 

Landes.
Einen Blick in den Zustand des Landes läßt uns die zwischen den 

Jahren 1231 und 1254 (welche beide Jahreszahlen vorkommen), auf 
Befehl Waldemar's II. und Christoph's I. angefertigte Landrolle des 
Königreichs Dänemark thun, welche auch Hannen nebst Revele und Wir- 
land umfaßt. Die in derselben angeführten Lehnsleute kommen in Ur

kunden zwar erst in den Jahren 1249—1269 vor, deswegen können sie 
aber immer schon zur Zeit der Abfassung der Landrolle königliche Lehns
leute gewesen sein. Für Esthland scheint die Landrolle ursprünglich vor
dem Jahre 1240 angefertigt zu sein, da die Schenkungen dieses Jahrs 
an die Revalsche Kirche noch nicht in ihr vorkommen. Die Aufzeichnung 

vom Jahre 1254 ist in der Handschrift noch ganz wohl von der ftühern 
zu unterscheiden und fängt vermuthlich pag. 60 an. Nach derselben ent
stielten die den Dänen durch den Vertrag zu Stenby überlassenen Pro
vinzen Wirland, Revele und Harrien zusammen in eilf Kilegunden 5800 
(heut zu Tage 4180) Haken, wovon jeder im Jahre 1232, nach Lange- 
beck's Anmerkungen zur dänischen Landrolle, dreißig Acker enthielt, zu je 
400  Ruthen. Da nach der Verordnung vom Jahre 1262 jede Ruthe 

sechzehn Fuß enthalten mußte, so machte der Acker 25,600  Ellen aus 
und der Haken 768,000  Ellen. Die dem Orden überlassenen Provin

zen Jerwen, Waigele, Mokke, Nurmegunde und Allenpois enthielten, nach 

14* 
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der Vorrede zur Landrolle, in sieben Kilcgunden 4400 Haken, wovon dem 
dvrptschen Bischof in Waigele 400 gehörten. Die Nothelwick enthielt in 
sieben Kilegunden 1900 Haken und Oesel in vier Kilegunden 3000 Ha
ken. Die Landrolle zählt alle damals vorhandene Dörfer, mit den zu je
dem derselben gerechneten Haken Landes auf. Die meisten derselben hat 

Paucker in seiner Ausgabe der Landrolle in heutigen Dörfer- und Gü- 
ternamen wiedergefunden. Beinahe 1000 Haken gehörten dem Könige, 
den Klöstern von Dünamünde 55 und Kudwal (in Gothland), den Herren 
Eilard, königl. Statthalter56, Oduard (von Lode67), ebenfalls königlichen 
Statthalter Kanut (ob Waldemar's natürlicher Sohn), Saro (nach 
Urkunden vom Jahre 1250 und 1257 ebenfalls königlicher Statthalter ^), 
von Burhöwden, von Kievel und Dietrich von Kokenhusen. Bei einigen 
Besitzungen werden außer den damaligen Eigenthümern auch die vcrtrie- 

denen oder entsetzten genannt, deren Namen meist deutsch sind, während 
die der späteren Eigenthümer dänisch zu sein scheinen. Vielleicht wurden 
diese letztern vom Könige bei seiner neuen Besitznahme des Landes nach 
dem Vertrage von Stenby ein- oder auch nur wiedereingesctzt, nachdem 
sie ihre Ländereien während der kurzen Ordensberrschaft verlassen hatten. 
Viele Güter werden als königliche verzeichnet, die also nicht zu Lehn ver

geben waren. Sie verschafften dem Könige ein bedeutendes Einkommen. 
Die Privatgüter waren unzweifelhaft schatzfrei, wie überall in Deutsch
land, während sie im eigentlichen Dänemark einer Abgabe unterworfen 
waren, die auch in der Landrolle für die rein dänischen Provinzen bei 

jedem Gute verzeichnet ist, nicht aber in den esthländischen.

Im Waldcmar-Erichschen Lehn- und Ritterrechte ist keine Spur von 
einer corporativen Verbindung der Ritterschaft zu finden. Dennoch be
reitete sich dieselbe vor und die Gleichheit der Interessen der Kronvasallen 
dem schwachen und entfernten Landesherrn gegenüber, verbunden mit dem 
altdeutschen Einigungsrechte, mußte dazu führen. Schon in einer Urkunde 
vom Jahre 1259 60 findet sich der Ausdruck „die Gemeinheit der Vasallen" 
und im Jahre 1284 verbanden sich der Bischof Johann von Reval und 
die esthländischen königlichen Räthe und Vasallen auf drei Jahr zu ge
genseitiger Vertheidigung wozu die Unternehmungen des aufrühreri
schen Prinzen Waldemar vielleicht die Veranlassung oder auch nur den 
Vorwand gaben. Ueberhaupt stand der Bischof meist in gutem Verneh
men mit dem Adel. Hing er doch in Bezug aufffeine Zehnten, größten- 
theils von dem guten Willen der Gutsherren ab. In der Einigung vom 
9. April 1284, so wie in spätern Erlassen Erich VI. kommen schon die 

königlichen oder Landesräthe vor, denen durch eine Verordnung 
Erich VI. vom Jahre 1297 auch schon das Recht verliehen wurde, mit 
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dem königlichen Statthalter und den Revaler Bürgern gemeinschaftlich 
die Kornausfuhr zu verbieten, wenn der Kornpreis über drei Mark steigen 
sollte. Es läßt sich also wohl annehmen, daß dieser Vasallenrath auch 
in andern Angelegenheiten an der Landesverwaltung des Statthalters 
Theil nahm, wodurch die Bedeutung des Adels steigen mußte. Aus der 
Einigung vom 26. März 1306, in der Rosen, Lode, Lvwenwolde, Ucrfütt 
u. a. als Landeöräthe erscheinen, erhellt auch, daß der Landesrath in 
zweiter Instanz, der Mannrichter aber in erster, die Strafgerichtsbarkeit 

ausübte und daß der Landesrath in solchen Fällen aus dreizehn dazu er
wählten Personen bestand. Einen weitern Anlaß zu gegenseitigen Ver

bindungen gaben die wiederholten Versuche der Könige, Esthland zu ver
äußern oder weiter zu vcrlehnen, wodurch die Reichsunmittelbarkeit und 
folglich die politische Bedeutung der dortigen Vasallen beeinträchtigt er
schien. So belehnte im Jahre 1303 der König Erich Menved von 
Dänemark seinen Bruder Christoph mit dem Herzogthum Esthland auf- 

sechs Jahr, mit der Verpflichtung, fünfzig Bewaffnete zu stellen^. Da 

schlossen am 25. Februar 1304, vorzüglich auf Anregung des Leo Ot- 

gies und Johann Waigethe, die dänischen Vasallen in Esthland, 
ohne Zustimmung des Statthalters, mit dem livländischen Orden und mit 
den Bischöfen, Kapiteln und Vasallen der dörptschcn und öselschen 
Kirche, den schon im vorigen Kapitel erwähnten Vertrag, in der Absicht, 

sich mit gemeinschaftlichen Kräften jeder Trennung der esthländischcn Rit

terschaft von der Krone Dänemark zu widersetzen, da der König zu der 
von ihm verfügten Veräußerung gar nicht befugt sei. Streitigkeiten 
zwischen den Interessenten oder zwischen einem von ihnen und den Russen 

oder der Stadt Riga sollten durch Abgeordnete der Interessenten unter
sucht und ihre gerechten Forderungen mit gemeinsamer Kraft durchgesetzt 
werden. Die Stadt Riga sollte namentlich genöthigt werden, von jedem 
Bündnisse mit Litthauern oder Russen abzustehen. Der Erzbischof von 
Riga sollte aufgefordert werden, in dies Bündniß cinzutreten, und jede 

Corporation oder Person zwischen der Rarowa und der Düna, die dem 
Vertrage entsagen, oder entgegenhandeln würde, sollte als Feind behan
delt werden. Der dänische Hauptmann in Reval Johann Stzreson 
machte den König auf das Gefährliche solcher Einigungen aufmerksam 6\ 
König Menved erklärte indessen die Räthe und Vasallen für gerechtfer
tigt 64. Am 26. März 1306 versammelten sich wiederum die estbländi- 
schen Landräthe und Vasallen, unter denen die Familien Rosen, Lode, 

Uerküll, Wrangel, Orgies, Kiewel, Dolen, Löwcnwolde, Brakel, Fahrens

bach und andere weniger bekannte vorkommen. Sie stellten unter Ge
nehmigung des Bischofs Johannes I. das in Strafsachen zu beobachtende 
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Verfahren vorläufig auf zwei Jahre bis zu Erhaltung der königlichen 
Genehmigung fest. Da der Statthalter hierüber und namentlich über die 

seitens der Vasalleu erfolgte Besatzung der königlichen Schlösser geklagt 
hatte, so versammelten sich die Vasallen wiederum am 22. September 
und übergaben nicht etwa dem Statthalter, sondern dem Bischöfe Hein
rich von Reval, als einem getreuen Anhänger des Königs und wohlwol
lenden Manne, die von ihnen besetzten königlichen Schlösser und das 
Herzogthum Esthland, unter der Bedingung, daß es von Dänemark nicht 

getrennt werbe66. Dem Könige wurde Solches von dem Bischöfe und 
der Ritterschaft angezeigt, welche letztere damals schon ein eigenes Siegel 
hattet So schwach war die dänische Negierung, daß im Jahre 1309 
Johann Waigethe, der Anstifter dieser Bewegungen, sogar zum königlichen 
Hauptmann ernannt wurde. Im folgenden Jahre sandte der König ei
nen besondern Bevollmächtigten, den Ritter Johann Kanne, nach Esth
land, um von den Vasallen eine rückständig gebliebene Summe von 82 
Mark zu erheben, welche Waigethe vermuthlich nicht einsammeln wollte 

oder konnte, das Geld wurde auch wirklich eingezahlt und am 16. Sep
tember 1310 quittirt. Im folgenden Jahre ward Waigethe seines schlech
ten Verhaltens wegen entlassen67. Sein Nachfolger Johann Bernauer 
erhielt im Jahre 1313 Befehl, darüber zu wachen, daß erblose Lehnbesitzer 
ihre Güter in Esthland nicht veräußerten, und die Güter derselben oder 
das von ihnen durch einen heimlichen Verkauf gelöste Geld einzuziehen, 

was dem damaligen Lehnrechte gemäß war. Aehnlichen Vorfällen, so 
wie andern Uebergriffen der Vasallen vielleicht vorzubeugen, ward nun im 

Jahre 1315 das Lehnrecht schriftlich aufgezeichnet und den Vasallen drei 
Jahre später der Besig ihrer Güter förmlich bestätigt.

Zum im I. 1304 geschloffenen Bündnisse war zwar im I. 1316 
(Urk. vom 23. April) das rigasche Domkapitel beigetreten, im folgenden 
Jahre aber ward es vom Papste Johann XXII. als rechtswidrige, gegen 
die rigasche Kirche und mehrere Bischöfe gerichtete Zusammenrottung 
Cctsfirt6», so daß der König seine übennächtigen Vasallen wenigstens ohne 
fremde Hülfe sah.

Bald erfolgte ein zweiter Versuch, das Herzogthum zu verleihen. 

In Erfüllung eines dem Könige Erich VI. aus unbekannter Veranlassung 
gegebenen Versprechens, hatten die csthländischen Vasallen seinem Nach-> 
folger Christoph II. im Juni 1325 eine Schuldverschreibung von 2000 
Mark kölnisch ausgestellt, welche Summe allmälig abgetragen wrrrde6». 
In derselben erscheinen Wirland und Harnen schon getrennt.

Obwohl nun der König im Jahre 1329, vielleicht in Berücksichtigung 

der ihm durch die Zahlung geleisteten Hülfe, versprach, Esthland niemals
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von der Krone durch Verkauf oder Verpfändung zu trennen 70, so ver
gab er es dennoch in demselben Jahre an den Knut Porse, Sohn des 
Kvnigsmörders Peter Porse, Herzog von Halland und Samsö, und feint 

Nachkommen auf ewige Zeiten 71 zum Lehn, für die ihm von Porse gegen 
andere dänische Große erwiesene Dienste, und befahl sogar, die Provinz 

dem Herzoge zu übergeben. Dies geschah indessen nicht.
Im Jahre 1332 verschied er und Dänemark ward von innern Par

teiungen zerrissen. Der Erbprinz Otto, Christoph's ältester Sohn, ver

schrieb in demselben Jahre Esthland, nebst der Stadt Reval, seiner Schwe
ster Margaretha, die den Markgrafen Ludwig von Brandenburg hei- 
rathen sollte, als Brautschatz und zwar in der Art, daß es vollkommen 
von Dänemark getrennt werde72. Der königliche Hauptmann hingegen, 
Ritter Marquard Breide, schloß mit dem Dcutschordcn einen Vertrag 
behufs Uebergabe der esthländischen Schlösser an denselben, worüber in 
Pernau, wo sich der Landtag (generale parlamentum) versammelt hatte, 
am 5. September 1334 eine Urkunde aufgesetzt wurde. Bald darauf (T. 

October 1334) ward Prinz Otto vom Grafen Gerhard von Holstein ge

fangen genommen und Dänemark blieb einige Jahre herrenlos, bis sein 
jüngerer Bruder Waldemar IV., von seinem beständigen Zaudern At- 
terdag genannt, den Thron bestieg. Vermuthlich auf Antrieb des Mark
grafen schrieb sein Vater, Kaiser Ludwig IV., (im Jahre 1339) dem 

Hochmeister vor, Esthland für die Krone Dänemark in Besitz zu nehmen 
und Niemanden als diesem Reiche oder dem Markgrafen auszuliefern; 
wolle er aber das Land von diesem Fürsten erwerben, so werde ihm der 
Kaiser dazu behülflich sein 73. Offenbar ging man schon damals mit dem 
Verkaufe des Herzogthums an den Orden um und Kaiser Ludwig ermäch
tigte dazu schon im Voraus seinen Sohn den Markgrafen 74, der das ent
legene Land nicht wohl behaupten konnte. Der König bestätigte zwar um 
dieselbe Zeit die Verpfändung Esthlands an den Markgrafen 75 und be
fahl später dem dortigen Hauptmanne, das Land demselben zu übergeben7<*, 

beschloß aber doch kurz darauf, es dem Orden für die geringfügige Summe 
von 13,000 Mark Silber unmittelbar zu verkaufen und mit diesem Gelde 
seine Schwester auszusteuern. Hierüber findet sich eine Kaufurkunde vom 
21. Mai 1341 vor 77, der Verkauf ward aber nicht vollzogen. Vielleicht 
reuete er den König, der von sehr unentschlossenen Charakter gewesen 
sein soll.

Die königlichen Hauptleute scheinen sich mancherlei Bedrückungen er
laubt zu haben, die nicht eben geeignet waren, die Anhänglichkeit an das 

dänische Regiment zu vermehren, so z. B. der oben genannte Breide, det 
deswegen auf ein Zeitlang sein Amt aufgeben mußte, und sein Nachfolger



216

Konrad Preen, der die Cistercienscrklöster in Falkenau und Padis will- 
kührllch besteuern wollte und auch gegen lübecksche, dörptsche und nowgo- 

rodsche Kaufleute sich Ungerechtigkeiten erlaubt zu haben scheint, in Folge 
deren er sogar vom Orden gefangen genommen wurde 78 (1342). Ein 
neuer Vorfall bewies dem Könige bald darauf die Unsicherheit seiner 
Herrschaft in Esthland. Ein furchtbarer Bauernaufruhr brach im Jahre 
1343 aus. Die Ritterschaft, die sich selbst nicht hatte schützen können, 
übergab das Land ihrem Befreier, dem livländischen Landmeister, um es 
der Krone Dänemark aufzubewahren, unter Bedingung der Rückgabe auf 
geschehene Aufforderung und gegen Ersatz der Erhaltungskoften. Die 
desfahlge Urkunde vom 16. Mar 1343 ™ ist von einer Anzahl Ritter 
(Mxlites, armigeri) und königlicher Rathe, unter denen ein Firks, ein 
Rosen, ein Lode, ein Mecks und ein Burhöwden vorkommen, und von mehre

ren anderen Vasallen, im Namen aller übrigen, ausgestellt; die Aussteller
erklären ausdrücklich, nichts zum Nachtheil der Krone unternehmen zu wol
len, sondern die Uebergabe nur zur Verhinderung einer etwanigen Tren

nung Esthlands von Dänemark zu bewerkstelligen. Außerdem wurde 
noch am 27. October desselben Jahres vom Revalschen Bischöfe, seinem 
Kaprtel und andern geistlichen Herrn, so wie von den vorbenannten kö
niglichen Räthen und dem Revalschen Rathe eine Urkunde ausgestellt, in 

welcher die Nothwendigkeit der zeitweiligen Besetzung Esthlands durch den 
Orden, um es dcu aufrührerischen Bauern zu entreißen, bezeugt wurde. 
In dieser Urkunde treten die gesummten geistlichen und weltlichen Stände 
Esthlands zum ersten Male gemeinschaftlich auf8".

Der König von Dänemark schickte zwar im folgenden Jahre den 
Stigot Anderson, um Esthland wieder in Empfang zu neunten 81 und 
bcrfes&e erscheint auch wirklich als königlicher Hauptmann 82, allein der 

i-ibcH, der für seine Kosten nicht entschädigt war, blieb im Besitze 
der Schlösser und Goswin von Herike, früher Comthur von Fellin, 
verwaltete das Land als Hauptmann von Reval83. Die dänischen Va- 
sallcil in Esthland sahen sich im Jahre 1345 genöthigt, dem livländischen 

Orden zum Ersatz für die auf die Bezwingung Allentakens verwandten 
1423 Mark Silber das Schloß Narva zu verpfänden8*. Zwar kam 

der König selbst im September 1345 nach Reval, wie mehrere von ihm 

daselbst ausgestellte Urkunden beweisen 85, und suchte durch Vermehrung 
der Einkünfte und Bestätigung der Privilegien dieser Stadt, des dortigen 
Michaelisklosters und des Revalschen Bisthums, sowie der Städte Narva 

und Wesenberg88, die öffentliche Meinung wieder für sich zu gewinnen. In
dessen fand er es dennoch für rathsam, die Unterhandlungen mit dem Orden 

wegen Verkauf des Landes wieder anzuknüpfen. Im Mai reiste er nach Dä
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nemark zurück und trug dem Stigot Anderson, nebst einem andern Bevoll
mächtigten, die weitern Verhandlungen auf. Im August gediehen sie zum 

Schluffe. Prinz Otto, der schon vor Jahren der Krone entsagt hatte, trat in 
den Orden und schon am 29. August wurde der Kaufvertrag über Ehstland 
und die Stadt Reval für die unbedeutende Summe von 19000 Mark Köl
nisch 87 (etwa 247000 Rubel S.) abgeschlossen. Außerdem erhielt der Mark
graf von Brandenburg vom Orden eine Entschädigung von 6000 Mark88. 
Die Söhne des Herzogs Knut Porse hatte der König schon vor seiner 
Reise durch das Herzogthum Holbeck abgefunden89 und Rath und Ritter
schaft zu Esthland ihres Eides entlassen und für Unterthanen des Deutsch
ordens erklärt, aus dem Grunde, weil sein Bruder Otto, der rechte 
Erbe des Herzogthums Esthland, sich entschlossen habe in den Orden zu 
treten 90. Der livländische Ordcnsmeister nahm nun von Esthland förm
lich Besitz, indem er am 4. November 1346 sämmtliche diesem Lande 
und der Stadt Reval ertheilten Rechte und Privilegien, welche sich als 
vernünftig und begründet (rationabilia et justa) erweisen würden, be

stätigte und dieselben eher zu vermehren, als zu vermindern versprach 
(eine Formel die in spätere Privilegienbestätigungen übergegangen ist), 
wogegen die Ritterschaft dem Orden ass ihrem Oberherrn huldigt^91. 
Am 3. Juni 1347 bestätigte Solches der Hochmeister, so wie außer
dem noch insbesondere das oben angeführte Privilegium König Christophs 

über das Erbrecht der Töchter und die Gerichtsbarkeit der Landräthe 
(Consiliarii terrae nostrae Esthoniae), auch verbot er den Rittern, in 
dieselbe einzugreifen 92. Desgleichen ertheilte der Ordensmeister Gos
win von Herike am 8. October 1348, mit Zustimmung seiner Mitge- 

bietiger, der Stadt Reval einen Gnadenbrief, wodurch er sie von der 
Theilnahme an Kriegszügen nach Litthauen und Rußland befreite und 
nur verpflichtete, für den Fall eines feindlichen Einfalls, dem Ordcns
meister zwischen der Narva und Luga Heeresfolge zu leisten, desgleichen 

auch zu Seezügen ein Schiff mit 25 Bewaffneten zu stellen. Dafür über
ließ die Stadt dem Orden Grundstücke in der Nähe des Schlosses und 
zahlte 200 Mark Silber zur Befestigung desselben, doch sollten Nevalsche 
Nathsglieder und andere Bürger, die vom Orden Lehne besäßen, ver
pflichtet sein, den Kriegsdienst gleich andern Vasallen zu leisten 93. Der 
Verkauf wurde vom Kaiser am 20. September 1346 und vom Papste am 
8. Februar 1348 genehmigt. Indessen blieb es nicht bei demselben, son
dern der Hochmeister überließ Esthland, seiner weiten Entfernung und 
der Schwierigkeit der Verwaltung wegen 94, im Namen des Ordens und 
auf Beschluß des Generalkapitels der livländischen Abtheilung desselben, 
nach im Jahre 1347, für die Summe von 260000 Pubel S. (20000 
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Mark), jedoch mit dem Rechte der Wiedereinlvsung96. Für dies Land 
war schon ein besonderer Ordenshauptmann (Provincialis) in der Per
son Burchard's von Dreilewen ernannt worden. Die Dienstpflicht der 
Provinz wurde kurz darauf (am 25. Mai 1350) vom Hochmeister dahin 
geregelt, daß von je hundert Haken ein wohlbewaffneter Deutscher und 
zwei, mindestens mit Helm, Schild und Pferden versehene Eingeborene 
auf eigene Kosten gestellt werden sollten, und zwar außerhalb Esthlands 
nur einmal im Jahr und über die Düna gegen Entschädigung. Hievon 
wurden jedoch die dem Orden unmittelbar gehörigen Güter (wohl die 

ehemaligen dänischen Krondomainen) ausgenommen, deren Heeresfolge 
ganz dem Ermessen des Ordens überlassen bleiben sollte. Spätern An
forderungen Waldemars IV. wegen ihm früher zugefallener Lehngüter 
und ausstehender Schulden wurden durch eine Zahlung von 3000 Gold
gulden und 100 Mark Silber ausgeglichen, wofür er am 6. November 
1352 quittirte.

Kurz vor dem Uebergange Esthlands an den Orden trafen die dor
tigen weltlichen Stände, nämlich der dänische Hauptmann, die königlichen 

Räthe und der Revaler Rath, mit Zustimmung der übrigen Vasallen und 
der Stadtgemeinde, eine wichtige Bestimmung zur Ordnung des ritter
lichen Creditwesens 96. Es ward nämlich festgesetzt, daß die Pfandschuld
ner ihren Jmmissionsgläubigern für je 10 Mark Silber einen mit dem 
erforderlichen Vieh versehenen Haken Landes als Pfand setzen und auch 
einräumen sollten, die sie aber jeder Zeit wieder einlösen konnten. Aus 

der desfallsigen Urkunde geht hervor, daß die Pfandgläubiger sehr häufig 
revalsche Bürger waren97. Auch die reichen Klöster und Kirchen erwar
ben viele Pfandgüter. In Gütern wurden bisweilen Ewigrenteu consti- 
mirt und für ihren Capitalwerth verkauft".

Eine Theilnahme der Stadt Reval an den Verhandlungen über 
die Erneuerung der naturgemäßen Verbindung Esthland's mit dem Orden 
wird in den Urkunden nicht erwähnt, obwohl die Stadt sich im Laufe 
eines Jahrhunderts durch ihren starken Handel, von dem unten ausführ
licher die Rede sein wird, sehr gehoben und von den dänischen Königen 
mannigfaltige Begünstigungen erhalten hatte. Im Jahre 1248 wurden 
ihr vom König Erich die ihr schon früher von König Waldemar ertheil

ten Freiheiten (vermuthlich das Stadt- oder Weichbildrecht überhaupt), 
so wie ihre althergebrachte Zollfreiheit bestätigt und ihr die Polizeige
richtsbarkeit, aber gemeinschaftlich mit den königlichen Beamten ertheilt. 
Die Stadt besaß schon im Jahre 1237 ein Krankenhaus ", ferner Wei

den und Heuschläge, deren Besitz ihr durch einen königlichen Erlaß vom 
10. August 1265 gesichert wurde. Ferner erhielt sie in demselben Jahre 
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das Münzrecht mit der Bestimmung, aus einer Mark Silber sechs Mark 
und zwei Oer Pfennige zu prägen; auch versprach die Regierung wider 
Willen des Raths keinen Vogt zu bestellen iao. Im Jahre 12H) wurde der 
Stadt die der Krone von Münze, Krügen und Vogtei gebührende Rente 

auf vier Jahre behufs Befestigung der Stadt erlassen. Die Aebte von 
Falkenau, Dünamünde und Gothland wurden zu gleicher Zeit verpflichtet, 

für ihre in Reval belegenen Häuser der Stadt Steuern zu zahlen, und 
alle Vasallen der Provinz Revele, so wie auch der Revalsche Rath, er- 
hielten Befehl, für die Befestigung der Stadt zu sorgen. In Betreff 

desselben Gegenstandes ermächtigte der Ritter Johann Kanne, Bevoll
mächtigter des Königs, im Jahre 1310 den Rath, die Stadt entweder 
nach Osten zu, oder den Domberg hinauf, so wie auch nach der ^ceieüe 

auszudchnen und die Mauern mit Thürmen und Gräben zu versehen, was 
vom Könige Menved am 21. März 1311 bestätigt wurde. Daß im Jahr 
1335 am Revalschen Hafen gearbeitet wurde, läßt sich wohl aus einem 

Erlasse des dortigen Bischofs vom 26. December 133a schließen, in wel

chem allen denjenigen, die dabei hülfreiche Hand leisten, vierzig ^udul- 

genzrage von den ihnen auferlegten Pönitcnztagen versprochen und zu
gleich die vom Bischöfe von Dorpat zu demselben Zwecke verheißenen 
Jndulgenzen bestätigt werden '. Ferner erhielt die Stadt das Recht, 
Wasserleitungen und Mühlen anzulegen (7. Januar 1345). Der Bischof 

Johann von Reval überließ der Stadt im Jahre 12*4 auf Antrag des 
Königs sämmtliche geistliche Rechtes Außerdem erfolgten auch verschie
dene mal königliche ganz uneingeschränkte Bestätigungen sämmtlicher städri- 
schen Rechte und Freiheiten (vom 24. Juni 1288, 11. Juni 1321, 7. 
Januar und 29. September 1345). Eine solche Bestätigung erhielt die 
Stadt auch vom Deutschorden bei seiner Besitznahme Esthlands, jedoch 

mit der oben angeführten einschränkenden Clause!J.
Gleichwie in Riga, so scheinen auch schon in Reval in^dlesem^Zett- 

raume Gilden und Brüderschaften bestanden zu haben. Die^kra (schrä

gen) der Brüderschaft der heiligen Leichnamsgilde aus dem Ende des 
13. Jahrhunderts hat sich noch bis auf unsere Zeiten erhalten. Nach der
selben war jeder Bruder verpflichtet, den andern aus dem Gefängnisse 
auszulösen und dafür bis drei Mark herzugeben. Konnte der Ausgeloste 

ihm das Geld nicht zurückerstattcn, so zahlte für ihn die Gilde. Strer- 

tigkeiten unter den Brüdern sollten verglichen werden und keiner emen 
Zeugen gegen einen Bruder vorbringen. Auf gewaltthätiges oder sonst 

ordnungswidriges Benehmen gegen einen Bruder, Ungehorsam gegen den 
Aeltermann und Einführung eines unwürdigen Gastes in die Versamm

lung standen Bußen an Wachs oder an Bier. Aehnliche Bestimmungen 
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finden sich in den gleichzeitigen Statuten Rigaschcr Gilden und Brüder
schaften. Gegen Ende des 13. oder Anfang des 14. Jahrhunderts mö

gen sich auch Kaufleute und Handwerker zu Gilden organisirt haben, 
welche den Namen zweier längst verstorbener und heilig gesprochener dä
nischen König erhielten. Daraus läßt sich aber nicht schließen, sie seien 
von diesen Königen gestiftet, wie es Lode in seiner Ehronik thut». Der 
gottesfürchtige und mildthätige Sinn der damaligen Zeit äußerte sich in 
Stiftungen mancher Art. So stiftete der Ritter Helmold von Sagha 
eine Bicarie von 100 Mk. S. in der Nikolaikirche zu Reval, und ein 
dortiger Rathsherr kaufte von der Stadt für 112 Mk. eine jährliche 
Rente von 7 Mk. (also nur zu 6l/4 Proc.), welche alljährlich zu Almo
sen vertheilt werden sollte5.

Wichtiger als die bisher angeführten Privilegien aber war die Er- 
theilung des auch in mehrern der bedeutendsten wendischen und preußischen 
Städten recipirten 6 lübischen Rechts am 15. Mai 1248 durch den König 
Erich IV. Plogpenig, anstatt des viel unvollkommnern aus Riga ber- 
übergenommenen, welches vielleicht gar nicht einmal in practische Wirk
samkeit getreten ist. Diese Verleihung wurde von spätern Königen be
stätigt und auch auf geistliche Angelegenheiten ausgedehnt 7. Indessen 
erhielt die Stadt erst im Jahre 1257 einen lübeckschen Rechtscoder in 
103 Artikeln, den der dortige Rath auf Ansuchen Königs Christoph 
hatte abschreiben lassen und der sich sowohl im lateinischen Originale als 
in einer niederdeutschen Uebersetzung vom Jahre 1347 erhalten hat. Diese 

Übersetzung ist vom Ordenscomthur Burchard von Dreilcwen beglaubigt 

und wurde vermuthlich nach der Vereinigung Esthlands mit dem Orden, 
zum Gebrauche der Beamten des letztem, gefertigt. Im Jahre 1282 er
hielt die Stadt Reval auf ihr Ansuchen und durch Vermittelung des 
Königs V. Glipping vom Rathe zu Lübeck ein neues ausführlicheres 
Gesetzbuch in niederdeutscher Sprache und in 168 Artikeln, in welches 
der frühere Coder beinah vollständig ausgenommen ist. In Lübeck selbst 
sind zwar schon sehr früh noch durch eine Menge Artikel vermehrte Recen
sionen der alten Rechtsbüchcr entstanden, so daß die Zahl der Artikel in Tex
ten, die noch dem 13. Jahrh, anzugehören scheinen, auf mehr als 250 steigt 

und aus den verschiedenen Recensionen 372 Artikel zusammengestellt werden 

können, welche lübischen Ursprungs sind 8. Indessen findet sich keine Spur 
von einer ofsiciellen Mittheilung dieser Zusätze an die Stadt Reval. Obwohl 
sich im dortigen Rathsarchive ein im 1.1511 geschriebener und stark gebrauch

ter Coder von 290 Artikeln vorgefunden hat, so ist dennoch nicht zu bestim
men, seit wann derselbe als Rcchtsquelle gedient hat. Die von Bunge 
unter die Quellen des heutigen Revaler Stadtrechts aufgenommenen Zu
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sätze zum Coder von 1282, welche in das spätere revidirte Gesetzbuch 
vom Jahre 1586 geflossen sind, dürfen wenigstens für diesen Zeitraum 
nicht als in Neval in anerkannter Wirksamkeit stehend angesehen werden, 
und der Rcchtszustand dieser Stadt ist wenigstens in seinen Hauptzügcn 
nach den erwähnten Coderen der Jahre 1257 und 1282 zu beurtheilen, 
wenn auch in späterer Zeit vielleicht einzelne jener Zusätze in Reval eine 
practische Wirksamkeit erlangt haben mögen und Abschriften von den er
weiterten Revisionen des lübischen Rechts nach Reval gekommen sein und 
dort zuweilen zur Richtschnur gedient haben können. Der Gebrauch des 
lübischen Rechts in Reval wurde der Stadt von mehrern Königen bestä
tigt und geht aus sehr vielen Urkunden hervor, unter Andern aus einer 
Urkunde des Revalschcn Kapitels vom 4. Mai 1324 9.

Beide Gesetzbücher enthalten über das Erbrecht, das Strafrecht und 
den Proceß Bestimmungen, welche von denen des Ritterrechts bedeutend 
abweichen und den durch den städtischen Verkehr erzeugten Rechtsbegriffen 

zum Ausdruck dienen. Dies zeugt sich zuförderst in der aus dem geselli
gen Zusammenleben einer zahlreichen Bürgerschaft entsprießenden Schwä
chung des Familicnprincips. Beim Verkaufe von Erbgut hatten zwar 
die nächsten Erben, namentlich die Kinder aus der ersten Ehe, ein Vor
kaufsrecht ’°, wie nach Landrecht. Allein das weibliche Geschlecht genoß 
größerer Rechte. Zwischen dem überlebenden Ehegatten und den Kindern 

wurde der Nachluß des verstorbenen Ehegatten zur Hälfte getheilt, so bald 
jener zur zweiten Ehe schritt und also nicht mit den Kindern im gemein
schaftlichen Besitze blieb n. Bei der Theilung nahm der Wittwer seine 
Waffen und Kleider, die Wittwe aber ihre Mitgift voraus 12. Desglei

chen theilte die kinderlose Wittwe zur Hälfte mit den nächsten Erben des 
Mannes, nachdem sie ihr Eingebrachtes voraus genommen hatte. Der 
kinderlose Wittwer aber war verpflichtet, den nächsten Erben der Frau 
die Hälfte ihrer Mitgift auszukehren 1S. Die Wittwe eines Bürgers, 
welche die Stadt verließ, erbte vom Manne nichts, sondern durfte nur 

ihr Eingebrachtes aus der Stadt heraus nehmen, und der Bürger, der 
dem zuwider seiner Frau ein Mehreres vermachte, unterlag einer Buße 
von hundert Mark14, eine Bestimmung, die uns sehr hart erscheinen mag, 
bei der aber nicht zu vergessen ist, daß zu damaliger Zeit eine jede Stadt 
einen beinah selbstständigen Staat ausmachte und es noch Jahrhunderte 
lang gedauert hat, ehe in Europa der Uebergang einheimischen Vermö
gens ins Ausland allgemein gestattet worden ist. Unbewegliches, von 
der Frau miteingebrachtes Vermögen, durfte der Mann ohne ihre und 
ihrer Kinder Genehmigung nicht verkaufen oder versetzen, es sei denn, 
daß ihn echte Noth, Gefangenschaft, Hunger oder drohende Sklaverei 
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dazu zwänge Ehegatten, die aus einer frühern Ehe Kinder hatten, 
durften ohne Zustimmung derselben nichts veräußern, (also nicht einmal 
wohlerworbenes Vermögen *6). Auch mußten sie den Freunden der Kin
der Rechenschaft ablegen, oder in Ermangelung solcher, dem Rathe. Un

eheliche Kinder waren von jeder Erbschaft ausgeschlossen l7. In Erman
gelung von Erben in absteigender Linie, erbten wohl die Geschwister, 
allein den halbbürtigen Geschwistern wurden die Eltern vorgezogen 18. 
Hierin zeigt sich schon ein Anklang des römischen Rechts. Nach den 
Halbgeschwistern erbten die Großeltern, dann Oheime und Vettern und 
ihre Kinder Daß weder das Geschlecht, noch die Natur des Vermö
gens einen Unterschied begründeten, stimmt ganz mit dem Wesen eines 
städtischen Nachlasses, im Gegensatze zu einem lehnsrechtlichen überein. 

Der Nachlaß (nach dem Coder von 1257 nur der Nachlaß eines Nicht
bürgers), zu dem sich Niemand meldete, wurde vom Rathe im Hause, wo 
der Eigenthümer verstorben war, Jahr und Tag aufbewahrt und darauf, 
wenn Niemand erschien, zwischen der Stadt und der Krone getheilt2". 
Der Nachlaß eines verschollenen Bürgers aber wurde vom Rathe in 
Beschlag genommen, bis sich ein Erbe meldete2'. Daß Auswärtige von 

einer ihnen in Reval zugefallenen Erbschaft nicht ausgeschlossen waren, 
erhellt aus der oben angeführten Bestimmung, so wie aus mehrern Ur
kunden^. Wer von einer Reise zurückkam, hatte ein Jahr und sechs 
Wochen Zeit, um sein in seiner Abwesenheit etwa veräußertes Vermögen 
zurückzufordern 23. Diese letzte Bestimmung fehlt im Coder von 1282.

Vermächtnisse an Geld zu Gunsten der Kirchen oder der Freunde des 
Verstorbenen waren erlaubt24, zuvor aber mußten die Schulden des 
Verstorbenen bezahlt werden23; unbewegliches Eigenthum durfte der Kirche 
bei Strafe der Nichtigkeit und einer Buße von zehn Mark nicht vermacht, 
sondern mußte erst verkauft und das dafür geloste Geld der Kirche über
lassen werden23. Testamente mußten in zweier Rathsherren, oder wenn 
solche nicht zur Stelle waren und das Testament nicht mehr als zehn 
Mark Silber betrug, in zweier angesessener Bürger Gegenwart errichtet 
werden, welche eidlich bezeugen mußten, daß der Urheber desselben seiner 
Sinne mächtig gewesen war27.

Der Vater konnte seinen Kindern einen Vormund ernennen. War 

er aber ein Bürger, so mußte auch der Vormund ein Bürger sein28. 
Diese Bestimmung, die so wie viele andere von der Abgeschlossenheit 
und dem erclusiven Sinne der Bürgergenossenschaften zeugt, ist erst in der 

Vormünderordnung des 17. Jahrhunderts zu Gunsten solcher Fremden 
ausgedehnt worden, die die Gerichtsbarkeit des Raths anzuerkcnnen ver
sprachen. Von Rechtswegen war der nächste Schwertmage Vormund2". 
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Vormünder, die ihre Pflichten nicht erfüllten, durften vom Rathe abgesetzt 

werden 30. Ein Weib durfte nichts ohne Vormund veräußern oder ver
pfänden, auch nicht für mehr als 2'/2 Pfennig sich verbürgen, es sei denn 
daß sie Handel treibe3l. Die Ehefrau war verpflichtet, von ihrem Manne 

selbst ohne ihr Vorwissen gerichtlich contrahirte Schulden mit zu bezah
len 32. Ebenso wurde das frauliche Vermögen verwandt, um den Mann 

aus der Kriegsgefangenschaft, oder ans der Hörigkeit, in die er Schulden 

wegen fallen sollte, zu losen. War er Schulden wegen flüchtig geworden, 
so geschah solches nur dann, wenn die Ehe beerbt war; war sie aber- 
kinderlos, so behielt die Frau jedenfalls ihre Mitgift und nur das Uebrige 
wurde zur Bezahlung der Schuld verwandt33. In diesem Zeitraume 
bestand die eheliche Gütergemeinschaft weder in unsern Ostseelanden noch 
sonst in Deutschland und wir haben gesehen, daß das Eingebrachte der 
Frau bei Erbtheilungen ausgeschieden wurde.

Die Mündigkeit war fürs männliche Geschlecht auf den Anfang des

19., für das weibliche auf den Anfang des 13. Jahrs festgesetzt34. Nach 

erlangter Mündigkeit konnte das Kind von seinem Vater oder seiner 
Mutter, wenn der andere Ehegatte verstorben war, sein Erbe fordern35. 
Verwaltete der überlebende Ehegatte das Erbe der Kinder schlecht, so 
konnten die Freunde (Verwandten) derselben von dem Rathe die Aus
antwortung des Erbes an die Kinder verlangen36. In Betreff des 

Schuldenwesens war festgesetzt, daß insolvente Schuldner auf ihrem Tod
bette nichts zu irgend jemands Gunsten veräußern durften, sondern ihre 
Gläubiger das Vermögen nach des Schuldners Tode pro rata ihrer For
derungen unter sich zu theilen hatten37. Der Miether eines Hauses 
mußte, wenn er es schon bezogen hatte und dasselbe in Feuer aufging, 
dennoch eine sechsmonatliche Miethe bezahlen, wohnte er schon ein halbes 
Jahr darin, so zahlte er fürs volle Jahr. Dafür konnte er aber auch 
das Haus gegen den Hausherrn ein Jahr lang bei seinem Eide behaup

ten; hatte der Miether es aber nicht bezogen, so hatte der Hauseigenthü

mer an demselben ein besseres Recht als er 38.
Bei der Theilung eines Nachlasses mußte der Miterbe, der die Thei

lung wünschte, die Theile machen und auf Geld schätzen und der andere 
hatte binnen acht Tagen zu wählen 39. Der Gewinn aus einem Eom- 
pagniegeschäft sollte zu gleichen Theilen unter die Societarien getheilt 

werden, nachdem ein jeder zuvor seine Einlage zurückgenommen hattet
Sobald das Handgeld (der heiligen Geists Pfenning) auf einen 

Kauf gegeben war und dasselbe nicht etwa sogleich zurückgefordert oder 

zurückgegeben wurde, war der Kauf gültig und konnte nicht mehr zurück
gehen4'. Geistesabwesende durften nicht veräußern. Den durch einen 
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gemietheten Knecht vollzogenen Verkauf konnte sein Herr rückgängig mcu 
chem 4~. Nach dem Coder von 1282 § 15 war der Verkauf liegender 
Erbgründe, wie in den meisten Städten, nicht anders als durch förmliche 
Auflassung vor sitzendem Rathe gestattet, und sie mußten dem Käufer Jahr 
und Tag gewährleistet werden; wurde aber der Verkäufer binnen vier 
Wochen flüchtig, so galt das Gut für unverkauft und mußte während 
jener Zeit begründeten Forderungen Rede stehn. Die oben angeführte 
Gewährleistung konnte auch durch Bürgen geschehen. Wenn Jemand 
fremdes, zur Verarbeitung ihm gegebenes, oder ihm geliehenes Eigenthum 
verkaufte oder versetzte, so durfte im erstern Falle der wahre Eigenthümer 
die Sache nehmen, wo er sie fand, und hatte blos das Macherlohn zu 
bezahlen, allein der Eigenthümer des ausgeliehenen und weiter veräußerten 
Guts mußte es von dem neuen Erwerber losen 43. Erbgut durfte an Got
teshäuser nicht verkauft oder verschenkt werden, es sei denn vorher in 
Geld umgesetzt worden und auch dann nur mit Zustimmung der Erben 44.

Verpfändungen geschahen ebenfalls vor sitzendem Rathe und wurde 
dann die Verpfändung, als nicht um einer wirklich contrahirtcn Schuld 
geschehen, angestritten, so konnte der Pfandnehmer dieselbe durch seinen 
Eid bezeugen45. Aus dem ihm verpfändeten Erbgute durfte der Gläu
biger die Frau des säumigen und abwesenden Schuldners binnen Jahr 
und Tag nicht aussetzen, der Schuldner sei denn offenbar flüchtig gewor
den oder die Frau habe sich selbst für Bezahlung der Schuld verpflichtet. 
Wurde ein Pfand von einem Dritten als sein Eigenthum zurückgefordert, 
so erhielt er es von dem Pfandbesitzer, sobald er cs bei seinem Eide für 

ihm gestohlenes Gut erklärte".
Grundzinsner, die ihren Zins vierzehn Tage nach Ostern oder Mi

chaelis nicht entrichteten und darauf verklagt wurden, verfielen in eine 
Geldbuße und mußten den Zins doppelt bezahlen. Auf dem zinspflichti
gen Grunde errichtete Gebäude, die verkauft werden sollten, mußten dem 
Herrn des Grundes zuvor angeboten werden, der sie für den tarirten 
Werth an sich bringen konnte4^. Der Coder von 1282 enthält auch schon 
einige Bestimmungen über Bauten. Wer auf fremden Grund baute, 
zahlte eine Buße von vier Schillingen; wer daselbst Fundamente legte, 
eine von sechszig Schillingen". Die zwei Häuser verbindende Mauer 
(die Brandmauer) durfte beim Abbruche des einen Hauses stehen bleiben. 

Wer außer der Linie in die Straße hinein baute, zahlte eine Buße von 
drei Mark. Bei Bauten durften städtische Dienstbarkeiten, die den Nach
barn zustanden, nicht verletzt werden".

Der starke Seehandel machte auch einige das Seerecht betreffende 
Bestimmungen nöthig. Angefahrene Schiffe mußten binnen acht Tagen 
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beladen werben5'1. Güter, die wegen drohender Seegefahr über Bord 
geworfen waren, wurden von den sämmtlichen Eigenthümern der Ladung 
pro rata des Werths derselben ersetzt und zwar wurden die weggewor
fenen Güter nach dem am Bestimmungsorte zu erhaltenden Preise ge
schätzt. Wurden Masten oder Segel zu einem ähnlichen Zwecke abgehauen, 
so mußten sie vom Schiffsrheder und den Eigenthümern der Ladung nach 
ihrem Schätzungswerthe bezahlt werden, d. h. der Schaden wurde dem 
Schiffsrheder ersetzt, insofern er nicht selbst je nach dem Werthe des 
Schiffs Antheil daran hatte. Gingen aber Mast und Segel durch Zufall 
verloren, so fand kein Ersatz statt. Brach ein Schiff in der See, so war 
nur die halbe Fracht zu bezahlen. Versetzte Jemand sein Schiff und 
verkaufte es dennoch im Auslande einem Dritten, so war die Versetzung hie- 
mit gebrochen, es sei denn, daß das Schiff nach Neval zurückkehrte, wo
durch die Versetzung wieder auflebte5'. That ein Schiff einem andern 
Schaden und schwor der Kapitain des beschädigenden Schiffs, daß cs 
wider seinen Willen geschehen und er es nicht ändern können, so zahlte 

er nur den halben Schaden. Der civilrcchtliche Inhalt beider Gesetzbü
cher ist, wie aus dem Obigen erhellt, weit bedeutender, als der des 
Woldemar-Erichschen Lehnrechts und dies ist der Mannigfaltigkeit des 
städtischen Verkehrs zuzuschrciben.

Beide Gesetzbücher enthalten strafrechtliche Bestimmungen. Zur Un

terscheidung des Vorsatzes vom Zufalle bei der Begehung von Verbrechen, 
enthält der ältere Eoder einige, obwohl sehr ungenügende Regeln; auch 
eine Bestrafung des Versuchs kommt vor52. Konnte ein in der Stadt 
entstandener Streit durch Freunde oder Verwandte nicht beigelegt werden, 
so gebot der Rath bei Strafe von 50 Mark Goldes Friede zu halten 63.

Des flüchtigen und friedlos gelegten Todtschlägers Vermögen kam, 
wenn er ein Bürger war, zur Hälfte an seine nächsten Erben, die andere 
Hälfte wurde zu drei Theilen, zwischen der Stadt, dem Richter und dem 
Sachwalter des Getödteten, getheilt54. War der Todtschläger ein Frem
der, so kam von seinem in der Stadt verbliebenem Vermögen nichts an 
seine Erben, sondern Alles wurde in der oben beschriebenen Weise zwi

schen der Stadt, dem Richter und dem Sachwalter getheilt55, — eine 
wohl nicht sehr gerechte Benachtheiligung fremdländischer Erben. Ueber 
Todtschlag oder Wunden durfte sich der Angcschuldigte mit des Entleibten 
oder Verwundeten Freundschaft, doch nicht ohne des Gerichts Genehmi
gung, einigen66. Hier lieht man schon das Bedürfniß von Ordnung 
und Gerechtigkeit über das altgermanische Frciheitoprincip und Fehderecht 
siegen. Mißhandlungen57, Verbalinjurien oder Verläumdungen 58 wur
den mit Geldbußen bestraft, welche nach einer königlichen Verordnung 

Dd. L Lief. H. 15 
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vom 29. August 1273 über Verwundungen, zwischen dem Kläger, dem 
Schloßvogte und der Stadt, zum Baue ihrer Mauern, zu gleichen Thei
len verthcilt wurde, die Gebühr des Stadtvogts ungerechnet. Wer die 
Buße nicht zahlen konnte, verlor die Hand. Der Beweis der Wahrheit 
einer kränkenden Aussage befreite immer von der Strafe. Wurde aber 
Jemand blos aus dem Grunde verklagt, weil er von dem Kläger hinter 
seinem Nucken und ohne dessen Vorwissen übel gesprochen habe, so wurde 
die Klage nicht angenommen 69. Kinder unter zwölf Jahren, die einan
der blutig verletzten, wurden blos von ihren Eltern bestraft^. Diebe, 
die über acht Schilling (nach dem neuern Coder über einen Ferding 61, 
also die Hälfte) an Werth gestohlen hatten, wurden gehängt und waren 
es Weiber, um ihrer Geschlechtsehre willen lebendig begraben. Auf ge

ringere Diebstähle stand Leibesstrafe, von der man sich mit Geld lösen 
konnte62. Wer DiebSgut an sich nahm, wurde an Gelde gestraft63, des
gleichen wer Jemanden auf der Straße durch Drohungen Geld abnö- 
tbigte64. Der Ehebrecher sollte von der Ehebrecherin bei seinen Ge
schlechtstheilen durch die Straßen geschleppt werden6ö. Wer eine ehrbare 
Jungfrau schwächte, mußte sie heirathen, oder vierzig Mark Silber zah

len. Wer nach einander zwei Frauen heirathete, mußte der zweiten ent
sagen, ihr die Hälfte seines Vermögens abtreten und zehn Mark Silber 
Strafe zahlen, oder am Pranger stehen 6°. Wer ein falsches Urtheil 
fand, zahlte die kleinere Buße von vier Schilling, von der er sich übri
gens durch einen Eid, er habe es damals nicht besser gewußt, freimachen 

konnte67. Falsches Maß oder Gewicht wurde dem Besitzer abgenommen 
und derselbe mit sechzig Schillingen bestraft ®8. Der Münzmeister, der 
wegen Ausgebens falscher Münze verklagt wurde, konnte sich durch seinen 
Eid reinigen, es sei denn daß solche Münze sich in seinen Händen wirk
lich vorfand, oder solches durch Zeugniß bewiesen wurde69.

Zu Klagen durfte Niemand gezwungen werden 70. Nach dem ältern 
Rechtsbuche hatte der Beraubte seinen Schaden guten Leuten anzuzeigen 
und dann die Klage mit Gerüste (mit Geschrei) vor dem Richter zu er
heben 7I. Erschien der Schuldige binnen drei Tagen nach erhaltener Ci
tation nicht, so wurde er friedlos gelegt und unterlag der Todesstrafe, 
wenn man seiner habhaft wurde72. Diese Bestimmungen finden sich im 
Coder von 1282 zwar nicht, wohl aber in einem ältern lübischen Rechts
buche vom Jahre 1240 und obwohl mit wesentlichen Modificatione» auch 
im rcvidirten Revaler Rechtsbuche vom Jahre 158 6 73, sind also wahr

scheinlich in der Zwischenzeit in Kraft geblieben. Nach dem ältern Coder 
durfte Niemand, um eines Todtschlags willen, anderswo vor Gericht ge
laden oder zum Zweikampfe (der als Beweismittel galt) gefordert wer-
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den, als an dem Orte, wo der Todtschlag verübt, oder das Geschrei 
des Getödteten gehört worden war; der Todtschläger sei denn von zwei 
angesessenen unbescholtenen Leuten erkannt und verklagt worden 74. Diese 
Bestimmung fehlt im neuern Coder, vermuchlich, weil der gerichtliche Zwei
kampf allmälig außer Gebrauch kam. Nach dem neuern Coder erhielt 
schon jeder eines todeswürdigen Verbrechens Angeklagte einen Verthei
diger 75. Wer blos wegen Schadensersatz belangt wurde, konnte sich 
durch einen Eid frei machen; entschloß er sich aber zu demselben nicht 
und erbot sich, den Schaden zu ersetzen, so zahlte er außerdem dem Rich
ter eine kleinere Buße von vier Schilling78. Arrestlegungen mußten mit 
Hülfe zweier unbescholtner Männer bewerkstelligt und sofort vor Gericht 
justifient werden77. Pfänder, in deren: Besitze man sich befand, mußte 
man nach vierzehn Tagen dem Vogte vorzeigen und durfte dann erst nach 
acht Tagen und einer Nacht und nach vorgängiger Anzeige an den Ei
genthümer dieselben zu seiner Befriedigung verwenden; Victualien brauchte 

man aber nicht länger als zwei Nächte zu behalten78. Gerichtlich be

zeugte Verhandlungen 79 und Geständniß 80 galten für den besten Beweis. 
Zum gerichtlichen Zweikampfe konnte Niemand gezwungen werden, der 
unter 24 oder über 60 Jahr alt war81. Diese Bestimmung des ältern 
Coder findet sich im neuern nicht, wo überhaupt der gerichtliche Zweikampf 
nicht mehr vorkömmt. Als Zeugen galten nur angesessene Bürger, aus

genommen in Klagen wegen Friedensbruch und Mißhandlungen 82. An
rüchige Leute wurden zum Zeugnisse nicht zugelassen 83 und sollten über
haupt nicht so gutes Recht genießen, als unbescholtene Männer 84. Für
sprecher durften in der von ihnen betriebenen Sache nicht als Zeugen 
auftreten85 und Fremde nicht gegen Bürger zeugen, wohl aber um
gekehrt8^ Falsches Zeugniß wurde mit der großen Buße von sech
zig Schilling und der künftigen Unfähigkeit zum Zeugnisse bestraft87. 
Die Gesetze gegen insolvente Schuldner waren sehr streng, sie wurden 
ihren Gläubigern zu Eigen zugesprochen und mußten ihnen dienen88; 

war aber ein Schuldner flüchtig geworden, so wurde sein Vermögen nach 
Maßgabe der Forderungen getheilt. Schaden- und Strafsachen durften 

ohne Genehmigung des Richters nicht verglichen werden89; Fürsprecher 
aber sollten sich in Vergleichsverhandlungen nicht einmischen90, ein Be
weis, daß man schon damals gegen die eigennützige Streitsucht der Ad- 
vocaten Mißtrauen hegte. Die Geldbußen sind meist von vier oder von 
sechzig Schillingen, cs kommen aber auch schwerere, z. B. von zehn Mark 

Silber, ja sogar eine von fünfzig Mark Goldes vor. Sie wurden ge
wöhnlich zwischen dem Kläger, dem Richter und der Stadt getheilt91, 
nach dem sächsischen Landrechte zwischen dem Richter und dem Kläger92.

15*
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Die Appellation ging vom Unterrichtet an den Rath 93 und es mußte 
auch ein Succumbenzschilling erlegt werden94.

Zufälligen Schaden brauchte man nicht zu ersetzen, wohl aber den 
durch eine Nachlässigkeit zugefügten. Diese Regel wird zwar nicht 
allgemein ausgesprochen, folgt aber aus den einzeln angeführten Bei

spielen 95.
Nach dem Obigen erscheinen die civil- und eriminalrechtlichen Be

stimmungen des lübisch-revaler Rechts als noch auf rein germanischer 
Grundlage beruhend, aber weit ausgebildeter, als die der Lehn- und 
Ritterrechte dieses Zeitraums, wohl eine Folge der Lebhaftigkeit des 
städtischen Verkehrs.

Ueber das öffentliche Recht enthalten die revalschcn Rechtsbücher, 
namentlich das ältere, nur sehr wenige Bestimmungen. Vor dem Jahre 
1248, wo der Stadt das lübischc Recht ertheilt wurde, ist von keinem 
Rathe die Rede. Aus der ältesten Rathsliste vom Jahre 1333 sieht 
man, daß der Rath aus vierzehn Gliedern bestand. Im Jahre 1335 
finden sich fünfzehn, später aber nur zwölf, welche nur ein Jahr lang 
ihr Amt bekleideten und es sodann zwölf andern abgaben, aber nach Ver
lauf eines Jahres wieder in dasselbe eintraten und in der Zwischenzeit 

nur einzelne Amtsverrichtungen vollzogen. Dem Vorbilde Lübecks und 
Rigas zufolge, waren die Rathsmänner von rittermäßiger Herkunft d. h. 
Abkömmlinge von Ministerialen oder Freigebornen (Magenhafte Mannen), 
die aber frühzeitig ausstarben, so daß ihrer in Reval im 15. Jahrh, 
nur 25 und bald darauf nur 15 waren 9°. Diese bildeten nicht eine 

Behörde im neuern Sinne, sondern den regierenden Stand und ergänzten 
sich daher wohl von jeher selbst. Vater und Sohn, so wie Brüder 
durften nicht zusammen im Rathe sitzen 97, desgleichen wer von irgend 
einem Herrn ein Amt hatte98* Der Rathmann, der Jemanden zur Wahl 
vorschlug, durfte bei der Wahl nicht stimmen, sondern mußte das Rath
haus sammt den Verwandten und Schwägern des Vorgeschlagenen ver
lassen ". Wer einen Rathmann mißhandelte, hatte ihm nicht nur eine 
Buße von sechzig Schilling als Genugthuung zu zahlen, sondern auch 
noch jedem seiner Collegen zehn Schilling und der Stadt drei Mark 
Zankten, schimpften oder schlugen sich gar Rathmänner während der 
Sitzung, so unterlagen sie je nach Maßgabe ihres Vergehens bedeutenden 

Geldbußen zu Gunsten des Verletzten und ihrer sämmtlichen Collegen 
Die abgehenden Rathmänner mußten schwören, in Gerichts- oder das 
Stadtwohl betreffenden Sachen keine Geschenke angenommen zu habend 
Da sie die Stadt in allen Angelegenheiten vertreten mußten, so hatten sie 
Privatpersonen, die sich an Stadtgut vergriffen, vor dem Richter zu ver
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klagen. Ein Rathhaus scheint früh bestanden zu haben, wenigstens kommt 
im Gesetzbuche von 1282 ein Haus vor, wo die Sitzungen stattfanden 3.

Nach Stadtrecht wurde auch im Weichbilde gesprochen 4. Die Will- 
kühren (Verordnungen) des Raths hatten gesetzliche Krafts Wer den
selben entgegen handelte, zahlte eine Buße6, wer sich aber mit den Fein

den der Stadt verband, mußte allen von ihm angestifteten Schaden er
setzen, oder verlor sein Vermögen und sein Bürgerrecht. Wer sich an 

den Frohnboten vergriff, zahlte die Geldbuße doppelt7. Der Rath durfte 
jeden eines Ercesscs schuldigen Bürger aus der Stadt weisen und ihn 
später nach seinem Ermessen wieder zurückrufen 8. Handwerksämter müs
sen auch schon bestanden haben, hatten aber so wenig als Kaufleute An
theil an der Verwaltung und standen unter strenger Aufsicht des Raths. 
Diejenigen, denen der Rath erlaubt hatte, Schrägen (Morgensprachen) 
zu der Stadt Besten zu machen, und die solche zum Schaden der Stadt ei

genmächtig abänderten, zahlten eine Buße, wurden ihrer Schrägen ver
lustig und mußten die Stadt räumen9.

3m ältern Rechtöbuche, wie in andern gleichzeitigen z. B. der Frei
burger Handfeste vom Jahre 1249 ", kommen Juridiken und zwar drei
mal jährlich vor ", im neuern aber nicht mehr, weil die Gerichtssitzungen, 

vermuthlich der gehäuften Geschäfte wegen, das ganze Jahr durch fort

dauerten. Bagatellsachen bis zu sechs Pfennig entschied der Gerichtsbote12. 
Jeder Bürger war einer directen Abgabe (Schoß) nach Maßgabe seines 
Vermögens unterworfen und mußte dieselbe auch von Lehen bezahlen, die 
er etwa vom Fürsten oder Herrn erhalten hatte ’3. Hieraus geht hervor, 
daß die Bürgerschaft wenigstens zum Theil aus lehnsfähigen Geschlech
tern bestand 14. Wurde Jemand beschuldigt, zu wenig gezahlt zu haben, 
so konnte er sich mit seinem Eide reinigen, bekannte er sich für schuldig, 
so zahlte er eine Geldbuße1S.

Zur Vertheidigung der Stadt war jeder Bürger verpflichtet, nicht 
aber zu Kriegsdiensten für irgend einen Herrn 16. Der Bischof hatte 
über die Bürger nur eine geistliche Gerichtsbarkeit17.

Das revalsche Recht wurde vom Könige Erich Menved auch den 
Städten Wesenberg (im Jahre 1302) und Narva verliehen und beiden 
von Woldemar III. im Jahre 1345 bestätigt18. Aus diesen Städten 

gingen daher Appellationen nach Reval der deutschen Sitte gemäß. Bis 
hieher erstreckte sich der Einfluß des lübisch-revalschen Rechtsbuchs des 

13. Jahrhunderts, welcher volle drei Jahrhunderte in Kraft blieb; süd
licher fing der des rigisch- hamburgischen an, wie wir sogleich sehen 

werden.
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Kapitel V.

Livland, Ordensstaat und Stifter.

In Liv- und Kurland war der Orden bei weitem die bedeutendste 
Macht. Er besaß zwei Drittel von Kurland, welches durch die vom 
Papste bestätigte Verfügung der drei Kardinäle vom Jahre 1246 also 
auf preußischem, nicht auf altlivländischem Fuße, zwischen ihm und dem 
dortigen Bischöfe getheilt war, nebst der Memelburg, die ihm der Bischof 
im Jahre 1290 überließ und die er im Jahre 1328 wiederum wegen 
seiner Entfernung an den Deutschorden abtrat; ferner ein Drittel von 

Semgallen in Folge der Theilung vom Jahre 1254'»; außerdem im 
lettischen Livland die ihm schon von Bischof Albrecht I. überlassenen 
Ländereien (f. die Karte), im esthnischen Livland die Provinzen Sakele, 
Uggenois, Mokke, Nurmegunde, Allempois und Waigele und in Esthland 
Jcrwen, welche fünf letztere Landschaften ihm von Dänemark überlassen 

waren, endlich ein Viertel von der Wiek und von der Insel Oesel (näm
lich die Halbinsel Sworben), kraft des Vergleichs vom Jahre 1239. 

Eine Zeitlang beanspruchte er daher auch ein Viertel von den Lehngü

tern in der Wiek erblos verstorbener bischöflicher Vasallen, verzichtete aber 
im Jahre 1328 darauf gegen Abtretung von 36 Haken Landes 20. Ob
gleich Theil des Deutschordens, wurde dennoch der livländische Orden 

als ein selbstständiges Ganze betrachtet, wie unter Andern der Verkauf 

Esthlands vom Deutschorden an den Livländischen beweist. Das Ansehen 
des Papstes war bedeutend gesunken, wie sich schon bei der Darstellung 
der Streitigkeiten des Bischofs von Riga mit dem Orden gezeigt hat. 
Den geistlichen Landesherren in Livland war der Orden bei weitem über
legen. Die Dänen brauchte er nicht mehr zu fürchten, Rußland von in
nem Fehden zerrüttet und von den Tataren verwüstet und unterjocht, 
fing kaum erst an, seine Kräfte im Moskauschen Großfürstenthume zu 
sammeln. Mit dem Hauptstamme des Ordens im seit dem letzten Jahr- 
zehend des 13. Jahrhunderts von den Deutschen vollkommen unterworfenen 
Preußen war der livländische Orden durch die gleichzeitig vollendete Er

oberung Kurlands und Semgallens vereinigt, und nur die seit Gedemin 
so rasch steigende Macht des neuen litthauischen Großfürstenthums schien 

gefährlich.
Da die Statuten und hochmeisterlichen Verordnungen, welche die 

innere Organisation des Deutschordens regelten, auch für die livländische 
Abtheilung desselben gültig waren, so können wir uns von den innern 
Einrichtungen des letzter« keinen Begriff machen, ohne auf jene zurück
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zugehen. Der Orden bestand theils aus Rittern oder Laienbrüdern, theils 
aus geistlichen Brüdern, die zusammen in Conventhäusern wohnten und 
von denen die erstern zur Vertheidigung und Verbreitung des Evange

liums mit dem Schwerte, die letztern zur Verrichtung des Gottesdienstes 
bestimmt waren. Beiden lag die Kranken- und Armenpflege ob; beide 

unterlagen den Gelübden der Keuschheit, der Armuth und des Gehör-» 

sams und stellten in ihrem Zusammenwirken das Bild des vollendeten 
christlichen Lebens dar. Indem der Orden auch Geistliche mit um
faßte, die den Oberhäuptern desselben, gleich wie die Laien unterworfen 
waren, wurde er auch von der bischöflichen Gewalt, der einzigen, die 
er sonst zu fürchten gehabt hätte, ganz unabhängig. Aufgenommcn soll

ten in den Orden nur werden Jünglinge von rittermäßiger Geburt und 
unbeflecktem Wandel; bisweilen wurden auch Knaben dazu erzogen2I. 
Dor der Aufnahme mußten sie erklären, ob sie sich nicht schon einem Or

den verlobt hätten, an ein Weib gebunden, oder eines Herrn Knechte 
seien, irgend welche Schulden oder eine heimliche Krankheit hätten, in 

welchem Falle die Aufnahme versagt wurde22.
Sie mußten versprechen, den Orden nie ohne Erlaubniß zu verlassen, 

und durften sich eine Prüfungszeit ausbitten, um unterdessen Gesetze und 
Lebensweise der Brüder kennen zu lernen. Rach Ablauf derselben legten 
sie im Kapitel die drei Gelübde ab und wurden in der Kirche eingeklei

det und mit dem geweihten Ritterschwerte umgürtet, worauf der Priester 
dem Aufgenommenen das Kreuz zum Kusse reichte und dabei sagte; der 
Herr ziehe Dir an den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist in 
Gerechtigkeit und Heiligkeit der Wahrheit. So erhaben die Bestimmung 
des Ritters, so ernst waren die ihm auferlegten Pflichten und so streng 
die von ihm zu beobachtende Lebensordnung. Aus den Conventhäusern, in 
denen die Laienbrüder mit den Geistlichen zusammen wohnten, durften sie 
nicht ohne Erlaubniß gehen. Der Tag wurde zum Theil in gottesdienst

lichen Uebungen zugebracht, die Kleidung war für alle gleich ohne allen 
Prunkund wurde dem Ritter aus der Kleiderkammer des Hauses 
(Trapperien, von dem italienischen drappo und französischen drap) ge
reicht 2*. Der Tisch war gemeinsam, einfach und ohne Wein. Beim 
Mahle durfte nicht gesprochen werden, sondern es wurden geistliche Vor
träge gehalten25. Desgleichen durfte von dem Abendgebete bis zum 
Morgengcbete nicht gesprochen werden; kurze nothwendige Reden wurden 
sofort durch ein Paternoster und Ave-Maria gesühnt2-. Das Bettzeug 
war einfach und durfte weder beliebig vermehrt, noch das Bett umhängt 

werden2^ Im gemeinsamen Schlafgemache mußte zur Mahlzeit Licht 
brennen und jeder schlief in seinen Unterkleidern'^. Ta kein Privatei- 
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genthum erlaubt war und jeder Pferde, Waffen, Kleidung und Nahrung 
vom Convente erhielt, so durfte Niemand Geld besitzen, außer in Ge
schäften des Ordens'29 etwas unter Verschluß halten3", einen besondern 
Knecht habend oder Briefe ohne Erlaubniß aussenden, oder empfangene 
lesen 3'2. Spiel um Geld war streng verboten, desgleichen auch die Jagd, 
ausgenommen auf reißende Thiere; nur den Gebietigern war sie zum 
Vergnügen erlaubt. Brüderliche Liebe, „die Minne, ohne welche Or
den und Werke nur Scheinheiligkeit" 33, und reiner Wandel waren den 
Rittern vorzüglich empfohlen; keiner durfte eine Frau küssen, nicht ein
mal die eigne Mutter oder Schwester. Ein junger Ordensbruder durfte 
nur in Begleitung eines ältern, den ihm der Comthur mitgab, spazieren 
reiten34. Die alten Kleider mußten dem Trappier abgeliefert werden, 
der sie unter die Knechte oder Armen vertheiltc35. Dasselbe geschah mit 
den Kleidern eines Verstorbenen 36 und es wurde dann auch ein Armer 
vierzig Tage lang gespeist; außerdem erhielten die Armen auch das 
Zehnte der gebackenen Brode, oder dreimal wöchentlich Almosen 37. Kranke 
und altersschwache Ordensbrüder wurden in der Firmarie verpflegt38, 
und Testamente durften nur unter Erlaubniß des Hochmeisters gemacht 

werden. Am Freitage erhielt jeder Ordensbruder die Juste, d. h. eine 
Art körperlicher Züchtigung zur Kasteiung seines Leibes 39. Alle Sonn
tage wurden Kapitel zur Berathung gemeinschaftlicher Angelegenheiten 
und zur Handhabung der Disciplin gehalten, die mit Gebet anfingen 
und endeten, und wo ein Theil der Statuten verlesen wurde4". War 
ein Ordensbruder durch das Zeugniß zweier seiner Genossen einer Ueber- 

tretuug der Ordensgesetze vor dem Kapitel überwiesen, so wurde er von 
demselben verurtheilt und bestraft4'. Vergehen und Strafen waren in 
vier Grade eingetheilt; die leichteste Strafe bestand in, Empfang der Juste 
im Kapitel und in einer ein- bis dreitägigen Buße; die schwerere im 
Verluste des Ordenskreuzes und in der Jahresbuße, d. h. als Knecht ge
halten zu werden, dreimal wöchentlich bei Wasser und Brod zu fasten, 
und alle Sonntage in der Kirche die Juste zu erhalten, bis die Buße 
von den Brüdern erleichtert wurde. Die Strafe des dritten Grades auf 
Verwundungen, Diebstahl, Unzucht, Entweichung und Verrath der Heim
lichkeit des Ordens, so wie auf Todtschlag, bestand in Verlängerung 
der Jahresbuße, oder Verwandlung derselben in Ketten- und Kerkerstrafe. 

Wer endlich durch Simonie oder mit Lüge in den Orden getreten war, 
von der Fahne entfloh oder Sodomiterei trieb, wurde aus dem Orden 

ausgeschlossen 4?. Die geistlichen Brüder wurden nie öffentlich bestraft43. 
Das Begnadigungsrecht stand nur dem Hochmeister zu, oder wenn er zu 
entfernt war, dem Obersten mit Zustimmung des Kapitels 44.



233

Die geistlichen Brüder waren theils Priesterbrüder, die den Rittern 
im Range vorangingen 45, die Messe lesen und die Sakramente reichen 
durften4^, theils Pfaffenbrüder, die die übrigen Verrichtungen beim Got
tesdienste besorgten. Ohne des Hochmeisters Erlaubniß durfte kein Laien

bruder in den Pfaffenstand treten und kein Pfaffe eine hohe Schule be
suchen 47. Nach überstandenem Noviciat von einem Jahre durften die 
Priester ohne Erlaubniß des Oberen das Ordenskleid nicht wieder able- 
gcn; ste lebten gemeinschaftlich mit den Ordensrittern und ganz auf die-» 
selbe Weise, unterlagen derselben Disciplin und erschienen auch im Kapi
tel. An der Hochmeisterwahl mußte stets ein Priesterbruder Theil neh
men. Auf geistige Bildung wurde nicht viel gesehen, denn obwohl der 
Hochmeister bisweilen Geistliche auf auswärtige hohe Schulen sandte, so 
durften dennoch die ungelehrten Brüder nicht ohne Erlaubniß lernen4^ 
Die Zahl der sämmtlichen Brüder belief sich nach einem Verzeichnisse aus 
der ersten Hälfte des 15. Jahrh, auf ungefähr achthundert4^.

Außer den Brüdern gab es auch noch Mitbrüder, die nicht Ritter 

waren und' verehlicht sein konnten. Bei ihrer Aufnahme mußten sie dem 
Orden ihr Vermögen wenigstens zur Hälfte verschreiben, wogegen sie 
ihren Unterhalt vom Orden erhielten 50. Sie trugen ein Kleid von geist
licher Farbe mit einem halben Kreuze51 (einem y) und verpflichteten 
sich, dem Orden wo und wie sie konnten als Rathgcber, Krieger oder 

Wohlthäter zu dienen. Zu ihnen gehörten oft regierende Fürsten. Den 
Mitbrüdern standen im Range nach die Halbbrüder, die die drei Ge
lübden ablegten, das halbe Kreuz und eine gesetzlich bestimmte, meist graue 
Kleidung trugen, mit den Rittern, aber an einem besondern Tische, aßen 
und am Gottesdienste Theil nahmen und allerhand untergeordnete Dienste 
und Arbeiten verrichteten. Außer ihnen gab es endlich auch noch die
nende Brüder oder Graumäntler von bürgerlicher Geburt^, und Halb
schwestern, eine Art Nonnen, die unverheirathet oder geschieden sein muß

ten, eine geistliche Kleidung trugen, zum Krankendienste und zur War
tung des Viehes gebraucht wurden und in den Ordensburgen nicht woh

nen durften 53.
Obwohl jeder Bruder seinen Obern zum strengsten Gehorsam ver

pflichtet war und bei der Aufnahme dem Hochmeister Gehorsam schwören 
mußte, so war die Verfassung des Ordens dennoch kcinesweges streng 
monarchisch. Die großem Ordcnshäuser, in denen bisweilen bis siebzig 
Ritter vereinigt waren, standen unter Aufsicht von Comthuren (Com
mendatores), die geringern mit zehn bis zwanzig Rittern unter der 

von Vögten, die sich übrigens nur im Range und in der Größe des 
ihnen anvertrauten Bezirks von den Comthuren unterschieden. Diese 
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Gebietiger wurden zunächst vom Hochmeister, doch wohl nicht gegen den 
Willen der Provinzialkapitel ernannt54, mußten dem Hochmeister von 
Zeit zu Zeit über den Zustand des Convents berichten und jährlich dem 
Ordenstreßler (Schatzmeister) zu Marienburg von Einnahme und Aus
gabe Rechnung ablegen. Nach erfolgter Visitation ihrer Häuser gaben 

sie ihre Aemter auf und erhielten sie nach Befund der Umstände wieder 
zurück. Diese Bestimmungen galten wohl zunächst für Preußen, wo es 
keinen besondern Landmeister gab und Beschwerde gegen die Comthure 
unmittelbar bei dem Hochmeister vo.rzubringen waren55. In Livland 
übte wohl der Herrmeister die Oberaufsicht über seine Gebietiger aus. 
Die Gebietiger durften nichts Wichtiges ohne Zustimmung ihrer Haus
kapitel unternehmen und übten mit diesen zusammen die richterliche, poli
zeiliche, finanzielle und militairische Obergewalt in ihrem Bezirke aus. 
Wahrscheinlich übten sie auch in Livland wie in Preußen eine Art ober

richterlicher Aufsicht über die dem Orden untergebenen Städte; seit der 
Unterwerfung Riga's im Jahre 1330 hatte der dortige Hauscomthur 

Sitz und Stimme im Rathe. Gewöhnlich waren aber die Hauscom
thure den Comthuren untergeordnet und führten die innere Wirthschaft 
des Hauses 56, wo sich ferner, besonders in größer« Häusern, der Kel

lermeister, der Küchenmeister, der Fischmeister, der Kornmeister, der Fir
mariemeister, der Backmeister, der Spittler, der Glockmeister, der Trappier, 
der Schulmeister, der Karwansherr (Büchsenmeister), der Schnitzmeister, 

der Zimmermeister, der Stcinmeister, der Schmiedemeister, der Pferde

marschall, der Viehmeister, der Gartenmeister, der Waldmeister und der 
Thormeister befanden, welche sämmtlich Ritter waren und bald vom Mei
ster, bald vom Comthure ernannt wurden.

In jeder Provinz, von denen Deutschland, Preußen und Livland die 
wichtigsten waren, stand der gesammte Orden unter einem Meister; in
dessen ging das Amt des preußischen Landmeisters bald ein. Der Mei

ster durfte in wichtigen Angelegenheiten nicht ohne sein Kapitel (conven
tus), d. h. ohne die vornehmsten Ordensgebietiger, entscheiden, so wie 
auch der Hochmeister nicht ohne das Generalkapitel. Zusammen leiteten 
sie die auswärtigen Angelegenheiten, schlossen Bündnisse und Verträge, 
gaben gemäß dem Privilegium Kaiser Friedrich II. vom März 1222 Ver
ordnungen (novas consuetudines) 57, übten die hohe Gerichtsbarkeit aus, 

ließen Münze schlagen, bestätigten die Rechte der ihnen untergebenen Städte, 
wie z. B. der Ordensmeister Gerdt von Jocke der Stadt Embeck, später 
Pernau genannt, im Jahre 1318 das Recht des Appellationszugs nach 
Riga verlieh und übten endlich in allen Pfarreien 58 ihres Gebiets das 
Patronatrecht aus. Hieraus sieht man, daß die livländischen Meister in 
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Bezug auf die Landesverwaltung dieselben Rechte ausübten, wie die Hoch
meister in Preußen, und sie werden den letztem auch in Betreff der in
nern Verwaltung des Ordens und der Aufsicht über ihre Gcbietiger um
somehr gleich gestanden haben, als die Befugniffe selbst des Hochmeisters 
durch die Statuten Werners von Orselen (vom I. 1320) bedeutend be

schränkt worden waren. Nach diesen Statuten waren die Gcbietiger ver
pflichtet den Meister zu warnen, wenn er zu hart oder zu nachsichtig re
gierte, und nicht was er, sondern was die Obersten geboten, sollte Ge

setzeskraft haben Nach den Ordensgesetzen richtete nicht er, sondern 
das Kapitel, die Gcbietiger, er entwarf nur die Gesetze und ließ die 

Convente von Zeit zu Zeit visitiren. Entfernte er sich zu lange vom 
Haupthause, so ward er drei mal vorgeladen und erschien ei nicht, so 
ward er abgesetzt60. Beispiele davon finden sich schon im 14. Jahrhun
dert. Mit Einwilligung des Kapitels setzte und entsetzte er die Gebieti- 
ger (namentlich so der Hochmeister den Livländischen Meister)«'. Der 
Stimmenmehrheit des Kapitels mußte er sich fugen, doch nur wenn die 

achtbarsten unter den Brüdern sie bildeten62. Durch die Statuten Wer
ner's von Orseln war der Hochmeister sogar der Controlle des Deutsch
meisters unterworfen und der letztere durfte den pflichtvergessenen Hoch
meister vor das Generalkapitcl laden und absetzen lassen. Ohne die Zu
stimmung der Meister von Liv- und Deutschland durfte der Hochmeister 

keine Ordensgüter, namentlich bei Strafe der Absetzung keine bedeutenden 
veräußern oder verpfänden^. Dasselbe mußte er gewärtig sein, wenn 
er in Bestrafung der Vergehen der Ordensbrüder parteiisch erfunden 
wurde, zu hart oder zu gelinde regierte, was auch zufordersi dem Deutsch
meister, anzuzeigen war, der mit dem Generalkapitel über den Hochmeister 
Gericht halten sollte. Auch auf die Hochmcisterwahl übte der Deutsch
meister nach den Orselnschen Statuten einen bedeutenden Einfluß, indem 

er als Statthalter und mit Rath des Kapitels den ersten Wahlherrn er
nannte, dieser den zweiten, beide zusammen den dritten u. s. w. bis die 

dreizehn Wahlherren vollzählig waren, die den Hochmeister zu ernennen 
hatten. Indeß sollte hiezu, so wie zu jedem richterlichen Verfahren gegen 
den Hochmeister, der livländische Meister als der nächste nach dem Deutsch

meister nebst seinen vornehmsten Gebictigern mit eingeladen werden und 
nur wenn sie nicht erschienen, sollte der Deutschmeister allein verfahren 
dürfen. Vor den jährlich zu versammelnden General- und Provinzial

kapiteln wurden neue Ordensritter ausgenommen und eingekleidet, von 

den Gebictigern ihre Aemter niedergelegt und dieselben ihnen nach Befund 

der Umstände wieder zurückgegeben64.
Dem livländischen Meister am nächsten stand der Land mar sch all, 
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zuerst im Jahre 1236 erwähnt der hauptsächlich für die gehörige Be
waffnung des Ordensheers zu sorgen hatte66 und in Abwesenheit des 
Meisters dasselbe anführte. Andere oberste Gebietiger, wie sie der Ge- 
sammtorden in der Person des Großkomthurs, des Ordens - Treßlers, 
Spittlers und Trappiers hatte, kommen in den einzelnen Ordensprovin
zen nicht vor. Dann kamen die Komthure und Vögte, welche größeren 

oder kleineren Bezirken vorstanden und das Kapitel ausmachten. Diese 
waren die Komthure von Wenden, Segcwold, Aschcraden, Riga, Düna
burg, Dünamünde, Goldingen, Windau, Doblen, (welcher letztere erst seit 
dem 15. Jahrh, vorkommt,) Mitau, Marienburg, Fellin, Pernau, Leal 
und Reval (seit 1346), wo auch Hauskomthure vorhanden waren, ferner 
die Vögte zu Sonneburg, zu Jerwen (bisweilen auch Komthure zu Wei

ßenstein genannt), zu Wesenberg, zu Karkus, zu Narwa, zu Neuschloß, zu 
Oberpahlen, zu Nositten, zu Selburg, zu Kandau, zu Grobin oder Durben 
und zu Bauske. Außerdem scheinen auch noch zeitweilig noch einige an
dere Schlösser oder Gegenden abgesonderte Komthure oder Vögte gehabt 
zu haben, wie Poide, Sakkala, Tolsburg, Tuckum und Zabeln Vögte und 
Talkhof einen Komthur6T.

Die Einkünfte des Ordens bestanden im Zehnten, welcher ihm bei 
den wiederholten Landestheilungen ausdrücklich überlassen worden oder in 
denselben ersetzenden, von den eingebornen Hintersassen zu entrichtenden 
Zinsen und Leistungen. In den neueroberten Gebieten waren dieselben 

natürlich unsicher und gering. So mußten die Komthureien Goldingen 

und Windau aus der Insel Oesel und durch die Vögte von Jerwen und 
Poyde (Weißenstein) jährlich mit Geld und Korn unterstützt werden w. 
Dazu kamen nun noch die bäuerlichen Ackerfrohncn, der sehr lästige Bur
gen- und Straßenbau, die Kriegsfolge zu Fuße und von Seiten adliger 
Lehnsleute, deren es aber sehr wenige gab, zu Pferde (der spätere Roß
dienst). Ob der Orden von den ihm untergebenen Städten, zu welchen 
in dieser Periode außer Embeck (Pernau), Fellin, Wenden, Wolmar, 
Mitau, Goldingen und Kokcnhusen zu rechnen sind, Steuern erhob, wie 
es in Preußen der Fall war, ist bis jetzt noch nicht ausgemittelt worden. 
Die Einnahmen reichten zu seinen Bedürfnissen hin, denn seine Ausga
ben konnten nicht bedeutend sein, da eine eigentliche Verwaltung im In

teresse des Landes im ganzen Mittelalter unbekannt war. Da die Con
vente mit Waffen und Ausrüstungsgegenständen, so wie mit Kleidungs
stücken vom Orden versehen wurden, so hatte derselbe in Preußen zum 

Einkäufe des nöthigen Materials gegen einheimische dem Orden angehö
rige Erzeugnisse, namentlich gegen Korn, eigene Beamten, die zwei Groß- 
schäffer, und Handelsagenten in den Niederlanden und in Lemberg, wohin 
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viel Bernstein ging69. Ob dieser Handel auch für Rechnung des Or
dens in Livland betrieben wurde, oder dieser sich durch eignen Handel 
selbst versorgte, ist nicht ganz klar, müßte sich aber wohl aus dem noch 
vorhandenen Nechnungsbuche des Großschäffers von Königsberg ausmitteln 
lassen. Die Uebcrschüsse der Einnahmen der einzelnen Komthureien über 
ihre Ausgaben stossen in den Ordensschatz. Wie viel sie in Livland be
trugen, ist bis jetzt nicht ausgemittelt worden. In Preußen betrug z. B. 

die baare Einnahme des Hauses zu Elbing 3860—5149 Mk., die von 
Christburg 2245—2350 Mk., die von Marienburg zu Anfang des 15. 
Jahrh, gegen 5000—8000 Mk., die der hochmeistcrlichen oder der allge
meinen Ordenskasse bald über 34,000, bald nur 12,000 Mk. 7". Der 
Reichthum des Ordens, die thatlose Ruhe, der er in Friedenszciten ge
noß, wirkten verbunden mit dem Cölibat nachtheilig auf die Sitten. Die 
schweren Beschuldigungen, die in dieser Hinsicht nach Rom gingen, sind 
schon oben erwähnt worden. Die vom Papste gestattete Aufnahme selbst 
dem Banne unterliegender und mannigfacher Vergehen beschuldigter Per
sonen in den Orden, führte demselben sehr unlautere Bestandtheile zu. 

Der Hochmeister Gottfried von Hohenloh, der dem Sittenverderbniß durch 

strenge Maßregeln entgegen wirken wollte, fand so heftigen Widerstand, 
daß er abdanken mußte (im Jahre 1302) 71. Im Jahre 1317 wählte 
das Generalkapitel zum Nachfolger des livländischen Ordensmcisters 

Gerdt von Jockc, den Vogt von Jerwcn, Johann von Hohenhorst, dem 
die livländischen Gebietiger die Anerkennung versagten, weil er eines 
Diebstahls von 160 Mark beschuldigt wurde, die er dem Orden entzogen 
hatte, und es scheint, daß Gerdt von Jocke Meister blieb, obwohl er aus 
Gehorsam anfangs abdankte72. Die zugleich beschlossene Visitation des 
Ordens in Livland, zu der schon Beamte vom Hochmeister abgeschickt 
waren, unterblieb. Der Hochmeister Werner von Orseln wurde endlich 
sogar im Jahre 1330 von einem Ritter, dessen unsittlichen Lebenswandel 
er oft gerügt und bestraft hatte, ermordet73. So traurige Erscheinungen 
ließen keine glückliche Zukunft für den Orden voraussehen. Offenbar ge
hörte derselbe, so wie manche andere mittelaltrige und katholische Institute, 

wie z. B. die Ohrenbeichte, das geistliche Cölibat, das Mönchswesen u. a. m., 
zu der Zahl derjenigen, welche ein hohes Ideal verfolgend, ihrer Bestim
mung nach sehr rein und ehrwürdig sind, aber von der Schwäche der 
menschlichen Natur zu viel fordern und erwarten und daher schnell aus
arten, sobald der sie anfänglich belebende Geist und christliche Enthusias

mus von ihnen gewichen ist.
In den Stiftern sind die kirchlichen Beziehungen ihrer Beherrscher, 

der Bischöfe, welche zugleich die geistlichen Oberhirten sämmtlicher Lan- 
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destheile waren, von ihren weltlichen Verhältnissen zu scheiden. In bei
der Rücksicht sahen sich die Bischöfe durch die Kapitel vielfach beschränkt. 
Das Rigasche Domkapitel stand beinahe immer, wir wir gesehen haben, 
in Opposition zu seinem Erzbischöfe, besonders seitdem die Päpste anfin- 
gen, denselben von sich aus zu ernennen. Die kirchlichen Verhältnisse 
waren in Livland um nichts befriedigender, als in der übrigen katholi
schen Welt. Der Reichthum der Kirche mehrte sich durch Schenkungen, 
welchen man in den Städten und in den Ordensbesitzungen durch Gesetze 
entgegen zu steuern suchte74. Andererseits suchte sich auch die Geistlich
keit gegen den Orden zu schützen. Durch einen Vertrag vom 16. Januar 
1268 75 mußte der letztere versprechen, jedem Erwerbe durch Erbschaft, 
Kauf, Tausch, Schenkung, Miethe oder Avulsion im Bereiche des Erz
stifts zu entsagen. Von den Schenkungen der dänischen Könige ist oben 
die Rede gewesen. Die bedeutendste Erwerbung der Rigaschen Kirche 
war die Erweiterung des Erzbisthums schon durch Wilhelm von Modena 
bis an die Windau und gegenüber Kokenhusen und die Erwerbung von 
zwei Drittel von Semgallen, die nach der förmlichen Vereinigung des 
gleichnamigen Bisthums mit dem Rigaschen im Jahre 1246, dem Erz
bischöfe und dem Domkapitel acht Jahre später zu gleichen Theilen zu

fielen 76. Außerdem besaß sie vom Fürsten von Rügen ihr geschenkte 
Güter (s. folg. Kapitel). Als nach der Eroberung Kurlands der dortige 
Bischof und der Orden den Bau von acht Kirchen im Jahre 1252 be
schlossen, wurde jede mit vier Haken Ackerland, 25 Fudern Heuschläge 
und einem Zinse von drei Last Roggen und drei Ferdinge an Geld von 
Seiten des Gutsherrn und drei Pfennige von jedem Knechte und jeder 
Magd, die über 14 Jahr alt waren, bewidmet77. Die Einkünfte der 
Oeselschen Kirche, der zwei Drittel des Stifts gehörten, wurden auf 3000 
Mark geschätzt78. Den Geistlichen der revalschen Diöcese verlieh König 
Waldemar III. von Dänemark, nach dem Beispiele seiner Vorgänger, 
eine Art Gnadenjahr, d. h. das Recht über die Einkünfte ihrer Kirche, 
im Laufe eines Jahres nach ihrem Tode, durch letztwillige Verfügung 
zu bestimmen, so wie auch ihre Schulden und Beerdigungskosten aus ih
nen zahlen zu lassen 79. Im Jahre 1314 erhielten die Rigaschen Mino- 

ritenbrüder von einem Ritter zu Reval eine Hofftätte gegen das Ver
sprechen, für ihn und seine Verwandten Seelmessen zu lesen8Ü. Vier 
Jahr später erhielt das Ciftercienser-Kloster zu Padis vom Orden zwei 
Dörfer geschenkt und vier zu Kauf, wofür er als Gründer des Kloster's 
angesehen werden sollte, obschon dasselbe, wie wir oben gesehen haben, 
auch schon vom Könige von Dänemark bewidmet worden war81. Diese 
Besitzungen vermehrten sich in den Jahren 1326, 1329 und 1337 durch 
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Privatschenkungen 8-. Zu den sechs Hufen, welche der Fürst von Rügen 
schon Bischof Albert II. geschenkt hatte, gab er noch eben so viel zum 
Besten der Rigaschen Marienkirche her83. Das Kloster Dünamünde ver
kaufte zwar seine Besitzungen bei Parchim 84, vermehrte sie aber in Esth
land 85 und das Hospital zum heil. Geist in Riga erwarb das Dorf 

Heiligenhagen und besaß es bis zu Anfang des 15. Jahrhunderts, wo 
es an zwei Rostocker Patricier verkauft wurde88. Je reicher aber die 

Kirche wurde, um desto weniger erfüllte sie ihre Bestimmung. Hono
rius III. hatte zwar längst zur Stiftung von Schulen in Preußen auf

gefordert, und wie es scheint nicht ohne Erfolg 87. In Livland aber ge
schah nichts und so bildete sich schon damals derjenige traurige Zustand, 
namentlich des unterworfenen Landvolks aus, der später in folgenden, 

oft angeführten Versen seinen Ausdruck gefunden hat:
Du armer curischer Baur, 
Dein Leben wird dir saur, 
Du steigest auff den Baum, 
Vnd hawest dir Sattel und Zaum, 
Du gibst den Pfaffen auch ihre Pflicht, 
Vnd weift von Gottes Wort doch nicht.

— In des Erzbischofs Albert Suerbeers Siegelinschrift sagt er von 
sich: Ich taufe die Völker, deren Geist Gott erleuchten möge (rein wa

schen): Babtizo gentes, quarum Deus ablue mentes.
Als weltliche Landesherren befanden sich die Bischöfe zu ihren krie

gerischen Vasallen, deren Unterstützung ihnen so nothwendig war, in ei
nem, wie es scheint, wenig befriedigenden Verhältnisse. Es ist schon oben 
erzählt worden, daß der Erzbischof von Riga, Johann III. von Fechten, 
im Jahre 1289 von seinen Vasallen gefangen genommen wurde. Sein 
Nachfolger Johann III. von Schwerin (regierte von 1294—1300) gerieth 
mit dem Ritter Johann von Tiesenhausen wegen des Besitzes der Vogtei 
des Schlosses Kokenhusen in Streit. Dies Schloß, unter Bischof Albert I. 

auf Bitte des dortigen russischen Fürsten Wiatschko angelegt und demsel
ben wegen seines Verraths abgenommen, war seinem Schwiegersöhne, 
einem Ritter Dietrich, vom Bischöfe Nikolaus verliehen worden. Nach 
Dietrichs Tode hatte seine Wittwe den Ritter Hans von Tiesenhau
sen, Engelbrechts von Tiesenhausens Sohn, geheirathet und Erzbischof 
Albert Sucrbeer bestätigte ihrem Gatten den Besitz Kokenhusens 88. Jo

hann von Tiesenhausen behauptete sein Lehn mit Gewalt. Unter dem 
versöhnlichen Erzbischof Jsarn Tacconi scheint der Streit geruht zu haben, 
Erzbischof Friedrich aber (von 1304—1340) that den Ritter in den 
Bann. Tiesenhausen übergab das Schloß, bemächtigte sich aber später 
wiederum desselben mit Hülfe der Ordensritter, „der Gegner der Riga- 
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sch en Kirche", wie es in der desfallsigen Urkunde heißt. Er ward nun 
wiederum in den Bann gethan, und mit seinen Nachkommen weiblicher 
und männlicher Linie bis ins vierte Glied hinab, aller Güter und Lehne 
für verlustig erklärt. Nach seinem Tode und dem des Erzbischofs Friedrich, 
erhielt sein Sohn Engelbrecht, der sich deshalb nach Avignon zum Erzbi
schöfe Engelbert von Dahlen begeben hatte, Verzeihung gegen einen Scha
denersatz von 400 Mark Silber (zu je 36 Schilling lübisch) und gegen 

Verzicht auf das Schloß und die Stadt Kokenhusen 89.
Da nun die geistlichen Landesherren in der Verleihung zahlreicher 

Lehen das einzige Mittel sahen, den deutschen Adel nach Livland zu 
locken und an sich zu fesseln, so konnten Vorfälle dieser Art, die sich in 
kleinerem Maßstabe öfters wiederholt haben wögen, nicht zu einer Auf
hebung, sondern nur zum Versuche einer bestimmtern Regelung des lehns- 

rechtlichen Verhältnisses führen. Corporative Einigungen der Stiftsva
sallen fanden zwar noch nicht statt, vermuthlich weil die stiftischen Ritter
schaften bei weitem nicht so zahlreich waren wie die esthländische. In
dessen war die weltliche Verwaltung der Bischöfe nichts weniger als be
schränkt, sondern wir sehen sie immer mit Rath und Zustimmung (mit 

Rade und Vollbord) nicht blos ihrer Kapitel, sondern auch ihrer Vasal
len (Mannen) handeln. Dies wird in den Urkunden, namentlich in fast 
allen Lehnbriefen ausdrücklich erwähnt (schon in der oben angeführten 
Urkunde des Bischofs Nikolaus vom 9. August 1231).

Regelmäßige Zusammenkünfte der sämmtlichen Landesherren und Va

sallen (Landtage und gebotene Landfrieden wie in Deutschland 90) fanden 
noch nicht statt; wir sehen aber den Keim zu denselben in dem schon 
mehrfach erwähnten, am 24. Februar 1304 zu Dorpat von dem Ordens
meister und seinen Gebietigern mit den Bischöfen, Kapiteln und Vasallen 
der Stifter Dorpat und Oesel, so wie mit den dänischen Vasallen in 
Esthland geschlossenen Schutz- und Trutzbündnisse, zu welchem auch der 
Erzbischof und die Stadt Riga aufgefordert werden sollten. Wie so häufig 
auf den spätern Landtagen, so wurde auch diesmal beschlossen, alle Strei
tigkeiten durch Schiedsrichter beizulegen; ferner sollten Alle, die zwischen 
der Düna und Narva wohnten, zu einer ewigen Gemeinschaft aller Kriegs
unternehmungen verpflichtet sein9'. Obwohl während des ganzen 13. 
Jahrhunderts und im Anfänge des 14ten Livland noch kein geschriebenes 

Ritterrecht besaß, so hatten sich doch schon eigenthümliche Rechtsgewohn- 
heiten gebildet, die zu dem Begriffe eines besondern Landrechts 92 (jus 

patriae93, commune jus terrae94) führten. Dieses beruhte natürlich 
auf germanischen Grundlagen und verhielt sich zu dem gemeinen deut
schen Rechte ganz wie die übrigen deutschen Territorialrechte, die sich da-
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mals eben aus den partikularen Nechtsgewohnhcitcn zu bilden anfingen. 
Da das Erichsche Lehnrecht meist auf deutschen Rechtsgewohnheiten be
ruhte, so verbreitete es sich natürlich auch bald in den nahbelegenen 
Ostscelanden und erhielt in Livland Geltung, allein nicht in seiner ur
sprünglichen Gestalt, sondern in spätern Ueberarbeünngen. Die älteste 
und dem sprachlichen Ausdrucke nach dem Erichschcn Lchnrechte sich am 
meisten nähernde, ist das fünfte Buch der in den folgenden Zeitraum fal
lenden Sammlung der Wick-Ocselschen Lehnrechte, nach seiner 
Ueberschrift vom Oeselschen Bischöfe Härtingh (Hartwich regierte 1313— 
1322) bestätigt. Dies Nechtöbuch stimmt wörtlich, so wie in der Reihen
folge der Sätze mit dem Erichschcn überein, nur daß statt des Königs, 
der Bischof und bisweilen der Herr genannt wird, einige Bestiminungen, 
wie z. B. vom Ueberfahren über die See zum Empfang des Lehns und 
von dem königlichen Statthalter und den königlichen Räthen und noch einige 
andere unten anzuführende ausgelassen, und dafür einige Bestimmungen 

über Lehnsgcwehre, Muthung und Verkauf des Lehns hinzugesetzt sind, 

welche dem Herkommen entnommen sein mögen, übrigens auch mit dem 
sächsischen Lehnrechte übereinstimmen. Die Veränderungen, die sich dar
nach im Rechtszustande ergeben, sind hauptsächlich folgende:

Hatte der Lehnsmann vor Zeugen den Bischof um die Erneuerung 

der Belehnung gebeten und diese wurden ihm verweigert, so behielt der 
Lehnsmann sein Gut und vererbte es an seine Erben 95. War der neu

erwählte Bischof nicht bestätigt, nicht Herr seiner Schlösser, oder nicht ins 
Land gekommen, oder war solches dem Lehnsmann unbewußt, so gereichte 
es dem Lehnsmann nicht zum Schaden, wenn er die Muthung unterließ 96. 
Heeresfolge durfte nicht außerhalb Landes gefordert werden 97. Welcher 

Lehnsmann ein Gut Jahr und Tag in seiner Wehre klaglos besaß, konnte 
sich durch seinen Eid gegen jede Klage im Besitze schützen 98. Die Er- 
theilung der Gesammthand auch nach einer Theilung kommt nicht vor. 
Die unbeerbte Wittwe bleibt nur Jahr und Tag im Besitze des Gutes 
ihres Mannes, wenn sie auch früher mit ihm Kinder erzeugt hat99. 
Beim Verkaufe von Gütern hatte der Bischof nur ein Vorkaufsrecht10<). 
Rach deutschem Lchnrechte hingegen war jede Veräußerung des Lehns 
ohne Zustimmung des Lehnsherrn ungültig Jul. Die meisten dieser Modi- 
ficationen beweisen die Macht des stiftischen Adels gegenüber seinem Bi
schöfe. Uebergangen ist das einer sechzehnjährigen Jungfrau im Erich- 

schen Lehnrechte ertheilte Zîecht, einen Vormund zu wählen und ihr Erb- 
theil zu gleichen Theilen mit ihren Brüdern zu fordern, so wie die einer 
patriachalischen Anschauungsweise angehörende Bestimmung, daß der Va
ter seines Sohnes und der ältere Bruder seiner nicht abgetheilten jungem

Bd. I. Lief. 2. 16
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Brüder seien, so lange dieselben nicht unmittelbare Mannen des Landes
herrn geworden sind. Das Wiek-Oeselsche Lehnrecht enthält endlich auch 
einige strafrechtliche Bestimmungen, die sich aber vollständiger in der so

is fort zu erwähnenden livländischen Recension desselben vorfinden.
Das Wiek-Oeselsche Lehnrecht ging nämlich auch auf die übrigen 

Stifter über. Wir besitzen eine durch zahlreiche Zusätze vermehrte Re
cension desselben, welche später in das sogenannte mittlere livländische 
Recht aus dem Ende des 14. Jahrh, geflossen und daher vermuthlich noch 
vor Ende unseres Zeitraums verfaßt worden ist. Der sprachliche Aus
druck ist um ein weniges neuer, als der des Wiek-Oeselschen Lehnrechts. 
Mit Unrecht ist dasselbe daher von Brandis dem Bischöfe Albert I. zu
geschrieben worden; die Einleitung ist wörtlich dem Erichschen Lehnrechte 

entnommen. Indessen verdient es doch den Namen des ältesten liv
ländischen Rittcrrcchts, denn hätte es in Livland, wohin es leicht 

aus der Wiek herüberkommen konnte, nicht Geltung erlangt, so wäre es 
ins mittlere Ritterrecht, dessen Geltung unbestritten ist, nicht ausgenom
men worden. Einige im Wiek-Oeselschen Lehnrechte ausgelassene Be
stimmungen des Erichschen Lehnrechts finden sich hier wieder vor, als die 
Verleihung der Gcsammthand nach geschehener Theilung, die Beschrän
kung des Rechts der mündig gewordenen Mündel zu Widerrufung der 
durch ihre Vormünder geschehenen Veräußerung ihres Vermögens auf den 
Zeitraum von Jahr und Tag, das Recht zur Afterbclchnung mit dem 
Lehnsgute, so lange der Lehnsherr noch ohne Hülfe reiten und gehen 

kann, das Richterrecht des Vaters und ältern Bruders über den noch 
nicht selbstständigen Sohn oder Bruder. Die dem livländischen Ritterrechtc 
eigenthümlichen Zusätze betreffen theils das Lehn-, theils das Eivil- und 

Strafrecht, theils das Bauen-echt.
Selbst wenn man Erben hatte, war es erlaubt, einem Stiftsmanne 

mit Genehmigung des Bischofs das Lehn zu versetzen; nur bei Versetzun
gen an Jemanden, der nicht Stiftsmann war, hatte der Bischof, das Nä- 

hcrrecht,oa. Ferner sind einige privat- und strafrechtliche Bestimmungen 
angehängt, von denen mehrere an den Sachsenspiegel erinnern. Darnach 
brauchten in der Gefangenschaft erzwungene Gelöbnisse, ausgenommen die 

Urfehde, nicht gehalten zu werden lü3. Die letztern und rechtlich contra- 

hirte Schulden ausgenommen, gingen weder die Gelöbnisse des Vaters, 
noch die von ihm zu zahlenden Geldbußen auf den Sohn über, doch 
wiederum mit Ausnahme der für Wunden zu zahlenden Buße Die 

Strafbestimmungen betreffen theils schwere Verbrechen, das sogenannte 
Ungericht, theils den bloßen Friedensbruch, theils endlich das Fehden- 

und Dußcnrecht, den Ueberrest der alten Privat- und Blutrache und der
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freiwilligen Composition. Mord, Verrath und Einbruch in den Kirchen 
sollten mit dem Nade gebüßt werden, Raub, Bruch des Hausfriedens und 
Diebstahl über einen Ferding mit dem Leben 2. Bruch eines gebotenen 
Friedens wurde mit dem Tode bestraft3, sei es daß der Richter 
Jemanden sicheres Geleit gewährt hatte, (was auch im Waldemar-Erich- 
schen Rechte vorkommt4,) oder daß er einen Beklagten freigesprochen oder 
Jemand Urfehde gelobt hatte6. Auf Todtschlag stand Verbannung auf 
Jahr und Tag, worauf der Schuldige dem Bischöfe eine Geldbuße von 
dreizehn Ferding und vier Oer zu zahlen und entweder die Fehde zu 

tragen, oder sich mit den Verwandten des Getödteten zu vergleichen hatte. 
Läugnete Jemand, eines Todtschlags schuldig zu sein, und entwich zugleich 
ein Anderer aus dem Stifte, so wurde er durch seinen Schwur und den 
sieben anderer Eideshelfer frei. Desgleichen konnte der Todtschläger, auch 
durch den Schwur sieben unbescholtener Stiftsmannen, die ihn für schul
dig erklärten, genöthigt werden, das Land zu verlassen, und durfte nicht 

ohne Zustimmung des Bischofs und seiner Feinde zurückkehren. Auf 
Lähmungen und Verwundungen stand noch keine gesetzliche Strafe, der 

Thäter mußte sich vergleichen oder die Fehde tragen«. Sehr wichtig, 
der Ritterschaft günstig und auch in der Vernunft begründet ist der Art. 
60, nach welchem der Bischof seine weltliche Mannen nicht um weltlicher 

Angelegenheiten willen in den Bann thun, sondern zuvor seine weltlichen 
Rechte verfolgen sollte. Angehängt sind mehrere Bestimmungen über die 
Verfolgung der Grundstreitigkeiten zwischen verschiedenen Dörfern, in 
welchen die durch die Päpste, wie wir oben gesehen haben, für Livland 
verbotene Eisenprobe vorkömmt und die in gar keinem Zusammenhänge 
mit dem übrigen Inhalte des Ritterrechts stehen. Sie sind zwar nicht 

in das umgearbeitete oder systematische Ritterrecht des 15. Jahrh., wohl 
aber in das mittlere übergegangen, haben also wohl eine Zeitlang practi- 
sche Geltung gehabt und scheinen ziemlich alt zu sein, um so mehr als 
sie mit den Anordnungen des Bischofs von Modena vom Jahre 1225 
viel Aehnlichkeit haben. Citate aus den oben beschriebenen Rechtsbüchern 
kommen, so viel mir bekannt ist, während dieses und des folgenden Zeit

raums nirgends vor, sondern man beruft sich bei Streitigkeiten immer 
nur auf lang hergebrachte Landesgewohnheiten und das Zeugniß der äl
testen Stiftsmänner über dieselben 7. AuS der Entscheidung mancher ein
zelnen Fälle sehen wir aber, daß das Gewohnheitsrecht mit dem In
halte unserer Rechtsbücher übereinstimmte, wie z. B. das Recht, Lehngüter 
zur Bezahlung dringender Schulden auch an Fremde zu verpfänden, 
wenn der Oberlehnsherr sie nicht einlösen wollte«, die Verpflichtung der 
Vasallen, ihre Lehne von dem Oberlehnsherrn förmlich zu empfangen u. a.v.

16*
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Welches Recht für die vorn Orden verliehenen Lehne und ihre Inhaber 
galt, von denen es mehrere Beispiele giebt wissen wir nicht.

Von dem Geiste der beiden eben beschriebenen Nechtsbüchcr läßt sich 
im Allgemeinen dasselbe sagen, was vom Waldemar-Erichschen Lehn
rechte. Der Entwickelung des Privatwohlstandes und der individuellen 
Freiheit waren sie insofern günstiger, daß das Besitz- und Erbrecht der 

Vasallen gegen Eingriffe von Seiten des Lehnherrn gesicherter und ihr 
Dispositionsrecht ausgedehnter war. Die Strafbestimmungen des livlän
dischen Ritterrcchts zeigen von der Mühe, die man sich gab, den Land
frieden, der noch nicht allgemein bestand, wenigstens dadurch einigerma
ßen zu sichern, daß die schweren Verbrechen mit Lebensstrafcn belegt, und 

so die Veranlassungen zur Privatfehde und Blutrache vermindert wurden. 
Die letztern kamen indessen noch oft genug vor, wie u. a. folgender be
glaubigter Vorfall beweist. Ein gewisser Gerhard von Moden (doch 

wohl ein Adliger) überfiel den Heinrich Luchowe in der Nähe von Per
nau und brachte ihm mehrere Wunden bei. Vom Ordensgefinde sofort 

verhaftet, ward er nach Verhandlung der Sache, durch die beiderseitigen 
Fürsprecher vom Pcrnauschen Eomthur vor Gericht gestellt, zum Tode 

verurtheilt und enthauptet. Ein Verwandter Gerhardts, ein Schneider, 
namens Gottfried, drohte dem Luchowe mit dem Tode und verbot ihm 
zugleich die Länder Flandern, Holland, Schonen und Norwegen. Darauf 
trafen sie sich in einem norwegischen Hafen, wo der Gottfried bewaffnet 

war, und wie behauptet wird, in« der Absicht den Luchowe zu tödtcn. 

Allein dieser griff ihn an und erschlug ihn, wie es heißt: in der Noth
wehr, so daß auf ein Zeugniß einiger Nathsherren aus Riga und Reval, 
Luchowe blos zu einer Geldbuße nach norwegischem Rechte verurtheilt 

wurde •*.

Kapitel >’I.

Die livländischen Städte, und namentlich die Stadt Riga.

Neben dem Ritter- und Lehnswcsen bildeten sich in Livland in 

diesem Zeitraume die städtischen Einrichtungen immer mehr aus, verbrei
teten sich von Riga aus über mehrere Ortschaften und gewannen durch 

den Handel, der den Bürgerstand bereicherte, auch mehr Festigkeit und 

Bedeutung.
Das Gebiet der Stadt Riga umfaßte, außer der von dem Erzbi

schöfe Albert mit mehreren Landstrichen von der Mündung der Eckau 
und von der Misse bis an die Dalensche Gränze, und von der Nabe 
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bis Putilene in den Jahren 1274 und 1276 vergrößerten 12 Stadtmark, 
auch ein Sechstel der Insel Oesel, welches die Stadt gegen den dorti
gen Bischof zu behaupten wußte13* Ihren Antheil an Kurland hatte 

die Stadt, wie wir oben gesehen haben, dem dortigen Bischöfe abge
treten 14. Obwohl unter geistlicher Oberhoheit stehend, wußte Riga seine 

Selbstständigkeit zu wahren. Durch eine vom Bischöfe Nikolaus im Jahre 

1244 mit Zustimmung seines Kapitels und der Bürgerschaft erlassene Ver
ordnung wurde den Bürgern unter Strafe des Banns verboten, Grund

stücke innerhalb der Ringmaner einem Orden oder Kloster zu verschenken 
oder zu verkaufen, weil die Stadt sonst von Vertheidigern entblößt und 
in Armuth gerathen würde. Dergleichen Schenkungen sollten nur in der 
Art geschehen, daß das Gut an einen Weltlichen verkauft und sodann 
der Kaufpreis der Kirche oder dem Orden übergeben würde, was der Rath 
von sich aus besorgen sollte, wenn der Schenker es binnen Jahresfrist 
nicht ausführte. Obwohl Papst Jnnocenz IV. die Aufhebung des Schen

kungsverbots forderte15, so bestätigte es doch der erste Erzbischof von Riga, 

der bremische Domherr Albert Suerbeer, im Jahre 1256 16, und wir ha

ben gesehen, daß das Revalsche Stadtrecht eine ähnliche Bestimmung 
enthielt. Sogar einzelnen Ordensrittern wurde im Jahre 1268 vom Or
densmeister um des -Friedens mit dem Rigaschen Kapitel willen der Er

werb liegender Gründe innerhalb der Rigaschen Stiftsgränze, also auch 
der Stadtmark untersagt ’7. Desgleichen mußten Ritter (wie Woldemar 
Rosen) oder erzbischöfliche Vasallen, wie z. B. Dettlef von Pale, die sich 
in Riga besitzlich machten, versprechen, ihre Höfe und Häuser nie in geist
liche Hände zu veräußern l8. Im Jahre 1252 wurde durch einen schieds
richterlichen Ausspruch zwischen der Stadt Riga und dem Erzbischöfe fest
gesetzt, daß Weltliche von Geistlichen wegen Geldforderungen nur vor
dem weltlichen Richter belangt werden sollten,9. Noch viel wichtiger

war der im December 1268 zwischen dem Domkapitel und der Stadt ge
schlossene Vergleich, durch welchen ersteres versprach, keinen Fürsten oder

mächtigen Herrn zum Erzbischöfe zu wählen und Zwistigkeiten mit der 

Stadt durch den ordentlichen Richter oder erwählten Schiedsmann, ohne 
Einmischung des Papsts oder irgend eines Fürsten, entscheiden zu lassen2". 

Hiedurch erhielt die Stadt Einfluß auf die Wahl ihres Oberherrn.
Seit der Regierung des Erzbischofs Suerbeer besaß Riga einen zum 

Cistercienserorden, der der Benedictinerregel folgte, gehörigen Frauencon
vent, welchen der Erzbischof nach Berathung mit seinem Kapitel im Jahre 

1257 nach Livland berufen hatte2' und der sofort ein Gebäude bei der 
Jakobikirche und ausgedehnte Ländereien erhielt22. Durch Bulle vom 2. 

August 125523 bestätigte ihm Papst Alexander VI. die Cistercienserregel 
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und ertheilte ihm verschiedene Privilegien. Außer dem Klostergcbäudc in 
Riga werden in dieser Bulle als Besitzung des Convents 50 Haken in 
Semgallen, eben so viel in Opemclc (lettisch Uppemalla, Stromufer) und 
eben so viel bei Gerzekc angeführt, ferner in der lübischen Diverse die 
Hälfte einer Mühle und die halben Zehnten im Kirchspiele Bcceberge. 
Als der Erzbischof Albert im folgenden Jahre einen Ländertausch mit dem 
Orden traf, bestimmte er dem Schwesterconvente zum heiligen Jakob 
eine Ouadratmeile Landes jenseits der Düna, und bestätigte und vermehrte 
seine Besitzungen durch eine Urkunde vom 1. Mai 1257, indem er ihm 
noch 50 Haken in Semgallen, den Hof Blumenthal (jetzt Klein-Jungfern- 
Hof, wohl nach den Nonnen genannt), die Insel Dünaholm, wahrschein

lich das jetzige Groß-Klüversholm, sonst Ebbenholm, d. h. wohl Aeb- 
tissinholm, genannt, und das Dorf Pepholt schenkte24. Zwei Jahre später 
bestätigte er dem Convente, trotz des Widerspruchs des Domkapitels, das 
Eigenthumsrecht am Klostergrunde, obwohl derselbe ursprünglich der Ja
kobikirche zugehört hatte, und ertheilte den Nonnen die Mitbenutzung der 
Jakobikirche. Im Jahre 1262 ward das Kloster mit einer Mauer um
geben und erhielt im Jabre 1336 auf Verwendung des Ordensmeifters 
von Monheim die alleinige Benutzung der Straßenftrecke zwischen der 
Stadtmauer und dem Kloster, und sogar eines Stadtthurms zur Aufbe
wahrung von Korn2^. Außer der Pflege des Kirchengesanges, wovon 
die Klosterfrauen Singfrauen genannt wurden (so schon in der Urkunde 
vom Jahre 1336), beschäftigten sie sich hauptsächlich mit dem Unterrichte 

junger Fräulein im Lesen und Weben. Einer der ältesten, und vielleicht 

der älteste Leichcnstein, den man in Riga kennt und der im Hauptgange 
der Jakobikirche liegt, ist aus dem Jahre 1294, wurde mit großen Kosten 
aus Deutschland verschrieben und schützt das Grab einer Margarethe, 
wohl Nonne oder Aebtissin des Klosters. Im Jahre 1262 wird ein Klo
ster der Franciscaner oder Minoriten, neben der heutigen großen Gilde
stube 26 als bestehend erwähnt 27. Früher noch, unter der Regierung des 
Bischofs Nikolaus, ward den Dominicanern oder Predigermönchcn ein 
Platz zum Kloster auf dem Dombezirke angewiesen. Dieses Gebäude, 
ursprünglich außerhalb der Ringmauer errichtet, wurde durch die Erwei

terung derselben bald in die Stadt gezogen. Besonderer Begünstigungen 
erfreute sich die Stadt von Seiten des Papstes Alerandcr IV. Er nahm 
sie auf ihr Ansuchen unter des heil. Petrus und seinen besondern Schutz 
(am 20. März 1257); bestätigte die ihr vom Bischöfe Nikolaus zuge

standene Befreiung vom geistlichen Zehnten 28 und erneuerte alle ihre Pri
vilegien, die wichtigsten durch besondere Urkunden, die noch jetzt in Riga 
aufbewahrt werden. Mehrere Streitigkeiten der Stadt mit dem Erzbi- 
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schofe und dem Bischöfe von Oesel ließ er durch geistliche Würdenträ
ger schlichten-^, andere wurden durch Schiedsrichter entschieden3". In 
den Jahren 1275, 1296 und 1305 ließ sich endlich auch noch die Stadt 
von den Erzbischöfen ihre Privilegien, und namentlich das des ehemali
gen Legaten Wilhelms von Modena in Betreff des Gebrauchs des 
gothländischcn Rechts bestätigen3'. Andrerseits fehlte es auch nicht an 
Schenkungen und Vermächtnissen an die Kirchen 32. Milde Anstalten, die 
damals mit dem Kirchenwesen zusammenhingen, besaß die Stadt vier, 
unter andern eine beim St. Jürgenshofe, dem Ordensschlosse 33, und den 
Convent zum heil. Geiste, zuerst auf der Stelle des fetzigen Schlosses 
und nach dem Jahre 1330 auf seinen jetzigen Platz verlegt, nachdem das 
dortige Ordensschloß von den Bürgern zerstört worden war und ein 
neues an der Stelle, wo das jetzige steht, erbaut wurde. Auch hing 
die Stadt treu an dem Erzbischöfe und gerieth um seinetwillen häufig in 
Fehden mit dem Orden. Diese endigten damit, daß, nachdem der römische 
König Rudolph im Jahre 1275 der Stadt Riga vorgeschrieben hatte, sich 

der von ihm dem Ordcnsmeister anvertrauten weltlichen Gerichtsbarkeit 
zu unterwerfen34, was freilich der staatsrechtlichen Stellung der Stadt 
zum Orden widersprach und die oberherrlichcn Rechte des Erzbischofs 
verletzte, die Stadt, wie wir gesehen haben, im Jahre 1330 die 
Oberherrschaft des Ordens anerkennen mußte. Seitdem wurden die 
Schlüssel im Stadtwappen ins Andreaskreuz gelegt, darüber das Or
denskreuz und unter ihnen mitten im Thore ein Löwenkopf angebracht; 
so kommt es 1349 vor. Seit jener Zeit hatte auch der Hauscomthur 
des Ordcnsschlosses bei Riga in den Rechtsverhandlungen des Raths Sitz 
und Stimme. In der Verfassung scheint keine Aenderung stattgefunden 
zu haben. Wie wir aus mehreren Urkunden sehen, gingen die Erlasse 
der Stadt von Vogt, Rath und Gemeinde aus 35, und in derselben Art 
wurde ihr geschrieben. Seit dem Jahre 1330 werden aber in Urkunden 
nach dem Vogte auch die Bürgermeister angeführt, z. B. im nackenden 
Briefe vom 23. März und im Sühnebriefc vom 30. März 1330, ' und 

unter diesen auch ein worthabcnder Bürgermeister 36. Der Vogt war das 
Haupt der Stadtverwaltung; wie aber die Gemeinde vertreten wurde, 
und ob es überhaupt der Fall war, findet sich nicht ausgesprochen. Von 
Verordnungen kommt in diesem Zeitraume' nur die nach einem großen 

Brande vom Rathe erlassene Bauordnung vom Jahre 1293 vor, nach 
welcher von Stein, oder doch mit Ständen: gebaut und mit Stein oder 
Lehm gedeckt werden sollte. Gemeinschaftliche Mauern (Brandmauern) 
sollten auch auf gemeinschaftliche Kosten errichtet werden. Die Stadt 
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machte sich zur Lieferung von Steinen, je nach der Größe der aufzu
bauenden Häuser, anheischig.

In diese Zeit fällt die Stiftung mehrerer Gilden oder Genossenschaf- 
(W ten zur gemeinschaftlichen Betreibung eines Gewerbes oder zu religiösen

oder rein geselligen Zwecken. Am wichtigsten sind in dieser Hinsicht die 
Kaufmanns- und die Handwerkergilde, von denen die erste im Hause von 
Münster, die andere im Hause von Soest (der spätern großen und kleinen 
Gildstube) sich versammelte. Das letztere Haus wird im Jahre 1330 

erwähnt37, wo in demselben eine allgemeine Bürgerversammlung gehalten 
wurde. Die von den westphälischen Städten Soest und Münster herge
nommenen Benennungen rühren vielleicht davon her, daß diese Häuser 

ursprünglich Bürgern jener Städte gehörten 38. Von der innern Organi
sation dieser beiden Gilden in diesem Zeitraume wissen wir nur wenig. 
Einen Schrägen der kleinen Gilde aus dem 14. Jahrhunderte kennen wir 
nicht39. Nach den ältesten Schrägen der Kaufleute vom Jahre 1354, der 
in den Anfang des folgenden Zeitraums fällt, aber doch schon bestehende 
Verhältnisse darstellt, bestand ihre Genossenschaft (Kumpanie) aus Deut
schen (§ 6) und zwar aus Kaufleuten (§ 42) mit Ausschluß der Hand
werker und Geistlichen (§ 5). Die Aufnahme hing von der Bewilligung 

der ganzen Genossenschaft ab; vorgeschlagen mußte man von drei Gliedern 
werden, ehrlich geboren, fromm und unbescholten sein. Wer dein zuwider 
Jemanden vorschlug, verfiel in Geldstrafe (§ 1 und 2). Die Gesellschaft 
stand unter einein, von ihr erwählten Aeltcrmann und mehreren Beisitzern, 
welche aber auch Aelterleute genannt werden (§ 11 und 44) und bei ge
meinschaftlichen Zusammenkünften an einer Tafel saßen (§ 28). Diese 
Aemter mußten von den dazu Gewählten bei Verineidung einer Buße an 
Honig oder Wachs angenommen werden (§ 43). Der Aeltermann rief 
die Versammlung zusammen (gebot zur Gildstube) und wer nicht erschien 
oder eigenwillig die Versammlung verließ, zahlte eine Buße (§ 10 und 
13). Streitigkeiten, die in der Compagnie entstanden, sollten auf der 
Gildstube verglichen werden und wer um ihretwillen vor Gericht ging, 
sollte eine Geldbuße zahlen, bei Strafe der Ausschließung (§ 15). Des
gleichen mußte, wer in die Genossenschaft treten wollte und mit einem 
der Glieder im Streit lag, sich vorher mit ihm einigen (§ 4). Auf 

Beleidigungen der Glieder oder ordnungswidriges Benehmen in den 
geselligen Zusammenkünften oder Trünken, wo zwar getanzt, aber nicht ge
würfelt (gedobbelt) werden durfte, so wie auf Nichtbesuch derselben, wa

ren Bußen an Wachs oder Honig gesetzt; Gäste durfte man einführen, 
doch ebenfalls unbescholtene Leute, und die nicht um Lohn dienten (§ 3 
und 35). Dieser Schrägen mit Zusätzen aus dem 15. Jahrhundert, 
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der auffallende Aehnlichkeit mit den Statuten des Artusbofes zu Danzig 
und des Kompanhofes zu Kulm hat, wird auf der großen Gildstube auf

bewahrt und kann schon aus diesem Grunde und weil er namentlich der 
Gildstubcn erwähnt, nicht wie z. B. Tielemann behauptet 4', der erste 
Schrägen der Schwarzcnhäupter sein, welcher vielmehr vom Jahre 1416 
ist und sich auch auf dem Hause dieser Gesellschaft befindet. Daß die 
Gesellschaft der Kaufleute die Kämpfe der Stadt mitzumachen hatte, ist 

schon zum frühern Zeitraume bemerkt worden; aus dem eben angeführten 
Schrägen sehen wir aber, daß sie auch gesellige Zwecke verfolgte. Bei 
Kriegszügen wird noch einer besondern Gesellschaft, der der Schwarzen
häupter gedacht, vielleicht nach ihrer Kopfbedeckung, den eisernen Hel
men benannt, so wie von ihrem spätern Versammlungsorte, dem neuen 
Hause ant Markte, die Compagnie des neuen Hauses geheißen. Diese 
Gesellschaft war ursprünglich, wie die vom Aeltcrmann Frölich im Jahre 
1610 seiner hochdeutschen Übersetzung des obigen Schrägens vorgesetzte 
Einleitung besagt, ursprünglich mit der Gesellschaft der Kaufleute auf der 

Gildstube eins, indem, wie Frölich sich ausdrückt, „Bürger und Gesellen, 
d. h. Verheirathete und Unverheirathete, Handlungsherren und Commis, 
durch einander gelebt", seitdem aber auf der Gildstube zu Brüdern 
nur verheirathete Kaufleute angenommen worden seien, habe sich die 
Gesellschaft der Gesellen oder jüngern und unverheirathetcn Kaufleute 

von der der Kaufleute auf der Gildstube getrennt. Der Ursprung der 
Schwarzenhäuptergesellschaft, als einer besondern, läßt sich so ant unge
zwungensten erklären, da diese Gesellschaft auch noch heute aus den jün
gern und unverheiratheten Kaufleuten besteht.

Obwohl die Rigasche Bürgerschaft schon ursprünglich mehr aus 
Kauf- und Gewcrbsleuten, als aus Ackerbürgern bestanden hat und die 
ritterbürtigcn oder rathsfähigen Geschlechter, nach der vollendeten Erobe
rung des Landes und dem Anfhören der Heidenzüge, wohl allmälig ihrer 
kriegerischen Lebensart entsagten und zum Großhandel übergingen, wo
durch der Kaufmannsstand nothwendig an Bedeutung zunehmen mußte, so 
hatte derselbe doch als solcher keine bestimmte politische Stellung, nahm 
nicht Theil an der Verwaltung und seine Verbrüderung beschränkte llch, 
wie schon aus den oben angeführten Schrägen hervorgeht, auf Zusam
menkünfte zu gewerblichen und geselligen Zwecken. Dies gilt in noch hö- 
herm Maße von den Handwerksinnungen, die eben erst sich zu bilden an

fingen. Von Handwerkcrschragen ist ein Bruchstück aus einer Schuhma
cherordnung auf uns gekommen, das wohl in diesen Zeitraum gehört. 

Nach demselben sollten die Schuhmacher wenigstens in der Stadt nur 
trocknes Leder verarbeiten; nicht mehr gerben, als sie verarbeiten wollten, 



250

und das nur im städtischen Gerbhause42 an der Düna43. Der Artikel 
69 der nach Hapsal mitgetheiltcn und unten näher zu erörternden Auf
zeichnung des Rigaschen Stadtrcchts vom Jahre 1279 enthält Verordnun
gen über das Weberamt (welches zu der Zeit wohl in Riga, nicht aber 
in dem erst im Erbauen begriffenen Hapsal bestand). Darnach sollte das 
Amt zwei Oberste oder Meister wählen, welche darauf sehen sollten, daß 
die Leincwand von gehöriger Breite und Güte angcfertigt und mit einem 
Zeichen versehen werde; auch wird daselbst der Weberlohn festgesetzt. 
Auch in Preußen hat sich ungefähr aus dieser Zeit nur ein Tuchmacher- 
schragen der Stadt Kulm vorgefundcn.

Außer den beiden Hauptgilden der Kaufleute und Handwerker, gab 
es noch mehrere andere, z. B. die Gilde oder Brüderschaft des heiligen 

Geistes, deren Schrägen vom Jahre 1252 später von den Brüdern und 
Schwestern des heil. Kreuzes und der heil. Dreifaltigkeit angenommen 
wurde44. Sie unterhielt ein Licht an allen Festtagen vor dem heil. Leich
nam in der Jakobikirche und horte alljährlich zu Pfingsten eine Seelmesse 
für ihre verstorbenen Glieder, verabreichte ihren Genossen in gewissen 
Fällen, z. B. zur Losung aus der Gefangenschaft, Unterstützungen und 
hielt Zusammenkünfte, deren Ordnung den hauptsächlichen Gegenstand des 

Schrägens ausmacht. Auch gab es, wie in den meisten deutschen Städ
ten4-^ Cal and brü d ersch asten, die sich am ersten jedes Monats (Ca
lendae) zu Schmausereien versammelten und zwar gottesdienstliche Werke 
übten, aber wegen ihrer Schwelgerei übel berüchtigt waren. Eine solche 

Gesellschaft kaufte im Jahre 1352 ein Haus bei der Johanniskirche nach 
Bürgerrecht, d. h. mit Tragung der gewöhnlichen Abgaben 46.

Der Rath verwaltete noch allein alle Stadtangelegenheiten. Da aber 
die rittcrbürtigcn Geschlechter ihre Rathsfähigkeit dadurch, daß sie sich 
dem Handel widmeten, nicht verloren, so kamen auch Kaufleute in den 
Rath und mit der Zeit vielleicht auch solche, die ursprünglich nicht ritter- 
bürtigen Geschlechtern angehört hatten. So bestand auch zu Kulm der 
Magistrat im Jahre 1355 zum Theil aus Kaufleuten47. Dies wurde 
durch das allmälige Aussterben der alten Patricierfamilicn nothwendig 
und hievon mag es herrühren, daß noch heut zu Tage der Rath zum 
Theil aus Kaufleuten, zum Theil aus Literaten oder Beamten besteht.

Welche von den jetzigen Städten außer Riga und Dorpat in diesem 
Zeitraume schon bestanden, läßt sich nicht mit Gewißheit angeben, Ein
beck oder Pernau gewiß, denn im Jahre 1265 überließ ihr schon der 
O. M. Conrad von Mandern, mit Zustimmung seiner Mitgebietiger, ein 
Stück Land mit freier Fischerei und einem Drittel der Gerichtsgcfälle48. 
Im Jahre 1318 ertheilt ihr der Ordensmeister Gerdt von Jocke das 
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Recht, nach Riga zu appellircn, wodurch der Gebrauch des Rigaschcn Rechts 
allmälig daselbst eingeführt werden mußte. Zugleich überließ er der 
Stadt die volle Hälfte der Gerichtsgefälle; die Criminalgcrichtsbarkeit 
aber stand dem Comthur zu und Ordensleute durften wegen Geldschulden 
nicht anders, als nach zuvor bei ihren Herren angebrachter Klage ver
haftet werden". Im Jahre 1279 hatte Herrmann, Bischof von Oesel, 
die Kathedrale zu Hapsal gegründet und einen Platz zu Errichtung einer 
Stadt bestimmt. Er verlieh ihr Fischereien, Waldungen, Wiesen und 
Weiden, so wie das Rigasche Recht. Die Rathmänner sollten einen Vogt, 
unter Bestätigung des Bischofs, wählen, von dem an den Rath und von 
diesem wiederum an den Bischof appellirt werden sollte. Die Gerichts
gebühren sollten zwischen Bischof und Rath getheilt werden, das Münz
recht aber behielt sich der Bischof vor. Daß die Stadt ein besonderes 
Weichbild hatte, erfahren wir auch aus einer Urkunde über die Umrci- 
lung desselben im Jahre 1321 50. Die Stadt erhielt schon in ihrem Stif
tungsjahre ein geschriebenes Rigasches Recht, welches noch vorhanden ist, 

und von den 48 Artikeln des ältesten Rigaschcn Rechts 29, mehr oder 

minder modifiât, enthält, außerdem auch noch viele, wohl aus der Au- 
ronomie des Rigaschen Raths geflossene Zusätze, im Ganzen 71 Artikel, 
die theils unter jene 48 Artikel, je nach der Aehnlichkeit des Inhalts, 
vertheilt, theils an sie angchängt sind, letztere sind meist strafrechtlich. 

Dies Hapsalsche Stadtrecht vom Jahre 1279 wurde im Jahre 1294 über
arbeitet und vom Bischof Jakob, der Einleitung zufolge, der Stadt 
förmlich verliehen. Es besteht aus 70 Artikeln, indem einige des 
frühern Hapsalschen Stadtrechts ausgelassen und andere hinzugesetzt 
sind51. Bald kamen auch die spätern, unten anzuführenden Rigaschcn 
Stadtrechte in Hapsal im Gebrauch. Der Stadt Narva hatte schon 
König Erich von Dänemark Vorrechte, den Nevalschen gleich, ertheilt. 
Diese bestätigte dessen Enkel Waldemar bei seinem letzten Aufenthalte in 
Esthland im Jahre 1345, schützte sie bei ihrem Gebiete und der Fischers 

und verbot denjenigen Kaufleuten, die sich nicht unter den Schutz der 
Stadt begaben, allen Handel auf dem See Laucko. Durch eine andere 
Urkunde verlieh er der Geistlichkeit der wenig begüterten Narvaschen Kirche 
das Recht, an dem Tische des Vogts oder Befehlshabers zu speisen ■>1. 
Außerdem bestanden wohl auch die Städte Wenden, Wolmar, Walk, 
Fellin53, Mitau^, Hasenpoth, Goldingen, Windau und Ko
ken Husen. Wir besitzen die Stadtmark Kokenhusen's betreffende Urkun
den vom 13. Juli 1277 und 10. Mai 13506S. Walk wurde von den 

Litthauern verbrannt im Jahre 1345 56. Das Rigasche Recht erlangte 
allmälig in allen oben benannten Städten Geltung. Entstanden sind sie 
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(ausgenommen Riga) aus den meist bei den bedeutendsten Burgen und 
unter ihrem Schutze allmälig nach den Bedürfnissen des Verkehrs sich 
bildenden Hakelwerken (ein von Hac, Gen. Hages, stammendes und 
schon in Alnheke mehrmals vorkommendes Wort), denen bei wachsender 
Bedeutung städtische Gerechtsame zu Theil wurden. Obgleich die meisten 
dieser Städte, Dank sei es dem Handel mit Rußland, bedeutender und 

wohlhabender waren, als sie es setzt sind, wo dieser Handel nur noch 
über Riga, Petersburg und Archangel geht, so waren sie dennoch an An
sehen und in ihrem Entwickelungsgänge sehr von einander verschieden. 
Alle überwog natürlich bei weitem Riga, am Haupthandelswege nach 
Rußland belegen, Sitz des Ordcnsmeisters und des Erzbischofs, mit de

ren Große auch, die ihrige gleichmäßig gewachsen war, und dennoch von 
beiden ziemlich unabhängig. Ihm folgte Reval, das die Einfahrt in den 
finnischen Meerbusen beherrschte und dadurch, so wie durch seine Verbindung 

mit der Hansa, das übrigens ebenfalls günstig belegene Narva nieder
drückte und in seiner Entwickelung hemmte. Von Bischof und Adel war 
es wohl beinah eben so unabhängig wie Riga, allein bei weitem nicht 
so wohlhabend und daher auch nicht so bedeutend, weil es nicht so gün

stig gelegen war. Pernau, Hapsal und Arensburg, die ihrer Lage nach 
wohl auch zu bedeutenden Seehandelsstädten hätten werden können, spiel
ten doch nur eine sehr untergeordnete Rolle, weil sie keine politische Be
deutung hatten. Dagegen war Dorpat Hauptstapelplatz für den russischen 

Handel und Vormauer gegen Rußlands Krieger, und wurde daher neben 
Riga und Reval zur wichtigsten Stadt der Ostseelande. Diese drei 
Städte waren nicht wie die übrigen, als Hakelwerke, unter dem Schutze 
von Schlossern entstanden, sondern hatten sich gleich anfangs ihnen ge
genüber selbstständig erhoben, wurden später Glieder des mächtigen Hanse
bundes und halfen auf den Landtagen Livlands Geschicke bestimmen. 
Riga und Dorpat waren aus dem damaligen staatsrechtlichen Gesichts
puncte bischöfliche Städte; Reval und Narva konnten für königliche 
Städte oder Reichsstädte gelten, wonach Riga später trachtete. Die übri
gen Städte waren nur Tcrritorialstädte, und mit Ausnahme Hapsals, Or
densstädte, aber nur zur Hebung des Verkehrs wohl meist mit städtischen 
Rechten, eigner Obrigkeit, einem Weichbilde, Mauern und Wochenmärk
ten versehen, wie im übrigen Deutschland.

Das zum vorhergehenden Zeitraume angeführte Rigasche Stadtrecht 

war viel zu dürftig, als daß cs den Bedürfnissen des steigenden Verkehrs 
hatte genügen können. Als der Stadt Hapsal im Jahre 1279 Rigasches 
Recht verliehen wurde, erhielt sie aus Riga die oben angeführte Rechts
aufzeichnung, die in der Aufschrift des Jnhaltverzcichniffes ausdrücklich 
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für Rigasches Recht erklärt wird und also wenigstens Rigascheö Gewohn
heitsrecht enthalten haben muß, obwohl es möglich ist, daß die Aufzeich- 
nung erst durch das Bedürfniß der Mittheilung an die Stadt Hapsal 
hervorgerufen worden, so wie auch im ersten Zeitraume das gothlän
dische in Riga recipirte Recht erst behufs Mittheilung an die Stadt Reval 
in Riga ausgeschrieben sein mag. Dies zweite Rigasche Stadtrccht ist 
das oben angeführte Hapsalsche vom Jahre 1279 und man konnte es das 
kraft der vom Bischöfe Nikolaus der Stadt verliehenen Autonomie ver
mehrte und verbesserte Niga-Gothländische Stadtrecht nennen.

Dem Beispiele Revals und der in Deutschland allgemein verbrei
teten Sitte folgend, sah man sich zu gleicher Zeit in Riga nach einem 
vollständigern und einer verwandten deutschen Stadt angehörigen Rechte 
um. Im Jahre 1270 hatte Hamburg ein aus dem Sachsenspiegel, dessen 
Grundsätze sich, wie oben gezeigt worden, zum Theil auch in den ältern 
livländischen Ritterrechten vorfinden, stark vermehrtes'^ und an Vollstän

digkeit keinem andern norddeutschen Statute nachstehendes Stadtrecht er
halten. Von demselben befindet sich im Rigaschen Stadtarchive eine, wie 

es scheint, für die Stadt Riga, mit Auslastung einiger Artikel, die zum 
Theil sich auch in den ältesten Handschriften des Hamburger Statuts nicht 
vorfinden, und mit Hinzusetzung zweier andern verfaßte Abschrift, in welcher 

statt der hamburgischen Flagge in Stt. 11 Art. 11 die Rigasche beschrie
ben wird und statt des Namens Hamburg ein Strich steht. Drei andere 
Terte dieses Hamburg-Rigaschen Rechts, die sich theils in theils außer
halb Riga vorgefunden haben, enthalten statt des Strichs den Namen 
Riga und statt der Benennungen Scheffel und Viertel die l?ocp und Kol- 

myt. Endlich findet sich auch noch in der Hapsalschen Rechtssammlung 
ein fünfter Tert, der als Rigasches Recht bezeichnet wird und zu dem 
oben angeführten Riga-Hapsalschen Stadtrechte zugeschriebcn ist. Sämmt
liche Terte weichen nur in der Einleitung der Artikel von einander ab; 
Reihenfolge, Inhalt und Datum, Mittwoch vor Fclician (4. Juni 1270) 
stimmen in allen überein. Dieses Riga - Hamburgis che Stadtrecht 

scheint, da es in dem Hapsalschen Terte als ein Rigstches bezeichnet wird, 
auch in Riga practische Geltung erhalten zu haben und zwar zwischen den 
Jahren 1279 und 1293, denn im erster« Jahre wurde noch das zweite 
Rigasche, oder wenn man will verbesserte gothländische Stadtrecht der 
Stadt Hapsal mitgctheilt und aus dem Jahre 1293 scheint schon ein aus 
dem Riga-Hamburgschen Stadtrechte und um gearbeitetes und viel voll
ständigeres Rigasches Stadtrecht herzurühren. Das reine Hamburg- 
Rigasche Stadtrecht hat also wohl nur sehr kurze Zeit und nicht unbestrit

ten Geltung gehabt, und wurde rasch durch das umgearbeitete Stadtrecht
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verdrängt. Dies letztere ist schon systematisch geordnet und in eilf Bücher 
und 205 Kapitel abgetheilt. Die drei ersten Bücher enthalten den Proceß, 
die drei folgenden das Gütcrrecht, namentlich das der Eheleute und die 

tz» Erbfolge; das siebente handelt von Vormundschaften und Testamenten,
das achte, neunte und zehnte enthält das Strafrecht und das eilfte das 
Seerecht. Hievon sind 79 ganze und sieben halbe Kapitel dem Hambur- 
gisch-Rigaschen Rechte entnommen, 38 ganze und sechs halbe dem Riga- 
Hapsalschen, zwei l/t dem ältesten Rigaschen; einige finden sich wörtlich in 

den ältern Terten des Lübischen Rechts, noch mehrere sind mit ihm sehr 
nahe verwandt. Viele, die in der Originalhandschrift sichtbar nachgetra- 
gen worden sind, beruhen wohl auf Willkühren des Rigaschen Raths; die 
übrigen haben entweder dieselbe Quelle, oder sind aus andern ältern 
Stadtrechten geschöpft. Die Quellen, aus denen dieses umgearbeitete 

Stadtrecht zusammengetragen worden ist, sind aber nicht blos wörtlich aus
geschrieben, sondern durch Zusätze, Erweiterungen, Verschmelzungen, Weg
lassungen und sonstige Veränderungen schon einigermaßen verarbeitet und 

außerdem systematisch geordnet. Von den beiden Hauptquellen, dem Riga- 
Hapsalschen und dem Riga-Hamburgischen Rechte, ist sehr vieles wegge- 

laffen. Was die Zeit der Abfassung betrifft, so befindet sich in einem 

Anhänge des Originalmanuscripts die obenerwähnte Bauordnung vom 
Zahre 1293, die also später, jedoch vermuthlich nicht gar lange nach ih
rer Publication hinzugeschricben worden ist. Das Statut muß also un-- 

. gefähr aus derselben Zeit sein, auch deuten die Schriftzüge des Origi- 

• nals spätestens auf den Anfang des 14. Jahrhunderts ö8. Da das Riga- 

Hapsalsche und besonders das Riga-Hamburgsche Rechtsbuch nur kurze Zeir 
in Riga Geltung gehabt haben und das erstere größtentheils aus dem 
oben geschilderten ältesten Rigaschen Rechte geschöpft ist, so wird zur 
Darstellung der Fortbildung des städtischen Rechts in unsern Ostseelanden, 
so wie des Rechtszustandcs in den livländischen Städten und namentlich 
in Riga während des 14. Jahrhunderts eine Zusammenstellung der wich
tigsten Bestimmungen des umgearbeiteten Rigaschen Stadtrechts hinreichen. 
Dies Rechtsbuch ist um so wichtiger, da es bis zur Revision desselben 
um die Mitte des 17. Jahrhunderts die Grundlage des Rechtszustandes 
in den livländischen Städten blieb.

Die Rathöwahl sollte kurz vor Michaelis stattfinden und nachdem 

die Bürgermeister, die Kämmerer und der Vogt ihre Aemter niedergelegt 

hatten. Die vier jüngsten Rathsherren mußten einige von den ältern zu 
sich bitten und mit ihnen vereint zwei neue Bürgermeister auf ein Jahr
wählen, welche hinwiederum den Vogt und die zwei Kämmerer aus dem 
Rathe nahmen. Daß der Vogt nicht mehr wie der frühere Stadtrichter 
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von den Bürgern gewählt, sondern von dem Rathe mit Genehmigung 
des Erzbischofs ernannt wurde59, so wie daß sein Gericht jetzt nur eine 

Unterinstanz bildete, bezeugt die steigende Macht des Raths. Der Vogt 
ernannte von sich aus ohne weitere Bestätigung seinen Stellvertreter60. 
Seine Gerichtsbarkeit erstreckte sich nicht blos über die Bürger, sondern 

auch in Contract- und Criminalsachen auf Personen, die ihrem Stande 
nacb der des Bischofs und des Ordens unterworfen waren, mit Aus
nahme der Geistlichen61. In der Stadt weilende Fremde (Pilgrime 
oder sonstige Gäste) durften sich ebenfalls mit Zustimmung des Raths 
einen Vogt wählen, der nach Stadtrecht zu richten hatte (die spätere 
Landvogtei). Blieb der Fremde aber über ein Jahr in Riga, so mußte 
er, um einen Handel oder ein Handwerk treiben zu können, die Bürger
schaft gewinnen62, eine in den meisten preußischen und überhaupt den 
deutschen Städten angenommene und in der Billigkeit gegründete Bestim
mung, welche die Vortheile des Bürgerrechts, die städtische Nahrung, mit 
ihren Lasten, namentlich dem damals sehr häufigen und beschwerlichen 

Kriegsdienste ausglich, indessen die Niederlassung ausländischer Kaufleute 

und Handwerker in Riga erschweren und die dem Gewerbe wohlthätige 
Concurrenz beschränken mußte. Bei Gewinnung des Bürgerrechts war 
ein Bürgergeld von 12 Oer (ll/2 Mark gothländisch) zu entrichten, bei 
Aufsagung desselben ein Jahresschoß63. Jeden seiner Beschlüsse oder 

Urtheile sollte der Rath nach Majorität fassen 64. Doch durfte der Rath
mann, der etwa bei einer vorkommenden Angelegenheit betheiligt war, 
nicht dabei mitsprechen 6d. Versäumung der Sitzungen, ordnungswidriges 
Benehmen in denselben oder Nichterfüllung der Aufträge des Bürgermei
sters wurde mit Gelde gebüßt66. Der Vogt hatte Rathmänner zu Bei

sitzern 67.
Welcher Bürger einen Mitbürger vor einem fremden 68, oder in ei

ner weltlichen Sache vor einem geistlichen Gerichte verklagte, wurde an 
Gelde gestraft69. Ein Bürger brauchte dem andern nur an den offen

baren Rechtslagen zu Rechte zu stehen und nur dann einen gerichtlichen 
Eid zu leisten, cs sei denn einer von den Theilen reisefertig79. Nicht
erscheinen vor Gericht war mit Geldbußen belegtn. Unbesitzliche, die 
vor das Vogtcigericht geladen wurden, konnten zur Stellung von Bürgen 
genöthigt werden, die nur durch den Tod des Geladenen von der Bürg
schaft frei kamen 72. Jede Art Selbsthülfe war bei Lebensstrafe verbo
ten 73. Gebot ein Rathmann bei einem Streite Friede, so durfte derselbe 
bei schwerer Strafe nicht gebrochen werden74. Zu Klagen durfte zwar 
Niemand gezwungen werden, indessen sollten offenkundige oder durch Ge
rüchte bekannt gewordene Gewaltthätigkeiten nicht ohne Untersuchung und 
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Gericht verbleiben75. Wenn sich in der Stadt ein Gerüste um einer 
Gewaltthätigkeit willen erhob und die Nachbaren kamen nicht zur Hülfe, 
so hatten sie Strafe zu zahlen 76. Die Parten, die vor Gericht erschienen, 
durften sich mit ihren Fürsprechern dreimal besprechen, ehe sie Antwort 
gaben 77. Fürsprecher in Criminalsachen erhielten ein gerichtlich bestimm
tes Honorar78. Vergleiche, die nach erhobener Klage geschlossen wur

den, bedurften einer gerichtlichen Bestätigung 79. Appellationen gingen 
von dem Gerichte erster Instanz am nächsten Freitage an den Rath und 
die Einbringung desselben durfte, wenn Hindernisse eintraten, zwar erst 
am nächsten Freitage stattfinden, aber nicht später80. Rathsglieder, die 
mit einem Parten verwandt oder verschwägert waren, durften aufgefor- 
dcrt werden, das Haus zu verlassen, und mußten einem solchen Rufe Folge 

leisten8'. Zahlungsunfähige Schuldner, die nicht Bürgen stellen konn
ten, kamen ins Rathsgefängniß oder wurden auf Verlangen des Gläu
bigers in dessen Gewahrsam gegeben; Frauen aber durfte nur ihr ober
stes Kleid vom Gläubiger genommen werden82. Erschienen abwesende 
und vor Gericht geladene Schuldner nicht, so haftete ihr Vermögen für 
ihre Schuld 83. Wer sich an unter Beschlag genommenes Gut vergriff, 
mußte dafür mit Gelde büßen, desgleichen auch ein Schuldner, auf dessen 
Person, unter Genehmigung des Vogts, Beschlag gelegt worden war 
und der sich willkührlich entfernte („aus der Besetzung hcrauofuhr"84). 
Schulden, die ein Bürger von dem andern zu fordern hatte, sollten bin
nen vierzehn Tagen bezahlt werden, war aber der eine Parte oder beide 

Parten Fremde, dann binnen zweimal vier und zwanzig Stunden85. 
Befitzliche Schuldner konnten nicht genöthigt werden Bürgen zu stellen 86. 
Eben so wenig durfte der Gläubiger gezwungen werden, unbewegliches 
Gut zum Pfande für eine Geldschuld anzunehmen, es sei denn, daß der 
Schuldner mit seinem Eide bezeuge, keine anderen Zahlungsmittel zu be
sitzen 87. Ein Pfand, das ein Bürger vom Auslande her vor zwei bc- 
sitzlichen Zeugen erhielt, durfte von ihm binnen fünf Wochen, mit Ge
nehmigung des Richters, zu seiner Befriedigung verkauft werden 88. Bei 
der Vertheilung verschuldeten Vermögens unter die Erben hatten Haus
miethe, Kost und verdienter Lohn ein Vorzugsrecht vor andern Forderun
gen 89. Gefundene Sachen mußten dem Vogte angezeigt werden 9".

In manchen Fällen konnte man sich von einer Klage durch den Eid 
befreien, so z. B. wer ein Pferd, geliehenes Gut oder ein Depositum 

verloren hatte9', doch in letzterem Falle nur, wenn man beschwor, das 
seinige auch zugleich verloren zu haben92. Auch Pfandbesitz konnte durch 
einen Eid bewiesen werden 93.

Eine große Rolle spielt im Gesetzbuche der Zeugenbeweis; ein ganzes 
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Buch, das dritte, ist ihm gewidmet. Ausgeschlossen vom Zeugnisse waren 
die bei der Sache Betheiligten, oder die mit den Parten sich über die 
Sache besprochen hatten, oder in Compagnie oder sonst in Gemeinschaft 

irmrii94. Zeugen oder Gewährsmänner, die sich in der Stadt oder der 
Stadtmark befanden, mußten zum nächsten Rechtslage dem Gerichte ge
stellt werden; befanden sie sich binnen Landes, aber außerhalb der Stadt
mark, innerhalb sechs Wochen, die sich in einem fremden Königreiche be
fanden, binnen Jahr und Tag 95. Die Zeugen mußten dem Gerichte be
nannt werden und konnten aus gesetzlichen Gründen verworfen werden9^. 
Stellte Jemand seinen Zeugen und sein Gegner erschien nicht, so wurde 
der Zeuge vernommen und darnach das Urtheil gefällt9'. Angesessene 
Bürger durften ein Zeugniß in Betreff einer so hohen Summe geben, 
als ihr Erbe werth war 98. Hieraus folgt, daß Unbcsitzliche nur in sol
chen Sachen Zeugen sein konnten, in denen es sich nicht um Geld oder 
Geldeswerth handelte, wie das Revalsche Recht ausdrücklich sagt. Fal
sches Zeugniß wurde mit Schadenersatz und Unfähigkeit zum Zeugnisse 
bestraft, betraf es über einen Pfennig, mit dem Tode99. Von gerichtlichem 
Zweikampf ist gar nicht mehr die Rede.

Wir gehen nun zum Privatrechte über, welches das vierte, fünfte, 
sechste und siebente Buch umfaßt. Die Theilung gemeinschaftlichen Ei

genthums sollte in der Art geschehn, daß der eine Theil dasselbe schätzte 
und der andere wählte 10°. Ein Verkauf, über den Handgeld empfangen 
und die Nacht über behalten wurde, konnte nicht mehr angefochten wer
dendes sei denn der eine Parte blind ’. Verkauf von Erbe durfte nicht 
anders als durch Auflassung vor dem Rathe geschehen 2. Hatte der Ver
käufer Bürgen wegen Gewährleistung des Verkaufs während Jahr und 

Tag gestellt und der Verkauf wurde während der Zeit mit Erfolg ange
griffen, so hatte der Verkäufer oder der Bürge ein Zehntel des Wertbs 
als Schadenersatz zu zahlen; war aber Jemand Jahr und Tag tm Be
sitze des Kaufguts geblieben, so konnte er seinen Besitz durch einen Eid 
schützen 3. Dem Geiste des deutschen Rechts gemäß und zur Erhaltung 
des Familieneigenthums mußte Erbgut, das man verkaufen wollte, zuerst 
den bcideu nächsten Erben angeboten werden 4. Nur wenn diese darauf 
nicht eingingen, durfte es aus freier Hand verkauft werden, aber nie an 
die todte Hand ö, oder an einen Fremden; jedoch konnte von diesem letz- 
tern Verbote der Rath dispensiren 6. Gekauftes Erbgut aber durfte ohne 
Zustimmung der Erben veräußert oder verpfändet werden; es hatte ja die 
Natur des Erbguts verloren und erlangte sie erst durch den Tod des Ei- 
genthümcrs und Uebergang auf dessen Erben wieder7. Geisteskranke 

durften nichts veräußern und ihre nächsten Freunde hatrerl sic bei eigner
Bd. I Lief. 2. 17
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Verantwortung auf Gebot des Raths vor Schaden zu bewahren®. Der 
Pfandnehmer eines Erbguts, der sich aus demselben befriedigen wollte, 
hatte cs am nächsten Rechtstage dem Eigenthümer anzubieten, nach sechs 
Wochen wurde er aber vom Rathe in das Erbe eingesetzt und der Eigen
thümer mußte es verlassen. Verkaufte der Pfandnehmer das Gut, so 
wurde der Eigenthümer genöthigt, es dem Käufer vor dem Rathe aufzu

lassen und erhielt den Uebcrschuß des Kaufpreises über seine Schuld aus
gezahlt; mußte aber auch den etwanigen Mindcrerlös dem Pfandnehmer 
zu Gute halten 9. In derselben Art wurden auch Besitzer eines Erbguts, 
die eine aus demselben zu zahlende Rente nicht entrichteten, binnen sechs 
Wochen genöthigt, es zu räumen und in beiden Fällen wurde derjenige, 
der einem dreimaligen Gebote nicht Folge leistete, ins Gefängniß gesetzt10. 
Wer Grundzinsen schuldig blieb, hatte sie binnen sechs Wochen dop
pelt zu bezahlen. An auf zinspflichtigem Grunde errichteten Gebäuden 
hatte der Grundherr ein Vorkaufsrecht, doch nur wenn er ebenfalls 
Stadtbürger war". Ewige in Grundstücken radicirte Renten kommen in 
mehreren Urkunden vor 12. Wenn ein gemiethetes Haus abbrannte, so 

war nur die halbe Miethe zu zahlen, sobald dieser Vorfall sich vor der 
halben Miethszeit zutrug, später aber die ganze Miethe '3. Ueber Bauten 
findet sich blos die Bestimmung, daß derjenige, dem der Rath einen Bau 
gelegt hatte, und der dies Verbot nicht achtete, einer Geldstrafe unter- 

u;  vielleicht deswegen, weil die Abfassung des Rechtsbuchs mit 
der der Bauordnung von 1293, die an das Original-Manuscript angc- 
hängt ist, beinah zusammenfiel, wie oben angeführt worden ist. Eben so 
durfte ein Hauseigenthümer sich der von einem Rathmann befohlenen 
Abreißung seines Hauses während einer Feuersbrunst nicht widersetzen; 
hielt aber das Feuer inne, ohne sein Haus zu erreichen, so erhielt er die 
Hälfte des Werths zur Entschädigung 1Ä. Wer einen in seinem Hause 
entstandenen Feuerschaden nicht sofort durch Geschrei kund that, ehe die 

Stadtglocke ertönte, unterlag einer Geldbuße,6.
Das fünfte Buch enthält das Gütcrrecht der Eheleute Bür

gen, die wegen Herausgabe einer Mitgift gestellt waren, hafteten nur 
zwei Jahr lang 18. Abgeschichtete Kinder mußten sich mit dem ihnen zu
getheilten Vermögen begnügen, sobald ihr Vormund damit übereinge
stimmt hatte19. Wenn aber ein Hauskind angeerbtes Vermögen schlecht 
verwaltete, so wurde ihm der Besitz desselben vom Rathe genommen^. 
Die Ehefrau stand in Beziehung auf die Verwaltung ihres Vermögens 
unter der Vormundschaft ihres Mannes, wie allgemein in Deutschland 
Rur bei Abschichtung der Kinder sehen wir die Eltern gemeinschaftlich 

handeln, und der Ehemann war bei Vermögensveräußerungen nur dann
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an die Zustimmung der Frau gebunden, wenn es sich um Mobilien han
delte, die mit ihrem Gelde gekauft waren, oder die zu ihrer Mitgift ge
hörten^-. Die Ehefrau durfte auf den Namen ihres Gatten nichts kau
fen, es sei denn Flachs und Gemüse, ausgenommen wenn der Mann 

erklärt hatte, für sie bezahlen zu wollen, oder sie eine Kauffrau war23. 
Die Wittwe, die mit ihren Kindern im Besitz des Vermögens ihres Man
nes blieb, durfte zu keiner Theilung gezwungen werden; war indessen 
in ihrer Verwaltung an den Rath der Vormünder der Kinder und ihrer 
Verwandten gebunden 24. Desgleichen durfte die Wittwe, die in Umstän
den war, vor der Geburt des Kindes nicht zur Theilung genöthigt wer
den 25. Die beerbte Wittwe verlor ihre Morgengabe, behielt aber das 
Erbe des Kindes, wenn dasselbe nach dem Vater verstarb. Dasselbe 
Recht genoß auch der Wittwer26. Diese Anordnungen sind andern Stadt
rechten fremd, finden aber eine Analogie in der oben angeführten Be
stimmung der Ritterrechte, nach welcher nur die unbeerbte Wittwe ihre 
Morgengabe zurück erhielt. Die Morgengabe des Riga--Hamburgischen 

Rechts, welche der unbeerbten Wittwe eben so zufällt, wie das Einge
brachte nach dem ältern Rechte, scheint also blos eine sächsische Morgen
gabe, eine Widerlage gewesen zu sein, behielt aber diese Natur später 
nicht bei und sank zu einem Geschenke von weit geringerm Betrage herab, 
da die Wittwe schon anderweitig versorgt war27. Nach dem Tode einer 
kinderlos verstorbenen Frau behielt der Wittwer zwei Drittel des sämmt
lichen Vermögens beider Eheleute, und ein Drittel erhielten die nächsten 
Freunde (Verwandten der Frau). Die Wittwe des kinderlos verstorbe
nen Mannes erhielt hingegen außer ihrer Morgengabe nur die Hälfte 

dieses Vermögens und das Uebrige fiel an die nächsten Freunde des 
Mannes 2*. Eine auf Ehebruch ertappte Frau verlor ihr Erbrecht 2°. 
Vcrheirathete fich ein Wittwer zum zweiten male und hatte noch ein Kind 
von der ersten Ehe nach, so erhielt er zwei Drittel aus dem Gesammt- 

vermögcn (beider Eheleute) und das Kind ein Drittel; hatte er mehrere 
Kinder, so erhielt er die Hälfte und die Kinder das Uebrige. Die Wittwe, 
die sich nach dem Rathe ihrer Kinder wieder vcrheirathete, erhielt im 
ersten Falle (d. h. wenn nur ein Kind vorhanden war) die Hälfte, und 
im zweiten ein Drittel des Nachlasses 30. Nur in diesen Bestimmungen 
finden sich Anklänge an die damals auch in Deutschland noch unbekannte 
Gütergemeinschaft, und zwar wohl noch vor Necipirung des Hamburg- 
schen Rechts, da im Riga-Hapsalschen Rechte sich schon gleichartige Ein
richtungen vorfinden. Aus dem Hamburgschcn Rechte hingegen geschöpft 
ist die Bestimmung, daß wenn der überlebende unbeerbte Gatte sich wie
der verheiratbet und sich später mit seinen Kindern theilt, die Kinder 

17* 
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jeder Ehe nur das Vermögen ihrer rechten Eltern und nicht das ihrer 
Stiefeltern beanspruchen sollen". Wenn ein Wittwer sich wieder verhei- 
rathete und starb, ohne den Kindern der ersten Ehe das ihnen gehörige 
Vermögen angezeigt zu haben, was sie oder ihre Freunde (Vormünder) 
fordern durften 32, so waren aus dem Gesammtnachlasse zu förderst seine 
Schulden zu bezahlen, sodann nahm die überlebende zweite Frau ihre 
Mitgift heraus und von dem Uebrigen erhielten die Kinder der ersten 
Ehe die eine Hälfte, und die der andern die zweite33. Wenn nach dem 
Tode des einen oder beider Ehegatten von den Kindern eines oder meh
rere starben, so fielen ihre Erbtheile an die überlebenden Kinder und das 
auch in dem Falle, wenn die verstorbenen schon abgetbeilt waren, aber 
keine Kinder binterlassen hatten. Allein der Nachlaß eines unabgetheilten 
Kindes fiel nur an seine gleichfalls unabgetheilten Geschwister 34. Waren 
aber beide Gatten am Leben, hatten einige ihrer Kinder abgetheilt und 
wollten nach dem Tode eines Kindes zur Theilung schreiten, so theilten 
sie blos mit den unabgeschichteten Kindern 3d. Uneheliche Kinder durften 
nicht erben 36. Vater und Mutter schlossen Halbgeschwister aus und diese 
wiederum Oheim und Vetter37.

Das sechste Buch, das sich ebenfalls mit dem Eherechte beschäftigt, 
enthält theils civil-, theils criminalrechtliche Bestimmungen. Eine Frau 
oder Jungfrau, die ohne Bcirath ihrer Freunde heirathete, verlor ihr 
Erbrecht3^ Ein Knecht oder eine Magd, die heirathen wollten, durften 
ihren Dienst verlassen und batten sich wegen des Lohnes mit ihren Dienst

herren zu berechnen39. Wer Gesinde vor der Zeit entließ, hatte ihm 
den vollen Lohn zu entrichten, und Dienstboten, die vorzeitig austraten, 
hatten dem Dienstberrn so viel auszuzahlen, als der ihnen versprochene 
Lohn betrug, es sei denn, daß der entlassende oder austretende Theil 
rechtlich dazu befugt gewesen wäre. Wer entlaufene Dienstboten vor Ab
lauf der Dienstzeit wieder in Dienst nahm, zahlte der Stadt eine Buße 
von ein Mark Silber4". Wer entlaufene Leibeigene auslieferte, erhielt 
eine bestimmte Belohnung41. Wer aber einen freien Menschen sich zu 
eigen machte, unterlag einer Buße von zehn Mark Silber oder der To
desstrafe 4‘2. Verhöhnte ein Dienstbote seine Herrschaft und bekam dafür 
Schläge ohne Blau und Blut, so unterlag die Herrschaft dafür keiner 
Strafe43. Wer in einem fremden Hause bei einer Magd gefunden wurde, 
mußte sie heirathen oder zehn Mark Silber zahlen44. Nothzucht wurde 
mit dem Tode bestraft; war der Angeschuldigte der That nicht zu über

weisen, so konnte er sich nur durch Zeugniß sechs unbescholtener und be- 
sitzlicher Männer reinigen4d. Ehebruch durfte auf der Stelle gerächt 
werden und unterlag ebenfalls der Todesstrafe, es sei denn, daß sich der
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Ehemann mit zehn Mark Silbers begnügte und seine Frau bei sich be
hielt, welche er indessen bei Wasser und Brod einsperren durfte40. Hatte 
ein verheiratheter Mann Umgang mit einem ledigen Weibe, so sollte die
ses Weib ihn entblöst durch die Straße ziehn, ungefähr wie nach lübilch- 
revalschem Rechte, wovon er sich indeß durch eine Buße von drei Mark 

Silber befreien konnte47.
Das siebente Buch handelt von Vormundschaften und Testamenten. 

Die Zeit der Mündigkeit war für das männliche Geschlecht auf ein Alter 
von achtzehn, für das weibliche von vierzehn Jahren festgesetzt (nach re- 
valschem Rechte für das männliche Geschlecht eben so, für das weibliche 
um zwei Jahr früher 48). Wittwen, mit Ausnahme der Kauffrauen, durf
ten ohne Zustimmung ihrer Vormünder nicht einmal fahrende Habe oder 
Hausgcräthe veräußern Erbgüter aber sollten überhaupt von Nieman
dem ohne Zustimmung der Erben veräußert werden Nur steuerpflich
tige Bürger durften Vormünder sein". Von Rechtswegen war der 
nächste Verwandte Vormund, es sei denn daß die Eltern einen bestellt 

batten 62. Der Vormund hatte das Vermögen seiner Pfleglinge nachzu
weisen 53 und durfte während eines Processes seine Vormundschaft nicht 
aufgebcn M. Wer von dem Nachlasse eines Verstorbenen eine dem Vor
munde der Kinder desselben nicht bekannte Schuldfordcruug einklagte und 
sie urkundlich oder durch Zeugen beweisen konnte, erhielt sie aus dem 

Nachlasse ausgezahlt6*.
Wer über sein Vermögen verfügen wollte und keine Kinder hatte, 

konnte nach Bezahlung seiner Schulden es, wem er wollte, überlassen, mit 

Ausnahme von Erbgut66. Dieses durfte nur zum Ersätze unrecht gewon
nenen Guts verwandt werden87. Hatte Jemand ein Testament vor zwei 
Rathmännern errichtet und starb der eine von ihnen, so genügte das Zeugniß 
des andern, wenn er beschwor, daß der Verstorbene gegenwärtig gewesen 
war58. Eine beerbte Frau durfte ohne Zustimmung ihres Mannes auf ih
rem Todbctte nur über ihre Kleider verfügen 59. Eine angefallene Erbschaft 

mußte binnen Jahr und Tag gefordert werden, sonst verfiel sie an die Stadt8".

Die drei folgenden Bücher enthalten das Strafrecht und zwar 
handelt das achte von Verfälschungen, das neunte von Mißhandlun
gen, und das zehnte von Raub und Diebstahl; das achte und beson
ders das neunte sind größtentheils aus dem Hapsalschcn Rechte geschöpft, 

auch das zehnte nicht aus dein Hamburgischen, sondern vermuthlich aus 

örtlichen Willkühren. Fatschmünzen wurden je nach der Menge der ver
fertigten Münze, wenn dieselbe zwei Oer oder mehr betrug, mit ei

ner Mark Silber, wenn bis zu einem Ferding, mit Verlust der Hand 
oder fünf Mark Silber, wenn aber mehr, mit Todesstrafe und zwar mit
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Sieben in einer Pfanne bestraft Prägte der Rigasche Münzmeifter 
die Mark um ein Loch unrichtig, so verlor er ebenfalls die Hand, konnte 
sich aber mit fünf Mark Silbers lösen; war der Fehler größer, so war keine 

fr Lösung gestattet. Gebrauch eines um ein Pfund falschen Gewichts wurde
mit einer Mark Silber 62, eines um einen Finger zu kurzen Ellenmaßes 
mir dem -i ebe oder zehn Mark Silber, jede Fälschung unter einem halben 
Ferding mit einer Mark Silber, bis zu einem Ferding mit Verlust der 
Hand oder fünf Mark Silber, über einen Ferding mit dem Tode bestraft63. 
£ie Strenge dieser Verordnungen zeugt von der Wichtigkeit, die man in 
Riga als einer Handelsstadt auf Maß und Gewicht legte.

Das neunte Buch enthält außer den Strafbestimmungen einige Pro- 
eeßregeln, die nicht dem Niga-Hapsalschen, sondern dem Hamburgschen 
Milchte entnommen sind. Für auf der That ertappt galt nicht nur derje
nige, der bei der That selbst ergriffen wurde, sondern auch, wer sich sofort 
auf die Flucht begab, mit scharfen Waffen gesehen wurde, das Raub- oder 
Diebsgut in seiner Wehr hatte und - den Schlüssel dazu verläugnete64 
Von dem aus Raub, Mord oder Diebstahl Ertappten wurde keine Bürg
schaft angenommen65. Der böse Vorsatz konnte durch rechtliche und an- 
gesessene Bürger bezeugt werden 6f>. Todtschlag wurde mit Köpsung, heim

licher Todtschlag oder Mord mit dem Rade bestraft 67. Der entkommene 
Todtschläger wurde friedlos gelegt, konnte sich aber mit Geldbußen los
kaufen und der Rath übernahm es, die Freunde des Getödteten zu be
schwichtigen 68. Wer die Verfolgung eines Todtschlägers hinderte, unter
lag einer Geldbuße, desgleichen wer an einem Zusammenlaufe Theil ge

nommen hatte, in welchem ein Todtschlag vorgekommen war 69. Geschah 
ein Todtschlag in einer Herberge und der Wirth beschwor, daß er kein 
Geschrei gehört habe, oder den Friedebrecher nicht habe anhalten können, 
so unterlag derselbe keiner Strafe70. Wurde Jemand zu Boden geschla

gen und wurde binnen vierzehn Tagen wieder gesund, starb aber darnach, 
so galt der Thäter nicht sür einen Todtschläger, sondern haftete nur für 
die verübte Mißhandlung7'. Desgleichen wurde derjenige, der einen an
dern ins Wasser warf, aber ihm wieder heraushalf, wie für Mißhandlung 
bestraft; kam aber der hineingeworfene ohne des Gegners Hülfe heraus, 

so hatte dieser die halbe Mannbuße zu zahlen 7a. Wer einen friedlosen 
Mann beherbergte, unterlag einer Geldbuße73. Wer mit scharfen Waffen 
Jemanden verwundete, verlor die Hand, konnte sie aber mit des Klägers 

Zustimmung mit fünf Mark lösen74. Verstümmelung, die aus Ueber- 
mulh geschah, thätliche Mißhandlung, aber nicht durch scharfe Waffen, und 
Schimpfworte wurden mit Gelde bestraft73. Auf dergleichen, auf dem 
Kirchhofe, dem Markte, vor Gericht oder in der Badstube verübte Ver- 
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brechen stand doppelte Strafe ™ Wer blau und blutig geschlagen war 
und solches dem Vogte aufzeigte und die That beschwor, konnte hiemit 
seinen Widersacher überweisen, es-sei denn daß ein Alibi desselben von 
zwei rechtlichen und angesessenen Bürgern beschworen wurde77. Auch 
das Ausziehen der Waffen gegen einen Dritten wurde mit Gelde gebüßt7S. 
Wer Jemanden aus Versehen beschädigte, hatte ihm nur die halbe Privat
buße zu bezahlen, dem Vogte aber und der Stadt nichts7'. Desgleichen 
wenn Jemandes Thier einen Schaden stiftetet

Kirchenräuber wurden mit dem Tode bestraft, sobald sie ein Lotb 
an Werth gestohlen hatten8'. Diebe, die einen Ferding oder mehr ge
stohlen hatten, wurden gehängt, geringere Diebe aus der Stadt gewie
sen. Auf Diebstahl an Holz, Heu und Lebensmitteln oder Federvieh 
stand der Pranger, von dem man sich durch eine Geldbuße lösen konnte8'^. 
Selbstmördern wurde ein Pfahl durch den Leib geschlagen und derselbe 

aufs Feld geworfen83.
Das eilfte Buch, welches das Seerecht enthält, ist meist aus dem 

hamburgschen Rechte genommen. Wer ein Schiff befrachtet hatte und 
wieder ausladcn ließ, ehe es bis in die See hinein kam, zahlte die halbe 

Fracht84. Gcriethen zwei Schiffe in der Nacht an einander und das eine 
hatte eine Laterne, das andere aber nicht, so erhielt das letztere keinen 
Schadenersatz; sonst mußte jeder durch Ansegeln oder Antrciben verübte 

und vom Beschädigten beschworne Schaden zur Hälfte ersetzt werden85. 
Wurden in Seegefahr Waaren über Bord geworfen, so wurden sie von 
den Eigenthümern des Schiffs und der Ladung pro rata des Werths 
derselben ersetzt88. Die Waaren wurden nach dem Kaufpreise derselben 

geschätzt (nicht, wie im Rcvalschen Statut, nach dem am Bestimmungsort 
gehofften Preise) und der Schiffer erhielt von dem ausgeworfencn Gute 
keine Fracht87. War ein Schiff überladen worden und mußte durch Aus
werfen einiger Güter erleichtert werden, so hatte der Schiffer solche nur 
dann zu ersetzen, wenn er vor dem Wegsegeln vor Zeugen beschuldigt 
worden war, das Schiff überladen zu haben88. Bei einem Schiffbruche 
hatte der Schiffer zuerst die Reisenden, dann die Waaren, endlich die 
Takelage zu bergen8'. Wer auf dem Strande etwas fand, hatte es so
fort den nächsten Anwohnern anzuzeigen und cs mußte dem Eigenthümer, 
der sein Recht durch Zeugen bewies, gegen Bergelohn ausgcantwortct 
werden. Wer etwas in der See fand, erhielt ein Viertel davon zur 
Belohnung, wer aber in der See oder am Strande gefundene Güter 
verheimlichte, wurde einem Diebe gleich gehalten'". Einige Bestim
mungen sind auch rein local. Konnten z. B. Schiffe aus der Düna we
gen Unwetters nicht in die Rige kommen, so mußten die Unkosten des



Hercutbrtngens des Schiffs in die Rige zu einein Viertel vom Schiffe und 

zu tret Viertel von der Ladung getragen werden9 Jedes einem Riga
scheu Bürger gehörige Schiff hatte als Flagge ein weißes Kreuz 
schwarzen Felde zu führen 92.

3ui» Schluffe werfen wir noch einen Blick auf die Beziehungen der 
livländischen Städte zu den ihnen stammverwandten im übrigen Deutsch
land. Zwischen den norddeutschen Städten Lübeck und Bremen und den 
ltvlandtschen, dte größtentheils von dort aus bevölkert worden waren, 
bestand von jeher eine innige Verbindung, und die Verdienste jener 
Städte um die Colonisirung unserer Ostseeprovinzen fanden hieselbft die 
lebhafteste Anerkennung. So schrieb im Jahre 1261 der Vicemeister des 
Ordens em die Stadt Lübeck in Betreff der Herübersendung von Krie- 

gern und Colonisten: „Durch das-Blut eurer Väter und Brüder, eurer 
Söhne und Freunde, ist das Feld des Glaubens in diesen Landen, wie 
ein auserwählter Garten^ oftmals benetzt" und der Bischof von Dorpat 
(1274) „durch die Mühen, die Schätze und das Blut der Kaufleute ist 
die junge Kwche in Livland und Esthland zur Erkenntniß ihres Schöpfers 
unter göttlicher Gnade erstmals geführt." In ähnlicher Weise drückte sich 
im folgenden Jahre der Erzbischof aus und der Landmeister in Livland 
rühmte im Jahre 1299 die unverdrossene Freundschaft der Bürger Lübecks 93. 

~en un 3ahre 1313 zwischen ihnen geschlossenen Vergleich eilten der 
Orden und der Rigajchc Rath dem Lübeckschen anzuzeigen, und jeder von 
ihnen empfahl seinen frühern Gegner der Gunst desselben9^. Rüssow's 
Chronrk i|t dem Bremischen Rathe zugeeignet; er sagt in derselben, was 

auch Albert Kranz versichert, daß Lübecker und Bremer Bürger in 
den Deutschorden ausgenommen wurden, Lehne empfangen hatten und 
Stammväter livländischer adliger Familien geworden seien. Lübeck blieb 
lange der Sammelplatz für Kreuzfahrer; schou im Jahre 1231 wurde den 
Lübeckern ein Hof in Riga eingeräumt; im Jahre 1250 bat Dorpat den 
Lübeckschen Rath, seilte Bürger aufzufordern, ihre Stadt mit milden Gaben 
und Vermächtnissen zur Vollendung ihrer Befestigung zu bedenken93, und 
bat int Jahre 1342 denselben Rath, sich beim Könige von Dänemark zu 
Gunsten zweier Dorpater Bürger zu verwenden, die sich über den däni

schen Hauptmann von Reval zu beklagen hatten9«. Im Jahre 1274 
schrieb Reval an Lübeck: wir müssen zu einander halten, wie die beiden 

Arme des Gekreuzigten. Diese Verhältnisse mußten auch auf den Handel 
günstig wirken und den Anschluß der livländischen Städte an den großen 
Hansebund vorberciten. Bereits im Jahre 1251 genossen die Rigaer in 
Hamburg Zollfreiheit 9T.
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Kapitel vu.

D e r Handel.

So wie die politische Geschichte des livländischen Ordensstaats zu 
der des Deutschordens und die Livlands überhaupt zu der Deutschlands 
gehört, aber dennoch einen abgesonderten Theil derselben ausmacht, so 
bildet auch die Geschichte des Handels unserer Ostseelande in -diesem und 
im folgenden Zeitraume einen abgesonderten Theil der Geschichte des 
hanseatischen Handels. Der gewaltige Städtebund der Hanse bildete sich 
in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts und umfaßte Riga wenig
stens seit 1285, wo es nebst Lübeck, Wismar, Rostock, Stralsund, Greifs
walde und den Deutschen auf Wisbp, im Kalmarischen, von diesen Städ
ten mit dem König Erich von Norwegen geschlossenen, Vergleiche genannt 
wird; ferner Reval (un Erich sch en Privilegio vom 13. März 1285 ge

nannt), Pernau und Dorpat, welche alle vier nebst den sonstigen liv

ländischen Städten schon im Privilegio König Albrecht's von Schwe
den von: Jakobitage 1368 erscheinen 9H. Die Städtehanse (unter diesem 

Namen zuerst in einer Verordnung der Stadt Anklam vom Jahre 1330 
und den Lübecker Verhandlungen vom Jahre 1358 vorkommend, während 
früher nur von Hansen oder Vereinen von Kaufleuten, namentlich deut
schen Kaufleuten in flandrischen, englischen oder norwegischen Städten die 
Rede ist"), muß gegen Ende dieses Zeitraums schon sehr ausgedehnt 
gewesen sein, denn in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts zählte sie 

58 Städte und im Jahre 1364 sogar 77 100, nämlich alle bedeutenden 
Seestädte von Briel bis Reval' und viele angesehene Landstädte des 
nördlichen Deutschlands. Obwohl die Zahl ihrer Mitglieder wechselte 
und in Verträgen nicht immer dieselben Städte angeführt werden, so 
scheinen doch die preußischen und livländischen Städte schon in diesem 
Zeitraum immer dazu gerechnet worden zu sein. So werden in manchen 
Verträgen, neben mehreren namhaft gemachten livländischen und preußi
schen Städten, als Mitglieder der Hansa alle diejenigen aufgeführt, „welche 
unter dem Herrmeister von Preußen und Livland seßhaft oder in diesen 
Ländern belegen sind V'

Zweck dieser Verbindung war die Sicherung des Handels durch ge
genseitige Unterstützung, die Erlangung ausgedehnter und wo möglich aus
schließlicher Handelsprivilegien, was hauptsächlich in den skandinavischen 
Königreichen gelang, und endlich Schlichtung innerer Streitigkeiten und Er
haltung des Ansehens der Obrigkeit durch schiedsrichterliche Aussprüche, denen 



sich die einzelnen Städte unter Strafe der Ausschließung aus dem Bunde 
zu fügen hatten. Die dazu nöthigen Mittel verschaffte man sich durch die 
matricularmäßigen Beiträge der einzelnen Städte an Schiffen und ge- 
waffnetcr Mannschaft und durch den sogenannten Pfundzoll, der von jedem 
Pfunde Werth der ein-- und ausgeführten Waaren erhoben wurde. Facti- 
sches Haupt des Bundes war Lübeck, während Wisby'ö Ansehen sank, 
denn durch die Anlage und das Emporblühn deutscher Handelsstädte in 
Livland war die Zwischenstation überflüssig geworden. Zwischen Riga 
und Wisby bestanden dennoch so häufige Verbindungen, daß noch im I. 
131s Vogt und Rath der Stadt Riga über einen in Wisby bestehenden 
kirchlichen Gebrauch Zeugniß ablegen konnten *2, und zwei Jahr später ur
kundete der Wisbysche Rath über eine vor ihm von einem Revalschen 
Bürger zu Gunsten der Aboschen Kirche der heiligen Maria vollzogene 

Schenkung 3. Auch der Erzbischof von Riga machte auf eine Kapelle in 
Wisby Ansprüche, die aber der Bischof von Linköping als Diocesan nicht 

anerkennen wolltet Lübecks Seemacht war so gestiegen, daß sie im I. 
1234 es wagte, sich mit der dänischen zu messen, sie besiegte und im I. 
1249 Kopenhagen zerstörte. An Riga hatte Lübeck einen treuen Bundes
genossen. Als im I. 1238 König Woldemar II. von Dänemark die 
Trawe mit Ketten gesperrt hatte, wurde sie durch. Rigasche Schiffe ge
sprengt 6. Im I. 1282 verband sich Riga mit Lübeck und den Deutschen 
zu Wisby zu einem Defensivbündnisse auf acht Jahr für den Fall von 
Handclsbeeinträchtigungen auf der Ostsee6. Zwei Jahre darauf verband 
sich Riga wiederum mit Lübeck, Wismar, Rostock, Stralsund, Greifswalde 

und den Deutschen auf Wisby, gegen den König Erich von Norwegen, 
der sich ihrer Schiffe bemächtigt hatte, weil sie mit den Dänen in einem 
Freundschaftsbündnisse standen. Sie rüsteten gemeinschaftlich Schiffe aus, 
beunruhigten die norwegischen Küsten und verboten die Ausfuhr von 
Brod, Korn und Vier nach Norwegen, so daß der König im Frieden zu 
Kalmar 1285 die Schiffe zurückgab und nach dem Schiedssprüche des 
Königs Magnus von Schweden, den er zum Obmann angenommen hatte,

Mark Entschädigung zahlte, die Handelsprivilcgien vermehrte und 
auf die Städte Campen, Stavern und Gröningen ausdehnte. Zwischen 
den Städten der Ostsee und der Nordsee scheint also schon damals eine 
Verbindung bestanden zu haben 7. Im Jahre 1294 sah sich per König 
genöthigt, den obbenannten Städten noch mehrere Handelsfreiheiten zu be
willigen 8. Die Wichtigkeit der Beziehungen Norddeutschlands zu Livland 
war auch dem römischen Stuhle nicht unbekannt. Jnnocenz IV. er
mahnte den König von Dänemark, seinen Krieg mit Lübeck einzustellen, 
indem durch denselben das Glaubenswerk in Livland und Preußen ver- 
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hindert werde9. Die Beziehungen zu Dänemark und Norwegen, vorzüg
lich wegen des ergiebigen Häringsfangs wichtig, welcher seit dem Jahre 
1313 an der livländischen, preußischen und rügischen Küste unbedeutend 
wurde so wie die zu Schweden gestalteten sich in diesem Zeitraume 
um so günstiger, als Dänemark durch innere Streitigkeiten geschwächt und 

mit seinen beiden Nachbarn in Kriege verwickelt war.
Die Art und Weise, in welcher der Handel betrieben wurde, leuchtet 

am Deutlichsten aus den zu Gunsten desselben ertheilten Privilegien ein
zelner Landesherrn und den mit ihnen abgeschlossenen Handelsverträgen 
hervor. Wurde er auch nicht durch Einfuhrverbote und hohe Zölle — diesen 

spätern Erfindungen des Merkantilsystems — gedrückt, lo wnrde er es 
nicht minder durch das verderbliche und allgemein verbreitete Strandrecht, 
und den Mangel an Sicherheit der Person und des Eigenthums der an
reisenden Kaufleute. Der friedliche Verkehr, den wir zu sehen gewohnt 
find, fand noch gar nicht statt und mußte theils durch Unterdrückung der 
sehr häufigen Seeräuberei erkämpft, theils durch besondere Privilegien 

und Verträge erlangt werden, sonst war der Fremde schutzlos. Aller aus

wärtige Handel wurde, da man den fremden Eorrespondenten nicht trauen 
durfte, durch die einheimischen Kaufleute oder ihre einheimischen Commis

sionäre besorgt, die selbst mit ihren Waaren nach dem Bestimmungsorte 
reiseten und daselbst Associationen, Hansen und bleibende Niederlassungen, 

Comptoire und Factoreien, zu wechselseitiger Unterstützung gründeten und 
wie z. B. in England und Frankreich, Handelsbegünstigungen erwarben, 
noch lange ehe ihre Obrigkeiten, die Städte, aus denen sie herstammten, 
daran Antheil hatten. Die darüber ausgestellten Urkunden lauten, wie 
wir unten sehen werden, oft so allgemein, daß sie von Livländern, die 
nach dem Orte oder dem Lande der Ausstellung hinhandelten, mit Fug 
und Recht benutzt werden konnten und auch wohl benutzt worden sind, wenn 
auch sie oder die Stadt Riga nicht ausdrücklich darin benannt wurden, 

was indessen ebenfalls sehr oft geschehen ist.
Ehe wir aber den auswärtigen Handel der livländischen Städte nach 

diesen Urkunden schildern, wollen wir zufördcrst diejenigen Handelspri

vilegien anführen, welche von einzelnen livländischen Landesherren zu 
Gunsten aller Seefahrenden oder einzelner Länder erlassen wurden und 
uns ein Bild des Verkehrs in unserm Vaterlande geben. Hieher gehört 

der Erlaß des Rigaschen Bischofs Nikolaus vom Jahre 1250, wodurch 
er den Nigaschen Bürgern und den Kaufleuten, fremden sowohl wie ein- 
heimischen, einen freien Handel sowohl zu Wasser als zu Lande bestä
tigte; die Erlasse des Bischofs Heinrich von Kurland vom I. 1254 ", 

des Erzbischofs Albrecht und des Bischofs von Oesel vom I. 1256 we- 
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gen Aufhebung des Strandrechts (die beiden letzter» enthalten auch die 
Zusage der Zollfreiheit meist aus Rücksicht auf die Verdienste der 
Kaufleute um die Christianisirung des Landes erlassen; ferner die Er
lasse des Bischofs Friedrich von Dorpat vom 3. April 1274, wegen 
Aufhebung des Strandrechts, und des Erzbischofs Johann vom 20. März 
1275, wegen Bestätigung des Privilegiums des Erzbischofs Albrechts 
nebst dem Rechte der Holzfällung zur Ausbesserung der Schiffe und der 
Benutzung der Weide; das Privilegium des Ordensmeisters Walther 
von Nordeck vom I. 1273, wodurch den Rigensern und allen Kaufleu
ten überhaupt der freie Handel in Livland bestätigt wurde, so wie das 
ausführlichere, am 29. März 1277 vom Ordensmeister Ernst von Ratze
burg, dein Erzbischöfe Johann von Riga und dem Bischöfe Hermann 
von Oesel gemeinschaftlich für alle nach der Ostsee und nach Livland 
handelnde Kaufleute erlassene Privilegium, wodurch sie von Zoll, Angeld 
und Strandrecht befreit werden, das Recht des Holzfällens und der 
Weide erhalten, sich unter sich selbst richten, durch ihren Aeltermann 
einem etwa von ihnen verletzten Eingcbornen Genugthuung geben, gegen 
Einheimische aber vor den einheimischen Richtern Klage führen sollen. 
Käme einer um, so sollte sein sämmtlicher Nachlaß an seine Erben ge

langen und gestohlenes Gut ihnen, ohne irgend einen Abzug zu Gunsten 
des Richters, zurückerstattet werden. Am 9. October 1294 erlaubte 
Erich VI. Menved von Dänemark, als Herzog von Esthland, allen die 
Ostsee befahrenden Kaufleuten nicht nur dies Land zu besuchen, sondern 

auch durch dasselbe nach Nowgorod zu ziehen l3. Dies wurde durch sei
nen Statthalter in Reval, seinen Rath und seine Vasallen in Esthland 
im Jahre 1323 bekräftigt l4. Besondere Vorrechte genossen die Lübecker. 
Im Jahre 1278 bewilligte ihnen König Erich Glipping von Dänemark 
als Herzog von Esthland in diesem Lande dieselben Rechte, deren sie in 
Dänemark genossen ", und im Jahre 1299 erhielten sie vom Ordensmei
ster durch ein besonderes Privilegium Befreiung von Strandrecht, Zoll, 
Zins und Ungeld, das Recht der Stapelung der Waaren am Ufer des 
Hafens, der Holzfällung, sowohl zur Feuerung, als zur Reparatur der 
Schiffe, der Benutzung der Gemeinweiden und der Schlichtung der unter 

ihnen entstandenen Streitigkeiten nach eigenem Ermessen. Im Fall von 

Ercessen gegen Ordensleute sollte der Aeltermann der Kaufleute den 
Schuldigen nach den Rechten und Gewohnheiten Livlands zu einer recht
lichen Genugthuung anhalten; über Rechtsverletzungen von Seiten der 
Ordensleute aber, der einheimische Richter ebenfalls nach livländischen 
Rechten entscheiden. Den Nachlaß des Getodteten sollten seine Erben 
unverkürzt erhalten und gestohlene Sachen ohne Zahlung von Gerichts
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gebühren zurückgenommen werden dürfen. Im Falle eines Krieges mit 
Russen oder Heiden sollten die Lübecker ihreu Handel dahin fortsetzen und 
die Waaren, die sie auf ihren eignen Namen einführten, frei verkaufen 
oder nach Belieben auch wieder ausführen dürfen, letzteres sogar im Falle 
einer Veruneinigung mit dem Orden. Für Vergehen sollten ihre Facto- 
ren nur mit ihrer eigenen Person und eigenem Gute haften — eine Be
stimmung, die in vielen derzeitigen Erlassen vorkommt, denn es geschah 
sehr häufig, daß man an Unschuldigen diejenigen Unbilden rächte, die 
man von einigen ihrer Landsleute erlitten zu haben glaubte. Dies Pri
vilegium wurde noch im Laufe desselben Jahres erneuert und zugleich den 
Lübeckern der freie Kornhandel sowohl in den Ordenslanden, als auch 
die Ausfuhr des Korns gestattet *6. Auch aus Esthland sollte nach einem 
Erlasse Erich VI. vom Jahre 1297 die Kornausfuhr ganz frei sein, bis 
die Last einen Preis von 3 Mark überstiege, und auch dann sollte ein 
Ausfuhrverbot nur mit Zustimmung des königlichen Statthalters, der Bür
ger von Reval und der Vornehmsten des Landesraths erfolgen. Die er- 
clusive Handelspolitik der livländischen, so wie der deutschen Städte äu

ßerte fich aber auch schon damals durch die am 24. Juli 1279 und 
2. Juli 1282 von der Königin Margarethe und König Erich Glipping 
als Herzoge von Esthland, an alle in Reval handelnde Fremde er
lassene Verbot, Detailhandel zu treiben, ohne das Bürgerrecht der Stadt 
gewonnen, oder eine besondere Erlaubniß von Rath und Bürgerschaft er

langt zu haben.
Welche Wichtigkeit man besonders auf die Unterdrückung des grau

samen, schon durch Neichsgesetze verpönten 17 Strandrechts legte, geht aus 
dem von den Gothland besuchenden Kaufleuten am 24. Juni 1287 er
lassenen Verbote des Ankaufs schiffbrüchiger oder geraubter Güter hervor, 
welche vielmehr den Eigenthümern zurückzugeben waren. Der durch zwei 
Zeugen bewiesene wissentliche Kauf sollte mit einer Geldbuße von 20 
Mark, sogar der unwissentliche durch Wegnahme der Waaren bestraft 
und jede dawider handelnde Stadt aus der Gemeinschaft ausgeschlossen 
werden, namentlich Reval, wenn es sich nicht bis Johanni fügen sollte'». 
In dieser Stadt soll nämlich der Verkauf gestrandeter Güter, und auf 
dem Lande der Raub derselben vorgckommen sein. Gegen Ende des 13. 
Jahrhunderts, namentlich in den Jahren 12*7 und 1297 wandten Lübeck 
und Wisby sich deshalb mit Klagen an die dänische Negierung. Sie 
suchte ihnen auch 'Recht zu verschaffen, allein ohne sonderlichen Erfolg. 

Johann von Wrangel war der einzige, der den Lübeckern etwas beraus- 
?zab; die übrigen Vasallen und der Revaler Rath beriefen sich auf einen 

noch zu erwartenden königlichen Befehl, und der dänische Hauptmann er- 
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klärte geradezu alle dergleichen Befehle für unnütz, weil die gestrandeten 
i(| Güter längst verbraucht und verthan seien,9. Zu Gunsten der Wisbycr 

erließ der König ebenfalls einen Befehl, dessen Resultat unbekannt ist 
Anderseits erhielten die Bürger Revals von demselben Könige das Recht, 
ihre in Dänemark gestrandeten Schiffe und Güter selbst zu bergen (am 
17. Juni 1297). Als zu Anfänge des 14. Jahrhunderts ein hanseati
sches Kauffahrteischiff an Esthlands Küste scheiterte, erhielten die Eigen
thümer die Rückgabe ihrer Waaren, gegen Bürgschaft der Revalschen Bürger, 
welche ihrerseits vom Rathe zu Lübeck und Wisby eine Gewährleistung 
für den Ersatz des ihnen etwa daraus entstehenden Schadens verlangten 2I.

Wir wenden uns setzt zu den Erlassen auswärtiger Landesherren.

Obwohl die Beziehungen unserer Ostseelande zu den Seestaaten West
europas weniger häufig waren, als zu den skandinavischen, so lassen sie 
sich dennoch urkundlich nachweisen. Hicher gehört namentlich das Han
delsprivilegium König Philipp's des Schönen von Frankreich vom 
Jahre 1294, durch welches den Städten von Gothland, ferner Lü
beck, Riga, Campen, Hamburg, Wismar, Rostock, Stralsund, Elbing und 
allen andern das deutsche Meer befahrenden Kaufleuten ein freier Handel 
in Flandern gestattet wirb22 In einem Erlasse vom Jahre 1297 be
willigte der König allen deutschen Kaufleuten dieselben Freiheiten, mit 
dem Hinzufügcn, sie nicht anders als nach vierzigtägiger Aufkündigung 
zurückzunehmen. Bon einem unmittelbaren Verkehre mit dem südlichen 
Frankreich finden fich keine Spuren. Die englischen Könige ertheilten 

mehrmals „allen deutschen Kaufleuten, die an der Gildehalle zu London 
Theil hatten", wie z. B. im Jahre 1260, 1311, 1317, 1327, 1346, 1348, 
oder allen Kaufleuten der deutschen Hansa, wie im Jahre 1282, oder 
auch den Kaufleuten von Gothland, wie im Jahre 1237, Handelsrechte, 
welche auch wohl Rigajchen Kaufleuten zu Gute gekommen sein mögen. 
Wichtiger für den Handel der Deutschen in England war der im Jahre 
1303 allen Fremden ertheilte Freibrief, wodurch sie und ihre Waaren 
von Brücken- und Pflastergeld befreit wurden, ihnen der Großhandel mit 
allen Waaren und die freie Ausfuhr der cingeführten erlaubt wurde; ein 
vermittelst Handgelds abgeschlossener Kauf nicht mehr rückgängig werden 
und seder dcsfalls erhobene Streit nach den Ortsgesetzen entschieden 

werden sollte und zwar binnen vier und zwanzig Stunden; Rechtsstreitig
keiten sollten durch Geschworne, halb aus fremden Kaufleuten, halb aus 
unbescholtenen Eingesessenen bestehend, entschieden werden. Bis fünf 
und zwanzig Pfund sollten die fremden Kaufleute mit eigner Waage 
wiegen dürfen, außerdem aber in allen Handelsstädten und Märkten 
öffentliche Waagen errichtet werden. Der König versprach, keine Waaren 
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zu seinem eigenen Bedarf um einen willkürlichen Preis wegnehmen, 
sondern den vollen Werth dafür zahlen zu lassen. Dafür verpflichteten 
sich die Kaufleute zu bestimmten Zollen23. Die Gildehalle zu London 
ftand unter einem von den Kaufleuten gewählten Aldermann, der aber 
ein Londoner Bürger sein mußte und von der Obrigkeit in Eid und 
Pflicht genommen wurdet Der Handel der Deutschen nach England 
war meist ein Activhandel, denn die Schifffahrt der Engländer war da
mals noch sehr beschränkt. Aus dem oben angeführten Privilegio 
Eduard's I. und andern Urkunden sieht man, daß die Gegenstände der 
Einfuhr in England Stockfisch, Leder, Felle, Oel oder Thran, Getraide, 

Wachs, Honig, Heringe und andere Fische, Tücher, Seidenwaaren, Mühlsteine, 
Asche, Pferde und andere Thiere waren, von denen manche wohl aus den Ost
seelanden kommen konnten; ausgeführt wurden Wolle, Felle, Zinn und Blei.

In den Niederlanden erhielten zuerst einzelne deutsche Städte, 
namentlich Lübeck, Handelsrechte. Im Jahre 1252 ertheilte die Gräfin 
Margaretha von Flandern, auf Antrag der Abgeordneten von Lübeck und 
Hamburg, allen Kaufleuten des römischen Reichs, die Gothland besuchten, 
ein sehr ausführliches Privilegium, nach welchem diese Kaufleute vom 
gerichtlichen Zweikampfe befreit wurden (wie in Riga durch Bischof Al
bert im I. 1211), keiner die Güter eines andern verwirken, oder für 
dessen Schuld festgenommen werden sollte, sie vor Gericht.nur durch das 
Zeugniß der Schöffen oder durch von diesen anerkannte Beweise nach 
Landesrecht überwiesen werden konnten, jede Rechtsvcrhandlung binnen 
drei oder doch acht Tagen entschieden sein, und wer Bürgen stellte, nicht 
in Banden gelegt werden sollte, ausgenommen in schweren Criminalsachen. 
Von nicht sofort erwiesenen Schuldforderungen sollte man sich durch sei
nen Eid frei machen können, im Uebrigcn sollten die Landesgesetze gelten, 
auch wurde das Strandrecht abgeschafft2S. Hauptstapelplatz des Handels 
war das reiche Brügge, von wo aber die Teutschen bisweilen den Han
del auf einige Zeit nach andern Orten verlegten, wenn sie Beschwerden 
hatten. Die Beschwerden bezogen sich hauptsächlich auf Uebervortheilun- 
gcn beim Wiegen und es wurden daher „mit Zustimmung der Kaufleute 
von Osten" im I. 1282 vom Grafen zu Flandern Waageordnungen er
lassen2^. Im I. 1307 erlaubte der Graf Robert von Flandern „allen 
Kaufleuten des römischen Reichs" einen freien Ein- und Ausfuhrhandel, 
so wie die Bildung eines Vereins in einem besondern Hofe, um Streitig
keiten und Vergehen, die unter ihnen vorfallen würden, auszuglcichcn 
und Uebelthäter, mit Ausnahme schwerer Verbrecher, zu bestrafen, ohne 
irgendwelche Einmischung der Behörden. Auch versprach er, keine neuen 
Zölle und Abgaben ohne Einwilligung der Kaufleute aufzulegen. Außer-



272

«I 
»tl 
Mil

dem ertheilte die Stadt Brügge in den Jahren 1309 und 1318 einigen 
norddeutschen Städten und dem „gemeinen Kaufmanne des römischen 
Reichs" Privilegien, die hauptsächlich das Rechtsverfahren und die Waage
ordnung betreffen 27. Im I. 1347 gab sich der Verein der norddeutschen 
Kaufleute in Brügge eine schriftliche Verfaffung 28, aus welcher erhellt, 
daß er in drei Abtheilungen, die wenden-sächsische nebst Lübeck, die west- 
phälisch-preußische und die schwedisch-gothländisch-livländische, bestand. 
Aus jedem Drittel sollten jährlich zwei Aeltermänner gewählt werden, 
welche sich aus jeder Abtheilung sechs Gehülfen zugeselltcn. Sie entboten 
die Versammlung der Kaufleute, zu denen ein jeder bei Vermeidung von 
Geldstrafen erscheinen mußte. Nach spätern Bestimmungen hatte, wer 
gegen die Freibriefe handelte, nicht blos dem Landesherrn, sondern auch 
dem gemeinen deutschen Kaufmanne Buße zu zahlen. Keiner sollte den 
andern vor einem fremden Gerichte belangen, es wäre denn der Beklagte 
auf flüchtigem Fuße. Wollte einer, der nicht zu deutschem Rechte stand, 
den einem Deutschen zugefügten Schaden nicht ersetzen, so sollte er auf 
Befehl des Aeltermanns von jedem gewinnbringenden Geschäfte mit den 
Deutschen ausgeschlossen werden. Desgleichen wurde derjenige, welcher 
der Deutschen Recht schmähte, oder ohne Urlaub des Gemeinen Kauf

manns kündigte, aus dem Vereine ausgeschlossen. Im I. 1356 wurde 
ein Zwist zwischen den Aeltermännern durch abgeordnete Rathmänner 
aus den östlichen Städten geschlichtet, wobei von Seiten der livländischen 
Hermann Bredenscheide erschien2^

Auch in Brabant erhielten zuerst Köln und Lübeck, dann im Jahre 
1315 alle Kaufleute des deutschen Reichs „aus welchem Lande sie sein 
mögtcn," das Recht des freien Handels gegen Erlegung bestimmter Zölle, 
die Befugniß, die Waage zu Antwerpen zu untersuchen und den Waage
meister gemeinschaftlich mit den Schöffen einzusetzen. Von dem, was 
er nicht wog, sollte er keine Gebühren erhalten (zu Beseitigung 
eines noch jetzt an manchen Orten stattfindenden Mißbrauchs). Zwiste 
zwischen Kaufleuten und Bürgern sollten von den erster« gemeinschaftlich 
mit den Schultheißen und den Schöffen entschieden werden. Binnen 
Landes beraubte Kaufleute haben Anspruch auf Schadenersatz. Ueber- 
wiesene Schuldner derselben sollen in städtischen Gewahrsam genommen 
werden. Für Schulden sollen nur die Hauptschuldner oder ihre Bürgen 
verhaftet werden; doch haben die deutschen Kaufleute das Recht,, ein 

Oberhaupt zu wählen und Versammlungen zu halten, und Vergehen, aus
genommen Criminalverbrcchen, zu bestrafen, sie dürfen auch Wechselge
schäfte treiben; keiner ihrer Diener kann seines Herrn Güter verspie
len. Dieser wichtige Freibrief diente noch nach zwei Jahrhunderten zur 
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Grundlage des hanseatischen Handels in Antwerpen. Eingeführt wurden 
in den Niederlanden durch preußische und livländische Schiffe Flachs, 
Hanf, Holz, Getraide, Theer, Pech, Pottasche, Wachs, Honig und Pelz
werk und zwar alle diese Artikel, ausgenommen Flachs und Hanf, groß- 
tentheils aus Rußland, Polen und Litthauen. An dem russischen Ein
fuhrhandel nahmen aber auch die wendischen Städte, namentlich Lübeck 
Theil, welches auf der nowgorodschcn Factorei eine große Rolle spielte, 
so wie es anderseits auch möglich ist, daß livländische Schiffe die skan
dinavischen Producte, als Schiffsbaumaterialien, Fische, Häute, Felle und 

Fettwaaren, aus Norwegen und Dänemark und schwedisches Eisen und 
Kupfer nach Brügge verführten. Aus England brachten hanseatische 
Schiffe — ob auch livländische? — Wolle, Zinn und Leder dahin. Ausge- 
führt wurden nach Livland hauptsächlich flandrische Tücher, die zum großen 
Theil nach Rußland gingen, Seidenwaaren, Weine, Südfrüchte und Er
zeugnisse des Orients, denn die zwei letzten: Artikel konnte man in Liv
land nicht mehr über Rußland erhalten, sondern sie gingen durch die 

Hände der italienischen Kaufleute nach den Niederlanden und von dort 
in unsere Ostseclande.

Unter den Privilegien der verschiedenen an der Ostsee belegen en 
Staaten sind mehrere der Stadt Riga speciell gegeben, wie die von 
Johann Herrn von Mecklenburg im Jahre 1246 den Rigensern ertheilte 
Erlaubniß, auf gleichem Rechte wie die Lübecker zu handeln3"; das Pri
vilegium der Grafen von Holstein vom Jahre 1251, durch welches den 
Rigensern zollfreier Handel verstattet wurde (erneuert am 16. April 1254); 
eines vom Herrn von Rostock vom Jahre 1257 gleichen Inhalts; von 
den Königen Woldemar und Magnus von Schweden aus den Jahren 
1271, 1275 und 1276 gleichen Inhalts gegen Erthcilung der Recipro
cität; von König Erich VII. von Dänemark vom 21. September 1277 

ebenfalls gleichen Inhalts und mit Aufhebung des Strandrechts; vom 
Fürsten von Rügen vom 19. April 1282 ebenfalls gleichen Inhalts und 
von Könige Erich VI. (Menved) von Dänemark vom 17. Januar 1298 
(ein einfacher Schutzbrief). Außerdem finden sich noch mehrere Erlasse 

und Verträge, an denen livländische Städte ausdrücklich Theil genommen 
haben, oder die sie doch wenigstens benutzen durften, z. B. das über die 
Aufhebung des Strandrechtö und freien Handel, den Lübeckern und allen 
andern Kaufleuten, die über die Newa nach Nowgorod handeln, er
theilte Privilegium der Herzöge von Schweden vom Jahre 1312. Von 
einem deutschen Hofe in Schweden ist gar nicht die Rede, dafür hatten 
aber die Deutschen das Recht, sich überall nicderzulassen31. Zwischen 

der Stadt Reval und den schwedischen Vögten von Finnland und Wi-
Dd. I. Lief. 2. 18 
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borg vorgefallcne Zwistigkeiten wurden im Jahre 1326 verglichen und 
der Handel wieder hergestellt32. Im Jahre 1336 erhielt Reval das 
Recht, nach drei sinnländischen Städten zu handeln33. Daß auch die 
Stadt Narwa mit Schweden handelte, bezeugen mehrere Urkunden". 
Ausgeführt wurden aus Schweden auf hanseatischen und zum Theil wohl 
auf livländischen Schiffen, Kupfer, Eisen, Fischwaaren, Erzeugnisse der 
Viehzucht und Gctraide und meist in den Niederlanden gegen Tücher, 

Seidenwaaren, Südfrüchte, Gewürze und Weine cingctauscht, nämlich 
Rheinweine. Daß aus Livland und namentlich aus Riga Pelzwerk nach 
Schweden ging und dafür Roggen gegeben wurde, geht aus einem Er
lasse der vcrwittweten Herzogin Ingeborg von Schweden, von Mittwoch 
nach Michaelis 1320, hervor3^.

So wie die ältesten schwedischen, so sind auch die ältesten dänischen 
Handelsprivilcgicn den Lübeckern allein ertheilt (schon in den Jahren 
1201, 1202 und 1220). Indessen schon im Jahre 1225 erhielten alle 
Kaufleute des römischen Reichs das Recht, Dänemark zu besuchen, und 
dies wurde wiederholt im Jahre 1283 zu Gunsten aller Kaufleute Deutsch- 
lands, im Jahre 1294 zu Gunsten der die Ostsee befahrenden Seestädte 

und im Jahre 1305 zu Gunsten derselben Städte und namentlich derje
nigen, die nach Liv- und Esthland und bis nach Nowgorod über Narwa 
fuhren, nebst Aufhebung des Strandrechts 36, im Jahre 1326 zu Gun
sten der Städte Lübeck, Wismar, Rostock u. a. m. und aller ihrer Freunde, 
im Jahre 1338 37 zu Gunsten der - Stadt Grcifswalde. Der wichtigste 

Gegenstand des Verkehrs- mit Dänemark und dem ihm zum Theil unter
worfenen Schonen war der Heringsfang. Die Deutschen hatten auf 
Skanoer, Falsterbo und in mehreren Städten, z. G. Lund, Niederlassun
gen, welche Vitten, d. h. cingehegte Erhöhungen, hießen, mit eignen Hö
fen und Häusern, und in welchen sie unter eignen, von den einzelnen 
Städten für ihre Bürger ernannten Vögten standen. Diese sprachen 
wohl meist nach lübischem Rechte, denn ein Coder desselben ist für den 
Vogt der Lübecker zu Schonen geschrieben 38. Etwas Aehnliches fand in 
Gothland statt, wo die Deutschen sogar Glieder des Stadtraths waren. 
Angelegenheiten, die die Kaufleute mehrerer Städte angingen, wurden von 
den Vögten derselben gemeinschaftlich entschieden und ihren resp. Stadt
räthen bekannt gemacht39. Die Einfuhrartikel waren Tücher aus den 

Niederlanden, Leinewand, Matten, Betten und Kleider, wohl auch Krä- 
merwaarcn in Kisten, (welche letztere zollfrei waren, daher Krämer
waaren in den Zollrotten nicht vorkommen), aus Deutschland, Zinn aus 
England, Wachs, Honig und Pelzwerk aus Liv- und Rußland. Ausge
führt wurden hauptsächlich Hering, dann Salzfleisch, Rindvieh, Butter,
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andere Fettwaaren und Pferde und zwar meist auf hanseatischen, zum 
Theil wohl livländischen Schiffen, die auch den Handel Dänemarks mit 
England, den Niederlanden, Rußland und Deutschland vermittelten.

In Norwegen erhielten zuerst die Lübecker im Jahre 1250, die 
Hamburger im Jahre 1264, alle Kaufleute deutscher Zunge im Jahre 

1278 Handelsrechte mit Aufhebung des Strandrcchts, Befreiung von per
sönlicher Haft gegen Bürgschaft in Schuldsachen, Beschränkung des kö
niglichen Berkaufsrcchts auf drei Tage und Befreiung von Dienst auf 
königlichen Schiffen, wogegen der Detailhandel auf die offenen Straßen, 
die Brücken und die Plätze bei Kapellen und der Kauf der Felle, des 
Leders und der Butter auf kleine Quantitäten und eine bestimmte Jah
reszeit beschränkt wurde. Die bald darauf zwischen Norwegen und meh
reren Oftseestädten ausgebrochenen Streitigkeiten wurden im Jahre 1285 

durch den Kalmarschen Vergleich erledigt. Nach dem Schiedssprüche des 
Königs Magnus von Schweden vom 31. October, sollten die Bürger 
jener Städte (Riga, Reval, Wisby, Lübeck, Rostock, Wismar, Stralsund 

und Greifswalde) nicht blos mit den Bürgern, sondern auch mit Bauern 
und Fremden handeln dürfen, gegen Zusicherung der Reciprocität, und in 
Nechtöstreitigkeiten gleiches Recht mit den Eingebornen genießen. Im 
Jahre 1294 erhielten dieselben Städte ein gleich wichtiges Privilegium, 
durch welches ihre Kaufleute von städtischen Waffenübungcn und Nacht

wachen befreit wurden, ihre Kisten nur im Falle eines begründeten Ver
dachts der Fälschung oder des Diebstahls durchsucht werden, die öffent
liche Waage ihnen stets zugänglich sein und Waaren aus der Bannmeile 
der Stadt fortgeführt werden durften, sobald sie zuerst innerhalb dersel
ben feil geboten worden. Der Nachlaß eines Verstorbenen sollte seinen 
Erben ausgcliefert werden, wenn sie sich binnen eines halben Jahrs le- 
gitimirtcn, und keine Stadt sollte für die ctwanigen Vergehen ihrer Bür
ger haften, ausgenommen wenn sie das Recht verweigerte. Gestrandete 
Sachen durften geborgen werden und Delinquirende wurden nach den 
Ortsgesetzen bestraft, konnten sich aber, wenn kein voller Beweis gegen 

sie vorlag, durch einen von ihnen mit mehreren Eideshelfern geleisteten 
Reinigungseid vor der Strafe schützen. Die freie Wiederausfuhr von 
Waaren aus den städtischen Bannmeilen wurde aber tm Jahre 1303 von 
der norwegischen Regierung einseitig aufgehoben und im Jahre 1316 
wurde auch der im Jahre 1294 festgesetzt gewesene Getraidezoll erhöht 
und die Kaufleute aller Völker einem gleichen Zollansaye unterworfen. 
Die Stadl Bergen, welche den Deutschen ihre Handelsfreiheiten benei
dete, erließ eine vom König Hakon im Jahre 1317 bestätigte Verordnung, 
die den ganzen Handel mit den Fremden in die Hände von zehn Männern 

18* 
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legte, welche die Preise bestimmten. Die Fremden wurden genöthigt, 
binnen vierzehn Tagen vom Tage der Ausschiffung ihre Güter und zwar 
im Großen zu verkaufen, und behielten immer noch vier Wochen zum 
Einkäufe übrig. Was also binnen sechs Wochen nicht verkauft oder ein
gekauft war, mußte vom Kreuzfeste im Herbste bis zu demselben im Früh
fahre liegen bleiben. Häuser durften fremden Kaufleuten nur auf vier
zehn Tagen vcrmiethet werden. Auf diese Weise wurde der deutsche 
Handel in Norwegen sehr beschränkt und erst am 22. Juli 1343, als der 
König, von innern Unruhen gedrängt, der Hülfe der deutschen Städte be
durfte, bestätigte er das Privilegium König Erichs vom Jahre 1294 zu 
Gunsten aller deutschen Hansestädte, folglich auch der livländischen. 
Der Hansehandel hatte also während dieses Zeitraums in Norwegen und 
namentlich in Bergen bei weitem noch nicht die Ausdehnung bekommen, 
die er später erhielt. Die Einfuhrartikel waren wohl dieselben, wie in 
Schweden und Dänemark, vornehmlich aber Mehl, Getraide aller Art, 
Bier, Meth, Wein, Honig, Wachs, Salz aus Spanien, Linnen aus Deutsch
land, Tuch und Gewürze aus den Niederlanden; die Ausfuhrartikel: 
Thiere, Pelzwerk, Fische, namentlich Wallfische, Stockfische und Häring, 
letzterer wenn auch nicht von der Güte wie in Schonen, Butter, Talg, 

Pech, Harz, Theer und gewiß auch Schiffsbau- und anderes Nutzholtz. 
Auch hier suchten sich die Hanseaten den ganzen Zwischenhandel Nor
wegens mit andern Ländern zuzueignen. Livland hatte wenig nach Nor
wegen zu bringen, etwa russisches Wachs und Honig und einige Gattun

gen Pelzwerk und wenig von dort zu erhalten; sein Handel dahin wird 
also wohl nicht sehr bedeutend gewesen sein.

Der Handel mit Rußland ging theils über die Newa nach Now
gorod, theils über die Düna und Narowa nach Pleskau und Smolensk. 
Zwar sahen ihn die Päpste, der Orden und die Bischöfe nicht gern, denn 
die Russen wurden als halbe Heiden, „als Feinde des Glaubens," wie 
sie in einer unten anzuführenden Urkunde vom Jahre 1268 genannt wer
den, betrachtet. — Eine Bulle vom 5. October 1248 erlaubte die Con
fiscation aller den Heiden zugeführten Waffen, Pferde und Lebensrnittel. 
In den Jahren 1268 und 1279 wurde mit Zustimmung der Stadt Lü
beck Handelssperren gegen Rußland beschlossen, doch nur auf kurze Zeit, 
denn dieser Handel war zu gewinnreich, um aufgegeben zu werden. Der 
Mittelpunkt desselben war Anfangs die Genossenschaft der deutschen Kauf
leute zu Wisby, wie sowohl aus dem oben angeführten Vertrage mit 

Smolensk vom Jahre 1229 hervorgeht, der in Gothland abgeschlossen 
und mit dem Siegel des gemeinen Kaufmanns in Gothland versehen ist, 
als aus dem vom Jahre 1270 zwischen Jaroslaw Jaroslawowitsch, Für- 
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sten von Nowgorod, und den deutschen und gothländischcn Kaufleuten. 
In diesem Vertrage wurde den Deutschen das Recht der Holzfällung ver
liehen, die Lichter- und Fuhrgelder festgesetzt und mehrere Bestimmungen 
zur Sicherheit der Fremden getroffen. So sollte, wer in den deutschen 
oder gothlaudischen Hof eiudrang und dort Gewaltthätigkeiten verübte, 

vor Gericht gebracht und vcrurtheilt werden. Dem Kaufmann wurde 
ein Wehrgeld von zehn Mark, dem Priester oder Aeltermann eines von 
zwanzig Mark, gleich dem der nowgorodschen Beamten gesetzt. Zwistigkeiten 
sollten gerichtlich und zwar rasch genug entschieden werden, um die Rück
fahrt der Deutschen nicht zu hindern; konnte man sich in Betreff der ab- 
zuhörenden Zeugen nicht verständigen, so sollte das Loos über die vorzu
bringenden Zeugen entscheiden. Pfändungen durften erst im dritten Jahre 
vollzogen und der ausländische Schuldner nicht von seinem Gläubiger 
oder einem Gerichtsdiener, sondern nur von einem Beamten angehaltcn 
werden. Bei Schuldforderungen hatte der Deutsche oder Gothländer ein 
Vorzugsrecht. Ehefrauen hasteten nur für solche Schulden ihrer Männer, 

für die sie sich mit verbürgt hatten. Dieser Vertrag ist durch einen Ab
geordneten aus Gothland und einen aus Lübeck geschlossen4". Auch der 
Fürst von Smolensk erneuerte im Jahre 1282 die sreuudschaftlichen Vcr- 
hältuisse, namentlich mit Livland, indem er in einem Briefe an den Erz
bischof, den Meister und den Rach (wohl von Riga) Zollfreiheit und 

freien Verkehr selbst in Kriegszeiten versprach4'. Einen ähnlichen Frie
densvertrag, doch ohne Zollfrciheit, schloß auch mit ihnen der Fürst Iwan 
Alerandrowitsch von Smolensk (Z 1359) 42. Der Handel wurde bis
weilen durch Räubereien und Mordthaten gestört, namentlich vom Jahre 
1288 bis 1311. Ein Verzcichniß derselben, so wie anderer Beschwerden 
der Deutschen hat sich noch erhalten. Die Deutschen schickten vergeblich 
im Jahre 1292 nach Nowgorod eine Gesandtschaft, um Schadenersatz zu 
erhalten43. Nach dem Berichte derselben war der Fürst dazu geneigt, 
nicht aber das Volk zu Nowgorod, das von der Beute schon gcvor- 
theilt hatte44. Im Jahre 1298 versprachen zwar die Abgeordnete 

Nowgorods und Pleskaus eidlich vor dem Bischöfe von Dorpat und den 
Ordensbrüdern, Ersatz leisten zu lassen; die Räubereien erneuerten sich 
aber kurz darauf und die im Winter 130£ oder 130.} abgesandten Abge
ordneten Gothlands, Lübecks und Rigas erlangten nur einen Schutzbrief 

für ihre Rückfahrt45. Endlich wurde durch einen Vertrag vom Jahre 
1338 zwischen Nowgorod einer- und Abgeordneten aus Lübeck und Goth
land andrerseits den einzelnen Beraubten der Rechtsgang überlassen, ohne 
daß Solches, oder auch Feindseligkeiten Nowgorods mit den Schweden, 
Esth- oder Livland den Handel stören sollten4", ein sehr wichtiges der
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Stadt Lübeck auch schon im Jahre 1299 vom Orden gemachtes Zuge- 

ständniß.
Zum Schutze der Fahrt auf der Ostsee bis Nowgorod verbanden 

sich im Jahre 1280 Wisby und Lübeck; Riga trat zwei Jahre darauf 
dem Bunde auf acht Jahre bet47. Eine dauernde Gefahr erwuchs dem 
Handel nach Nowgorod durch die Eroberungen der Schweden an der 
Mündung der Newa. Die Deutschen wählten nun theils den Weg über 
Esthland und namentlich Narwa4«, theils erhielten im Jahre 1303 die 
Ostseestädte zeitweilig und in den Jahren 1312 und 1313 auf immer von 
den schwedischen Königen, die in den beiden letzten Jahren bedeutende 
Anleihen in Lübeck abgeschlossen hatten, freie Fahrt durch die Newa". 

Durch Kriege bisweilen unterbrochen, wurde diese Fahrt nach abgeschlosse
nem Frieden jedesmal wieder eröffnet60.

Ausgeführt wurden wohl aus Rußland die Hauptproducte desselben, 
Pelzwerk. Felle, Leder, Haarwerk, Wachs, Talg und andere Fettwaaren; 
von orientalischen Waaren war keine Spur mehr. Eingeführt wurden 
vor allem flämische Tücher; auch englische und die gröbern aus Deutsch
land, Leinwand, rothgegcrbtes Leder, Buntwerk zum Theile aus russischen 
Robstoffen, Krämerwaaren, Metalle, Korn, Rauchfleisch und Häringe.

Die innere Organisation des Handelsbetriebs dreht sich hauptsächlich 
um die Verhältnisse des deutschen Hofs zu Nowgorod, in dessen Leitung 
neben den gemeinen Kaufmann auf Wisby auch das mächtig aufstrebende 
Lübeck sich drängte, so wie überhaupt allmälig die Städte die Leitung der 

Angelegenheiten der kaufmännischen Gesammtgenossenschaften umsomehr 
übernahmen, als diese den Schutz jener bedurften und der große Hanse
bund zwischen den Städten selbst erstarkte. Zwar zeigt sich schon jetzt ein 
Streben Livlands, die Vermittelung dcö Nowgoroder Hofes im Handel 
mit Rußland zu umgehen und sich denselben ausschließlich anzueignen. 
Im Jahre 1277 forderten nämlich sämmtliche liv- und esthländischc Re

genten in einem gemeinschaftlichen Schreiben die Kaufleute in der Ostsee 
auf, in Erwägung der Gefahren der Dünafahrt, wo die Litthauer hausten, 
und der Ungerechtigkeiten» die sich die Nowgoroder zu Schulden kommen 
ließen, den Handelsmarkt nach einigen von den Kaufleuten zu bestimmenden 

Orten in Liv- und Esthland zu verlegen. Der Vorschlag ward angenom
men, wie aus einem Dankschreiben derselben Fürsten vom 4. Februar 
1278 ersichtlich ist, in welchem sie ihrerseits versprachen, dem Wunsche der 
Kaufleute gemäß, keine Waaren nach Rußland zu verführen. Man hatte 
also, wie es scheint, die Absicht, die Russen zu veranlassen, sich diese Waa

ren aus den liv- und esthländischcn Städten selbst zu holen und dieselben 
x statt Nowgorods zu Stapelplätzen des Verkehrs zu machen. Dieser Plan, 
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der im 16. Jahrhunderte wieder ausgenommen wurde und zu lebhaften 
Streitigkeiten mit der schon im Verfalle begriffenen Hanse führte, kam 
indessen, so lange sie lebenskräftig war, nicht zu Ausführung. In den 

Jahren 1294 und 1295 gestatteten die Könige von Dänemark und Schwe
den den Fremden schon wieder den Durchzug durch Esthland und Karelien 
nach Rußland **, und der königliche Hauptmann Johann Kanne versprach 
ihnen sicheres Geleit (1323)» Die Bedeutung der hansischen Niederlage in 
Nowgorod und mit ihr die des Hansabundes und seines Haupts Lübeck 
stieg vielmehr zusehends. Riga nebst vielen preußischen, wendischen, 
westphälischen und sächsischen Städten verpflichtete sich im Jahre 1295, 
vom Hofe zu Nowgorod nach Lübeck zu appelliren 52. Ungefähr um die
selbe Zeit versprach Riga, sich an die Skra dieses Hofs zu halten, und 
erklärte, daß Lübecks Namen ohne Vorwiffen daraus ausgelöscht worden 
seiö3. Riga forderte Lübeck auf, den Schlüssel zur Geldlade des Hofs 

nach Nowgorod zu schickenö4, und es ward im Jahre 1346 eine neue, 
sehr ausführliche, mit vielen dem lübischen Rechte entnommenen Sätzen 
bereicherte Skra erlassen, in der von Absendung der Geldüberschüsse nach 
Wisby nicht mehr die Rede ist (obgleich im Uebrigen die alte Skra 
wörtlich ausgenommen wurde), und festgesetzt wird, Fälle, worüber keine 

Bestimmungen vorkämen, würde der lübische Rath entscheiden. In dieser 
Skra äußert sich schon der monopolistische Geist der spätern Hanse, und 

Compagnieschaft so wie Kauf und Verkauf auf Credit mit Russen, Eng
ländern, Wallonen und Flämingern und Verführen ihrer Waaren in 
Commissioit oder Spedition werden bei schwerer Geldstrafe verboten. 
Alles in den Hof zum Verkauf gebrachte Gut sollte zuvor von den Ael- 
termännern besichtigt werdenM. Spätere Verordnungen über einzelne 
Gegenstände wurden vom Jahre 1315—1355 vom Hofe selbst erlassen 
und im Jahre 1370 von zwei nach Dorpat geschickten Abgeordneten Lü
becks unb Wisbys gesammelt, solche auch im Jahre 1338 von zwei an

dern Abgeordneten derselben Städte verfaßt, in denen unter andern der 
Ankauf verfälschten Wachses bei schwerer Strafe untersagt wurde (in den 

Jahren 1315, 1332 und 1333), auch sollte gutes von den Beschauern 
besiegelt werden. Nur große Geschenke hatten den Fürsten von Nowgo
rod und dessen Beamte vermögen können, dem Zeichnen verfälschten Wach
ses zu entsagen. Ihrerseits klagten die Russen über verfälschte Tuche. 
Die Anfuhr von Tuchen aus Städten, wo ihre Verfertigung keiner Con
trolle unterlag, ward daher vom Hofe verboten (im Jahre 1327), des

gleichen die von Tuchen ohne angehängte Bleisiegel (im Jahre 1348)- 
Aach zu Verhütung des Betrugs im Pelzhandel wurden Vorschriften er
lassen. Denen der Wachs- und Tuchwraker, so wie der Abgeordneten 
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der Städte, sollte sich jeder bei Geldbuße fügen und die Aeltermänncr 
abwechselnd aus den Lübeckern und Gothländeru gewählt werden und 
zwar durch Abgeordnete aus den Städten, desgleichen ihre Beisitzer und 
der Priester (im Jahre 1346). Der Aeltermann des Hofs konnte auch 
Todesurtheile fällen. Wer über zwanzig Jahr alt war, sollte zum Er
lernen der russischen Sprache nicht zugelassen werden. Kleinhandel war 
nur den Jungen erlaubt und die Ausfuhr aller Waaren nur über Riga, 
Pernau und Reval gestattet, nicht über Preußen, Kurland und Schweden. 
Die Eifersucht gegen das Ausland ward gegen einzelne Vereinsglieder 
rege und äußerte sich in drückenden Beschränkungen. So sollte Niemand 
einen Güterwerth von mehr als tausend Mark eigen besitzen oder mit An
dern in Commission oder Compagnie haben, oder sich neues Gut vor Ver
kauf des alten zuscnden lassen 66.

Mit den wilden Litthauern war der beständigen Kriege wegen ein 
sicherer Handel nicht zu erlangen, obwohl Gedemins vermeintliche Briefe 
1323 denselben anboten und er auch einmal mit den Abgeordneten der 
livländischen Landesherren einen Handels- und Friedensvertrag abschloß.

Die Münze scheint in diesem Zeitraume bedeutend verschlechtert 
worden zu sein. Die wichtigste Münzstätte des Landes war wohl die 
Rigasche, auf deren Münzen sich bischöfliche Abzeichen (ein Kreuz und 
Bischofsstab ins Andreaskreuz gestellt) befanden und deren Vortheil 
zwischen Stadt und Erzbischof getheilt wurde. Die Rigasche Mark, etwa 
IV2 Goldgulden an Werth hT, enthielt vier Ferdinge (beides nur Rech

nungsmünzen) oder 48 Oer (nach alten Kaufbriefen schon seit dem Jahre 
1330). Die Gothländische Mark enthielt, wie früher bemerkt worden ist, 
acht Oer. Als aber die geprägten Münzen bedeutend herabgesetzt wur
den, fing man an/ mehr Oere auf die Mark zu rechnen. Nach dem älte
sten livländischen Ritterrechte galt ein Oer drei Schillinge, ums I. 1400 
aber nur 3/4 Schilling. Gegen Ende des Zeitraums waren die Münzen 
nur 8löthig, d. h. zur Hälfte mit Kupfer versetzt 58, die Mark war also 
nur 1 Rbl. 44 Kop. oder 1 Reichsthaler gleich. Im ältesten livländi
schen Ritterrcchte kommen auch Oertninge vor, die zwei Oere, also ur
sprünglich einen Ferding galten. Weder Oere noch Oertninge sind von 
den Erzbischöfen geprägt worden. Die Schillinge waren ursprünglich den 
Artigen gleich und cs gingen ihrer vier und zwanzig auf die Mark, oder 
drei auf den Oer. Als aber diese letztere Münze fiel und nur 3/4 Schil

linge galt, wurden 36 Schilling oder 144 Artig auf die Mark gerechnet. 
Man rechnete nun auch nicht mehr acht Pfennige auf den Artig, sondern 
nur drei, so daß die Mark 432 Pfennig enthielt^. Zur Vergleichung 
mit heutigen Münzen mag angeführt werden, daß der Silberrubel etwa
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13 Mark kölnisch fein Silber enthält (s. oben die Berechnung des Kauf
preises für Esthland). In Reval wurde seit dem Jahre 1265 und zwar 
aus einer Mark feinen Silbers 6 Mark 2 Oer an Pfennigen geprägt, 
wie oben bemerkt worden ist. Eine solche Mark war also noch ungefähr 
2 Rubel Silber werth. Das Gepräge der in Reval damals geschlage
nen dänischen Münzen war vermuthlich das dänische Danebrogskreuz, 

welches der Stadt als Wappen verliehen war und auf spätern Münzen 
mit dem Ordenskreuze vereinigt erscheint. Als nämlich die Dänen im 
Jahre 1219 nach der ersten Besetzung Revals daselbst von den Eschen 
überfallen wurden, soll eine vom Himmel herunter gefallene Fahne, mit 
dem weißen Kreuze auf rothem Grunde, den Muth der Dänen wieder 
aufgerichtet und sie zum Siege geführt haben60. Livländische Münzen 
haben sich aus diesem Zeitraume nicht erhalten. Außerdem cursirten auch 
lübische Münzen, namentlich die Hohlpfcnnige, deren ebenfalls drei auf 
den Artig, oder zwölf auf den Schilling gerechnet wurden. Gemünzt 
wurden in Lübeck, so wie in den übrigen Städten des wendischen Münz
vereins (Hamburg, Wismar, Lüneburg, Rostock, Stralsund und Greifs

walde) nur Pfennige und Doppclpfennige und seit dem Jahre 1322 
Bitten, die vier Pfennige galten. Ursprünglich war die Mark sechzehn- 
löthig und enthielt 16 Schillinge, allein im Jahre 1305 wurde sie auf

14 Loth herabgesetzt und aus ihr 41 Schillinge und acht Pfennige ge
prägt; seit dem Jahre 1329 sogar 44 Schillinge und 4 Pfennige. Die 
Münze wurde also verschlechtert, obwohl nicht in dem Maße, wie in 
Riga. Die Bezahlung des Kaufpreises für Esthland sollte in gesetzlichen 
und gültigen Pfennigen zu 45 lübischcn Schillingen auf die Mark statt

finden, in Ermangelung derselben aber in Goldgulden zu 5l/2 auf die 
Mark, seit dem Jahre 1341 nach dem Florentiner Fuße in Lübeck ge
prägt oder in goldenen Schildmünzen (Ducaten) zu 4’/2 auf hie 
Mark Silbers 62. Wahrscheinlich curfirten also auch solche Goldmünzen 
in unsern Ostseelanden. Bezahlt wurde zum Theil in flämischen Gold

gulden 63. Im Jahre 1339 wurde das Gut Pürkel in Esthland für 300 

Mark verkauft64.
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Fortlaufender Commentar.

Belege und Anmerkungen.
1) Seite 157. S. für den Anfang dieses Zeitraums: Kienitz, Vier und zwanzig 

Bücher livl. Geschichten Th. II. Einzelnes schildert Kurt von Schlözer: die 
Hanse und der deutsche Ritterorden 1851, so wie Götze in seiner Lebensbeschrei
bung des rigaschen Erzbischofs Albert Suerbeer.

2) Seite 158. Karamsin III. 219.
3) Nowgor. u. Plesk. Chronik, Alnpeke, Nüssow, Kelch S. 85.
4) Koppen im Bulletin hist, de l’Acad. des Sciences de S. Petersb. VI. Nr. 22.
5) Nowgor. Zahrb. in der alten ruff. Bibl. S. 524; — auch nach der Urkunde des 

Bischofs Heinrich von Oesel vom 13. April 1241 in Bunge's U.-B. III. 
Nr. CLXIX, a.

6) Sylv. doc. p. 257. (Episc. Kapoliensis) u. Nig. Mitth. IV. 276. (Episc. Ca- 
riiiensis), beide vom I. 1268, wo der Titularbischof Friedrich von Haskldorp Bi
schof von Dorpat wurde. S. Busse in den Mittheil. V. S.427-438. ». Na- 
piersky in den Mitth. VIII. S. 101—116.

7) Die oben angeführte Urkunde des Bisch. Heinrich von Oesel vom 13. April 1241.
8) Urkunde vom 3. Aug. 1255 in Bunge's U.-B. III. Reg. Nr. 310, b.
9) Alnpeke Vers 1869.

10) Alnpeke V. 2204—2280. Nüssow Bl. 8. Karamsin IV. S. 24.
11) Hiärn S. 124. Urkunde des Viee-Legaten des Erzbischofs vom 3. Oct. 1248 in 

Bunge's U.-D. III. Nr. CC, a., nicht ganz sicher.
12) Seite 159. Abgedr. bei Götze a. a. O. aus den Regesten Jnnocenz IV, im 

Königsberger geh. Ordensarchive.
13) Index I. Nr. 27.
14) Index I. Nr. 145., abgedruckt in Henning's Geschichte der Stadt Goldingen 

S. 173.
15) Alnpeke V. 2350.
16) Index I. Nr. 190, abgedr. in den Mitth. II, 479.
17) Index I. Nr. 145.
18) Alnpeke V. 2437. Rüssow Bl. 8 b. Hiärn S. 124. (Vergl. wegen deö 

von Alnpeke für „erbauen" gebrauchten Ausdrucks „begrepen" die Ordens- 
chronik Kap. 135.)

19) Ordcnschronik Kap. 198 und die spätern Annalisten.
20) Vers 2478 ff. 2541 u. 2559.
21) Orig. p. 89.
22) Ceumern, theatrid. Liv. p. 134. S. unten die Berechnung des Kaufpreises 

für Esthland.
23) Von diesem Lengewin spricht nur Alnpeke V. 2705—3120.
24) Kojalowicz, hist. Litth. I. p. 95. Voigt, Gesch. Preußens III. S. 35~.
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25) Karamsin IV. S. 86. Alnpeke V. 8347.
26) Kojalowicz p. 95.
27) Uebereinstimmend erzählt von Alnpeke Vers 3245—3450. Ordenschronik Kap. 

191-201. Rüssow Dl. 9 a. HiärnS. 127. Npenstädt S. 27 ff. Kelch 
S. 88, dessen Datum 1253 aber nicht richtig ist.

28) Index Nr. 71, abgedr. in der Ncichsfama XXIII. 449 u. Lucas David S. 
126—131. Ziegenhorn, kurl. Staatsrecht Beil. Nr. 10.

29) Seite 160. Sylv. doc. Nr. 55. Uebereinstimmend hiermit ist der Vertrag vom 
April 1254 zwischen dem Orden und dem Erzbischöfe von Riga, in welchem die 
Theile genauer bestimmt werden. Rig. Mitth. I. 165. u. Bunge's U.-B.

30) Index Nr. 3296.
31) Urkunde im ösclschcn Ritterschaftsarchiv, angeführt in Burhöwden's Beiträgen 

zur Geschichte Ocsels.
32) Rainald Anal. Eccles, ad. An. 1251. Nr. 44; richtiger nach Baron, anp. 

eccl. im I. 1252.
33) 1. c. Nr. 46.
34) Kojalowicz p. 97.
35) Index Nr. 121, 122, 146. 158, 160, 393, 394, 454, 497, 498, 1743. Dreger, 

Cod. dipl. Römer. Nr. 252, 270, 271, 298, 312, 315.
36) Seite 161. Kienitz, livl. Gesch. II. S. 148. Diese Begebenheiten werden ziem

lich gleichmäßig erzählt, einerseits von Alnpeke Vers 3451 — 3576, dem die 
Ordenschronik und die spätern einheimischen und Lucas David preußische Chro
nik VII. 131 — 136 folgen und andrerseits von Kojalowicz S. 95-98 oder 
dessen Gewährsmann Strpkowskp, Kronika Polska 1582, aus dem Hiärn 
S. 128 ff. Einiges entlehnt zu haben scheint.

37) Henning zu Lucas David HI. S- 135.
38) Index Nr. 100, 101, 102, 104, 105.
39) Index Nr. 108, 109, 111. — Rig. Mitth. IV. 503, 375, 376, 385, 399, 400.
40) Dogiel V. Nr. 19. '
411 Voigt III. S. 109. 111. nach Urkunden.
42) Seite 162. Nach Alnpeke V. 9985 lag Terweten gegenüber Hciligenberg bei 

Hoszumberge.
43) Kallmeper in Script, rer. Liv. I. S. 760.
44) Lucas David IV. 29. wegen der Lage von Karschowe zu vergleichen mit Min- 

doweö Schenkungsurkunde vom Juli 1253 (bei Lucas David VII. 137.), 
wonach der Landstrich Karschowe im südlichen Theile von Samaitcn am Riemen 
gelegen war; s. Kallmeyer in Script, rer. Liv. I. S. 761.

45) Nach Duisburg Pars III.Kap. 83. Luc. David IV. 29—35. Dünamünder 
Chronik in Bunge's Archiv IV. 271. Kojalowicz P. I. p. 100 sq.

46) Index Nr. 106, 108.
47) Index Nr. 106, 108.
48) Dünamünder Chronik in Bunge's Archiv.
49) Brief des Vicemeifters an die Stadt Lübeck vom 27. April 1261 in Cod. Dipl. 

Lubec. 1843 Nr. 256. und Script, rer. Liv. I. S. 763.
50) Seite 163. Strahl II. S. 57. Karamsin IV. 3.
51 ) Index Nr. 108.
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52) Nach Kojalowicz (P. L p. 107.) hätte Mindow auch Dernau erobert und zer
stört. Das hätte Alnpeke doch gewiß nicht verschwiegen (V. 6907—6943). 
Der Letztere setzt diese Begebenheiten in das Ende der Negierung des OM. Wer- 
ner von Britzhusen, also ins I. 1264, womit die Dünamünder Chronik überein
stimmt, denn das bei ihr angegebene Jahr 1263 ist ein Marieniahr, das bis zum 
25. März 1264 dauerte. S. Engel mann's Abhandlung im Bulletin histor. 
de l’Acad. des Sciences de St. Petersb. (©. 582 des Sonderabdrucks 1855.)

53) Index Nr. 109, 111.
54) Alnpeke V. 7121 ff. Nowgoroder Jahrb. bei Karamsin IV. 269.
55) Kojalowicz P. I. 109 f.
56) Kojalowicz P. I. p. 112.
57) Karamsin IV. S. 81, 96.
58) Für den Namen Mandern sprechen Alnpeke V. 7117. und mehrere Urkunden 

(Inland 1839 Sp. 742 und Sartorius, Geschichte des Ursprungs der deutschen 
Hanse, herausg. von Lappen berg II. 94.) für den Beinamen Medem, das 
Vorkommen desselben auf der Grundplatte des alten, von Mandern zu Mitau 
gegründeten Schlosses. (Mon. Liv. ant. II. Bog. 64. S. 3.)

59) Kojalowicz P. I. p. 119.
60) Seite 164. Nowgorod. Chronik in der vollständigen Sammlung ruff. Jahrbücher 

1841. Thl. III. S. 59-61. Karamsin IV. S. 84.
61) Alnpeke V. 7567—7676. Hiärn S. 134. Rüssow Bl. 24>'- u. 25»- und 

Kelch S. 94—96. Hiärn 's Erzählung S. 132 von der Verbrennung Dorpats 
im I. 1267, welche Busse in den Mitth. IV. S. 236 als unrichtig und durch 
den Zug der Litthauer veranlaßt ansieht, muß auf die oben gemeldete frühere 
Begebenheit bezogen werden, die nach Hiärn unter dem Meister Werner vonBritz
husen, also noch vor dem Oahre 1263 vorfiel, die er aber ins Jahr 1267 setzt, 
weil seine Chronologie der Meister nicht richtig ist. S. die von Kallmeper 
verbesserte Chronologie in den Mitth. III. S. 401—470. So setzt er auch den 
jetzt gemeldeten Vorfall ins Jahr 1272, während der OM. Otto von Lutterburg 
(bei ihm von Rodenstein genannt), unter dem sie vorfiel, nur bis zum Jahre 1271 
regierte. Die richtige Jahreszahl 1268 erhellt aus zwei Urkunden d. I. (Mitth.
IV. S. 246—250), in denen schon vom Nachfolger des in der Schlacht getödte- 
ten Bischofs von Dorpat Alexander, dem Bischof Friedrich, die Rede ist. Vergl. 
Engelmann's Abhandl. S. 544. 550.

62) Nach gleichzeitigen Urkunden; die Ordenschronik Kap. 244, und nach ihr spätere 
Annalisten nennen ihn von Rodenstein.

63) Karamsin, fünfte Auflage, herausg. von Ein erling 1842. Bd. IV. Anm. Nr. 
128. Ueber die Jahreszahlen s. Engelmann's Abhandl. S. 547. 551.

64) Urk. vom 31. Mai 1268 in den Mitth. IV. S. 246.
65) Seite 165. Lisch in den Jahrb. für Mecklenburg. Gesch. 1849 S. 22 nach dor

tigen Quellen. Er vermuthet, es sei im I. 1269 geschehen, weil es vom 1. Mai 
1269 bis 5. März 1270 keine Urkunden von diesem Fürsten giebt.

66) So auch Kojalowicz P. I. p. 145.
67) A. a. O.
68) Götze, Lebensgeschichte des Erzbischofs Albert Suerbeer. Urk. Nr. 23—25.
69) Nach gothländ. Münzfuß */12 Mark zu 13 Rubel S. gerechnet, 1 Rbl. 8 Kop. 
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s. Köhne, Zeitschrift für Münz-, Siegel- und Wappenkunde 1842. S. 97. Nach 
Hiärn (S. 148) galt das Los selbst in den billigen Jahren, die auf das Nothjahr 
1315 folgten, Vio Mark (die Last nämlich 3 Mark) schwerer Münze.

70) Mitth. IV. S. 407.
71) Seite 166. So nach der Dünamünder Chronik in Bunge's Archiv IV. 271. u. 

Pem Chronicon Canonici Sambiensis (Voigt III. S- 369); septimo Nonas 
Martii nach Kojalowicz P. I. p. 148; im Jahre 1279, nach Duisburg's 
preußischer Chronik und sämmtlichen livländischen, ausgenommen Alnpeke und 
die Ordenschronik, welche das Jahr 1278 angeben. Dies kömmt vielleicht daher, 
daß Alnpeke, so wie Heinrich der Lette (Inland 1846. Nr. 47.), das Jahr 
nicht mit dem 1. Januar, sondern erst mit dem 25. März (Mariä Verkündigung) 
angefangen zu haben scheint, wo denn auch die Schlacht in das Jahr 1278 fiele 
(s. Kallmeyer in den Mitth. III. S. 457 ff. und Script, rer. Liv. I. S. 
774.). Daß die Märzrechnung in Livland bis zur Mitte des 14. Jahrh, fortdauerte, 
hat nachgewiesen Engelmann im Bulletin de la classe histor. de l’Acad. des 
Sciences de St. Pétersb. T. XII. Nr. 21 et 22.

72) Nach einem zu Riga im I. 1309 abgchaltenen Zeugcnverhöre. Voigt IV. S.
27. Sinnt. 2.

73) Kojalowicz P. I. p. 148 f.
74) Kallmeyer, Script, rer. Liv. I. S. 779.
75) Seite 167. Watson, kurl. Jahresverhandl. II. 289.
76) Cromer p. 184. Kojalowicz lib. VI. p. 212 u. 235. Die auf Veranlassung 

des rigaschen Erzbischofs unternommenen Einfälle, s. Kap. III.
77) Dreyer, specimen jur. publ. Lub. p. 309.
78) Sartorius aus Lappenberg II. 309.
79) Kojalowicz P. I. p. 265.
80) Erklärung des Bischofs von Ermeland vom 23. October 1323. Index Nr. 312. 

Kojalowicz P. I. p. 269. Duisburg, Chron. Pruss. P. III. cap. 336— 
340. Hiärn S. 149.

81) Index Nr. 1739 u. 298. Das Ausführlichere über diese später für unächt gehal
tenen Briefe s. im Kap. III.

82) Friedenöurkunde vom 2. Oct. 1323 in der Bestätigungsbulle des Papstes vom 31. 
August 1324 u. Schreiben der Nuntien vom 20. Oct. 1324. Bunge, U.-B. II. 
Reg. Nr. 815, 832, 833.

83) Seite 168. Erklärung der Bischöfe vom 24. Oct. 1323. Index Nr. 301.
84) Bulle vom 31. August 1324 a. a. O.
85) Bannspruch des Erzbischofs Friedrich vom 4. April 1325 im Notariatsinstrument 

von demselben Datum, Index Nr. 310.
86) Duisburg Kap. 352.
87) Kap. 310-312.
88) Urs. vom 25. Mai 1328 in Bunge's U.-B. II. Reg. Nr. 866.
89) Index Nr. 340.
90) Index Nr. 341, 342.
91) Seite 169. Hiärn S. 154. Rüssow 16b- Von Kojalowicz nicht erwähnt.
92) Hiärn S. 155 und die von ihm citirten poln. Chronisten Michovius, chron.

Polon, lib. IV. cap. 24. und Guagnin i, descript. Sarmat. Europ, fol. 69, 
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beide in Pistorii Corp. hist. Polon. Tom II. p. 163. Tom I. p. 58, s. aucd 
Dlugosch S. 1071, 1079. Rüssow Bl. 17»- spricht sehr unbestimmt von ver
schiedenen Kämpfen des Herrmeisters Goswin von Herike, mit den Witebsksschen 
und Smolenskischen Russen, was sich auf denselben Vorfall zu beziehen scheint.

93) Karamsin IV. S. 122.
94) Karamsin IV. S. 135.
95) Hiärn S. 145. Rüssow Bl. 14“-
96) Der von Schtscherbatow (St. Petersb. Journal Bd. VI. S. 33, bei Gade

busch, Livl. Jahrb. I. 1. S. 385.) nach Livland und der Aa verlegte Seezug 
der Nowgoroder, von dem unsere Quellen nichts wissen, hat in Finnland statt
gefunden. S. Strahl, Geschichte Rußlands II. S. 96.

97) Urkunde Index Nr. 256.
98) Urkunde vom 28. Januar 1323 in Bunge's U.-B. II. Reg. Nr. 806.
99) Seite 170. Ordenschronik Kap. 310—313.
100) Strahl, Gesch. Rußlands II. S. 138. Karamsin IV. S. 215.

1) Hiärn S. 152. Rüssow Bl. 15->- Kelch^S. 114. PeterSb. Journ. Bd. VI.
S. 413. .

2) Karamsin IV. S. 217.
3) Originalurkunden im Königsberger Archiv. Index Nr. 286, 309, 316, 330, 334, 

aus den Jahren 1316, 1325, 1327, 1334 u. 1335.
4) Rüssow Bl. 17. Hiärn S. 157. Fabricius u. Guagnini.
5) Kelch S. 115.
6) Rüssow Bl. 18. Einhorn, Beschreibung der lettischen Nation Kap. 14.
7) Theilungsvcrtrag über Kurland vom 4. April 1253. ,.Stangnum dictum dorben 

erit commune nobis et fratribus et curonibus qui jus hactenus habuerunt 
.... Rivi qui de stangnis currunt sunt curonnm qui jus hactenus habu
erunt in eis, salvo in eis jure dominorum per quorum terram decurrunt. 
Universi et curones in sua hereditate tam in agris quam in predictis pi
scariis et in sylvis non sanctis et in arboribus melligeris nullatenus exclu
dantur, salvo jure dominorum sub quorum dominio predicta bona continen
tur.“ Vertrag des OM. v. Lutterberg mit den Kuren tom August 1267. „Eyn 
yegelike erve sollen sie erheven in dem vijrden kn y e. Also doch dat ein 
here in sime rechte en ghenen schade neme — vortmeir war dat he sich nider 
settet to wonen, dat s al he heb ben vor eyn ewich erve.“ Mitth. IV. 
S. 380, 405; s. auch die Urkunden des OM- Anno für Oesel vom 27. August 
1255 (Mitth. IV. S. 390) und des B. v. Kurland v. I. 1310 (Mitth.II. 482.),

8) Seite 171. S. die Urkunden über die Semgaller vom 1.1272 in Mitth. IV. S.
407, über die Oeseler vom I. 1241 und 1255 bei Arndt II. S. 42 und Mitth.
V. S. 391. i

9) S. Abschn. II. Kap. IV. Verhältniß zu den Eingebornen.
10) In den obigen Urkunden von 1267 u. 1272, der des Bischofs von Kurland vom 

August 1252 u. s. w.
11) S. Urkunde in Gadebusch livl. Jahrbüchern I. 1. S. 236.
12) Urkunde vom 1. August 1240 in Bunge's Archiv I. S. 277.
13) Urkunde von 1272 in den Mitth. IV. S. 407.
14) Urkunde in Bunge's U.-B.
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15) Obige Urkunden von 1253, 1262 u. 1272. Rüssow Bl. 18.
16) Rüsso w Bl. 18. Urkunde von 1241 in Arn dt's Chronik II. 42.
17) Rüssow Bl. 18.
18) Rüssow Bl. 6, 31, 42.
19) Seite 172. Urk. ertract bei Bunge, geschichtl. Entwickelung der Standesver

hältnisse in Liv--, Esth- und Kurland 1838. S. 36 u. 38. Index Nr. 3326. 3331.
20) Urkunde vom 5. April 1268 in Bunge's U.-B.
21) Abgedr. in Paucker's Quellen der Ritter-, Lehn» u. Landrechte Esth- u. Livlands.
22) Beide abgedr. in Bunge's Beiträgen zur Kenntniß der esth-, liv- u. kurländi

schen Rechtsquellen 1831.
23) Seite 174. Bulle vom 8. u. 9. März 1238 und vom 3. Sept. 1245 in Bun- 

ge's U.-B.
24) Seite 175. Urkunden in Bunge's U.-B.
25) Urk. des Bischofs Heinrich vom I. 1249 in den Mitth. IV. 363.
26) Urk. in Hiärn's Collcct. I. S. 331.
27) Urk. des Bischofs von Reval vom Sonntag nach Nikolai 1280 in Bunge's Ar

chiv I. S. 279.
28) Chronik Bl. 18.
29) Seite 177. Mit Unrecht bringt Schlözer (a. a. O. S. 108) diese rein nationale 

Erhebung mit der französischen Jacquerie und den deutschen Handwerkerempörungen 
in Verbindung.

30) Lucas David B. II. S. 88—90. Simon Grunau Tr. VII. c. 152.
31) Urk. bei Dreger, Codex dipl. Pomeraniae vicin. que terr. 1748 u. 1769. S. 191.
32) Bulle vom 20. Februar 1260 im geh. Ordensarchiv Schieb! V. Nr. 90., In

dex Nr 164, bei Voigt, Geschichte Preußens.
33) Lucas David Bd. II. S. 97.
34) Voigt, Gesch. Pr. III. S. 457 Citat in Anm. 2.
35) Seite 178. Bunge's Archiv III. S. 283.
36) Gnadcnbrikf des Bischofs Johann von Kurland für die Runöschen Schweden vom

28. Juni 1341. (Nya Handlingar rerande Skandinaviens Historia XXII. 
p. 2 ff.); Verkaufsbries des Abts Nikolaus zu Padis über die Insel Rogö vom 
28. April 1345, bestätigt vom Abte Michael am 5. April 1502, in Hiärn' s Col
lectanee» p. 167.; Verkaufsbrief des Hofs Toderlayden (Leets) vom 2. April 
1345, beglaubigt vom Bischöfe von Arensburg im Jahre 1564, (Nya Handlingar
1. c. p. 7 n. 8) „de eisdem bonis jus suevicum nobis facientes“. Diese Worte 
beweisen, daß der Veräußerer sich gewisse Leistungen vorbehielt. AehnlicheS kommt 
im Briefe des Abts Nikolaus vor, und da derselbe ohnehin wohl keine Kloster
güter verkaufen durfte, so sind die oberwähnten Briefe wohl nur als Verleihungen 
anzusehen, obgleich der Ausdruck „vendidisse“ vorkömint.

37) Geijer, Gesch. Schwedens I. S. 282.
38) Seite 179. Orig. p. 127.
39) Haps. Stadtr. von 1294; Urk. 28. Juni 1341 und vom 2. April 1345, wo das 

Schwedische Recht als gültig anerkannt wird. Schutzbricf Karl IX. vom 2. Sept. 
1600 für.Wormsö, Nuckö und Egeland. S. Ruß wurm's Eibofolke oder die 
Schweden an den Küsten Esthlands uud auf Run- 1855. I. S. 40, 93, 100, 139, 
151, das Hauptwerk über diesen Gegenstand.
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40) Kunik, die Berufung der schwedischen Rodsen durch die Finnen und Slaven 1844. 
I. S. 154.

41) Rußwurm I. S. 33.
42) Seite 180. Bergmann, Livlands Orden und Obergeistlichkett im Kampfe, in 

seinem Magazin für Rußlands Geschichte.
43) S. die im bischöflichen Sinne geschriebene Historische Darstellung Index Nr. 3154.
44) Urs. des Legaten Wilhelm von Modena zu Bekanntmachung der Bulle vom 12. 

Mai 1237. Dog. V. p. 13. Hist. Russ. Mon. I. p. 47.
45) Urk. vom 17. Zuni 1279 in den Mitth. VL S. 248.
46) Voigt, Gesch. Preußens II. S. 102, 114, 148.
47) Index Nr. 2952. (TranSsumpt V0M 9. Sept. 1406.)
48) Bullen Honorius III. (17 Kal. Febr. a. V.) und Jnnocenz IV. (12. Mär; 1247). 

Voigt, Gesch. Preußens II. S. 76, 92, 99, 120, 134.
49) Seite 181. S. die desfallsigen Bullen in Bunge'S U.-B.
50) S. Bulle Johann'S XXII. (Bunge'S U.-B. II., Reg. Nr. 805).
51) S. die Urkunden über die oben angeführten päpstlichen und kaiserlichen Erlasse in 

Bunge'S Urk.-Buch.
52) Watterich hat in der „Gründung des deutschen Ordensstaats in Preußen 1857". 

gegen Voigt die Aechtheit einer Vertragsurkunde vom Jahre 1230 behauptet, in 
welcher Bischof Christian sich die Lchnshoheit über den Orden ausdrücklich vorbe
hält, während in einer andern, viel kürzern und besiegelten Ausfertigung nur von 
bewaffneter Hülfe gegen die Heiden die Rede ist.

53) Seite 182. Voigt, Cod. dipl. Pruss. I. 35.
54) Voigt, 1. c. I. 25. Act. Boruss. I. 410.
55) Ray naldi An. eccl. 1243. Nr. 32. Voigt, Gesch. Preußens II. S. 198, 

259, 462.
56) Urk. vom 5. März 1263 in Bunge's U.-B. III., Reg. Nr. 419, a.
57) Voigt, Gesch. Preußens III.
58) Urk. in den Mitth. VI. S. 249.
59) Bunge's Urk.-B. III., Reg. Nr. CLIX, a.
60) Math. Paris monachi Albanensis hist, major ed. Watson 1644. p. 363, wo 

statt Andelmus zu lesen ist Albertus. S. Götze's AlbertSuerbeer. S. 6. 
Anm. 21.

61) Albertus Stadensis ad a. 1229. — Hist. Archiep. Brem, in Lindenberg 
Script, rer. germ. sept. 1706 p. 97.

62) Seite 183. S. P. v. Götze, Albert Suerbeer Erzbischof u. s. w. Petersburg 
1854, Eine sehr empfehlenswerthe, fleißig gearbeitete Monographie.

63) Götze a. a. O. S. 7 u. 11.
64) Götze a. a. O. S. 19-24.
65) S. die von Kotzebue in seiner preuß. Geschichte I. S. 429—431 mitgetheilte 

Urkunde.
66) Urk. vom 10. Januar 1249 in Bunge's U.-B.
67) Urk. vom 30. Juli 1249 in Bunge's U.-B.
68) Urkunden vom 25. Oct. 1249 in Bunge's U.-B.
69) Bulle in Regest, Innocent. IV. An. 8 epist. 92, Voigt, Geschichte Preußens 

III. S. 14.
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70) Urk. in Bunge's U -B.
71) Seite 184. Urk. bei Voigt, Gesch. Preuß. III. S. 18.
72) Bulle vom 10. März 1254 in Bunge'S U.-B.
73) Urk. in Bunge's U.-B.
74) Das Bisthum Reval: Revaliensem (statt Verfaniensem, wie eS im sehr corrum- 

pirten Terte heißt) episcopum nach Gadebusch'ens und Götze's Conjectur, 
obwohl es sowohl, wie das ephemere Bisthum Wirland, früher dem Erzbischöfe 
von Lund untergeben worden war.

75) Theilungsurkunde vom April 1254 in den Mitth. I. S. 165.
76) Bulle vom 31. März 1258. Dog. V. p. 90 sq.
77) Bulle vom 31. März 1255. Voigt, Cod. dipl. Pruss. I. Nr. 95.
78) V oigt, Cod. dipl. Pruss. I. Nr. 138 u. 143.
79) Porthan ad recens, bullarii Sveo-Gothici accessio p. 48 sq.
80) Bulle vom 9. Juni 1258 in Bunge's Urk.-B.
81) Seite 185. Bulle vom 26. Mai 1263. Index Nr. 186.
82) Bulle vom 29. Nov. 1265. Index Nr 505.
83) Index Nr. 714 u. Dog. V. 21 (auch bei Götze). Die Jahrszahl 1267 nach 

Engelmann's Abh. im Bulletin de l’Acad. des Sciences de S. Petersb.
T. XII. u. Mélangés russes IL S- 580.

84) Lisch a. a. O. Urk. Nr. 45, 50, 69.
85) Urk. vom Dec. 1268 in Mitth. IV. S. 406.
86) Nach Engelmann's o. a. Abh. im I. 1273 oder 1274. (S. 583).
87) Nach Arndt's Tabelle.
88) Seite 186. Anderer Meinung ist Götze a. a. O. S. 105-108.
89) S. Bunge's Urk.-Buch.
90) Die Urkunde in Bunge's Urk.-Buch hat zwar keine Jahreszahl, daß sie aber, so 

wie die in ihr als kurz zuvor vorgefallen, erzählten Ereignisse nicht ins Jahr 
1292 fällt, wohin Napiersky (Mon. Liv. ant. IV. S. XXVIII.), sondern ins 
Jahr 1297, wohin Gadebusch (Livl. Jahrbücher I. § 115) sie letzt, geht daraus 
hervor, daß der Tag Viti et Modesti, nach jenem Schreiben ein Sonnabend, nur 
im I. 1297 wirklich auf einen Sonnabend gefallen ist, wie Bunge bemerkt hat. 
Auch ist es nicht wahrscheinlich, daß man sechs Jahr hätte verstreichen lassen, ohne 
sich an den Papst zu wenden, oder ohne daß er, das anerkannte Oberhaupt des 
Ordens sowie des Erzbischofs, sich in die Sache gemischt hätte, und die Citation 
Papst Bonifacius VIII. ist vom 7. Januar 1299. Die Dünamünder Chronik 
und Brandis seyen ebenfalls den Streit ins I. 1297 (Bunge's Archiv IV.). 
Ferner wird bei diesen Vorfällen nicht der Ordensmeister, sondern ein Vicemeister 
erwähnt, der nur Bruno 1296—1298 gewesen sein kann. Die in der Martins
nacht 1293 (nach der Vorrede zur darauf erlassenen Bauordnung) in Riga statt
gefundene Feuersbrunst darf also mit diesen Vorfällen in keine Verbindung gesetzt 
werden. Allerdings geschieht es im oben erwähnten Zeugenvcihöre bei Dogiel 
V. 30, allein auf dasselbe darf man sich nicht ganz verlassen und es kann auch 
wohl eine zweite Feuersbrunst zur Zeit der Fehde fiattgefunden haben. Der Erz
bischof Johann, von dem die Rede ist, wird daher auch nicht Johann II. von 
Fechten, sondern Johann III., Graf von Schwerin (1294—1299) gewesen sein.

91) Des Kanzlers Albert von Bardewick Chronik, die diese Streitigkeiten ausführ-
Bd. I. Lief. 2. 19 
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lid) erzählt (bei Detmar'S Chronik, ed. Grautoff I. S. 418), erwähnt der 
Feuersbrunst nicht, und sagt nur, die Bürger hätten gegen daö Schloß eine Befesti
gung aufgcführt und der Orden darauf der Stadt die Fehde angesagt. Von einer 
Uebergabe der Stadt, wie Bergmann, Magazin für Rußlands Geschichte I. 
S. 31 annimmt, melden die Quellen nichts, sie stimmt auch nicht mit den darauf 

folgenden Siegen der Bürger.
92) Nach A lb. v. Barde wick Chronik, die von der ersten Gefangennehmung des Erz

bischofs nichts weiß, übrigens aber mit dem hier Erzählten im Ganzen über- 

einftimmt.
93) Seite 187. Nach einer alten Handschrift des geheimen Königsberger Archivs, be

titelt Rigasche Handlung S. 49.
94) Duisburg Kap. 262.
95) RigascheS Zeugenverhör von 1312. Responsio per procurat. Ordinis, wohl in 

Rom eingegeben. Rigasche Handlung p. 49. Jeroschin, Reimchronik von 
Preußen. Kap. 262. Lucas David B. V. S. 130.

96) Kojalowicz P. I- p. 217, 218.
97) Seite 188. In Bunge's Urk.-Buch u. Hiärn, S. 141. nach Pontanus. 

Vergl. Dogiel V. Nr. 34. Hiärn's übrige Darstellung der Verhältnisse ist 
nicht richtig. Er leugnet z. B., daß Ysarn Erzbischof von Riga geweien sei und 
dennoch ist er nach Originalurkunden im Rigaschen Stadtarchive am 19. Decem
ber 1300 von Papst Bonifacius zum Erzbischöfe ernannt worden'und ist eö bis 
zum Jahre 1304 geblieben, wo am 21. März sein Nachfolger von Benedict XI. 
eingesetzt wurde, s. Napiersky in seiner Ausgabe des Hiärn, Mon. Liv. ant.

I. S. 140.
98) Bullen vom 17. Januar 1299 in Bunge's Urk.-Buck-
99) Dies Alles erhellt aus der Urkunde bei Dogiel V. Nr. 36
100) Dogiel V. Nr. 36, nicht vom Jahre 1308, sondern 1299, s. Bunge's U.-B. 

Bd. I. Reg. S. 178, 180 -182.
1) Anon. Nestued bei La ngebeck, Tom. I. p. 372 Chron. Dan. ebendaselbst 

Tom. II. p. 175. Anon. Chron. Dan. ebendaselbst Tom. IV. p. 230. Peter 
Ola i Chronik ebendaselbst Tom I. P. 127, bei Gadebusch I 1. S. 350.

2) Seite 189. Dieser Vertrag, den Hiärn S. 142, aus dein dänischen Gcschicbts- 
schreiber Pontanus gezogen hat, ist angestritten worden, weil Pontanus gar 
kein Datum, Hiärn aber ein falsches, das Jahr 1300, angegeben hat und 
in demselben den Erzbischof Friedrich nennt. Allein dieses falschen Namens un
geachtet, der mit Hiärn's unrichtigen Vorstellungen von dem I sarn als einem 
bloßen Legaten zusammenhängt, kann der Inhalt doch richtig iein, umsomehr als 
er mit dem zwischen der Stadt und dem Orden geschlossenen Vertrage zusammen
hängt, welcher in einer Urkunde im geheimen Ordensarchive Schieblade 6. Nr. 1. 

erwähnt wird.
3) Bulle vom 18. April 1301 in Reg. Bonis. VIII. Ann. VII. Epist. 115 lM Co- 

pienbuche des geheimen Ordensarchivs Nr. 372. (Bunge's Urk.-B. III, Reg. 

Nr. 690, b.)
4) Bunge's U.-B. II, Reg. Nr. 693.
5) Index Nr. 263.
6) Seite 190. Bunge's U.-B. II, Reg. Nr. 700 u. 701.
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7) S. die Vertheidigungsschrift des Ordens. Index Nr. 264. (Bunge's U.-B. 
II, Reg. Nr. 714.)

8) Dies wird in der Vertheidigungsschrift des Ordensprocurators vom Jahre 1306 
(Index Nr. 264) angeführt und hinzugesetzt, die Rigenser hätten ihr Versprechen 
nicht gehalten, was auch wahr ist.

9) Index Nr. 270, 272, 275, 284, 285, 288. (Mitth. V. S. 319 ff.)
'10) Seite 191. Index Nr. 272. Bunge's U.-B. II, Reg. Nr. 719. In der 

Vcrtheidigungsschrift des Ordens vom I. 1306 (Index Nr. 264) wird die dem 
Orden zur Last gelegte Theilnahme an der Erschlagung des Widekin mit Recht 
abgelehnt, die Veranlassung zu dem Vorfälle aber darin gesetzt, daß das Rigasche 
Kapitel den Propst Widekin, der über das ihm eingehändigte Kirchengut nicht 
Rechenschaft ablegen wollte, vertrieben und Widekin sich gewaltsam in den Besitz 
seiner Propftei gesetzt habe. Das mag richtig sein, allein die einzige, oder auch 
nur die Hauptveranlassung zur Erschlagung deö Widekin kann es wohl nicht ge
wesen fein, sonst wäre der Bischof von Oesel bei der Sache nicht betheiligt gewesen.

11) In Dunges U.-B- und Hiärn S. 143.
12) Index Nr. 265.
13) Nach dem spätern Nebenvertrage vom I. 1305 in Bunge's Urk.-B. III, Reg. 

Nr. 707, a.
14) Urk. in Mon. Liv. ant. Nr. 38. Original int Rig. Stadtarchiv.
15) Seite 192. Index Nr. 264.
16) Seite 193. Klageschrift vom 14. Sept. 1305. Bunge's U.-B. II, Reg. Nr. 

710. Index Nr. 266.
17) Privilegium vom 9. Oct. 1305 in Bunge's U.-B. II, Reg. Nr. 711.
18) Bunge's U.-B. II, Reg. Nr. 714. Index Nr. 264.
19) Index Nr. 3371.
20) Seite 194. Quittung vom 6. Juli 1306. Index Nr. 271.
21) S. sein Schreiben an den Bischof von Dorpat in Bunge's U.-B. II., Reg. 

Nr. 715. '
22) Urkunde in Bunge's U.-B. II, Reg. Nr. 726. Index Nr. 3323.
23) Bulle Clemens V. vom 23. Nov. 1311. Bun ge's U.-B. II, Reg. Nr. 735.
24) Noch vorhanden im geheimen Ordensarchive s. Index Nr. 277 ; Bunge's U.-B. 

II, Neg. Nr. 737.
25) Urkunde V. 2. Oct. 1313. B ungc's U.-B. II, Reg. Nr. 746. Index Nr. 279.
26) Seite 195. Index Nr. 281. Bunge's U.-B. II, Reg. Nr. 742 (v. I. 1313).
27) Bunge's U.-B. II, Reg. Nr. 744, 745, vom 15. Mai 1313.
28) Bunge's U.-B. II, Reg. Nr. 762.
29) Bullen v. 23. Febr. u. 1. März 1318 in Bunge's U.-B. II, Reg. Nr. 769—771.
30) Päpstl. Schreiben vom 24. Sept. 1318 in Bunge's U.-B. II, Reg. Nr. 775.
31) Scite 196. Bullen v. 12. u. 25. Juli 1319. Bunge's U.-B. II, Neg. Nr. 

781—785.
32) Bunge's U.-B. II, Reg. Nr. 808—811. Index Nr. 1739.
33) Jerofthin, Reimchromk Kap. 349.
34) Voigt, Gesch. Preußens IV. S. 626.
35) Koj al o w icz p. 272. Krantz, Vandalia lib. VIII. cap, 9: beide sind Schrift

steller erst des 16. Jahrhunderts.
19*
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36) z. B. im Briefe Johann XXII. an den König von Frankreich vom 7. Nov. 1323. 
Bunge's U.-B. II, Reg. Nr. 820.

37) Schreiben Johann XXII. an den D. O. vom 31. Aug. 1324. (Bunge's 
U.-B. II, Reg. Nr. 832.) Friedensinstrument vom 2. Oct. 1323 in Bunge's
U.-B. II, Reg. Nr. 815.

38) Urkunde vom 16. Oct. 1323 in Bunge's U.-B. II, Reg. Nr. 817.
39) Urkunde vom 25. Nov. 1323 in Bunge's U.-B. II, Reg. Nr. 821. Daß die 

Sendung des Erzbischofs vergeblich war, sagt auch Detmar's Chronik ed. 
Grautoff 1829. I. S. 218.

40) Seite 197. Bunge's U.-B. IT, Reg. Nr. 828—830.
41) Urkunde vom 20. Oct. 1324. Bunge's U.-B. II, Reg. Nr. 833.
42) Duisburg Kap. 352.
43) Index Nr. 311.
44) Bunge's U.-B. II, Reg. Nr. 825.
45) Seite 198. S. das hierüber aufgesetzte Notariats-Instrument vom 4. April 1325. 

Index Nr. 310.
46) Urkunde des Bischofs von Reval und der genannten Adligen vom 15. Sept. 1327 

in Bunge's U.-B. III, Reg. Nr. 865, a.
47) Urkunde vom April 1325 in Mitth. VI. 283. und Bunge's U.-B. Il, Nr. 838.
48) Urk. v. 18. März 1330 in Bunge's U.-B. II, Reg. Nr. 873. Index Nr. 323.
49) Seite 199. Alle drei Urkunden sind abgedrucki in Bunge's U.-B. II, Reg. Nr.

874, 875, 878. und bei Arndt II. S. 89 ff. Index Nr. 321, 322, 324, 325.
50) Dogie4 V. Nr. 40.
51) Urk. deS Cardinals Jakob vom 15. April 1334. Dogiel V. Nr. 4L
52) Urk. vom 9. Mai 1332. Index Nr. 327.
53) Seite 200. Urk. vom 1. Sept. 1335. Index Nr. 333.
54) Urk. vom 2. Febr. 1336.
55) Urk. vom 15. Nov. 1336 in Bunge's U.-B. II, Reg. 920.
56) Bescheinigung des Rig. Kapitels vom 2. Februar 1337 in Bunge 'S U.-B. II, 

Reg. Nr. 909, u. III, Reg. Nr. 922, a.
57) Bunge's U.-B. II, Reg. Nr. 906.'
58) Schenkung der Kirchen von Uerküll und Kirchholm mit den Zehnten der dazu ge

hörigen Dörfer vom Jahre 1248; der Jakobikirche nebst 200 Haken im nördlichen 
Kurland, 150 in Semgallen und der Insel Osmasar von demselben Jahre; der 
Hälfte des bischöflichen Antheilö in Semgallen im Jahre 1251 (wovon das Ka
pitel 150 Haken dem Orden zu Erbauung einer Burg überließ am 13. Januar 
1260) und des Rests des Schloßgebiets von Dalen, mit Ausnahme des Schlosses 
Kirchholm, am 5. Febr. 1294, in Mitth. in. S. 471 ff. Bestätigung der Schen
kungen des Bischofs Nikolaus und Erzbischofs Johann durch Erzb. Fromhold am 
26. Juni 1348 u. 6. Januar 1350. Dogiel Nr. 42.

59) Index Nr. 274. Bunge's U.-B. n, Reg. Nr. 734.
60) Index Nr. 280. Bunge's U.-B. II, Reg. Nr. 747.
61) Index Nr. 3333. Bunge's U.-B. II, Reg. Nr. 759.
62) Dogiel Nr. 39.
63) S. die desfallsigen Urkunden in Bunge's U.-B. II, Reg. Nr. 847—851.
64) Seite 201. Urk. v. 10. Nov. 1343 in Mon. Liv. ant. IV. Nr. 63. u. Ind. Nr. 362.
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65) Urk. in Mon. Liv. ant. IV. Nr. 64 u. 68. und Index Nr. 385. 398.
66) Vergleiche für dies ganze Kapitel Pau Ser, die Regenten Livlands I. 1855. S. 

103—234 (ein sehr fleißig gearbeitetes Werk).
67) Seite 202. Hiärn S. 121, 122, nach Pontani hist. Daniae p. 321, 322.
68) Huitseld, dänische Chronik S. 287, 309, 316.
69) S. die Actiones adversariae Erici regis Daniae et Johannis Archiepiscopi 

Lundensis in L angebeck, Script, rerum Danicarum im 6. Bande S. 331 ff., 
auch Huitseld S. 309.

70) So sagt schon das Chronicon Erici regis bei Langebeck T. I. p 167.
71) Hiärn S. 123, nach Pontanus p. 327.
72) Seite 203. Urkunde von 1259 in Bunge's U.-B.
73) Hiärn S. 125.
74) Hiärn S. 126.
75) S. die im Abschnitt I. Kap. I. in der Anm. citirtcn dänischen Annalisten.
76) Hiärn S. 127 und Bunge's U.-Buch.
77) Paucker, Esthl. Regenten S. 124. Urk. v. 1. Aug. 1267 in Bunge's U.-B.
78) Hiärn S. 137 und nach einer Originalurkunde des Esthl. Rittcrschaftsarchivs in 

Bunge's Archiv I. S. 280.
79) In Bunge's Archiv I. S. 270 ff.
80) Seite 204. Hiärn S. 147.
81) Bunge's U.-B. II, Reg. Nr. 720.
82) Bunge'6 U.-B. II, Reg. Nr. 721 und Urk. vom Johannistage 1319 in Bun

ge's Archiv I. S. 303.
83) Urk. vom 8. Juni 1310 in Bunge's U.-B. III, Reg. Nr. 727, a.
84) Bunge's U.-B. II, Reg. Nr. 723 (vom 25. Juli 1307).
85) Bnnge's U.-B. II, Reg. Nr. 761 nach der Relation bei Huitseld I. 396.
86) Huitseld S. 396.
87) Hiärn S. 148.
88) Hiärn S. 148. Huitseld I. 108. Bunge's Urk. Il, Reg. Nr. 768.
89) Urkunde in Ewers Esthl. Ritter- u. Landrecht. Inland von 1839. Nr. 6.
90) Seite 205. Bunge's U.-B. II, Reg. Nr. 753.
91) Nach einer Handschrift dcö 14. Jahrh, in Krause, Grundriß zu Vorlesungen über 

das deutsche Privatrecht. 1839. S. 69.
92) Colderupp Rosenvinge, dänische Rechtsgeschichte, übersetzt von Homeier, 

Berlin 1825. §. 17, 22, 44, 50, 52, 95, 104 u. s. w.
93) Die Quellen der Ritter-, Lehn- u. Landrechte Esth-' u. Livlands v. Paucker 1845.
94) Helmersen's Abhandlungen aus dem Gebiete des livl. Adelsrechts II. 1832 u. 

desselben Geschichte des livl. Adelsrechts bis zum Jahre 1561 (1836), sind für 
diese ganze Materie das Hauptwerk, womit aber die bezüglichen tztz. in Bunge's 
livl. u. esthl. Privatrecht zu vergleichen.

95) Kap. 1.
96) Sächs. Lehnrecht 22, 1. 25, 3.
97) Seite 206. Bunge's U.-B. II, Reg. Nr. 798.
98) Kapitel 2.
99) Eben so sächsisches Lehnrecht 20, 22, 25.
100) Kapitel 3.
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1) Kap. 4.
2) Sächsisches Lehnrecht Art. 29.
3) Kapitel 5.
4) Kap. 18. 19. „Hefft he over ein wyff, de behelt ere lyfftucht edder morgen» 

gave an eres mannes gude."
5) Kap. 7.
6) Kap. 6 u. 9.
7) Kap. 12.
8) Kap. 15.
9) Privil. König Christophs von 1329 in Ewers Esthl. Ritter- u. Landrecht.

10) Seite 207. W. E. L. R. Kap. 28.
11) Kap. 11 u. 13.
12) Kap. II.
13) W. E. L. R. Kap. 12.
14) W. E. L. R. Kap. 13.
15) W. E. L. N. Kap. 17. Hildesheimer Dienstr.
16) Kap. 17.
17) Dieser Bestimmung widerspricht scheinbar die des Kap. 10, nach welcher die kin

derlose Wittwe alle ihre Tage (nach zwei Handschriften ihre Lebetage) im Gute 
sitzen bleiben konnte und die Schulden des Mannes bezahlte, also das Gut voll
kommen im Besitz hatte, nicht etwa nur darin wohnen blieb. Im ältesten und 
im mittlern livl. NR. heißt es an den correspondirenden Stellen: ihre Tage; allein 
im Wiek-Oeselschen (Kapitel 5) mit dem Zusätze: das ist Zahl und 2 cg. Zm 
umgearbeiteten livl. Ritterrechte fehlt die correspondirende Stelle, denn das von 
Paucker hieher gesetzte B. 1. Kap. 9. § 1. giebt er hernacb selbst als Parallel
stelle richtig zu Kap. 18. § 1. des Wold. Erich. Lehnr. Bunge hat in den Er
örterungen Bd. III. S. 281 ff. den Widerspruch dadurch zu lösen gesucht, daß das 
Kap. 10 sich auf eine früher beerbt gewesene Frau bezieht, die ihre Kinder noch 
bei Lebzeiten des Mannes verloren hatte und daher als beerbte Wittwe behandelt 
wurde, d. h. gemäß dem Kap. 19 u. 20 des W. E. L. R>, welches hierin mit 
den vier andern Rechtsbüchern übereinstimmt. Dies ist auch wahrscheinlich, denn 
in Esthland galt eine Wittwe für beerbt, wenn sie irgend einmal ein Kind aus 
dieser Ehe gehabt hat. (Esthl. R.- u. Landr. v. I. 1650. B. HI. T. 17. A. 1, 
4, 5.) Nicht so in Livland, wie die obigen Stellen des Wiek-Oeselsch. Lehnr. u. 
des umgearbeiteten livl. Ritterrechts u. das Urtheil des livl. HosgerichtS vom 3. 
Aug. 1728 bezeugen.

18) Hieraus sieht man, daß diese Morgengabe mehr eine Art contrados, donatio 
propter nuptias germanica und durch die Mitgift, auch ihrem Betrage nach be
dingt war (Mittl. Ritt. R. Kap. 53), als eine deutsche freiwillige Morgcngabe 
(donatio virginitatis Mittl. Ritt. R. Kap. 30) f. Bunge's livl. und esthl. Pri
vatrecht § 257.

19) W. E. L. R. Kap. 10.
20) Kap. 18.
21) W. E. L. R. Kap. 19. So schon die dos der Westfalen in der Lex Saxonum 

Tit. 8. c. 4. „Postquam mulier filios genuerit, dotem amittat.“
22) Kap. 20.



295

23) Seite 208. Kap. 21 u. 22.
24) Eben so sächsisches Lande. Buch 1. Art. 22, 23, 27.
25) Kap. 25.
26) Kap. 31.
27) Im HildeSH. Dienstr. die rade, welche an die Töchter und erst in Ermangelung 

derselben an die Söhne gehen soll, s. Sachsenspiegel B. 1. A. 31. § 1. B. III. 
A. 38.

28) Kap. 23.
29) Kap. 20.
30) Kap. 29.
31) W. E. L. N. Kap. 30. Nur bestätigt also (und nicht neu eingeführt, wie Hel

mersen, Abhandl. I S- 75 sagt) wurde das Erbrecht der unverheiratheten 
Töchter durch den Gnadenbricf König Christophs vom I. 1329.

32) Kap. 37.
33) Kap. 36.
34) W. E. L. R. Kap. 24, 26.
35) S. auch den Kaufbrief über das Gut Langhedes vom 10. März 1336 in B u n ge 's 

U.-B. II, Reg. Nr. 911, das Hildeshcimschc Dienftrecht und das säcksische Land
recht Buch 1. Art. 21.

36) Seite 209. Kap. 32. Sächs. Landrecht Buch 1. Art- 52 u. Buch 3. Art. 83.
37) Kap. 33.
38) Kap. 34. Sächs. Landr. Buch 3. Art. 4. u. 83.
39) Kap. 27 ii. 35.
40) Kap. 38-41.
41) S. diesen Erlaß in Ewers Ritter- und Landrechte des Herzogtum Esthen S. 58.
42) Kap. 41.
43) Kap. 42.
44) Kap. 42.
45) Kap. 43.
46) Kap. 44.
47) Kap. 45. Sächs. Lehnr. 65. § 9.
48) Kap. 46.
49) Kap. 46.
50) Seite 210. Kap. 47. Sächs. Lehnr. 65. § 3. 9.
51) Urkunden vom 12. Mai 1341 u. 6. Febr. 1342 in Bunge's U.-B. III, Reg.

Nr. 949, a. u. 957, e.; vom 24. Januar 1345 a. a. O. Nr. 983, a.
52) Da (nach Grautoff, Gesch. des lübischen Münzfußes 84.) vom J. 1305—1329

in Lübeck aus der vierzehnlöthigen Mark 41% Schillinge geprägt wurden, so galt
das Zählpfund etwas unter einer halben Mark oder sieben Loth Silber, etwa 
6‘/i Rubel Silber (s. unten Anm. 60).

53) Kap. 48.
54) Seite 211. Nach dem Referat in Huitfeld'S dänischer Chronik I, 328, über

setzt in Bunge's Urk.-B. II, Reg. Nr. 713.
55) Seite 212. S. auch die Bestätigung König Erich Glippings vom 4. Oct 1266 

in Bunge'6 U.-B. III, Reg. Nr. 453, a. Tie Urk. vom 28. März 1275 und
4. Juni 1277 im U.-B. I.
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56) Alnpeke V. 8321 ff. Bunge'S Archiv V. S. 328.
57) Nach der Ur!, vom 13. August 1265 über die Revaler Stadtweide, wo dominus 

Odewardus de Looth vorkömmt.
58) Alnpeke V. 9531 u. 9659. Bunge's Archiv III. S. 322.
59) Bunge's Archiv BL S. 352.

•4 60) In Bunge's Archiv I. S. 277.

61) Urk. vom 9 April 1284 nach dem Originale des Esthl. RitterschaftSarchiv's ab
gedruckt im Jnlande 1841 Spalte 576 und in Bunge's U.-B. S. über die 
Geschichte des Landraths-Collegiums Paucker's Schrift: Das esihl. Landraths- 
Collegium. Reval 1855.

62) Seite 213. Lehnbrief vom Jahre 1303 in Bunge's U -B. II, Reg. Nr. 695.
63) Urkunde in Mitth. II. S. 471 ff.
64) Urk. vom 25. Juli 1305 im Esthl. Ritterschaftsarchiv. Bunge's Archiv I.

S. 296.
65) Seite 214 Hiärn p. 144 und folg, nach Pontanus Hist. Doniae p. 396, 

dessen Zeitangaben wir hier gefolgt sind Hiärn ist beide male um einen Mo
nat voraus.

66) Urk. vom 22. Sept. 1306 in Bunge's Archiv I. S. 301. Vcrgl. P aucker, 
Regenten Esthlands I. S. 186.

67) Hiärn S. 146.
68) Bulle vom 21. Jan. 1317 in Bunge's U.-B. II, Reg. Nr. 765.
69) Bung e's U.-B. II, Reg. Nr. 860, 863, 864.
70) Seite 215. Urk. vom 21. Sept. 1329 bei Hiärn S. 150 und Index Nr. 317. 

Dies ist dasselbe Privilegium, welches oben bei der Darstellung des RitterrechtS 
erwähnt worden ist.

71) Urk. vom 11. November 1329. Index Nr. 320, abgedruckt in Mon. Liv. ant. 
III. S. 19.

72) Urk. vom 9. Oct. 1333. Index Nr. 329.
73) Bunge's Urk.-B. II, Reg. Nr. 928 u. 930 vom 9. März 1339.
74) Urk. vom 26. März 1340 in Bung e's Urk.-Buch II, Reg. Nr. 935. Index 

Nr. 348.
75) Index Nr. 347 vom 19. März 1340.
76) Urk. vom 26. Januar 1341 in Bunge's U.-B. II, Reg. Nr. 942.
77) Urk. in Mon. Liv. ant. III. S. 28—37. Index Nr. 351.
78) Seite 216. Urkunde vom Stephanstage 1333 in Bunge's Archiv I. S. 312?. 

päpstliche Bullen vom 9. Februar und 20. April 1341, Schreiben des dörptschen 
Raths an den lübeckschen vom 14. Juni 1342. Inland von 1839, Spalte 515 u. 
577. Bunge'S Archiv III. S. 311 und die ausführliche Schilderung bei 
Paucker, Regenten Esthlands I. S. 191 u. 195 f.

79) Urk. vom 16. Mai 1343 in Mon. Liv. ant. III, 37. «
80) Index Nr. 360, 361.
81) Bunge's U.-B. II, Reg. Nr. 976 vom 24. Juni 1344.
82) Bunge's U.-B. II, Reg. Nr. 997 u. 1004 vom Jahre 1345 u. 1346.
83) Urk. vom 11. Sept. 1345 in Bnnge's U.-B. II, Reg. Nr. 991.
84) Urk. in Bunge's Archiv I. S. 316. (U.-B. III., Reg. Nr 983, a. u. II., Reg. 

Nr. 984.)
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85) z. B. Index Nr. 365.
86) Bunge's Urk.-B. II, Reg. Nr 980, 982 vom 7. Jan. 1345; III. Reg. Nr. 

988, a. vom 17. Mai 1345; II. Reg. Nr. 989, 990 vom 25. Jun. u. 25. Jul. 
1345: Nr. 993-996 vom 29. Sept 1345; Nr. 998-1000 vom Jan. 1346; 
Nr. 1006 vom 2. Mai 1346; Nr. 1008 vom 25. Mai dess. I.

87) Seite 217. Diese Summe berechnet Jannau auf ungefähr 247,000 Rubel, Fa
bricius, der frühestens ums Jahr 1612 schrieb, auf 158,333'/, Reichsthaler. 
Da der jetzige Silberrubel 4r/32 Solotnik (96 Solotnik auf ein Pfund) wiegt 
und aus Metall besteht, welches im Pfunde 83'/, Solotnik reines Silber und 
12"/, Salotnik Kupfer enthält, so beträgt die kölnische Mark fein 13'/„, Silber
rubel. Der Kaufpreis für Esthland betrug also 247,006'/, Rubel oder 266,000 
preußische Thaler (14 auf die kölnische Mark).

88) Original-Urkunden im geheimen Ordensarchiv, abgedruckt in Mon. Liv. ant. III. 
S. 44 ff

89) Index Nr. 367 vom 29. August 1346.
90) Urk. vom 15. August 1346 in Mon. Liv. ant. III. 41 ff.
91) Urk. in Mon. Liv. ant. III. S. 55. Bunge's Quellen desRevalerRechts II. 

S. 112.
92) Urk. in Mon. Liv. ant. III. S. 66 und Bunge's Quellen des Revaler Rechts

II. S. 113.
93) Abgedruckt bei Arndt II. S. 103 und Bunge's Revaler Rcchtsqucllen II. 

(U.-B. II, Reg. Nr. 1052.)
94) Urkundenertract bei Voigt, Gesch. Preuß V. S. 57.
95) Seite 218. Urk in Mon. Liv. ant III. S. 69.
96) Urk. vom 27. April 1346 in Bunge's U.-B. II, Reg. Nr. 1005.
97) S auch dieUrk. vom 29. April 1346 in Bunge's U.-B. III, Reg. Nr. 1005, a.
98) Urk. vom 24. März 1346 in Bunge's Brieflade Nr. 48.
99) Nach einer in Bunge's Archiv VI. S. 71 angeführten Urkunde.
100) Seite 219. Urk. vom 13. August 1265 in Bunge's U.-B.

1) Bunge's Urk.-Buch II, Reg. Nr. 921 u III, Reg. Nr. 905, b.
2) S. Bunge's Abhandlung in seinem Archive VI., wo auch das Privilegium ab- 

druckt ist.
3) S. sämmtliche betreffende Urkunden in Bunge's Revaler Nechtsquellen, Bd. II.
4) Seite 220. Lode's Chronik im Auszuge in Wrangel's Chronik S. 26.
5) Urk. vom 27. Sept. 1342 u. 3. April 1343 in Bunge's Brieflade Nr. 43, 44.
6) Mich elsen, der ehemalige Oberhof zu Lübeck.
7) Priv. Christoph I. vom 16. August 1255 und 16. Sept. 1257 und der Königin 

Margaretha vom 29. August 1273.
8) Dies ist namentlich von Bunge in seinen Quellen des Revalschen Stadtrechts 

Bd. I. geschehen.
9) Seite 221. Bunge's U.-B. II, Reg. Nr. 826.

10) C. von 1257, § 4, 5, 16; von 1282, § 23 u. 4. Sächsisches Landr. Buch I. 
Art. 21.

11) C. V0N 1257, § 7, von 1282, § 10.
12) C. von 1257, § 13, 14, von 1282, § 5, 6.
13) C. von 1257, Z 8 u. 9, von 1282, § 12.
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/* 14) C. von 1257 § 18.
15) Seite 222. C. von 1257 § 15, von 1282 § 7. Sächsisches Lande.- Buch I. 

Art. 31 u. 45. Buch III. Art. 76.
16) C. von 1257 § 16.
17) C. von 1257 § 11, von 1282 § 24.
18) C. von 1257 § 10, von 1282 § 17.
19) C. von 1282 § 155.
20) C. von 1257 § 19. Der z (18) des Coder von 1282, der kaum lesbar ist, ist 

jedenfalls durch den § 167 ersetzt.
21) C. von 1282 § 167.
22) z. B. Bunge's U.-B. II, Reg. Nr. 862.
23) C. von 1257 § 20.
24) C. V0N 1257 § 25.
25) C. von 1282 § 26.
26) C. von 1257 § 26, von 1282 §. 27.
27) C. von 1282 § 159.
28) C. von 1257 § 26, von 1282 § 27.
29) I. c.
30) Seite 223. C. von 1282 § 20.
31) C. von 1257 § 21 und 1282 § 19, vergl. Freiburger Handveste von 1249 bei 

Gaupp.
32) 1. c.
33) C. von 1282 § 164.
34) Coder von 1257 § 84, von 1282 § 114.
35) C. von 1282 § 11.
36) C. von 1282 § 13.
37) C. von 1282 § 149.
38) C. von 1257 § 34, von 1282 § 31.
39) C. von 1282 § 58.
40) C. von 1282 § 163.
41) C. von 1257 § 68, von 1282 § 79.
42) Seite 224. C. von 1257 § 67, von 1282 § 78.
43) C. von 1282 § 142, 143.
44) C. von 1282 § 153.
45) C. von 1282 § 16.
46) C. V0N 1282 § 118.
47) C. von 1257 § 83, von 1282 § 95.
48) C. von 1282 § 56.
49) C. von 1282 § 62—66.
50) Seite 225. C. von 1282 § 136.
51) C. von 1257 § 94, 95 u. 97, von 1282 § 88, 151, 145.
52) O von 1282 § 109, von 1257 § 87, 31.
53) C. von 1257 § 88, von 1282 § 122.
54) C. von 1282 § 96.
55) C. von 1257 § 101.
56) C. V0N 1282 § 69.
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57) C. von 1257 § 78., von 1282 § 90, 52, 160.
58) C. von 1257 § 35, 36, von 1282 § 32, 33.
59) Seite 226. C. von 1257 § 89, von 128n § 141.
60)
61)

62)

63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)

C. von 1257 § 81, von 1282 § 93.
Der Ferding galt nach lübischem Münzfüße vier Schilling; im 13. Jahrh, war 
die Mark wohl noch sechzehnlöthig und der Münzfuß von dem gothländischen 
kaum verschieden, da beiderlei Münzen in Riga galten. Rach dem letztem und 
der Verordnung Bischofs Albert's vom Jahre 1211 sollten aus einer Mark Sil
ber vier und eine halbe Mark (zu je 16 Schilling) geprägt werden; der Schil
ling betrug also % Loth Silber, etwa 18 Kopeken Silber, da der Rubel Silber 
- 'Aa Mark ist. Da aber 1 Mark 12 Los Roggen gleich geschätzt wurde (f. 
oben Kapitel 2), so beliefen sich 4 Schilling auf 3 Los Roggen <nach Heu- 
tigen Preisen 3—4 Rubel Silber).
C. von 1257 § 37. C. von 1282 § 175, 176; eben so im sächsischen Landrechte
Buch II. Art. 13.
C. von 1282 § 123.
C. von 1257 § 62.
C. von 1257 § 40. C. von 1282 § 39.
C. von 1257 § 55. C. von 1282 § 61.
C. von 1257 § 57. C. von 1282 tz 54.
C. von 1257 § 42, 43, von 1282 § 42-44.
C. von 1257 § 33, von 1282 § 120.
C. von 1282 § 112.
C. von 1257 § 73, sächsisches Landrecht Buch I. Art. 70.
C. von 1257 § 73.

73) Buch IV. Tit. 1. § 1. Tit. 17. § 1.
74) Seite 227. C von 1257 § 49.
75) C. von 1282 § 99.
76) C. von 1257 Z 38, 39, von 1282 § 35, 36.
77) C. von 1257 § 45, von 1282 § 48, s. auch Freiburger Handveste von 1249 bei 

Gaupp.
78) C. von 1257 § 91, 93, von 1282 § 144, 156.
79) C. von 1257 § 46, 47, von 1282 § 49, 51.
80) C. von 1257 § 39, 51, von 1282 § 36, 38, 59.
81) C. von 1257 § 52.
82) C. von 1257 § 63, 64, V0N 1282 § 73, 74.
83) C. von 1257 § 44, Mischer Coder von 1240.
84) C. von 1282 § 165.
85) C. von 1282 § 45.
86) C. von 1283 § 129.

*87) st. st. O. § 47.
88) C. von 1257 § 65, von 1282 Z 75.
89) C. V0N 1257 § 71, von 1282 § 82.
90) C. von 1257 § 103, von 1282 § 158.
91) C. von 1257 § 28, 35, 36 u. st., von 1282 § 28, 32, 33 U. st.
92) Sächsisches Landr. Buch I- Art. 53.
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Z
il

93) Seite 228. C. von 1282 § 111.
94) C. von 1257 § 32, von 1282 § 29.
95) C. von 1257 § 59, 60, 61, 69, 70 und die entsprechenden Stellen des neuern
96) Bunge's Archiv III. S. 62.
97) C. von 1282 § 127.
98) 1. c. § 3 U. 50.
99) C. von 1282 § 133.
100) C. von 1257 § 77, von 1282 § 89.

1) C von 1282 § 138.
2) 1. c. § 104.
3) Seite 229. L c. § 119.
4) C. von 1282 § 110.
5) 1. c. § 126.
6) C. von 1257 § 28, von 1282 § 105.
7) C. von 1257 § 53.
8) C. von 1257 § 80, von 1282 § 92.
9) C. von 1282 § 34.

10) In Gaupp's deutschen Stadtrechten des Mittelalters 1852.
11) C. von 1257 § 2.
12) C. von 1257 § 54. C. von 1240.
13) C. von 1282 § 107.
14) S. die Urkunden vom Mariä VerkündigungStage 1346 und vom Elisabethstage 

1348 in Bunge'S Archiv III. S. 63.
15) C. von 1282 § 116.
16) C. von 1257 § 27. C. von 1240.
17) C. von 1257 § 102.
18) Urkunde in Bunge's Archiv III.
19) Seite 230. Urkunde in Bunge's U.-B. s. Kap. I.
20) Urkunde vom 15. Juni in Bunge's Urk.-Buch II, Reg. Nr. 867.
21) Seite 231. O. ©tat. Reg. Kap. 32.
22) O. Etat. Gesetz Kap. 30.
23) O. ©tat. Reg. Kap. 13.
24) ©tat. Pauls von Rußdorf.
25) O. ©tat. Reg. Kap. 15.
26) O. ©tat. Reg. Kap. 20.
27) O. ©tat. Reg. Kap. 13. Gesetze Konrads von Feuchtwangen S. 117.
28) O. ©tat. Reg. Kap. 19, 30.
29) Seite 232. O. ©tat. Ges. Kap. 6.
30) O. ©tat. Reg. Kap. 23.
31) O. ©tat. Pauls von Rußdorf.
32) O. ©tat. Reg. Kap. 21.
33) O. ©tat. Ges. Kap. 36.
34) O. ©tat. Pauls von Rußdorf.
35) O. ©tat. Reg. Kap. 13.
36) O. ©tat. Reg. Kap. 12.
37) 9. ©tat. Reg. Kap. 16.
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38) O. Stat. Kap. 13, 14, 17.
39) O. Stat. Gew. Kap. 35 u. Ges. Kap. 53.
40) O. Stat. Ges. Kap. 1. Etat. Pauls von Rüßdorf.
41) O. Stat. Ges. Kap. 40.
42) O. Stat. Ges. Kap. 42—46.
43) O. Stat. Ges. Kap. 47-51.
44) O. Stat. Ges. Kap. 4.
45) Seite 233. O. Stat. Ges. Kap. 3.
46) O. Stat. Ges. Kap. 25.
47) O. Stat. Ges. Kap. 2.
48) O. Stat. Ges. Kap. 2.
49) Voigt, Gesch. Preuß. VI. S. 464.
50) Bulle vom 26. Febr. 1399. Index Nr. 530.
51) O. Stat. Reg. Kap. 34.
52) Voigt, Gesch. Preuß. Theil VI. Kap. 4. § 9.
53) O. Stat. Reg. Kap. 33.
54) Seite 234. O. Stat. Ges. Kap. 7. u. Gewohnh. Kap. 8.
55) Statut. Pauls von Rußdorf.
56) O. Stat. Gewohnh. Kap. 34. So auch nach dem im Pernauschen Stadtdenkel- 

buche angeführten Recesse von 1539, wo der Hauscomthur Statthalter des Com- 
thurS genannt wird (n. n. Mise. St. 15, 16. S. 562).

57) Urk. in Henning's Statut des Deutschordens. S. 223.
58) Stat. Werners von Orseln im Index Nr. 1837.
59) Seite 235. O. Stat. Ges. Kap. 35.
60) O. Stat. Gewohnh. Kap. 12.
61) O. Stat. Gewohnh. Reg. Kap. 29.
62) O. Stat. Reg. Kap. 29.
63) Stat. Werners von Orseln, Index Nr. 1827. Dunge' S Urk.-Duch II, Reg. 

Nr. 870.
64) O. Stat. Ges. Kap. 7, 8 u. 30. Reg. Kap. 29.
65) Seite 236. Voigt, Gesch. Preuß. III. 330.
66) Henning's Ordcnsstatut. S. 176.
67) S. das documentirte Verzeichnis der livl. Ordensgebietiger in den Mitth. Dd. VI. 

S. 429 ff.
68) Index I. Nr. 243.
69) Seite 237. Voigt, Geschichte Preußens V. S. 323 ff.
70) Voigt, Geschichte Preußens VI. S. 690 ff.
71) Voigt, Gesch. Preuß. IV. S. 173.
72) Urkunde vom 19. Juli 1317. Bunge's U.-B. II, Reg. Nr. 763.
73) Voigt, Gesch. Preuß. IV. 471 ff.
74) Seite 238. S. unten das Revalsche und Rigasche Stadtrecht, so wie Voigt, 

Gesch. Preußens II. S. 623. III. S. 499 u. VI. S. 744.
75) In Götze's Lebensbeschreibung des Erzbischof Albert Suerbe-r Nr. 22.
76) Seite 239. Urkunde in Bunge's U.-B.
77) Urkunde vom 18. Oct. 1252 in Mitth. IV. S. 372.
78) Déduction des Ordensproc. Index Nr. 264, wohl vom Jahre 1306.
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79) Urs. vom 24. Februar 1316 in B U N ge's U.-B. II, Reg. Nr. 1003.
80) Bunge's U.-B. II, Reg. Nr. 748.
81) Bunge's U.-B. II, Reg. Nr. 788.
82) Seite 239. A. a. O. III, Reg. Nr. 859, a. 807, a. 868. 887, a. 922, a.

i 83) Urf. vom 16. Sept. 1237 in Bunge's U.-B. III, Urk. Nr. CLII, a. S. auch

P Urk. vom 8. Sept. 1282 und 28. Dec. 1283 a. a. O.
84) Urf. vom I. 1270 bei Lisch, Jahrb. für Meckle.ib. Geschichte Nr. 68, 69. (v. 

I. 1849.)
85) Urf. vom 25. Juni 1283 in Bunge's U.-B. III., Reg. Nr. 553, a, vom 31. . 

März 1311 a. a. O. Nr. 732, a.
86) Lisch a. a. O. S. 60. 61.
87) Voigt, Ge'chichtc Preußens III. S. 157.
88) Urf. vom 25. April 1269 in Heinr. v. Tiesenhauscn's Nachrichten von seiner 

Familie in den N. Nord. Mise. St. 18. S. 23.
89) Seite 240. Diese Umstände erhellen aus der Verzeihungsurfunde vom 17. Aug. 

1342, enthalten in einem Transsumpte vom Jahre 1343 «jetzt zu St. Peterö- 
bürg). Mitth. III. S. 71.

90) Rudolf! I. const. pacis in Franconia 1281, in curia Augustae 1286, Alberti I.
jf const. pacis ad Rhenum 1301, mandatum pacis in Saxonia 1303, const. pacis

in Suevia 1307.
91) S. Bunge's U.-B.
92) Urkunde Erzb. Albert'ö vom Sten Tage nach Petri Pauli 1272: „nach dem Rechte * 

und der Gewohnheit des Landes to Lettland und to Eistland." Friede mit Ge- 
demin vom Sonntag nach Michaelis 1325 (Index Nr. 300): „na des Landes 
Rechte."

93) Hanvelöverordnung vom Osiertage 1277 und Handelsprivilegium des OM. Gott
fried von Rogga, vom Abend Jacobi 1299.

94) Urk. des Abts von Dünamünde vom Tage Nerei 1282.
95) Seite 241. Wieck-Oeselsches Lehnrecht Buch V. Kap. 2.
96) Wieck-Oeselsches Lehnrecht Kap. 1. §. 1 u 2.
97) 1. c. Kap. 1. § 6.
98) 1. c. Kap. 3. § 7.
99) 1. c. Kap. 5. § 1.
100) 1. c. Kap. 8. § 1—5.
101) Sächliches Lehnrecht A. 63. Schwäb. A. 87. 92.
102) Seite 242. Aeltcstes livl. Nitterrecht Art. 32 u. 33. Erklärung der erzstiftischen 

Ritterschaft vom 15. Februar 1392. (Index Nr. 473.) Dies spricht gegen ein 
Näherrccht der Ritterschaft bei Verpfändungen von Gütern. Im WiefOeselschen 
Stifte und in Esthland ist es auch in der Praxis wenig bekannt. Das esthländi- 
sche Ritter- und Landrecht vom Jahre 1650 Buch IV. Tit. 14. Art. 1 bezieht 
sich nur auf Verkauf und nicht auf Verpfändung.

103) AeltesteS livl. Ritterrecht Art. 53. Vergl. Sachsenspiegel Buch III. Art. 41.
1) 1. C. Art. 54 u 55. Sachsenspiegel Buch II. Art. 17.
2) Seite 243. 1. c. Art. 52. Sachsensp. Buch II. Art. 13.
3) Altes livl. R. R. Art- 52.
4) Altes livl. R. R. Art. 41 Wald. Er. Landr. Kap. 42.
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5) Altes livl. R. N. Art. 57. 53. 54.
6) 1. c. Art. 56—59.
7) Index Nr. 475, 477 (V0M 19. Febr. u. 16. März 1392).
8) Erklärung der erzstiftischen Ritterschaft vom 15. Febr. 1392, Index Nr. 473.
9) Urtheil der Vasallen der Rigaschen Kirche vom 10. Jan. 1385. Dogiel Nr. 59.

10) Seite 244. Wie z. B. die Lehnbriefe vom 15. Mai 1318 (Bunge's Urk.-Buch
II, Reg. Nr. 774), 6. Mai 1320 (a. a. O. Nr. 787), 28. Juli 1324 (a. a. O. 
Nr. 831), 13. Mai 1333 (a. a. O. Nr. 891).

11) Bunge's Urk.-Buch III. Reg. Nr. 840, ». u. c. vom Jahre 1325.
12) Seite 245. Urkunde in Mon. Liv. ant. Nr. 43 u. 46.
13) A. a. O. Nr. 35.
14) Der Mühlgraben kömmt in einer Urkunde vom Jahre 1330 vor (Bunge's U.-B. 

IL, Reg. Nr. 873).
15) Bulle vom 8. Febr. 1251 in Bunge's U.-B.
16) Urkunden in Mon. Liv. ant. IV. Nr. 28 u. 30.
17) Urkunde in den Mitth. IV. S. 250.
18) Urk. vom 26. Juni 1341, 24. Juni 1346, 19. November 1347, 4. December 

1349, 22. Januar 1350 und 23. April 1364 in Bunge's Urk.-Buch Bd.
III, Reg. S. 66, 67. Nr. 951, aa. 1008, a. 1044, aa. 1059, a. 1061, a. 
1186, ».

19) Mon. Liv." ant. IV. Nr. 36.
20) Urkunde vom Jahre 1268 in Dogiel Cod. dipl. Nr. 30.
21) Dies steht ausdrücklich in der Urkunde des Erzbischofs vom 1. Mai 1257; die 

Jahreszahl 1251 findet sich bei Tolgsdorf.
22) Dieses Kloster, welches in der Geschichte Riga's öfters vorkömmt, hat im Jesui

tenpater Tolgsdorf einen besondern Geschichtsschreiber gefunden, dessen'Werk 
in Bunge's Archiv wieder abgedruckt ist. (Historia Monasterii virginum Ordinis 
Sancti Benedicti Bigae. 'Ingolstadt, 1615.) Deutsche Ucbersetzung Vom Jesuiten 
Vetter, 1614. Doch wird die frühere Zeit bis ins Scchszehnte Jahrhundert nur 
beiläufig berührt. Vcrgl. hiemit den Aufsatz von Busse in den Mitth. IV. und 
die neuern Untersuchungen von Götze in seiner Lebensgeschichte des Erzbischofs 
Albrecht Suerbeer 1854. S. 81 ff. u. 158 ff

23) Abgedruckt bei Götze Nr. 11 und in Bunge' s Urk.-B. Hierauf beziehen sich 
auch spätere Urkunden vom 7. Mai 1263 u. v. 1266 o. T. im U.-B. III. Reg. 
Nr. 420, a. und 444, ».

24) Seite 246. Die in dieser Urkunde angeführte Quadratmeile im Lande der Selen, 
Aschrad gegenüber, war wohl keine neue Erwerbung, sondern mit der oben ange- 
führien Quadratmeile jenseit der Düna identisch.

25) Urk. in Mon. Liv. ant. IV. Nr. 37 u. 62 und Bunge's U.-B.
26) Diese Lage des Klosters, welches den am Eingänge der Gildstubenstraße gelegenen 

Speicher und das jetzige Gerstenmeiersche Haus einnahm, erhellt aus der Urkunde 
vom Jahre 1366 in Mon. Liv. ant. IV. Nr. 78.

27) Urk. vom 23. April 1262 (Index Nr. 178). Ferner Index Nr. 217. (5. Novbr. 
1276), Nr. 253. (30. März 1298) u. s. w.

28) Urk. in Mon. Liv. ant. IV. Nr. 31. u. 32.
29) Seite 247. Urk. 1. c. Nr. 34 u. 35.
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30) Urk. 1. c. Nr. 37, 42 u. 43.
31) z. B. Urkunde vom 9. October 1305 bei Gadebusch, Livl. Jahrbücher I. 1. S. 

364 aus dem Rigaschen Stadtarchive und in Bunge's Urk.-Buch II., Reg. 
Nr. 711. (Index Nr. 267.) Ferner Index Nr. 213 u. 250.

32) S. die Testamente vom Jahre 1324 und 1392 in den Rigaschen Stadtblättern 
1825. S. 131. und in Hupel's Neuen Nord. Mise. St. 17. S. 93. ff.

33) Bergmann's Geschichte der Rigaschen Stadtkirchen S. 22. Dies städtische 
Hospital wird vom Ordensschloffe zu Jürgen ausdrücklich unterschieden, z. B. bei 
dem Erzbischof Johann von Schwerin.

34) Mon. Liv. ant. IV. Urk. Nr. 45.
35) z. B. die Urkunde vom 9. Februar 1326 in Bunge's U.-B. II, Reg. Nr. 848.
36) Urk. vom 18. März 1330 in Bunge's Urk.-B. IL, Reg. Nr. 873.
37) Seite 248. Urkunde von 18. März 1330 in Mon. Liv. ant. IV. Nr. 56.
38) N apiersky in Mon. Liv. ant. IV.
39) Der Eingang zum Schrägen der kleinen Gilde vom Jahre 1822, erwähnt zwar 

eines Schrägens vom 19. November 1352, allein auf welcher Grundlage?
40) In Mon. Liv. ant. IV. Nr. 69.
41) Seite 249. Tiedemann, Gesch. der Schwarzenhäupter S. 15.
42) Seite 250. Mon. Liv. ant. IV. p. CCCIV.
43) N. Nord. MiScell. St. 11, 12. S. 470.
44) Schrägen in Mon. Liv. ant. IV. Nr. 79.
45) Wilda, Gildenwesen S. 352.
46) Urk. in Mon. Liv. ant. IV. Nr. 67.
47) Voigt, Gesch. Preußens V. S. 329.
48) Urkunde vom April 1265 in Bunge's U.-B.
49) Seite 251. B un ge's U.-B. II., Reg. Nr. 777.
50) Urk. vom 25. Mai 1325 in Bunge's U -B. IL, Reg. Nr. 807. Vergl. die 

Geschichte Hapsals in der Efthona 1828 nach Carlblom's handschr. Chronik 
und Inland 1836. Nr. 35 und 1852 Nr. 26 u. 27. (von Neus.)

51) Abgedruckt in Bunge's Archiv III.
52) Auszug bei Arndt II. S 97. Transsumt der ersten Urkunde im Index Nr. 

3351 und Notiz von der zwciken im Index Nr. 3390.
53) In einer Urkunde vom 15. Juni 1336 kommt ein Bürgermeister von Fellin als 

Zeuge vor. Bunge's Urk.-Buch II., Reg. Nr. 915.
54) Hiärn S. 154.
55) Mitth. I. S. 133 ff.
56) Hiärn S. 154.
57) (Seite 253. Lappenberg, Hamburgsche Rechtsalterthümer 1845. Bd. I. Ein

leitung § 5.
58) Seite 254. S. hierüber Bunge's Einleitung in die Liv-, Esth- und Kurländi

sche Rechtsgeschichte § 60 und Schwartz, Versuch einer Geschichte der Rigaschen 
Stadtrechte in Gadebusch's Versuchen in der Livl. Geschichtskunde Bd. II. 
St. 3.

59) Seite 255. Urkunde des Erzbischofs Friedrich vom Jahre 1305.
60) Privilegienbestätigung des Erzbischofs Johann III. vom 20. August 1275 (Mon. 

Liv. ant. IV. Nr. 44.) und vom April 1296. Vergl. Index I. Nr. 213 u. 250.
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Gl) Verordnung des Legaten Wilhelm von Modena vom December 1225.
62) Nachsatz zum umgearb. Nig. St. N. in der Delrichsschen Ausgabe. Bremen. 1773. 

S. 63 f.
63) Rig. R. I. 29.
64) Nig. R. I 1. u. 2. Hamb. R. vom Jahre 1270. VI. 9 u. 10.
65) Rig. R. I. 30.
66) Rig. R. I. 26-28.
67) Rig. R. II. 2. Hamb. N. IX. 30.
68) Rig. R III. 6.
69) Rig. R. II. R. 12. Hamb. N. IX. 15.
70) Rig. R. II. 12. 13. Hamb. R. VII. 5. 7.
71) Rig. N. II. 14. 15. Aelt. Rig. R. 26. Rig. Haps. R. 32. , ;
72) Nig. R. III. 4. Hamb. N. VI. 25.
73) Rig. R. II. 4. Haps. R. 3. Aelt. Rig. N. 1.
74) Rig. R. I. 23. Hamb. R. X. 7.
75) Seite 256. Rig. R. II. 21.
76) Rig. R. II. 22. Hamb. R. IX. 24.
77) Rig. R. II. 1. Hamb. IX. 25.
78) Rig. N. II. 3. Hamb. IX. 27.
79) Rig. N. II. 20. Nev. R. vom Jahre 1282. § 82.
80) Nig. R. I. 3. Hamb. R. VI. io.
81) Rig. R. II. 6. Hamb. N. VI. 29.
82) Nig. R. X. 10. Hamb. R. IX. 13.
83) Nig. N. I. 14. Hamb. R. I. 15.
84) Nig. 9Î. II. 8. 10.
85) Rig. R. II. 17. Hainb. R. IX. 14.
86) Nig. N. II. 23. Hamb. R. IX. 12.
87) Rig. R. II. 24. Hamb. R. IX. 19.
88) Nig. R- II. 26.
89) Rig. R. II. 27.
90) Nig. R. II. 25. Haps. R. § 49. Aelt. Rig. N. § 22.
91) Nig. R. I. 21. Hamb. N. XII. 12.
92) Rig. R. I. 20. Hamb. R. XII. 12.
93) Nig. R. II. 19. Hamb. R. VI. 16.
94) Seite 257. Rig. R. III. 8. 5. Hamb. R. VII. 16, 4.
95) Nig. N. III. 9. 10. 14. Hamb. N. VII. 13. 15.
96) Rig. R. III. 12.
97) Rig R. III. 14.
98) Rig. R. III. 15.
99) Rig. R. III. 7. Hamb. N. VII. 14.
100) Rig. N. IV. 9. Hamb. N. I. 21. Revaler Recht von 1282. § 58.
1) Nig. N. I. 17. Hamb. N- VI. 27. Nev. R. von 1257. § 68, von 1282 § 79.
2) Rig. N. IV. 17. Hamb. R. I. 6. Nev. R. von 1282. § 15.
3) Nig. R. VI. 1.
4) Nig. N. IV. 2. Haps. N. Art. 31. Nev. R. von 1257. § 4, 5, 16; von 1282 § 

23 u. 4 Sächsisches Landrecht Buch I. Art. 21.
Bd. I. Lief. 2. 20
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I.
7
8.
9.
10.
II.

I. 11.
V. 16.
V. 14.
V. 15.

Hamb. R. HI. 4.
Nev. R. von 1257. § 11, von 1282 § 24.

Nev. N. von 1257. § 10, von 1282 § 17 u. 155.

Hamb. R. IX. 13.
Haps. N. § 67. Rev. R. von 1257 § 7, von 1282 § 10.
Hamb. R. IV. 8.
Nach dem altern Rechte Kap. 30 erhielt die kinderlose Wittwe

5) Nach dem Revalschen Rechte von 1282 § 27. und von 1257 § 26. mußte es zu- 
vor in Geld gewandelt werden.

6) Rig. R. IV. 17.
7) Rig. R. IV. 4. Hamb. R. I. 8.
8) Seite 258. Rig. R. I. 25.
9) Rig. N. IV. 5. Hamb. R. I. 14.

10) Rig R. IV. 6.
11) Rig. R. IV. 16 u. 14. Rev. R. von 1257 § 83, von 1282 § 95.
12) S. z. B. die Urkunde vom 26. Mai 1335 in Bungle's U.-B. II. Reg. Nr. 904.
13) Rig. R. IV. 13. Rev. R. von 1282. § 31, von 1257 § 34.
14) Rig. R. IV. 10.
15) Rig. R. IV. 11.
16) Rig. R. IV. 12.
17) S. L. Napiersky, die Morgengabe des Rig. Rechts 1842.
18) Rig. R. V. 1.
19) R. R. V. 13.
20) Rig. ». V. 11. und Hamb. R. III. 7.
21) Rig. R. V. 8 u. 10.
22) Seite 259. Rig. N. V. 10.
23) Rig. R.
24) Rig. R.
25) Rig. R.
26) Rig. R.

nach Bezahlung der Schulden aus dem Gesammtvermögen ihr Eingebrachtes zu
rück und theilte das Uebrige zur Hälfte mit des Mannes Erben. Desselben Rechts 
genoß der kinderlose Wittwer. Ueber den Beweis des Eingebrachten bestanden 
besondere Vorschriften. Die Schwierigkeit dieses Beweises hat vielleicht zur Ver
änderung Anlaß gegeben, wie schon L. Napiersky S. 17 bemerkt hat.

27) Napiersky a. a. O. S.-38. Meyer-Flügelscher Entwurf der Rig. Statu
ten aus dem 17. Jahrhundert Pars II. Tit. 3.

28) Rig. R. V. 2. Haps. R. § 67.
29) Rig. ». V. 21.
30) Rig. ». V. 34. Haps. ». § 67.
31) Seite 260. Rig. ». V. 9. Hamb. ». III. 3.
32) Rig. ». V. 5.
33) Rig. ». V. 18.
34) Rig. ». V. 6-8.
35) Rig. ». V. 10.
36) Rig. ». V. 17.
37) Rig ». V. 17.
38) Rig. ». VI.
39) Rig. ». VI.
40) Rig. ». VI.
41) Rig. ». VI.
42) Rig. ». VI.
43) Nig. ». VI.
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44) Rig. R. VI. 2. Haps. R. § 30. Aelt. Nig. R. § 37.
45) Rig. R. VI. 3. Haps. R. Z 54.
46) Seite 261. Rig. R. VI. 4. Haps. N. tz 55. Aelt. Rig. R. § 36.
47) Rig. R. VI. 5. Haps. N. § 57.
48) Rig. R. VII. 2. Rev. R. von 1257. § 84, von 1282 § 114.
49) Nig. N. VII. 2. Rev. R. von 1257. $ 21, von 1282 § 19.
50) Rig. N. VII. 2. Rev. N. von 1257. § 4, 5, 16, von 1282 § 23 u. 4.

sisches Landrecht Buch 1. Art. 21.
51) Rig. R. VII. 3. Rev. R. von 1257. § 24, von 1282 § 21.
52) Rig. R. VII. 1. Rev- R. von 1257. § 23, 24, von 12*2 § 20, 21
53) Rig. R. VII. 1.
54) Rig. R. VII. 4 Hamb. R. V. 1.
55) Rig. R. VII. 8. Haps. N. § 58.
56) Rig. R. VIL 6. Hamb. N. VI. 7.
57) Rig. R. VII. 7.
58) Rig. R- VII. 5.
59) Nig. N. VII. 9.

Sâch»

10.

Hamb. R. X. 2.

20.

3.
5.

R.

R.
R.
N. 
R. 
N. 
R.
N.

1.
3.
4.
6. '
11.
12.
25.
13.
14.
15.

Hamb.
Hamb.

Haps. R. § 26. 
Hamb. R. VL 19.

R.
N.

R. IX. 23.
N. X. 1..
N- X. 2 u.
N. X.

XI. 1.
XI.
XI.
XI.
XL

60) Rig. N. VII.
61) Seite 262. Nig. R. VIII. 1. Hamb.
62) Rig. "R. VIII 3. Hamb. N. IX. 22.
63) Nig. N. VIII. 3—5. Haps. R. § 38
64) Nig. R. IX. 17.
65) Rig. N. IX. 2.
66) Nig. R.
67) Nig. R.
68) Rig. N.
69) Nig.
70) Rig.
71) Rig.
72) Rig.
73) Rig.
74) Nig.
75) Nig.
76) Seite 263. Nig.
77) Rig. N. IX.
78) Rig. N. IX.
79) Rig. R. IX.
80) Rig.
81) Rig.
82) Nig.
83) Rig.
84) Rig.
85) Rig. R.
86) Rig. R.
87) Nig. N.
88) Rig. N.

2. u. 3. Hamb. R. XII
4. Hamb. N. XIII. 22.
22.
6. Hamb. R. XIII. 23.

20*
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89) Rig. R. XL 12. Hamb. R. XIII. 27.
90) Rig. R- XL 13. Hamb. R. XIII. 19.
91) Seite 264. Rig. R. XL 8.
92) Rig. R. XL 14.
93) S. die deSfallsigen Urkunden im Lübecker Urkundenbuche und Wurm: eine deut

sche Kolonie und deren Abfall, in der Zeitschrift für Gesch. 1846. März S- 219.
94) Urk. v. 13. u- 15. Juni 1313 in Bunge's U.-B. III. Reg. Nr. 745 a. b.
95) S. die desfallsigcn Urkunden in Bunge's U.-B-
96) Urk. vom 14. Juni 1342 in Bunge's U.-B.
97) S. das Hamburgsche U.-B.
98) Seite 265. Sartorius, Geschichte des Ursprungs der deutschen Hanse, heraus

gegeben von Lappenberg II. S. 144. und Bunge's U.-B. zum Jahre 1285.
99) Sartorius-Lappen berg I. S. 47. Hamb. Etat, von 1270, 1276, 1292 

in Anderson'6 Hamb. Pliv. R. 1782. I. 103. 106 .Tus maritimum lube- 
cense in Dreyer jus naufrag. 316.

100) Pontanus hist. Daniac Tom. I. pag. 494.
1) Privilegium des Königs Albrecht von Schweden vom Jakobitagc 1368. Friedens- 

Tractat des Königs Waldemar von Dänemark mit der Hanse vom Tage nach 
Himmelfahrt 1370.

2) Seite 266. Bunge's U-B. II. Reg. Nr. 776.
3) Bunge's U.-B. II. Reg. Nr. 792.
4) Urk. vom 28. Juni 1272 in Bunge's U.-B. III. Reg. Nr. 487 a.
5) Kranz (Vandaliae lib. VII. cap. 12.), der diese Thatsache erzählt, bezweifelt sie 

mit Unrecht, weil Riga noch eine so junge Stadt gewesen sei, und erzählt doch 
bald darauf dasselbe von Stralsund, das noch jünger war. Vand. lib. VII. c. 15.

6) Urk vom 8. Sept. 1282 in Bunge's U.-B.
7) Urkunde vom Vorabende aller Heiligen 1285 mit den benannten Städten bei Wil

lebrand, hanseatische Chronik III. 7; vom 13. März, 3 Juli und 31. October 
1285 in Bunge's U.-B. (in der ersten ist auch Reval mit inbegriffen).

8) Urk. vom 7. März und 6. Juli 1294 in Bunge's U.-B.
9) Seite 267. Urk. v. Jahre 1250 und Bulle v. 5. Nov. 1249 in B u n ge 's U.-B.

10) Helmold, Chroń, lib. II. cap. 12. Duisburg, Chroń, pars III. cap. 38. 
Pontanus, dan. hist. cap. XIV. pag. 75. Schütz, hist. rer. pruss. pag. 
133. Anderson, Geschichte des Handels Theil II. S. 262.

11) Dreyer, Spec, juris publ. lub. pag. 170. Index I. Nr. 67 (wegen der Jahres
zahl s. Sartorius-Lappenberg II. 69).

12) Seite 268. Urk. vom Jahre 1256 in Bunge's U -B.
13) Urk. vom 9. October 1294 in Bunge's U.-B.
14) Bunge's U.-B. II, Reg. Nr. 814.
15) Urk. vom 18. Mai 1278 in Bunge's U.-B.
16) Seite 269. Urk. vom 6. Januar und 24. Juli 1299 in Bunge's U.-B.
17) Friderici I. const. pro mercatoribus 1196. Friderici II. const, in ba

silica beati Petri 1220 c. 7. Wilhelm i sententiae de bonis naufragan
tium 1255.

18) Urkunde in Bunge's U.-B.



19) Seite 270. Urkunde von Johannis 1287 (Bericht an den Lübeckscben Rath) in 
Bunge's U.-B.

20) Urk. vom 10. Juni 1297 in Bunge's U.-B.
21) Pauckcr, Regenten Esthlands I. S. 151.
22) Sartorius-Lappenberg II. Nr. 79. und Bunge's U.-B.
23) Seite 271. Sartorius-Lappenberg Theil I. S. 293 ff.
24) S. Urkunde vom Jahre 1303 bei Sartorius-Lappenberg B. ll. Nr. 113.
25) Sartorius-Lappenberg Theil IL Nr. 23.
26) Sartorius-Lappenberg Theil II. Nr. 45 u. 47.
27) Seite 272. 1. c. Theil II. Nr. 118—121.
28) 1. C. Theil II. Nr. 164.
29) 1. c. Theil II. Nr. 164.
30) Seite 273. Das von Napiersky in seiner Geschichte Riga's in Mon. Liv. ant. 

S. 46 angeführte Privilegium König Erichs von Dänemark gleichen Inhalts, be
zieht sich nach Sartorius-Lappenberg II. 50 auf Reval und scheint nichts 
weiter zu sein, als die bekannte Ertheilung des Mischen Rechts an diese Stadt.

31) Sartorius-Lappenberg I. 161. Bunge'6 Urk.-B. II. Reg. Nr. 740.
32) Seite 274. Bunge's U.-B. II. Reg. Nr. 845. 852-856.
33) Bunge's U.-B. II. Reg. Nr. 919.
34) Urkunde vom 10. Juli 1336 in Bunge's U.-B. II. Reg. Nr. 916.
35) Index Nr. 294.
36) S. Bunge's Urk.-Buch.
37) Urkunde vom 10. Juni 1338 in Bunge's Urk.-B. II. Reg. Nr. 924.
38) Sartorius-Lappenberg I. S. 187. II. Nr. 122, b.
39) S. z. B. Sartorius-Lappenberg Theil H. Nr. 101.
40) Seite 277. Urk. bei Sartorius-Lappcnberg II. Nr. 32 und in Bunge's 

Urk.-Buch I. Reg. Nr. 470. (Jahreszahl 1270 nach Engelmann'S Abh. S. 
542 ff.)

41) Urk. vom Jahre 1284 in Bunge's Urk.-Buch.
42) Bunge's Urk.-Buch II. Reg. Nr. 940.
43) Urk. bei Sartorius-Lappenberg II. Nr. 70 u. 71.
44) Urk. vom 26. März 1292 in Bunge's Urk.-Buch.
45) Urk. bei Sartorius-Lappenberg II. Nr. 71 u. 92 c.
46) 1. c. II. Nr. 142.
47) Seite 278. 1. c. II. Nr. 41, 48.
48) Priv. Kön. Erichs Menvtd vom 9. Octbr. 1294 u. 15. Sept. 1307 in Bunge's 

Urk.-Buch und des dänischen Hauptmanns Johann Kanne vom 24. Octbr. 1323 
in Mitth. V. S. 334.

49) Priv. König Birgers von Schweden vom 16. Nov. 1303 u. 24. Juni 1313; 
Erichs tu Waldemars, Herzöge von Schweden, vom 15. Aug. 1312, in Bunge's 
U.-B. III. Reg. Nr. 697, a. 740, 745, c.

50) z. B. im Jahre 1324. Urkunde vom 16. October d. I. in Bunge's Urk.-Buch
III. Reg. Nr. 832, a.

51) Seite 279. Paucker, Regenten Esthlands S. 146.
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54) Bunge'S Urk.-Buch zum Ende des 13. Jahrhunderts.
55) Sart.-Lapp. II. Nr. 95 u. 582.
56) Seite 280. 1. c. II. Nr. 125, 143. Mehrere dieser Bestimmungen finden sich 

auch in der Mittheilung an den Revaler Rath nach dem 22. Februar 1346 in 
Bunge's U.-B. II. Reg. Nr. 1001.

57) In der Verkaufsurlunde des Klosters Dünamünde (Index Nr. 265.) vom Jahre 
1305 wurde ein Mark kölnisch gleich einer Mark rigisch nebst ’/2 Ferding Silber 
und 1 Loth zur Reinigung gerechnet.

58) Hupel's neue nord. MtSc. Stück 9 u. 10 u. Köhne, Zeitschrift für Münzkunde 
1842.

59) Köhne 1. o. S. 88.
60) Seite 281. Thomas Bartolinus de equestris Ordinis Danebrogici Ori

gine p ag. 7. Pontanus Ber. Dan. Li b. VI. pag 306.
61) Grautoff, Geschichte des lübeckschen Münzfußes S. 112.
62) Urkunde vom 11. März 1347 in Mon. Liv. ant. III. Nr. 26. Köhne sagt, der 

dänische Bevollmächtigte habe sich die lübeckschen Gulden verbeten, und findet dies 
mit Recht unbegreiflich, weil sie erst seit 1341 und ganz nach dem Fuße der feinen 
Florentiner Gulden geprägt wurden. Sollten aber die Worte: florenis lubicen- 
sibus penitus circumscriptis, diesen Sinn haben, oder nicht vielmehr gerän-

.derte, vollwichtige Gulden bedeuten?
63) Urk vom. 8. Juli 1347 in Mon. Liv. ant. III. Nr. 30.
64) Jannau, Geschichte von Liv- u. Esthland T.
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Beilage I.

îleOcr Ursprung und Sprache der Letten und Ehhen 
und der mit ihnen verwandten einheimischen lieiuolj= 

ncr der Dltscrprouiiyen.

~er Ursprung der Vetren ist der Gegenstand zahlreicher Conjeeinren 
und in neuerer Zett auch ausgedehnter Forschungen gewesen Me
la nch thon erklärt im 4. Buche seiner Chronik die Einwohner Livlands, 
die er im Allgemeinen Liren nennt, für eine Colonie der Levonen, die 
PtoleMäus2 nach Skandiert setzt. Der polnische Chroniker Dlugosch 
leitet den Namen Livonen von Libo, dem vermeintlichen Anführer einer 
aus Italien vor der kaiserlichen Tyrannei geflohenen Römerschaar ab, 

Guagnini, ein Schriftsteller des XVI. Jahrh., hingegen von Litwo, 

dem Sohne eines fabelhaften Königs von Preußen Wedenutus, wogegen 
schon Brandts unter Verwerfung dieser ganz grundlosen Hypothesen den 
Namen der Liven richtig von Liva, in esthnischer Sprache Sand, herlei
tet, ohne indessen in eine weitere Untersuchung einzugehen. Hermelin 
erklärt in seiner Abhandlung über den Ursprung der Livländer, die Letten 
für identisch mit den Litthauern wegen Gleichheit der Sprache und Sitten, 
was auch schon Hiärn erkannte3, und leitet sie nach dem Vorgänge des 
Litthauers Michalo^ und anderer Schriftsteller ebenfalls von den Rö
mern ab und zwar wegen Aehnlichkeit der Sprache6. Diese Aehnlichkeit 
ist, wie wir gleich sehen werden, insofern gegründet,' als das lettische und 
lateinische wirklich stammverwandte Sprachen sind. Einhorn verwirft 
in feiner Beschreibung der lettischen Nation Kapitel II. die römische Ab
kunft, ohne indessen selbst eine bestimmte Ansicht aufzustellen, unterscheidet 
aber schon die Liven von den Letten und identificirt die letzter» mit den 
(Euren 6. Hiärn erklärt die Altpreußen, Litlhauer, Euren, Letten und 
Jacygen für ein einziges Volk und führt nach Lazius * das Vaterunser 
der Werten in Mecklenburg an, welches beinahe rein lettisch ist, ohne 
indeß die Identität der Werken mit den Herulern zu behaupten und er
klärt endlich alle jene Völker für Abkömmlinge der Sarmaten8. Auch 
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Watson ° weist aus mehreren Vaterunsern, die Identität des Altpreußi
schen, Litthauischen, Schamamschen oder Polnischlitthauischen, Werulischcn 
oder Wendischen und Lettischen nach, umsomehr als der Rigasche Meer
busen bei Ptolemäus Sinus Venedicus heißen soll und Wenden von 

Heinrich d. L. 10 in Liv- und Kurland erwähnt werden. Auf gramma
tische und Wortanalogien mit dem Russischen gestützt, so wie auf die Aehn- 
lichkcit einiger Wörter mit dem Gothischen und Esthnischen, behauptet 
Watson, die Letten seien ein reines Slawen-, aber mit Gothen vermisch
tes Volk und diese seien es schon früher mit den Finnen gewesen Für 
ein ähnliches Völkergemisch erklärte die Letten auch Thunmann in seinen 
Untersuchungen über die Geschichte einiger nordischen Völker (1772). Aber 
finnische Wörter gibt es im lettischen sehr wenige und die Analogien mit 
dem Gothischen sind, wie Pott in seiner 2. Abhandlung über die preu- 
ßisch-litthauische Sprache (1841) gezeigt hat, nicht bedeutend und jeden
falls viel geringer als die mit dem Slawischen. Dies erhellt unter andern 
aus dem Mangel des h und des f sowohl im Slawischen als im Lettischen, 
aus dem Vorkommen des tsch (i), f (c), \ ( ib) und sch (ac), aus der Menge 

der Zisch- und Gaumenlaute, aus dem Nichtvorkommen der Lautverschie
bungen, aus dem Gebrauche des Instrumentals wenigstens im Litthauischen 

.(denn aus dem Lettischen und Altpreußischcn hat er sich verloren), aus 
der Endung des Genitivs Singularis in a, des Nominativs Pluralis in t, 
des Dativs Pluralis in m, der Infinitive in at, et, it, ot, (woran das 

Russische 'ein kleines Jepr, das Litthauische ein i ansetzt) und der ersten 

Person des Präsens Indicativi in u sowohl im Lettischen als im 
Russischen, endlich aus den ähnlichen Reciprocalendungcn des Russischen 
und Lettischen (cn, ees > u. s. w.

Diese Sprachverwandtschaft gab einen nicht zu vernachlässigenden 
Fingerzeig und man kann es nur einen Rückschritt nennen, wenn Parrot 12 
die lettische Sprache für ursprünglich identisch mit der esthnischen erklärte, 
von der sie doch grundverschieden ist, bloß weil Bischof Wilhelm von 
Modena nach Heinrich d. Ç.13 sowohl in Liv- als Esthland gepredigt 
haben soll, Heinrich im Jahre 1207 bei den Unterhandlungen mit den 
esthnischen Unganiern gebraucht wurde und die Letten an denselben theil- 
nahmen, auch öfter mit den Esthen verkehrten Nach Parrot soll das 
Slawische später (wann?) eingedrungen sein, die Letten also eine neue 
Sprache angenommen haben — wahrlich ein in der Geschichte unerhörter 

Vorfall. Nicht nur sind die Grundlaute des Esthnischen und Lettischen 
ganz verschieden, sondern im Esthnischen kommt auch daö h vor, das im 
Lettischen ganz fehlt, dagegen kommt das b, d, und g im Anfänge der 
Worte im Esthnischen nirgends vor15 und von Doppelconsonanten im 
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Anfänge der Worte, wird der erstere gewöhnlich wcggeworfen, was sogar 
den Esthen geschieht, die nach Kurland gehen ’6.

Auf dem Grunde der nicht zu läugnenden Verwandtschaft des Letti
schen und Litthauischen mit den slawischen Sprachen ist der slawische Ur
sprung der Letten und Litthaucr (zu denen offenbar auch die Altpreußen 
gehörten) von vielen namhaften Gelehrten, wie z. B. ©tenter 1T, An
ton Gatterer ", Adelungs, Vaterni und Lundbergs ange

nommen worden, bis daß das in Deutschland erwachte Studium des San
skrit auf eine gemeinsame Sprachquelle hinführte, aus der das Slawische 

und Litthauische gleichmäßig abzustammen scheinen. Hierauf wiesen schon 
Grimm in seiner deutschen Grammatik (Theil I. S. 591, 2. Auflage), 
Bohlen in seiner Abhandlung über die Verwandtschaft zwischen der 
Litthauischen und Sanftritsprache (1833), Ulm an n im Magazine der 
lettisch-literarischen Gesellschaft Bd. III. 1831. Stück 1 und namentlich 
Benjamin Bergmann 23. Derselbe hat alle russischen Wörter im Letti
schen und Litthauischen aufgezählt und über 400 den drei Sprachen ge

meinsame und gegen 100 nur im Litthauischen und Russischen vorhandene 
gefunden, weniger als der zwanzigste Theil des lettischen Wortschatzes 
überhaupt, während er im Lateinischen 1100 und im Deutschen halb so 
viel Worte gefunden haben will, die aus dem Griechischen stammen, tech

nische, mineralische und botanische Benennungen ungerechnet. Die Ver
wandtschaft zwischen dem Lettischen und Russischen ist also bei weitem nicht 
so eng, wie zwischen dem Griechischen und Lateinischen. Zwischen den 
Déclinations- und Adjectivendungcn des Griechischen und Lateinischen zeigt 
sich ungefähr dieselbe Aehnlichkeit, wie zwischen dem Russischen und Let
tischen. Der Accent aller lettischen Wörter ist auf der ersten Sylbe, was 
nicht im Russischen, aber freilich eben so wenig im Litthauischen der Fall 
ist, obwohl das Lettische und Litthauische identisch sind. Die vielen Dov- 
pelconsonanten am Schluffe lettischer Wörter ersetzt das Russische bei of
fenbar gleichlautenden Worten durch das große oder kleine Jerr ( b b) 

oder durch das doppelte i (iü, mh), wodurch die Aussprache weiter wird. 
Das Lettische hat einige Mitlauter nämlich g, k, I, n, x und einen Dop
pellaut au (ce ist », ui bi), die dem Russischen fehlend lst c und sch r«); 
dagegen fehlt im Lettischen das ch (x). Von mehr, als 500 lettischen 
einsylbigen Verbalwurzeln sind nach Bergmann nur 25 russisch und von 
den letzter« nur 18 einsylbig. Eben so sind eine Menge Schalllaute, 
Thiernamen (von 437 bei Stender 420); Pflanzennamen, (von 576 
bei Stender 564) nicht im Russischen zu finden, von allen Gerathear- 
ten nur 8 (Achse, Tonne, Schüssel, Harke, Sieb, Sattel, Pfeil und Pan

zer) und von Gebäuden und deren Bestandtheilen 4 (Wohnstube, Kleete, 
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Thüre, Streb). Für Pferd, Hengst, Stute, Füllen, Kuh, Rind, Schaaf, 
Schwein, Biene, Pflug, Egge, Waizcn, Gerste, Grütze, Bier, Milch, 
Rahm und Butter hat das Lettische eigenthümliche, nicht slawische Aus
drücke; die Benennungen von Säen, Mahlen, Lein, Hanf, Roggen, Hafer, 
Kohl, rothe Rüben und die Metalle (welche letztere in den Ostseeländern 
nicht roh verkommen) ähneln dagegen den russischen.

Hieraus möchte wohl erhellen, daß die Scheidung beider Sprachen, 
sie mögen nun auch eben so nahe mit einander verwandt sein als das 
Griechische und Lateinische, und folglich auch die Trennung der Volks
stamme, denen sie ang»hörtcn, in das graueste Alterthum hinauf reicht und 
der Einführung des Ackerbaus, ja sogar der Viehzucht vorangegangen ist.

Indessen steht das Lettische, wie aus den oben angegebenen Analo
gien desselben mit dem Russischen hervorgeht, diesem doch näher als' dem 
Gothischen und folglich den germanischen Sprachen. Noch größer aber 
ist die Verwandtschaft des Lettisch-Litthauischen mit dem Sanskrit. Trotz 
des Reichthums des Sanskrit an Tonzeichen, fehlt ihm doch, wie dem 
Lettischen, das f; i wird in beiden Sprachen vor andern Selbstlauten in 
y 0) verwandelt, wofür das Russische die Doppellaute «, b, k», hat 
und wechselt mit w; das Anuswara findet sich bei den Litthauern im Na
sallaute, welcher einem Selbstlauter zwischen durchstrichenen Consonanten 
hinzugefügt wird; (für das Wisarga, welches sur durch einen schwa
chen Hauch ersetzt, hat nur das Russische sein Jerr) und das s ist der 
Hauptmitlauter am Ende der männlichen Hauptwörter im Singular, wo 
im Russischen das große Jerr steht. Der Dualis und Instrumentalis 
finden sich wenigstens im Litthauischen. Von den Declinationscndungen 
entsprechen die meisten, im Russischen nur wenige, denen des Sanskrit. 
Die Comparativ- und-,Superlativendungen des Sanskrit, die sich nur im 
Griechischen finden, fehlen à allen übrigen indo-slawo-germanischen Spra
chen. In den Zahlwörtern steht dellt.Sanskrit das Lettische näher, als 
das Russische, in den Fürwörtern ist es meist der Fall, doch nicht immer 
(so z. B. nicht im Fürworte der ersten Person). Im Zeitworte und zwar 
im Präsens harmonirt besonders das Litthauische mehr als das Lettische 
und noch mehr als das Russische mit dem Sanskrit, während das Russi
sche das Futurum regelmäßig durch ein Hülfswort (wie das Deutsche) 
oder vermittelst einer besondern Verbalfornr (das o^HOKparnoe) bildet. 

Die sanskritische Causalform ya findet sich nur im Lettischen wieder und 
zwar mit der Abwandlung in na. Die lettischen activen Participialen- 
dungen stehen denen des Sanskrit viel näher, als die russischen. Was 
den Sprachschatz betrifft, so harmoniren von 326 von Bergmann auf- 
gezählten sanskritischen Verbalwurzcln 108 mit lettischen Infinitiven, von 
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denen sie sich oft nur durch Hinzusetzung des Endbuchstabens t unterschei
den, und nur 27 mit russischen. Außerdem bat Bergmann noch 648 
andere Sanskritwörter verglichen, und findet auf beinah tausend Wörter 
dieser Sprache, im Ganzen mehr als 500 lettisch-litthauische, 300 lateini
sche und nur 250 russische, griechische oder germanische. Ist also das 
Lettisch-Litthauische dem Sanskrit näher verwandt, als das Russisch-Slawi
sche, so kann es nicht durch Vermittlung des letzter«, sondern muß un
mittelbar, oder doch in derselben Art, wie daö lateinische, Griechische, 
Gothische und Slawische, mit dem Sanskrit Zusammenhängen, d. h. aus 
demselben oder vielleicht mit dem Sanskrit zusammen, aus einer gemein
samen uns unbekannten mittelasiatischen Wurzel stammen. Da aber zu
gleich das Lettische dem Slawischen viel naher steht, als seinen übrigen 
indogermanischen Schwestersprachen, so gehört es dennoch immer, mit dem 
Slawischen vereinigt, einer gemeinsamen Sprachen- und Völkergruppe an, 
die sich aber sehr früh, vermuthlich noch vor Einführung des Landbaus 
und der Viehzucht in ihre zwei Hauptbestandtheile, den lettisch-litthauischcn 

und slawischen, getbeilt habetl muß, von denen der erstere in seiner Sprache 
dem Sanskrit am treusten blieb. Als derselbe sich wiederum in Preußisch- 
Litthauer, Letten und Polnisch-Litthaucr schied, ging bei den Letten Man
ches verloren, z. B. das Neutrum, der Dual, der Instrumental, daö n 

des Accusativ Singularis (im Litthauischen für das Sanskrit m), das s 

des Dativ Plural., die an das t an gehängte Infinitivendung (im Sanskrit 
um, im Litthauischen i) u. s. w. Die nicht zahlreichen esthnischen Wör> 
ter des Lettischen lassen sich aus den steten Beziehungen zu den Eschen 
erklären, oder sind, so wie auch die wenigen gothischen Wörter, Reste ei
ner ursprünglichen und vorgeschichtlichen Einheit aller europäischen Spra
chen. Die von mehreren Gelehrten, unter andern Kruse24, behauptete 
Eroberung Kurlands durch Hermanrich, gründet sich nur auf Namens
ähnlichkeiten.

Den Namen der Letten leiten Einige 25 vom lateinischen laetis, dem 
Bebauer zinspflichtiger Aeckcr2« und diesen von lassus, d. h. faul (let
tisch laisks) ab. Der von Heinrich d. L. stets zur Bezeichnung der Let
ten gebrauchte Ausdruck Letti wäre also eben so, wie der zur Bezeichnung 
der Litthauer gebrauchte Lcttones, ein Appellativum und zwar ein Deutsch- 
Römisches, von den Deutschen erst eingeführtes! Dies ist höchst unwahr
scheinlich, paßt auf die unabhängigen Lettones oder Litthauer vollends 
nicht und läßt sich mit der Angabe Ne stor's nicht vereinigen, der die 
Lettgallen und Litthauer schon unter diesem Namen kennt und vermuthlich 
noch vor Ankunft der Deutschen schrieb, da seine Annalen nur bis zum 
Jahre 1110 reichen. Daß der Name Letten in andern Schriftstellern 
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nicht früher erwähnt wird und namentlich bei weitem nicht so früh wie. 
der der Kuren und Esthen, kömmt wohl daher, daß die Letten durch diese 
von der Seeküfte abgeschnittcn und nicht Seefahrer waren und den Deutschen 
und andern über See wohnenden Volkern erst nach der Einwanderung 
der Deutschen bekannt wurden. Kruse will seine Hypothese dadurch un
terstützen, daß in Urkunden aus jener Zeit die Letten immer curones ge
nannt werden wllen. Die von ihm als Belege angeführten Urkunden 
vom Jahre 1230 (Grub. Orig. Liv. p. 267. 268., Script. rer. Liv. 
I. 1. S. 395. 396.) beziehen sich aber nur auf die Bewohner einzelner 
und zwar kurischer Kilegunden oder Districte, auf beiden Seiten der 
Windau, deren Benennungen Kruse auch daselbst nachgewiesen hat, ohne 
ausdrücklich zu sagen, ihre Bewohner seien Letten gewesen. Wozu übri
gens zu so gekünstelten Hypothesen seine Zuflucht nehmen? Die Litthauer 
nennen ihr Land Litawa und so nennen es auch die Letten. Dies mit 
„Lette" ganz gleichlautende Wort wird also wohl der einheimische und 
ursprüngliche Name des ganzen vom lettisch-litthauischen Volke besetzten 
Landstrichs gewesen sein. Als dies Volk sich in zwei verschiedene Zweige 
theilte, verblieb der Name den eigentlichen Letten, die ihr ältester Anna
list Heinrich Lettos, die stammverwandten Nachbarn hingegen mit ei
ner leichten Modification Lettones (o entsprechend den: au in Litthauer, 
Letthauer) nennt. Der Name Litthaucn, Litthawen kommt von Litwa, 
den sowohl die Eingeborncn als die Russen ihm geben. Die Letten nen
nen sich selbst Latwis oder Latweetis und werden so auch von den Lit- 

thauern genannt; die Einschaltung des w weist auf Litwa hin, welcher 
Name mit Lätawa zugleich von den Litthaucrn zur Bezeichnung ihres 
Landes gebraucht wird. Diese Namen sind also alle identisch und ein
heimisch. Außerdem wird auch Litthauen von den Letten bisweilen Lei- 
schusemme, Nicderland, genannt, so wie Memel sonst Klaipehde (ebenes 
Feld). Ihr eigenes Vaterland nennen sie Widsemme, Mittelland, wie die 
Chinesen das ihrige, nicht etwa weil sie sich für den Mittelpunkt der gan
zen Welt halten, sondern eher wohl, weil sie in der Mitte zwischen den 
Kuren und Eschen liegen und diese Stellung seit ihrem Eindringen be
hauptet haben. Die Russen werden von ihnen Kreewi, vielleicht nach dem 
anwohnenden Stamme der Kriwen''^ genannt, der, wie wir unten sehen 
werden, vielleicht tschudischen Ursprungs war; die Esthen Jggauni, die 
Vertriebenen, weil sie sie aus Lett- und Kurland verdrängt haben, die 
Deutschen Wahzi'". Mit den Lettgallen (Letten-ende, weil das öst
liche Ende des lettischen Landes besitzend29), sind die Letten nach ihres 
Annalisten ausdrücklichem Zeugnisse (Letthos qui proprie dicuntur Lctt- 
galli) identisch, eben so mit den Semgallen „den in des Landes Ende
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Wohnenden" und zwar nach Einhorn (Hist. Lett. p. 2) von Frauen
burg bis Wahlhof in der Nabe von Friedrichstadt (sonst Sehren), östlich 
von den Kuren. Dagegen wohnen die Aug sch ga l len oder die Ober
länder, die das obere Ende des Landes Bewohnenden, die den Selburg- 
schen Dialect sprechen, bis Dünaburg hinauf und sind Nachkommen der 
von Heinrich d. L. daselbst erwähnten Selen, aber ebenfalls Letten, 
und wurden zum Herzogthum Semgallen gerechnet. Das Semgallische 
unterscheidet vom Lettischen, so wie das Esthnische vom Livischen, schon 
Lannoy in seiner Reise durch Livland im Jabre 1414 30.

Die Esthen gehören ihrer Sprache, Kleidung und Schädelbildung3' 
nach offenbar zu dem großen tschudisch-finnischen Völkerstamme und sind 
daher von den Russen von jeher Tschuden, Tschuchonzen genannt worden, 
so wie sie ihrer Seits Rußland Wen na-ma Bruderland nennen, wohl 
weil die angränzenden Theile dieses Staats von den ihnen stammver
wandten Tschuden bewohnt sind. Ihr Schädel ist viereckig, wie der mon

golische, daher das Gesicht klein, breit und gedrückt, das lange schlichte 
Haar gelb oder weislich, der Hinterkopf groß, die Nase an der Wurzel 
glatt, die Lippen schmal, die Zähne klein und stumpf, die Backenknochen 
vorstehend, die Augenhöhlen fast viereckig, der ganze Körper klein und 
mager und an Schultern und Hüsten schmal, der Hals schwach. Sic 

stehen zwischen der kaukasischen oder indo-slawo-letto-germanischen und 

der mongolischen schwarzharigen, gelbhäutigen, starkzahnigen und auch 
durch die Gesichtsform von Finnen sich unterscheidenden mongolischen 
Race. Die Esthen scheinen sich in ältern Zeiten über ganz Liv- und 
Kurland ausgedehnt zu haben. Dies erhellt aus den vielen dortigen aus 
dem Esthnischen stammenden Ortsbencnnungen, namentlich allen denen, die 
sich mit Küll (Dorf) und Jerw (ein kleiner See) enden, daraus, daß 

noch jetzt von Adsel bis Marienburg Esthen wohnen und ihre Nationali
tät und Sprache (letztere dem dörptschen Dialect ähnlicher, als dem li
vischen 32) bewahrt haben, und endlich aus der unzweifelhaften Identität 
der Liv en und Esthen. Jene, deren Sprache ein esthnischer Dialect 
ist33 und die nach Brandis3'' im Anfänge des XVII. Jahrhunderts 
noch die ganze kurische Küste inne hatten, nach Hiärn" von der Düna 
bis zur Salis wohnten und sich noch jetzt am kurischen Strande ziemlich 
unvermischt erhalten haben, sprechen und kleiden sich noch heut zu Tage 
schwarz, wie die Esthen. Indessen sind Sprache und Kleidung der Esthen 
und Liven von denen der ihnen stammverwandten Oeseler verschieden 36. 
Die bei Bauske lebenden und demselben Völkerstamme angehörigen Kre- 
winger werden weder von Heinrich d. L., noch von Alnpeke erwähnt, 
obwobl der letztere Kurland genau gekannt zu haben scheint und die dor- 
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tigcn Kriege sehr ausführlich erzählt. Sie könnten, wie Jannau meint, 
ein Nest der Dünaliven gewesen sein. Nach Einhorn3'' sind sie zur 
Zeit der Erbauung Bauske's im Jahre 1456 aus Esthland herübergeführt 
worden, nach der unter ihnen selbst aufbewahrten Volkssage aber aus 
Oesel nach der Pest am Anfänge des 18. Jahrh. Ein Jahrhundert spä
ter gab cs der Krewinger noch gegen 1300, im Jahre 1843 nur noch 14 
nicht lettisirtc38. Der Namen der Liven kommt wohl, wie schon oben be
merkt worden ist, von ihrer Wohnung am sandigen Seestrande und ist 
also vermuthlich nach ihrer Trennung von den übrigen Eschen, also nach 
dem Eindringen der Letten entstanden, kommt auch in skandinavischen Sa
gen erst um das Jahr 735 vor, wo ein livischer Häuptling Ger als Bun
desgenosse Haralds, Königs von Dänemark, angeführt wirb39, während 
Kuren und Eschen schon in den ältesten Sagen erscheinen. Hiärn4" 
nennt Liwen und Wenden zwar nach nordischen Sagen nebst Esthen und 
Kuren schon unter der Regierung Erichs I. (noch lange vor Hermanrich 
dem Ostgothen), allein ohne seine Quelle bestimmt anzugebcn.

So wie die Letten zur großen indo-europäischen Völkerfamilie ge
hören, so haben mehrere Gelehrte, namentlich Pott4), aus dem Finnischen 
mit dem Baskischen, Keltischen, Kymrischen, Magyarischen, Albanischen und 
Osmanly zusammen ebenfalls eine einzige Familie gemacht, — mû welchem 
Rechte, ist noch nicht entschieden. Schon Rask glaubte finnische Elemente 
im Neukeltischen zu entdecken und Parrot hat an 671 Wörtern eine 
Ähnlichkeit des Esthnischen mit dem Keltischen nachgewiesen, ohne aber 

die grammatischen Formen zu vergleichen, wogegen aber Holst4-, der sehr 
gute Quellen, wie die Keltobritonische Grammatik Le Gonidecs benutzt 
hat, in der grammatischen Bildung des Keltobritonischen, so wie iii den 
Zahlwörtern und sonstigen Ausdrücken des gewöhnlichen Lebens, durchaus 
keine Ähnlichkeit mit dem Esthnischen, sondern nur eine solche in man
chen Gebräuchen bemerkt hat. Indessen entscheidet die letztere bei Ver
schiedenheit der Sprache sehr wenig über die Abstammung eines Volks, 
die Zahl der von Parrot angeführten, dem Esthnischen ähnelnden 
keltischen Worte, worunter auch viele bretonische vorkommen, ist Im Gan
zen gering und Parrot bringt noch viel stärkere Verzeichnisse keltischer 
Wörter, die mit dem Altskandinavischen (auf vier Buchstaben des Alpha
bets 378Wörter, wovon über 200 bretonische und baskisch nach Halber- 
sons isländischem Wörterbuche), dem Teutonischen (nach dem Leibnitzi
schen Glossarium aus vier Buchstaben des Alphabets 350 Worte) und 
dem heutigen Deutschen (im Ganzen 711 Worte, wovon 405 bretonische 
und baskische) übereinstimmen. Da diese letzter» Sprachen zur indo-ger
manischen Familie gehören, so sieht man, daß auf diese Vergleichungen
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sehr wenig zu bauen ist. Andere, Parrot gewiß überlegene Sprachfor- 
scher43 rechnen das Keltische zu den indo-germanischen Sprachen, nicht 

1 aber das Finnische.
Die Kuren, von Adam von Bremen Chori und von Nestor 

Cors genannt, von denen noch jetzt das curische Haff den Namen hat, 

erstreckten sich noch zu Duisburgs Zeit, d. h. ums Jahr 1326 und 
nach seinem Zeugniß bis zur Memel44. Dies bestätigt auch die Urkunde 
vom Jahre 1392 46, nach welcher das Bisthum Kurland zwischen der 
Windau und dem Niemen lag, so wie auch die vom Jahre 1468 über 
die Abtretung von Tapiau und Wclau an Preußen. Der Namen der Ku
ren mag wohl als ein einheimischer, wie Thunmann meint (1. c. S. 24), 
von Curi, auf Finnisch ein Land, das einem andern zur Seite hervorragt, 
herstammen und diesen Stamm der finnischen Esthen durch diese von sei
ner geographischen Lage hergeleitete Benennung von den übrigen unter
schieden haben. Das gemeinschaftliche Vorkommen der Kuren nämlich 
mit den Esthen in den nordischen Sagen 46, weniger die nur theilweise 
Eintheilung des Landes in Kilegunden (Kibelkond heißt esthnisch ein 
Kirchspiel) in einem Theile Kurlands 47, Esthlands und Oesels 48, so wie 
die in der esthnischen Sprache vielleicht wurzelnden Benennungen der in 
den Urkunden vom Jahre 1230 angeführten kurischen Kilegunden, die sich 

in heutigen Ortsbencnnungen nachweisen lassen, sprechen für die Ansicht 

derjenigen Gelehrten49, welche die Kuren Heinrichs d. L. und älterer 
Schriftsteller für einen esthnisch-livischen Stamm erklären. Vermuthlich 
sind sie allmälig von den lettisch-litthauischcn Völkerschaften an die Nord
küste gedrängt worden, wo sie sich von Lyserort bis zum Angersee (Anjerw) 
erhalten haben. Watson wendet zwar dagegen ein, daß die heutigen 
Einwohner Livlands mit Ausnahme der Liven nur lettisch sprechen. Ein 

großer Theil Kurlands ist aber auch von lettisch-litthauischen Stämmen, 
Semgallen und Wenden bewohnt, die dazwischen liegen gebliebenen Ku
ren sind vermuthlich allmälig nach Norden gedrängt und sind die heutigen 
Liven geworden. Da weder Heinrich d. L., noch spätere Annalisten von 
einer Veränderung ihrer Wohnsitze und einem Hinziehen nach Norden 
sprechen, so muß sowohl ihre Auswanderung als die Vermischung beider 
Völker viel früher stattgefunden haben, so wie das allmäligc Ueberhand- 
nehmen der lettischen Sprache, Kleidung und Gebräuche, die auch im 
heutigen Kurland überall bis auf den livischen Küstenstrich herrschen. 
Nach Brandis sprachen die kurischen Bauern noch zu seiner Zeit nicht 
rein lettisch, sondern eine der lettischen ähnliche Sprache^». Saro (starb 
1203 n. C.) nennt die Kuren mit dem latinisirten Namen Cureten schon 
zur Zeit Hadings, Königs von Dänemark, der von ihnen geschlagen sein 

Bd.I. Lief. 2. 21 
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soll, eineö Zeitgenossen Odins; also ums dritte Jahrhundert nach Christo. 
Der dänische Chronist Petrus Dlai51 spricht von der Unterwerfung der 
Kuren durch Frotho I., Sohn des Hading, und erwähnt auch Notala's 
(Notalien bei Heinrich d. L., in der Strandwiek). Der König Hothbrod 
und sein Höther sollen gegen Ende des 3. Jahrh, die Esthen bekriegt ha- 
den52. Seitdem erscheinen die Kuren in den skandinavischen Chronisten 
öfter. Ihre kriegerischen Beziehungen zum Norden, so wie die steten 
Seeräubereien werden wohl den frühern römischen Scchandel unterbro
chen haben, daher denn auch die letzten an der kurischcn Küste, namentlich 
in Kapsehten gefundenen römischen Münzen von Philippus Arabs her
stammen, also arts dem 3. Jahrh, sind, während im In lande spätere ge
funden sind. So unzuverlässig auch die skandinavischen Sagen in der 
Angabe einzelner Thatsachen und namentlich in der bis auf Abraham 
heraufgehenden Zeitrechnung seyn mögen, jene Beziehungen zu Skandi
navien und die Eristenz der Esthen und Kuren in unseren Ostseeländern 
in sehr früher Zeit scheinen nicht zu bezweifeln. Allerdings gebraucht 
Saro häufig nur den Ausdruck: östliche Völker, und mag darunter nicht 
immer bloß die heutigen Esthen, sondern nur im Allgemeinen die östlich 
von Skandinavien belegenen tschudisch-finnischen Völkerschaften, unter ih
nen gewiß aber auch die Esthen mit, verstanden haben, die ja auch zu 
diesen Völkerschaften gehörten und sich von ihren Stammesgenossen wohl 
noch nicht unterschieden. Die Esthen selbst nennen sich Ma-mees (Land
männer) und der Name Aestyi, Esthland, scheint allerdings ein von den 

westlichen Nachbaren, den Deutschen und Skandinaviern, gegebenes Appel
lativum zu seyn, wie schon Hiärn (Mon. Liv. ant. S. 13) und Schlözer 
(allg. nord. Geschichte S. 302) behauptet haben. Er kann also ver
schiedene Völker und Landstriche bedeuten, und wo er gebraucht wird, ist 
auch zugleich auf die geographische Umgebung desselben zu achten.

Wenn Pytheas aus Massilien (gegen 300 v. C.) der Ostiäer 
oder Oftionen jenseits des Rheins erwähnt53 (denn daß er diese un
ter denselben Breitengrad wie Thule, nach Lelewel eine der schott
ländischen Inseln64, gesetzt habe, ist nur Vermuthung), wenn Tacitus 
(Germ. 45) am rechten Ufer des suevischen Meers die Bernsteinsammeln
den A est y er nennt, in Sitte und Kleidung den germanischen Sueven, in 
Sprache den Britten ähnlich, und im Osten derselben die Peuciner, We- 

neder und Fennen (cap. 46), von denen er nicht weiß, ob er sie zu den 
Germanen oder Sarmatcn rechnen soll, so sind unter jenen Aestyern, Ger

manien östlich liegende Völker, etwa an der preußischen Küste zu verste
hen ", dasselbe gilt von den Esthen und Aesteern des Jornandes^, den 
Hasten, welche nach Cassiodorus (Varior, lib. V. cap. 2) an den 
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König der Ostgothen Theodvrich eine Gesandtschaft mit Bernstein geschickt 
haben sollen, von den Aisten des Eginhard (vita Caroli M. cap. 12) 

und von dem ausgedehnten Eistland oder Wittland des zu Al
freds Zeiten lebenden Schiffers Wulstan (Langebeck, script, rer. 
Danie. II. pag. 106—123), welcher die Weichsel in das Esthemneer mün
den läßt, während hingegen die Osii des Pro lern äus, die Ist en und 
Jdumingen des angelsächsischen Gedichts: „Sängers Weitfahrt" (her- 
ausgegeben und übersetzt von Escher 1839) aus dem Ende des 16. 
Jahrh., und die Osti des Wulftan, an der Ostküste der den Dänen „ge
gen Norden" liegenden Ostsee, wirklich Anwohner des rigaschen und 
finnischen Meerbusens zu bezeichnen scheinen. Wenn Saro oder andere 
skandinavische Schriftsteller von „östlichen Völkern" sprechen, so können 
darunter natürlich nicht mehr die Anwohner der preußischen Küste ver
standen werden, die zu sedr südlich lag, sondern zum mindesten die der 
heutigen Ostseeprovinzen oder sonstige ostwärts gelegene Tschudenstämme, 
umsomehr als die Esthen so häufig in Verbindung mit den Kuren erschei
nen, auch esthnische Gegenden, wie Rotala, genannt werden. Indessen sind 
die von Saro Grammaticus, Petrus O la i u. a. aufbewahrten nordi
schen Sagen, insoweit sie in ferne Zeiten zurückgehen, wenig zuverlässig und es 
läßt sich wohl als möglich denken, daß die Namen später an der Ostsee 

wohnhaft gewesener Völker, wie der Kuren und Esthen, in die sagenhafte 
Erzählung früherer Eroberungszüge übergegangen seien. Die in den 
OÄseeprovinzen gefundenen anglosächsischen Münzen reichen nur bis zum 
Anfänge des 9. Jahrh, und an sie schließen sich die anglodänischen seit 
dem Jahre 1017 an. Allerdings können schon viel früher Verbindungen 
zwischen Skandinavien und den heutigen Ostseeprovinzen stattgefunden ha
ben, allein die Erwähnung von Esthen und Kuren in skandinavischen Sa
gen zu uralten Zeiten, sogar bald nach Abraham"-, beweist weder die 
Wahrheit des erzählten Vorfalls, noch daß jene Völker wirklich unsere 
Kuren und Esthen gewesen seien. Der Zeitpunkt ihrer Einwanderung in 
die Ostseeprovinzen und ihre Ausscheidung aus der früher unterschiedslo
sen Masse des tschudischen Volksstamms läßt sich also nach diesen Quellen 
nicht mehr bestimmen.

Wenn nun aber Tacitus (Germ. cap. 46) zwischen die Peucinern 
und Fennen die Veneder setzt, Ptolemäus dieses Volk und den vene- 
dischen Meerbusen (von Danzig bis Kurland) nördlich von den Finni, 
unweit des Ausflusses der Weichsel und westlich und südlich von den 
Osii und den Carbones (Schwarzröcke), Jornandes aber (de rebus 
get. cap. 5) an die Weichselmündung die Widiwarier, eine Mischung 

verschiedener Völkerstämme, westlich von den Eschen setzt, wir aber bei 
21 *
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Heinrich d. &58 lesen, daß die Wenden aus der Gegend von Windau 
von den Kuren vertrieben, über die Düna gingen, sich in der Gegend des 
spätern Rigas ansiedelten und auch von dort von den Kuren verjagt, das 
spätere Wenden unter den Letten gründeten, was auf eine Stammver
wandtschaft mit denselben zu deuten scheint, so werden nichtesthnische Völ
kerschaften, wahrscheinlich schon im ersten Jahrhunderte n. C., bis an die 
preußische und westliche kurische Küste gedrungen sein. Der ganze Land- , 
strich westlich von der Windau, dessen Einwohner sich in Dialect, Klei
dung, Ackerwerkzeugen, Feldarbeiten und manchen Gebräuchen, z. B. dem 
häufigen Wohnen in Dörfern, von ihren Nachbaren unterscheiden, war 
vermuthlich von Wenden oder Venetern bewohnt^. Vielleicht gehörten 
sie zu den litthauisch-lettischen Völkerschaften, und waren keinesweges mit 
„der großen Nation der Vinider" des Jornandes, die in zwei Haupt
stämmen, die Slaven und Anten, getheilt, von der Donau bis zum Dnie* 
ster wohnten8", identisch und Jornandes kennt auch Veneter, die er 
mit Herulern beim Palus Mäotis, dem Asowschen Meere, von Herman- 
rich unterwerfen läßt. Nur eine Verwandtschaft der Vinider und Veneter 
könnte angenommen werden, insofern nämlich der lettisch-litthauische 
Stamm mit dem slavischen verschwistert ist. Jener scheint also die preu
ßische Ostseeküste westlich von den finnischen Völkerschaften, schon zu Ta
citus und Ptolemäuö Zeit besetzt zu haben und westlich von ihnen, 
obwohl am rechten Ufer des suevischen Meeres, sind die Aestyi des Ta

citus zu suchen, die folglich unmöglich unsere Esthen sein können, sondern 

irgend ein Volk „jenseits", d. h. ostwärts der Suionen. Oestlich vom 
kurischen Haff stießen die äußersten Vorläufer der Veneder an der Win
dau mit den Kuren zusammen und wurden zum Theil von ihnen nach 
Livland und namentlich zuletzt in die Gegend von Wenden getrieben, viel
leicht als die Letten die Esthen aus dem südlichen Livland an die See
küste und nach Norden gedrängt hatten. Später aber gewannen die Let
ten auch in Kurland die Oberhand, die Seeküste blieb aber immer den 
Kuren, von denen ein Theil später Liven oder Sanduferbewohner genannt 
wurde, daher in den nordischen Sagen nur Kuren und Esthen, nie Letten 
oder Liven, als Krieger zur See erscheinen. Darnach ist es wahrschein
lich, daß die lettisch-litthauischen Völkerschaften unter dem Namen der 

Veneder, die Esthen und Kuren aber unter dem Namen der Finnen schon 
im 1. Jahrh, n. C. an der Ostküste saßen und bald in feindliche Berüh

rung kamen. Von der Westküste Kurlands drängten zwar die Finnen oder 
späteren Kuren und Liven die Veneder fort, wurden selbst aber später von 
nachrückenden zahlreichen lettisch-litthauischen Völkerschaften aus dem süd

lichen und östlichen Kurland und Livland weggedrängt. Erst beim Ein- 
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nehmen ihrer neuen Wohnsitze trennten sich die verschiedenen Völkerschaf

ten von ihren übrigen Stammesgenossen, die Letten von den Litthauern, 
die Esthen, Kuren, Liven von den Finnen und fingen an sich selbst, so 
wie diese letzter» mit verschiedenen Namen zu bezeichnen.

Den Namen der Heruler leitet Jornandcs (de reb. get. cap. 22) 
vom griechischen ^Zog (Helos), Sumpf ab, weil sie bei den Mäotischen 
Sümpfen wohnten. Ist die Ableitung richtig, so war der Name Heruler 
von den Griechen einem Volke gegeben, dessen wahren Namen wir nicht 
kennen, und aus der Aehnlichkeit desselben mit dem der mecklenkmrgschen 
Werlen läßt sich nicht auf die Identität beider Volker schließen. Das 
von Lacius mitgetheilte Vaterunser der Werlen ist zwar beinahe rein 
lettisch, dies beweist aber nur, daß der lettisch-litthauischc Völkerstamm 
einst in Mecklenburg gewohnt hat und die Werlen, nicht aber die Heruler, 
zu ihm gehörten, was an sich gar nicht unwahrscheinlich ist. Jörn and es 
(Kap. 3.) findet Heruler auch in Skandinavien, Sidonius Apollinaris 
(VIII. 9) apud imos Oceani recessus und sie ziehen mit den Deutschen 

überall umher und helfen ihnen das römische Reich zerstören. Ihre 
Wohnsitze sind also jedenfalls sehr unsicher, so wie auch ihre Abkunft.

Wo und unter welchen Namen Letten und Esthen vor ihrer Ankunft 
in die Ostseeländer gewohnt haben mögen, ist aus Mangel an Nachrich
ten kaum zu bestimmen. Die Esthen hatten sich wohl aus dem fin-' 
nischcn Völkerstamme noch nicht ausgeschieden, den Herodot vielleicht 
unter dem Namen der Melanchlänen (Schwarzröcke), nördlich von den 
Scythen setzt, mit denen sie nach ihm (IV. 20, 107) gleiche Sitten ha

ben sollten, ohne jedoch zu demselben Stamme zu gehören. Hekatäus von 
Milet erklärt die Melanchlänen für Scythen 6l, eben so auch Chrysosto- 

mu$ 62. Die Gleichheit der Sitten muß sich jedenfalls auf die Kleidung 
nicht bezogen haben und so sind auch die von Kruse63 angeführten Ähn
lichkeiten zwischen Esthen und Scythen nicht beweisend, wie die Einthei- 

lung des Landes in Bezirke64, die Verehrung eines Meergotts und ei
nes Gotts der Kunst und des Gesangs M, Bereitung von Hanfleinwand66, 
Schwitzbäder 37 / oder sie finden sich auch bei andern Völkern, wie die 
Pferdeopfer 68, die Gottesvcrehrung unter freiem Himmel, ohne Tempel 
und Bildsäulen^, die Menge Wahrsager7", Weissagung aus Weidenru- 
then7', Gebrauch von Pferdemilch und Butter72, (wenn Herodot über

haupt die letztere erwähntZ3), Glaube an Gold bewachende Greifen oder 
Drachen 74 Vorkommen von Säbeln, Dolchen, Pfeilen, Beilen und Wurf

spießen 76, Abscheu vor ausländischen Sitten 76. Hingegen sollen die Scy
then ihre Todten begraben 77 und ihre Feinde skalpirt haben, die Esthen 
verbrannten ihre Todten73 und das Skalpiren wird nicht erwähnt, ob
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gleich Heinrich d. L. viele Züge von Grausamkeit von ihnen erzählt. 
Herodot faßt (IV. 20.) „über den Melanchlänen seien Seen und eine 
menschenleere Wüste". Dies paßt wohl auf Finnland und die Gouver
nements Olonetz, Wologda und Archangel, nicht aber auf die Ostsee. 
Hansen" setzt die Melanchlänen ins riäsansche und wladimirsche 
Gouvernement. Die ihnen von Dionysius Periegetes und Ammianus 
Marcellinus (XXI. 7, XXXI. 2) gegen 370 n. C. im europäischen 
Rußland angewiesenen Wohnsitze sind sehr unbestimmt. Die Identität der 
Tschuden und Scythen ist von Mehreren, z. B. Schlözer in seinem 
Nestor, behauptet worden, indeß ist sie noch eben so wenig erwiesen, als 
die der Scythen und Melanchlänen. Ueberhaupt bezieht sich diese Frage 
nur auf die Tschuden, nicht auf die Eschen, da jedenfalls zu Herodot's 
Zeit die Efthen nicht als besonderer Volksstamm eristirlen. Von den 
frühern Wohnsitzen und Namen der lettisch-litthauischen Völkerschaften vor 
ihrem Vordringen in ihre jetzigen Sitze, schweigt die Geschichte ganz 

und gar.

Beilage II.

UeOer hie (tosänöisrfjen flraöaflertfjüiner.

Im südöstlichen Theile Livlands, zwischen der Düna, Aa und Em
bach sind gegen 70 Gräber und in denselben außer einigen Skeletten 
zahlreiche und zum Theil sehr wohlerhaltene und kunstvoll angefertigte 
Alterthümer, Waffen, Schmucksachen, Geräthe, Ueberreste von Kleidungs
stücken und Münzen entdeckt worden, deren muthmaßlicher Ursprung ei
nerseits, so wie anderseits die Hingehörigkeit der Leichen und Gräber viel
fache Untersuchungen veranlaßt haben. Allerdings ist die Beantwortung 

dieser zwei Fragen, die man gewöhnlich mit einander vermischt, geeignet, 
ein vielfaches Licht auf die Urzustände der Eingebornen zu werfen. Haupt
sächlich ist dieselbe zu beantworten versucht von Brackel, Kruse und 
Bähr-". Brackel und Bähr vindiciren, im Ganzen ans denselben 
Gründen, sowohl den Gräbern als den Alterthümern einen einheimischen 
Ursprung (Brackel den letzter« einen tschudischen), Kruse hingegen ei
nen skandinavischen. Offenbar aber könnten wohl die Alterthümer skan
dinavisch, von den Eingebornen und namentlich den Efthen, die mit Skan
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dinavien in fortgesetzten Beziehungen standen, und es eben so gut plün

derten, als von dessen Kriegern geplündert wurden, erbeutet oder erhan
delt und von ihnen selbst getragen worden sein, besonders wenn sich ein 
späterer einheimischer Gebrauch ähnlicher Gegenstände, auch der Münzen 
nachweisen ließe. Oder skandinavische Alterthümer könnten auch von den 
Esthen, doch mit Ausnahme der Münzen, nachgeahmt worden sein, wenn 
ihre Kunstfertigkeit sich soweit erstreckte. Von der Benutzung fremder 
Kunsterzeugnisse sowohl, als von ihrer Nachahmung liefert die Geschichte 
zahlreiche, ja heut zu Tage fast tägliche Beispiele.

Hieraus erhellt, daß die vermeintliche Aehnlichkeit unserer Alterthü
mer mit den skandinavischen und die Gleichheit der Legirung, auf die 
Kruse ein so großes Gewicht legt, nicht über den Ursprung derselben 
und noch weniger über die Hingehörigkeit der Gräber entscheiden können. 
Außerdem findet sich Aehnlichkeit der Kunstformen oft bei den verschie
densten und in keiner Berührung zu einander gestandenen Völkern. Sie 
wird theils durch den Zweck des Gegenstandes, wie bei so manchen Waf

fen und Geräthschaftcn, theils durch die Armuth der schöpferischen Phan
tasie des Menschen bedingt, die unwillkührlich und unbewußt auf dieselben 
Formen verfällt. So sehen sich z. B. die Steingeräthe der Wilden der 
Südseeinseln, die des alten Dänemarks und die in den Merikanischen 
Gräbern gefundenen, ganz gleich«'. Um in dieser Hinsicht klarer zu se
hen, wollen wir die in den Gräbern gefundenen Alterthümer einzeln 
durchgehen. Die Vergleichung mit den auswärtigen wird durch das Vor
kommen der Münzen in denselben Gräbern (deutscher vom I. 936—1040, 
angelsächsischer von 991—1036, byzantinischer vom I. 911—1025 und 
kufischer von 906—999) erleichtert und auf einen bestimmten Zeitraum, 
des 10. und die erste Hälfte des 11. Jahrh, beschränkt. Dieser Zeitraum 
gehört entschieden dem skandinavischen Eisenalter an, wo die Waffen von 
Eisen waren und die Leichen bald verbrannt, bald bloß begraben wurden. 
Beides paßt auf unsere Gräber. Schlangen- und Drachenzierrathen möch
ten sich aber wohl nur auf einem einzigen, in einem Ascheradenschen Grabe 
gefundenen vergoldeten kleinen Halbcylinder82 vorfinden und Runenin
schriften sind gar nicht vorhanden. Dies Eisenalter fing in Norwegen 
und Schweden schon im 5., in Dänemark erst im 7. Jahrh, an; verbrei
tete sich also von Norden, wo ursprünglich finnische Völker hausten, nach 
Süden und nicht umgekehrt. Es kann folglich nicht durch römische Ein
flüsse entstanden fein, so wie anch schon die Bronzesachen des südlichen 
und westlichen Deutschlands mit denen des nördlichen und mit den däni
schen mit Spiral- und Ningverzierungen, keine Aehnlichkeit haben. Rö
mische Analogien sind daher auch auf unsere Alterthümer nicht anzuwenden.
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Die auf Wolle gezogenen, aus Bronzedrachrollen verfertigten eher
nen Mützen88 finden fich weder bei den nördlichen, noch bei den südli
chen Skandinaviern (den Russen), bei denen nur Helme erwähnt8* und 
auch im Norden obwohl spärlich gefunden werden 85, so wie auch Panzer, 
von denen ebenfalls bei Schriftstellern die Rede ist86. Eben so fehlen 
die nordischen Schilde. Die Bronze--Kopfringe für beide Geschlechter, 
wie st'e noch heute von Lettinnen getragen werden, erwähnen ebenfalls 
weder nordische noch russische Annalen. Den nordischen Diademen und 
Kronen 87 sehen sie gar nicht ähnlich. Die Halsringe, theils glatt, theils 
in Form cylinderartigen Spiralen, finden sich in vielen Gegenden Skan
dinaviens, aber auch Deutschlands und in Ungarn 88 und werden auch in 
Igors Lied erwähnt89. Die offenbar aus dem Süden stammenden, auch 
in männlichen Gräbern vorkommenden Glasperlen, so wie auch Thon- und 
Bronzeperlen, sehen den in Deutschland und Skandinavien gefundenen 
auffallend ähnlich. Die Halsketten mit angehängten Münzen, die 
Ohrringe mit verschiedenen Anhängseln, die krötenförmigen Brust
fibeln waren lange ein beliebter Schmuck esthnischer und finnischer Wei
ber und sind es zum Theil noch jetzt. Es finden sich auch noch Brust- 
fibeln in s. g. römischer Form, wie in Skandinavien9" und sehr zier

liche Schulternadeln und Schnallen. Die Kettenbündel (nur in 
Ascheraden), große Brustgehänge mit vielen Amuletten und An
hängseln, in der Düna- und Aagegend und an andern Orten, sind in 
keinem andern Lande gefunden und nur die schalenförmigen Fibeln an 
denselben ähneln den in Finnland, Norwegen und Schweden entdeckten 
Brustschnallen, doch sind die Verzierungen verschieden. Ringe mit Klap
perwerk, den livländischen ganz ähnlich, tragen die sibirischen Schamanen. 
Die Fingerringe finden sich auch bei Russen und Skandinaviern, wer
den aber zum Theil in derselben Art noch heute von den Eingebornen 
getragen. Die zahlreichen Armspangen und Armringe finden sich 
auch bei Lappen, Tscheremissen91 und Ungaren; Ledergürtel mit Me
tallplatten, den hiesigen ähnlich, trugen auch die Lappen9?. Die Bein
und Lei bringe finden sich, wie überhaupt alle Arten Ringe, in Skandi
navien98. Die Köcher aus Baumrinde finden sich auch in Afrika. 
Schwerter giebt es wenige und meist zerbrochene (wie die Messer in 
den Gräbern der Wotjaken), sie sind so wie die Messer, Beile und 
Lanzenspitzen von sehr verschiedener Form. Außerdem finden sich 
Dolche, Sporen nach dänischer und deutscher Art, mit einem viereckigen, 
pyramidalischen Dorn, Steigbügel, Trensen wie in sibirischen Grä
bern'", Pfeilspitzen, Feuerstähle, ganz wie jetzt bei Letten und 
Esther, Scheer en in Form der noch üblichen Schafschecren, Pfrinnen 



329

und kleine Cylinder, mit einem Oehr um daran befestigt zu werden, 

Wagen, Urnen mit Asche, namentlich einige in der Sammlung der 
Alterthumsgesellschaft zu Riga, auch neben unverbrannten Leichen, wie in 
sibirischen Gräbern ursprünglich vielleicht mit Speise gefüllt, welche auch 
Lappen und Wotjaken ihren Todten mitgaben 95. * Sie sind auch in Skan
dinavien häufig9". Von diesen Gegenständen sind manche, wie z. B. 
Halsringe, Fibeln, Fingerringe, Perlen, Stücke von Brustketten und Hals
gehängen, eine ringförmige Kopfbedeckung, auch außerhalb der Gräber in 
Esth- und Kurland, so wie im ehemaligen polnischen Livland gefunden97. 
In Kurland ist auch ein Handflegel gefunden (Theile davon wohl auch 
in Deutschland 98), so wie mehrere steinerne Aerte, die einer frühern Zeit 
angehören müssen. Die Spiral- und Ringverzierungen des skandinavi
schen Vronzezeitalters kommen auf unsern Alterthümern nicht vor, wohl 
aber gleichen die mit dreieckigen Bunzen eingeschlagenen Zierrathen den 
Randverzierungen auf den dänischen des Eisenalters. Die Ueberreste von 
Kleidungsstücken deuten auf leinene Unterkleider, wollene Ueberwürfe, wie 

sie noch heute, namentlich die letzter« von den Weibern, getragen werden, 

auch in Stoff und Farbe den heutigen der Esthen ähnlich, nur daß manche 
Tuchstücke mit Drathgeflechten und kleinen Bronzecylindcrn durchwirkt find, 
was jetzt nicht mehr vorkommt. Ihrer Körperbeschaffenheit nach scheinen 

die Leichen nicht sehr groß gewesen zu sein 99. Ein noch erhaltener Schä

del ist für einen Esthenschädel erkannt worden 1O(>.
Aus den obigen, zum Theil aus Bähr's Werk geschöpften Angaben 

erhellt, daß viele Gegenstände den skandinavischen ähneln, andere aber 
entweder nicht oder doch eben so sehr finnische Analogiem zeigen, oder 
wenigstens nicht ausschließlich von Skandinaviern gebraucht wurden, da 
sie noch heutzutage bei den Eingebornen vorkommen. Ja, für einige, wie 
für die Bronzemützen und großen Kettengehänge finden sich nirgend Ana
logiem und sie scheinen den Oftseelanden (nicht bloß den Gräbern) 
eigenthümlich zu sein. Wenn Kruse manche Gegenstände in dem von 
Ermoldus Nigellus (IV. v. 375 ff.) beschriebenen und dem Heriold II., 
Beherrscher von Südjütland, und seiner Frau bei ihrer Taufe im Jahre 
826 von Ludwig dem Frommen und seiner Gemalin geschenkten Anzuge 
wiederfinden will, so ist zu erwägen, daß Beschreibungen im Allgemeinen 
und namentlich die genannte, viel zu unbestimmt sind, um darnach auf 

die Kleidung sicher schließen zu können (so kann z. B. die corona des 
Fürsten vielerlei, von unsern Drathmützen Verschiedenes bedeuten), daß 
viele Schmuck- und Kleidungsstücke unsrer Gräber in dieser Beschreibung 

nicht vorkommen und daß Kaiser Ludwig dem fürstlichen Paare eben so 
gut ein fränkisches als ein skandinavisches Costüm schenken konnte. Eben 
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so ist die Beschreibung der Kleidung der Rüsten bei Ibn Foszlan (bcr- 
ausgegeben von Frehn 1823) nicht genau genug, nm daran unsere Al
terthümer erkennen zu können, und einzelne Züge, wie z. B., daß auf den 
Schwertklingen verschiedene Figuren dargestellt seien, die Leichen mit dop
pelten Hosen, Stiefeln und goldstoffenen Kaftans und Mützen bekleidet 
und ihnen jedesmal zwei Pferde, zwei Ochsen, ein Hahn, ein Huhn und 
eines ihrer Mädchen geopfert wurden, passen nicht ganz, denn in unsern 
Gräbern haben sich nur Pferdezäbne, Theile des Gebisses und Pferde
schmuck gesunden. Ferner fehlen unsern Gräbern die skandinavischen Helme, 
Schilde und Panzer. Das Vorkommen einer Wage, mit der man, doch 
nicht ohne bedeutende Eorrectioncn, griechische, römische, angelsächsische 

und arabische Münzen, aber nicht dänische, bpzantinische und russische Ge- 
wichtsabthcilungen eines Pfundes wiegen konnte w', beweist nichts, denn 
solche Wagen, mögen sie auch nicht im Inlande verfertigt gewesen sein, 
konnten doch von den Eingebornen erhandelt oder erbeutet sein, denn sie 

waren ihnen bei dem Vorkommen aller jener Münzen, die wenigstens als 
Schmucksachen dienen konnten, eben so nützlich als den Skandinaviern. 
Während des 10. und der ersten Hälfte des 11. Jahrh, befanden sich die 
Esthcn in stetem Verkehr mit Russen und Skandinaviern. Olaf und 
Erich V. sollen sie unterworfen haben, der Bund der Askcmänncr stand 
in seiner Blüthe, die Russen verbreiteten sich in Esth- und Livland und 

gründeten ums Jahr 1030 Jurjew (Dorpat). Obwohl die Cbroniken 
um diese Zeit keiner Verheerungszüge der Esthen in Skandinavien er
wähnen, wie sie früher statt gefunden hatten, so muß sich doch auch den 
Eingebornen manche Gelegenheit zur Beute dargeboten haben und in der 
Zwischenzeit gab eS auch friedliche Beziehungen. Kruse giebt selbst zu, 
daß die Eingebornen von skandinavischen Schmucksachen und Waffen Ge
brauch machten '. Die Legirung der Metalle aus Kupfer, Zink, Zinn 
und Blei gleicht in ihren Mischungsverhältnissen nicht der römischen und 
viel weniger noch der skandinavischen,, in der Zink und Blei nach den 
von Kruse selbst beigebrachten Beispielen fehlen 2 Die einzelnen vor
kommenden Kreuze können geraubt oder erhandelt sein; andrerseits fehlen 

außer manchen skandinavischen Rüstungsstücken, die Goldringe, so wie 
die skandinavische kleeblattähnliche Fibel mit Schlingverzierungen und es 
finden sich Gegenstände, die den baltischen Gegenden eigenthümlich sind, 
wie die Kettenbündel, die großen Bruftgebänge mit zahlreichen Amuletten 

und Anhängseln, die großen Schulternadeln mit Kettenschleisen und die 
Drathmützen. Ein skandinavischer Krieger, nach den in Skandinavien 
selbst gefundenen Ueberresten gezeichnet, würde sich also ganz anders aus

nehmen, als die Bewohner der baltischen Gräber, auch wohl länger und 
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schlanker sein, wahrend im Gegentheil der Schmuck der ingrischcn, tsche- 
remissischen, tschuwaschischen, mordwinischen und lappländischen Weiber 
ganz dem in unsern Gräbern gleicht3. Desgleichen sind kleine silberne 
Hemdschnallen (Prees), die großen trichterförmigen silbernen Drustspaugen 
(Selluke) und die mit Münzen reich behängten Halsketten (Kaela Raha) 
bei den esthnischen Weibern im allgemeinen Gebrauch; manche tragen auch 
Ohrgehänge aus einem Ringe mit daran hängender Kette und Schellen 
über der Brust in langen Schnüren, mit dazwischen angebrachten großen 
Brustspangen und. Münzen. In einigen Gebieten Kurlands sind die 
Röcke der Frauen mit Schellen und Klapperblechen besetzt und die Lettin
nen befestigen in manchen Gegenden Livlands ihre wollenen Uebcrwürfe 
mit großen silbernen Spangen vor der Brust, welche bei ihnen den esth
nischen Namen (Breze) führen, daher vermuthlich von den Esthen ent
lehnt sind, während ihr übriger Putz gar keine Ähnlichkeit mit dem 
esthnisch-finnischen und dem in unsern baltischen Gräbern gefundenen hat4.

Wenn sonach die vorhandenen Ueberreste uns keineswegcs das Bild 

skandinavischer oder russischer Krieger und ihrer Frauen geben, so können 
auch die Gräber keine skandinavische oder russische, sondern 
müssen einheimische sein. Daß sie sich zahlreich nur in einem Theile 
Livlands, zwischen der Düna, Aa und Ewst und aus einer bestimmten 
Zeit vorfinden, ist dann allerdings nicht leicht zu erklären. Sollte etwa 
die Eroberung des Landes durch die Letten, die allerdings aus 
Lüthauen herunterkamen und so sich zuerst westlich von der Düna und 
dann erst im äußersten Lettenlandc (Lettgalls) niederließen, so allmälig 
vor sich gegangen sein, daß noch im 10. und 11. Jahrh. Kämpfe 
mit den Esthen statt fanden, deren Denkmäler die aufgefun-- 
denen Gräber wären? — Diesen spätern Eindrang haben natürlich 
weder Nestor, der beinah hundert, und Heinrich d. L., der beinah 
zweihundert Jahr später schrieb, gekannt und ihn nimmt auch Kruse, 
der Verfechter des skandinavischen Ursprungs der Gräber, an 5. So ließe 
sich auch das Verschwinden derselben aus Lettland um die zweite Hälfte 
des 11. Jahrh, erklären, während skandinavische Gräber- sich noch viel 

eher in dem so häufig von den Normannen durchzogenen und unterwor
fenen Oesel, Esth-, Kur- und westlichem Livland finden müßten, wo aber 
nur sehr wenige Gräbrr vorkommen. Das Vorhandensein von (Stationen 
bei Ascheraden und längst der Aa und Ewst ist eine reine Muthmaßung. 
Der Name Askemanen ist nach Adams von Bremen (Kap. 73) aus

drücklichem Zeugniß den Seeräubern von den Deutschen beigelegt. Das 
Wort Ask heißt auch Mittel, hochdeutsch ein Schiff (isländisch Askr) und 

Rade^ erinnert ebenfalls an dies deutsche Wort Rhede (etwa von
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Rach, Versammlung), dies heißt aber altnordisch nicht so. Ein russischer 
Ursprung paßt nicht zu den gefundenen Ueberresten. Die Gräber bei Se- 
gewolde sind schon ihrer ungeordneten Lage wegen und weil sich nur 
Waffen, Männerschmuck und lauter verbrannte Leichen finden, für die Ue- 
berrefte einer Schlacht gehalten worden, desgleichen auch die von Odsen 
und Römershof7. Warum sich aber nur Grabstätten und Alterthümer 
der verdrängten Efthen, nicht auch der erobernden Letten finden? Weil 
nur jene dergleichen Waffen und Schmuck trugen, die sich Jahrhunderte 
lang in der Erde erhalten konnten. Daß Heinrich d. L. nur das Ver
brennen, nicht auch das Begraben der Leichen bei den Esthen erwähnt, 
kann daher kommen, daß jenes, wie auch bei den Altpreußen, am häufig
sten statt fand, ohnehin wird es von ihm nur beiläufig angeführt. Das 
Vorkommen mancher den skandinavischen ähnlicher Gegenstände, so wie 
der Kreuze, ist schon oben erklärt. Heinrich d. L. schweigt über Kleidung 
und Schmuck der Eingebornen ganz. Der Schmuck mag sich nach der 
Unterjochung durch Dänen und Russen und bei der daraus folgenden 
Verarmung des Volks und der Unterbrechung des Zusammenhangs mit 
den bergbauenden Stammesgenossen am Ural sehr vermindert haben. In
dessen hat sich manches, wie oben gezeigt worden, noch heute im Gebrauch 

erhalten. Dergleichen Beschreibungen lagen gar nicht in des eifrigen 
Neophyten Plan, der nur seinen Beschützer Albert und das Christenthum 
zu verherrlichen strebte, und dessen Ansichten ganz ultrakatholisch sind. 
Der Waffen erwähnt er auch nur beiläufig. Was die Form der Grä
ber betrifft, so kommen die sie häufig bezeichnenden Steinquadrate und 
Steinkreuze, so wie verbrannte Leichen mit schweren Steinen auf der 
Brust 8 in Skandinavien im Eisenalter auch nicht vor, während die dor
tigen innern Holzbauten9 hier fehlen. Wohl aber fand Pallas am 
Abackan in Ostsibirien ähnliche Gräbereinfassungen ohne aufgeworfene 
Hügel und den eingefaßten Raum ganz wie in Ascheraden, durch andere 
Steinreihen in mehrere Felder getheilt, vermuthlich um irgend eine Zu
sammengehörigkeit, etwa einzelner Familien, zu bezeichnen. An Runen 
fehlt es auch in unsern Gräbern ganz. Die litthauischen und altpreußi
schen Gräber sind durchaus von denselben verschieden 10. Daß viele unsrer 
Gräber in der Nähe unzweifelhaft einheimischer Bauerburgen liegen, 

spricht auch für ihren hiesigen Ursprung. Diese Burgen scheinen den al
ten, von Sjögren untersuchten Tschudenfesten ähnlich u, in deren Nähe 
sich ebenfalls silberne, kupferne und eiserne Geräthe und Schmucksachen, 
Hals-, Finger- und Ohrringe und Perlen finden 12. Was Kruse von 

„ warägischen, oben abgeplatteten Festen, übrigens nur Vermuthungsweise 

beibringt13, hat sich nicht bestätigt. Mehrere solche Festen hatten viel
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mehr doppelte oder dreifache Ringfälle, während die baltischen Bauerbur
gen so einfach sind, wie sie auch das roheste Volk ersinnen kann.

Nicht allein die Aehnlichkeit der Gegenstände, auch die Unfähigkeit 
der Esthen, nach ihrem von Heinrich d. L. geschilderten Kulturzustande, 
zu künstlichen Metallarbeiten und der Mangel an einheimischen Benennun
gen der Metalle, welche deutsch (wie Kuld, Gold, Tinna, Zinn, Liije, 
Blei) oder finnisch sind (Wask, Kupfer, permisch Wesk; Hobbe, Silber, 
nach Sjögren" aus dem persischen Sapid; Eisen, Raud, finnisch: 
rauta, karelisch: rauda) führen auf einen tschudischen Ursprung der
jenigen, namentlich der kunstvollern Alterthümer, die sich offenbar als nicht 
skandinavisch ausweisen. Die alten Tschudengräber vom Ural bis zum 
Waldai, so wie die finnländischen Grabhügel, namentlich die des Kirch
spiels Laihala in Ostbothnien ", enthalten außer kupfernen und silbernen 
Schmucksachen auch eiserne Geräthe *6. Die baltischen Finnen kannten 
die Bereitung des Sumpfeisens, besten Ursprung eine finnische Rune be
sang 17. Im finnischen Epos Kalewala kommen Metallarbeiten der Fin

nen und ein finnischer Vulkan vor. Der berühmteste Schmidt der Edda 
ist ein Finne. Es ist also sehr wahrscheinlich, daß ein großer Theil der 

baltischen Alterthümer tschudischen Ursprungs ist, nicht aber inländischen, 
wie Bähr meint, ohne eigentliche Beweise dafür beizubringen, und so ließe 
sich auch das spätere Aufhören der meisten derselben, seitdem die Verbin

dung mit den Tschuden durch das Umsichgreifen der Dänen und Rusten 
unterbrochen wurde, erklären. Ein Theil mag skandinavisch sein; die 
Gräber aber und die kunstlosen Alterthümer sind wohl einheimisch. So 
ließen sich Bracke l's, Bähr's und Kruse's Ansichten vermitteln, und 
weiter darf man nach unsrer jetzigen, freilich mangelhaften Kenntniß der 
nordischen und besonders der tschudischen Alterthümer nicht gehen.
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Beilage Ils.

ließet Die ersten Zîiàrtassnngen der Deutschen in 
den tMelanden und den Familiennamen Zjischos 

Hfljert’s I.

So wie so manche andere folgenreiche Untcrnebmungen ist der un
scheinbare Anfang der „Aufsegelung" Livlands, wie Rüssow sich aus- 
drückt, durch widersprechende Berichte in ein sagenhaftes Dunkel gehüllt. 
Heinrich d. L., der sich hauptsächlich mit Bischof Albert beschäftigt, ist 
sehr kurz und ungenügend, eine Hauptquelle aber Alnpcke, vermuthlich 
nach mündlichen Ueberlieferungen. Ihm folgen die spätern und vorzüglich 
Brandis. Nyenstädt hat abweichende Nachrichten. Bei dieser Ver
schiedenheit der Berichte möge hier eine Zusammenstellung und Beurthei
lung derselben als Beleg zu der in Abschnitt II, Kapitel 1, enthaltenen 
Erzählung folgen *8.

Nicht Lübecker, sondern nach Heinrich's d. L. bestimmtem und un

verwerflichen Zeugnisse'« und nach vielen neuern Chroniken Bremer 
Kaufleute, nach spätern Annalisten Bremer und Lübecker vereint (Hiärn 
schwankt zwischen beiden Meinungen), nach Alnpeke und Brandis 
Deutsche überhaupt waren es, welche die directe Fahrt nach Livland be

gannen. Bremen war schon seit dem 11. Jahrh, eine bedeutende Han
delsstadt und lange in kirchlicher Hinsicht die Metropole von ganz Skan
dinavien gewesen, auch im I. 1158 von Kaiser Friedrich I. in dieser 
Würde bestätigt worden obwohl Island (1082 2I), Dänemark (1104 22), 
und Norwegen (1154) von diesem allzumächtigen erzbischöflichen Stuhle 
abgetrennt worden waren (1163 auch Schweden2»). Erwägt man, daß 
das im I. 1157 durch eine Feuersbrunst zerstörte Lübeck erst im folgen
den Jahre unter Heinrichs des Löwen Schutz aus der Asche entstand und 
daß die Anführung der Lübecker durch spätere Schriftsteller erst mit den 
Bremern vereint^, dann sogar allein25, dem bestimmten Zeugnisse Hein
rich's widerspricht und durch die spätere politische Handelsgröße Lübecks 

und seine genauen Beziehungen zu unsern Ostseestädten veranlaßt sein 
konnte, so scheint die „Entdeckung des livländischen Hafens", d. h. der 
Dünamündung, nur den Bremern zugeschrieben werden zu können. Daher 
nennt auch Rüssow im Anfänge seiner, dem bremischen Rathe zugeeig- 
netcn Chronik Bremen die Mutter vieler livländischen Städte und sagt, 
cs habe ganz Livland aus der Taufe gehoben.
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Von einer Entdeckung spricht Heinrich d. L. mit Recht, denn 
verkehrten auch die Gothländer und namentlich die Deutschen auf Goth
land, schon früher mit Livland, so thaten es doch nicht die deutschen 
Städte26 ; für sie war Livland und namentlich der Dünahafen noch zu 
entdecken. Ob die Entdeckung absichtlich unternommen oder zufällig ge
schehen sei, indem ein deutsches Schiff durch Sturm an die Dünamündung 
verschlagen worden, was beides von zahlreichen Schriftstellern gemeldet 
wird, brauchen wir nicht zu untersuchen, da das Eine das Andere nicht 
ausschließt und schon Alnpeke beide Erzählungen mit einander verbindet. 

Kouflüte waren gesessen 
Riche und unvormcssen 
An eren und an gute, 
Den quam in ihr gcmuth, 
Daß sic gcwinen wollten gut 
AIS noch vil mancher tut.
Gott der wisete sie daran 
Daß sie gewunen einen man 
Dem vremde lant waren sunt 
Der brachte sie zu einer stunt 
Mit Schiffen uf die oster see 
Was sol ich davon sagen mc?> 
Die Düne ist ein waffer genant 
Des vlus geet von rufen lant 
Daruffc waren gesessen 
Heiden gar vermessen, 
Liven waren sie genant, 
Das stoßet an der selen lant; 
DaS war ein Heidenschaft vil sur, 
Sie waren der rufen nackebur. 
Darumme lag vil manich laut, 
Die ouch Heiden waren genant. 
Die dutschen hatten wol vernomcn 
Daß man mit sorgen mußte kamen 
Zu derselben Heiden lant;
Dock wurden sie dahin gesant, 
Don der starken winde eraft 
Siegen derselben Heidenschaft. 
Da sie quamen so nahen, 
Dass sie die Düna sahen, 
Da möcht eS anders nicht gesin 
Mit sorgen euren sie darin**.

Den Sturm erwähnen nicht die zwei preußischen Ordenschroniken 
(Bunge's Archiv III. S. 404), Melchior Fuchs rothes Buch (Script, 

rer. Liv. II.) und Helms Chronik (schrieb 1628—1643, in Bunge's 
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Archiv III. S. 48); daß deutsche Kaufleute durch Sturm an die Düna
mündung verschlagen worden, sagen dagegen Nüssew, Brandis, Nyen- 
städt, Hiärn, Fabricius, Kelch, Account of Livonia (Description 
de la Livonie) und Neuere. Die meisten Schriftsteller haben offenbar 

nur einen Theil der ursprünglichen Ueberlieferung aufbewahrt.
Das Jahr endlich dieser denkwürdigen Begebenheiten ist wohl mit 

Heinrich d. L. auf das I. 1159 anzusetzen. Heinrich rechnet nämlich 
vom I. 1226, wo seine Chronik schließt, 67 Jahre bis zur Aufseglung 
des livländischen Hafens durch die Bremer Kaufleute?». Bei 
der Zeitberechnung ist in Anschlag zu nehmen, daß Heinrich d. L. das 
Jahr erst am 25. März, nicht schon am 1. Januar anfängtDie Or

denschronik, Nüssow, Brandis, Nyenstädt, Hiärn, Kelch und Fuchs 
geben das Jahr 1158 an; das macht aber eigentlich keinen Unterschied, 

denn vor der Berichtigung der Zeitrechnung der Origines durch den Prof. 
Hansen, fand man in ihnen ebenfalls das Jahr 1158. Alnpeke (V. 433) 
setzt die Weihe Meinhards zum Bischöfe, lange nach der ersten Aufsege- 
lung Livlands, auf das Jahr 1143 und dessen Tod auf 23 I. darnach, 
d. h. auf das Jahr 1166. Letzteres ist gerade um 30 Jahre zu früh; 
man konnte statt 1143 lesen 1173 („dri und siebzik" statt „dri und vierzik") 

aber auch dann stimmt die letztere Zahl nicht mit dem I. 1159. Aln- 
peke's Zeitrechnung ist hier offenbar unrichtig. Nyenstädt schwankt 
zwischen 1148 und 1158. Die Bremer Chroniken geben 1149, eine Hand

schrift 1148.

Nach Nyenstädt's wohl etwas sagenhaftem Berichte fing sogleich 
nach Ankunft der Deutschen ein Tauschhandel von Lebensmitteln, Pelz und 
Flachs von Seiten der Eingebornen, Südfrüchten, Zucker und Fabrikaten 
von Seiten der Deutschen durch gegenseitiges Hinlegen der Waaren an, 
was Nyenstädt sehr umständlich erzählt, hinzufügend, die Deutschen hät
ten einen eingebornen Knaben durch Geschenke an sich gelockt und nach 
Bremen zum künftigen Dollmetschen mitgenommen, auch einen von den 
Ihrigen zur Erlernung der Sprache dort gelassen. Im folgenden Jahre 
seien zwei Bremer Schiffe gekommen und hätten durch Vermittelung des 
Dollmetschers Vortheilhaft gehandelt, mit dreißig der vornehmsten von ih

nen zu Gast eingeladenen Eingebornen einen Vertrag wegen jährlichen 

Widerkommens geschloffen und vier Personen zum Handel dort gelassen, 

die auch nach verrichtetem Geschäft wohlbehalten nach Bremen zurückge
kommen wären. Der Erzbischof von Bremen habe nun die Entdeckung 
des Landes dem Papste gemeldet und auf dessen Befehl den Priester 
Meinhard mit dem Chorschüler Johannes Hartmann und dem 

Thomas Steger als Küster im I. 1150 mit andern Kaufleuten zur 
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See an die Dünamündung geschickt, wo sie am 24. Mai ankamen und 
sofort zwei Meilen von der See einige Buden und Wohnhäuser „nach 
der Reihe (Riege)" bauten, wovon Riga seinen Namen erhalten habe. 
Im Juni seien noch zwei Bremer Schiffe nachgekommen, welche sechs 
Wochen gehandelt. Durch die zurückgehenden Fahrzeuge habe Meinhard 
den Bischof von Bremen gebeten, ibm die Mittel zur Erbauung einer 
Kirche und eines festen Klosters zu verschaffen, damit man sich daselbst 
schützen könne, im Falle „die Heiden, wie zu besorgen, entrüstet würden, 
wenn man ihre Abgötterei und Zauberei werde beginnen mit der Buß
predigt zu strafen." Solches habe der Bischof dem Papst berichtet, der 
darüber hoch erfreut „eine Betmeß" angestellt und zwei Kommiffarien 
verordnet habe um ihm immer ohne Verzug über die Bremer Angelegen
heit zu berichten. Meinhard sei darauf vom Papste zum Bischof ernannt 
und durch vom Bremischen Bischof hingesandte Werkleute nebst einigen 
verkleideten Kriegern die erste Kirche und zwar in Kirchholm ohne Wi

derstand gebaut worden.
Heinrich d. L. fängt sogleich mit Meinhards, eines ehrwürdigen 

Greises und Mönchs aus dem Holsteinschen Augustinerkloster Segeberg, 
aus bloßem Bekehrungseifer und ohne höhern Befehl in einer Gesellschaft 
von Kaufleuten unternommener Reise an, indem, wie er sagt, die deutschen 
Kaufleute, die kurz vorher mit den Liven Bekanntschaft gemacht hatten, 
schon auf der Düna nach Livland zu schiffen pflegten. Nach seiner An
kunft soll Meinhard sogleich eine Kirche im Dorfe Ikeskola gebaut haben, 
zu der er den Grund von den Eingebornen kaufte und wo er später noch 
einen Augustiner-Convent hinzufügte3". Der Bau geschah nach derAn- 
selmschen Chronik im I. 1186, nach dem viel spätern Rüssow und 
Bangert3' ums Jahr 1170, nach Alnpeke (Vers 483) ums I. 1173. 
Damals war aber noch Adelbert Erzbischof von Bremen, während doch 
Heinrich d. L. kurz darauf den Hartwich als Erzbischof nennt. Das 
I. 1186 ist also wahrscheinlicher. Von einer Schule 32 sagen die Quellen 
nichts, die Hypothese rührt wohl nur aus einer etymologischen Erklärung 
des Namens Akcskola (eine Schule) her, allein dieser Name war nach 
Heinrich d. L. u. a. schon vor Meinharden ba33.

Alnpeke, die Ordens- und Bremer-Chronik3^ und Brandis lassen 
zuerst die Liven das deutsche Schiff angreifen und erst nach tapferer Ge
genwehr desselben, zu friedlichem Verkehr und Handel übergehen, worauf 
noch mehrere Fahrten erfolgen und endlich mit Zulassung der Eingebornen 
die erste Burg zu Pkesküll gebaut wird; worauf erst später Meinhard 
hinkömmt und die Kirche zu Kirchholm errichten läßt. Eben so Hiärn, 
nur schweigt er von der Burg und läßt den Meinhard die erste Kirche 

Dd. I. Lief. 2. 22 
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in Ikesküll gründen. Fabricius bringt fabelhafte Nebenumstände, z. B. 
von der Erwerbung so vielen Landes als mit einer Ochsenhaut zu um
spannen möglich war.

Wenn nun zwar Nyenstädt als rigascher Kaufmann, über die er
sten Fahrten der Deutschen an Ort und Stelle Manches erfahren konnte, 
wofür der geistlich erzogene Lette Heinrich sich nicht interessirte und was 
den in Esthland lebenden Chronikern unbekannt geblieben war, so finden 
sich doch in seiner Erzählung zu viele zur Vervollständigung derselben 
durch die Tradition hinzugesetzte Nebenumstände, als daß wir das ge
schichtlich Erwiesene nicht darauf beschränken sollten, was der gleichzeitige 
Heinrich berichtet und übrigens mit dem Hauptinhalt der andern Annali
sten übereinstimmt, nämlich, daß nach Entdeckung der Dünamündung durch 
ein bremisches Schiff und wiederholten Fahrten deutscher Kaufleute, Mein
hard, wie wir sehen werden, etwa um das I. 1186, zur Bekehrung der 
Heiden mitgegangen sei. Wahrscheinlich ist auch der Zusatz der Bremer 
Chronik35, daß Meinhard von dem Erzbischof von Bremen, unter welchem 
das Kloster zu Segeberg stand, das er nicht ohne Erlaubniß seiner 
geistlichen Obern verlassen durfte, und daher auch auf einem bremischen 
Schiffe ausgesandt wurde. Hievon erhielt sich die Kunde in Bremen 

und so lassen sich auch die ausführlichen Berichte der dortigen Chronik 
erklären. Einige (nur ausländische) Schriftsteller nennen zwar Meinhard 
einen lübeckschen Priester 36, vermuthlich weil er ein Lübecker von Geburt 
gewesen zu sein scheint37, allein das Bisthnm Lübeck, zu welchem später 
das Kloster Segeberg geschlagen wurde, ist erst 1163 gestiftet.

Der Fürst von Polozk, dem die Liven zinspflichtig waren, gab 
Meinhard Erlaubniß zur Bekehrung derselben, wie Heinrich berichtet. 
Dies ist auch nach den oben geschilderten Beziehungen der Liven zu den 
Russen nicht unwahrscheinlich, umsomehr als die Deutschen ganz friedlich 
auftraten und keine bewaffnete Macht besaßen 38. Nach Vollführung der 
ersten Bekehrungen im Dorfe Akesküll verheerten (nach Heinrich d. L.) 
die Litthauer Livland, worauf Meinhard den Liven unter der Bedingung 
der Taufe anbot, ihnen Schlösser zur Vertheidigung zu bauen, und durch 
Steinhauer aus Gothland, nach wiederholten Versicherungen der Einge- 
bornen die Taufe annehmen zu wollen, das Schloß Ikeskola errichten 
ließ, welches die Semgallen vergebens mit Stricken niederzureißen ver
suchten, so wie bald darauf die Burg Kirch Holm, auf dem heutigen 
Martinsholme, einer Dünainsel 39, von welchen beiden noch Ueberreste 
vorhanden zu sein scheinen. Diese Motivirung des Baus der Burgen 

scheint nicht unbegründet, wenn man erwägt, wie viel die Eingebornen 
schon von den Einfällen ihrer kriegerischen Nachbaren gelitten hatten. Die
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Erzählung vom Versuche, Mauern mit Stricken heruntcrzureißen, kommt 
nach Ny en stad t auch in Ocsel vor, wo die Eingebornen mit einem 
Lcuchtthurme im I. 1343 dasselbe gethan haben sollen. Die Bewohner 
der Strandwiek nennen die Oeselaner auch noch jetzt im Wortwechsel 
Thurmzieher 4". Ein Fünftel der Burgen soll sich Meinhard vorbehalten 
haben, weil sie auf seine Kosten gebaut wurden, anch scheinen sie den Li- 
ven nicht übergeben worden, oder doch bald wieder in die Hände der 
Deutschen gelangt zu sein, denn wir finden die letzter» bei des Bi
schofs Alberts Ankunft darin eingefchlossen. Alnpeke, die Bremer 
Cbronik, Brandis, Russow und Nyenstädt lassen die umliegenden 
Heiden über die Taufe eines angesehenen Oberhaupts aus Thoreida, 
Kope, den aber Heinrich d. L. erst viel später nennt, auf die Deutschen 
eifersüchtig werden und aus diesem Grunde die Litthauer in Livland ein
fallen. Was hätte der schutzlose Meinhard tvohl gegen sie ausgerichtet!

Während des Baus der Burgen wurde Meinhard wohl um das 
Jahr 1188 vom Papste zum Bischof ernannt und später vom Erzbischöfe 
rwn Bremen Hartwich ordinirt. Dieser kurzen Nachricht Hein r ich's d. L. 
fügen Alnpeke, Brandis, Nyenstädt, Nüssow und Fabricius 
hinzu, er sei mit Kopen nach Bremen gereist, um sich einen Bischof für 
Livland auszubitten, darauf selbst dazu ernannt worden und nach Nom 

gegangen, wo er vom Papste (nach Brandis von Alerander IIL, reg. 
1159—1181) bestätigt worden. Dies bezweifelt schon Hiärn, da gleich
zeitige Schriftsteller 41 nichts davon melden. Auch in der Zeitrechnung 
finden sich Widersprüche. Alnpeke, der selten Jahrzahlen gibt, läßt 
Meinhard schon im Jahre 1143 Bischof werden und es drei und zwanzig 
Jabr lang bleiben, folglich im Jahre 1166 sterben, während die Ordens- 
Ehronik, Nyenstädt, Brandis, Fabricius, Rüssow und Hiärn den 
Meinhard erst im Jahre 1170 zur Bischofswürde gelangen und ebenfalls 
drei und zwanzig Jahr regieren lassen. Gegen die frühere Zeitangabe 
spricht aber die Thatsache einer noch zu Nèeinhards Lebzeiten stattgefun
denen Sonnenfinsterniß 42, die erst am 24. Juni 1191 nach der Chronik 

Gottfried's von Köln statt fand und nach unseres berühmten Astrono
men Professor Mädler's Bercchnmrg in Livland sichtbar war. Jener 
Zeitangabe widerspricht auch der Inhalt zweier Bullen Clemens IIL (reg. 
1187—1191), durch welche Meinhard zum Bischöfe von Ikeskola ernannt 
und sein Bisthum dem Erzstift Bremen unterworfen wird. Beide sind 
vom ersten Negierungsjahre dcS Papsts datirt4'. Wenn endlich Mein
hards, im Rigaschen Dome befindlicher und kürzlich entdeckter 44 und auch 
von Brandis und Chyträus4^ erhaltener Grabschrift zu trauen ist, so ist 
er im I. 1196 gestorben und nur vier Jahre, also vom I. 1192 an 

22*
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Bischof gewesen. Damit stimmen die oben erwähnten Bullen auch überein; 
denn zwischen der Designirung Meinhards zum Bischöfe durch den Papst 
und der Ausführung dieses Befehls durch den Erzbischof von Bremen 
und sodann in Livland, konnte wohl einige Zeit verfließen. Vom 27. 
April 1193 ist eine Bulle Coelestins III. an Meinhard als geweihten 
Bischof der Liven vorhanden". Lieft man in Alnpeke statt dri und 
vierzik dri und siebzik, so stimmt wenigstens Meinhards Todesjahr bei 
allen Schriftstellern bis auf drei Jahre überein und es käme nur darauf 
an, ob er vier Jahre oder drei und zwanzig Jahre Bischof gewesen sei. 
Läse man dri und ninzik, so stimmte Alnpeke mit der Grabschrift auch 
in Hinsicht der kurzen Regierungszeit überein. Die lange Regierungszeit 
von 23 Jahren paßt nicht zu Meinhards hohem Alter und zu den weni
gen Begebenheiten, die von ihm erzählt werden. Auch Krantz" setzt ' 
die Ankunft Meinhards in die letzten Zeiten Friedrich I., die Anselmi- 
sche Chronik aber bestimmt auf das Jahr 1186, während Heinrich d. L. 
ad a. 1226 sagt, Livland habe seit 40 Jahren keine solche Ruhe genossen, 
wie in diesem Jahre, weil die Litthauer und andere Völker es sowohl 
vor als nach der Verkündigung des Wortes Gottes in Livland nicht in 
Ruhe gelassen. Er rechnet also von dieser Verkündigung an vierzig Jahre. 

Auch der Fortsetzer der Segebergschen Chronik setzt den Anfang der bi
schöflichen Regierung Meinhards nach dem Jahr 1186. Das Chronicon 
Bremense p. 7448 und die Bremer Chronik Nr. 65, auf der dortigen 
Stadtbibliothek, in das I. 1188 und Dlugosch, einer der ältesten pol

nischen Chronisten, sagt, Bischof Meinhard von Livland habe die Livlän
der zur Zeit des Papsts Coelestin III. (also vom Jahre 1191 an) be
kehrt 49. Nach allen diesen Zeugnissen ist Meinhards Ankunft nicht mit 
dem viel spätern Nyenstädt auf 1150, sondern erst gegen 1186 zu setzen, 
seine Ernennung zum Bischöfe aufs Jahr 1187 oder 1188, seine wirkliche 
Uebernahme der bischöfliche Würde auf etliche Jahre später60.

Auö Meinhards Zeit berichtet ferner Heinrich d.L., daß die Liven ihr 
Versprechen, sich taufen zu lassen, theils nicht hielten, theils daß auch die 
schon getauften wieder abfielen, daß sie seine Leute mißhandelten und ihn 
selbst des Landes verweisen, ja sogar (wie er über Esthland nach Goth
land zu entkommen suchw) tödten wollten, worauf er einen Geistlichen 

nach Rom schickte, welcher mit Stola, Buch und Weihwasser versehen, 
als ob er einen Kranken besuchen wollte, glücklich durch die Feinde und 
bis zu seinem Bestimmungsorte kam. Meinhard verband sich unterdeß 
mit dem Herzoge von Schweden, vielleicht dem in den kleinern wisbyschen 
Chroniken erwähnten Birger Jarl^', zu einem Zuge nach Kurland; ein 

Sturm verschlug aber die Verbündeten nach Wirland, wo die Schweden 
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zum Aergernisse der Deutschen sich mit Tribut begnügten, ohne die Taufe 
zu fordern. Das Verschlagen der Verbündeten durch einen Sturm bis 
nach Wirland ist wohl nicht in dem Maße unwahrscheinlich, daß man 
bte Curones Heinrichs d. L. (der nur die Kuren so nennt) für Kare
lier halten sollte (P ab st' s Meinhard U. S. 62.). Wie hätte wohl Mein
hard an eine so entfernte Unternehmung denken können; Kurland war 
übrigens schon häufig von Skandinavien aus heimgcsucht worden. In 
Folge der oben erwähnten Gesandtschaft erließ der römische Stuhl eine 
Aufforderung zu einem Kreuzzuge und verhieß den Pilgern Ablaß62. 
Meinhards vermeintliche frühere und sagenhaft ausgeschmückte Reise 
nach Rom mit dem Aeltesten Kope (bei Alnpeke und in der Ordenschronik) 
ist indessen wohl eine Verwechslung mit der spätern Reise des letztem 
bei Heinrich d. L., in Begleitung des Abts Theodorich, welche in ähn
licher Art erzählt wird 63. Kurze Zeit nach jenen Vorfällen starb Mein
hard. Dahlens Erbauung wird ihm in den unter den bischöflichen Bild
nissen zu Ronneburg befindlichen und von Brandis angeführten Versen 

beigelegt, von Nyenstädt aber dem Bischof Albert.
Die Muttcrkirche zu Bremen erwählte nun zu Meinhards Nachfol

ger Bertholden, nach einigen Nachrichten^ Meinhards Gehilfen und 
Abt des Cistercienserklofters zu Lockum, und bestimmte ihm wegen der Ar
muth seines Bisthums einen Iahrgehalt von zwanzig Mark. Nach 
Brandis war Berthold Abt des St. Pauls-Klosters zu Bremen, wohl 
eine Verwechslung mit dem Abt zu St. Paul, Hermann von Burhöwden, 
der später Bischof von Leal ward. Was die Schlacht betrifft, in der 
Berthold fiel, so sprechen Alnpeke, die Bremer Chronik, Hiärn und die 
spätern Annalisten nicht, wie Heinrich d. L., von einer, sondern von zwei 
Schlachten Bertholds, nämlich von einer gegen die Liven, in der Kope 
bleibt (der aber nach Heinrich d. L. erst 1217 umkam) und einer gegen die 
Esthen (?), in der Berthold getödtet wird, und setzen zwischen beide die 
ersten Bauten zur.Gründung Riga's, welche aber von den Liven und 
Esthen wieder zerstört sein sollen. Der gleichzeitige Geschichtschreiber 

verdient hier wohl den Vorzug, auch ist die Theilnahme der Esthen an 

diesen Begebenheiten nicht wahrscheinlich.

Aus welchem Geschlechte stammte Bischof Albert I.-'

Ob Bischof Albert I. irgend einen Bei- oder Familiennamen ge
führt habe, ist bei der Seltenheit derselben in der damaligen Zeit zwei
felhaft. Heinrich d. L. und Alnpeke, unsere ältesten und zuverlässig
sten Annalisten, geben ihm keinen, und das war damals bei Geistlichen 

allgemeine Sitte, es sei denn, daß sie nach dem Orte genannt werden, 
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wo sie ihr Amt verwalteten. Der Adel hatte erst im 11. Iahrb. an ge
fangen, sich nach seinen Gütern zu nennen, diese mögen nun Allodien, 
Lehne oder Dienstgüter gewesen sein, daber denn auch die Zunamen mit 
dem Besitze wechselten. Dies fand auch in Livland statt, wo Daniel von 
Bannerow den Namen von Lennewarden annahm, Konrad von Meindorp 
den Namen von Uerfüll u. s. w. Im 12. und 13. Jahrh, wurden noch 
sehr häufig Adlige und Ministerialen blos durch ihre Vornamen bezeich
net, wie z. B. die Bremer Ministerialen im Hamburger Urkundenbuch 
Nr. 247 vom Jahre 1180. Bischof Albert mag aber einen Zunamen 
geführt haben oder nicht, so hat er dennoch einem Geschlechte und zwar, 
wie es scheint, einem adligen angehört; welchem L darüber sind die Anga
ben verschieden. Seine adlige Herkunft erhellt wohl daraus, daß seine 
Mutter, nach Gruber's Beweisen, die Enkelin eines Freiherrn oder 
Grafen war, er selbst Domherr und mit vielen Ritterbürtigen, z. B. dem 
bremischen Erzbischöfe Hartwich II. verwandt war, endlich Heinrich 
d. L. Alberts Bruder Dietrich vir nobilis und den andern, Johann 
von Appeldern, miles nennt65.

Heinrich d. L. nennt den Johann von Appeldern, der zuerst den 
Wall beim Sturme auf Dorpat erstieg, einen Bruder des Bischofs 56. 
Diesen Zunamen, in der Bischofschronik Appeltaun, bei Brandis Ap
peldorn, hatte derselbe wohl von dem Gute Appeldern, einem der Orte, 
aus dessen Ländereien der Erzbischof Adelbert das bremische St. Pauls
kloster Mirtę57, also wohl einem abgesonderten Ministerialgute, nach 
Lappenberg's Anmerkung Apelern im Goldenstädtschen Kreise der 
Grafschaft Diepholz, nach Gruber Appelern im Amte Rotenburg, in 
der Grafschaft Schauenburg. Bischof Albert hätte also zur Familie Ap
peldern, später Appeldorn, gehört, welche in der Geschichte der Ostsee
provinzen weiter nicht vorkömmt und von der wir nur wissen, daß sie im 
16. Jabrh. in Kurland bcsitzlich war und zwar auf dem Gute Brucken, 
welches der Ordensmeister Kettler am 12. September 1559 dem Goddert 
Appeldoren und nach dessen Tode am 20. December 1562 dem Walter 
Anrep verlieh, mit der Bedingung, Appeldorens Wittwe und Kinder we
gen ihres Anrechts an den Gütern nach den Gesetzen zu befriedigen58, 
auch kömmt das Appeldernsche Wappen in den kurländischen Wappen

büchern vor. Die Unscheinbarkcit dieser Familie läßt sich dadurch erklä
ren, daß die übrigen Brüder Bischof Alberts mit Ausnahme des oben 
erwähnten Johannes und des Dietrich, dem Heinrich d. L. keinen Bei
namen gibt, sämmtlich Geistliche waren und also die Familie nicht fort- 
psianzen konnten. Dietrich scheint sogar keine Leibeserben hinterlassen zu 
haben, denn die bedeutenden ihm verliehenen Güter, unter andern Kokenhusen, 
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gingen durch seine Wittwe Sophie an deren zweiten Gatten, den Joban
nes von Tiesenhausen59. Das Gut Appeldern kommt in mehreren, im 
Anbange zu Heinrich d. L. von Gruber abgedruckten Urkunden des 14. 
und 15. Jahrh, vor, allein in den Händen solcher Familien, die schon 
andere Zunamen führten, so daß der Familiennamen Appeldern aus jener 
Gegend verschwunden zu sein scheint. Nur eine Urkunde des bremischen 
Erzbischofs Hartwich's IL, vom Jahre 1202, nennt einen Ministerialen 
Johann von Apelderlo (Apeldermorast oder wie Bramelo für Bramel) 
und dieser kann wohl der von Heinrich d. L. genannte gewesen seyn.

Dagegen nennen spätere Zeugnisse"", der rigasche Dompropst Nagel 
Heinrich v. Tiesenhausen der ältere, Brandis, Menius, Hiärn, 
Ceumern und Kelch, den Bischof Albert einen Burhöwdcn. Die An
gabe ist zwar bestimmt, aber aus viel späterer Zeit und nicht sehr zuver
lässigen Gewährsmännern entnommen, von denen einer den andern ab
schrieb. Nagel begeht den Irrthum, den Anfang der Eroberung Livland's 
in die letzten Jahre des Papsts Jnnocenz III. zu verlegen und den viel 
früher gestorbenen Kaiser Heinrich VI. mit dem Könige Heinrich, dem 
Sohne Friedrichs II., zu verwechseln. Albrechts Bruder Hermann war 
eine Zeitlang Bischof von Lcal62 und eine alte, von Arndt mitgetheilte 
Urkunde ohne Jahreszahl nennt einen Bischof Hermann von Burthöwdcn 
zu Lcal, einen Beinamen, den die öselschen Bischöfe auch noch zu Ende 

des 13. Jahrh, oft führten- weil Leal zu ihrem Sprengel gehörte. Zu 
dieser Zeit kommt ein Bischof Hermann von Oescl vor, der am 20. Au 
gust 1262 geweiht wurde", und dem der Familiennamen Burhöwdcn, 
aber ohne gehörige Begründung, gegeben wird. Vielleicht verwechselte die 
Tradition die Beinamen der beiden Bischöfe und Nagel's Irrthum ging 
auf spätere Schriftsteller über. Tiesenhausen verschweigt in seiner Ge

schlechtstafel die Schwägerschaft seines Vorfahren Engelbrecht mit dem 
Bischof Albert. Brandis nennt den Daniel Bannerow Daniel von 
Meindorp, läßt den Legaten Wilhelm von Modena im I. 1206 nach 
Livland kommen und verschweigt die Verwandtschaft des Johannes von 
Appeldorn mit dem Bischöfe Albert. Dasselbe thut Hiärn. Allerdings 
kommen die Burhöwdens schon in den Anfängen der livländischen Ge
schichte vor und zwar der Johann von Bckcshovcde in fünf Urkunden 
der livländischen Bischöfe Albert und Hermann vom Jahre 1224, so wie 
in einer Urkunde des bremischen Erzbischofs Hartwich II. vom I. 1202, 
des Bischofs Heinrich v. Minden vom I. 1208 und des bremischen Erz
bischofs Gerhardt II. vom I. 1226. In der dänischen Landroüe Esth
lands werden mehrere Birhöveths als daselbst besitzlich angeführt, im 
I. 1296 war ein Berhofveden dänischer Oberster und die Familie erscheint 
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spater häufig in Esthland. In Oesel mag fie schon im 13. Jahrh, be- 

fitzlich gewesen sein; wahrscheinlich erhielt der in einer Urkunde vom I. 
1241 (Arndt II. S. 42) genannte Heinrich von Beckeshofwede daselbst 
ein Lehngut. Von einer Verwandtschaft der Familien Appeldern und 
Burhöwden ist aber nirgends die Rede, obwohl Appelern im Schaum- 
burgschcn vom Stammsitze der Burhöwdens. dem Dorfe Berhaven zwi
schen der Lüne und Geiste, nicht weit entfernt ist. Man hat versucht, die 
widersprechenden Angaben Heinrich'6 d. L. und der Spätern durch eine 
Jdentificirung der beiden Familien zu lösen, ohne indessen zu einem vol

len Beweise gelangen zu können. Die Nähe der beiden Stammsitze reicht 
dazu eben so wenig hin, als das spätere Vorkommen der Familie 
Appeldern, die doch nicht ganz ausstarb und die Familie Bur- 
Owden, welche ihre Güter meist von den dänischen Königen, nicht 

von den livländischen Bischöfen erhalten hatte, im Dörptschen wohl erst 
zu Anfang des 14. Jahrh, besitzlich wurde und im rigaschen Stifte, so 
wie in Kurland es gar nicht war. Ferner stimmen die Vornamen und 
die Lebensumstände der in Urkunden des 13. Jahrh, im bremischen er
wähnten Burhöwdens mit denen der von Heinrich d. L. genannten 
Brüder Bischof Alberts nicht überein. Für die Identität des Johannes 
von Bekeshovede und des Johannes von Appeldern läßt sich gar kein 
Grund anführen; selbst wenn die Güter einherrig gewesen wären, hätte 
sich der Besitzer nur nach dem Einen genannt und nicht nach beiden. In 
einer Urkunde des Erzbischofs Hartwich II. vom Jahre 1202 64 erschei
nen die Ministerialen Johann von Appeldcrlo (Appeldern?) und Johann 
von Bikeshovcde als zwei verschiedene Personen. In einer andern Ur
kunde desselben Bischofs und aus demselben Jahre65 kommt zwar ein 
Albertus von Bekeshovede vor, dessen Brüder werden aber Geltmar und 
Lothar genannt. Heinrich d. L. nennt die Brüder Alberts Johann von 
Appeldern, Dietrich, Engelbrecht, Notmar, Salomon und Hermann, welche 
vier letztere Geistliche waren. Gegen die Identität des in der Urkunde 
erwähnten Albertus von Bekeshovede und des Bischofs Albert, oder, wie 
nicht zu bezweifeln, des um 1189 und im I. 1194 genannten Canonicus 

von Bremen Albertus, spricht auch noch die oben angeführte Urkunde vom 
I. 1202 Nr. 333. In derselben wird nämlich gesagt, daß zur Zeit des 
Erzbischofs Sifried (1179—1184) Gelnnar mit seinen Brüdern eine Ka
pelle in Beckeshovede erbauten. Allein um diese Zeit war Bischof Albert, 
der im I. 1199 jung genannt wird, kaum dispositionsfähig und zwischen 
ihm und seinem Bruder Geltmar wäre eine sehr seltene Verschiedenheit 
des Alters gewesen, da die Söhne des letztern als Mitstifter der Kapelle 

genannt werden. Auch ist es auffallend, daß in der vom Erzbischof Hartwich
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im I. 1202 gegebenen Bestätigungsurkunde Albertus nicht schon als Bi
schof erwähnt und der Canonicus Albert nirgends von Vickeshovede ge
nannt wird, während in der ebenfalls angeführten Urkunde vom I. 1202 
Nr. 334 und in mehreren andern, der Canonicus Heinrich mit seinem 

Zunamen von Bekeshovede verkommt. Glieder der Familie Bekeshove- 
den erscheinen noch in mehreren Urkunden, z. B. vor dem I. 1198 (Ham
burger Urk.-Buch Nr. 314) Engelbert, Alerander und Luderus in den 
Jahren 1203, 1205, 1218, 1219 und 122266 Engelbert allein. Dieser 
Engelbert kann schwerlich der von Heinrich d. L. unter diesem Namen 
angeführte Bruder des Bischofs Albert gewesen sein, denn dieser war 
Canonicus des Augustinerordens im Holsteinschen Kloster Neumünster, 
führte im I. 1202 die ersten Bürger nach Riga, wurde daselbst Propst 
bei der Marienkirche und blieb es bis zum Jahre 1209, wo er starb. 

Anderseits lassen sich die übrigen von Heinrich d. L. genannten Brüder 
Alberts: Rottmar, früher Canonicus im Holsteinschen Kloster Segeberg, 
im I. 1205 nach Livland gekommen und im I. 1224 Dompropst in Dor
pat; ferner Hermann, Abt im Benedictinerklostcr zu St. Paul bei Bre
men, später Bischof von Leal, Salomon, ebenfalls Geistlicher, und endlich 
Dietrich — in keiner Urkunde als Glieder der Familie Burhöwden nach
weisen. /

Eine Identität der in den Quellen genannten Burhvwdcns und des 

Bischofs Alberts und seiner Brüder und eine Einheit oder auch nur Ver
wandtschaft der Familien Burhöwden und Appeldern läßt sich also nicht 
nachweisen. Will man die Behauptung Nagels, aus der die der spätern 
geflossen sein können, nicht für einen reinen Irrthum erklären, so bleibt 
nur die Annahme einer frühern Einheit beider Familien übrig, welche 
doch schon gegen Ende des 12. Jahrh, von ihren respektiven Besitzungen, 

die eine den Namen Appeldern, die andere den Namen Bekeshovede an
genommen und erst von da an zwei verschiedene Zweige gebildet hätten; 
— eine Vermuthung, die freilich durch keine weitern und positiven Gründe 
unterstützt werden kann.
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vonorum 1693, ebenfalls voll unbegründeter Hypothesen. Der Verfasser war 
1692 Professor in Dorpat. (In Script, rer. Liv. II.)

2) P t o l|e m. Geogr. L. II. c. II.
3) Hiärn in Mon. Liv. ant. I. p. 16.
4) Respublica Poloniae etc. Lugd. Bat. 1642 p. 246.
5) S. seine Abhandlung in Script, rer. Liv. II. Desgleichen Hiärn (Mon. 

Liv. ant. I. p. 19.)
6) L c. S. 578 ff.
7) De migrationibus gentium 1572 lib. XII. p. 787.
8) Hiärn, Csth-, Liv- u. Lettländische Geschichte Buch I. S. 26. in den Mon. Liv. 

ant. Bd. I.
9) Seite 314. Ueber den lettischen Völkerstamm, in den JahreSverhandlungcn der 

Kurl. Gesellschaft für Literatur n. Kunst. Bd. II. S. 254 ff. 1822.
10) Origines Livoniae ed. Gruber p. 44.
11) Watson über die Abstammung der lettischen Sprache, in den Jahresverhandl. der 

kurl. Gesellsch. für Literatur u. Kunst Dd. II.
12) Parrot, Versuch einer Entwickelung der Abstammung u. f. w. der Liven, Letten,

Esthen. 1828. I. S. 10 ff. »
13) Origines ed. Gruber p. 173—177.
14) 1. c. p. 56. 72. 73. 80.
15) Hupcl, esthn. Sprachlehre. 1818. S. 5.
16) Seite 315. Sten der, lettische Grammatik Z 192. 1783.
17) Stender, leit. Grammatik 1783. S. 10.
18) Erste Linien eines Versuchs über der alten Slawen Ursprung. 1783.
19) Commentatio, an Prussorum, Litthuanorum ceterorumque populorum Lettico- 

rum origin in a Sarmatis liceat repetere ? Comm. soc. Scientiar. Goett. vol. 
XII. XIII. 1791—95.

20) Mithridates II. 1807. p. 696 ff.
21) Die Sprache der alten Preußen. 1821.
22) Magazin der lett.-literärischen Gesellschaft. Bd. II. Stück 2.
23) Magazin der lett.-liter. Gesellschaft. Bd. VI. 1838.
24) Seite 317. Urgeschichte S. 396.
25) Inland 1837. S- 734 (nach Menzel). Kruse, Urgeschichte der Esthen S. 

136 u. 144.



347

26) Grimm, deutsche Rechtsalterthümer S. 303—309. Ammianus Marcelli
nus nennt fie Letos (XX. 8. zum Jahre 360) am Rhein.

27) Seite 318. Nestor's Chronik, Vorrede zum Jahre 862.
28) Stender's Lett- Ler. S. 745. 377.
29) Hiärn S. 16. (Mon. Liv. ant.)
30) Seite 319. Bunge's Archiv V. S. 171.
31) Hueck de craniis Esthonum 1838.
32) Sjögren zur Ethnographie Livlands 1849 (Bulletin hist, de l'Acad. des Sc. 

de Petersb. Vif. Nr. 1—5.
33) Einhorn, historia lettica p. 28. Schlözer's Beilagen zum neuveränderten 

Rußland S. 347-380. Hupel, topographische Nachrichten S. 183. Kruse, 
Urgeschichte S. 212 ff.

34) Chronik in Mon. Liv. ant. S. 15.
35) Mon. Liv. ant. S. 2 U. 3.,
36) Kruse, Necrolivonica, letzte Tafeln, und Zeugniß des Pastors Lutzau in Ditt- 

mar disquisitio de origine nominis Livoniae p. 52.
37) Seite 320. Hist. Lett. p. 2.
38) Kruse, Urgeschichte S. 157.
39) Saxo Grammaticus VIII. 221. (Er starb 1203 n. Chr.)
40) Mon. Liv. ant. I. S. 54.
41) Pott, etymologische Versuche XXXlll.
42) Holst, Vergleichung der Sitten und Gebräuche der Bretonen mit denen der 

Esthen, im Archiv der gelehrten esthnischen Gesellschaft A. A. Nr. 39. [?]
43) Seite 321, Pictet de l’affinité des langues celtiques avec le Sanscrit 1837. 

P rieh ar d the eastern origin of the celtic nations 1831. Bopp, über die 
celtischen Sprachen 1838 (in den Abhandl. der Berliner Akad, der Wissensch.).

44) Duisburg, preuß. Chronik Kap. 2. S. 68.
45) Dogiel cod. dipl. T. V. Nr. 20.
46) So sagt unter andern Starkater im Saxo Grammaticus: Obtrivi Curi os vel 

quas alit Estia gentes.
47) Unterwerfnngsurkunden v. I. 1230 in Orig. Liv. p. 267.
48) Orig. Liv. p. 164. 169. 182.
49) Thunmann, Untersuchungen über die alte Geschichte einiger nordischen Völker 

1772 S. 19. Börger, Versuch über die Alterthümer Livlands S. 16, 23, 84. 
Friede, Geschichte Liv-, Esth- u. Kurlands I. S. 43. Kruse, Urgeschichte 
des esthnischen Volksstamms S. 143. Bunge, Einleitung in die Liv-, Esth- 
und Kurländische Rechtsgeschichte S. 61. Anderer Meinung ist Schirren (Nach
richten der Griechen und Römer über die östlichen Küstenländer des baltischen 
Meers S. VII.)

50) Brandis Chronik S. 14.
51) Seite 322. Bei Langebeck Script, rer. Dan. I. S. 79.
52) Saro S. 38 u. 65. Petrus O lai S. 83.
53) Strabo I. p. 63.
54) Pytheas von Lelewel, übersetzt von Dr. Hoffm ann 1838. S. 30.
55) Voigt, Preuß Geschichte l. S. 50.
56) De rebus get. cap. 5 u. 23.



348

57) Seite 323. Brandis Chronik I.
58) Seite 324. Gruber S 44
59) Büttner im Znlande 1836 Nr. 9. Sp. 137 ff. Watson in den Verhandlun

gen der furt. Gesellschaft für Literatur und Kunst II. 1822 S. 285.
60) Jemandes de rebus get. cap. 5.
61) Seite 325. Stephan. Byzant. : ÉO-VOÇ Sxx)0l7?OV.

62) Chrpsoft in Borpsth. betBercelius ed. Stephan Mekay/kairoi. Note 75.
63) Urgeschichte des esthnischen VolksftammS S. 276 ff.
64) Herod. IV. 62.
65) Herod. IV. 59.
66) Herod. IV. 57.
67) I. c.
68) Herod. IV. 61.
69) Herod. IV. 59.
70) Herod. IV. 76.
71) Herod. IV. 67.
72) Herod. IV. 2. — Wulstan bei Langebeck.
73) Osteuropa nach Herodot S. 66.
74) Herod. IV. 27.
75) Herod. IV. 62. Necroliv. Anastasis. S. 21—24.
76) Herod. IV. 76.
77) Herod. IV. 73.
78) Wulstan bei Langebeck, Script, rer. Dan. II. p. 121.
79) Seite 326. Osteuropa nach Herodot. 1844 S. 50.
80) Brakel in den Mitth. der livl. Alterthumsgesellschaft I. (1840). Kruse, Ne- 

crolivonica 1842 nebst den Kritiken Napiersky's und Giesebrecht's, er
stere in Kruse's russischen Alterthümern und diese in der Zeitschrift für Geschichts
wissenschaft 1845 IV. 2. Bähr, die Gräber der Liven 1850.

81) Seite 327. Bähr S. 28.
82) Kruse, Necrolivonica Tab. 14. Fig. 7 u. 8 Bähr Tab. 16. Fig. 1.
83) Seite 328. Bähr Tab. 5. Fig. 1. Kruse, Necroliv. Tab. 19. Fig. 1.
84) Heimskringla S. 155—158. 159. Snorro IV. 182. 227. 286. 298 ff. Trpgwä- 

sonS Saga c. 90. Script. Hist. Isl. I. 1. p. 197. 1828. — Lied auf Zgor 
bei Karamsin III. S- 283. Nowgorod. Chronik I. 466. Königsb. z. I. 1152.

85) Leitfaden für nord. Alterthumskunde 1837. S. 66.
86) Heimskr. I. S. 131. Olaf Helges Saga C. 245. Nestor ad a. 968. Car. 

M. cap. L. III. c. 5. V. c. 284. Edict. von Pitres vom I. 864. — Münzen 
Ethelred II. U. Canut I.

87) Leitfaden u. s. w. S. 50 (herausg. von der Gesellschaft für nord. AlterthumSk.).
88) Bähr 1. c. S. 4.
89) Karamsin, Gesch. Rußl. III. S. 154.
90) Leitfaden zur nord. Alterthumskunde S. 51.
91) Pallas Reisen III. S. 249.
92) Scheffer Hist, de la Laponie 1678.
93) Leitfaden für nordische Alterthumskunde S. 49.
94) Ritter, Erdkunde von Asien Bd. II. Theil III.



349

95) Seite 329. Beschreibung aller Nationen des russischen Reichs 1776.
96) Leitfaden S. 39.
97) Rig. Mitch. IV. 2. S. 253-273.
98) Bähr S. 13
99) Bähr S. 18.
100) 53rase! in den Mitth. I.
101) Seite 330. Sruft, Necroliv. Beilage L.
1) Necroliv. Beilage B. S. 11.
2) Necroliv. Beilage F.
3) Seite 331. Pallas, Reisen 1776. Müller, Beschreibung aller Nationen des 

ruff. Reichs 1776. Knud LämS Nachrichten von den Lappen 1771. Scheffer 
histoire de la Laponie 1778. Ritter, Erdkunde von Asien Bd. II.

4) Bähr S. 31—34.
5) Urgeschichte S. 484.
6) Giesebrecht S. 167.
7) Seite 332. Brakel in den Mitth. I. 3. S. 383.
8) Giesebrecht S. 191.
9) Leitfaden zur nordischen Alterthumskunde S. 61.

10) Sendungen der kurl. Gesellschaft I. S- 48. Voigt, Gesch. Preuß. I. S. 569.
11) Hu eck, Burgwälle der Ureinwohner Liv- und Esthlands, in den Verhandl. der 

esthnischen Gesellschaft I. 1.
12) Müller, her Ugrische Volksstamm II. S. 331.
13) Necroliv. Beilage B. S. 18. Anmerk.
14) Seite 333. De Finnis aliisque Tschudicis gentibns metallorum usu antiqui

tus insignibus. Bulletin scientis, de F Acad, des Sciences de 8. Petersbourg. 
Classe historique T. VI Nr. 11, 12.

15) Sjögren'S Bemerkungen zu Napiersky's Recension der Necroliv. S. 79.
16) Müller, der Ugrische Volksstamm I. S. 175.
17) Geiser, Gesch. Schwedens I. S. 95.
18) Seite 334. S- über diesen Gegenstand Pabst, die Anfänge der deutschen Herr

schaft in Livland, in Bunge's Archiv. Die Begründung der römisch-deutschen 
Herrschaft in Livland, im Jnlande 1854. Kurd von Schlözer, Livland und 
die Anfänge deutschen Lebens im baltischen Norden — eine Reihe glänzender 
Schilderungen einzelner Begebenheiten und vorzüglich Persönlichkeiten, keine 
vollständige Geschichte. S. auch die Uebertragungen aus Bremer ChronikenLvon 
Pabst im Jnlande 1849 und 1850.

19) Orig. pag. 177. Rüssow, Nyenstädt, Fuchs hist. mut. regim., Fabricius, 
HelmS (Bunge's Archiv III. S. 48). Bremer Chronik (Archiv III. S. 34) 
und neuere-

20) Dahlmann, Gesch. Dänemarks I. S. 277.
21) Staphorst, Hamburgs Kirchengeschichte 1723. I. S. 144.
22) Dahlmann a. a. O. I. S. 208. II. S. 146.
23) Geiser, Gesch. Schwedens I. S. 144.
24) Melchior Fuchs rothes Buch (aus dem 16. Jahrh.) in Script. Liv. II.; hinge- 

gegen in seiner historia mutati regiminis in Mon. Liv. IV. nennt er nur die 
Bremer; Meissel preuß. Chronik fol. 53 b. fügt noch die Hamburger hinzu.



350

25) Ban gert's, aus Lübeck, Noten zu Arnoldi Chroń, lub. VII, 8. p. 513 bei 
Gruber p. 193 f.

26) Seite 335. So auch Sartorius-Lapp enberg, Geschichte beö Ursprungs der 
Hanse. 1830. I. S. 110.

27) Alnpeke V. 127 f. und darnach Bremer Chronik in Bunge'6 Archiv III. 
S. 34 zum Theil mit wörtlicher Uebereinstimmung.

28) Seite 336. Orig. Alb. an. 29 § 9. S. auch Ha «sens chroń. Tabelle in Script,
rer. Liv. I. 1. S. 30. ,

29) A. a. O.
30) Seite 337. Orig. p. 4 u. 22 S. Pabst, Meinhard, Livlands Apostel II. 1847 u. 1849.
31) Note zu Arnoldi Lubecensis Chronicon Slavorum 1. VII. c. 8.
32) Kruse Necroliv. Taf. 64.
33) S. Pabst I. S. 59 f.
34) In Bunge's Archiv III. S. 34.
35) Seite 338. Bunge's Archiv III. S- 35. Kranz Sax. L. VII. c. 13.
36) Chron. Ans elmi in Pistor. Script, p. 995.
37) G u agnini chorogr. Poion. pag. 143.
38) Orig. p. 4 u. 6.
39) Orig. p. 12 in iyedio fluminis, also nicht beim heutigen Kirchholm, wie manche 

glauben. S- Pabst I. S- 45.
40) Seite 339. Inland 1839 Nr. 30.
41) Arnoldi Chron. Slav. VII. 8.
42) Orig. pag. 7.
43) In Lappenberg's hamburgischen Urk.-Buch 1842. I. Nr. 278, 280.
44) Rigasche Mittheilungen VI. S. 423 ff.
45) Saxon. 1. 31 f. 980.
46) Seite 340. Rig. Mitth. III. 323.
47) Vandal. VI. 9.
48) Voigt, Gesch. Preußens I. S. 385.
49) Gruber zu Origines p. 5 und Dlugosch Chron. Buch IV. S- 318
50) S. Pabst II. S. 25 ff.
51) Kruse, Urgeschichte S. 573.
52) Seite 341, Orig. pag. 9.
53) Orig. p. 25. Pabst, Meinhard IL S. 6.
54) Bremer Chronik in Bunge's Archiv III. S. 37. Arnold v. Lübeck bei Gruber.
55) Seite 342. Inland 1850. Nr. 21. S. über diesen Gegenstand Inland 1845.

Nr. 11. von F. B(urhöwden) und von 1848 von T(iesenhausen), so wie 
Busse in den rig. Mitth. 1847. Bd, IV. und Inland 1849, die sich sämmtlich 
für den Namen Burhöwden aussprechen, so wie Kienitz im Inlande von 1848 
und Bon nell im Inlande von 1849 und 1850 dagegen, dessen Gründe am ge
wichtigsten scheinen.

56) Orig. p. 168.
57) Hamburger Urk.-Buch Nr. 161. vom Jahre 1139.
58) Die Urkunden in Kloppmann's kurl. Güterchroniken. 1856. I. S. 284 ff.
59) Seite 343. Lehnbrief vom 25. April 1269 in Bunge's esth- und livländischer 

Brieflade Nr. 12.



351

60) Hamb. Urk -B. Nr. 334. .
61) Index Nr. 1924 vom 20. Sept. 1454, Transslllnt zweier Urkunden aus derselben 

Zeit.
62) Index Nr. 3287 vom 23. Zu« 1224, 3294 V0M Januar 1230 und 3295 V0M 

Jahre 1234.
63) Bunge's Urk.-B. Nr. CCCLXVIII.
64) Seite 344. Hamb. Urk.-Buch Nr. 334.
65) Hamb. Urk.-Buch Nr. 333. und Sylv. doc. IX b.
66) Seite 345. Hamb. Urk.-Buch Nr. 343, 351, 414, 418, 430, 454.



1









Biblioteka 
Główna 
UMK Toruń


